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Nachtragssatzung

zur Haushaltssatzung der Stadt Bensheim für das

Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung der Bekannt
machung vom 07. März 2005 (GVBI. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21. Juni 2016 (GVBI. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2019 folgen
de Nachtragssatzung beschlossen:

Mit dem Nachtragsplan werden

erhöht

und damit der Gesamtbetrag
des Haushaltsplans ein
schließlich der Nachträge

vermindert gegenüber auf nunmehr
um bisher festgesetzt
EUR EUR EUR

a) im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

die Erträge 2.692.600,00 468.150,00 103.906.321,00 106.130.771,00

die Aufwendungen 2.477.000,00 347.500,00 103.881.498,00 106.010.998,00

der Saldo + 215.600,00 + 120.650,00 +24.823,00 +119.773,00

im außerordentlichen Ergebnis

die Erträge 254.200,00 0,00 459.700,00 713.900,00

die Aufwendungen 0,00 736.500,00 2.866.500,00 2.130.000,00

der Saldo + 254.200,00 -736.500,00 -2.406.800,00 -1.416.100,00

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

der Saldo der Einzahlungen
und Auszahlungen 2.108.400,00 2.115.208,36 2.380.799,51 2.373.991,15



erhöht

und damit der Gesamtbetrag
des Haushaltsplans einschließ
lich der Nachträge

vermindert gegenüber auf nunmehr
um bisher festgesetzt
EUR EUR EUR

aus Investitionstätigkeit

die Einzahlungen

die Auszahlungen

der Saldo

234.800,00 3.152.450,00 10.185.695,92 7.268.045,92

4.335.550,00 0,00 14.743.440,00 19.078.990,00

-4.100.750,00 3.152.450,00 -4.557.744,08 -11.810.944,08

aus Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen

die Auszahlungen

7.803.200,00 776.000,00 4.783.744,08 11.810.944,08

0,00 450.000,00 3.791.000,00 3.341.000,00

der Saldo 7.803.200,00 326.000,00 992.744,08 8.469.944,08

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf von

1.296.327,00 Euro aus.

967.008,85 Euro aus.

1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Fest
setzung in Höhe von 4.557.744,08 EUR um 7.253.200,00 EUR erhöht und damit auf
11.810.944,08 EUR neu festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitions
fonds, Abteilung B in Höhe von 300.000,00 EUR, aus Abt. C in Höhe von
322.500,00 EUR sowie Kofinanzierungsdarlehen aus dem Hessenkassengesetz in Höhe
von 455.088,00 EUR enthalten.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B
und C, die bereits bewilligt sind bzw. über die Verträge abgeschlossen worden sind und
die in diesem und in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird gegenüber
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.070.000,00 EUR um 738.000,00 EUR erhöht
und damit auf 3.808.000,00 EUR neu festgesetzt.



Die Investitionsfondskredite verteilen sich wie folgt:

Haushaltsjahr

2019

2020

2021

2022

2023

bisher

EUR

850.000

600.000

1.030.000

590.000

0

erhöht um

EUR

322.500

250.000

0

300.000

415.500

vermindert um

EUR

550.000

0

0

0

0

neu

EUR

622.500

850.000

1.030.000

890.000

415.500

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in
künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber
der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.477.000,00 EUR um 4.174.900,00 EUR erhöht
und damit auf 6.651.900,00 EUR neu festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von
12.000.000,00 EUR nicht geändert.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungs
konzept.

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Die Regelungen in der Haushaltssatzung hinsichtlich über- und außerplanmäßiger Auf
wendungen und Auszahlungen werden nicht geändert.

Die Entscheidung über die Aufnahme von Kassenkrediten deren Laufzeit mehr als ein Jahr
beträgt, wird nach § 105 Abs. 1 8. 4 HGO auf den für die Verwaltung des Finanzwesens
zuständigen Stadtrat übertragen.

Bensheim, den 07.11.2019 Der Magistrat
der Stadt Bensheim

öyan
^dtrat



Vorbericht

zum Nachtragsplan

der Stadt Bensheim

für das

Haushaltsjahr 2019



Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan der Stadt Benshelm für das Haushaltsjahr 2019

1. Erqebnishaushalt

Ordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge

Haushalt 2019

EUR

103.881.498,00

459.700,00

Nachtrag 2019
EUR

Ordentliche Erträge 106.130.771,00103.906.321,00

106.010.998,00

Ordentliches Eraebnls + 119.773,+ 24.823,

713.900,00

Außerordentliche

Aufwendungen
2.866.500,00 2.130.000,00

Außerordentliches Ergebnis 2.406.800,m\ -1.416.100,

Jahresergebnis insgesamt -2.381.977,00 -1.296.327,00

Die Verbesserung im Nachtragsplan 2019 gegenüber dem Haushaltsplan 2019 beträgt
somit + 1.085.650,00 €.

Die wesentlichen Abweichungen (Erläuterung ab 40.000 €) ergeben sich bei folgenden
Positionen:

Erträge des Ergebnishaushaltes:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +1.015.700 €

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren + 1.015.700 €

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
esetzlichen Umlagen +  821.600 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Spielapparatesteuer

- 461.100 €

+ 562.700 €

+ 60.000 €

+ 600.000 €

+ 60.000 €

Erträge aus Transferleistungen + 108.500 €

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz + 108.500 €



Aufwendungen des Eraebnishaushaltes:

Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen

-181.500 €

+ 230.000 €

Entgelt Arbeitnehmer
Beamtenbezüge
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeitbereich
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
Aufwendungen an Versorgungskasse für Beamte
Zusatzversorgung Entgeitbereich
Aufwendungen für Personaieinsteiiungen

-133.900 €

- 32.100 €

- 26.900 €

+ 6.000 €

+ 230.000 €

- 11.600 €

+ 17.000 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 2.079.400 €

Die wesentlichen Aufwandsblöcke (größer 10.000 €) sind:
■ Wasser +

■  Bodenuntersuchungen im Bereich des ehem. Bundeswehrdepot
geländes und Fällarbeiten zur Entwicklung des Gewerbegebiets
„Am langen Pfad" +

■  Verstärkte Baumfällungen +
■  Eigenanteil Förderprogramm „Ab in die Mitte" +
■  Kostenerstattung Bauhofservice Bensheim +
■  Mehrkosten für Erstellung Verkehrsentwicklungsplan +
■  Planungskosten Umnutzung der Räumlichkeiten im OG der

„Alten Schule Hochstädten" +
■  Teildachsanierung des Flachdachs über dem Bereich des

Bühnenhauses am Parktheater +

■  Erneuerung der Versiegelung, Setzung fehlender
Markierungen und Ausbesserung der Fehlstellen im Boden
der Weststadthalle +

■  Sanierung Sprinkleranlage 2. UG gem. VDS-Mangel TG Bahnhof +
■  Erneuerung der Brandschutzklappen TG Bahnhof +
■  Leuchten für die Anstrahlung der Faktorei sind defekt und

müssen gegen neue Modelle ausgetauscht werden +
■ Wartungskosten / Softwarepflege +
■  Anmietung Toilettencontainer Marktplatz +
■  Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der

110-KV Hochspannungsfreileitung Pkt. Pfungstadt Süd-Heppenheim +
■  Maßnahmen zur Innenstadtbelebung +
■  Durchführung städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz +
■  Zuführung Sonderposten Abwassergebühren + 1

20.000 €

95.000 €

50.000 €

25.000 €

25.000 €

115.000 €

10.000 €

305.000 €

25.500 €

25.000 €

20.000 €

16.000 €

14.000 €

17.000 €

20.000 €

100.000 €

125.000 €

,015.700 €

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlagen + 102.600 €

+ 102.600 €Gewerbesteuerumlage

Sonstige ordentliche Aufwendungen + 42 I III

+ 39.800 €

+ 2.200 €

Kapitalertragsteuer Dividende Sparkasse
Solidaritätszuschlag Dividende Sparkasse



Der Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen
Aufwendungen stellt das Verwaltungsergebnis dar. Dieses beträgt im Nachtrag 2019
+ 1.045.673,00 € (Haushalt 2019 + 1.358.623,00 €).

Finanzerträge

■  Dividende Sparkasse

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

■  Bankzinsen langfristige Darlehen

+ 264.900 €

+ 264.900 €

-143.

- 143.000 €

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und
sonstigen Finanzaufwendungen stellt das Finanzergebnis dar. Dieses beläuft sich im
Nachtrag 2019 auf - 925.900,00 € (Haushalt 2019 -1.333.800,00 €).

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das
ordentliche Ergebnis = + 119.773,00 € (Haushalt 2019 + 24.823,00 €).

Außerordentliche Ertrage + 254.200 €

Ertrag Konzessionsabgaben 2018 + 254.200 €

Außerordentliche Aufwendungen - 736.500 €

Der Bilanzverlust für den Verkauf Meerbachsportplatz fällt erst
im Jahr 2020 an, sodass er im Jahr 2019 abzuplanen ist -  740.000 €

Der Saldo aus der Summe der außerordentlichen Erträge und der außerordentlichen
Aufwendungen stellt das außerordentliche Ergebnis = - 1.416.100,00 € (Haushalt 2019
- 2.406.800,00 €) dar.

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt
ein geplantes Jahresergebnis von - 1.296,327,00 € (Haushalt 2019 - 2.381.977,00 €)
und stellt somit einen Jahresverlust dar.

Unter Berücksichtigung der Änderungen der Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt ergeben
sich auch bei den Erlösen und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen entsprechende
Anpassungen, die nunmehr in den einzelnen Teilergebnishaushalten dargestellt sind.



2. Finanzhaushalt

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes wird im Finanzhaushalt um die
zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigt, sowie um nicht aufwands- und
ertragswirksame Einzahlungen und Auszahlungen ergänzt. Im Nachtrag 2019 entsteht nach
dieser Bereinigung ein Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaitungstätigkeit in Höhe von
2.373.991,15 €. Im Haushalt 2019 war noch ein Zahlungsmittelüberschuss aus
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.380.799,51 € ausgewiesen.

Im Nachtrag 2019 werden für Auszahlungen

■  für Investitionen in das Sachanlagevermögen
und immaterielle Anlagevermögen
(Veränderung gegenüber Haushalt 2019: + 4.335.550,00 €)

16.883.490,00 €

Auszahlung für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
(Veränderung gegenüber Haushalt 2019: 0,00 €)

2.195.500,00 €

bereitgestellt. Die konkreten Veränderungen sind in den einzelnen Teilfinanzhaushalten
näher erläutert.

Diesen vorgesehenen Auszahlungen stehen Einzahlungen

aus Investitionszuweisungen und - Zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen
(Veränderung gegenüber Haushalt 2019: - 1.417.650,00 €)

4.384.340,13 €

aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens
(Veränderung gegenüber Haushalt 2019: - 1.500.000,00 €)

2.820.000,00 €

aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Finanzanlagevermögens
(Veränderung gegenüber Haushalt 2019: 0,00 €)

63.705,79 €

gegenüber. Auch hier sind die konkreten Veränderungen in den einzelnen
Teilfinanzhaushalten näher erläutert.

Der sich ergebende Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen stellt den
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit dar. Dieser beträgt im Nachtrag 2019
-11.810.944,08 € (Haushalt 2019 - 4.557.744,08 €).



Da sich der Zahlungsmittelfluss auch im Nachtrag weiter negativ darstellt, sind im Jahr 2019
Kredite aufzunehmen.

Folgende Kreditfinanzierung ist vorgesehen:

Investitionsfondsdarlehen

Kredite Hessenkasse

Kredite freier Kapitalmarkt

Haushalt 2019 Nachtrag 2019 Veränderung

850.000,00 622.500,00 - 227.500,00
326.940,00 455.088,00 + 128.148,00

3.380.804,08 10.733.356,08 +7.352.552,00

4.557.744,08 11.810.944,08 +7.253.200,00

Umschuldung von Krediten

Gesamt:

226.000,00 0,00 - 226.000,00

4.783.744,08 11.810.944,08 +7.027.200,00

Der Aufnahme von Krediten in Höhe von 11.810.944,08 € stehen Tiigungsieistungen in
Höhe von 3.341.000,00 € gegenüber.

Der sich daraus ergebende Saldo stellt den Zahlungsmittelfluss aus
Finanzierungstätigkeit =8.469.944,08 € (Haushalt 2019: 992.774,08 €) dar.

Der Kreditbedarf im Nachtragsplan 2019 liegt bei 11.810.944,08 €. Dies stellt den
Kreditbedarf, der zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen im Jahr 2019 benötigt wird, dar.

Der Kreditbedarf beinhaltet die bereits im Rahmen des Haushaltsplans 2019 genehmigten
Kredite in Höhe von 4.557.744,08 € sowie eine Kreditneuveranschlagungen in Höhe von
7.253.200,00 €.

Die Neuveranschlagung ist notwendig, da in den Vorjahren beschlossene Projekte nicht wie
geplant umgesetzt werden konnten. Dies hatte zur Folge, dass die seiner Zeit genehmigten
Kredite nicht abgerufen werden konnten und verfallen sind. Um die Projekte in 2019
nunmehr abschließen zu können ist es daher notwendig neben den Ansätzen auch die
Finanzierungsmittel neu zu veranschlagen.

Es ist jedoch zu betonen, dass im Finanzhaushalt nur Investitionen, bei denen Drittmittel
generiert werden können bzw. die für die Infrastruktur der Stadt von äußerster Wichtigkeit
sind, veranschlagt wurden. Im Übrigen werden durch weitere Investitionen wiederum neue
Vermögenswerte geschaffen, die den Schulden auf der Aktivseite der Bilanz als
Anlagenvermögen gegenüberstehen.

Die Summe aus

■  Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
■  Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
■  Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

ergibt den Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres.

Im Nachtrag 2019 ergibt sich somit ein Zahlungsmittelbedarf von - 967.008,85 € (Haushalt
2019: Zahlungsmittelbedarf von - 1.184.200,49 €).



3. Liquiditätsreserve

Aufgrund der Änderungen der Hessischen Gemeindeordnung zum 01.01.2019 sind die
hessischen Kommunen verpflichtet, eine Liquiditätsreserve nach Maßgabe des § 106 NGO
zu bilden. Hierbei soll zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit, der „im Finanzhaushalt
geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsmittel" in der Regel auf mindestens
2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem
Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre, belaufen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH-Jahr...

Zwischensumme 2016-2018

Durchschnitt 2016-2018

2% des Durchschnittes

Zahlungsmittelbestände zu
Haushaltsjahres

=  Mindestgröße
Beginn und am

90.807.021,33

94.209.787,08

103.540.700,44

288.557.508,85

96.185.836,28

1.923.716,73

HH-Jahr... Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HH-Jahres

4.108.541,04

4.513.196,04

5.865.152,04

7.201.107,04

Aus oben dargestellter Tabelle ist ersichtlich, dass die geforderte Liquiditätsreserve in der
Finanzplanung 2019-2022 darstellbar ist.

4. Eraebnis- und Finanzoianuna und InvestitionsDroaramm 2018-2022

Gemäß § 101 Abs. 1 und Abs. 2 HGO haben die Städte und Gemeinden ihrer
Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen.

In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der
voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die
Ergebnis- und Finanzplanung der Stadt Bensheim für die Jahre 2018-2022 wurde bezüglich
der Steuereinnahmen und Umlagen auf Grundlage der Mai-Steuerschätzung 2019 ermittelt.

Die ausführliche Darstellung der Ergebnis- und Finanzplanung ist dem Nachtragsplan als
Anlage 1 beigefügt.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden folgende Jahresergebnisse
prognostiziert:

2019

2020

2021

2022

-1.295 T€ gegenüber bisher - 2.383 T€ (Verbesserung um 1.088 T€)
- 2.908 T€ gegenüber bisher - 1.507 T€ (Verschlechterung um 1.401 T€)
-  859 T€ gegenüber bisher - 1.289 T€ (Verbesserung um 430 T€)
-  874 T€ gegenüber bisher - 649 T€ (Verschlechterung um 225 T€)

Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 sind im Nachtragsplan 2019 Verbesserungen in den
Jahren 2019 und 2021 sowie Verschlechterungen in den Jahren 2020 und 2022 zu
verzeichnen.



Das Investitionsprogramm der Stadt Bensheim für die Jahre 2018 bis 2022 ist dem
Nachtragspian 2019 als Anlage 2 beioefüot.

5. Verpfllchtunqsermächtigunqen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich im Nachtrag 2019 von 2.477.000,00 € um
4.174.900,00 € auf nunmehr 6.651.900,00 €.

Die einzelnen Veränderungen sind in den einzelnen Teilfinanzhaushaiten näher erläutert.
Die Übersicht über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden
Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen ist als Anlage 5 dem
Nachtragsplan beigefügt.

6. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen der Stadt zu bilden, die zukünftig zu
Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet
werden muss, in welcher sie verursacht werden.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen
dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch ein exakter Fälligkeitstermin steht
noch nicht fest.

In § 39 GemHVO ist geregelt, für welche Ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen
Rückstellungen gebildet werden müssen. Über diese Aufzählung hinaus können für weitere
Ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen gebildet werden.

Eine Übersicht über die bei der Stadt Bensheim gebildeten Rückstellungen ist dem
Nachtragsplan als Anlage beizufügen (Anlage 7).

7. Haushaltskonsolidlerunc

Die Stadtverordnetenversammlung hat im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage im
Jahre 2009 und Folgejahre in ihrer Sitzung am 18.12.2008 folgenden Beschluss gefasst:

„Der Magistrat wird beauftragt, bis zur Sitzungsrunde Juli 2009 ein neues
Haushaltskonsolidierungskonzept auf doppischer Grundlage vorzulegen. Bis zu dieser
Sitzungsrunde sollen zudem alle offenen Punkte der Prüfaufträge und zu den einzelnen
Zielsetzungen zum bestehenden Haushaltskonsolidierungskonzept (Vorlage 180/05)
bewertet vorgelegt werden."

Mit Vorlage Nr. 0293/09 hat der Magistrat in seiner Sitzung am 10.06.2009 einen Bericht
über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes 2005-2008 zur Kenntnis genommen
und einem neuen Haushaltssicherungskonzept für die Jahre 2009-2012 zugestimmt,
welches den städtischen Gremien noch vor der Sommerpause vorgelegt wurde.
Das neue Haushaltssicherungskonzept wurde im Rahmen des Nachtragsplanes 2009 in der
September-Oktober-Sitzungsrunde von den städtischen Gremien eingehend beraten und
sodann ia der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 8. Oktober 2009 beschlossen.
Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 wurde das
Haushaltssicherungskonzept mit Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung vom
13.12.2012, 19.12.2013, 18.12.2014, 17.12.2015 und 15.12.2016 erweitert und
fortgeschrieben.



Das Haushaltssicherungskonzept mit den entsprechenden Stellungnahmen zu den
Prüfaufträgen und Zielsetzungen ist als Anlage 3 dem Nachtragsplan 2019 beigefügt. Der
Magistrat / die Venwaltung ist derzeit dabei, die enthaltenen Prüfaufträge und Zielsetzungen
zügig abzuarbeiten, um Haushaltsverbesserungen zu erreichen.

8. Schlussbemerkun«:

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Haushaltslage im Ergebnishaushalt mit
Vorlage des Nachtragsplans 2019 verbessert hat. Der bisher für das Jahr 2019
prognostizierte Jahresverlust in Höhe von 2.381.977,00 Euro sinkt im vorliegenden
Nachtragsplan um 1.085.650,00 Euro auf nunmehr 1.296.327,00 Euro.

Das .ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes erhöht sich im Vergleich zum
Haushaltsplan 2019 nochmals um 94.950 Euro weist nun einen Überschuss von
119.773,00 Euro aus. Auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt eine
erfreuliche Entwicklung (sh. Anlage 1 zum Haushaltsplan). Die Jahre 2020 bis 2022 weisen
positive ordentliche Ergebnisse aus.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ist gegenüber der Haushaltsplanung 2019 von
rd. 103,9 Mio. Euro um 2.224.450 Euro auf nunmehr rd. 106,1 Mio. Euro gestiegen.
Gleichzeitig ist im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 der Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen von rd. 103,9 Mio. Euro um 2.129.500 Euro auf rd. 106,0 Mio. Euro
gestiegen.

Somit hat sich das positive ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushaltes 2019 im
Nachtragsplan 2019 um 94.950 Euro verbessert und weist nun einen Überschuss in Höhe
von 119.773 Euro aus.

Diese positive Entwicklung des Jahresergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan 2019
hängt insbesondere mit der Abrechnung der GGEW AG für die Konzessionsabgaben Strom,
Gas und Wasser für das Jahr 2018 (+ 254.200 Euro), Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B
(+ 60.000 Euro), Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 600.000 Euro), Mehreinnahmen
bei der Spielapparatesteuer (+ 60.000 Euro), der Dividende der Sparkasse Bensheim
(+ 264.900 Euro), Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil Umsatzsteuer (+ 562.700 Euro),
Wenigeraufwendungen bei den Bankzinsen für langfristige Darlehen (- 143.000 Euro),
Wenigeraufwendungen beim Personal (- 181.500 Euro) und Reduzierung Verlust Abgang
Sachanlagevermögen (- 736.500 Euro) zusammen. Die Haushaltsverbesserungen reichen
aus, um notwendige Mehraufwendungen, insbesondere bei den Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen (+2.079.400 Euro), Gewerbesteuerumlage (+ 102.600 Euro) und
Versorgungskasse Beamte (+ 230.000 Euro) aufzufangen.

Der Finanzhaushalt des Nachtragsplanes 2019 hingegen wird vor allem durch die
Neuveranschlagungen von Maßnahmen aus Haushaltsresten geprägt. Durch die Versagung
der Genehmigung des Nachtragsplanes 2018, in dem bereits die Finanzierung von
Ausgaberesten glatt gezogen werden sollte, ist der Finanzhaushalt des Nachtragsplanes
2019 ebenfalls durch die Neuveranschlagungen von Maßnahmen aus Haushaltsresten
geprägt.'Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 werden investive Ansätze in Höhe von
6.456.146,98 Euro übertragen, die weiterhin zur Verfügung stehen. Von den übertragenen
Mitteln werden im Jahr 2019 4.939.952,65 Euro neu veranschlagt, die restlichen Mittel sind
als Verpflichtungsermächtigung oder als Ansatz 2020 abgebildet.

Bei den neu veranschlagten Mittel im Nachtragsplan 2019 handelt es sich insbesondere um
die Maßnahmen Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (+ 423.300,00 Euro), Erwerb
von Digitalfunkgeräten (+ 159.900,00 Euro), Erwerb von Grundstücken (+ 415.000,00 Euro),
Zuschuss an Bahn - Bahnhof Auerbach (+ 310.750,00 Euro), Errichtung Fahrradparkhaus



(+ 168.400,00 Euro), Gesamtkonzept Weiherhaus (+ 1.515.300,00 Euro), Zuschuss Neubau
Sportplatz FC Italia (+ 350.000,00 Euro), verschiedene Straßenbaumaßnahmen
(+ 694.778,00 Euro) sowie den Zuschuss an die GGEW für Erstausstattung und
Verbesserungen Außenbeleuchtung (+ 290.000,00 Euro).

Darüber hinaus können Maßnahmen die ursprünglich für 2020 geplant waren, in das Jahr
2019 vorgezogen werden.

Dadurch erhöht sich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 die Kreditaufnahme von
4.783.744,08 Euro auf nunmehr 11.810.944,08 Euro und stellt somit in Höhe von
8.469.944,08 Euro eine Nettoneuverschuldung dar.

Die Stadt Bensheim ist immer bestrebt, Drittmittel/Zuschüsse für diese Maßnahmen zu
generieren, um die Belastung für den städtischen Haushalt so gering wie möglich zu halten
und den Vorgaben der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Landes
Hessen zu entsprechen.

Auch die Stadt Bensheim partizipiert von dem Entschuldungs- und Investitionsprogramm
Hessenkasse und erhält Zuwendungen in Höhe von insgesamt 4.095.792 Euro, wovon
1.820.350 Euro in 2019, 1.556.550 Euro in 2020, 223.560 Euro in 2021, 448.000 Euro in
2022 sowie 47.332 Euro in 2023 abgerufen werden sollen. Die Projekteliste für die
Zuschüsse wurde erarbeitet und steht nun fest. Für die Projekte, die bereits in 2019
begonnen werden sollen, wurde bereits eine Programmaufnahme beantragt und bewilligt.

Dennoch können mit Vorlage des Nachtragsplan 2019 die gesetzlichen Anforderungen nach
§ 92 Abs. 4 HGO nicht erfüllt werden, sodass das Einvernehmen der nächsthöheren
Aufsichtsbehörde von Nöten sein wird, da die Auszahlungen zur ordentlichen Kredittilgung
nicht aus dem Saldo des Zahlungsmittelflusses finanziert werden können.

Gemäß dem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 kommt das Einvernehmen grundsätzlich
in Betracht, sofern im Planungsjahr und der mittelfristigen Finanzplanung ausreichend
Liquiditätsreserven zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorhanden sind, was in Bensheim
der Fall ist. Darüber hinaus kann auch der geforderte Liquiditätspuffer in Höhe von
1.923.716,73 Euro in der Liquiditätsplanung durchgängig nachgewiesen werden.

Seit 2012 haben wir den Haushalt kontinuierlich konsolidiert und dabei auch einige
Stellschrauben bewegt. Da allerdings die Anforderungen steigen und auch die Ausgaben -
nicht nur bei der Pflichtaufgabe Kinderbetreuung - müssen wir uns der Konsolidierung des
Haushalts weiterhin und mit hoher Konzentration widmen. An die kommunalpolitischen
Grenzen stoßend, werden politische Entscheidungen notwendig, die auch strukturelle
Veränderungen beinhalten können.

Mittlerweile konnten die Jahresabschlüsse unter hoher Einsatzbereitschaft der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mit großem zusätzlichem Aufwand nachgeholt werden,
sodass wir einen realistischeren Überblick über die Finanzlage haben. Das erlaubt uns eine
genauere Planung, als dies bisher möglich war, ändert aber nichts daran, dass es Faktoren
gibt, die unsererseits weder kalkulierbar noch beeinflussbar sind.

Trotz einiger zwischenzeitlicher Turbulenzen in diesem Jahr, die zu einer Verschiebung des
Nachtragshaushaltes führten, können wir sagen, dass wir mittlerweile haushälterisch in
ruhigeren und damit planbarerem Fahrwasser sind.

Leider belasten uns die Entscheidungen auf Landesebene zusehends. Sowohl die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dadurch belastet als auch der städtische Haushalt

selbst. Beispielhaft als Stichworte seien hier nur erwähnt die Neuordnung des KFA, die
sogenannte Hessenkasse oder das Geplante „Starke Heimat Hessen" Gesetz. Auch das



„Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbeiträgen" wird Im Falle einer
Abschaffung der Straßenbeiträge in Bensheim den Haushalt zusätzlich belasten.

Nichtsdestotrotz konnten wir mittlerweile viermal hintereinander einen im ordentlichen

Ergebnis ausgeglichenen Haushalt aufstellen. Die Zeiten von Haushaltsplänen mit
zweistelligen Millionendefiziten gehören somit der Vergangenheit an. Ursächlich hierfür sind
neben den getroffenen und umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen und
zugegebenermaßen der guten Konjunktur auch realistischere Planzahlen, die wiederum
nicht zuletzt aufgrund der aufgeholten Jahresabschlüsse festgelegt werden können.
Altfehlbeträge konnten sogar zurückgefahren werden. Lagen zum 31.12.2015 noch
Fehlbeträge in Höhe von - 15.722.681,72 Euro vor, konnten sie am 31.12.2016 auf
-  9.687.354,74 Euro reduziert und schließlich mit Jahresabschluss 2018 auf einen
außerordentlichen Verlustvortrag in Höhe von - 1.059.324,85 Euro gesenkt werden.

Dennoch ist selbstverständlich noch viel zu tun, dessen sind wir uns bewusst.

Das „up to date" führte schließlich auch dazu, dass wir mittlerweile einen klaren Überblick
haben über die Investitionen der vergangenen Jahre und den aktuellen Stand der hierfür
notwendigen Mittel. So verfielen alleine in den Jahren 2008 - 2011 genehmigte Kredite in
Höhe von über 10 Mio. Euro. Die Investitionen wurden sukzessive getätigt, die Beschlüsse
hierfür lagen schließlich vor und führten somit zu einer Verschiebung des Kreditbedarfs, der
allerdings - nicht zuletzt - durch die fehlenden Jahresabschlüsse - unsichtbar blieb. Mit
diesem Nachtragshaushalt wollen wir diesen „Kreditstau" beheben.

Damit dies zukünftig nicht mehr geschehen kann, haben wir die notwendigen
Voraussetzungen geschaffen. Neben den aktuellen Jahresabschlüssen, wird zukünftig auch
unterjährig mehrfach der Stand der Investitionstätigkeit abgefragt und mit dem Haushalt
abgeglichen. Eine solche Situation entsteht letztlich nicht an einer Stelle. Es sind viele
Zahnräder, die ineinandergreifen. Trotz aller Widrigkeiten ist es uns gelungen, den Haushalt
auf eine gute Ebene zu bringen. Dabei sollte neben der herausragenden Leistung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die nicht immer, eigentlich nie, einfachen Beschlüsse,
die gefasst werden mussten auch die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung unserer
Gewerbebetriebe nicht unenvähnt bleiben, was uns sehr geholfen hat.

Die Bemühungen in den letzten Jahren haben sich - trotz oft kontrovers geführter
Diskussionen - gelohnt.

Bensheim, den 07.11.2019
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Produktplan der Stadt Bensheim

Team

Bezeichnung

Parlamentarische Angelegenheiten

Zentraler Service

Steuerungsunterstützung und
Personalmanagement

Grundstücksverkehr

Medien und Kommunikation

Finanzen

Steuern und Abgaben

Personenstandswesen

Ordnung, Soziales und Integration /

ab 2017

Produkte des Teams

Nr. Bezeichnung

2.12.01 Städtische Gremien

2.12.02 Rechtsangelegenheiten

2.13.01 Allgemeine zentrale Dienste

2.13.02 Zentraler Einkauf

2.13.03 Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik

2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark

2.13.05 Bereitstellung Druckerei

2.13.06 Bereitstellung Registratur

2.13.07 Bereitstellung Infozentrale / bis 2015

2.13.08 Post- und Kurierdienste

2.13.09 Repräsentationsangelegenheiten / bis 2017

2.13.10 Gesundheits- und Arbeitsschutz / ab 2015

2.13.11 Internetauftritt und Print-Publikationen / ab 2018

2.14.01 Steuerungsunterstützung

2.14.02 Personalmanagement

2.14.03 Aus- und Fortbildung

2.14.04 Brandschutz

2.14.05 Bäder

2.15.01 Grundstücksordnung

2.15.02 Land- und Forstwirtschaft

2.16.01 Medien und Kommunikation

2.16.02
Städtepartnerschaften und

Repräsentationsangelegenheiten / ab 2018

2.20.01 Finanzmanagement

2.20.05 Allgemeine Zuweisungen, ailgemeine Umlagen

2.20.06 Stiftung Soldan

2.20.07 Stiftung Ringelband

2.20.08 Wohnbauförderung

2.20.09 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.21.01 Kasse

2.22.01 Kombinierte Versorgung

2.22.02 Wasserversorgung

2.22.03 Abwasserbeseitigung

2.22.04 Steuern

2.22.05 Kommunale Abgaben

2.31.01 Personenstandswesen

2.32.01 Gefahrenabwehr

2.32.02

Gnjndversorgung und Hilfen nach dem
Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

(SGB XII)

2.32.03

Grundsicherung für Arbeitssuchende
nach dem Zweiten Buch

Sozialgesetzbuch (SGB II)

2.32.04 Rentenberatung

2.32.05 Wohnraumversorgung

2.32.07 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / 2015 bis 2016

2.32.08 ÖPNV/2015 bis 2016

2.32.09 Marktwesen / 2015 bis 2016

2.32.10 Betreuung Flüchtlinge / ab 2016

2.32.11 Integration / ab 2017



Produktplan der Stadt Bensheim

Team Produkte des Teams

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung

Straßenverkehr / ab 2017

Familie, Jugend, Senioren und Vereine

2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / ab 2017

2.33.03 pPNV/ab2017

2.33.04 Marktwesen / ab 2017

2.35.01 Fördermaßnahmen für Schüler

2.35.02 Verelnsförderung

2.35.03 Kinderbetreuung

2.35.04 Kinder- und Jugendförderung

2.35.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

2.35.06 Förderung des Sports

2.35.07 Seniorenarbeit

2.35.09 sonstige soziale Hilfen

2.35.10 Beschäftigungsprojekte

2.35.11 Soziale Zuwendungen

2.36.01

2.36.022.36 Klimaschutz, Umwelt und Energie

2.36.03

Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur

und Archivwesen

2.40.03 Kulturarbeit

2.41.01 Wirtschaftsservice

2.41.02 Tourismusförderung und Stadlwerbung

2.42.01 Stadtarchiv

2.45.01 Hessentag 2014 / bis 2015

2.50.02 Bürgerservice

2.50 Bürgerservice
2.50.03 Städtepartnerschaften / bis 2016

2.50.04 Wahlen

2.50.05 Bereitstellung Infozentrale/ab 2016

Gebäudemanagement

Stadtplanung und Demographie

KMB inkl. Bereich Bauhof Service

Bensheim

2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden

2.60.02 Öffentliche Spielflächen

2.60.03 Sportstätten

2.60.04 Parkraumbewirtschaftung

2.60.05 Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen

2.60.06 Brunnen

2.60.08 Gemeinschaftshäuser

2.60.10 Wohn- und Geschäftsgrundstücke

2.60.11 Flüchtlingsunterkünfte / ab 2016

2.61.01 Stadtplanung

2.61.02 Denkmalschutz und-pflege

2.63.01 Gemeindestraßen

2.63.02 Kreisstraßen

2.63.03 Landesstraßen

2.63.04 Bundesstraßen

2.63.05 Öffentliche Gewässer

2.63.06 Feld-und Wirtschaftswege

2.63.07 Straßenreinigung und Winterdienst

2.63.08 Abfallwirtschaft

2.63.09 Bestattungswesen

2.63.10 Straßenbeleuchtung



Produktplan der Stadt Bensheim

Team Produkte des Teams

Nr. 1  Bezeichnung 1  Nr. 1 Bezeichnung

2.70 Frauenbüro

2.72

2.74

2.75

Anzahl

Frauen- und

Gleichstellungsbeauftragte / ab 2017

I Datenschutzbeauftragte/r

Personalrat

Örtliche Gerichtsbarkeit

23

2.70.0 1 I Frauenangelegenheiten
2.70.02 Integration / bis 2016

Gleichstellung

2.72.01 Datenschutz

2.74.01 Personalvertretung

2.75.01 Örtliche Gerichtsbarkeit
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(Anlage zu § 4 Abs. 2 und 7 GemHVO)



Produktbereichsplan der Stadt Bensheim
(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich

Bezeichnun

Innere Verwaltung •

Sicherheit und Ordnung

Schulträgeraufgaben

Kultur und Wissenschaft

Soziale Leistungen

Produkt

Nr. Bezeichnung

2.12.01 Städtische Gremien

2.12.02 Rechtsangelegenheiten

2.13.01 Allgemeine zentrale Dienste

2.13.02 Zentraler Einkauf

2.13.03 Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik

2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark

2.13.05 Bereitstellung Druckerei

2.13.06 Bereitstellung Registratur

2.13.07 Bereitstellung Infozentrale / bis 2015

2.13.08 Post- und Kurlerdienste

2.13.09 Repräsentationsangelegenheiten / bis 2017

2.13.10 Gesundheits- und Arbeitsschutz / ab 2015

2.13.11 Intemetauftritt und Print-Publikationen / ab 2018

2.14.01 Steuerungsunterstützung

2.14.02 Personalmanagement

2.14.03 Aus- und Fortbildung

2.16.01 Medien und Kommunikation

2.20.01 Finanzmanagement

2.21.01 Kasse

2.22.05 Kommunale Abgaben

2.32.02
Grundversorgung und Hilfen nach dem

Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

2.32.03
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

2.50.05 Bereitstellung Infozentrale / ab 2016

2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden

2.71.01 Gleichstellung

2.72.01 Datenschutz

2.74.01 Personalvertretung

2.14.04 Brandschutz

2.31.01 Personenstandswesen

2.32.01 Gefahrenabwehr

2.32.07 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / 2015 bis 2016

2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten / ab 2017

2.50.02 Bürgerservice

2.50.04 Wahlen

2.75.01 Örtliche Gerichtsbarkeit

2.35.01 Fördermaßnahmen für Schüler

2.20.06 Stiftung Soldan

2.20.07 Stiftung Ringelband

2.35.02 Vereinsförderung

2.40.03 Kulturarbeit

2.42.01 Stadtarchiv

2.45.01 Hessentag 2014 / bis 2015

2.50.03 Städtepartnerschaften / bis 2016

2.16.02
Städtepartnerschaften und Repräsentations

angelegenheiten /ab 2018

2.32.04 Rentenberatung

2.32.10 Betreuung Flüchtlinge

2.32.11 Integration / ab 2017

2.35.07 Seniorenarbeit

2.35.09 Sonstige soziale Hilfen

2.35.10 . Beschäftigungsprojekte

2.35.11 Soziale Zuwendungen

2.60.11 Flüchtlingsunterkünfte

2.70.02 Integration / 2015 bis 2016



Produktbereichsplan der Stadt Bensheim
(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

Produktbereich

Bezeichnun

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

Sportförderung

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation

10 Bauen und Wohnen

11 Ver- und Entsorgung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

13 Natur-und Landschaftspflege

14 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt

Bezeichnun

12.35.03 Kinderbetreuung

2.35.04 Kinder- und Jugendförderung

i2.35.05 Einrichtungen der Jugendarbeit

2.60.02 Öffentliche Spielflächen

2.70.01 Frauerlangelegenheiten

2.14.05 Bäder

2.35.06 Förderung des Sports

2.60.03 Sportstätten

Energieberatung

Stadtplanung

Grundstücksordnung

Wohnbauförderung

Wohnraumversorgung

Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Denkmalschutz und -pflege

Kombinierte Versorgung

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

Abfallwirtschaft

ÖPNV/2015 bis 2016

OPNV/ab 2017

Parkraumbewirtschaftung

Gemeindestraßen

Kreisstraßen

Landesstraßen

Bundesstraßen

Straßenreinigung und Winterdienst

Straßenbeleuchtung

Land- und Forstwirtschaft

Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen

Öffentliche Gewässer

Feld- und Wirtschaftswege

Bestattungswesen

Naturschutz und Umweltberatung

Klimaschutz

Marktwesen / 2015 bis 2016

Marktwesen / ab 2017

Wirtschaftsservice

Tourismusförderung und Stadtwerbung

Brunnen

Gemeinschaftshäuser

2.20.05

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 2.20.09

Anzahl
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Budgetierung

Vorbemerkungen

Die Budgetierung ist ein wesentliches Element des doppischen Rechnungswesens.
Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 und 4 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine
Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind bestimmten Verantwortungs
bereichen zuzuordnen.

Die Bewirtschaftung der Budgets durch die Budgetverantwortlichen wird auf der
Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO in den folgenden
Budgetierungsrichtlinien der Stadt Bensheim festgesetzt.

Budqetierunqsrichtlinien der Stadt Bensheim

1. Budgetumfang und -Verantwortlichkeit

Grundsätzlich wird für jedes Team der Stadtverwaltung ein Budget definiert, das die von
dem jeweiligen Team erstellten Produkte beinhaltet. Die Budgetverantwortung liegt -
wie die Fachverantwortung - bei dem Leiter der Organisationseinheit.

Folgende Produkte werden außerhalb der Teambudgets geführt und bilden somit
eigenständige Budgets:

-  2.15.02.01 Forstwirtschaft

Im Produkt Land- und Forstwirtschaft sind die Erträge und Aufwendungen des
Waldwirtschaftsplans enthalten. Der Waldwirtschaftsplan ist als separates Budget zu
bewirtschaften und kann folglich nicht in das Teambudget integriert werden. Die
Bewirtschaftung des Budgets 2.15.02.01 Forstwirtschaft erfolgt durch das Team
Grundstücksverkehr (A-15).

-  2.20.06 Stiftung Soldan
Die Stiftung Soldan ist eine rechtlich unselbstständige Stiftung. Solche Stiftungen
sind zwar aufgrund ihrer Unselbstständigkeit in den kommunalen Haushalt zu
integrieren. Die Erträge und Aufwendungen dürfen jedoch ausschließlich für den
Stiftungszweck eingesetzt werden, sodass eine Deckungsfähigkeit mit anderen
Produkten ausgeschlossen werden muss.
Die Stiftung Soldan wird vom Team Finanzen bewirtschaftet.

-  2.20.07 Stiftung Ringelband
siehe Begründung zu Produkt 2.20.06 Stiftung Soldan
Die Bewirtschaftung der Stiftung obliegt federführend dem Team Finanzen.

-  2.22.03 Abwasserbeseitigung
Das Produkt Abwasserbeseitigung stellt einen Gebührenhaushalt im Sinne des KAG
dar. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sollen die entstandenen Aufwendungen
vollständig durch Erträge aus Gebühren gedeckt werden. Um diesen Ausgleich
gewährleisten zu können, wird die Deckungsfähigkeit mit anderen Produkten
ausgeschlossen.
Die Bewirtschaftung des Budgets erfolgt durch das Team Steuem und Abgaben.



2.35.11 Soziale Zuwendungen
Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Zuwendungen und Spenden, die in
einem eigenen Budget zu bewirtschaften sind. Die Bewirtschaftung des Budgets
wird vom Team Familie, Jugend, Senioren und Vereine vorgenommen.

In das Budget werden sämtliche Erträge und Aufwendungen einbezogen mit Ausnahme
folgender Hauptkonten, die ihrerseits wiederum produktübergreifend zu einem Budget
formiert werden:

546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen,
Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen
Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten stellen keine zahlungswirksamen
Erträge dar. Die Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge werden zentral vom Team
Finanzen bewirtschaftet und deshalb gesondert betrachtet.

5380100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen
Personalberelch,
620-6590000 Personal- und Versorgungsaufwendungen,
6890100 Aufwandsentschädigung für Wahlbeamte
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Aufwandsentschädigung
für Wahlbeamte werden außerhalb der Teambudgets als eigenständiges Budget
geführt. Die Bewirtschaftung dieses Budgets obliegt dem Team Steuerungs
unterstützung und Personalmanagement.

660-669 Abschreibungen,
791 außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen
Die Aufwendungen aus Abschreibung sind - wie die Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten - nicht zahlungswirksam. Die Bewirtschaftung wird zentral von der
Anlagenbuchhaltung (Team Finanzen) vorgenommen.

6781100-6781160 Mittel für Fraktionen

Die Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 HGO) dürfen gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO
nicht für deckungsfähig erklärt werden.

6860100 / 6860110 Verfügungsmittel
Die Aufwendungen für Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des
Magistrats dürfen gemäß § 13 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

910-999 Erlöse und Kosten aus Interner Leistungsverrechnung
Die Kosten- und Leistungsrechnung wird zentral vom Team
Steuerungsunterstützung und Personalmanagement durchgeführt. Die Erlöse und
Kosten aus interner Leistungsverrechnung befinden sich außerhalb des
Verantwortungsbereichs der budgetierten Organisationseinheit und bleiben deshalb
unberücksichtigt.



2. Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig
deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Gleiches gilt für die Erträge des Budgets.

Zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen das Budget (§19 Abs. 2 GemHVO). Sie
ermöglichen dem Budgetverantwortlichen, höhere Aufwendungen auszugleichen.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und
Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig
deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sind hingegen von der Deckungsfähigkeit
ausgeschlossen (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von
Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Mehreinzahlungen erhöhen das Budget (§ 19 Abs. 4 GemHVO). Der
Budgetverantwortliche kann die Mehreinzahlungen für etwaige Mehrauszahlungen
einsetzen.

Die Ansätze im Budget P Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Ansätze im
Budget 2.14 Steuerungsunterstützung und Personalmanagement sind gegenseitig
deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit

Alle nicht verbrauchten Mittel der zu einem Budget gehörenden Aufwendungen,
bereinigt um Mindererträge, sind bis zu max. 25 % übertragbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO)
und bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres
verfügbar.

Bei der Ermittlung des Budgetübertrages des Budgets 2.60 Gebäudemanagement
bleiben folgende Sachkonten unberücksichtigt:

- 6051000 Strom

- 6052000 Gas

- 6053000 Fernwärme

- 6054000 Heizöl

- 6058000 Holzbrennstoffe.

Für diese Sachkonten wird ein separater Budgetübertrag ermittelt. Dabei sind
eingesparte Mittel um entstandene Mehraufwendungen zu bereinigen. Der so ermittelte
Betrag ist bis zu max. 25 % übertragbar und zweckgebunden zur Durchführung von
Energiesparmaßnahmen zu verwenden (sog. Internes Energiesparcontracting).
Entgegen der grundsätzlichen Handhabung bei Budgetüberträgen wird dieser Übertrag
im Nachtragsplan veranschlagt und fließt somit in die Ermittlung des neuen
Budgetübertrages mit ein.



Die Mittel Im Budget 2.36 Umwelt- und Energieberatung werden In voller Höhe
übertragen, da die Erträge aus der Ausklesung der Erlache gemäß Grundsatzbeschluss
der Stadtverordnetenversammlung vom 10.07.1985 In voller Höhe dem Naturschutz zu
Gute kommen sollen.

Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und
Investitlonsförderungsmaßnahmen werden unter den Voraussetzungen des § 21 Abs. 2
GemHVO vollständig übertragen.

Budqetübersicht

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO können die Teilergebnishaushalte und die
Teilfinanzhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert werden.
Entsprechend dieser Regelung sind die Teilhaushalte des Haushalts an der
Aufbauorganisation der Stadtverwaltung ausgerichtet.

In § 4 Abs. 7 GemHVO Ist festgelegt:

„Werden Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation gegliedert (Abs. 2 Satz 2), Ist
dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets
zugeordneten Produktgruppen als Anlage beizufügen."

Die Zuordnung der Produkte zu den Budgets kann aus der nachfolgenden Übersicht
entnommen werden:



Budgetrechnung

Budget

Bezeichnung

Ergebnis des Budgets

Nr. Bezeichnung

Erträge 250,00 €

Aufwendungen 157.300,00 €

2.13 Zentraler Service

Steuerungsunterstützung und

Personalmanagement

2.15 Grundstücksverkehr

2.16 Medien und Kommunikation

2.20.06 Stiftung Soldan

2.20.07 Stiftung Ringelband

2.21 Kasse

2.22 Steuem und Abgaben

2.22.03 Abwasserbeseitigung

2.31 Personenstandswesen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

2.32 Ordnung, Soziaies und integration [Aufwendungen

2.33 Straßenverkehr

2.35 Famiiie, Jugend, Senioren und Vereine [Aufwendungen

2.35.11 Soziale Zuwendungen

-157.050,00 €

239.620,00 €

902.091,00 €

-662.471,00 €

665.290,00 €

578.700,00 €

86.590,00 €

941.000,00 €

243.200,00 €

697.800,00 €

Erträge 500.236,00 €

2.15.02.01 Forstwirtschaft Aufwendungen 321.400,00 €

Jahresergebnis 178.836,00 €

19.100,00 €

153.100,00 €

-134.000,00 €

Erträge 35.444.250,00 €

2.20 Finanzen Aufwendungen 39.300.700,00 €

Jahresergebnis -3.856.450,00 €

13.240,00 €

13.240,00 €

0,00 €

Erträge 186.200,00 €

Aufwendungen 199.510,00 6

Jahresergebnis -13.310,006

Erträge 186.500,00 6

Aufwendungen 0,00 6

Jahresergebnis 186.500,00 6

Erträge 55.778.000,00 6

Aufwendungen 7.844.300,00 6

Jahresergebnis 47.933.700,00 6

Erträge 6.184.950,00 6

Aufwendungen 6.963.850,00 6

Jahresergebnis -778.900,00 6

Erträge 73.000,00 6

Aufwendungen 9.700,00 6

Jahresergebnis 63.300,00 6

Erträge 971.600,00 6

Aufwendungen 733.060,00 6

Jahresergebnis 238.540,00 6

Erträge 1.040.360,00 6

Aufwendungen 792.400,00 6

Jahresergebnis 247.960,00 6

Erträge 42.800,00 6

Aufwendungen 11.268.925,00 6

Jahresergebnis -11.226.125,00 6

Erträge 18.100,00 6

Aufwendungen 22.720,00 6

Jahresergebnis -4.620,00 6



Budgetrechnung

Budget Ergebnis des Budgets

Nr. Bezeichnung Nr. Bezeichnung

Klimaschutz, Umwelt und Energie

Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur
und Archivwesen

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Datenschutzbeauftragte/r Aufwendungen

Jahresergebnis

Erträge

Personalrat Aufwendungen

Bürgerservice

Gebäudemanagement

Stadtplanung

Kommunalwirtschaft Mittlere

Bergstraße

Frauenbüro

Summe

Örtliche Gerichtsbarkeit

Personal- und Versorgungsauf
wendungen

Abschreibungen

Auflösung der Sonderposten

Fraktionsmittel

Verfügungsmittel

Summe aller Budgets

Jahresergebnis

Erträge

Aufwendungen

6.300,00 €

174.440,00 €

-168.140,00 €

83.550,00 €

3.578.700,00 €

-3.495.150,00 €

303.000,00 €

252.500,00 €

50.500,00 €

884.700,00 €

5.312.700,00 €

-4.428.000,00 €

9.100,00 €

359.500,00 €|

-350.400,00 €

982.700,00 €

7.683.250,00 6

-6.700.550,00 €l

2.575,00 6

7.195,00 6

-4.620,00 6

0,00 6

1.400,00 6

-1.400,00 6

42.400,00 6

0,00 6

42.400,00 6

2.000,00 6

16.100,00 6

Jahresergebnis -14.100,00 6

Erträge 200,00 6

Aufwendungen 0,00 6

Jahresergebnis 200,00 6

Erträge 0,00 6

Aufwendungen 13.973.737,00 6

Jahresergebnis -13.973.737,00 6

Erträge 0,00 6

Aufwendungen 7.254.100,00 6

Jahresergebnis -7.254.100,00 6

Erträge 2.223.650,00 6

Aufwendungen 0,00 6

Jahresergebnis 2.223.650,00 6

Erträge 0,00 6

Aufwendungen 19.680,00 6

-19.680,00 6

0,00 6

3.500,00 6

Jahresergebnis -3.500,00 6

Erträge 106.844.671,00 6

Aufwendungen 108.140.998,00 6

Jahresergebnis -1.296.327,00 6

Die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und des Magistrat sind untereinander nicht deckungsfähig.

Die Mittel für Fraktionen sind untereinander nicht deckungsfähi^_^





Ergebnishaushalt

und

Finanzhaushait



Ergebnishaushait

Nr. Konten

52

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

Abweichung
mehr/weniger

neu aK

3 4 5 6

Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.119.435,00 4.119.435,00 0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.514.200,00 7.498.500,00 1.015.700,00

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.482.136,00 1.482.136,00 0,00

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

86.581.200,00 85.759.600,00 821.600,00

Erträge aus Transferleistungen 2.019.500,00 1.911.000,00 108.500,00

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

474.550,00 453.750,00 20.800,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
1 nvestitionsbeiträgen

2.223.650,00 2.230.700,00 - 7.050,00

Sonstige ordentliche Erträge 25.300,00 25.300,00 0,00

Summe der ordentlichen Erträge
(Nr. 1 bis 9)

105.439.971,00 103.480.421,00 1.959.550,00

Personalaufwendungen 11.221.405,00 11.402.905,00 -181.500,00

Versorgungsaufwendungen 2.761.332,00 2.531.332,00 230.000,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.195.916,00 23.116.516,00 2.079.400,00

Abschreibungen 5.127.600,00 5.127.600,00 0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

14.888.195,00 14.888.195,00 0,00

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

45.083.200,00 44.980.600,00 102.600,00

T ransferaufwendungen 18.650,00 18.650,00 0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 98.000,00 56.000,00 42.000,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Nr. 11 bis 18)

104.394.298,00 102.121.798,00 2.272.500,00

Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 1.045.673,00 1.358.623,00 - 312.950,00

Finanzerträge 690.800,00 425.900,00 264.900,00

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.616.700,00 1.759.700,00 - 143.000,00

Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) - 925.900,00 -1.333.800,00 407.900,00

Gesamtbetrag der ordentlichen
Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)

106.130.771,00 103.906.321,00 2.224.450,00

Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)

106.010.998,00 103.881.498,00 2.129.500,00

Ordentliches Ergebnis (Nr. 24./. Nr. 25) 119.773,00 24.823,00 94.950,00

Außerordentliche Erträge 713.900,00 459.700,00 254.200,00

Außerordentliche Aufwendungen 2.130.000,00 2.866.500,00 - 736.500,00

Außerordentliches Ergebnis
(Nr. 27 ./. Nr. 28)

-1.416.100,00 - 2.406.800,00 990.700,00

Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -1.296.327,00 -2.381.977,00 1.085.650,00

Nachrichtlich;

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge: 1.059.324,85 €





Direkter Finanzhaushalt

Nr. Konten Bezeichnung
Ansatz

2019
Abweichung
mehr/weniger

neu alt

3 4 5 6

Privatrechtiiche Leistungsentgelte 4.119.435,00 4.119.435,00 0,00

Öffentlich-rechtlictie Leistungsentgelte 8.014.950,00 6.999.250,00 ■  1.015.700,00

Kostenersatzieistungen und -erstattungen 1.482.136,00 1.482.136,00 0,00

Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen
Erträgen einschließlich Erträgen
aus gesetzlichen Umlagen

86.581.200,00 85.759.600,00

i

821.600,00

Einzahlungen aus Transferieistungen 2.019.500,00 1.911.000,00 108.500,00

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
und aligemeine Umlagen

474.550,00 453.750,00 20.800,00

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 690.800,00 425.900,00 264.900,00

Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus
Investitionstätigkeit ergeben

299.200,00 45.000,00 254.200,00

Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkelt (Nrn. 1 bis 8)

103.681.771,00 101.196.071,00 2.485.700,00

Personaiauszahiungen 11.346.823,24 11.689.700,00 - 342.876,76

Versorgungsauszahiungen 1.724.999,00 1.494.999,00 230.000,00

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.511.938,29 22.910.497,00 2.601.441,29

Auszahlungen für Transferieistungen ' 18.650,00 18.650,00 0,00

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke sowie besondere

Finanzauszahiungen
14.888.195,00 14.888.195,00 0,00

Auszahlungen für Steuern einschließlich Aus
zahlungen aus gesetzlichen Umiageverpfiichtungen

46.080.700,00 45.978.100,00 102.600,00

Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.638.474,32 1.779.130,49 -140.656,17

Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige
außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus
Investitionstätigkeit ergeben

98.000,00 56.000,00 42.000,00

Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkelt (Nrn. 10 bis 17)

101.307.779,85 98.815.271,49 2.492.508,36

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel
bedarf aus laufender Verwaltungstätigkelt
(Saldo aus Nrn. 9 und 18)

2.373.991,15 2.380.799,51 - 6.808,36



■

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
-Zuschüssen sowie aus investitionsbeiträgen

4.384.340,13 5.801.990,13

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens
gegenständen des Sachanlagevermögens und
des immateriellen Anlagevermögens

2.820.000,00 4.320.000,00

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens
gegenständen des Finanzaniagevermögens

63.705,79 63.705,79

Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
(Nrn. 20 bis 22)

10.185.695,92

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

2.365.000,00 1.970.000,00

Auszahlungen für Baumaßnahmen 11.112.100,00 8.367.500,00

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle
Anlagevermögen

3.406.390,00 2.210.440,00

Auszahlungen für Investitionen in das Finanz-
aniagevermögen

2.195.500,00 2.195.500,00

Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
(Nrn. 24 bis 27)

19.078.990,00 14.743.440,00

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel
bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus Nrn. 23 und 28)

-11.810.944,08 -4.557.744,08

Zahlungsmittelüberschuss oder
Zahlungsmittelbedarf
(Summe aus Nrn. 19 und 29)

- 9.436.952,93 -2.176.944,57

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen

11.810.944,08 4.783.744,08

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

3.341.000,00 3.791.000,00

Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittel
bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nrn. 31 und 32)

8.469.944,08 992.744,08

Änderung des Zahlungsmittel
bestandes zum Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus Nrn. 30 und 33)

- 967.008,85 -1.184.200,49

Haushaitsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten
Kassenmittei, Aufnahme von Kassenkrediten)

0,00 0,00

Haushaitsunwirksame Auszahlungen ( u. a. fremde
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmittel,
Rückzahlung von Kassenkrediten)

0,00 0,00

Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf
aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
(Saldo aus Nrn. 35 und 36)

0,00 0,00

Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu
Beginn des Haushaltsjahres

5.075.549,89 1.191.604,77

Geplante Veränderung des Bestandes an
Zahlungsmitteln (Nr. 34)

- 967.008,85 -1.184.200,49

Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln
am Ende des Haushaltsjahres
(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)

4.108.541,04 7.404,28

-1.417.650,00

-1.500.000,00

-2.917.650,00

395.000,00

2.744.600,00

1.195.950,00

4.335.550,00

-7.253.200,00

- 7.260.008,36

7.027.200,00

- 450.000,00

7.477.200,00

217.191,64

3.883.945,12

217.191,64

4.101.136,76



Indirekter Finanzhaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

neu alt

2 3 4

Geplantes Jahresergebnis des Ergebnis
haushalts

-1.296.327,00 -2.381.977,00

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens
gegenstände des Anlagevermögens

6.919.100,00 6.919.100,00

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - 2.223.650,00 - 2.230.700,00

+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -2.070.142,52 -811.588,00

-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von
Venmögensgegenständen des Anlagevermögens

- 436.500,00 300.000,00

+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
und Erträge (einschließlich sonstige außer
ordentliche Erträge und Aufwendungen)

1.115.400,00 99.700,00

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer
Aktiva, die nicht der Investitions- oder

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

224.413,72 224.413,72

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer
Passiva, die nicht in der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

141.696,95 261.850,79

Zahlungsmittelfluss aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)

2.373.991,15 2.380.799,51

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
-Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

4.384.340,13 5.801.990,13

+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen
ständen des Sachanlagevermögens und des
Immateriellen Anlagevermögens

2.820.000,00 4.320.000,00

- Auszahlungen für Investitionen in das Sach
anlagevermögen und Immaterielle Anlagevermögen

16.883.490,00 12.547.940,00

+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen
gegenständen des Finanzanlagevermögens

63.705,79 63.705,79

- Auszahlungen für Investitionen in das Finanz
anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der
Gewährung von Krediten)

2.195.500,00 2.195.500,00

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
(Nr. 10 bis 14)

-11.810.944,08 - 4.557.744,08

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

11.810.944,08 4.783.744,08

- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

3.341.000,00 3.791.000,00

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(Nr. 16 und Nr. 17)

8.469.944,08 992.744,08

Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0.00 0.00

- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0,00 0,00

Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen
Zahlungsvorgängen (Nr. 19 und Nr. 20)

0,00 0,00

Geplanter Zahlungsmitteibestand am Anfang
des Haushaltsjahres

5.075.549,89 1.191.604,77

Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres
(Summe aus Nr. 9,15,18 und 21)

- 967.008,85 -1.184.200,49

Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des
Haushaltjahres (Nr. 22 und Nr. 23)

4.108.541,04 7.404,28

Abweichung
mehr/weniger

0,00

7.050,00

-1.258.554,52

- 736.500,00

7.477.200,00



Indirekter Finanzhaushalt - Erläuterungen

Nr. Bezeichnung/Erläuterung Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts + 1.085.650,00 6

Jahresergebnis gemäß Position 28 des Ergebnishaushaltes

3 - Erträge aus der Äuflösung von Sonderoosten + 7.050,00 €

4 +/- Zunahme/Äbnahme von Rückstellungen -1.258.554,52 6

230.000,00 € - Änderung Rückstellung Pensionsrückstellung
66.447,24 € - Änderung Rückstellung LOB
56.937,93 € - Änderung Rückstellung für unterlassene Instandhaltung

-1.034.254,94 € - Änderung Rückstellung Instandhaltung für Straßen
50.000,00 € - Änderung Rückstellung Innenstadtdialog
40.000,00 € - Änderung Rückstellung Synagogendenkmal
20.288,33 €- Änderung Rückstellung Sanierung Ältlasten

-  214.046,83 € - Änderung Rückstellung für ausstehende Rechnungen
6.579,25 € - Änderung sonstige Rückstellungen

-/+ Erträoe/Äufwendunoen aus dem Äboana von Vermöoensaeoenständen

des Änlaoevermöoens

+  3.500,00 € - Äußerordentlicher Äufwand durch den Äbriss des alten
Sportgebäudes im Weiherhaus-Stadion

740.000,00 € - Bilanzverlust bei Verkauf Meerbachsportplatz

+/- Sonstige nicht zahlunqswirksame Äufwendungen und Erträge

einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Äufwendungen

+ 1.015.700,00 € - Zuführung Sopo Äbwassergebühren

+/- Zunahme/Äbnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht in der Investitions- oder

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

Veränderungen der Verbindlichkeiten (Verb.):
2.343,83 € - Änderung der Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung

117.810,01 € - Verbrauch Budgetübertrag 2018

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nr. 1 bis 8)

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -Zuschüssen sowie aus

Investitionsbeiträgen

+  229.800,00 € - Investitionszuweisungen von Bund
- 1.068.950,00 € - Investitionszuweisungen von Land
+  5.000,00 € - Investitionszuweisungen von Beteiligungen
-  583.500,00 € - Investitionsbeiträge

Einzahlungen aus Äbgängen von Vermögensgegenständen des

Sachanlagevermögens und des immateriellen Änlaoevermöoens

Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

-Äuszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und

immaterielle Änlaoevermögen

+  290.000,00 € - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen,
Sondervermögen und Beteiligungen

+  697.250,00 € - Investitionszuschüsse an private Unternehmen
+  2.000,00 € - Investitionszuschüsse an übrige Bereiche
+  395.000,00 € - Erwerb Grundstücke
+ 1.711.800,00 € - Hochbaumaßnahmen
+  660.100,00 €-Tiefbaumaßnahmen
+  372.700,00 € - sonstiges Baumaßnahmen
+  186.700,00 € - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro
+  20.000,00 € - Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 €

und 1.000 €

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
(Nr. 10 bis 14)

- 736.500,00 €

+ 1.015.700,00 €

120.153,84 €

- 6.808,36 €

1.417.650,00 €

-1.500.000,00 €

+ 4.335.550,00 €

- 7.253.200,00 €



Indirekter Finanzhaushalt - Erläuterungen

Nr. Bezeichnung/Erläuterung

16 Einzahlunaen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich

veraleichbaren Voraänaen

227.500,00 € - Investitionsfondsdarlehen Land

+  128.148,00 € - Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Hessenkasse
+ 7.352.552,00 € - Aufnahme von Investitionskrediten bei Kreditinstituten

226.000,00 € - Umschuldung von Krediten

+ 7.027.200,00 €

17 - Auszahlunoen aus derTilouno von Krediten und wirtschaftlich - 450.000,00 €
veraleichbaren Voraänaen

28.000,00 € - Tilgung Investitionsfondsdarlehen
-  196.000,00 € - Tilgung Investitionskredite bei Kreditinstituten
- 226.000,00 € - Umschuldung von Krediten

18 Zahiungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(Nr. 16 + Nr. 17)

+ 7.477.200,00 €

22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres
Durch das positive Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 hat sich der
Zahlungsmittelbestand um neben stehenden Betrag verbessert.

3.883.945,12 €

23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf des
Haushaltsjahres
(Summe aus Nr. 9,15 und 18)

217.191,64 €

24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres
(Nr. 22 und Nr. 23)

4.101.136,76 €



Stichwortverzeichnis

zu den

Teilhaushaiten



Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

Beariff Produkt Seite

Ab in die Mitte, Förderprogramm
Abwasserbeseitigung
Abwassergebütiren
Allgemeine Zentrale Dienste
Alte Faktorei, Austausch Anstrahlung
Am Junkergarten, Grundhafte Erneuerung der K67
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
Ausschüttung Sparkasse Bensheim
Außenbeleuchtung, Erstausstattung und Verbesserung
83, 2. Bauabschnitt

B3, 3. Bauabschnitt

Bahnhof Auerbach, Zuschuss an Bahn

Bänke, 100 Bänke für Bensheim

Baumaßnahmen, Gebäude

Beauner Platz, Neugestaltung
Bereitstellung von Gebäuden
Bestattungswesen
Beteiligungsmanagement
Blitzgeräte
Bodenuntersuchungen
Brandschutz

Bundesstraßen

Buswendeplatz Langwaden
Darlehen

Darlehen Hessenkasse

Digitalfunk
Dorfplatz Wilmshausen, Neugestaltung
EDV

eGouverment Software

Einkommenssteuer

elektronische Eingangs-Rechnungsverarbeitung
Erneuerung Einlaufbauwerk Malchenweg
Erschließung Baugebiet "Am langen Pfad"
Erschließung Baugebiet "Ober dem Gotteshäuschen"
Erschließung Baugebiet "Zeilbäume"
Erschließung Neubaugebiet Fehlheim
Fabrikstraße, Grundhafte Erneuerung
Fahrradparkhaus
Feldwege
Feuerwehr

Feuerwehrfahrzeuge, Neuanschaffungen
FFW Gronau, Einbau Brandmelde-ZEinbruchanlage
FFW Schwanheim, Umbau

Finahzmanagement
Finanzwirtschaft

Flächen, öffentlich

Flächendeckende Erneuerung Haltestellen
Flurbereinigung
Förderprogramm Ab in die Mitte
Forstwirtschaft

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Frauenangelegenheiten

Frenaystraße, Erneuerung
Friedhöfe

Fuhrpark

Gartenanlagen

2.41.01

2.22.03

2.22.03

2.13.01

2.60.01

2.63.02

2.20.05

2.14.01

2.63.10

2.63.04

2.63.04

2.33.03

2.60.05

2.60.01

2.60.05

2.60.01

2.63.09

2.14.01

2.33.01

2.15.01

2.14.04

2.63.04

2.63.01

2.20.09

2.20.09

2.14.04

2.60.05

2.13.03

2.13.03

2.20.05

2.13.03

2.63.06

2.63.01

2.63.01

2.63.01

2.63.01

2.63.01

2.33.03

2.63.06

2.14.04

2.14.04

2.60.01

2.60.01

2.20.01

2.20.09

2.60.05

2.33.03

2.15.02

2.41.01

2.15.02

2.71.01

2.70.01

2.63.01

2.63.09

2.13.04

2.60.05

131

76

76

6

139

175

59

27

195

183

183

103

155

138

155

138

188

26

99

39

30

180

171

69

69

33

155

12

14

59

14

187

171

171

171

171

171

103

184

30

33

143

143

56

66

152

103

45

131

42

200

200

171

188

16

152



Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

Beariff Produkt Seite

Gebäudemanagement
Gefahrenabwehr

Gemeindestraßen

Geschwindigkeitsmessanlagen
Gewerbesteuer

Gewerbesteuerumlage
GGEW, Konzessionsabgabe
GGEW, Straßenbeleuchtung
Gleichstellung
Grundsteuer B

Grundstücksankäufe

Grundstücksordnung
Hessenkasse, Kofinanzierungsdarlehen
Hessenkasse, Zuweisungen

Hochstädter Haus, Umfeld

Hundekotbeutelspender
Innestadtbelebung, Umsetzung Prioritätenliste
Internetauftritt

Kanalbeiträge
Klimaschutz

Klimaschutz, Förderprogramm
Klimaschutzbeauftragter
KMB, Abwasserbeseitigung
Kombinierte Versorgung
Kommunale Abgaben
Kommunalinvestitionsprogramm
Kommunikation

Kommunikationstechnik

Konzessionsabgabe, GGEW
Kreisstraßen

Landesstraßen

Landwirtschaft

Lärmschutzwand Fehlheim

Lichtsignalanlagen Berlinger Ring/Robert-Bosch-Str.
Löschwasserversorgung Fehlheim

Malchenweg, Erneuerung Einlaufbauwerk
Märkerwaldstraße, Ausbau

Marktplatz, 3. Bauabschnitt

Marktplatz, städtebaulicher Wettbewerb

Medien

Meerbachsportplatz, Bilanzverlust
Meerbachsportplatz, Verkauf und Wertabschöpfung
Meerbachsportplatz, Zuschuss Neubau .

Naturschutz

Neubau Multifunktionsgebäude
Neugestaltung Beauner Platz

ÖPNV

Parkanlagen

Parktheater, Teildachsanierung

Personalmanagement

Print-Publikationen

Promenadentraße Umgestaltung

Robert-Bosch-Straße, Erneuerung

Rodauer Straße, Erneuerung
Rohrheimer Str., Grundhafte Erneuerung
Schwanheimer Straße, Radfahrstreifen

138

88

168

99

81

81

75

192

200

81

41

38

69

61

147

89

131

20

79

122

125

122

79

74

82

69

50

12

75

172

176

42

163

171

163

187

175

155

161

50

39

41

151

120

143

155

100

152

139

28

20

171

171

175

179

179

2.60.01

2.32.01

2.63.01

2.33.01

2.22.04

2.22.04

2.22.01

2.63.10

2.71.01

2.22.04

2.15.01

2.15.01

2.20.09

2.20.05

2.60.02

2.32.01

2.41.01

2.13.11

2.22.03

2.36.03

2.36.03

2.36.03

2.22.03

2.22.01

2.22.05

2.20.09

2.16.01

2.13.03

2.22.01

2.63.02

2.63.03

2.15.02

2.61.01

2.63.01

2.61.01

2.63.06

2.63.02

2.60.05

2.61.01

2.16.01

2.15.01

2.15.01

2.60.03

2.36.01

2.60.01

2.60.05

2.33.03

2.60.05

2.60.01

2.14.02

2.13.11

2.63.01

2.63.01

2.63.02

2.63.03

2.63.03



Stichwortverzeichnis Teilhaushalte

SeiteBeariff Produkt

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sozialer Wohnungsbau

Sparkasse Bensheim, Ausschüttung
Spielapparatesteuer
Spielflächen

Spielplätze
Sportförderung
Sportstätten

Sportvereine, Zuschüsse

Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz
Stadtplanung
Stadtumbau West

Stadtwerbung
Steuern

Steuerungsunterstützung

Straßenbeiträge, Kreisstraßen
Straßenbeleuchtung
Tiefgarage Bahnhof, Erneuerung Brandschutzkappen
Tiefgarage Bahnhof, Sanierung Sprinkleranlage 2. UG
Toilettencontainer Haus am Markt

Tourismusförderung
Umgestaltung Bahnhof
Umgestaltung Promenadenstraße
Umlagen, allgemeine

Umsatzsteuer

Umweltberatung
Vereinsförderung
Verkehrsentwicklungsplan
Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Videoüberwachungsanlage
Waldfriedhof, Erweiterung Urnenstelen-Ensemble

Weiherhaus, Gesamtkonzept

Weststadthalle, Versiegelung, Markierungen und Ausbesserungen
Wirtschaftsservice

Wirtschaftswege
Wohnbauförderung
Zentraler Einkauf

Zinsen

Zuschuss an Bahn, Bahnhof Auerbach

Zuweisungen Hessenkasse
Zuweisungen, allgemeine

2.20.09

2.20.08

2.14.01

2.22.04

2.60.02

2.60.02

2.35.06

2.60.03

2.35.06

2.61.01

2.61.01

2.61.01

2.41.02

2.22.04

2.14.01

2.63.02

2.63.10

2.60.01

2.60.01

2.60.01

2.41.02

2.32.01

2.63.01

2.20.05

2.20.05

2.36.01

2.35.02

2.33.01

2.33.01

2.32.01

2.63.09

2.60.01

2.60.01

2.41.01

2.63.06

2.20.08

2.13.02

2.20.09

2.33.03

2.20.05

2.20.05

66

65

27

81

144

144

112

148

115

161

160

163

132

80

26

175

192

139

139

139

132

91

171

58

59

120

108

97

96

89

191

143

139

130

184

62

8

67

103

61

58



Teilergebnishaushalte

und

Teilfinanzhaushalte





Budget 2.13

Zentraler Service

Zum Budget gehören die Produkte

2.13.01 Allgemeine Zentrale Dienste
2.13.02 Zentraler Einkauf

2.13.03 Bereitstellung EDV und KT
2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark
2.13.05 Bereitstellung Druckerei
2.13.06 Bereitstellung Registratur
2.13.08 Post- und Kurierdienste

2.13.10 Gesundheits- und Arbeitsschutz

2.13.11 Internetauftritt und Print-Publikationen

(neu ab dem HH-Jahr 2018)

Neuzuordnuno folaender Produkte zu Budget 2.50 Bürgerservice ab dem HH-

Jahr 2016:

■ 2.13.07 Bereitstellung Infozentrale
(neu ab dem HH-Jahr 2016 Produkt 2.50.05)

Neuzuordnung folgender Produkte zu Budget 2.16 Medien- und

Kommunikation ab dem HH-Jahr 2018:

2.13.09 Repräsentationsangelegenheiten
(neu ab dem HH-Jahr 2018 Produkt 2.16.02)



Budget
Haushalt

Zentraler Service

Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019

Ordentliche Erträge

55

547

540-543

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnllche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

72 Transferaufwendungen

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

Abweichung
melirAMeniger

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.700,00 3.700,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 235.920,00 235.920,00 0,00

9.700,00 9.700,00

249.320,00 249.320,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 827.025,00 888.125,00 -61.100,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 87.267,00 87.267,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 900.591,00 879.691,00 20.900,00

14 66 Abschreibungen 203.200,00 203.200,00 0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.018.083,00 2.058.283,00 - 40.200,00

Verwaitungsergebnis -1.768.763,00 -1.808.963,00 40.200,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

-1.768.763,00 -1.808.963,00 40.200,00

1.768.763,00 -1.808.963,00 40.200,00

3.093.307,08 3.089.779,40 3.527,68

BBll 1.280.816,40 43.727,68

1.768.763,00 1.808.963,00 - 40.200,00





Produkt 2.13.01 Allgemeine zentrale Dienste
Budget 2.13 Zentraler Service
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

50

51

548-549

55

547

540-543

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbelträqen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

3.500,00

3.500,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

3.500,00

3.500,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 163.460,00 172.200,00 - 8.740,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 25.052,00 25.052,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00

14 66 Abschreibungen 700,00 700,00 0,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-257.712,00

257.712,00

,00

- 266.452,00

266.452,00

,00

8.740,00

' 8.740,00

.00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.13.01 Allgemeine zentrale Dienste

Konten Bezeichnung / Erläuterung Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

62; 63;
640-643;
647-649,

65

Personalaufwendungen - 8.740 €

6200000

6400000

6470000

Entaelte Beschäftiate

Arbeitaeberanteil zur Sozialversicheruna

Zukunftssicheruna / Zusatzversorauna Entaeltbereich

- 6.800 €

- 1.360 €

- 580 €

94 Erlöse aus Internen Lelstungsbeziehungen'" 312,72 €

Interne Leistungen Zentrale Dienste 312,72 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

9.052,72 €

448,84 €
5,56 €

47,64 €
425,76 €

3,72 €
73,56 €
1,08 €

43,08 €
112,56 €
47,88 €

-808,08 €
-3.317,88 €
4.513,44 €
178,16€

6.882,60 €
-106,92 €
10,56 €

243,84 €
58,92 €
62,40 €
30,96 €
47,04 €
48,00 €



Produkt

Budget
Haushalt

2.13.02 Zentraler Einkauf

2.13 Zentraler Service

2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 200,00 200,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeite

3 548-549 Kostenersatzieistungen und -erstattungen 7.900,00 7.900,00 0,00

55

547

540-543

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenieistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen ,

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitionsbeiträqen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

8.100,00 8.100,00 tll I

11

62,63,
640-643,

647-649,
65

Personalaufwendungen 45.790,00 45.790,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.125,00 5.125,00 0,00

13
60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.500,00 74.500,00 0,00

14 66 Abschreibungen 52.500,00 52.500,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

177.915,00 177.915,00Summe der ordentlichen Aufwendungen IHIII

169.815,00169.815,00Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Hill

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

169.815,00169.815,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

169.815,00169.815,00

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

257.018,04

87.203,04

169.815,00

254.338,20

85.523,20

169.815,00

2.679,84

2.679,84

0,00





1302 Zentraler Einkauf

C01_1302 Zentraler Einkauf
C01_13 Zentraler Service
C01 Stadt Benstieim

Teilfinanzhaushalt

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

Investitlons- und

Investltlonsförderungs-
maßnahmen

mehr<+)/
weniger (-) Bedarf

Hausha tsansatz 2019

Bezeichnung
mehr (+) /
weniger (-)

atneu

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

■ Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001001
Möbei / Inventar für die

Kernverwaltung
194.500.00 187.500,00 7.000,00 0,00 0,00 257.000,00 62.500,00

5001241
Enwerb geringwertiger
Wirtschaftsgüter

15.000.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 209.500,00 202.500,00 7.000,00 0,00 0,00 272.000,00 62.500,00

Saldo (Einzahlungen J, Auszahlungen) 209.500,00 - 202.500,00 - 7.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.13.02 Zentraler Einkauf

Auszahlunaen aus Investitionstatiakeit Ansatz

Erhöhung (+) Erhöhung (■•■)
Reduzierung (-) Reduzierung (-)

+ 7.000 €5001001 - Aufgrund verfallener Kreditermachtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden
Reste neu veranschlagt werden.



Produkt 2.13.03 Bereitstellung EDV und KT
Budget 2.13 Zentraler Service
Haustialt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

130.620,00 130.620,00

130.620,00 130.620,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 354.450,00 354.450,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 23.068,00 23.068,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 456.021,00 439.121,00 16.900,00

14 66 Abschreibungen 119.700,00 119.700,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

16.900,00953.239,00 936.339,00Summe der ordentlichen Aufwendungen

-805.719,00 16.900,00-822.619,00Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

- 805.719,00 16.900,00- 822.619,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

-822.619,00

1.213.308,92

390.689,92

822.619,00

- 805.719,00

1.182.537,08

376.818,08

805.719,00

-16.900,00

30.771,84

13.871,84

16.900,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.13.03 Bereitstellung EDV und KT

Konten Bezeichnung / Erläuterung

60;61 ;67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69

Wartungskosten

2.040 € - jährliche Softwarepflegekosten für Oliwa Wahlscheindruck
9.560 € - Softwareabonnement AutoCAD

Lizenzen und Konzessionen

Lizenzen für Antivirensoftware

+16.900 €

+ 11.600 €

+ 5.300 €

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungen Zentrale Dienste

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratür
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

30.771,84 €

30.771,84 €

89,76 €
9,32 €
9,24 €
75,72 €
5,88 €

121,80€
1,92 €

71,40€
186,28 €
79,32 €

-1.338,00 €
-5.493,96 €
7.473,72 €
295,00 €

11.396,52 €
-176,96 €
17,64€

735,48 €
103,32 €
51,12€
77,76 €
79,56 €



1303 Bereitstellung EDV und Kommunlkatlonst.
C01_1303 Bereitstellung EDV und Kommunlkatlonst.
C01_13 Zentraler Service
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

mehr (+) /
weniger (-)

,, .. investitions-undVerpflic tungs- Investitionsförderungs-
ermachfgungen2019 maBnahmen

I  Z I I davon
mehr(+)/ Ges^taus-

neu ' / \ zahlungs-weniger (-) be«;

5001002
Software-Lizenzen

Neuanschaffungen
131.940,00 50.440,00 81.500,00 0,00 0,00 131.940,00 0,00

5001003
Hardware für IT

Neuanschaffungen
175.400,00 175.400,00 0,00 0,00 0,00 175.400,00 0,00

5001540 Erstellung Kl Chatbot 11.800,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 319.140,00 237.640,00 81.500,00

1

0,00 0,00 319.140,00 0,00

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) ' -319.140,00 -237.640,00

1

-81.500,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.13.03 Bereitstellung EDV und Kommunikationstechnik

I Auszahlunaen aus Investitionstätigkeit Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001002 - Neuanschaffungen Software und Lizenzen

■  - 3.500 € - Softwarelizenzen - Antivirensoftware

Die Antivirensoftware ist im Ergebnishaushalt zu
veranschlagen und somit im Finanzhaushalt
entsprechend abzuplanen.

Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
folgende Projekte neu veranschlagt werden:

■  85.000 € - eGouverment Software elektronische
Eingangs-Rechnungsverarbeitung
Die Stadt Bensheim erhält jedes Jahr ca.
22.000 Rechnungen. Um die Eingangs
rechnungsverarbeitung zu straffen und zu
beschleunigen, ist geplant eine elektronische
Rechnungsverarbeitung (Work-flow) mittels
einer Software umzusetzen, über die die
Eingangsrechnungen elektronisch digitalisiert
werden können. Zusätzlich soll ein

Rechnungsarchiv aufgebaut werden, über die
die Rechnungen archiviert werden und zu
späteren Recherche digital abgerufen werden
können. Des Weiteren ist geplant, eine
Anbindung des Rechnungsarchives an das
SAP ERP System zu realisieren, um direkt aus
dem SAP Client heraus die zugehörigen
Rechnungen zu den einzelnen Geschäfts
vorfällen anzeigen zu können.

+ 81.500C



Produkt 2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark
Budget 2.13 Zentraler Service
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

50

51

548-549

55

547

540-543

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

1.600,00

9.700,00

11.300,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.600,00

9.700,00

11.300,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personaiaufwendungen 16.840,00 16.840,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.850,00 1.850,00 0,00

13
60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52.470,00 51.470,00 1.000,00

14 66 Abschreibungen 30.300,00 30.300,00 0,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 90.160,00

'90.160,00

-89.160,00

-89.160,00

-1.000,00

-1.000,00

157.949,20 155.145,96 2.803,24

67.789,20 65.985,96 1.803,24

90.160,00 89.160,00 1.000,00

0,00 0.00 0,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark

Bezeichnung / Eriäuterung Erhöhung {+)
Reduzierung (-]

60;61 ;67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69

+1.000 €

Instandhaltuna von Kfz

Für die Folierung und Beschriftung eines Dienstfahrzeuges als
Einsatzfahrzeug der Ordnungsbehörde werden Mittel in neben
stehender Höhe benötigt.

+ 1.000 €

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 2.803,24 €

Interne Leistungen Zentrale Dienste 2.803,24 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.803,24 €
Interne Leistungen Städtische Gremien 36,00 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 0,48 €
Interne Leistungen zentrale Dienste 0,48 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 3,72 €
Interne Leistungen EDV 34,20 €
Interne Leistungen Druckerei 6,00 €
Interne Leistungen Registratur 0,12€
Interne Leistungen Infozentrale 3,48 €
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste 9,12€
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 3,84 €
Interne Leistungen Internetauftritt -65,52 €
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung -269,28 €
Interne Leistungen Personalmanagement 366,36 €
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 14,40 €
Interne Leistungen Gebäude 558,60 €
Interne Leistungen Finanzmanagement -8,64 €
Interne Leistungen Kommunale Abgaben 0,84 €
Interne Leistungen Kasse 858,24 €
Interne Leistungen Medien und Kommunikation 235,44 €
Interne Leistungen Stadtarchiv 5,16€
Interne Leistungen Gleichstellung 2,52 €
Interne Leistungen Datenschutz 3,84 €
Interne Leistungen Personalvertretung 3,84 €



1304 Bereitstellung Fuhrpark
C01_1304 Bereitstellung Fuhrpark
C01_13 Zentraler Service
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019
Verpflichtungs

ermächtigungen 2019

Bezeichnung

Investitlons- und

Investitlonsförderungs-
maßnahmen

mehr (+) /mehr (+) /
weniger (-)

.  ' ' . zahlungs
weniger (-) bedarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001289 Anschaffung von Fahrzeugen 66.100,00 30.000,00 36.100,00 0,00 0,00 73.000,00 6.900,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 66.100,00 30.000,00 36.100,00 0,00 0,00 73.000,00 6.900,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 100,00 - 30.000.00 - 36.100,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.13.04 Bereitstellung Fuhrpark

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001289 - Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden
Reste für die Beschaffung eines Fahrzeuges für das
Jugendzentrum in Höhe von 28.100 € neu veranschlagt
werden.

Des Weiteren werden, nach Festlegung der notwendigen
Fahrzeuganforderung (Geländelimousine mit erhöhter
Bodenfreiheit) und Ausstattungsmerkmalen, zusätzliche
8.000 € für die Beschaffung des neuen Fahrzeuges für
die Mitarbeiter des Teams Straßenverkehr benötigt. Die
Gesamtansatz für dieses Fahrzeug beträgt somit
38.000 €.

Erhöhung (-*■)
Reduzierung (-)

+ 36.100 €



Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Lelstungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzlelstungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnllche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferlelstungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00 Ul i

11

62,63,
640-643,

647-649,
65

Personalaufwendungen 12.315,00 64.675,00 - 52.360,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.850,00 1.850,00 0,00

13
60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.500,00 10.500,00 3.000,00

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfllchtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

72

70,74,76

77.025,00 49.360,0027.665,00Summe der ordentlichen Aufwendungen

- 74.025,00 49.360,00- 24.665,00Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

- 74.025,00 49.360,00- 24.665,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus Intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 24.665,00

110.821,56

86.156,56

24.665,00

- 74.025,00

157.007,32

82.982,32

74.025,00

49.360,00

-46.185,76

3.174,24

■ 49.360,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.13.11 Internetauftritt und Print-Publikatlonen

Konten Bezeichnung / Erläuterung Erhöhung {+)
Reduzierung (-)

62; 63;
640-643;

647-649,
65

Personalaufwendungen - 52.360 €

6200000

6400000

6470000

Entaelte Beschäftiate

Arbeitaeberanteii zur Soziaiversicheruna

Zukunftssicheruna / Zusatzversorauna Entaeltbereich

- 40.700 €

- 8.140 €

- 3.520 €

60;61;67-

69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 3.000 €

6166000 Wartunaskosten

Für das Update der Software Typco3 werden Mittel in neben stehender
Höhe benötigt.

+ 3.000 €

94 Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen - 46.185,76 €

Interne Leistungen Zentrale Dienste - 46.185,76 €

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

interne Leistungen Rechtsangeiegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraier Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
interne Leistungen Druckerei
interne Leistungen Registratur
interne Leistungen Infozentraie
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personaimanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunaie Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gieichsteiiung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

3.174,24 €

1,92 €
1,92 €

15,60€
143,76 €

1,20 €
25,08 €
0,36 €
14,76 €
38,40 €
16,32 €

-1.131,12€
1.538,64 €

60,72 €
2.346,36 €

-36,48 €
3,60 €

69,12 €
21,24€
10,56€
15,96€
16,32 €





Budget 2.14

Steuerungsunterstützung und
Personalmanagement



Budget
Haushalt

Steuerunterst, u. Pers.-management
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

35.000.00 0,0035.000,00

322.990.00 0.00322.990,00548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

41.200,00 41.200.00

52.400.0052.400,00

1.200,00

452.790,00

1.200,00

452.790,00

55

547

540-543

Erträge aus Transferteistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfiichtungen

17 72 Transferaufwendungen

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.531.200,00

1.731.006,00

453.300,00

177.500,00

80.400,00

42.000,00

1.508.200,00

1.501.006,00

433.300,00

177.500,00

80.400,00

23.000,00

230.000,00

20.000,00

0,00

0,00

42.000,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.015.406,00 3.700.406,00 315.000,00

Verwaltungsergebnis -3.562.616,00 3.247.616,00 -315.000,00

Finanzerträge 264.900,00 264.900,00

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis 264.900,00 264.900,00

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

- 3.297.716,00 - 3.247.616,00 - 50.100,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen 2.126.500,00 2.126.500,00 0,00

Außerordentliches Ergebnis -2.126.500,00 -2.126.500,00 0,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 5.424.216,00 -5.374.116,00 -50.100,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 3.571.862,04 3.487.728,84 84.133,20

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.739.086,00 1.688.085,52 51.000,48

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.832.776,04 1.799.643,32 33.132,72

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 3.591.439,96 - 3.574.472,68 -16.967,28





Produkt 2.14.01 Steuerungsunterstützung
Budget 2.14 Steuerunterst, u. Pers.-management
Haustialt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezelclinung
Haushaltsansatz

2019

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenieistungen

Steuern und steuerähniiche Erträge einschlieliiich
Erträge aus gesetziichen Umiagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
iaufende Zwecke und aiigemelne Umiagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

14 66 Abschreibungen

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetziichen Umlageverpfiichtungen

17 72 Transferaufwendungen

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtiiche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeite

Kostenersatzieistungen und -erstattungen

11

62,63,

640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 246.870,00 246.870,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 42.752,00 42.752,00 0,00

13
60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.000,00 20.000,00 20.000,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.000,00 42.000,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 371.622,00 309.622,00 62.000,00

Verwaltungsergebnis -371.622,00 - 309.622,00 - 62.000,00

Finanzerträge 264.900,00 264.900,00

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis 264.900,00 264.900,00

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-106.722,00 - 309.622,00 202.900,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-106.722,00 - 309.622,00 202.900,00

Erlöse aus infamen Leistungsbeziehungen 528.258,76 715.205,00 -186.946,24

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 421.536,76 405.583,00 15.953,76

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 106.722,00 309.622,00 - 202.900,00

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.14.01 Steuerungsunterstützung

Konten Bezeichnung / Erläuterung Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

60;61;67-
69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 20.000 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten + 20.000 €

1

Für eine Rechtsberatung im Zusammenhang mit dem Ersatzneubau der
110-KV Hochspannungsleitung Pkt. Pfungstadt Süd - Heppenheim
werden Mittel in Neben stehender Höhe benötigt.

70;74;76 Sonstige ordentliche Aufwendungen : ^ ' ' + 42.000 €

7420000

7490000

Kapitalertraqsteuer

Ausschüttung Sparkasse Bensheim
sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag

Solidaritätszuschlag Ausschüttung Sparkasse Bensheim

+ 39.800 €

+ 2.200 €

56;57

5640000

Finanzerträge + 264.900 €

Erträge aus anderen Beteiligungen + 264.900 €

Ausschüttung Sparkasse Bensheim

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen - 186.946,24 €

Interne Leistungen Zentrale Dienste - 186.946,24 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15.953,76 €

Interne Leistungen Städtische Gremien 2.244,40 €

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 6,48 €

Interne Leistungen zentrale Dienste 6,36 €

Interne Leistungen zentraler Einkauf 52,92 €

Interne Leistungen EDV 486,60 €

Interne Leistungen Fuhrpark 4,20 €

Interne Leistungen Druckerei 84,72 €

Interne Leistungen Registratur 21,48€

Interne Leistungen Infozentrale 49,68 €

Interne Leistungen Post- und Kurierdienste 129,72 €

Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 55,20 €

Interne Leistungen Internetauftritt -931,40 €

Interne Leistungen Personalmanagement 5.202,24 €

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 205,36 €

Interne Leistungen Gebäude 7.932,84 €

Interne Leistungen Finanzmanagement -123,12 €

Interne Leistungen Kommunale Abgaben 12,24€

Interne Leistungen Kasse 237,84 €

Interne Leistungen Medien und Kommunikation 58,92 €

Interne Leistungen Stadtarchiv 72,00 €

Interne Leistungen Gleichstellung 35,64 €

Interne Leistungen Datenschutz 54,12 €

Interne Leistungen Personalvertretung 55,32 €



Produkt 2.14.02 Personalmanagement
Budget 2.14 Steuerunterst, u. Pers.-management
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitionsbei trägen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

72

70,74,76

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

- 2.214.348,00 -1.961.348,00

- 2.214.348,00

2.640.309,92

425.961,92

2.214.348,00

2.379.450,80

418.102,80

1.961.348,00

Al>welchung
mehr/weniger

322.990.00 322.990,00

322.990,00 322.990,00 »■I i

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 836.080,00 813.080,00 23.000,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.668.458,00 1.438.458,00 230.000,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.800,00 32.800,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.537.338,00 2.284.338,00 253.000,00

20 Verwaitungsergebnis - 2.214.348,00 -1.961.348,00 - 253.000,00

- 253.000,00

1.961.348,00 IIIIIHIII

260.859,12

7.859,12

253.000,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.14.02 Personalmanagement

Konten Bezeichnung / Erläuterung

62; 63;
640-643;
647-649,
65

6420000

6501000

Personaiaufwendungen + 23.000 €

Beiträge zu Berufsaenossenschaften und Unfallversicherung + 6.000 €

Der Jahresbeitrag an die Unfallkasse Hessen hat sich um neben
stehenden Betrag erhöht.
Aufwendungen für Personaleinstellungen +17.000 €

Für die Steilenausschreibungen ergibt sich Im Jahr 2019 ein Mehrbedarf
In neben stehender Höhe.

644-646 Versorgungsaufwendungen

6450000 Aufwendungen für Versorgungskasse Beamte

Gegenüber dem von der Versorgungskasse prognostizierten Ansatz
erhöhte sich dieser nach dem neuesten Gutachten aus dem Februar

2019 In neben stehender Höhe. Dies begründet sich aus der Erhöhung
der Bezüge von damals prognostizierten 1 % auf eine neue Erhöhung
von 3 %

+ 230.000 €

+ 230.000 €

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Zentrale Dienste
260.859,12 €

260.859,12 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.859,12 €

Interne Leistungen Städtische Gremien 1.041,40 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenhelten 9,20 €
Interne Leistungen zentrale Dienste 9,12€
Interne Leistungen zentraler Einkauf 95,00 €
Interne Leistungen EDV 711,72€
Interne Leistungen Fuhrpark 6,00 €
Interne Leistungen Druckerei 121,32 €

Interne Leistungen Registratur 30,76 €
Interne Leistungen Infozentrale 71,12€
Interne Leistungen Post- und Kurlerdlenste 185,60 €
Interne Leistungen Gesundhelts- und Arbeltsschutz 79,08 €
Interne Leistungen Internetauftritt -1.332,72 €
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung -5.472,48 €
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 293,88 €
Interne Leistungen Gebäude 11.351,80€

Interne Leistungen Finanzmanagement -176,20 €
Interne Leistungen Kommunale Abgaben 17,52€
Interne Leistungen Kasse 388,68 €
Interne Leistungen Medien und Kommunikation 117,80 €
Interne Leistungen Stadtarchiv 103,00 €
Interne Leistungen Gleichstellung 50,92 €
Interne Leistungen Datenschutz 77,40 €
Interne Leistungen Personalvertretung 79,20 €



Produkt 2.14.04 Brandschutz

Budget 2.14 Steuerunterst, u. Pers.-management
Haushalf 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

4 52
Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

6 547 Erträge aus Transferleistungen

35.000,0035.000,00

540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

41.200,00 41.200,00 0,00

546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
1 n vestitionsbeiträgen

52.400,00 52.400,00 0,00

53 Sonstige ordentliche Erträge 1.200,00 1.200,00 0,00

Summe der ordentlichen Erträge 129.800,00 129.800,00 0,00

Ordentliche Aufwendungen

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 311.900,00 311.900,00 0,00

644-646 Versorgungsaufwendungen 8.693,00 8.693,00 0,00

60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.100,00 259.100,00 0,00

177.500,00

80.400,00

177.500,00

80.400,00

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

837.593,00Summe der ordentlichen Aufwendungen 837.593,00 IBM

- 707.793,00- 707.793,00Verwaitungsergebnis III

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

- 707.793,00 - 707.793,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 707.793,00 - 707.793,00

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 757.146,96 740.179,68

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 757.146,96 -740.179,68

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-1.464.939,96 -1.447,972,68

16.967,28





1404 Brandschutz

C01_1404 Brandschutz
C01_14 Steuerungsunt. u. Personalm.
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

mehr (+) /

Investitlons- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Gesamtaus-
., bisher

zahlungs-
weniger (-) bedarf

mehr (+) /
weniger (-)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

unnmn-, Feuerwehr Ausrustung
oUUlüU/ «

Neuanschaffungen

5001115 Feuerwehrfahrzeuge
Neuanschaffungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0,00 20.000,00 0,0020.000.00 20.000.00

635.000,00 1.295.000,00 1.700,00121.700,00 785.000,00508.300,00 630.000,00

0,00 400.000,00 240.100,00

0,00 17.000,00 0,0017.000,00 10.000,00

0,00 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00

5001160 Erwerb Digitalfunkgerate

5001173 Ankauf neuer Atemschutzgeräte

*;nni r-j»; Verlagerung Sirenenanlage auföuuiöJö Parkhaus Süd

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

715.200,00 670.000,00 45.200,00 785.000,00 785.000,00 1.742.000,00 241.800,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) •715.200,00 -670.000,00 -45.200,00 -785.000,00 -785.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.14.04 Brandschutz

Auszahlunaen aus Investitionstätigkeit Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001115 - Anschaffung von Fahrzeugen

Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
folgende Projekte neu veranschlagt werden:

■  + 93.300 € - Ersatzbeschaffung eines Tragkraftspritzen
fahrzeuges Wasser (TSF-W) für die
Freiwillige Feuerwehr Bensheim-
Hochstädten, weiches das TSF-W aus dem
Jahr 1992 ersetzen soll.

■  + 60.000 € - Ersatzbeschaffung eines Hiifeieistungs-
iöschgruppenfahrzeuges 20
(HLF 20) für die Freiwillige Feuerwehr
Bensheim-Mitte, weiches den Rüstwagen
aus dem Jahr 1998 sowie das

Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1985
ersetzen soll. Weiter ist die bestehende

Verpfiichtungsermächtigung um 270.000 €
auf nunmehr 380.000 € zu erhöhen.

■  -180.000 € - Ersatzbeschaffung eines Staffeiiöschfahr-
zeuges (StLF 20/25) für die Freiwillige
Feuerwehr Bensheim-Auerbach, weiches
das Tanklöschfahrzeug aus dem Jahr 1993
ersetzen soll. Die Gesamtkosten erhöhen

sich, gemäß Ausschreibungsergebnis auf
insgesamt 450.000. Eine Veranschlagung
erfolgt nun zahlungswirksam, daher wird
der bisherige Ansatz um o. g. Ansatz
reduziert. Gleichzeitig wird eine
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von
250.000 € veranschlagt, die im Jahr 2020
zu finanzieren ist.

Des Weiteren wird der Ansatz für die ursprünglich in 2019
vorgesehene Ersatzbeschaffung des Werkstattfahrzeuges
für die FFW Bensheim-Mitte in Höhe von 95.000 € um

20.000 € erhöht und in das Jahr 2020 verschoben. Um

handlungsfähig zu bleiben, wird zusätzlich In 2019 eine
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 115.000 €
bereitgestellt.

5001160 - Erwerb Digitalfunkgeräte
Aufgrund verfallender Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
dieses Projekt in neben stehender Höhe in 2019 neu
veranschlagt werden.

5001173 - Ankauf neuer Atemschutzgeräte
Aufgrund verfallender Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
dieses Projekt in neben stehender Höhe in 2019 neu
veranschlagt werden.

- 121.700 € + 635.000 €

+ 159.900 €

+ 7.000 €





Budget 2.15

Grundstücksverkehr

Ausnahme: Die Leistung 2.15.02.01 „Forstwirtschaft" (Waldwirtschaftsplan) Ist
von diesem Budget ausgeschlossen und bildet ein eigenes
Budget.



Budget
Haushalt

Grundstücksverkehr

Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

1 50 Privatrechtllche Leistungsentgelte 924.010,00 924.010,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3 548-549 Kostenersatzlelstungen und -erstattungen 12.526,00 12.526,00 0,00

55

547

540-543

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

64.700,0064.700,00

1.001.236,001.001.236,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 404.675,00 491.675,00 - 87.000,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 69.770,00 69.770,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 540.500,00 395.500,00 145.000,00

14 66 Abschreibungen 37.600,00 37.600,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfllchtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.100,00

19.000,00

5.100,00

19.000,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.076.645,00 1.018.645,00 58.000,00

Verwaltungsergebnis - 75.409,00 -17.409,00 - 58.000,00

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

56,57

77

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

- 58.000,00- 75.409,00 -17.409,00

0,00

740.000,00

440.000,00440.000,00Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen 0.00 740.000,00

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus Intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus Intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

440.000,00

364.591,00

799.507,24

- 799.507,24

-434.916,24

- 300.000,00

- 317.409,00

775.022,44

- 775.022,44

-1.092.431,44

740.000,00

682.000,00

24.484,80

- 24.484,80

657.515,20





Produkt 2.15.01 Grundstücksordnung
Budget 2.15 Grundstücksverkehr
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehrAweniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

500.000,00 500.000,0050

51

548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerahnliche Ertrage einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Ertrage aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I n vestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

1.000,00 1.000,00

Summe der ordentlichen Ertrage

Ordentliche Aufwendungen

501.000,00 501.000,00 Mtll

62,63,

640-643

647-649

65

Personalaufwendungen 220.960,00 302.650,00 -81.690,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 60.992,00 60.992,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 219.100,00 124.100,00 95.000,00

14 66 Abschreibungen

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17 72 Transferaufwendungen

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 19.000,00 19.000,00 0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 520.052,00 506.742,00 13.310,00

Verwaitungsergebnis -19.052,00 - 5.742,00 -13.310,00

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

56,57

Fmanzergebms

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-19.052,00 - 5.742,00 -13.310,00

Außerordentliche Erträge 440.000,00 440.000,00 0,00

Außerordentliche Aufwendungen 0,00 740.000,00 - 740.000,00

Außerordentliches Ergebnis 440.000,00 - 300.000,00 740.000,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

420.948,00 - 305.742,00 726.690,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 553.945,60 538.710,40 15.235,20

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 553.945,60 - 538.710,40 -15.235,20

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-132.997,60 -844.452,40 711.454,80



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.15.01 Grundstücksordnung

Konten Bezeichnung / Erläuterung

62; 63;
640-643;
647-649,
65

6200000

6400000

6470000

Personalaufwendungen

Entaelte Beschäftiate

Arbeitqeberanteil zur Sozialversicherun

Zukunftssicheruna / Zusatzversorauna Entaeltbereich

-81.690 €

- 63.380 €

- 12.770 €

- 5.540 €

60; 61; 67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69

6100000 Fremdleistunqen für Erzeugnisse und andere Umsatzieistungen

Für Bodenuntersuchungen im Bereich des ehem. Bundeswehrdepot und
Fällarbeiten zur Entwicklung des Gewerbegebietes „Am Langen Pfad"
werden Mittel in neben stehender Höhe benötigt.

+ 95.000 €

+ 95.000 €

79

7941000

Außerordentlicher Aufwand

Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen

- 740.000 € - Bilanzverlust bei Verkauf Meerbachsportplatz

- 740.000 €

- 740.000 €

Interne Leistungen Städtische Gremien 2.370,04 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 8,20 €
Interne Leistungen zentrale Dienste 8,16 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 67,44 €
Interne Leistungen EDV 626,20 €
Interne Leistungen Fuhrpark 5,28 €
Interne Leistungen Druckerei 108,36 €
Interne Leistungen Registratur 47,16 €
Interne Leistungen Infozentrale 63,60 €
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste 165,92 €

Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 70,64 €

Interne Leistungen Internetauftritt -1.191,12€
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung -4.890,72 €

Interne Leistungen Personalmanagement 6.653,04 €

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 262,56 €
Interne Leistungen Gebäude 10.145,08 €

Interne Leistungen Finanzmanagement -157,48 €

Interne Leistungen Kommunale Abgaben 15,72 €
Interne Leistungen Kasse 285,24 €

Interne Leistungen Medien und Kommunikation 294,36 €

Interne Leistungen Stadtarchiv 92,00 €
Interne Leistungen Gleichstellung 45,48 €

Interne Leistungen Datenschutz 69,24 €

Interne Leistungen Personalvertretung 70,80 €



1501 Grundstücksordnung
C01_1501 Grundstücksordnung
C01_15 IM-Grundstücksverkehr
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

mehr(+)/
weniger (-)

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

Investitlons- und

Investitlonsförderungs-
maßnahmen

5001017 Verkauf Gewerbeflächen 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

5001018 Kleinverkäufe 20.000,00 20.000,00 0,00

5001413 Verkauf ehem. Hoffart-Gelände 500.000,00 500.000,00 0,00

5001434 Verkauf Meerbachsportplatz 1.100.000,00 2.600.000,00 -1.500.000,00

Einzahlungen aus FInanzlerungstätIgkeK

Summe 2.820.000,00 4.320.000,00 -1.500.000,00

mehr (+) /
weniger (-) "bedarf

5001019
Erwerb Grundstücke in

Baugebieten
415.000,00 150.000,00 265.000,00 0,00 0,00 415.000,00 0,00

5001020
Erwerb Grundstücke -

Verkehrsflächen
140.000,00 120.000,00 20.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00

5001021 Erwerb sonstige Fiächen 730.000,00 400.000,00 330.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00

5001454 Wertabschöpfung Land Hessen 1.080.000,00 1.300.000,00 - 220.000,00 0,00 0,00 1.080.000,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 2.365.000,00 1.970.000,00 395.000,00 0,00 0,00 2.365.000,00 0,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 455.000,00 2.350.000,00 -1.895.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.15.01 Grundstücksordnung

Einzahlunaen aus Investitionstätiakeit Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001434 - Verkauf Meerbachsportplatz
Im Zuge der Verkaufsverhandlungen hat sich gezeigt, dass
der ursprünglich am Kaufpreis abgezogene Teil für den
Vollanschluss BS seitens der Käufer als deutlich zu gering
bemessen war. Die am Kaufpreis abzugsfähigen Kosten
erhöhen sich von 250.000 € auf 650.000 €, so dass die
Gesamteinnahmen um 400.000 € geringer ausfällt. Des
Weiteren wurde mit dem Käufer vertraglich vereinbart, dass
50 % des Kaufpreises (Gesamtkaufpreis 2,2 Mio. €) in 2019
und 2020 fällig sind. Somit ergibt sich insgesamt eine
Reduzierung in neben stehender Höhe.

Auszahlunqen aus Investitionstätiakeit

5001019 - Erwerb von Grundstücken in künftigen Baugebieten
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste in
Höhe von 265.000 € neu veranschlagt werden.

5001020 - Erwerb von Straßengelände
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste neu in
neben stehender Höhe veranschlagt werden.

5001021 - Pauschalansatz für evtl. Flächenankäufe

Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste in
nebenstehender Höhe neu veranschlagt werden.

5001454 - Wertabschöpfung Land Hessen
Aufgrund der Weniger - Einnahmen für den Verkauf des
Meerbachsportplatzes (sh. Projekt 5.001434) reduziert sich
auch der Anteil der als Wertabschöpfung an das Landes
Hessen zu entrichten ist.

-1.500.000 €

Ansatz

Erhöhung (+) Erhöhung (+)
Reduzierung (•) Reduzierung (-)

+ 265.000 €

+ 20.000 €

+ 330.000 €

220.000 €



Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Lelstungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz

2019

424.010,00 424.010,00

12.526,00 I 12.526,00

63.700,00 63.700,00

500.236,00 500.236,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

5.100,005.100,00

556.593,00

- 56.357,00

511.903,00

-11.667,00

- 56.357,00 -11.667,00

- 56.357,00

245.561,64

-245.561,64

-301.918,64

-11.667,00

236.312,04

■236.312,04

■ 247.979,04

Abweichung
mehr/weniger

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 183.715,00 189.025,00 -5.310,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 8.778,00 8.778,00 0,00

13
60,61,
67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 321.400,00 271.400,00 50.000,00

14 66 Abschreibungen 37.600,00 37.600,00 0,00

44.690,00

■ 44.690,00

- 44.690,00

- 44.690,00

9.249,60

- 9.249,60

- 53.939,60



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.15.02 Land- und Forstwirtschaft

Konten | Bezeichnung / Erläuterung

62; 63;

640-643;

647-649,

65

6200000

6400000

6470000

Personalaufwendungen

Entqelte Beschäftiate

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherun
Zukunftssicherung / Zusatzversorcuno Entqeltbereich

60; 61; 67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69

6100000 Fremdleistunqen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistunqen

Verstärkte Baumfällungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personal Vertretung

-5.310 €

- 4.120 €

-830€

-360€

+ 50.000 €

+ 50.000 €

9.249,60 €

251,40 €
6,04 €
6,00 €
50,76 €
49,68 €
3,96 €
8,28 €
3,60 €

46,92 €
122,40 €
52,16€

-878,88 €
-3.608,76 €
4.909,08 €
193,80 €

7.485,96 €
-116,28 €
11,52€

388,20 €
58,92 €
67,80 €
33,60 €
51,12€
52,32 €



Haushaltsansatz 2019

,, n._L. . Investitlons- und

n,ä.h»im.n^rn ooio Investltlonsförderungs-
Bezeichnung

ermächtlgungen 2019
maßnahmen

mehr (+) I
.  ̂ . zahiungs-

weniger (-) bedarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001313 Flurbereinigung

5001479 ^
Hemsberg/Hahnberg

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

20.200.00 20.200.00 0.00 20.200.00

0.00 25.000.00 - 25.000.00 0.00 350.000.00

0,00 370.200,0020.200,00 45.200,00 • 25.000,00

- 20.200,00 - 45.200,00 25.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.15.02 Land- und Forstwirtschaft

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz VE

Erhöhung (+) Erhöhung (+)
Reduzierung (-) Reduzierung (-)

5001479 - Flurbereinigung Hemsberg/Hahnberg
Die Genehmigungsplanung zur Flurbereinigung Hemsberg /
Hahnberg wird voraussichtlich erst 2020 erteilt, so dass
erste Maßnahmen erst 2020 durchgeführt werden können.
Der Ansatz wird daher entsprechend abgeplant.

- 25.000,00





Budget 2.16

Medien und Kommunikation

Zum Budget gehören die Produkte

2.16.01 Medien und Kommunikation

2.16.02 Städtepartnerschaften und Repräsentations
angelegenheiten

(im HH-Jahr 2017 Eigenbetrieb Stadtkultur Benshelm und bei
Produkt 2.13.09)

Neuzuordnunq folgender Aufgaben zu Budget 2.13 Zentraler Service ab dem

HH-Jahr 2018:

Internetauftritt

(ab dem HH-Jahr 2018 Produkt 2.13.11)



Budget
Maushalt

Medien und Kommunikation

Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

72

70,74,76

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

139.100,00

100,00

14.000,00

134.100,00

100,00

14.000,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentiiches
Ergebnis und außerordentiiches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 310.000,00 - 305.000,00

-310.000,00

308.371,56

214.830,24

93.541,32

-216.458,68

- 305.000,00

299.187,32

207.449,92

91.737,40

-213.262,60

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtiiche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Lelstungsentgeite

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

1.200,0050

51

548-549

IIIXIll

17.900,0017.900,00

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerahniiche Ertrage einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Erträge aus Transferteistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und aligemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
investitionszuweisungen, -zuschössen und
investitionsbelträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Ertrage

Ordentliche Aufwendungen

19.100,00 19.100,00

62,63,

640-643,
647-649,

65

175.900,00Personaiaufwendungen 175.900,00

5.000,00

0,00

0,00

324.100,00 5.000,00Summe der ordentlichen Aufwendungen 329.100,00

5.000,00310.000,00 305.000,00Verwaitungsergebnis

- 5.000,00

- 5.000,00

9.184,24

7.380,32

1.803,92

- 3.196,08





Teilergebnishaushait

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

50

51

548-549

55

547

540-543

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzlelstungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenielstungen

Steuern und steuerähniiche Erträge einschiießiich
Erträge aus gesetziichen Umiagen

Erträge aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
iaufende Zwecke und aiigemeine Umiagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
i nvestitionsbeiträgen

Sonstige ordentiiche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

17.900,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschiießiich Aufwendungen
aus gesetziichen Umiageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.000,00

17.900,00

17.900,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personaiaufwendungen 118.355,00 118.355,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstieistungen 85.000,00 80.000,00 5.000,00

14 66 Abschreibungen 100,00 100,00 0,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentiiches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentilche Erträge

Außerordentilche Aufwendungen

Außerordentiiches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Eriöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-186.555,00

-186.555,00

308.371,56

121.816,56

186.555,00

-181.555,00

299.187,32

117.632,32

181.555,00

■ 5.000,00

- 5.000,00

9.184,24

4.184,24

5.000,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.16.01 Medien und Kommunikation

60; 61; ST

BS

6100000

Konten Bezeichnung / Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 5.000 €

Fremdleistunaen für Erzeuanisse und andere Umsatzleistunaen + 5.000 €

Bewerbung von Initiativen und Projekten in der Bensheimer Innenstadt

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen wmmEmn
Interne Leistungen Medien und Kommunikation 9.184,24 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.184,24 €

Interne Leistungen Städtische Gremien 107,76 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 2,76 €

Interne Leistungen zentrale Dienste 2,64 €

Interne Leistungen zentraler Einkauf 23,28 €

Interne Leistungen EDV 204,12 €

Interne Leistungen Fuhrpark 1,80 €

Interne Leistungen Druckerei 35,64 €
Interne Leistungen Infozentrale 20,76 €

Interne Leistungen Post- und Kurierdienste 54,44 €

Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 23,16 €

Interne Leistungen Internetauftritt -390,84 €

Interne Leistungen Steuerungsunterstützung -1.605,00 €

Interne Leistungen Personalmanagement 2.183,52 €

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 86,28 €

Interne Leistungen Gebäude 3.329,52 €

Interne Leistungen Finanzmanagement -51,72 €

Interne Leistungen Kommunale Abgaben 5,04 €

Interne Leistungen Kasse 60,00 €

Interne Leistungen Stadtarchiv 30,24 €

Interne Leistungen Gleichsteilung 14,88 €

Interne Leistungen Datenschutz 22,68 €

Interne Leistungen Personal Vertretung 23,28 €





Budget 2.20

Finanzen

Zum Budget gehören die Produkte
■ 2.20.01 Finanzmanagement
■ 2.20.05 Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
■ 2.20.08 Wohnbauförderung
■ 2.20.09 sonstige allg. Finanzwirtschaft

Die Produkte

■ 2.20.06 Stiftung Soldan
■ 2.20.07 Stiftung Ringelband

sind vom Budget Finanzen ausgenommen und bilden jeweils ein eigenes
Budget.



Budget
Haushalt

Finanzen

Verwaltung

Teilergebnishaushalt

50

51

548-549

55

547

540-543

Bezeichnung

3

Ordentiiche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaitu ngsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

72

70,74,76

67.200,0067.200,00

100.650,00 100.650,00

33.236.200,00 33.134.600,00

2.019.500,00 1.911.000,00

130.290,00

24.710,00

290.500,00

60.417,00

575.200,00

180.200,00

44.300,00

37.454.200,00

18.650,00

4.400,00

38.627.867,00

-3.049.317,00

89.850,00

1.416.700,00

-1.326.850,00

-4.376.167,00

130.290,00

24.710,00

314.800,00

60.417,00

575.200,00

180.200,00

44.300,00

37.454.200,00

18.650,00

4.400,00

38.652.167,00

-3.283.717,00

89.850,00

1.559.700,00

-1.469.850,00

- 4.753.567,00

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-4.376.167,00

1.321.685,40

850.929,40

470.756,00

-3.905.411,00

- 4.753.567,00

1.327.667,00

830.476,92

497.190,08

-4.256.376,92

101.600,00

108.500,00

0,00

35.368.450,00 210.100,00

■ 24.300,00

0,00

0,00

- 24.300,00

234.400,00

0,00

-143.000,00

143.000,00

377.400,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

377.400,00

-5.981,60

20.452,48

- 26.434,08

350.965,92





Produkt

Budget
Haushalt

2.20.01 Finanzmanagement
2.20 Finanzen

2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

14 66 Abschreibungen

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfllchtungen

17 72 T ransferaufwendungen

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Lelstungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Lelstungsentgelte

Kostenersatzlelstungen und -erstattungen

50

51

548-549 100.650.00 100.650,00

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerahnllche Ertrage einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Erträge aus Transferlelstungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitlonsbel trägen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

100.650,00 100.650,00 IHI

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 267.947,00 292.247,00 T 24.300,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 51.106,00 51.106,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 422.500,00 422.500,00 0,00

Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.400,00 4.400,00 0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 745.953,00 770.253,00 - 24.300,00

Verwaltungsergebnis -645.303,00 - 669.603,00 24.300,00

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

- 645.303,00 - 669.603,00 24.300,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 645.303,00 - 669.603,00 24.300,00

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen 1.268.706,40 1.274.688,00 -5.981,60

Kosten aus Intemen Leistungsbeziehungen 623.403,40 605.085,00 18.318,40

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 645.303,00 669.603,00 - 24.300,00

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.20.01 Finanzmanagement

Konten Bezeichnung / Erläuterung

62; 63;
640-643;
647-649,

65

6200000

6400000

6470000

Personalaufwendungen

Entaelte Beschäftiqte

Arbeitqeberanteil zur Sozialversicherun

Zukunftssicherunq / Zusatzversorqunq Entqeitbereich

24.300 €

-18.900 €

- 3.800 €

- 1.600 €

94 Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen - 5.981,60 €

94

Interne Leistungen Finanzmanagement - 5.981.60 €

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen 18.318,40 €

Interne Leistungen Städtische Gremien 2.388,04 €

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 8,52 €

Interne Leistungen zentrale Dienste 8,40 €

Interne Leistungen zentraler Einkauf 70,68 €

Interne Leistungen EDV 643,12 €

Interne Leistungen Fuhrpark 5,52 €

Interne Leistungen Druckerei 111,84€

Interne Leistungen Registratur 63,72 €

Interne Leistungen Infozentrale 65,52 €

Interne Leistungen Post- und Kurlerdlenste 171,00€

Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 72,72 €

Interne Leistungen Internetauftritt -1.227,88 €

Interne Leistungen Steuerungsunterstützuhg -5.041,44 €

Interne Leistungen Personalmanagement 6.858,12 €

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 270,72 €

Interne Leistungen Gebäude 10.458,00 €

Interne Leistungen Kommunale Abgaben 16,20 €

Interne Leistungen Kasse 2.912,88 €

Interne Leistungen Medien und Kommunikation 176,64 €

Interne Leistungen Stadtarchiv 94,80 €

Interne Leistungen Gleichstellung 46,92 €

Interne Leistungen Datenschutz 71,28 €

Interne Leistungen Personalvertretung 73,08 €



Produkt 2.20.05 Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen
Budget 2.20 Finanzen
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

72

70,74,76

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

33.236.200,00 33.134.600,00 101.600,00

6 547 Erträge aus Transferleistungen 2.019.500,00 1.911.000,00 108.500,00

7 540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

8 546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträaen

11.200,00 11.200,00 0,00

35.266.900,00 35.056.800,00 210.100,00

10.520,00

4,758,00

10.520,00

4.758,00

165,000,00 165.000,00

37.454.200,00 37.454.200,00

37.634.478,00 37.634.478,00

-2.367.578,00 -2.577.678,00 210.100,00

■2.367.578,00 -2.577.678,00 210.100,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 2.367.578,00 - 2.577.678,00 210.100,00

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 22.560,24 21.898,44 661,80

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen - 22.560,24 -21.898,44 -661,80

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-2.390.138,24 - 2.599.576,44 209.438,20



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.20.05 Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Bezeichnung / Erläuterung

Steuern und steuerähnllche Erträge einschließlich Erträge aus
gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Änderung gemäß der Mai-Steuerschätzung 2019

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Änderung gemäß der Mai-Steuerschätzung 2019

Erträge aus Transferleistungen
Ausaleichsleistunaen nach dem Familienleistunasaesetz

Änderung gemäß der Mai-Steuerschätzung 2019

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

• liMItJlillL«

+ 101.600 €

- 461.100 €

+ 562.700 €

+108.500 €

+ 108.500 €

21,84 €
0,24 €
3,84 €
2,16€
2,28 €
5,88 €
2,52 €

-42,00 €
-172,32 €
234,36 €

9,24 €
357,48 €
-5,52 €

0,60 €
226,92 €

3,24 €
1,56 €
2,52 €
2,52 €



2005 allg. Zuweisungen und Umlagen
C01_2005 Zuweisungen, Umlagen
C01_20 Finanzen
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung

Haushaltsansatz 2019

,. mehr (+) /
weniger(-)

2 3  1 4 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001544 Zuweisungen Hessenkasse 1.820.350,00 2.942.000,00 -1.121.650.00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 1.820.350,00 2.942.000,00 -1.121.650,00

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

Gesamtaus-

Zahlung«.

St

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 1.820.350,00 2.942.000,00 -1.121.650,00

mehr (+) /
weniger (-)



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.20.05 Allg. Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001544 - Zuschuss Hessenkasse

Aus dem Investitionsprogramm Hessenkasse wird der
Stadt Bensheim bei einem Investitionsvolumen von

4.550.875 € ein Zuschuss in Höhe von 4.095.700 €

zugeteilt. Der Zuschuss ist projektbezogen und nach
Baufortschritt abzurufen. Entgegen der ursprünglichen
Planung ist im Jahr 2019 mit einen Mittelabruf in Höhe von
1.820.350 € zu rechnen, so dass nebenstehender Betrag
abzuplanen ist. Weiter sind in den Jahren 2020, 2021,
2022 und 2023 Zuschüsse in Höhe von 1.556.550 €

(+ 433.450 €), 223.560 € (+ 192.960 €), 448.000 €
(+ 448.000 €) sowie 47.332 € (+ 47.332 €) vorgesehen.

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

-1.121.650 €



Produkt 2.20.08 Wohnbauförderung
Budget 2.20 Finanzen
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaftsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Invesfitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 1.855,00 1.855,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 641,00 641,00 0,00

13
60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

14 66 Abschreibungen 15.000,00 15.000,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen 17.496,00 17.496,00

Verwaltungsergebnis -17.496,00 -17.496,00

Finanzerträge 3.300,00 3.300,00

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis 3.300,00 3.300,00

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-14.196,00 -14.196,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentiiches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Eriöse aus intemen Leistungsbeziehungen ■

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

'14.196,00

14.953,32

■ 14.953,32

■ 29.149,32

14.196,00

14.561,04

• 14.561,04

■ 28.757,04

392,28

- 392,28

- 392,28





2008 Wohnbauförderung
C01_2008 Wohnbauförderung
C01_20 Finanzen
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung
mehr (+) /
weniger (-)

Verpfllchtungs-
ermächtigungen 2019

mehr(+)/

Investitions- und

Investltionsförderungs-
maßnahmen

Gesamtaus-
., bisher

zahlungs-
weniger (.) Bedarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001138
Darlehensrückflüsse:

Baugenossenschaften
6.300,00 6.300,00 0,00

5001139 Darlehensrückflüsse: Wohnbau 25.200,00 25.200,00 0,00

5001140
Dariehensrückflüsse:

Arbeltgeberdarlehen
2.200,00 2.200,00 0,00

5001141
Dariehensrückflüsse: Darlehen

an Private
4.500,00 4.500,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 38.200,00 38.200,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001438 Sozialer Wohnungsbau 600.000,00 600.000,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 600.000,00 600.000,00 0,00

Saldo (Einzahlungen .1. Auszahlungen) -561.800,00 -561.800,00 0,00

0,00

0,00

0,00

450.000,00 160.000,00 1.350.000,00 0,00

450.000,00 150.000,00 1.350.000,00 ■ 0,00

- 450.000,00 -150.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.20.08 Wohnbauförderung

Auszahlunqen aus Investitionstätiakeit

5001438 - Sozialer Wohnungsbau

Zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus im
Gemarkungsgebiet Bensheim wird die
Verpflichtungsermächtigung um nebenstehenden Betrag
erhöht, um auf mögliche Maßnahmen zeitnah reagieren zu
können.

Ansatz VE

Erhöhung (+) Erhöhung (+)
Reduzierung (•) Reduzierung (•)

0€ + 150.000 €



Produkt 2.20.09 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 2.20 Finanzen
Haushait 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Aliweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgeite

Öffentilch-rechtilche Leistungsentgeite

Kostenersatzieistungen und -erstattungen

50

51

548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenieistungen

Steuem und steuerahniiche Ertrage einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Ertrage aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und aligemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

10.400.0010.400,00

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

10.400,00 10.400,00 IHUI

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personaiaufwendungen 10.178,00 10.178,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.912,00 3.912,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.900,00 2.900,00 0,00

14 66 Abschreibungen

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umiageverpflichtungen

17 72 Transferaufwendungen

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.990,00 16.990,00 0,00

Verwaltungsergebnis - 6.590,00 - 6.590,00

Finanzerträge 74.200,00 74.200,00 0,00

Finanzaufwendungen 1.416.700,00 1.559.700,00 -143.000,00

Finanzergebnis -1.342.500,00 -1.485.500,00 143.000,00

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-1.349.090,00 -1.492.090,00 143.000,00

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-1.349.090,00 -1.492.090,00 143.000,00

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen 52.979,00 52.979,00 0,00

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 190.012,44 188.932,44 1.080,00

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -137.033,44 -135.953,44 -1.080,00

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-1.486.123,44 -1.628.043,44 141.920,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.20.09 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konten Bezeichnung / Erläuterung Erhöhung {+)
Reduzieruno

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen für iangfristiae Darlehen

Unter Berücksichtigung des nicht genehmigten Nachtragsplanes 2018
und der im Haushaltsjahr 2019 neu geplanten Kreditaufnahmen muss
der Haushaltsansatz um nebenstehender Höhe verringert werden.

-143.000 €

-143.000 €7710100

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenherten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

0,36 €
0,48 €
3,36 €
31,32€
0,24 €
5,52 €
3,12 €
3,24 €
8,40 €
3,60 €

-60,24 €
247,80 €
337,08 €
13,32 €

513,96 €
-8,04 €
0,72 €

457,32 €
4,68 €
2,28 €
3,48 €
3,60 €



2009 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
C01_2009 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
C01_20 Finanzen
C01 Stadt Bensheim

Teiifinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung

,, .. Investitlons-undVerpflichtungs- investitionsförderungs-
ermachtigungen2019 maßnahmen

2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001320
Dariehensrückfluss EB

Kinderbetreuung Bensheim

5001447
Weiterleitung KIP-Darlehen an
EB Kinderbetreuung Bensheim

5001504 Zuweisung Land - KiP

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

5001381 Darlehen freier Kapitalmarkt

5001382 investitionsfondsdarlehen

5001543 Darlehen Hessenkasse

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

5001381 Darlehen freier Kapitalmarkt

5001382 Investitionsfondsdarlehen

5001383
Darlehen Konjunkturpaket Ii des
Bundes

5001435
Darlehen

Kommunalinvestitionsprogramm

5001448

Darlehen

Kommunalinvestitionsprogramm
Eigenbetrieb Kinderbetreuung
Bensheim

Summe

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

mehr (+) /
®  weniger (-)

mehr (+) /
.  ̂ . zahlungs

weniger (-) bedarf

19.900,00 19.900,00

4.745,79 4.745,79

33.840,13 33.840,13

10.733.356,08 3.606.804,08 7.126.552.00

622.500,00 850.000,00 - 227.500,00

455.088,00 326.940,00 128.148,00

11.869.430,00 4.842.230,00 7.027.200,00

0,00 67.983.813,80 19.422.379.73

0.00 21.915.409,14 7.808.674.60

0,00 189.331,83 53.694,58

0,00 557.136,80 18.571,23

2.244.789,33 2.666.789,33 - 422.000.00

1.047.000,00 1.075.000,00 - 28.000,00

6.910,50 6.910,50 0.00

18.571,23 18.571,23 0,00

0,00 711.868,20 23.728,94

0,00 91.357.559,77 27.327.049,08

23.728,94 23.728,94

3.341.000,00 3.791.000,00 - 450.000,00

8.528.430,00 1.051.230,00 7.477.200,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.20.09 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlunaen aus Finanzierunastätiakeit Ansatz

5001381 - Kreditaufnahme freier Kapitaimarkt
Durch den nicht genehmigten Nachtragspian 2018 und die
sich im Nachtragsplan 2019 ergebenden Ansatzänderungen
bei investiven Ein- und Auszahiungen sowie einer
vorgezogenen Umschuidung nach 2018 hat sich die mit
Krediten auf dem freien Kapitalmarkt zu finanzierende
Deckungslücke um nebenstehenden Betrag erhöht.

+ 7.126.552 €

5001382 - Investitionsfondsdarlehen

Die Abrufe der Investitionsfondsdariehen für die

Maßnahmen „Rohrheimer Straße" sowie „Frenaystraße
(550.000 €) werden, aufgrund der Zahiungswirksamkeit, in
die Jahre 2020 bzw. 2022 geschoben.
Des Weiteren wurde der Stadt Bensheim mit Bescheid vom

30.08.2019 ein Investitionsfondsdariehen, Abt. C für die
Ersatzbeschaffung des HLF 20 für die FFW Bensheim-Mitte
in Höhe von 322.500 € bewiiiigt, was zum 01.10.2019
ausgezahlt wird. Insgesamt ergibt sich somit eine
Reduzierung des Ansatzes in neben stehender Höhe.

- 227.500 €

5001543 - Darlehen Hessenkasse

Gemäß dem Hessenkassengesetz i. V. m. den Förder
richtlinien zur Hessenkasse werden den Kommunen die am

Zuschussprogramm der Hessenkasse teiinehmen für den
zu erbringenden Eigenanteii sogenannte Kofinanzierungs
darlehen gewährt, die sich um nebenstehende Betrag im
Jahr 2019 erhöhen.

+ 128.148 €

Auszahlunaen aus Finanzierunastätiakeit Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001381 - Tilgung Kreditaufnahme freier Kapitaimarkt
Aufgrund des nicht genehmigten Nachtragspianes 2018
konnte die ursprüngiich vorgesehene Kreditaufnahme nicht
erfolgen, so dass die hierfür eingepiante Tiigungsieistung
nunmehr abzupianen sind. Darüber hinaus konnte ein
Darlehen bereits in 2018 proiongiert werden, so dass die in
2019 vorgesehene Umschuidung ebenfalls abzupianen ist.
Insgesamt reduzieren sich dadurch die Tiigungsieistungen
um neben stehenden Betrag.

422.000 €

5001382 - Tilgung Investitionsfondsdariehen
Für die in Anspruch genommenen Investitionsfonds
dariehen der Abteiiungen B und C haben sich die
Tiigungsieistungen in 2019 im Vergleich zum Haushaltsplan
2019 um nebenstehender Höhe verringert.

28.000 €





Budget 2.22

Steuern und Abgaben

Zum Budget gehören die Produkte
■ 2.22.01 Kombinierte Versorgung
■ 2.22.02 Wasserversorgung
■ 2.22.04 Steuern

■ 2.22.05 Kommunale Abgaben

Das Produkt

2.22.03 Abwasserbeseitigung

ist vom Budget Steuern und Abgaben ausgenommen und bildet ein eigenes
Budget.



Budget
Haushalt

Steuern und Abgaben
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

50

51

548-549

55

547

540-543

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentiiche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

72 Transferaufwendungen

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

1.913.500,00 1.913.500,00 0,00

6.185.250,00 5.169.550,00 1.015.700,00

53.345.000,00 52.625.000,00

61.556.750,00

242.400,00

40.515,00

6.968.900,00

170.000,00

250,00

7.629.000,00

10.000,00

59.821.050,00

274.500,00

40.515,00

5.952.400,00

170.000,00

250,00

7.526.400,00

10.000,00

720.000,00

113.000,00• Hill t

1.735.700,00

- 32.100,00

0,00

1.016.500,00

0,00

0,00

102.600,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.061.065,00 13.974.065,00 1.087.000,00

Verwaitungsergebnis 46.495.685,00 45.846.985,00 648.700,00

Finanzerträge 265.000,00 265.000,00 0,00

Finanzaufwendungen 200.000,00 200.000,00 0,00

Finanzergebnis 65.000,00 65.000,00

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

46.560.685,00 45.911.985,00 648.700,00

Außerordentliche Erträge 254.200,00 254.200,00

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis 254.200,00 254.200,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

46.814.885,00 45.911.985,00 902.900,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen. 148.402,72 147.795,80 606,92

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 492.344,64 477.048,16 15.296,48

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -343.941,92 - 329.252,36 -14.689,56

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

46.470.943,08 45.582.732,64 888.210,44





Produkt 2.22.01 Komb. Versorgung
Budget 2.22 Steuern und Abgaben
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I n vestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

1.913.500,00 1.913.500,00

1.913.500,00 1.913.500,00 • Mi I

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 2.290,00 5.500,00 -3.210,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.732,00 2.732,00 0,00

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

72

70,74,76

5.022,00 8.232,00 -3.210.00Summe der ordentlichen Aufwendungen

1.905.268,00 3.210,00Verwaltungsergebnis 1.908.478,00

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

1.905.268,00 3.210,00

254.200,00

1.908.478,00

254.200,00Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

254.200,00

2.162.678,00

14.476,32

-14.476,32

2.148.201,68

1.905.268,00

14.047,32

-14.047,32

1.891.220,68

254.200,00

257.410,00

429,00

- 429,00

256.981,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.22.01 Kombinierte Versorgung

Konten Bezeichnung / Erläuterung

Persohalaufwendungen

6300000 I Bezüge Beamte

- 3.210 €

- 3.210 €

59 Außerordentliche Erträge

5989000 sonstige periodenfremde Erträge

Die Abrechnung der GGEW AG für die Konzessionsabgaben Strom,
Gas und Wasser für das Jahr 2018 weist einen Betrag zugunsten der
Stadt Bensheim aus. Somit ist der Ansatz um die Nachzahlung der
GGEW zu erhöhen.

94 Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung .
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

+ 254.200 €

429,00 €

0,24 €
0,12€
1,44 €

13,80€
0,24 €
2,40 €
0,72 €
1,32 €
3,60 €
1,56 €

-26,16 €
-107,64 €
146,52 €

5,76 €
223,44 €
-3,48 €
0,36 €

158,64 €
2,04 €
0,96 €
1,56 €
1,56 €



Produkt 2.22.03 Abwasserbeseitigung
Budget 2.22 Steuern und Abgaben
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

50

51

548-549

Bezeichnung

3

Ordentiiche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetziichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
i n vestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

6^^49 Personalaufwendungen
65

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfllchtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz

2019

6.297.950,00 5.282.250,00

6.784,00

6.963.600,00

14.950,00

6.784,00

5.947.900,00

72

70,74,76

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Abweichung
mehr/weniger

1.015.700,006.184.950,00 5.169.250,00

113.000,00113.000,00

1.015.700,00

8.530.00 - 6.420,00

0,00

1.015.700,00

250,00 250,00

5.969.884,00 1.009.280,006.979.164,00Summe der ordentlichen Aufwendungen

687.634,00 6.420,00•681.214,00Verwaltungsergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-681.214,00 - 687.634,00 6.420,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-681.214,00 - 687.634,00 6.420,00

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 46.261,56 45.050,40 1.211,16

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -46.261,56 - 45.050,40 -1.211,16

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 727.475,56 - 732.684,40 5.208,84



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.22.03 Abwasserbeseitigung

Konten Bezeichnung / Erläuterung

51

5110000

62; 63;
640-643;
647-649,
65

6300000

Offentlich-rechtliche Lefstungsbeziehungen
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Aufgrund der Spitzabrechnung der GGEW AG für die
Abwassergebühren 2018 ergibt sich ein Saldo zugunsten der Stadt
Benshelm, so dass der Ansatz um neben stehenden Betrag erhöht
werden kann.

Personalaufwendungen

Bezüge Beamte

+1.015.700 €

+ 1.015.700 €

6.420 €

6.420 €

60; 61; 67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69

6970100 Zuführung Sonderoosten Abwassergebühren

Aufgrund der Spitzabrechnung der GGEW AG für die
Abwassergebühren 2018 ergibt sich ein Saldo zugunsten der Stadt
Bensheim. Zu viel gezahlte Abwassergebühren (Überdeckung) sind den
Gebührenzahlern in Folgejahren „gutzubringen" Hierfür ist die
Nachzahlung dem Sonderposten „Abwassergebühren" zuzuführen.

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

+ 1.015.700 €

+ 1.015.700 €

1.211,16€

215,40 €
0,60 €
0,60 €
4,44 €
41,16€
0,48 €
7,20 €
2,04 €
4,20 €
11,04€
4,68 €

-78,72 €
-323,16 €
439,68 €
17,40€

670,32 €
-10,32 €
1,08 €

184,68 €
6,12€
3,00 €
4,56 €
4,68 €



2203 Abwasserbeseitigung
C01_2203 Abwasserbeseitigung
C01_22 Steuern und Abgaben
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Investitions-undVerpflichtungs- investitlonsförderungs
Hausha tsansatz 2019

ermachtigungen 2019
maßnahmen

Bezeichnung

neu aK mehr(+)/
weniger (-)

neu I t"*"' zahlungsweniger (-) bedarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001279 Kanalt)eitrage für KMB 160.500,00 -160.500,00•II I

Einzahlungen aus FInanzlerungstatIgkelt

0,00 160.500,00 -160.500,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001279 Kanalbeiträge für KMB 0,00 0,000,00 160.500,00 -160.500.00

Auszahlungen aus FInanzlerungstatigkeit

0,00 160.500,00 -160.500,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.22.03 Abwasserbeseitigung

Einzahlunaen aus Investitionstätiakeit

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001279 - Kanalbeiträge
Da die Einnahmen aus geplanten Ablösungen aus Verkäufen
städtischer Grundstücke, nun buchungstechnisch als
durchlaufende Posten betrachtet werden, sind diese im
Haushalt nicht mehr zu veranschlagen und werden in
nebenstehender Höhe ab geplant. Die zugehörigen
Auszahlungen werden ebenso ab geplant.

Auszahlunqen aus Investitionstätiakeit

5001279 - Zuweisung Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Mit der Übertragung des Kanalnetzes an den KMB werden
künftig auch Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der
Erschließung von Neubaugebieten vom KMB finanziert.
Gemäß dem zwischen der Stadt Bensheim und dem KMB

abgeschlossenen Kauf- und Überleitungsvertrag sind
Abwasserbeiträge bzw. Ablöseentgelte als
Finanzierungsanteil der Stadt Bensheim an den KMB
weiterzuleiten.

Da dieser Vorgang nun buchungstechnisch als
durchlaufende Posten betrachtet wird, sind diese im
Haushalt nicht mehr zu veranschlagen und werden in
nebenstehender Höhe ab geplant. Die zugehörigen
Einzahlungen werden ebenso ab geplant.

Ansatz

- 160.500 €

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

- 160.500 €



Teilergebnishaushalt

Bezeichnung Haushaltsansatz

2019

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnlictie Erträge einschließlich
Erträge aus gesetziichen Umlagen

Erträge aus Transferlelstungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
iaufende Zwecke und aligemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
investitionsbei trägen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

53.345.000,00 52.625.000,00

53.345.000,00 52.625.000,00

Altwelchung
mehrAwenlger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen548-549

720.000,00

720.000,00

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17 72 Transferaufwendungen

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

193.740,00

16.393,00

4.000,00

170.000,00

7.629.000,00

213.000,00 - 19.260,00

4.000,00

170.000,00

7.526.400,00

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

45.331.867,00 44.695.207,00

102.600,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.013.133,00 7.929.793,00 83.340,00

20 Verwaitungsergebnis 45.331.867,00 44.695.207,00 636.660,00

21 56,57 Finanzerträge 200.000,00 200.000,00 0,00

22 77 Finanzaufwendungen 200.000,00 200.000,00 0,00

636.660,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

45.331.867,00 44.695.207,00 636.660,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 324.772,48 314.302,40 10.470,08

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 324.772,48 - 314.302,40 -10.470,08

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

45.007.094,52 44.380.904,60 626.189,92



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.22.04 Steuern

Konten Bezeichnung / Erläuterung

I Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus
esetzllchen Umlagen

Grundsteuer B

Aufgrund höherer Nachforderungen für Vorjahre kann der Ansatz um
neben stehenden Betrag erhöht werden.
Gewerbesteuer

Ausgehend vom derzeitigen Steueraufkommen für das laufende Jahr
(ohne Zu- und Abgänge für Vorjahre) wird im Jahr 2019 ein Gewerbe
steueraufkommen in angegebener Höhe erwartet.
Sonstiae Veranüounassteuer einschl. SoielaDDaratesteuer

Die Steuereinnahmen aus der Spielapparatesteuer steigen seit 2013
kontinuierlich an. Nachdem die Steuereinnahmen für 2018 fest stehen,
kann auch in 2019 mit höheren Einnahmen als bisher geplant werden.

Personalaufwendungen

5552000

5553000

5559120

62; 63;
640-643;
647-649,
65

Erhöhung {+)
Reduzierung (

lAUUt]

+ 60.000 €

+ 600.000 €

+ 60.000 €

6300000 Bezüoe Beamte -19.260 €

73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen

+102.600 €

7380100 Gewerbesteuerumlaoe

Die Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom Eingang der
Gewerbesteuer und wird nach dem Ist-Aufkommen bemessen. Daher

erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um nebenstehenden Betrag.

+ 102.600 €

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personal Vertretung

10.470,08 €

5,76 €
5,64 €

48,00 €
433,32 €

3,72 €
75,48 €
21,00€
44,24 €
115,48 €
49,12 €

-829,04 €
-3.404,16 €
4.630,80 €
182,76 €

7.061,40 €
-109,64 €
10,92 €

1.932,12 €
64,04 €
31,68€
48,12 €
49,32 €



Produkt 2.22.05 Kommunale Abgaben
Budget 2.22 Steuem und Abgaben
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung Haushaltsansatz

2019

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

300,00 300,00

14 66 Abschreibungen

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

17 72 Transferaufwendungen

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistu ngsbeziehu ngen (ordenti iches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

2.000,00

-51.446,00

-51.446,00

148.402,72

96.956,72

51.446,00

2.000,00

- 53.856,00

- 53.856,00

147.795,80

93.939,80

53.856,00

Abweichung
mehr/weniger

300,00 300,00 Hl I

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 37.840,00 41.050,00 -3.210,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.606,00 14.606,00 0,00

13
60,61,
6769

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.300,00 800,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.746,00 56.156,00 -2.410,00

20 Verwaltungsergebnis - 53.446,00 - 55.856,00 2.410,00

21 56,57 Finanzerträge 2.000,00 2.000,00 0,00

2.410,00

2.410,00

606,92

3.016,92

■2.410,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.22.05 Kommunale Abgaben

Konten Bezeichnung / Erläuterung Erhöhung (+)
Reduzierung (

62; 63;
640-643;
647-649,
65

6300000

Personalaufwendungen

Bezüge Beamte

60; 61; 67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
^9 ■
6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und

ähnl. Einrichtungen

Kauf von Hundersteuermarken

94 Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen '
Interne Leistungen Zentrale Dienste

I

94 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentraie Dienste
Interne Leistungen zentraier Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentraie
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbiidung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung





Budget 2.32

Ordnung, Soziales und Integration
(bis einschließlich HH-Jahr 2016

Budget 2.32 Ordnung, Verkehr und Soziales)

Zum Budget gehören die Produkte

2.32.01 Gefahrenabwehr

2.32.02 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
2.32.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2.32.04 Rentenberatung
2.32.05 Wohnraumversorgung
2.32.10 Betreuung Flüchtlinge
2.32.11 Integration
(bis einschließlich HH-Jahr 2016 Produkt 2.70.02)

Neuzuordnuna folgender Produkte zu Budget 2.33 Straßenverkehr ab dem

HH-Jahr 2017:

2.32.07 Verkehrsrechtliche Angeiegenheiten
(ab dem HH-Jahr 2017 Produkt 2.33.01)
2.32.08 ÖPNV
(ab dem HH-Jahr 2017 Produkt 2.33.03)
2.32.09 Marktwesen

(ab dem HH-Jahr 2017 Produkt 2.33.04)



• Budget
Haushalt

Ordnung, Soziales und Integration
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019

Ordentliche Erträge

55

547

540-543

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnllche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,
640-643

647-649

65

72

70,74,76

Personalaufwendungen

644-646 I Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Eriöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

828.900,00

181.982,00

488.060,00

83.100,00

245.000,00

1.827.042,00

- 799.842,00

- 799.842,00

- 799.842,00

2.039.554,76

- 2.039.554,76

- 2.839.396,76

181.982,00

462.560,00

83.100,00

245.000,00

1.801.542,00

- 774.342,00

- 774.342,00

- 774.342,00

1.993.681,36

-1.993.681,36

■ 2.768.023,36

Abweichung
mehr/weniger

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 785.000,00 785.000,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.000,00 78.000,00 0,00

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 67.000,00 67.000,00 0,00

38.000.00 38.000,00

55.600.00 55.600,00

3.600,00

1.027.200,00

3.600,00

1.027.200,00

828.900,00

0,00

25.500,00

0,00

0,00

25.500,00

■ 25.500,00

- 25.500,00

- 25.500,00

45.873,40

- 45.873,40

-71.373,40





Produkt 2.32.01 Gefahrenabwehr

Budget 2.32 Ordnung, Soziales und Integration
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019
Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

44.000,00

78.000,00

44.000,00 0.00

78.000.00

62.000,00Kostenersatzieistungen und -erstattungen 62.000.00548-549

52
Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerahnliche Ertrage einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

1.200,00 1.200,00

185.200,00 185.200,00

462.780,00

55

547

540-543

62,63,
640-643,
647-649,

65

72

70,74,76

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen'

Verwaitungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

462.780,00

104.283,00

315.500,00

5.000,00

242.000,00

104.283,00

290.000,00

5.000,00

242.000,00

- 944.363,00

816.414,28

-816.414,28

-1.760.777,28

-918.863,00

788.366,80

- 788.366,80

0,00

25.500,00

0,00

0,00

25.500,00Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.129.563,00 1.104.063,00

918.863,00 25.500,00- 944.363,00

25.500,00- 944.363,00

- 25.500,00

28.047,48

- 28.047,48

- 53.547,48



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.32.01 Gefahrenabwehr

6081000

6163000

Konten Bezeichnung / Erläuterung

60;61 ;67- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
69

Reiniqunqsmaterial

Bestückung der Hundekotbeutelspender
Aufwendunqen für Instandhaltunq von Einrichtunqen und Ausstattunqen

Die Workstation der Videoüberwachungsaniage ist in die Jahre
gekommen und muss ausgetauscht werden.

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

IL*

+ 25.500 €

+ 20.000 €

+ 5.500 €

951.60 €
16,52 €
16,32 €

140,60 €
1.257,84 €
1.220,64 €
216,84 €
42,24 €
127,08 €
331,80 €
141,24 €

-2.382,24 €
-9.781,44 €
13.305,96 €

525,28 €
20.290,32 €

-315,08 €
31,24€

825,60 €
529,92 €
184,08 €
91,08€
138,36 €
141,68 €



3201 Gefahrenabwehr

C01_3201 Gefahrenabwehr
C01_32 Ordnung, Soziales und Integration
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung
mehr(+)/
weniger (-)

,, .. Investitlons- undVerpfiichtungs- Investitionsförderungs-
ermachfgungen2019 maßnahmen

mehr (+) / Gesamtaus- bPs^he"
neu ■ /» zahlungs-weniger (-) bedarf J'®':®'.!.

Einzahlungen aus Investitionstatigkert

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkelt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0.00 30.000,005001494 Umgestaltung Bahnhof 0.00 30.000.00

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkelt

0.00 30.000,000,00 30.000,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,00 • 30.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.32.01 Gefahrenabwehr

I Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz VE

Erhöhung (+) Erhöhung (+)
Reduzierung (-) Reduzierung (-)

5001494 - Umgestaltung Bahnhof + 30.000 €
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste in neben
stehender Höhe neu veranschlagt werden.





Budget 2.33

Straßenverkehr
(bis einschließiich HH-Jahr 2016

Budget 2.32 Ordnung, Verkehr und Soziales)

Zum Budget gehören die Produkte

2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
(ab dem HH-Jahr 2017)
2.33.03 ÖPNV
(ab dem HH-Jahr 2017)
2.33.04 Marktwesen

(ab dem HH-Jahr 2017)



Budget
Haushalt

Straßenverkehr

Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließiich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

47.906,00

782.400,00

200.300,00

10.000,00

47.906,00

667.400,00

200.300,00

10.000,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

- 849.446,00 ■ 734.446,00

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.300,00 26.300,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 824.500,00 824.500,00 0,00

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 140.100,00 140.100,00 0,00

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerahnliche Ertrage einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I n vestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

39.460,00 39.460,00

44.100,00 44.100,00

10.000,00

1.084.460,00

10.000,00

1.084.460,00Summe der ordentlichen Ertrage

Ordentliche Aufwendungen

III!

62,63,

640-643

647-649

65

Personaiaufwendungen 893.300,00 893.300,00

644-646 Versorgungsaufwendungen

67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

66 Abschreibungen

0,00

115.000,00

0,00

0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.933.906,00 1.818.906,00 115.000,00

20 Verwaltungsergebnis - 849.446,00 - 734.446,00 -115.000,00

-115.000,00

Jahresergebnis vor internen
Lerstungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 849.446,00 - 734.446,00 -115.000,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.554.569,12 1.505.076,00 49.493,12

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.554.569,12 -1.505.076,00 - 49.493,12

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-2.404.015,12 -2.239.522,00 -164.493,12





Produkt 2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
Budget 2.33 Straßenverkehr
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

55

547

540-543

62,63,
640-643,
647-649,

65

72

70,74,76

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähniiche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitlonsbelträqen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfllchtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

780.140,00

30.244,00

409.900,00

76.400,00

30.244,00

294.900,00

76.400,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

- 388.984,00 ■ 273,984,00

Abweichung
mehrAweniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtllche Leistungsentgelte

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 822.000,00 822.000,00 0,00

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 75.700,00 75.700,00 0,00

10.000,00

907.700,00

10.000,00

907,700,00

780.140.00

0,00

115.000,00

0,00

115,000,00Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.296,684,00 1.181.684,00

115.000,00Verwaltungsergebnis 388.984,00 - 273.984,00

•115.000,00

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 388.984,00 - 273.984,00 - f15.000,00

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen 1.264.437,24 1.222.376,68 42.060,56

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen -1.264.437,24 -1.222.376,68 - 42.060,56

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

-1.653.421,24 -1.496.360,68 -157.060,56



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenhelten

Konten Bezeichnung / Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +115.000 €

EntwicklunaS". Versuchs-, und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Für die Erstellung des Verkehrsentwicklungsplans werden zusätzliche
Mittel in neben stehender Höhe benötigt.

+ 115.000 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 42.060,56 €

Interne Leistungen Städtische Gremien 2.172,48 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 26,16 €

Interne Leistungen zentrale Dienste 25,80 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 217,60 €
Interne Leistungen EDV 894,36 €
Interne Leistungen Fuhrpark 297,36 €

Interne Leistungen Druckerei 152,88 €
Interne Leistungen Infozentrale 201,48 €

Interne Leistungen Post- und Kurlerdienste 526,20 €
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 224,00 €
Interne Leistungen Internetauftritt -3.777,96 €

Interne Leistungen Steuerungsunterstützung -15.512,40 €

Interne Leistungen Personalmanagement 21.102,00 €
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 832,96 €

Interne Leistungen Gebäude 32.178,40 €

Interne Leistungen Finanzmanagement -499,64 €

Interne Leistungen Kommunale Abgaben 49,68 €

Interne Leistungen Kasse 1.597,72 €

Interne Leistungen Medien und Kommunikation 471,00 €

Interne Leistungen Stadtarchiv 291,88 €

Interne Leistungen Gleichstellung 144,48 €

Interne Leistungen Datenschutz 219,48 €

Interne Leistungen Personalvertretung 224,64 €



3301 Verkehrsrechtliche Angelegenhelten
C01_3301 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten
C01_33 Straßenverkehr
CGI Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019
Verpflichtungs

ermächtigungen 2019

Bezeichnung

Investitions- und

investltlonsförderungs-
maßnahmen

mehr (+) /
weniger (-)

mehr (+) /
zahlungs

weniger (-) bedarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001032 Anschaffung Gerate und
Equipment

0,00 45.000,0045.000,00 25.000,00 20.000,00

Stationäre
0.00 595.000.00 372.700.00222.300,00 100.000,00 122.300,00

Geschwindigkeitsmessanlagen

Auszahlungen aus FInanzierungstätIgkert

0,00 640.000,00 372.700,00267.300,00 125.000,00 142.300,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 267.300,00 -125.000,00 -142.300,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.33.01 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten

I Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

5001032 - Anschaffung Geräte und Equipment
Für die Anschaffung weiterer Fahrradabstellanlagen im
Innenstadtbereich werden Mittel in neben stehender Höhe

bereit gestellt.

5001462 - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste neu in
neben stehender Höhe veranschlagt werden.

Ansatz ] VE
Erhöhung (+) Erhöhung (+)
Reduzierung (-) Reduzierung (-)

+ 20.000 €

+ 122.300 €



Produkt

Budget
Haushalt

2.33.03

2.33

2

OPNV

Straßenverkehr

Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

500,00

2.500,00

500,00 0.00

2.500,00 0,00

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

g2 Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

63.400,00 63.400,00

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
investitionsbeiträqen

Sonstige ordentiiche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 I Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

72

70,74,76

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

39.460,00

44.100.00

IRI •

44.100.00

149.960,00 149.960,00 III I

44.360.0044.360.00

15.856,00

357.000,00

123.000,00

10.000,00

15.856,00

357.000,00

123.000,00

10.000,00

550.216,00

400.256,00

550.216,00

400.256,00

III I

400.256,00 400.256,00

400.256,00 400.256,00

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 133.694,56 129.813,36 3.881,20

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -133.694,56 -129.813,36 -3.881,20

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

- 533.950,56 - 530.069,36 -3.881,20





Bezeichnung

2

Haushaltsansatz 2019

mehr (+)/
weniger(.)

3  4 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001096
Zuschuss an Bahn - Bahnhof

Auerbach
310.750,00 0.00 310.750,00

5001461 Errichtung Fahrradparkhaus 168.400,00 0,00 168.400,00

5001485
Errichtung
Fahrgastinformationssäulen

20.000,00 20.000.00 0,00

5001486
Fiächendeckende Erneuerung
Haltestellen

217.200.00 336.000.00 -118.800,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 716.350,00 356.000,00 360.350,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) -716.350.00 - 356.000,00 - 360.350,00

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

mehr (+) /

investitions- und

Investitionsförderungs-
maßnahmen

.  ̂ ' zahlungs
weniger (-) bedarf

0,00 747.000.00 436.250,00

0,00 170.580.00 2.180.00

0,00 80.000.00 20.000.00

186.000.00 403.200,00 0,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.33.03 ÖPNV

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001096 - Zuschuss an Bahn - Bahnhof Auerbach

Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste in
neben stehender Höhe neu veranschlagt werden.

5001461 - Errichtung Fahrradparkhaus
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste in
neben stehender Höhe neu veranschlagt werden.

5001486 - Flächendeckende Erneuerung der Haltestellen
Im Haushaltsplan 2019 waren bisher Mittel IHv. 336.000 €
veranschlagt. Aufgrund der Zahlungswirksamkelt können für
das Jahr 2019 186.000 € abgeplant werden, welche als
Verpflichtungsermächtigung zu berücksichtigen und im
Haushalt 2020 zu finanzieren ist.

Weiter sind aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren Haushaltsreste zum 31.12.2018 in Höhe von
67.200 € neu zu veranschlagen.
Somit ergibt sich nebenstehende Gesamtveränderung.

Ansatz VE

Erhöhung (-f*)
Reduzierung (-)

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

+ 310.750 € 0€

+ 168.400 € 0€

118.800 € + 186.000 €





Budget 2.35

Familie, Jugend, Senioren und Vereine

Zum Budget gehören die Produkte
■ 2.35.01 Fördermaßnahmen für Schüler

■ 2.35.02 Vereinsförderung
■ 2.35.03 Kinderbetreuung
■ 2.35.04 Kinder- und Jugendförderung
■ 2.35.05 Einrichtungen der Jugendarbeit
■ 2.35.06 Förderung des Sports
■ 2.35.07 Seniorenarbeit

■ 2.35.09 sonstige soziale Hilfen
■ 2.35.10 Beschäftigungsprojekte

Das Produkt

■ 2.35.11 Soziale Zuwendungen

ist vom Budget Familie, Jugend, Senioren und Vereine ausgenommen und
bildet ein eigenes Budget.



Budget
Haushalt

Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

6.000,00 6.000,00 0.00

32.000.00 32.000,00 0,00

548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

g2 Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

55

547

540-543

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umiagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitlonsbeiträqen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

22.900.0022.900,00

60.900,00 60.900,00 (■I I

251.300.00251.300,00

248.920,00

60.200,00

11.042.725,00

248.920,00

60.200,00

11.042.725,00

72

70,74,76

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.603.145,00Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.603.145,00 III «

11.542.245,00Verwaitungsergebnis 11.542.245,00 II«

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

11.542.245,00 11.542.245,00

11.542.245,00 -11.542.245,00

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis
Eriöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 441.477,28 429.590,52 11.886,76

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -441.477,28 - 429.590,52 -11.886,76

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen -11.983.722,28 -11.971.835,52 -11.886,76





Produkt

Budget
Haushalt

2.35.02 Vereinsförderung
2.35 Familie, Jugend, Senioren und Vereine
2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

5

51

548-549

55

547

540-543

Bezeichnung

3

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähniiche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentiiche Aufwendungen

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehrAweniger

62,63,
640-643

647-649

65

Personalaufwendungen

644-646 Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.300,00 35.300,00 0,00

14 66 Abschreibungen 55.100,00 55.100,00 0,00

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

84.450,00 84.450,00 0,00

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

72 Transferaufwendungen

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaitungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

174.850,00

174.850,00

174.850,00

174.850,00

III I

174.850,00 174.850,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-174.850,00 -174.850,00 0,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 50.394,72 49.602,20 792,52

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 50.394,72 - 49.602,20 - 792,52

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 225.244,72 -224.452,20 - 792,52





3502 Vereinsförderung
C01_3502 Vereinsförderung
C01_35 Familie, Jugend, Senioren und Vereine
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung
mehr (+) /
weniger (-)

,, .. Investitions-undVerpflichtungs- Investitionsförderungs-
ermachtlgungen2019 maßnahmen

mehr (+) / Gesamtaus- bfs^he"
neu • / , zahlungs- t.,.-.weniger (-) bedarf Ji®™ .

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkelt

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

O.OO 1.492.000.00 1.462.900,005001119 Zuschuss an Vereine 0.00 29.100.00

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkelt

0.00 1.492.000,00 1.462.900.000,00 29.100,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,00 -29.100,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.35.02 Vereinsförderung

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

5001119 - Investitionszuschuss an Vereine

Aufgrund verfallender Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
nachfolgende Maßnahmen neu veranschlagt werden:

■ + 27.000 € - Zuschuss für die Maßnahme Hochstädter

Haus an den Förderverein Heimatpflege
Hochstädten.

■ + 2.100 € - Zuschuss für den Bau einer neuen DRK

Unterkunft auf dem ehem. Bundeswehrdepot
an die DRK-Ortsvereinigung Bensheim.

Ansatz VE

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

+ 29.100 €



Produkt 2.35.06 Förderung des Sports
Budget 2.35 Familie, Jugend, Senioren und Vereine
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehrAvenlger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

548-549

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerahnliche Ertrage einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
i n vestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

62,63,
640-643,
647-649,

65

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.400,00 56.400,00 0,00

14 66 Abschreibungen 2.100,00 2.100,00 0,00

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

179.000,00 179.000,00 0,00

72

70,74,76

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen 237.500,00 237.500,00 IHIII

236.500,00 236.500,00 H« I

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

236.500,00 236.500,00

236.500,00236.500,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14.516,04 14.227,00 289,04

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.516,04 -14.227,00 - 289,04

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-251.016,04 - 250.727,00 - 289,04





3506 Förderung des Sports
C01_3506 Förderung des Sports
C01_35 Familie, Jugend, Senioren und Vereine
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Investitions- und

Investitionsförderungs
maßnahmen

Verpfllchtungs-
ermächtigungen 2019

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung
mehr (+) /
weniger (-)

mehr (+) /
weniger (-) bewarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

0.00 7.400.005001037 Zuschuss an Vereine I III I

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit

0,00 7.400,00 0,000,00 7.400,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,00 • 7.400,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.35.06 Förderung des Sports

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001037 - Investitionsfördermaßnahmen für Vereine

■  Für die Anschaffung einer neuen Traglufthalle des TC
Bensheim mit Gesamtkosten in Höhe von 243.000 €

wird ein Zuschuss von 5.100 € gewährt.
■  Für die Neuanschaffung einer elektronischen

Schießanlage der privilegierte Schützengesellschaft
mit Gesamtkosten in Höhe von 22.600 € wird ein

Zuschuss von 2.300 € gewährt.

VEAnsatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

+ 7.400 € 0€





Budget 2.36

Klimaschutz, Umwelt und Energie

Zum Budget gehören die Produkte

■ 2.36.01 Naturschutz und Umweltberatung
■ 2.36.02 Energieberatung
■ 2.36.03 Klimaschutz



Budget
Haushalt

Klimaschutz, Umwelt und Energie
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz

2019

5.800,00

1.200,00

7.500,00

1.200,00

1.700,00

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaitungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

427.180,00

■419.680,00

427.180,00

■ 425.480,00

■ 419.680,00 - 425.480,00

Abweichung
mehr/weniger

500,00500,00

5.800,00

0,00

5.800,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 223.840,00 223.840,00 0,00

12 644-646 Versorgungsautwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.320,00 109.320,00 0,00

14 66 Abschreibungen 28.900,00 28.900,00 0,00

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen 65.120,00 65.120,00 0,00

5.800,00

5.800,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-419.680,00 - 425.480,00 5.800,00

Erlöse aus Intemen Leistungsbeziehungen
1
1

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 371.393,48 360.390,28 11.003,20

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -371.393,48 - 360.390,28 -11.003,20

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen -791.073,48 - 785.870,28 - 5.203,20





Produkt 2.36.01 Naturschutz und Umweltberatung
Budget 2.36 Klimaschutz, Umwelt und Energie
Haushalt 2 Verwaitung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz

2019

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

4 52
Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

6 547 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und aligemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

226.952,00

■ 220.352,00

226.952,00

■226.152,00

- 220.352,00 -226.152,00

Abweichung
mehr/weniger

500,00 500,00

5.800,00

300,00

5.800,00

0,00300,00

6.600,00 800,00 5.800,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 75.162,00 75.162,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 91.370,00 91.370,00 0,00

14 66 Abschreibungen 4.300,00 4.300,00 0,00

56.120.0056.120,00

5.800,00

5.800,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 220.352,00 -226.152,00 5.800,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 141.876,72 137.754,44 4.122,28

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -141.876,72 -137.754,44 -4.122,28

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen -362.228,72 - 363.906,44 1.677,72



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.36.01 Naturschutz und Umweltberatung

Konten | Bezeichnung / Erläuterung

540-543

5410800

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
und allgemeine Umlagen

Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen

Gemäß Fällbescheid für das Grundstück der Rodensteinschule muss

der Investor die Kosten für sieben Ersatzbaumpflanzungen in der
Fabrikstraße übernehmen.

+ 5.800 €

+ 5.800 €

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Lelstungeh Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

4.122,28 €

538,68 €
2,16€
2,16€
18.48€
170,16€

1,44 €
29,64 €
17,40€
45,36 €
19,28 €

-325,32 €
-1.335,72 €
1.817,16€

71,76€
2.770,92 €

-43,08 €
4,32 €

123,96 €
117,80 €
25,08 €
12,48€
18,84 €
19,32 €



Produkt

Budget
Haushalt

2.36.03 Kllmaschutz

2.36 Klimaschutz, Umwelt und Energie
2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

50

51

548-549

55

547

540-543

Bezeichnung

3

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenieistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitionsbei trägen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

72

70,74,76

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaitungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentiiches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentiiches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

900,00

900,00 900,00 III

89.776.00 89.776.00

10.300,00

6.900,00

1.500.00

10.300,00

! Hill I

1.500.00

108.476,00

107.576,00

108.476,00

107.576,00

107.576,00 107.576,00

107.576,00

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 160.151,04 155.673,96 4.477,08

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -160.151,04 -155.673,96 - 4.477,08

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 267.727,04 - 263.249,96 - 4.477,08





3603 Klimaschutz

C01_3603 Klimaschutzbeauftragter
C01_36 Umwelt und Energieberatung
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

7, .. Investitlons-undVerpfhchtungs- mvestitionsförderungs-
ermacht.gungen2019 maßnahmen

5001425

Zuwendung von Privaten -
Herstellung Ladeinfrastruktur
Rathaus

5.000.00 0.00 5.000,00

5001429
Dariehensgewährung
Energiegenossenschaft

360.00 360,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 5.360,00 360,00 5.000,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

mehr (+) /mehr (+) /
weniger (-)

.  ̂ ' zahlungs
weniger (-) bedarf

5001425
Hersteliung Ladeinfrastruktur
Rathaus

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

5001480 Upgrade Eiektromobilität 9.600.00 9.600,00 0,00 0,00 0,00 9.600,00 0,00

5001481 Ladepunkte für E-Bikes 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

5001514 Förderprogramm Kiimaschutz 77.000.00 50.000.00 27.000,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00

5001533
Masterpian NOx
Sofortmaßnahmen saubere Luft

0.00 42.000.00
1

-42.000,00
1

0,00 0,00 42.000,00 0,00

';nnis4fl E-Ladeinfrastruktur
Dezernentenparkplätze

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

0.00 12.500,00

0,00 157.100,00115.100,00 107.600,00 7.500,00

-109.740,00 -107.240,00 - 2.500,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.36.03 Kllmaschutz

Einzahlunqen aus Investitionstätiakeit

5001425 - Zuwendung von Privaten - Herstellung Ladeinfrastruktur
Rathaus

Zuschuss der GGEW AG an den Kosten für den Umbau der

Elektro-Ladeinfrastruktur der Parkplätze an der Rathaus-
Nordseite.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

+ 5.000 €

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001425 - Herstellung Ladeinfrastruktur Rathaus
Die bestehende Elektro-Ladeinfrastruktur (8 Ladepunkte
System Ubitricity) an den Parkplätzen der Rathaus-
Nordseite sollen auf ein offenes System umgestellt werden.
Dies ist notwendig geworden, da die GGEW AG sich von
der Zusammenarbeit mit Ubitricity getrennt hat. Dadurch ist
(statt der GGEW) für die Stadt unerwartet Ubitricity zum
Vertragspartner geworden und Kabelmieten für die
Ubitricity-Kabel und die Stromkosten sind erheblich
gestiegen. Ziel ist es, die Ubitricity-Ladepunkte abzubauen
(und die teuren Ubitricity-Kabel zu kündigen) und durch
offene Ladepunkte zu ersetzen, die mit den bereits in den E-
Autos beiliegenden Kabeln geladen werden können
(wodurch keine dauerhaften Kosten für die Kabel verbunden
sind). Da für die Stadt diese Situation unerwartet kam und
nicht abzusehen war, hat in Verhandlungen die GGEW
angeboten, sich die Kosten für diesen Umbau hälftig zu
teilen. Die Investition soll aus Mitteln des Grubenzinses

finanziert werden.

+ 10.000 €

5001514 - Klimaschutzförderprogramm
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste neu
veranschlagt werden.

5001533 - Sofortmaßnahmen für saubere Luft aus dem Masterplan
NOx

Da der Grenzwert für das Jahr 2018 am Messpunkt
Nibelungenstraße unerwartete eingehalten wurde und nach
Prognosen des Hessischen Umweltministeriums auch
künftig zu erwarten ist, dass die Grenzwerte eingehalten
werden, kann nebenstehender Ansatz abgeplant werden.

5001548 - E-Ladeinfrastruktur Dezernentenparkplätze
An den Dezernentenparkplätzen soll künftig die Möglichkeit
bestehen, Elektroautos zu laden. Zur Herstellung der
Elektro-Ladeinfrastruktur liegt ein Angebot der GGEW AG
vor, so dass nebenstehender Betrag bereit zu stellen ist.
Diese Investition soll aus Mitteln des Grubenzinses

finanziert werden.

+ 27.000 €

- 42.000 €

+ 12.500 €





Budget 2.4

Wirtschaft, Tourismus, Bildung, Kultur
und Archivwesen

Gemäß Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung vom
02.07.2009 wird ein Eigenbetrieb Kultur & Bildung zum 01.01.2010 gegründet.

Aus diesem Grund wurden foigende Produkte

■  2.40.01 Theater

"  2.40.02 Volkshochschule

"  2.40.04 Museum

■  2.41.03 Veranstaltungsmanagement
■  2.43.01 Stadtbibliothek

■  2.44.01 Musikschule

in den Eigenbetrieb ausgegiiedert.

Es verbleiben die Produkte

"  2.40.03 Kulturarbeit

"  2.41.01 Wirtschaftsservice

"  2.41.02 Tourismusförderung und Stadtwerbung
■  2.42.01 Stadtarchiv



Budget
Haushalt

Wirtschaftsförderung und Tourismus
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehrAwenIger

Ordentliche Erträge

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 63.850,00 63.850,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.350,00 2.350,00 0,00

55

547

540-543

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,
640-643, „ , 1 j
647-649 Personalaufwendungen

65

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dlenstlefstungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umiageverpflichtungen

17.000,00 2.000,00

83.200,00 68.200,00

165.460,00

14.673,00

325.250,00

400,00

625.200,00

14.673,00

196.450,00

400,00

625.200,00

72

70,74,76

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

-1.047.783,00 - 933.983,00

15.000,00

15.000,00

165.460,00

0,00

128.800,00

0,00

0,00

1.002.183,00 128.800,00Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.130.983,00

113.800,00Verwaltungsergebnis 1.047.783,00 - 933.983,00

-113.800,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-1.047.783,00 - 933.983,00 -113.800,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 350.622,40 323.627,04 26.995,36

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 350.622,40 - 323.627,04 - 26.995,36

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-1.398.405,40 -1.257.610,04 -140.795,36





2.41.01 Wirtschaftsservice

2.41 Wirtschaftsförderung und Tourismus
2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.000,00 45.000,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.500,00 1.500,00 0,00

55

547

540-543

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetziichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschössen und
I n vestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 I Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

72 Transferaufwendungen

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

17.000,00

63.500,00

18.360,00

14.673,00

274.850,00

2.000,00

48.500,00

14.673,00

149.850,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentiiches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

■ 869.583,00 - 759.583,00

• 869.583,00 - 759.583,00

15.000,00

15.000,00

18.360,00

0,00

125.000,00

625.200,00 625.200,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 933.083,00 808.083,00 125.000,00

20 Verwaltungsergebnis - 869.583,00 - 759.583,00 -110.000,00

-110.000,00

'110.000,00

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 36.316,32 35.163,48 1.152,84

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen -36.316,32 -35.163,48 -1.152,84

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 905.899,32 - 794.746,48 -111.152,84



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.41.01 Wirtschaftsservice

Konten Bezeichnung / Erläuterung

540-543

5421000

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
und allgemeine Umlagen

Zuweisunqen für laufende Zwecke vom Land

Ab In die Mitte

+ 15.000 €

+ 15.000 €

60:61:67-

69

6100000

6861000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fremdieistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistunqen

Ab in die Mitte

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Für die Umsetzung der Prioritätenliste „Maßnahmen zur Innenstadt
belebung" fallen insgesamt 200.000 € an, wovon 2019 und 2020 jeweils
100.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personal Vertretung

+125.000 €

+ 25.000 €

+ 100.000 €

1.152,84 €
71,76€
0,60 €
0,60 €
4,56 €

42,48 €
0,36 €
7,44 €
4,32 €
11,28€
4,80 €

-81,36€
-333,96 €
454,32 €
18,00 €

692,64 €
-10,76 €
1,08 €

127,80 €
117,80 €

6,24 €
3,12€
4,80 €
4,92 €



Produkt 2.41.02 Tourismusförderung und Stadtwerbung
Budget 2.41 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgeite 18.850,00 18.850,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 850,00 850,00 0,00

55

547

540-543

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschössen und
I nvestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

19.700,00 19.700,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 147.100,00 147.100,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 50.400,00 46.600,00 3.800,00

14 66 Abschreibungen 400,00 400,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umiageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 197.900,00 194.100,00 3.800,00

20 Verwaltungsergebnis -178.200,00 -174.400,00 - 3.800,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

-178.200,00 -174.400,00 - 3.800,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-178.200,00 -174.400,00 • 3.800,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 314.306,08 288.463,56 25.842,52

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 314.306,08 - 288.463,56 - 25.842,52

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-492.506,08 - 462.863,56 - 29.642,52



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.41.02 Tourismusförderung und Stadtwerbung

Konten Bezeichnung / Erläuterung •lllllll«

60;61;67- Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen
69

6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Für das Unterkunftsverzeichnis werden Mittel in nebenstehender Höhe

benötigt.

+ 3.800 €

+ 3.800 €

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

36,00 €
6,16 €
6,00 €
50,28 €

462,84 €
3,84 €

80,76 €
47,28 €
123,48 €
52,56 €

-886,68 €
-3.641,04 €
4.953,12 €
195,56 €

23.552,92 €
-117,24 €
11,64€

227,28 €
471,00 €
68,52 €
33,96 €
51,60€
52,68 €





Budget 2.60

Gebäudemanagement

Zum Budget gehören die Produkte
■ 2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden
■ 2.60.02 Öffentliche Spielflächen
> 2.60.03 Sportstätten
■ 2.60.04 Parkraumbewirtschaftung
■ 2.60.05 Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen
■ 2.60.06 Brunnen

■ 2.60.08 Gemeinschaftshäuser

■ 2.60.10 Wohn- und Geschäftsgrundstücke
■ 2.60.11 Flüchtlingsunterkünfte
(neu ab dem HH-Jahr 2016)



Budget
Haushalt

Gebäudemanagement
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehrAweniger

Ordentliche Erträge

1 50 Privatrechtiiche Leistungsentgelte 266.000,00 266.000,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgeite 326.900,00 326.900,00 0,00

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 201.700,00 201.700,00 0,00

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

59.900,00 59.900,00

201.990.00 201.990,00

10.500,00

1.066.990,00

10.500,00

1.066.990,00

2.266.863,002.266.863,00

42.205,00

5.265.000,00

1.583.100,00

21.600,00

42.205,00

4.787.700,00

1.583.100,00

21.600,00

0,00

477.300,00

0,00

0,00

70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.600,00 22.600,00 0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 9.201.368,00 8.724.068,00 477.300,00

Verwaitungsergebnis -8.134.378,00 - 7.657.078,00 - 477.300,00

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 8.134.378,00

19.700,00

3.500,00

16.200,00

-8.118.178,00

7.791.239,52

5.039.956,80

2.751.282,72

- 5.366.895,28

- 7.657.078,00

19.700,00

19.700,00

- 7.637.378,00

7.329.125,76

4.892.749,60

2.436.376,16

-5.201.001,84

-477.300,00

0,00

3.500,00

- 3.500,00

- 480.800,00

462.113,76

147.207,20

314.906,56

-165.893,44





Produkt

Budget
Haushalt

2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden
2.60 Gebäudemanagement
2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzlelstungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnllche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleislungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschössen und
Investitlonsbei trägen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

175.500.00 175.500.00

161.500,00 »■^1 III I

171.930,00 171.930,00

10.500,00

519.430,00

10.500,00

519.430,00

2.102.279,002.102.279,00

40.786,00

3.818.900,00

1.177.000,00

40.786,00

3.380.400,00

1.177.000,00

70,74,76

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)
Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

-6.642.135,00

15.000,00

3.500,00

11.500,00

■ 6.630.635,00

7.791.239,52

1.160.604,52

6.630.635,00

' 6.203.635,00

15.000,00

15.000,00

'6.188.635,00

7.329.125,76

1.140.490,76

6.188.635,00

0,00

438.500,00

0,00

sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfllchtungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.600,00 22.600,00 0,00

Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.161.565,00 6.723.065,00 438.500,00

Verwaltungsergebnis -6.642.135,00 - 6.203.635,00 - 438.500,00

56,57

Finanzergebnis

- 438.500,00

0,00

3.500,00

- 3.500,00

- 442.000,00

462.113,76

20.113,76

442.000,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden

Konten Bezeichnung / Erläuterung •illllll«

60;61:67-

69

6056000

6120200

6161200

6700100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Wasser

Aufgrund des gestiegenen Verbrauchs im Jahr 2018 wurden die
Abschlagszahlungen erhöht, so dass zusätzliche Mittel in neben
stehender Höhe benötigt werden.
Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Für die Erstellung einer Planung zur Umnutzung der bisherigen
Räumlichkeiten im Obergeschoss der „Alten Schule Hochstädten" zur
Erweiterung der Kindergartenfläche werden Mittel in neben stehender
Höhe benötigt.
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
(Instandhaltungsoroiekte)

305.000 € - Teildachsanierung des Fachdachs über dem Bereich des
Bühnenhauses am Parktheater

25.500 € Erneuerung der Versiegelung, Setzung fehlender
Markierungen und Ausbesserung der Fehlstellen im Boden
der Weststadthalle

25.000 €-Sanierung Sprinkleranlage 2. UG gem. VDS-Mangel
Tiefgarage Bahnhof

20.000 € - Erneuerung der Brandschutzklappen Tiefgarage Bahnhof
16.000 €-Leuchten für die Anstrahlung der Faktorei sind defekt und

müssen gegen neue Modelle ausgetauscht werden
Miete Gebäude

Für die Anmietung eine Toilettencontainers als Ersatz für die öffentlichen
Toiletten im Haus am Markt, während der Bauphase, werden insgesamt
Mittel in Höhe von 37.000 € benötigt, wovon 17.000 € in 2019 sowie
20.000 € in 2020 bereitgestellt werden.

+ 438.500 €

+ 20.000 €

+ 10.000 €

+ 391.500 €

+ 17.000 €

79 Außerordentliche Aufwendungen ■ i
7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen

Der Abriss des alten Umkleidegebäudes in der Sportanlage Weiherhaus
wird im Jahr 2019 abgeschlossen, so dass der noch bestehende
Restbuchwert aufwandswirksam aufzulösen ist.

+ 3.500 €



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden

Bezeichnung / Erläuterung

Erlöse aus internen Leistungsbezlehurideh'
Interne Leistungen Gebäude

•lllllll«

462.113,76 €

462.113,76 €

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personal Vertretung

20.113,76 €

197,44 €

41,16€
40,80 €

343,36 €
11.698,16 €

329,00 €
369,96 €
172,68 €
316,96 €
827,64 €
352,44 €

-5.942,40 €
-24.399,76 €
33.191,76 €
1.310,16€
-785,84 €
78,04 €

293,04 €
294,36 €
459,04 €
227,20 €
345,24 €
353,32 €





6001 Bereitstellung von Gebäuden
C01_6001 Bereitstellung von Gebäuden
C01_60 IM-Gebäudemanagement
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

,, . . Investitions- undVeipflichtungs- mvestltionsförderungs-
ermacht.gungen2019 maßnahmen

mehr (+) /
weniger (-)

5001498

Einbau Brandmelde-

/Einbruchmeldeanlage FFW
Auerbach

1  '

11.600,00 11.600,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 11.600,00 11.600,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001027
Erwerb Betriebs- u.

Geschäftsausstattung
15.000,00 15.000,00 0,00

5001198 Gesamtkonzept Weiherhaus 1.601.300,00 450.000,00 1.151.300,00

5001390 Neubau Multifunktionsgebäude 100.000,00 0,00 100.000,00

5001488
Parktheater -

behindertengerechter Umbau
145.000,00 145.000,00 0,00

5001490
DGH Gronau - Verbesserung
Akustik

40.000,00 40.000,00 0,00

5001493
Zuschuss an SV Schwanheim

1958 e.V.
10.000,00 10.000,00 0,00

5001496
Modernisierung Schulungsraum
FFW Auerbach

35.000,00 35.000,00 0,00

5001498

Einbau Brandmelde-

/Einbruchmeldeanlage FFW
Auerbach

110.000,00 110.000,00 0,00

5001499

Einbau Brandmelde-

/Einbruchmeideanlage FFW
Gronau

38.000,00 0,00 38.000,00

5001502 Umbau FFW Schwanheim 496.300,00 400.000,00 96.300,00

5001525 Neubau Toilette Bahnhof 15.000,00 '
i

15.000,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 2.605.600,00 1.220.000,00 1.385.600,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) - 2.594.000,00 -1.208.400,00 -1.385.600.00

0,00

mehr (+) /
.  ̂ ' zahlungs-

weniger (-) bedarf

40.000.00

0,00 15.000.00 0,00

0,00 2.930.000,00 1.328.700,00

0,00 1.340.000,00 1.240.000,00

0,00 145.000,00 0,00

0,00 40.000,00 0,00

.0,00 10.000.00 0,00

0,00 35.000,00 0,00

0,00 150.000,00 0,00

0,00 38.000,00 0,00

0,00 846.500,00 3.700,00

0,00 15.000,00 0,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.60.01 Bereitstellung von Gebäuden

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

5001198 - Gesamtkonzept Weiherhaus
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für die
Errichtung eines städtischen Sportfunktionsgebäudes Im
südlichen Bereich des Welherhaus-Stadlons neu

veranschlagt werden.

5001390 - Neubau Multlfunktlonsgebäude auf dem ehem. Bundeswehr
depot
Irrtümlich wurden die Im Jahr 2017 gemäß § 100 HGO
bereitgestellten Mittel nicht zur Übertragung In das Folgejahr
angemeldet, so dass zur Restfinanzierung der Maßnahme
Mittel In neben stehender Höhe zu veranschlagen sind.
Die Gesamtkosten betragen somit 1.340.000 €.

5001499 Einbau Brandmeldeanlage FFW Gronau
Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse sind Mehrkosten
IHv. 12.000 € bereit zu stellen. Welter sind aufgrund
verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren Restmittel
zum 31.12.2018 von 26.000 € neu zu veranschlagen.

5001502 - Umbau FFW Schwanhelm

Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
diese Maßnahme neu veranschlagt werden.

VEAnsatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

+ 1.151.300 € 0€

+ 100.000 € 0€

+ 38.000 € 0€

+ 96.300 €



Produkt 2.60.02 Öffentliche Spielflächen
Budget 2.60 Gebäudemanagement
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgeite

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

500,00 500,00

500,00

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

11

62,63,

640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 48.449,00 48.449,00 0,00

12 644-646 Versorg u ngsaufwendu ngen 383,00 383,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 377.900,00 377.900,00 0,00

14 66 Abschreibungen 90.200,00 90.200,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Iii I19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 516.932,00 516.932,00

20 Verwaltungsergebnis -516.432,00 -516.432,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

III I

516.432,00 516.432,00

516.432,00 516.432,00

Kosten aus Intemen Leistungsbeziehungen 57.608,60 55.667,96 1.940,64

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen - 57.608,60 - 55.667,96 -1.940,64

Jahresergebnis
- 574.040,60 - 572.099,96 -1.940,64

nach Internen Leistungsbeziehungen





6002 Öffentliche Spielflächen
C01_6002 Öffentliche Spielflächen
C01_60 IM-Gebäudemanagement
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019
Verpflichtungs-

ermächtlgungen 2019

Bezeichnung
.  mehr (+) /

weniger (-)

Investitions- und

Investitlonsförderungs-
maSnahmen

Gesamtaus-mehr(+)/ G^amtaus-
weniger (-) "bedarf'

gestellt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb Betriebs- u.
0.00 110.000.00 27.100,00.900.00 80.000.00

Geschaftsausstattung

5001205 Spielplatz Bleiche 0.00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

0,00 274.300.00 0,005001487 Umfeld Hochstadter Haus 274.300.00 215.000,00

0,00 20.000.00 0,005001539 Zuschuss an TSV-Auerbach 20.000.00 20.000.00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

391.200,00 315.000,00 76.200,00 35.000,00 35.000,00 439.300,00 27.100^

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) -391.200,00 -315.000,00 -76.200,00 -35.000,00 -35.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.60.02 Öffentliche Spieifiächen

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

5001136 - Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung
Der Pauschalansatz für den allgemeinen Austausch von
Spielgeräten ist für das Jahr 2019 nicht auskömmlich, so
dass zusätzlich Mittel in Höhe von 10.000 € bereit zu

stellen sind. Weiter sind aufgrund verfallener
Kreditermächtigungen aus Vorjahren Reste zum
31.12.2018 für den Spielplatz Liegnitzer Weg in Höhe
von 6.900 € neu zu veranschlagen.

5001487 - Umfeld Hochstädter Haus

Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden
Reste neu veranschlagt werden.

VEAnsatz

Erhöhung (-*■)
Reduzierung (-)

Erhöhung (■*■)
Reduzierung (•)

+ 16.900 € 0€

0€+ 59.300 €



Produkt 2.60.03 Sportstätten
Budget 2.60 Gebäudemanagement
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr. Konten Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

1  1 1 1 alt

1  1 2 1  3 1 4 1 5

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtllche Leistungsentgelte

25.000,00 25.000,00 0,00

32.200.00 0.00548-549 32.200,00

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetziichen Umlagen

547

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und aligemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I nvestitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

600,00 600,00

Summe der ordentlichen Ertrage

Ordentliche Aufweridungen

57.800,00 57.800,00

62,63,

640-643,

647-649,
65

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 155.500.00 155.500,00 0,00

Abschreibungen 52.200,00 52.200,00 •Jllil

21.600.00 0.0021.600,00

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

72

70,74,76

Summe der ordentlichen Aufwendungen 229.300,00 229.300,00 (II I

-171.500,00 -171.500,00 Ul i

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-171.500,00171.500,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

171.500,00171.500,00

Kosten aus Intemen Leistungsbeziehungen 1.857.673,36 1.804.424,12 53.249,24

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.857.673,36 -1.804.424,12 - 53.249,24

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-2.029.173,36 -1.975.924,12 - 53.249,24

148

/





6003 Sportstätten
C01_6003 Sportstätten
C01_60 IM-Gebäudemanagement
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushait

Bezeichnung

Haushaltsansatz 2019

.  mehr(+)/
weniger (-)

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

mehr(+)/

Investitions- undI ungs- Investitlonsförderungs-
ngen2019 maßnahmen

mehr(+)/ Gesamtaus-
wenigere bem:^

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001064 Weiherhausstadion Kunstrasen 5.320,00 5.320,00 0,00

5001317
Erneuerung Kunstrasenplatz
Sportpark West

3.330,00 3.330,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 8.650,00 8.650,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001178
Erwerb Betriebs- u.

Geschäftsausstattung
14.000,00 14.000,00 0,00

5001433 Zuschuss Neubau Sportplatz 450.000.00 100.000,00 350.000,00

5001531
Einfriedung Sportanlage
Weiherhaus

15.000,00 15.000,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 479.000,00 129.000,00 350.000,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) - 470.350,00 -120.350,00 - 350.000,00

0,00 14.000,00

0,00 15.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.60.03 Sportstätten

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

5001433 - Zuschuss Neubau Sportplatz FC Italia
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden
Reste in nebenstehender Höhe neu veranschlagt
werden. Voraussichtlich wird im Jahr 2019 nur der

Zuschussanteil für den Bau des Sportplatzes fällig, so
dass für die Restzahlung eine
Verpflichtungsermächtigung eingeplant wird, welche Im
Jahr 2020 zu finanzieren ist.

VEAnsatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

Erhöhung (+)
Reduzierung (•)

+ 350.000 € + 450.000 €



Produkt 2.60.05 Park- und Gartenanlagen, öff. Flächen
Budget 2.60 Gebäudemanagement
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentiiches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

1.209.227,00

■ 1.162.767,00

1.170.427,00

' 1.123.967,00

1.162.767,00 -1.123.967,00

-1.162.767,00

187.388,52

-187.388,52

-1.350.155,52

-1.123.967,00

182.232,12

-182.232,12

-1.306.199,12

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

9.000,00 9.000.00 0.00

15.000.00 0.0015.000,00

Kostenersatzieistungen und -erstattungen548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

547

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschössen und
Investitlonsbeiträqen

Sonstige ordentliche Erträge

22.460.00 22.460,00

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

46,460,00 46.460,00

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 102.660,00 102.660,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 767,00 767,00 0,00

13
60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 854.000,00 815.200,00 38.800,00

14 66 Abschreibungen 251.800,00 251.800,00 0,00

38.800,00

■ 38.800,00

- 38.800,00

- 38.800,00

5.156,40

- 5.156,40

3.956,40



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.60.05 Park- und Gartenanlagen, öff. Flächen

Konten Bezeichnung / Erläuterung

e
60;61;67-
69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 38.800 €

6101000

6161200

6165000

Kostenerstattungen KMB. Bereich Bauhof Service

Aufgrund des gestiegenen Personalverrechnungssatzes für
Bauhofleistungen sowie des Ergebnisses 2018 ergibt sich für das Jahr
2019 ein Mehrbedarf in neben stehender Höhe.

Instandhaltung der Gebäude und Außenaniagen
(Instandhaltungsproiekte)

Die Mittel werden zur Überarbeitung des beschädigten Mobiliars
(Vandalismus) am Grillplatz West benötigt.
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,

Infrastrukturvermögen

Für die Durchführung von Baumpflanzungen in der Fabrikstraße werden
Mittel in neben stehender Höhe benötigt.

+ 25.000 €

+ 8.000 €

+ 5.800 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
Interne Leistungen Städtische Gremien
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz
Interne Leistungen Internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien und Kommunikation
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

5.156,40 €

323,28 €
2,16€
2,16€

18,48 €
167,52 €

1,44 €
29,16 €
9,36 €
17,04€
44,56 €
19,08€

-320,04 €
-1.314,32 €
1.787,88 €

70,56 €
2.726,28 €

-42,36 €
4,20 €

1.241,08 €
294,36 €
24,72 €
12,24 €
18,60 €
18,96 €



6005 Park-und Gartenanlagen
C01_6005 Park- und Gartenanlagen
C01_60 IM-Gebäudemanagement
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushalt

Investitlons- und

investitionsförderungs
maßnahmen

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

Hausha tsansatz 2019

Bezeichnung
Gesamtaus-

zahlungs-
bedarf

mehr (+) /
weniger (-)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Öffentliche Platze / Gestalt
5001094 0,00 1.535.000,00 790.000,00

0,00 250.000.00 0,00

0,00 150.000,00 19.300,00

0,00 59.000,00 34.000,00

0,00 5.000,00 0,00

0,00 90.000,00 0,00

0,00 25.000,00 0,00

0.00 35.000.00
hnenstadt

5001179 Wohnmobilstandort 0,00 200.000,00

130.700,00 0,00Knn ̂ OTR Neugestaitu ng Dorfplatzöuuiz/b Wilmshausen 130.700,00 0,00

25.000,00 0,00

5.000,00 0,00

90.000,00 0,000.00

25.000,00 25.000,00

5001464 100 Bänke für Bensheim

5001510 Bahnhofsvorplatz Auerbach

5001527 Neugestaltung Beauner Platz  90.000.00

5001529 Btühstrelfen im Stadtgebiet

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit

335.700,00 50.000,00 285.700,00 200.000,00 200.000,00 2.114.000,00 843.300,00

335.700,00 -50.000,00 -285.700,00 -200.000,00 -200.000,00

Summe

Saldo (Einzahlungen .1. Auszahlungen)



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.60.05 Park- und Gartenanlagen, öffentliche Flächen

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

5001094 - Marktplatz - III. BA
Für den dritten Bauabschnitt (östlich des Brunnens bis
zum neuen Haus am Markt einschl. Durchgang zum
Parkhaus Platanenallee) sind Planungsleitungen in
nebenstehender Höhe zu veranschlagen. Die
Bauausführung wird sodann im Jahr 2020 vorgesehen

5001276 - Neugestaltung Dorfplatz Wilmshausen
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden
Reste neu veranschlagt werden.

5001464 -100 Bänke für Bensheim

Zur Fertigstellung des Projektes „100 Bänke für
Bensheim" werden Mittel in nebenstehender Höhe

benötigt.

5001510 - Bahnhofsvorplatz Auerbach
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden
Reste neu veranschlagt werden.

5001527 - Neugestaltung Beauner Platz
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden
Reste neu veranschlagt werden.

Ansatz VE

Erhöhung (+) Erhöhung (+)
Reduzierung (-) Reduzierung (-)

0€+ 35.000 €

+ 130.700 € 0€

+ 25.000 € 0€

+ 5.000 € 0€

+ 90.000 € 0€





Budget 2.61

Stadtplanung und Demographie



Budget
Haushalf

Stadtplanung
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019

644-646 Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

38.323,00

346.000,00

35.600,00

13.500,00

38.323,00

221.000,00

35.600,00

13.500,00

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfllchtungen

17 72 Transferaufwendungen

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

50,00

-616.125,00

50,00

-491.125,00

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtllche Lelstungsentgelte

7.000,00 0,007.000,00

0.002.050,00 2.050.00548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnllche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

547

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I n vestitlonsbelträgen

Sonstige ordentliche Erträge

401.800,00 401.800,00

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

410.850,00 410.850,00

62,63,
640-643

647-649

65

593.602,00Personalaufwendungen 593.602,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.027.025,00 902.025,00 125.000,00

20 Verwaltungsergebnis -616.175,00 -491.175,00 -125.000,00

21 56,57 Finanzerträge 50,00 50,00 0,00

-125.000,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-616.125,00 -491.125,00 - 125.000,00

Erlöse aus Intemen Leistungsbeziehungen

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen 1.160.533,96 1.130.664,40 29.869,56

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.160.533,96 -1.130.664,40 - 29.869,56

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-1.776.658,96 -1.621.789,40 -154.869,56

158





Produkt

Budget
Haushalt

2.61.01

2.61

2

Stadtplanung
Stadtplanung
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschiießiich Aufwendungen
aus gesetziichen Umiageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentiiche Aufwendungen

12.000,00 12.000,00

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

50,00

• 609.011,00

50,00

-484.011,00

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgeite

7.000.00 7.000.00 0,00

0,002.050.00 2.050,00548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähniiche Erträge einschiießiich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

547

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträqen

Sonstige ordentliche Erträge

401.800,00 401.800,00

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentiiche Aufwendungen

410.850,00 410.850,00 IHM

11

62,63,
640-643,

647-649,
65

Personalaufwendungen 591.488,00 591.488,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 38.323,00 38.323,00 0,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 342.500,00 217.500,00 125.000,00

14 66 Abschreibungen 35.600,00 35.600,00 0,00

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.019.911,00 894.911,00 125.000,00

20 Verwaltungsergebnis -609.061,00 -484.061,00 -125.000,00

21 56,57 Finanzerträge 50,00 50,00 0,00

-125.000,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-609.011,00 -484.011,00 -125.000,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.140.817,68 1.111.035,96 29.781,72

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.140.817,68 -1.111.035,96 -29.781,72

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-1.749.828,68 -1.595.046,96 -154.781,72



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.61.01 Stadtplanung

60;61;67-
69

6861000

79

7941000

Bezeichnung / Erläuterung Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +125.000 €

Aufwendunoen für Öffentlichkeitsarbeit

Zur Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs Marktplatz
werden Mittel in nebenstehender Höhe benötigt.

+ 125.000 €

Außerordentliche Aufwendungen + 3.500 €

Verluste aus'dem Abaana von Sachanlaaen

Der Abriss des alten Umkleidegebäudes in der Sportanlage Weiherhaus
wird im Jahr 2019 abgeschlossen, so dass der noch bestehende
Restbuchwert aufwandswirksam aufzulösen ist.

+ 3.500 €

Interne Leistungen Städtische Gremien 6.715,08 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 14,40 €
Interne Leistungen zentrale Dienste 14,28 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 120,00 €
Interne Leistungen EDV 1.086,36 €
Interne Leistungen Fuhrpark 9,24 €
Interne Leistungen Druckerei 189,12 €
Interne Leistungen Registratur 1,00 €
Interne Leistungen Infozentrale 110,88 €
Interne Leistungen Post- und Kurierdienste 289,40 €
Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 123,20 €
Interne Leistungen Internetauftritt -2.077,80 €
Interne Leistungen Steuerungsunterstützung -8.531,88 €
Interne Leistungen Personalmanagement 11.606,04 €
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 458,16 €
Interne Leistungen Gebäude 17.698,20 €
Interne Leistungen Finanzmanagement -274,72 €
Interne Leistungen Kommunale Abgaben 27,36 €
Interne Leistungen Kasse 306,12 €
Interne Leistungen Medien und Kommunikation 1.412,96 €
Interne Leistungen Stadtarchiv 160,56 €
Interne Leistungen Gleichstellung 79,44 €
Interne Leistungen Datenschutz 120,72 €
Interne Leistungen Personal Vertretung 123,60 €



6101 Stadtplanung
C01_6101 Stadtplanung
C01_61 Stadtplanung
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushait

Bezeichnung

Haushaltsansatz 2019

mehr (+) /
weniger (-)

Verpflichtungs-
ermächtigungen 2019

mehr (+) /

Investitlons- und

Investltlonsförderungs-
maßnahmen

.  ' ' zahlungs
weniger (-) bedarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001255
Stadtumbau West-

interkommunal
1.097.400,00 992.000,00 105.400,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe . 1.097.400,00 992.000,00 105.400,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001255
Stadtumbau West -

interkommunal
1.770.000,00 1.600.000,00 170.000,00 0,00 0,00 3.471.000,00 955.00,00

5001545
Löschwasserversorgung
BPIangebiet BF 19 Fehlheim

0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

5001546
Lärmschutzwand BPIangebiet
BF19 Fehlheim

1

0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 1.770.000,00 1.600.000,00 170.000,00 60.000,00 60.000,00 3.531.000,00 955.000,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) - 672.600,00 - 608.000,00 - 64.600,00 - 60.000,00 - 60.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.61.01 Stadtplanung

Einzahlunaen aus Investitionstätiakeit

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001255 - Stadtumbau West interkommunal

Die Modernisierung des Bürgerhauses und der II. BA
Marktplatz werden im Jahr 2019 aus dem interkommunalen
Stadtumbau West-Förderprogramm bezuschusst. Es wird mit
neben stehender Veränderung gerechnet.

Die Förderquote beträgt 62 %. Die Veranschlagung der
restlichen Bundes- und Landeszuwendungen in Höhe von
462.000 € erfolgt sodann im Jahr 2020.

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

5001255 - Stadtumbau West interkommunal

Für die Modernisierung des Bürgerhauses und den II. BA
Marktplatz werden Mittel des Interkommunalen Stadtumbau
West eingesetzt.
Um die für das Jahr 2019 bereit gestellten Bundes- und
Landeszuwendung abrufen zu können ist neben stehende
Veränderung zu veranschiagen.
Die Förderquote beträgt 62 %. Die Veranschlagung der
restlichen Kosten in Höhe von 746.000 € erfolgt sodann im
Jahr 2020.

5001545 - Löschwasserversorgung BPIangebiet BF 19 Fehlheim
Im Zuge der Realisierung des Bebauungsplangebietes BF 19
„Langgewann" in Fehlheim muss die Grundsicherung der
Löschwasserversorgung durch einen Löschwassertank oder
einen Löschbrunnen gewährleistet werden, da über das
vorhandene Trinkwassernetz nur 48m^/h zur Verfügung
stehen, aber 96 m^/h notwendig sind. Der Tank oder der
Brunnen wird nicht vor Beginn der Erschließungsarbeiten im
Gebiet installiert werden. Da mit diesen nicht vor Oktober

2019 begonnen wird, ist zur zeitnahen Realisierung eine
Verpflichtungsermächtigung vorzusehen, weiche im Jahr
2020 zu finanzieren ist.

5001546 - Lärmschutzwand BPIangebiet BF 19 Fehlheim
Auf dem Grundstück der Firma Mehl muss von der Stadt

eine Lärmschutzwand errichtet werden, um den
nordöstlichen Teil des Neubaugebietes vom Gewerbelärm
abzuschirmen. Die Lärmschutzwand soll parallel zu den
Erschließungsarbeiten für das Bebauungspiangebiet BF 19
„Langgewann" in Fehlheim hergestellt werden. Da mit diesen
nicht vor Oktober 2019 begonnen wird, ist zur zeitnahen
Realisierung eine Verpflichtungsermächtigung vorzusehen,
welche im Jahr 2020 zu finanzieren ist.

Ansatz

+ 105.400 €

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

Erhöhung {*)
Reduzierung (•)

+ 170.000 €

0 € 30.000 €

30.000 €





Budget 2.63

Kommunalwirtschaft Mittlere

Bergstraße



Budget
Haushalt

Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung

3

Haushaltsansatz

2019

Ordentliche Erträge

62,63,
640-643

647-649

65

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

644-646 Versorgungsaufwendungen

55.300,00 55.300,00

1.319.150,00 1.326.200,00

2.301.850,00 2.308.900,00

72

70,74,76

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Altweichung
mehr/weniger

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 55.000,00 55.000,00 0,00

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 699.200,00 699.200,00 0,00

3 548-549 Kostenersatzieistungen und -erstattungen 173.200,00 173.200,00 0,00

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Ertrage einschließlich
Ertrage aus gesetziichen Umlagen

Ertrage aus Transferleistungen547

0,00

- 7.050,00

- 7.050,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.526.550,00 7.526.550,00 0,00

14 66 Abschreibungen 2.364.300,00 2.364.300,00 0,00

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

156.700,00 156.700,00 0,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 7.745.700,00

- 7.745.700,00

153.000,00

281.396,92

-128.396,92

- 7.874.096,92

■ 7.738.650,00

- 7.738.650,00

153.000,00

279.183,56

-126.183,56

- 7.864.833,56

- 7.050,00

- 7.050,00

0,00

2.213,36

-2.213,36

- 9.263,36





Produkt 2.63.01 Gemeindestraßen

Budget 2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

50

51

548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnllche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Ertrage aus Transferlelstungen

Ertrage aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschössen und
Investltionsbelträoen

1.005.800,00I IKVlilllllJ

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentiichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

1.005.800,00 1.005.800,00

62,63,
640-643, □ , t j
647-649 Personalaufwendungen

65

644-646 Versorgungsaufwendungen

60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.241.836,00 3.241.836,00 0,00

0.00Abschreibungen 2.041.000,00 2.041.000,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

IHIII

72

70,74,76

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 Summe der ordentiichen Aufwendungen 5.282.836,00 5.282.836,00

20 Verwaitungsergebnis - 4.277.036,00 - 4.277.036,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)
Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen

IHIII

4.277.036,004.277.036,00

4.277.036,00 4.277.036,00

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 42.980,76 42.142,64 838,12

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 42.980,76 - 42.142,64 - 838,12

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen -4.320.016,76 -4.319.178,64 - 838,12





6301 Gemeindestraßen

C01_6301 Gemeindestraßen
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung

2

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001125
Straßen- und

Erschließungsbeiträge

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001185
Erneuerung Robert-Bosch-Str
bis Amperestraße

5001262 Erneuerung Frenaystraße

5001345
Grundhafte Sanierung der
Fabrikstraße

5001355 Erschließung Zeiibäume

5001374
Erschließung Ober dem
Gotteshäuschen

5001459
Errichtung Buswendeplatz in
Langwaden

5001495
Erschließung Neubaugebiet
Fehlheim

5001509 Erschließung "Am langen Pfad"

5001515
Weidenring, Endausbau Bereich
Diakonie

5001518
Erneuerung LSA Berliner
Ring/Robert-Bosch-Str.

Ersatzneubau Brücke
5001520 Weschnitzstraße und

Klei ihnfctrafle

5001538 Umgestaltung
Promenadenstraße

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)

mehr (+) /
weniger (-)

7. . . Investitions- undVerpflichtungs- Investitionsförderungs-
ermacht.gungen2019 maßnahmen

I  "Z I I davonmehr(.) / 6--« - bisl^r
wenigere-) Bedarf

6  7 8

427.500.00 427.500.00

427.500,00 427.500,00

0,00 2.337.500,00 0,00

0,00 1.560.000,00 36.665,00

0,00 849.100,00 844.000,00

0,00 10.000,00 0,00

0,00 765.000,00 338.000,00

0,00 129.300,81 99.300.81

0,00 2.642.000,00 31.000,00

0,00 475.000,00 0,00

0.00 215.000,00 0,00

0,00 155.000,00 0,00

100.000,00

40.000,00

5.100,00

0,00 100.000,00

0,00 40.000,00

0.00 5.100.00

0.00 10.000.00

427.000,00 370.000,00 57.000,00

30.000,00 0,00 30.000,00

484.000,00 445.000,00 39.000,00

475.000,00 450.000,00 25.000,00

215.000,00 215.000,00 0,00

155.000,00 100.000,00 55.000,00

150.000,00 150.000,00 0,00

50.000,00 50.000,00 0,00

0,00 100.000,00 -100.000,00

150.000.00 0.00

0,00 50.000,00 0.00

0,00 0,00 0.00

2.141.100,00 1.880.000,00 261.100,00

-1.713.600,00 -1.452.500,00 - 261.100,00

891.000,00 891.000,00 9.337.900,81 1.348.965,81

-891.000,00 -891.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.01 Gemeindestraßen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001374-

5001185 - Grundhafte Erneuerung der Robert-Bosch-Straße bis
Amperestraße
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
diese Maßnahme neu veranschlagt werden.
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.337.500 €.

5001262 - Grundhafte Erneuerung der Frenaystraße
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
diese Maßnahme neu veranschlagt werden.
Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 1.560.000 €.

5001345 - Grundhafte Sanierung der Fabrikstraße
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
diese Maßnahme neu veranschlagt werden.

5001355 - Erschließung Zeilbäume
Für die Endabnahme der Maßnahme sowie die Grünpflege
wird nebenstehender Betrag benötigt.

5001374 - Erschließung „Ober dem Gotteshäuschen" in Schwanheim
Aufgrund von Kostensteigerungen müssen Mehrkosten in
Höhe von 50.000 € zusätzlich bereitgestellt werden.
Weiter müssen aufgrund verfallener Kreditermächtigungen
aus Vorjahren die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste i.
H. V. 7.000 € für diese Maßnahme neu veranschlagt werden.

5001459 - Errichtung eines Buswendeplatzes in Langwaden
Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse wird es zu
Mehrkosten in nebenstehender Höhe kommen. Hierbei

werden Mittel in Höhe von 25.900 € zusätzlich bereit gestellt
sowie wegen verfallener Kreditermächtigungen Reste aus
Vorjahren die sich zum 31.12.2018 ergebenden in Höhe von
4.100 € neu veranschlagt.

5001495 - Erschließung Neubaugebiet Fehlheim
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
diese Maßnahme neu veranschlagt werden.

5001509 - Erschließung „Am langen Pfad"
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für
diese Maßnahme neu veranschlagt werden.

5001518 - Erneuerung Lichtsignalanlage Berliner Ring/Robert-Bosch-
Straße

Nach Überplanung der Maßnahme ist mit Mehrkosten in
nebenstehender Höhe zu rechnen. Die Gesamtkosten

betragen nun 155.000 €.

5001538 - Umgestaltung Promenadenstraße
Die Umgestaltung der Promenadenstraße wird nicht mehr
umgesetzt, so dass die in den Jahre 2019 und 2020
bereitgestellten Mittel abgeplant werden.

5001495-

5001509-

5001518-

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

VE

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

+ 100.000 € 0€

+ 40.000 € 0€

+ 5.100 € 0€

+ 10.000 € 0€

+ 57.000 € 0€

+ 30.000 € 0€

+ 39.000 € 0€

+ 25.000 € 0€

+ 55.000 € 0€

-100.000 € 0€



Produkt 2.63.02 Kreisstraßen

Budget 2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

50

51

548-549

72

70,74,76

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitlonsbelträqen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

32.900,00

187.850,00

220.750,00

32.900,00

194.900,00

227.800,00

243.930,00

-23.180,00

243.930,00

-16.130,00

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

0,00

- 7.050,00

- 7.050,00

60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 159.430.00 159.430,00 0.00

Abschreibungen 84.500,00 84.500,00 0,00

- 7.050,00

-23.180,00 16.130,00 7.050,00

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-23.180,00 -16.130,00 - 7.050,00

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen 5.222,04 5.128,08 93,96

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 5.222,04 -5.128,08 - 93,96

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 28.402,04 -21.258,08 - 7.143,96



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.02 Kreisstraßen

5462100

Konten | Bezeichnung / Erläuterung

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Erträge aus der Auflösung von SoPo Beiträge für Straßen (KAG)

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen städtische Gremien
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Kasse

Erhöhung {+)
Reduzierung (

- 7.050 €

- 7.050 €

93,96 €

36,00 €
0,12€

57,84 €



6302 Kreisstraßen

C01_6302 Kreisstraßen
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019
Verpflichtungs

ermächtigungen 2019

■
■
I

Bezeichnung

neu alt
mehr {+) /
weniger (-)

2 3 4 5

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001046
Zuweisung Bund - K58 Gronau
Ortsmitte bis "Am Mühlkandel"

960.000,00 782.900,00 177.100,00

5001161 Beiträge Kreisstraßen 0,00 423.000,00 -423.000,00

Einzahlungen aus FinanzierungstätigkeK

Summe 960.000.00 1.205.900,00 - 245.900,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001046

K58 Gronau Ausbau

Märkerwaldstraße ab ev. Kirche

bis "Am Mühlkandel"

1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

5001193 Emeuerung Rodauer Straße 35.000,00 5.000,00 30.000,00

5001419

K 67 Am Junkergarten zw.
Rohrheimer Straße und CD-

Grenze

100.000,00 0,00 100.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 1.435.000,00 1.305.000,00 130.000,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) - 475.000,00 -99.100,00 - 375.900,00

0,00

Investitlons- und

Investltlonsförderungs-
maßnahmen

.-..kr ij.\ I Gesamtaus-
zahlungs-

weniger (-) bedarf

2.200.000,00 2.200.000,00 5.808.800,00 277.908,71

0.00 0,00 1.787.500.00 1.727.500,00

0.00 1.611.250,00 12.293,83



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.02 Kreisstraßen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001046 - Zuweisung Bund - Ausbau der Märkerwaldstraße ab
ev. Kirche bis „Am Mühlkandel"
Gemäß Änderungsbescheid von Hessen Mobil vom
26.07.2019 wurde für die Maßnahme eine

Zuwendungserhöhung von bisher 1.043.900 € auf
1.287.000 € bewilligt, wovon 960.000 € in 2019 sowie
327.000 € in 2021 zum Abruf bereitgestellt werden.
Somit erhöht sich der Ansatz um neben stehenden

Betrag.

5001161 - Straßenbeitrag
Durch die rückwirkende Abschaffung der
Straßenbeiträge muss der bisher in 2019 enthaltene
Straßenbeitrag in neben stehender Höhe abgeplant
werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001046 - Ausbau der Märkerwaldstraße ab ev. Kirche bis „Am
Mühlkandel"

Für die Maßnahme wurden der Auftrag für die
Bauausführung vergeben. Im Rahmen der
Tiefbauarbeiten sind mittlerweile alle zur Verfügung
stehenden HH-MIttel gebunden. Die Gesamtkosten für
die Maßnahme werden sich wegen zu erwartender
Nachträge während der Bauausführung auf rd.
5.808.800 € erhöhen. Um handlungsfähig zu bleiben, ist
zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in neben
stehender Höhe zu erhöhen. Darüber hinaus wird der im

Rahmen des Jahresabschlusses 2018 noch zur

Verfügung stehende Ausgaberest noch benötigt und zu
Lasten des HH-Jahres 2020 neu veranschlagt.

5001193 - Ausbau der Rodauer Straße (K67) zwischen
Langwadener Straße und OD-Grenze
Für die Endabwicklung der Maßnahme einschließlich
der Grünpflege wird ein Gesamtbetrag in Höhe von
50.000 € benötigt. Die Finanzierung erfolgt in den
Jahren 2019 (+ 30.000 €) und 2020 (+ 20.000 €).
Hierin sind aufgrurid verfallener Kreditermächtigungen
aus Vorjahren Reste, die sich zum 31.12.2018 ergeben
in Höhe von 45.000 € enthalten.

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

+ 177.100 €

- 423.000 €

Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

0€ +2.200.000 €

+ 30.000 €

5001419 - Grundhafte Erneuerung der K 67 Schwanheim, Am
Junkergarten zw. Rohrheimer Straße und OD-Grenze
Nach Vorliegen der Ausführungsplanung und unter
Berücksichtigung des hohen Preisniveaus bei
Baumaßnahmen werden die Gesamtkosten der

Maßnahme nunmehr mit 1.611.250 € veranschlagt. Die
Finanzierung erfolgt In den Jahren 2019 (+ 100.000 €),
2020 (+ 100.000 €) und 2021 (+ 29.500 €).
Hierin sind aufgrund verfallener Kreditermächtigungen
aus Vorjahren Reste, die sich zum 31.12.2018 ergeben
in Höhe von 117.700 € enthalten.

+100.000 €



Produkt

Budget
Haushalt

2.63.03 Landesstraßen

2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Nr. Konten Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019

neu alt

1  11  2 1  3 1 4 1 5

Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträqen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

22.400.00I III I

44.500,00 44.500,00

66.900,0066.900,00

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 182.400,00 182.400,00 0,00

14 66 Abschreibungen 54.100,00 54.100,00 0,00

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Summe der ordentlichen Aufwendungen 236.500,00 236.500,00 Hill

Verwaltungsergebnis 169.600,00 169.600,00 III I

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

72

70,74,76

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

-169.600,00 -169.600,00 0,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

-169.600,00 -169.600,00 0,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 14.610,60 14.384,16 226,44

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.610,60 -14.384,16 - 226,44

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-184.210,60 -183.984,16 - 226,44





6303 Landesstraßen

C01_6303 Landesstraßen
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Benshelm

Teilfinanzhaushait

Bezeichnung

Haushaltsansatz 2019

mehr (+) /
weniger (-)

Verpflichtungs-
ermächtlgungen 2019

mehr (+) /

Investitlons- und

Investltionsförderungs-
maßnahmen

davon

bisherwenigere.) "b'edX ^

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001158
Zuweisung Bund - Grundhafte
Erneuerung Rohrheimer Straße

20.000,00 20.000,00 0,00

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 20,000,00 20.000.00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001158
Grundhafte Erneuerung
Rohrheimer Straße

800.000,00 877.500,00 - 77.500,00

5001483
Radfahrstreifen Schwanheimer

Straße
258.000,00 215.000,00 43.000,00

5001534
Hersteiiung Gehweg
Mühitalstraße

30.000,00 30.000,00 0,00

1  1

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 1,088,000,00 1.122.500,00 - 34.500,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen)
1

•1.068.000,00 1 -1.102.500,00 1 34.500,00

0,00 258.000,00

0,00 30.000,00 0,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.03 Landesstraßen

Auszahlunqen aus Investitionstätigkeit

5001158 - Grundhafte Erneuerung der Rohrheimer Straße (L3345)
Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme werden

sich aufgrund der aligemeinen Kostensteigerungen auf rd.
1.700.000 € erhöhen. Unter Berücksichtigung des geplanten
Baubeginns im August 2019 ist nebenstehende Veränderung
vorzunehmen. Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung
wird im Haushalt 2020 zu finanzieren sein.

In der Finanzierung sind aufgrund verfallener
Kreditermächtigungen aus Vorjahren Reste, die sich zum
31.12.2018 ergeben, in Höhe von 92.500 € enthalten.

5001483 - Radstreifen Schwanheimer Straße

Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden Reste für diese
Maßnahme neu veranschlagt werden.

Ansatz VE

Erhöhung (->-)
Reduzierung (-)

Erhöhung (•*■)
Reduzierung {-)

- 77.500 € + 493.900 €

0€+ 43.000 €



Produkt 2.63.04 Bundesstraßen

Budget 2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Haushalt 2 Verwaltung

Teiiergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

50

51

548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschiießiich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

76.700,00 76.700,00

76.700,0076.700,00 Ul i

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
iaufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 266.584,00 266.584,00 0,00

14 66 Abschreibungen 91.200,00 91.200,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetziichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

IBIll19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 357.784,00 357.784,00

20 Verwaltungsergebnis -281.084,00 -281.084,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentiiche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

■ I

281.084,00 281.084,00

281.084,00 281.084,00

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 2.227,20 2.178,36 48,84

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen - 2.227,20 -2.178,36 - 48,84

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

-283.311,20 - 283.262,36 -48,84





Bezeichnung

Haushaltsansatz 2019

mehr (+) /
weniger (-)

Verpflichtungs
ermächtigungen 2019

». > I Gesamtaus-
neu mehr(+)/ „hlungs-weniger(-) .-.-i

Investitions- und

Investltionsförderungs-
maßnahmen

Gesamtaus- h^h!II
»"lungs-

es^m

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

5001163 Beiträge Bundesstraßen ' 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen aus FinanzierungstätigkeK

Summe 0,00 0,00 0,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

5001293 Sanierung B3 - II. BA 319.000,00 0,00 319.000,00 0,00 0,00 2.247.000,00 1.928.000,00

5001335 Sanierung B3 - III. BA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 1.220.000.00 1.200.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Summe 339.000,00 0,00 339.000,00 0,00 0,00 3.467.000,00 3.128.000,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 0,00 - 339.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.04 Bundesstraßen

Auszahlunqen aus Investitionstätiqkeit

5001293 - Sanierung B 3, 2. Bauabschnitt
Mit der bauausführenden Firma ist über die

Schiussrechnung in Höhe von rd. 319.000 € ein Rechtsstreit
anhängig. Diese Mittel wurden gem. § 100 NGO
bereitgestellt und sind nun zu finanzieren.

5001335 - Sanierung B 3, 3. Bauabschnitt
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus Vorjahren
müssen die sich zum 31.12.2018 ergebenden benötigten
Reste für diese Maßnahme neu veranschlagt werden.

Ansatz VE

Erhöhung (+) Erhöhung (■•■)
Reduzierung (-) Reduzierung (•)

0€+ 319.000 €

+ 20.000 € 0€



Produkt 2.63.06 Feld- und Wirtschaftswege
Budget 2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtllche Lelstungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Lelstungsentgelte

Kostenersatzlelstungen und -erstattungen

50

51

548-549

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerahnllche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investltlonsbeiträqen

Sonstige ordentliche Erträge

1.400,00 1.400,00

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

1.400,00 1.400,00 Iii I

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

13
60,61,

67-69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 622.500,00 622.500,00 0,00

14 66 Abschreibungen 19.400,00 19.400,00 0,00

72

70,74,76

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

I iSumme der ordentlichen Aufwendungen 641.900,00 641.900,00

640.500,00 640.500,0020 III

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

- 640.500,00 - 640.500,00 0,00

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 640.500,00 - 640.500,00 0,00

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus Intemen Leistungsbeziehungen 1.143,48 1.119,48 24,00

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.143,48 -1.119,48 - 24,00

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

-641.643,48 -641.619,48 - 24,00





6306 Feld- und Wirtschaftswege
C01_6306 Feld- und Wirtschaftswege
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsansatz 2019
Verpflichtungs

ermächtigungen 2019

.

Bezeichnung

 Investitions- und

Investitionsförderungs-
maBnahmen

mehr(+)/
weniger (-) ^bedarf

mehr(+)/
weniger (-)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

cnr»H>tee EmeuerunQ Einlaufbauwefk0UUi4dd «1 . l
Malchenweg

0,00 125.000,000.00 125.000.00

cnniAßA Erneuerung verlängerteouu Schönberger Straße 100.000,00 100.000,00 0.00 100.000.00

Auszahlungen aus Finanzierungstatigkeit

0,00 225.000,00225.000.00 100.000.00 125.000.00

Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen) -225.000.00 -100.000,00 -125.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.06 Feld- und Wirtschaftswege

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ansatz VE

Erhöhung (+) Erhöhung (+)
Reduzierung (-) Reduzierung (-)

5001466 - Erneuerung Einlaufbauwerk Malchenweg
Zur Finanzierung der Maßnahme sind noch Mittel in Höhe
von 125.000 € erforderlich. Die Finanzierung setzt sich wie
folgt zusammen:
■  70.000 € - Wurden als überplanmäßige Mittel gem. §

100 NGO beschlossen und sind zu

finanzieren

■  46.400 € - Haushaltsreste, die sich zum 31.12.2018
ergeben

■  8.600 € - Neuer Ansatz um die Gesamtfinanzierung
sicher zu stellen.

+ 125.000 €



Produkt

Budget
Haushalt

2.63.09 Bestattungswesen
2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
2  Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Ertrage

Privatrechtliche Leistungsentgelte

699.200.00 699.200,00 0,00

0.0089.200,00 89.200,00548-549

Bestandsveranderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Ertrage aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
I n vestitionsbeiträqen

Sonstige ordentliche Erträge

788.400,00 788.400,00Summe der ordentlichen Ertrage

Ordentliche Aufwendungen

62,63,

647^49 Personalaufwendungen
65

644-646 Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 759.500,00 759.500,00 0,00

14 66 Abschreibungen 37.500,00 0,00

15 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

138.100,00 138.100,00 0,00

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

72

70,74,76

Summe der ordentlichen Aufwendungen 935.100,00 935.100,00

146.700,00 146.700,00Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaulwendungen

Finanzergebnis

■ I I

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

146.700,00 146.700,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

146.700,00146.700,00

Erlöse aus intemen Leistungsbeziehungen 153.000,00 153.000,00 0,00

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen 209.020,72 208.183,32 837,40

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen - 56.020,72 -55.183,32 - 837,40

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

- 202.720,72 -201.883,32 - 837,40





6309 Bestattungswesen
C01_6309 Bestattungswesen
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

Investitions- und

Investitionsförderungs
maßnahmen

Verpflichtungs-
ermächtigungen 2019

Haushaltsansatz 2019

Bezeichnung
mehr (+) /
weniger (-)

mehr(+)/
zahlungs

weniger (.) bedarf

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Umenstelen-Ensemble

Waidfriedhof
0.00 1.500.00 0.00 60.000.00 58.500.00

5001376 Ei^veiterung Umenstelen
Ensemble Auerbach

5001400 Erweiterung Umenstelen
Ensemble Schonberg

19.500,00 19.500,00

RoniRo-a Umgestaltung Grabfeld Abt Douuiozd vvaldfriedhof 68.000,00 68.000,00

Neuanlage Baumgrabstatten
Friedhof Auerbach

45.000.00 45.000.00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

134.000,00 132.500,00 1.500,00 52.000,00 52.000,00 334.500,00 58.500,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 134.000,00 -132.500,00 -1.500,00 - 52.000,00 - 52.000,00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.09 Bestattungswesen

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001367 - Erweiterung Urnenstelen-Ensemble Waldfriedhof
Aufgrund verfallener Kreditermächtigungen aus
Vorjahren müssen die sich zum 31.12.2018
ergebenden, benötigten Reste für diese Maßnahme neu
veranschlagt werden.

Ansatz

Erhöhung {+)
Reduzierung (•)

+ 1.500 €



Produkt 2.63.10 Straßenbeleuchtung
Budget 2.63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

50

51

548-549

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuem und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

55

547

540-543

Ertrage aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

2.900,00 2.900,00

Summe der ordentlichen Ertrage

Ordentliche Aufwendungen

2.900,00 2.900,00 III I

62,63,
640-643

647-649

65

Personaiaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 766.400,00

36.600,00

766.400,00

I III I

■ I

72

70,74,76

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

T ransferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 803.000,00 803.000,00

20 Verwaltungsergebnis -800.100,00 -800.100,00

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

■ I I

800.100,00 800.100,00

800.100,00 800.100,00

97,80

- 97,80

97,68

- 97,68

800.197,68





6310 Straßenbeleuchtung
C01_6310 Straßenbeleuchtung
C01_63 Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße
C01 Stadt Bensheim

Teilfinanzhaushalt

,, Investitions- und

i?*-' „»»»o'n-fo InvestitionsförderungsHaushaltsansatz 2019
ermachtigungen 2019

maßnahmen
Bezeichnung

mehr(+)/ Gesamtaus-
.  . zahlungs

weniger (.)
mehr(+)/
weniger (-)

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

I
Zuschuss GGEW -

5001379 Erstausstattung und
Verbesserung

390.000,00 1 00.000,00 290.000,00 0,00 390.000,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

0.00 390.000.00390.000.00 100.000,00 290.000,00

Saldo (Einzahlungen./. Auszahlungen) 390.000.00 -100.000.00 - 290.000.00



Finanzhaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.63.10 Straßenbeleuchtung

Auszahlunaen aus Investitionstätiakeit Ansatz

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

5001379 - Zuschuss GGEW - Erstausstattung und Verbesserung
Außenbeleuchtung
Zur Finanzierung der Maßnahme sind noch Mittel in
Höhe von 290.000 € erforderlich. Die Finanzierung setzt
sich wie folgt zusammen:

■  45.000 € - Wurden als überplanmäßige Mittel gem.
§ 100 NGO beschlossen und sind zu
finanzieren.

■  245.000 € - Haushaltsreste, die sich zum
31.12.2018 ergeben.

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

+ 290.000 €





Budget 2.71

Frauen- und

Gleichstellungsbeauftragte
(bis einschließlich HH-Jahr 2016

Frauenbeauftragte)



Budget
Haushalt

Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

11

62,63,
640-643,

647-649,
65

Personalaufwendungen 33,500,00 33.500,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.400,00 1.000,00 400,00

72

70,74,76

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschiießiich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpfiichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

34.500,00 400,00Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.900,00

34.500,00 - 400,0034.900,00Verwaltungsergebnis

Finanzerträge

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentiiches Ergebnis
(Verwaitungsergebnis und Finanzergebnis)

-400,0034.900,00 34.500,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor internen
Leistungsbeziehungen (ordentiiches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

- 34.900,00 -34.500,00 - 400,00

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 75.946,84 74.175,08 1.771,76

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 41.046,84 39.675,08 1.371,76

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 34.900,00 34.500,00 400,00

Jahresergebnis
nach internen Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 0,00

198





Produkt 2.71.01 Gleichstellung
Budget 2.71 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Haushalt 2 Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung
Haushaltsansatz

2019 Abweichung
mehr/weniger

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Erträge aus Transferlelstungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -Zuschüssen und
Investitionsbeiträgen

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Ordentliche Aufwendungen

11

62,63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen 33.500,00 33.500,00 0,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen

13
60,61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.400,00 1.000,00 400,00

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen

72

70,74,76

34.900,00 34.500,00 400.00

34.900,00 34.500,00 - 400,00Verwaltungsergebnis

Finanzertrage

Finanzaufwendungen

Finanzergebnis

Ordentliches Ergebnis
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)

34.500,00 400,0034.900,00

Außerordentliche Ertrage

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis vor Internen
Leistungsbeziehungen (ordentliches
Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen

Jahresergebnis
nach Internen Leistungsbeziehungen

- 34.900,00

75.946,84

41.046,84

34.900,00

- 34.500,00

74.175,08

39.675,08

34.500,00

- 400,00

1.771,76

1.371,76

400,00



Ergebnishaushalt - Erläuterungen zu dem Produkt 2.71.01 Gleichstellung

Konten Bezeichnung / Erläuterung Erhöhung (+)
Reduzierung (

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 400€

6133000 (Dozenten)Honorare. Freiberufler

Aufgrund der hohen Nachfrage für die Mobile Massage, werden
zusätzliche Mittel in nebenstehender Höhe benötigt.

+ 400€

94 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen 1.771,76 €

94

Interne Leistungen Gleichstellung 1.771,76 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.371,76 €

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 0,84 €

Interne Leistungen zentrale Dienste 0,96 €

Interne Leistungen zentraler Einkauf 10,44€

Interne Leistungen EDV 68,40 €

Interne Leistungen Fuhrpark 0,60 €

Interne Leistungen Druckerei 12,00 €

Interne Leistungen Infozentrale 7,00 €

Interne Leistungen Post- und Kurierdienste 18,24 €

Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz 7,68 €

Interne Leistungen Internetauftritt -131,16€

Interne Leistungen Steuerungsunterstützung - -538,68 €

Interne Leistungen Personalmanagement 732,72 €

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 28,92 €

Interne Leistungen Gebäude 1.117,32 €

Interne Leistungen Finanzmanagement -17,40€

Interne Leistungen Kommunale Abgaben 1,80 €

Interne Leistungen Kasse 26,52 €

Interne Leistungen Stadtarchiv 10,08€

Interne Leistungen Datenschutz 7,68 €

Interne Leistungen Personalvertretung 7,80 €



Bei nachfolgenden Produkten ändert sich aufgrund der Veränderungen einzelner Erträge und
Aufwendungen im Gesamthaushalt lediglich die interne Leistungsverrechnung

Produkt Bezeichnung / Erläuterung

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen städtische Gremien

Ansatz Ansatz Erhöhung {*)

2019 2019 Reduzierung (■)
neu alt

-1.933.679,68 € -1.906.926,96 € -26.752,72 €

-26.752,72 €

2.12.01
Städtische Gremien

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen Zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierd.
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.
Interne Leistungen Intemetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterst.
Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben
Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personaivertretung

836.749,68 € 809.996,96 €

2.237.88 €

29.573.52 €

2.220.56 €

29.556,24 €

12.655,92 €
69.222,88 €

39.781.40 €
14.580,36 €

239,40 €

6.186,44 €

22.115,16€

8.097,60 €

8.535,36 €
39.440,52 €

127.921,68 €

21.291,12 €

270.992,00 €
70.754,36 €

8.032,32 €

19.042,32 €
5.753,64 €

14.880.00 €

4.019,76 €

6.362,28 €
8.315.64 €

12.799,32 €

70.534,96 €

40.127,48 €
14.808,84 €

243,84 €

6.320.40 €

22.464.84 €

8.246.52 €

6.024,52 €

29.131,24 €

141.945,72 €
21.844.68 €

292.377.24 €

70.422.36 €

8.065,32 €

19.487,88 €

5.930,28 €

15.074,04 €
4.115,80 €

6.508,08 €

26.752.72 €

143,40 €

1.312,08 €

346,08 €
228,48 €

4,44 €

133,96 €

349,68 €

148,92 €
-2.510,84 €

■10.309,28 €
14.024,04 €

553,56 €

21.385,24 €

-332,00

33,00 €

445,56 €
.176,64 €
194,04 €

96,04 €

145,80 €

149,28 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung -1.096.930,00 € -1.096.930,00 € 0,00 €

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -41.400,44 € -41.078,92 € -321,52 €

*  Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten -321,52 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1  12.175,44 €| 11.853,92 €| 321,52 €

2.12.02
Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.
Interne Leistungen Intemetauftritt
Inteme Leistungen Steuerungsunterst.
Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung
Inteme Leistungen Gebäude
Inteme Leistungen Finan^anagement
Inteme Leistungen Kommunale Abgaben
Inteme Leistungen Kasse
Inteme Leistungen Stadtarchiv
Inteme Leistungen Gleichstellung
Inteme Leistungen Datenschutz
Inteme Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

154,44 €

62,40 €
322.68 €

5,04 €

76,20 €

1.44€

154,56 €

63,12€
329,52 €

5,04 €
77.40 €

1,44 €

33,00 €

117,36 €

43,08 €
31,44€

152,16 €
741,60 €

114,12€

1.528,68 €

367,92 €

42,12 €

8.194,44 €
78.72 €

21,48€

33,96 €

44,28 €

32,28 €

115,56 €

42,36 €

44,64 €

206.04 €

668,40 €
111.24€

1.416.96 €

369,72 €

42,00 €

8.007,08 €

77,76 €
21.00€

33,24 €

43,44 €

29.225.00 €29.225,00 €



Produkt

2.13.02 Zentraler Einkauf

2.13.05 Druckerei

Bezeichnung / Erläuterung

Erlose aus internen Leistungsbeziehungen

' Interne Leistungen zentraler Einkauf

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Eriöse aus internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen Druckerei

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Inteme Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Registratur

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

-257.018,04 €

-169.815,00 €

-220.338,32 €

103.273,32 € 99.872,64 €

Ansatz Erhöhung (+)
2019 Reduzierung (-)

alt

-254.338,20 € -2.679,84 €

2.679,84 €

2.679,84 €

119,16 €i

1,08 c!
20,76 €

0,24 €

12,12€

31,80€

13,44 €

-228,24 €

-937,20 €

1,275,00 €

50,28 €

1.944,12€

-30,24 €

3,00 €

348,24 €

17,64 €

■  8,76 €

13,20€

13,56€

,00 €

-3,400,68 €

-3.400,68 €

3.400,68 €

87.203.04 € 84.523,20 €

203,40 €

2.688,48 €

5,733,48 €

88,56 €

1.346,28 €

17,64 €

574,56 €

2.042,28 €

749,64 €

547,68 €

2.648,28 €

12.904,20 €

1,985,88 €

30.202,80 €

6.402,00 €

733,20 €

15.229,08 €

1.370,40 €

201.84 €

2.686,92 €

5.614,32 €

87,48 €

1.325,52 €

17,40€

562,44 €

2.010,48 €

736,20 €

775,92 €

3.585,48 €

11.629,20 €

1.935,60 €

28.258,68 €

6.432,24 €

730,20 €

14.880,84 €

1.352,76 €

365,40 €

578,40 €

755,88 €

374,16 €

591,60 €

769,44 €

-169.815,00 €

-216.937,64 €

268,92 €

3.553,80 €

1.450,92 €

7.578,72 €

117,00 €

23,04 €

759,48 6

2.699,52 6

990,96 6

723,96 6

3.500,64 6

17.057,28 6

2.625,00 6

34.013,64 6

8.462,48 6

969,24 6

14,373,52 6

1.811,40 6

494,64 6

782,04 6

1.017,12 6

117.065,00 €

266,88 6

3.551,64 6

1.433,88 6

7.421,28 6

115,56 6|
22,68 6

743,40 6

2.657,52 6

973,08 6

1.025,64 6

4.739,40 6

15.372,00 6

2.558,52 6

31.443,84 6

8.502,36 6

965,16 6

14.044,92 6

1.788,12 6

483,00 6

764,52 6

999,24 6

-117.065,00 €

157,44 6

1,44 6

0,36 6

16,08 6

42,00 6

17,88 6

-301,68 6

-1.238,76 6

1.685,28 6

66,48 6

2.569,80 6

-39,88 6

4,08 6:

328,60 6

23,28 6

11,646

17,52 6

17,88 6

0,00 €



2.13.06 Registratur

2.13.08 Post- und Kurierdienste

Bezeichnung / Erläuterung

Erlose aus internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen Registratur

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Erlose aus internen Leistungsbeziehungen

"  Interne Leistungen Post- und Kurierdienste

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeit$$.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

-33.658,76 €

21.326,76 €

32,76 €

432,60 €

176,64 €

922,68 €

14,28 €

216,60 €

92,52 €

328,68 €

120,60 €

88,08 €

426,12 €

2.076,48 €

319,56 €

4.164,48 €

1.030,20 €

117,96 €

10.266,84 €

220,56 €

60,24 €

95,16 €

123,72 €

-12.332,00 €

Ansatz Erhöhung (+)

2019 Reduzierung (-)

alt

-33.046,88 € -611,88 €

20.714,88 €

32,52 €

432,36 €

174,60 €

903,48 €

14,04 €

213,24 €

90,48 €

323,52 €

118,44 €

124,92 €

576,96 €

1.871,40 €

311,52 €

3.851,64 €

1.035,12 €

117,48 €

10.032,00 €

217,68 €

58,80 €

93,12 €

121,56 €

-12.332,00 €

-410.658,56 €| -404.266,36 €|

1.901,76 €

-206.565,00 €

-611,88 €

611,88 €

0,24 €

0,24 €

2,04 €

19,20 €

0,24 €

3,36 €

2,04 €

5,16 €

2,16 €

-36,84 €

-150,84 €

205,08 €

8,04 €

312,84 €

-4,92 €

0,48 €

234,84 €

204.093,56 € 197.701,36 €

502.80 € 498,84 €

6.640,08 €

2.680,68 €

13.874,40 €

21.835,68 €

3.275,64 €

42,84 €

1.389,84 €

1.819,20 €

1.917,60 €

8.860,68 €

28.738,92 €

4.783,24 €

58.785.36 €

6.644.04 €

2.712,64 €

14.168.88 €

22.108,68 €

3.327,00 €

43,68 €

1.419,96 €

1.852,68 €

1.353,48 €

6.544,68 €

31.889,64 €

4.907,64 €

63.589,80 €

15.821,16 €

1.812,00 €

17.719,80 6

3.386,52 6

15.895.68 6

1.804,56 6

17.314,56 6

3.342,96 6

903,12 6

1.429,32 6

1.868.16 6

924,64 6

1.462.08 6

-206.565,00 €

-6.392,20 €

-6.392,20 €

6.392,20 €

3.96 6

3,96 6

31,96 6

294,48 6

273,00 6

51,36 6

0,84 6

30,12 6

33,48 6

-564,12 6

-2.316,00 6

3.150,72 6

124,406

4.804,44 6

-74,52 6

7,44 6

405,24 6

43,56 6

21,52 6

32,76 6

33,60 6

0,00 €



Produkt

2.13.10 Gesundheits- und

Arbeitsschutz

Bezeichnung / Erläuterung

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen Gesundheits- und Arbeitsschutz

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

*  interne Leistungen Rechtsangelegenhelten

*  Interne Leistungen Zentrale Dienste

* interne Leistungen zentraler Einkauf

* interne Leistungen EDV

* Interne Leistungen Fuhrpark

* Interne Leistungen Druckerei

* Interne Leistungen Registratur

* Interne Leistungen Infozentrale

*  Interne Leistungen Post- und Kurierd.

* Interne Leistungen Intemetauftritt

*  Interne Leistungen Steuerungsunterst.

*  Interne Leistungen Personalmanagement

*  Interne Leistungen Aus- und Fortbitdung

* Interne Leistungen Gebäude

* Interne Leistungen Finanzmanagement

* Interne Leistungen Kommunale Abgaben

* interne Leistungen Kasse

* Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

* Interne Leistungen Stadtarchiv

* Interne Leistungen Gleichstellung

* Interne Leistungen Datenschutz

* Interne Leistungen Personalvertretung

Ansatz

2019

-151.823,04 €

83.993.04 € 81.252,00 €

210.48 €

2.781.24 €

1.135.56 €

5.931,12 €

91.56€

1.392,72 €

18.126

.  594,36 €

2.112.72€

566,52 €

2.739,60 €

13.349,16 €

2.054,40 €

26.618,76 €

6.622.80 €

208.80 €

2.779,56 €

1.122.12€

5.807,88 €

90,48 €

1.371.246

17.88 6

581,76 6

2.079,84 6

802,686

3.709,20 6

12.030.24 6

2.002.32 6

24.607.68 6

6.654,00 6

755,40 6

11.555,40 6

1.917,84 6

1.399,32 6

378,00 6

598,32 6

782.04 6

758.52 6

11.825,88 6

1.976,76 6

1.417.56 6

387,12 6

612.00 6

796.08 6

Ansatz Erhöhung (-»■)
2019 Reduzierung (-)
alt

-149.082,00 € -2.741,04 €

-2.741,04 €

2.741,04 €

1,68 6

1,68 6

13,44 6

123,24 6
1,08 6

21,48 6

0,24 6
12,60 6

32,88 6

-236,16 6

-969,60 6
1.318,92 6

52,08 6
2.011,08 6

-31,20 6

3,12 6
270,48 6

58,92 6
18,24 6

9,12 6

13,68 6

14,04 6

2.14.03 Aus- und Fortbildung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung -67.830,00 € -67.830,00 € 0,00 €

Eriöse aus internen Leistungsbeziehungen -403.293,36 € -393.073,04 € -10.220,32 €

'  Interne Leistungen Aus- und Fortbildung -10.220,32 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1  134.440,36 €|1  124.220,04 €| 10.220,32 €

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen Zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Registratur
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierd.
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.
Interne Leistungen Intemetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterst.
Interne Leistungen Personalmanagement
Interne Leistungen Gebäude
Interne Leistungen Finanzmanagement
Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse
Interne Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Datenschutz
Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

2.595,60 6

95,88 6
1.266,96 6

1.332,36 6

2.701,92 6

41,64 6
634,44 6

135,40 6

270,72 6

962,40 6

353,28 6
258,12 6

1.248,00 6
95.075,52 6

9.219.00 6

3.017,04 6

345,48 6

13.422,96 6
645,84 6

176,28 6

278,88 6

362,64 6

-268.853,00 €

2.559,60 6

95,16 6

1.266,24 6
1.324,80 6

2.645,76 6

41,166

624,60 6

132,96 6

265,08 6
947,52 6

346,92 6
365,64 6

1.689.72 6

85.682,16 6

8.302,80 6

3.031,32 6
344,16 6

13.116,00 6
637,44 6

172,20 6
272,52 6

356,28 6

-268.853,00 €

36,00 6
0,72 6

0,72 6

7,56 6
56,16 6

0,48 6
9,84 6

2,44 6

5,64 6
14,88 6

6,36 6

-107,52 6!
-441,72 6

9.393,36 6

916,20 6

-14,28 6
1,32 6

306,96 6

8,40 6

4,08 6

6,36 6
6,36 6

,00 €



Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen städtische Gremien

*  interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

*  interne Leistungen Zentrale Dienste

*  interne Leistungen zentraler Einkauf

*  Interne Leistungen EDV

* Interne Leistungen Fuhrpark

* Interne Leistungen Druckerei

* Interne Leistungen Registratur

* Interne Leistungen Infozenb'aie

* Interne Leistungen Post- und Kurierd.

* Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

* Interne Leistungen Intemetauftritt

* Interne Leistungen Steuerungsunterst.

* interne Leistungen Personaimanagement

*  interne Leistungen Aus- und Fortbildung

*  interne Leistungen Gebäude

*  interne Leistungen Finanzmanagement

*  interne Leistungen Kommunale Abgaben

*  interne Leistungen Kasse

*  interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

*  interne Leistungen Stadtarchiv

*  interne Leistungen Gleichstellung

*  interne Leistungen Datenschutz

* interne Leistungen Personaivertretung

Ansatz

2019

neu

Ansatz

2019

alt

Erhöhung {+)

Reduzierung (-)

757.146.96 € 740.179,68 € 16.967,28 €

64.888,56 6 63.990,84 6 897,72 6

1.328,52 6 1.318,24 6 10,28 6

17.552,04 6 17.542,32 6 9,72 6

7.995,36 6 7.909,60 6 85,76 €

14.898,76 6 14.666,04 6 232,72 6

577,80 6 571,84 6 5,96 6

2.599,28 6 2.559,20 6 40,08 €

1.893,40 6 1.859,04 6 34,36 6

3.751,28 6 3.671,60 6 79,68 6

13.333,52 6 13.126,04 6 207,48 6

4.894,64 6 4.805,88 6 88,76 6

3.575,44 6 5.066,68 6 -1.491,24 6

17.290,166 23.409,24 6 -6.119,08 6

84.247,76 6 75.924,44 6 8.323,32 6

12.965,36 6 12.636,48 6 328,88 6

381.002,44 6 368.309,36 6 12.693,08 6

41.797.52 6 41.994,20 6 -196,68 6

4.786,84 6 4.767,20 6 19,64 6

49.584,84 6 48.450,96 6 1.133,88 6

7.906,92 6 7.671,48 6 235,44 6

8.946,80 6 8.831,56 6 115,24 6

2.443,04 6 2.386,52 6 56,52 6

3.862,92 6 3.775,80 6 87,12 6

5.023,76 6 4.935,12 6 88,64 6

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 757.146,96 € 740.179,68 € 16.967,28 €

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -308.371,56 € -299.187,32 € -9.184,24 €

*  interne Leistungen Medien u. Kommunikat. -9.184,24 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1  121.816,56€|1  117.632,32 €| 4.184,24 €

2.16.01 Medien und

Kommunikation

interne Leistungen städtische Gremien 7.786,68 € 7.678,92 € 107,76 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 348,48 € 345,72 € 2,76 €
Interne Leistungen Zentrale Dienste 4.604,40 € 4.601,76 € 2,64 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 2.556,24 € 2.532,96 € 23,28 €
Interne Leistungen EDV 10.210,32 € 10.006,20 € 204,12 €
Interne Leistungen Fuhrpark 151,56€ 149,76€ 1,80€
Interne Leistungen Druckerei 2.305,68 € 2.270,04 € 35,64 €
Interne Leistungen infozentrale 984,00 € 963,24 € 20,76 €
Interne Leistungen Post-und Kurierd. 3.497,64 € 3.443,20 € 54,44 €
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss. "i -283,88 € 1.260,72 € 23,16 €
Interne Leistungen intemetauftritt 938,04 € 1.328,88 € -390,84 €
Interne Leistungen Steuerungsunterst. 4.535,64 € 6.140,64 € -1.605,00 €
Inteme Leistungen Personalmanagement 22.100,28 € 19.916,76 € 2.183,52 €
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 3.401,16 € 3.314,88 € 86,28 €
Inteme Leistungen Gebäude 36.949,68 € 33.620,16 € 3.329,52 €
Inteme Leistungen Finanzmanagement 10.964,406 11.016,126 -51,726
Inteme Leistungen Kommunale Abgaben 1.255,68 6 1.250,64 6 5,04 6
Inteme Leistungen Kasse 2.623,80 6 2.563,80 6 60,00 6
Inteme Leistungen Stadtarchiv 2.346,96 6 2.316,72 6 30,24 6
Inteme Leistungen Gleichstellung 640,80 6 625,92 6 14,88 6
Inteme Leistungen Datenschutz 1.013,28 6 990,60 6 22,68 6
interne Leistungen Personalvertretung 1 -317,96 6 1.294,68 6 23,28 6

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung I -186.555,00 €1 -181.555,00 €1 -5.000,00 €



Produkt

2.16.02 Städtepartnerschaften
und Repräsentation

2.20.08 Wohnbauforderung

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeltss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Inteme Leistungen Zentrale Dienste
Inteme Leistungen zentraler Einkauf
Inteme Leistungen EDV
Inteme Leistungen Fuhrpark
Inteme Leistungen Druckerei
Inteme Leistungen Registratur
Inteme Leistungen infozentrale
Inteme Leistungen Post- und Kurierd,
Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.
Inteme Leistungen Intemetauftritt
Inteme Leistungen Steuerungsunterst.
Inteme Leistungen Personalmanagement
Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung
Inteme Leistungen Gebäude
Inteme Leistungen Finanzmanagement
Inteme Leistungen Kommunale Abgaben
Inteme Leistungen Kasse
Inteme Leistungen Stadtarchiv
Inteme Leistungen Gleichstellung
interne Leistungen Datenschutz
interne Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

93.013,68 €

2.595,60 €

245,52 €

3.244,80 €

1.324,80 €

6.919,68 €

106,80 €

1.624,80 €

693,48 €

2.464,80 €

904,80 €

660,96 €

3.196,20 €

15.573,96 €

2.396,76 €

26.040,36 €

6.730,44 €

5.930,28 €

1.653,84 €

451,56€

714,00 €

928,80 €

93.013,68 €

14.953,32 €

33,00 €

117,36 €

43,08 €

31,44€

152,16€

741,60 €

114,12€

1.197,96 €

367,92 €

42,12 €

11.255,52 €

14.953,32 €

Ansatz

2019

ait

89.817,60 €

2.559,60 €

243,60 €

3.242,88 €

1.309,20 €

6.775,92 €

105,24 €

1.599,72 €

678,72 €

2.426,40 €

888,48 €

936,48 €

4.327,32 €

14.035,32 €

2.336,04 €

23.694,00 €

7.763,04 €

881,28 €

6.576,60 €

5.753,64 €

1.632,60 €

441,00 €

698,04 €

912,48 €

89.817,60 €

14.561,04 €

Erhöhung (+)

Reduzierung (-)

3.196,08 €

206,04 €

668,40 €

111,24€

1.086,24 €

369,72 €

42,00 €

10.998,12 €

77,76 €

21.00C

33,24 €

43,44 €

14.561,04 €

143,76 €

1,56 €

25,08 €

14,76 €

38,40 €

16,32 €

-275,52 €

-1.131,12 €

1.538,64 €

60,72 €

2.346,36 €

-36,48 €

3,60 €

153,84 €

176,64 €

21,24€

10,56 €

15,96 €

16,32 €

3.196,08 €

392,28 €

392,28 €



Bezeichnung / Erläuterung

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen Kasse

Ansatz

2019

neu

Ansatz Erhöhung (-•-)

2019 Reduzierung (-)

alt

-1.089.784,32 € -1.064.864,80 € -24.919,52 €

-24.919,52 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Recfttsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personaivertretung

2.22.02 Wasserversorgung

2.31.01 Personenstandswesen

701.184,32 € 676.264,80 € 24.919,52 €

2.151,36 € 2.134,68 € 16,68 €

28.430,16 € 28.413,60 € 16,56 €

12.925,48 € 12.786,48 € 139,00 €

76.429,44 € 75.159,48 € 1.269,96 €

9.548,08 € 9.421,68 € 126,40€

14,236,32 € 14.016,60 € 219,72 6

6.076,04 € 5.947,20 € 128,84 6

21.596,32 € 21.260,16 € 336,16 6

7.927,68 € 7.784,52 € 143,16 6

5.791,60 € 8.205,36 € -2,413,76 6

28.005,00 € 37.915,68 € -9.910,686

136.457,76 € 122.976,00 € 13.481,76 6

21.000,12€ 20.467,92 € 532,206

222.313,96 € 201.755,44 € 20.558,52 6

67.699,68 € 68.018,84 € -319,166

7.753,44 € 7.721,76 € 31,68 6

14.491,20 € 14.304,72 € 186,48 6

3.956,68 € 3.864,36 € 92,32 6

6.256,44 € 6.116,28 € 140,16 6

8.137,56 € 7.994,04 € 143,52 6

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung -388.600,00 € -388.600,00 € 0,00 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9.877,56 € 9.708,24 € 169,32 €

*  Interne Leistungen städtisctie Gremien

' inteme Leistungen Kasse

*  inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

7.786,68 6

114,126

1.976,76 6

7.678,92 6

111,486

1.917,84 6

107,76 6

2,64 6

58,92 6

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 9.877,56 € 9.708,24 € 169,32 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 260.148,88 € 251.664,24 € 8.484,64 €

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

2.595,60 6 2.559,60 6 36,00 6

701,52 6 696,12 6 5,40 6

9.270,72 6 9.265,32 6 5,40 6

4.679,88 6 4.633,68 6 46,20 6

28.908,006 28,482,36 6 425,64 6

305,16 6 301,68 6 3,48 6

4.642,32 6 4.570,68 6 71,64 6

1.981,32 6 1.939,32 6 42,00 6

7.042,32 6 6.932,64 6 109,68 6

2.585,08 6 2.538,48 6 46,60 6

1.888,56 6 2.675,64 6 -787,08 6

9.132,00 6 12.363,84 6 -3.231,84 6

44.497,08 6 40.100,88 6 4,396,20 6

6.847,84 6 6.674,28 6 173,56 6

84.528,84 6 77,824,92 6 6.703,92 6

22.076,00 6 22.180,08 6 -104,08 6

2.528,28 6 2.517,96 6 10,32 6

15.229,08 6 14.880,84 6 348,24 6

4.725,36 6 4.664,64 6 60,72 6

1.290,24 6 1.260,12 6 30,12 6

2.040,12 6 1.994,40 6 45,72 6

2.653,56 6 2.606,76 6 46,80 6

260.148,88 € 251.684,24 € 8.484,64 €



Produkt

2.32.02 Grundversorgung nach
SGB XII

2.32.03 Grundsicherung nach
SGB II

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen städtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Interne Leistungen Stadtarchiv .

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Inteme Leistungen Zentrale Dienste

Inteme Leistungen zentraler Einkauf

Inteme Leistungen EDV

Inteme Leistungen Fuhrpark

inteme Leistungen Druckerei

Inteme Leistungen Registratur

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Afbeitss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsuntei^t.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

58.852,44 €

5.191.08€

152,04 €

2.008.68 €

969,24 €

4.283.52 €

66.12 €

1.005.84 €

166.32 €

429.24 €

1.525.80 €

560,16 €

409,20 €

1.978,56 €

9.641.04 €

1.483,68 €

15.588,84 €

4.783,08 €

547,80 €

5.741.76 €

1.023.84 €

279.60 €

442.08 €

574,92 €

58.852,44 €

Ansatz

2019

alt

56.894,52 €

5.119.32€

150.84 €

- 2.007,48 €

959,40 €

4.194,48 €

65,40 €

990,36 €

163,32 €

420,24 €

1.502,04 €

549.96 €

579,72 €

2.678,88 €

8.688,48 €

1.446,12 €

14.136,36 €

4.805,64 €

545,52 €

5.610,48 €

1.010,64€

273.00 €

432,12 €

564,72 €

56.894,52 €

34.796,52 € 33.593.72 €

93,48 €

1.236,12 €

504,72 €

2.636,04 €

40,68 €

616,96 €

102,60 €

264,12 €

939,00 €

344.64 €

92.76 €

1.235,40 €

498,72 €

2.581.44 €

40,32 €

609,36 €

100,68 €

258.60 €

924,36 €

338,40 €

356,76 €

1.648,56 €

5.346.84 €

251.76 €

1.217,64 €

5.932.92 €

913,08 €

9.592,68 €

2.943,48 €

337,08 €

889.92 €

8.698,92 €

2.957,36 €

335.76 €

5.276,16 €

621,96 €

168,00 €

265,92 €

347,52 €

5.399.64 €

630,00 €

172,08 €

272.04 €

353.76 €

34.796,52 €| 33.593,72 €|

Erhöhung (4')

Reduzierung (-)

1.957,92 €

71,76 €

1,20 €

1.20 €,
9,84 €;

89,04 €|
0,72 €i

15,48 €!

3,00 d
9,00

23,76 €

10,20 €

-170,52 €

-700,32 €

952,56 €

37.56 €

1.452.48 €

-22.56 €

2.28 €

131.28€

13,20 €

6,60 €

9,96 €

10,20 €

1.957,92 €

1.202,80 €

0,72 €

0,72 €

6,00 €

54,60 €

0,36 €

9,60 €

1,92 €

5,52 €

14,64 €

6,24 €

-105,00 €

-430,92 €

586,08 €

23,16 €

893.76 €

-13,88 €

1,32 €

123,48 €

8,04 €

4,08 €

6,12€

6,24 €

1.202,80 €



2.32.04 Rentenberatung

2.32.05 Wohnraumversorgung

IBezeichnung / Erläuterung

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

interne Leistungen Intemetauftritt

interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen städtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeltss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personatvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

49.443,28 €

140,28 €

1.854,12 €

764,04 €

3.954,00 €

60,96 €

928,44 €

153,60 €

396,24 €

1,408,44 €

517,00 €

377,76 €

1,826,40 €

8,899,44 €

1,369,56 €

14,387,76 €

4,415,16 €

505,68 €

5,342,52 €

945,12 6

258,00 €

408,00 €

530,76 €

49.443,28 €

Ansatz

2019

alt

47.701,56 €

139,20 6

1,853,04 6

755,04 6

3.871,92 6

60,24 6

914,16 6

150,84 6

387,84 6

1.386,48 6

507,72 6

535,08 6

2.472,72 6

8.020,20 6

1.334,88 6

13.047,00 6

4.436,04 6

503,64 6

5.220,36 6

932,88 6

252,00 6

398,88 6

521,40 6

47.701,56 €

776.907,68 € 774.476,20 €

Erhöhung (■•■)
Reduzierung (-)

1.741,72 €

1,08 6
1,08 6
9,00 6

82,08 6

0,72 6
14,28 6

2,76 6

8,40 6

21,96 6

9,28 6
-157,32 6

.646,32 6

879,24 6

34,68 6
1.340,76 6

-20,88 6

2,04 6

122,16 6

12,24 6

6,00 6

9,12 6

9,36 6

1.741,72 €

2.431,48 €

28.551,00 6 28.155,96 6 395,04 6

140,28 6 139,20 6 1,08 6

1.854,126 1.853,04 6 1,08 6
895,80 6 886,56 6 9,24 6

7,196,24 6 7.106,36 6 89,88 6

60,96 6 60,24 6 0,72 6

928,44 6 914,16 6 14,28 6

153,606 150,84 6 2,76 6

396,24 6 387,84 6 8,40 6

1,408,44 6 1,386,48 6 21,96 6

517,00 6 507,72 6 9,28 6

377,76 6 535,08 6 -157,32 6

1.826,40 6 2,472,72 6 -646,32 6

8,899,44 6 8,020,20 6 879,24 6

1.369,56 6 1,334,88 6 34,68 6

697.987,76 6 696.647,00 6 1.340,76 6
4.415,16 6 4,436,04 6 -20,88 6

505,68 6 503,64 6 2,04 6

15.305,16 6 14,955,24 6 349,92 6

1.976,76 6 1.917,84 6 58,92 6

945,12 6 932,88 6 12,24 6

258,00 6 252,00 6 6,00 6

408,00 6 398,88 6 9,126

530,76 6 521,40 6 9,36 6

776.907,68 € 774.476,20 € 2.431,48 €



2.32.10 Betreuung Flüchtlinge

2.32.11 Integration

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenhelten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen städtische Gremien

Inteme Leistungen Rechtsangelegenheiten

Inteme Leistungen Zentrale Dienste

Inteme Leistungen zentraler Einkauf

Inteme Leistungen EDV

Inteme Leistungen Fuhrpark

Inteme Leistungen Druckerei

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

Ansatz

2019

alt

146.422,20 €

435.00 € 431.60 €

5.747.88 € 5.744.52 €

2.319.12€

12.003.00 €

187.08 €

2.833.80 €

1.202.40 €

4.298.28 €

1.573.80 €

1.658.88 €

7.665.00 €

24.862.56 €

4.138,08 6

40.462.80 €

13.751.64 6

1.561,08 6

6.093.56 6

3.835,72 6

2.892,00 6

781,32 6

1.236,60 6

1.616,166

2.346.72 6

12.257,76 6

189.24 6

2.878.20 6

1.228.44 6

4.366.20 6

1.602.72 6

1.170.96 6

5.661.84 6

27.588,24 6

4.245,72 6

44.619,12 6

13.687,08 6

1.567,56 6

6.236,16 6

3.953,52 6

2.929,80 6

799,92 6

1.264,92 6

1.645.20 6

146.422,20 € 141.149,60 €

Erhöhung (+)

Reduzierung (-)

5.272,60 €

3,40 6

3,36 6

27.60 6

254.76 6

2,166

44,40 6

26,04 6

67,92 6

28,92 6

-487,92 6

-2.003,76 6

2.725,68 6

107,64 6

4.156.32 6

•64.56 6

5.272,60 €

156.718,36 € 151.498,96 € 5.219,40 €

2.595,60 € 2.559,60 6 36,00 6

404,52 6 401,40 6 3,126

5.346,12 € 5.343,00 6 3,126

2.182,80 € 2.157,00 6 25,80 6

11.400,96 6 11.164,20 6 236,76 6

176,04 6 173,96 6 2,08 6

2.677,08 6 2.635,68 6 41,40 6

1.142,52 6 1.118,366 24,16 6

4.061,04 6 3.997,80 6 63,24 6

1.490,76 6 1.463,88 6 26,88 6

1.089,12 6 1.542,96 6 -453,84 6

5.266,20 6 7.129,806 -1.863,60 6

25.659,96 6 23.124,84 6 2.535,12 6

3.948,96 6 3.848,88 6 100,08 6

48.495,28 6 44.629,36 6 3.865,92 6

12.730,44 6 12.790,52 6 -60,08 6

1.468,00 6 1.452,00 6 6,00 6

12.510,36 6 12.224,28 6 286,08 6

7.906,92 6 7.671,48 6 235,44 6

2.724,96 6 2.689,92 6 35,04 6

744,00 6 726,72 6 17,28 6

1.176,48 6 1.150,08 6 26,40 6

1.530,24 6 1.503,24 6 27,00 6

156.718,36 € 151.498,96 € 5.219,40 €



2.33.03 OPNV

2.33.04 Marktwesen

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

133.694,56 €

Ansatz

2019

att

129.813,36 €

Erhöhung (■«■)
Reduzierung (-)

3.881,20 €

31.146,48 € 30.715,56 6 430,92 6

257.28 € 255,24 6 2,04 6

3.399,24 € 3.397,32 6 1,92 6
1.717,44 € 1.700,40 6 17,04 6

7.249,08 € 7.098,48 6 150,60 6
111,96€ 110,646 1,32 6

1.702,20 € 1.675,92 6 26,28 6

726,48 € 711,126 15,36 6

2.582,16 € 2.541,96 6 40,20 6

947,88 € 930,72 6 17,166

692,52 € 981,12 6 -288,60 6
3.348,40 € 4.533,36 6 -1.184,96 6

16.315,56 € 14.703,60 6 1.611,96 6

2.510,88 € 2.447,28 6 63,60 6

27.410,64 6 24.952,56 6 2.458,08 6

8.094,48 € 8.132,64 6 -38,16 6
927,00 € 923,28 6 3,72 6

18.651,36 6 18.224,88 6 426,48 6

1.976,76 6 1.917,84 6 58,92 6
1.732,68 6 1.710,36 6 22,32 6

473,04 6 462,00 6 11.04 6

748,08 6 731,28 6 16,80 6
972,96 6 955,80 6 17,166

133.694,56 € 129.813,36 € 3.881,20 €

156.437,32 € 152.885,96 €

254,88 €

3.368.40 €
1.375.20 €

7.183.20 €

110.88 €

1.686.72 €
719.88 €

2.558,64 €

939.24 €

686.16 €
3.318.00 €

16.167.24 € '
2.488.08 €

78.283.36 €
8.020,92 €

918.60 €

16.560.00 €
7.906.92 €

1.716.84 €
468,84 €

741.24 €

964.08 €

156.437,32 €

252.96 €

3.366.36 €
1.359.04 €

7.033,92 €

109.68 €

1.660.68 €
704,64 €

2.518,92 €

922,32 €

972.12 €

4.492.20 €
14.569,92 €

2.424,96 €

75.847,60 €
8.058,72 €

914,88 €

16.181.28 €

7.671.48 €

1.694.76 €
457,80 €

724,68 €
947,04 €

152.885,96 €

3.551,36 €

1,92 €!

2,04 €
16.16€

149,28 €

1,20 €

26,04 €

15,24 €

39,72 €

16,92 €

-285,96 €

-1.174,20 €

1.597,32 €

63,12 €

2.435.76 €
-37,80 €

3,72 €

378,72 €
235,44 €

22,08 €

11,04 €

16,56 €

17,04 €

3.551,36 €



Produkt

2.35.01 Fördermaßnahmen für

Schüler

2.35.04 Kinder- und

Jugendförderung

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen städtiscfie Gremien

*  Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

*  Interne Leistungen Zentrale Dienste

*  Interne Leistungen zentraler Einkauf

*  Interne Leistungen EDV

* Interne Leistungen Fuhrpark

* Interne Leistungen Druckerei

* Interne Leistungen Registratur

* Interne Leistungen Infozentrale

* Interne Leistungen Post- und Kurierd.

* Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

* Interne Leistungen Intemetauftritt

* Interne Leistungen Steuerungsunterst.

* Interne Leistungen Personalmanagement

* Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

' Interne Leistungen Gebäude

' Interne Leistungen Finanzmanagement

* Interne Leistungen Kommunale Abgaben

*  Interne Leistungen Kasse

*  Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

*  Interne Leistungen Stadtarchiv

*  Interne Leistungen Gleichstellung

*  Interne Leistungen Datenschutz

*  Interne Leistungen Personalvertretung

2.35.02 Vereinsförderung

Ansatz

2019

neu

27.860,52 €

10.382,16 €

51.48 €

679,80 €

277,56 €

1.449,84 €

22,32 €

340,44 €

82.44 €

145,32 6

516,48 6

189,60 6

138,48 6

669,72 6

3.263,16 6

502,20 6

4.202,88 6

1.618,92 6

185,40 6

380,16 6

1.976.76 6

346.56 6

94,56 6

149,64 6

194,64 6

Ansatz

2019

alt

27.054,72 €

10.238,52 6

51,00 6

679.44 6

274.32 6

1.419,60 6

22,08 6

335,16 6

80,88 6

142.20 6

508.44 6

186,126

196,20 6

906,72 6

2.940,72 6

489,48 6

3.711,36 6

1.626,48 6

184,68 6

371,52 6

1.917,84 6

342,12 6

92,40 6

146.28 6

191,166

Erhöhung (+)

Reduzierung (-)

143,64 6

0,48 6

0,36 6

3,24 6

30,24 6

0,24 6

5,28 6

1,56 6

3,126

8,04 6

3,48 6

-57,72 6

-237,00 €

322,44 6

12,72 6

491,52 €

-7,56 6

0,72 6

8,64 6

58,92 6

4,44 6

2,16 6

3,36 6

3,48 6

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 27.860,52 € 27.054,72 € 805,80 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 50.394,72 € 49.602,20 € 792,52 €

*  Interne Leistungen städtische Gremien

*  Inteme Leistungen Gebäude

*  Inteme Leistungen Kasse

*  Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

33.742,08 €

5.400,00 €

1.368,96 €

9.883,68 €

33.275,24 €

5.400,00 €

1.337,64 €

9.589,32 €

466,84 €

0,00 €

31,32€

294,36 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 50.394,72 € 49.602,20€ 792,52 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 57.663,00 € 55.486,96 € 2.176,04 €

*  Interne Leistungen städtische Gremien 2.595,60 6 2.559,60 6 36,00 6

*  Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 175,44 6 174,00 6 1,44 6
* Interne Leistungen Zentrale Dienste 2.317,68 6 2.316,36 6 1,32 6
*  Interne Leistungen zentraler Einkauf 946,32 6 935,16 6 11,16 6
*  Interne Leistungen EDV 3.055,56 6 2.993,64 6 61,92 6
*  Interne Leistungen Fuhrpark 76,32 6 75,48 6 0,84 6
*  Interne Leistungen Druckerei 696,36 6 685,56 6 10,80 6
*  Interne Leistungen Registratur 275,76 6 270,72 6 5,04 6
*  Interne Leistungen Infozentrale 495,36 6 484,80 6 10,56 6

*  Interne Leistungen Post-und Kurierd. 1.760,52 6 1.733,16 6 27,36 6
*  Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss. 646,32 6 634,56 6 11,76 6
* Interne Leistungen Intemetauftritt 472,20 6 668,88 6 -196,68 6
*  Inteme Leistungen Steuerungsunterst. 2.283,00 6 3.090,96 6 -807,96 6

* Interne Leistungen Personalmanagement 11.124,246 10.025,166 1.099,086
* Inteme Leistungen Aus-und Fortbildung 1.711,92 6 1.668,60 6 43,32 6
* Inteme Leistungen Gebäude 14.328,246 12.652,326 1.675,926
*  Inteme Leistungen Finanzmanagement 5.519,04 6 5.544,96 6 -25,92 6
*  Inteme Leistungen Kommunale Abgaben 632,04 6 629,52 6 2,52 6
*  Inteme Leistungen Kasse 1.920,24 6 1.876,32 6 43,92 6

* Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat. 3.953,526 3.835,726 117,806
* Inteme Leistungen Stadtarchiv 1.181,406 1.166,166 15,246
* Inteme Leistungen Gleichstellung 322,56 6 315,00 6 7,56 6
*  Inteme Leistungen Datenschutz 510,00 6 498,60 6 11,40 6
*  Inteme Leistungen Personalvertretung 663,36 6 651,72 6 11,64 6

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 57.663,00 € 55.486,96 € 2.176,04 €



Produkt

2.35.05 Einrichtungen der
Jugendarbeit

Bezeichnung / Erläuterung Ansatz Ansatz Erhöhung (-•-)

2019 2019 Reduzierung (-)

neu alt

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 167.965,00 € 163.320,80 € 4.644,20 €

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 378,84 € 375,84 € 3,00 €
Interne Leistungen Zentrale Dienste 5.006,16 € 5.003,28 € 2,88 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 2.043,96 € 2.019,84 € 24,12 €
Interne Leistungen EDV 9.009,96 € 8.883,12 € 126,84 €
Interne Leistungen Fuhrpark 5.693.76 6 5.610,20 6 83,56 6
Interne Leistungen Druckerei 1.423,68 6 1.401,72 6 21,96 6
Interne Leistungen Registratur 599,56 6 588,72 6 10,84 6
Interne Leistungen Infozentrale 1 -069,92 6 1.047,24 6 22,68 6
Interne Leistungen Post-und Kurierd. 3.802,80 6 3.743,64 6 59,16 6
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss. 1 -395,96 6 1.370,76 6 25,20 6
Interne Leistungen Intemetauftritt 1 -019,88 6 1.444,80 6 -424,92 6
Interne Leistungen Steuerungsunterst. 4.931,28 6 6.676,44 6 -1.745,16 6
Interne Leistungen Personalmanagement 24.028,44 6 21.654,48 6 2.373,96 6
Interne Leistungen Aus-und Fortbildung 3.697,80 6 3.604,08 6 93,72 6
Interne Leistungen Gebäude 74.148,96 6 70.528,92 6 3.620,04 6
Interne Leistungen Finanzmanagement 11.921,04 6 11.977.20 6 -56,16 6
Interne Leistungen Kommunale Abgaben 1.365,24 6 1.359,72 6 5,52 6
Interne Leistungen Kasse 2.737,80 6 2.675,16 6 62,64 6
Interne Leistungen Medien u. Kommunikat, 7.906,926 7.671,486 235,446
Interne Leistungen Stadtarchiv 2.551,68 6 2.518,92 6 32,76 6
Interne Leistungen Gleichstellung 696,72 6 680,52 6 16,20 6
Interne Leistungen Datenschutz 1.101,726 1.077,00 6 24,72 6
Interne Leistungen Personalvertretung 1 -432.92 6 1.407,72 6 25,20 6

2.35.06 Förderung des Sports

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 167.965,00 € 163.320,80 € 4.644,20 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14.516,04 € 14.227,00 € 289,04 €

*  Interne Leistungen städtische Gremien

*  Inteme Leistungen Kasse

*  Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

7.786,68 €

2.775,84 €

3.953,52 €

7.678,92 €

2,712,36 €

3.835,72 €

107,76 €

63,48 €

117,80 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 14.516,04 € 14.227,00 € 289,04 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 76.022,56 € 73.872,76 € 2.149,80 €

Inteme Leistungen städtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

inteme Leistungen Zentrale Dienste

Inteme Leistungen zentraler Einkauf

Inteme Leistungen EDV

Inteme Leistungen Fuhrpark

Inteme Leistungen Dnjckerei

Inteme Leistungen Registratur

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

15.573,24 6

133,32 6

1.761,48 6

719,166

3.756,36 6

57,96 6

882,00 6

209,52 6

376,44 6

1.338,00 6

491,16 6

358,80 6

1.735,08 6

8.454.48 6

1.301,04 6

17.889,40 6

4.194,48 6

480,36 6

4.391,88 6

9.883,68 6

897,84 6

245,16 6

387,60 6

504,12 6

76.022,56 €

15.357,84 6

132.24 6

1.760,406

710,76 6

3.678,36 6

57,24 6

868,44 6

205,68 6

368,52 6

1.317,24 6

482.28 6

508,32 6

2.349,12 6

7.619,16 6

1.268,16 6

16.615,72 6

4.214,16 6

478,44 6

4.291.44 6

9.589,32 6

886,32 6

239,40 6

378,96 6

495.24 6

73.872,76 €

215.40 6

1,08 6

1,08 6

8,40 6

78,00 6

0.72 6

13,56 6

3,84 6

7,92 6

20,76 6

8,88 6

-149,52 6

-614,04 6

835.32 6

32,88 6

1.273,68 6

-19,68 6

1,92 6

100,44 6

294,36 6

11,52 6

5,76 6

8,64 6

8,88 6

2.149,80 €



2.35.09 Sonstige soziale Hilfen

2.35.10 Beschaftigungsprojekte

IBezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

interne Leistungen städtische Gremien

interne Leistungen Rechtsangeiegenheiten

interne Leistungen Zentraie Dienste

interne Leistungen zentraier Einkauf

interne Leistungen EDV

interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen infozentraie

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u-Arteitss.

Interne Leistungen intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

interne Leistungen Kommunale Abgaben

interne Leistungen Kasse

interne Leistungen Medien u. Kommunikat,

interne Leistungen Stadtarchiv

interne Leistungen Gleichstellung

interne Leistungen Datenschutz

interne Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

interne Leistungen stadtische Gremien

interne Leistungen Rechtsangeiegenheiten

interne Leistungen Zentraie Dienste

interne Leistungen zentraier Einkauf

interne Leistungen EDV

interne Leistungen Fuhrpark

interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen infozentraie

interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

interne Leistungen intemetauftritt

inteme Leistungen Steuerungsunterst.

inteme Leistungen Personaimanagement

inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

inteme Leistungen Gebäude

inteme Leistungen Finanzmanagement

inteme Leistungen Kommunale Abgaben

inteme Leistungen Kasse

inteme Leistungen Medien u. Kommunikat,

inteme Leistungen Stadtarchiv

inteme Leistungen Gleichstellung

inteme Leistungen Datenschutz

inteme Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

25.429,12 €

2.595,60 €

44,40 €

587,16 €

239,76 €

1.252,08 €

19,32 €

294,00 €

70,20 €

125,52 €

446,04 €

163,68 €

119,64 €

578,40 €

2.818,20 €

433,68 €

10.629,76 €

1.398,12 €

160,08 €

798,48 €

1.976,76 €

299,28 €

81.72€

129,24 €

168,00 €

25.429,12 €

21.626,32 €

8.719,36 €

662.28 €

Ansatz

2019

alt

24.802,48 €

2.559,60 €

44,04 €

586,80 €

236,88 €

1.226,04 €

19,08 €

289,44 €

68,88 €

122,88 €

439,08 €

160,80 €

169,44 €

783,00 €

2.539,68 €

422,76 €

10.205,20 €

1.404.72 €

,159,48 €

780,24 €

1.917,84 €

295,44 €

79,80 €

126,36 €

165,00 €

24.802,48 €

Erhöhung {*)

Reduzierung (-)

626,64 €

36,00 €

0,36 €

0.36 €

2,88 €

26,04 €

0.24 €

4.56 €

1.32 €

2.64 €

6.96 €

2.88 €

-49,80 €

-204,60 €

278,52 €

10,92€

424,56 €

-6,60 €

0,60 €

18,24 €

58,92 €

3,84 €

1,92 €

2,88 €

3,00 €

626,64 €

21.223,60 € 402,72 €

5.119,32€ 71,76€

20,88 € 0,12€

277,92 € 0,24 €

112,20€ 1,32 €

580,80 € 12,36 €

9,12€ 0,00 €

137,16 € 2,16€

31.80€ 0,60 €

58,20 € 1,20 €

207,96 € 3,36 €

76,20 € 1,32€

80,28 € -23,64 €

370,92 € -96,96 €

1.203,00 € 131,88 €

200,28 € 5,16€

8.518,24 € 201.12 €

665,40 € -3,12 €

75,48 € 0,36 €

1.244,76 € 29,04 €

1.917,84 € 58,92 €

139,92 € 1,80 €

37,80 € 0,96 €

59,88 € 1,32 €

78,24 € 1,44 €

21.626,32 €| 21.223,60 € 402,72 €



2.36.02 Energieberatung

2.36.03 Klimaschutz

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Inteme Leistungen städtische Gremien

Inteme Leistungen Rechtsangelegenheiten

Inteme Leistungen Zentrale Dienste

Inteme Leistungen zentraler Einkauf

Inteme Leistungen EDV .

Inteme Leistungen Fuhrpark

Inteme Leistungen Druckerei

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

69.365,72 €

196,44 €

2.595,84 €

1.059,84 €

6.397,28 €

85,44 €

1.299,84 €

554,76 €

1.971,84 €

723,84 €

528,84 €

2.556,96 €

12.459,24 €

1.917,36 €

21.655,20 €

6.181,32€

707,88 €

3.498,36 €

1.976,76 €

1.323,12 €

361.32 €

571,20 €

743,04 €

69.365,72 €

Ansatz

2019

alt

66.961,88 €

194,88 €

2.594,28 €

1.047,36 €

6.281.12 6

84,48 6

1.279,80 6

543,00 6

1.941,12 6

710,76 6

749,16 6

3.461,88 6

11.228,28 6

1.868,76 6

19.778.16 6

6.210,36 6

705,00 6

3.418,32 6

1.917,84 6

1.306,08 6

352,80 6

558,48 €

729,96 6

66.961,88 €

Erhöhung (+)
Reduzierung (-)

2.403,84 €

1,56 6

1.56 €

12,48 6

116,166

0,96 6

20,04 6

11,76 6

30,72 6

13,08 €

-220,32 6

-904,92 6^
1.230,96 6

48,60 6

1.877,04 6

-29,04 6

80,04 6

58,92 6

17,04 6

8,52 6;

12,72 6

13,08 6

2.403,84 €

160.151,04 € 155.673,96 € 4.477,08 €

50.613,126 49.912,88 6 700,24 6

289,92 6 287,76 6 2,166

3.831,84 6 3.829,68 6 2,166

1.564,56 6 1.546,08 6 18,48 6

8.562,72 6 8.392,80 6 169,92 6

126,126 124,68 6 1,44 6

1.918,80 6 1.889,16 6 29,64 6

819,00 6 801,60 6 17,40 6

2.910,84 6 2.865,48 6 45,36 6

1.068,48 6 1.049,20 6 19,28 6

780,60 6 1.105,92 6 -325,32 6|

3.774,60 6 5.110,32 6 -1.335,72 6

18.392,16 6 16.575,00 6 1.817,16 6

2.830,44 6 2.758,68 6 71,76 6'

32.027,886 29.256,96 6 2.770,92 €

9.124,68 6 9.167,76 6 -43,08 6

1.045,08 6 1.040,76 6 4,32 6

6.160,08 6 6.019,206 140,88 6

9.883,68 6 9.589.32 6 294,36 6

1.953,12 6 1.928,04 6 25,08 6

533,28 6 520,80 6 12,48 6

843,24 6 824,40 6 18,84 6

1.096,80 6 1.077,48 6 19,32 6

160.151,04 € 155.673,96 € 4.477,08 €



Produkt

2.41.02 Tourismusförderung
und Stadtwerbung

Bezeichnung / Erläuterung Ansatz Ansatz Erhöhung (+)

2019 2019 Reduzierung (-)
neu alt

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 314.306,08 € 288.463,56 € 25.842,52 €

Interne Leistungen städtische Gremien 2.595,60 € 2.559,60 € 36,00 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 790,44 € 784,28 € 6,16 €
Interne Leistungen Zentrale Dienste 10.444,92 € 10.438,92 € 6.00 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 4.264,56 € 4.214,28 € 50,28 €
Interne Leistungen EDV 22.665,72 € 22.202,88 € 462,84 €
Interne Leistungen Fuhrpark 343,80 € 339,96 € 3,84 €
Interne Leistungen Druckerei 5.230,32 € 5.149,56 € 80,76 €
Interne Leistungen Infozentrale 2.232,24 € 2.184,96 € 47,28 €
Interne Leistungen Post- und Kurierd. 7.934,28 € 7.810,80 € 123,48 €
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss, 2.912,52 € 2.859,96 € 52,56 €
Interne Leistungen Intemetauftritt 2.127,84 € 3.014,52 € -886,68 €
Interne Leistungen Steuerungsunterst. 10.288,80 € 13.929,84 € -3.641,04 €

Interne Leistungen Personalmanagement 50.133,36 € 45.180,24 € 4.953,12 €
Interne Leistungen Aus-und Fortbitdung 7.715,28 € 7.519,72 € 195,56 €
Interne Leistungen Gebäude 119.082,16€ 95.529,24€ 23.552,92€
Interne Leistungen Finanzmanagement 24.872,28 € 24.989,52 € -117,24 €
Interne Leistungen Kommunale Abgaben 2.848,56 € 2.836,92 € 11,64 €
Interne Leistungen Kasse 9.943,56 € 9.716,28 € 227,28 €
Interne Leistungen Medien u. Kommunikat. 15.813,96 € 15.342,96 € 471,00 €:
Interne Leistungen Stadtarchiv 5.323,92 € 5.255,40 € 68,52 €|
Interne Leistungen Gleichstellung 1.453,68 € 1.419,72 € 33,96 €
Interne Leistungen Datenschutz 2.298,60 € 2,247,00 € 51.60€
Interne Leistungen Personalvertretung 2.989,68 € 2.937,00 € 52,68 €

2.42.01 Stadtarchiv

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 314.306,08 € 288.463,56 € 25.842,52 €

Eriöse aus internen Leistungsbeziehungen -275.018,12 € -271.479,12 € -3.539,00 €

"  Interne Leistungen Stadtarctiiv -3,539,00 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1  270.771,56 €|1  263.643,36 €| 7.128,20 €

Interne Leistungen städtische Gremien 2.595,60 € 2.559,60 € 36,00 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 582,24 € 577,80 € 4,44 €
Interne Leistungen Zentrale Dienste 7.694,64 € 7.690,20 € 4,44 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 3.141,60 € 3.104,64 € 36,96 €
Interne Leistungen EDV 18.755,88€ 18.414,60€ 341.28€
Interne Leistungen Fuhrpark 253,32 € 250,44 € 2,88 €

Interne Leistungen Druckerei 3.853,08 € 3.793,68 € 59,40 €
Interne Leistungen Infozentrale -644,48 € 1.609,68 € 34,80 €
Interne Leistungen Post-und Kurierd. 5.845,08 € 5.754.12 € 90,96 €
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss. 2.145,60 € 2.106,88 € 38,72 €
Interne Leistungen Intemetauftritt 1.567,56 € 2.220,84 € -653,28 €
Inteme Leistungen Steuerungsunterst. 7.579,56 € 10.261,92 € -2.682,36 6
Inteme Leistungen Personalmanagement 36.932,64 6 33.283,68 6 3.648,96 6;
Inteme Leistungen Aus-und Fortbildung 5.683,68 6 5.539,68 6 144,00 6

Inteme Leistungen Gebäude 130.569,80 6 125.005,52 6 5.564,28 6
Inteme Leistungen Finanzmanagement 18.323,04 6 18.409,44 6 -86,40 6
Inteme Leistungen Kommunale Abgaben 2.098,44 6 2.089,92 6 8,52 6
Inteme Leistungen Kasse 8.631,726 8.434,326 197,406
Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat. 7.906,92 6 7.671,48 6 235,44 6
Inteme Leistungen Gleichstellung 1.070,88 6 1.045,92 6 24,96 6'
Inteme Leistungen Datenschutz 1.693,32 6 1.655,40 6 37,92 6
Inteme Leistungen Personalvertretung 2.202,48 6 2.163,60 6 38,88 6

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung -4.246,56 €1 -7.835,76 €1 3.589,20 €



2.50.02 Burgerservice

2.50.04 Wah en

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen städtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Inteme Leistungen Zentrale Dienste

Inteme Leistungen zentraler Einkauf

Inteme Leistungen EDV

Inteme Leistungen Fuhrpark

Inteme Leistungen Druckerei

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz Ansatz Erhöhung (+)
2019 2019 Reduzierung (-)

neu alt

1.061.879,88 € 1.013.412,24 € 48.467,64 €

53.208,60 € 52.472,48 6 736,12 6

2.619,08 € 2.598,72 6 20,36 6

34.610,52 € 34.590,48 6 20,04 6

14.502,12 6 14.335,08 6 167,04 6

178.265,28 6 176.661,96 6 1.603,32 6

1.139,526 1.126,206 13,32 6

17.331.24 6 17.063,76 6 267.48 6

7.396,92 6 7.240,08 6 156,846

26.291,16 6 25.881,96 6 409,20 6

9.651,04 6 9.476,80 6 174,24 6

7.050,72 6 9.989,12 6 -2.938,40 6

34.092,96 6 46.158,24 6 -12.065,28 6

166.122,48 6 149.709,84 6 16.412.64 6

25.565,32 6 24.917,44 6 647,88 6

331.776,56 6 289.748,88 6 42.027,68 6

82.416,96 6 82.805,60 6 -388,64 6

9.438,96 6 9.400,40 6 38,56 6

18.442,20 6 18.020,52 6 421,68 6

1.976,76 6 1.917,84 6 58,92 6

17.641,44 6 17.414,48 6 226,96 6

4.816,80 6 4.704,48 6 112,32 6

7.616,52 6 7.445,88 6 170,64 6

9.906,72 6 9.732,00 6 174,72 6

1.061.879,88 € 1.013.412,24 € 48.467,64 €

71.593,40 € 67.422,16 € 4.171,24 €

12,977,76 6 12.798,126 179,64 6

140,28 6 139,20 6 1,08 6'

1.854,126 1.853,04 6 1,08 6

757,08 6 748,08 6 9,00 6

9.027,16 6 6.897,76 6 2.129,40 6

60,96 6 60,24 6 0,72 6

928,44 6 914,16 6 14,28 6

396,24 6 387,84 6 8,40 6

1.408,44 6 1.386,48 6 21,96 6

517,00 6 507,72 6 9,28 6

377,76 € 535,08 6 -157,32 6

1.826,40 6 2.472,72 6 -646,32 6

8.899,44 6 8.020,20 6 879,24 6

1.369,56 € 1.334,88 6 34,68 6

11.462,52 6 10.121,76 6 1.340,76 6

4.415.16 6 4.436,04 6 -20,88 6

505,68 6 503.64 6 2,04 6

6.597,24 € 6.446,40 6 150.84 6

5.930,28 € 5.753,64 6 176,64 6

945.12 6 932,88 6 12,24 6

258,00 € 252,00 6 6,00 6

408,00 6 398,88 6 9,12 6

530,76 6 521,40 6 9,36 6

71.593,40 € 1  67.422,16 € 4.171,24 €j



Produkt

2.50.05 Bereitstellung
Infozentrale

2.60.02 Öffentliche

Spielflächen

Bezeichnung / Erläuterung

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen

*  Interne Leistungen Infozentrale

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Post- und Kurlerd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Interne Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personaivertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

•116.349,20 €

57.608,60 €

138,00 €

1.823,28 €

744.36 €

3.988,80 €

60,12 €

912,96 €

245,80 €

389,64 €

1.384,96 €

508,44 €

371,40 €

1.795,92 €

8.751,12 €

1.346,76 €

13.068,00 €

4.341,60 €

497,28 €

15.134.04€

929,28 €

253,80 €

401,28 €

521.76 €

57.608,60 €

Ansatz Erhöhung (+)

2019 Reduzierung (-)

alt

-113.883.28 € -2.465,92 €

-2.465,92 €

2.465,92 €

1,68 €

1,68 €

13,68 €

125,88 €i

1,08 €|
21,96 €|
33,60 €1

14,28 €;

-241,44 €

-991,08 €

1.348,20 €

53,16 €

2.055,84 €

-31,92€

3,12 €

18,60 €

9,24 €

14,04 €

14,32 €

1.940,64 €

1,08 €

1,08 €

8,76 €

81.04€

0,72 €

14,04 €

4,48 €

8,28 €

21,52€

9,24 €

-154,80 €

-635,64 €

864,60 €

34,20 €

1.318,44 €

-20,52 €

2,04 €

346,08 €

11,88€

6,00 €

9,00 €

9,12€

1.940,64 €

68.269,20 € 65.803,28 €

215.16C

2.843,04 €

1.160,76 €

6.062,88 €

93,60 €

1.423,68 €

2.159.64 €

213,48 €

2.841.36 €

1.147,08 €

5.937,00 €

92,52 €

1.401.72 €

2.126,04 €

778,44 €

820,56 €

3.791.52 €

12.297.60 €

2.046.84 €

792.72 €

579,12 €

2.800.44 €

13.645,80 €

2.100,00 €

23.562,96 €

6.769,92 €

775,32 €

1.449,12€

395,64 €

625,68 €

813.72 €

-48.080.00 €

21.507.12€

6.801.84 €

772.20 €

1.430,52 €

386,40 €

611,64 €

799.40 €

-48.080,00 €

55.667,96 €

136,92 €

1.822,20 €

735,60 €

3.907,76 €

59,40 €

898,92 €

241,32 6

381,36 6

1.363,44 6

499,20 6

526,20 6

2.431.56 6

7.886,52 6

1.312.56 6

11.749.56 6

4.362,12 6

495.24 6

14.787.96 6

917,40 6

247,80 6

392,28 6

512,64 6

55.667,96 €



2.60.03 Sportstätten

2.60.04 Parkeinnchtungen

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagerhent

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertrelung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenhelten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

1.857.673.36 €

38.933,16 €

2.128,04 €

28.121.04 €

11.481.48 €

15.112.44 €

925.80 €

2.444.88 €

3.814.36 €

134.974.56 €

20.771.88 €

1.409.079,12 €

66.963.80 €

14.333.72 €

3.913.68 €

6.188.52 €

8.049.24 €

Ansatz

2019

alt

1.804.424,12 €

38.394.48 €

2.111,48 €

28.104.72 €

11.346,24 €

14.890,68 €

915.12€

2.407,20 €

3.745,00 €

5.882,64 €

21.029,04 €

7.699,92 €

8.116,16€

20.245,44 €

1.359.744,16 €

67.279,52 €

7.637,76 €

13.803,12 €

14.149,20 €

3.822,36 €

6.049,80 €

7.907.28 €

Erhöhung (-»•)

Reduzierung (-)

53.249,24 €

1.857.673,36 € 1.804.424,12 €

536.941,96 € 491.075,56 €

46.80 €

618,00 €

252,36 €

1.317.96 €

20.40 €

309,48 €

83,88 €

132.12€

469,44 €

172,32 €

125,88 €

608,76 €

2.966.52 €

456,48 €

512.766,88 €

1.471,68 €

168,60 €

14.240,40 €

315,00 €

86.04 €

135,96 €

177,00 €

617,64 €

249,36 €

1.290,48 €

20,16 €

304,68 €

82,32 €

129,24 €

462,12 €

169,20 €

178,32 €

824,28 €

2.673,36 €

444,96 €

467.319,88 €

1.478,64 €

167,88 €

13.914.84 €

310,92 €

84,00 €

132,96 €

173,88 €

-2.387,48 €

-9.803.04 €

13.335.36 €

526.44 €

49.334.96 €

-315.72 6

31,44 6

323,04 6

184.52 6

91.32 6

138.72 6

141,96 6

53.249,24 €

45.866,40 €

0,36 6

0,36 6

3,00 6

27.48 6

0.24 6

4.80 6

1.566

2.88 6

7.32 6

3.12 6

-52,44 6

-215,52 6

293.16 6

11.52 6

536.941,96 €| 491.075,56 €| 45.866,40 €



2.60.06 Brunnen

2.60.08 Gemeinschaftshäuser

IBezeichnung / Erläuterung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finanzmanagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

Interne Leistungen Druckerei

interne Leistungen Registratur

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der Internen Leistungsverrechnung

Ansatz

2019

neu

Ansatz

2019

alt

19.123.92 € 543,48 €

23,40 €

309,00 €

126,12€

659,04 €

10,20 €

154,80 €

41.76€

66,00 €

234,72 €

86.16€

63,00 €

304.44 €

23.16 €

308,88 €

124.68 €

645.24 €

9.96 €

152,40 €

40,92 €

64,68 €

231,12€

84,60 €

89,16 €

412,08 €

1.336,68 €

222,48 €

1.993.44 €

739,32 €

1.483.20 €

228.24 €

2.216.88 €

735,84 €

84,24 €;

11.939,88 €:

157,56 €i

42,96 cl
68,04 €

88,44 €

83.88 €

11.666,88 €

155,52 €

42,00 €

66,48 €

86,88 €

19.123,92 € 18.580,44 €

Erhöhung (+)

Reduzierung (-)

0,24 €

0,12€

1,44 €

13,80 €

0,24 €

2,40 €

0,84 €

1,32 €

3,60 €

1,56 €

,  -26,16 €

-107,64 €

146,52 €

5,76 €

223,44 €

-3,48 €

0,36 €

273,00 €

2,04 €

0,96 €

1,56 €

1,56 €

543,48 €

914.650,24 € 895.317,76 € 19.332,48 €

7.786,68 € 7.678,92 € 107,76 €

820,80 € 814,44 € 6,36 €

10.846,68 € 10.840,44 € 6,24 €

4.428,60 € 4.376.40 € 52,20 €

5.077,56 € 4.988,04 € 89,52 €

357,12 € 352,92 € 4,20 €

990,36 € 975.12 € 15,24 €

1.473,40 € 1.446,64 € 26,76 €

2.318,16 € 2.268,96 € 49,20 €

8.239,44 € 8.111,16€ 128,28 €

3.024,60 € 2.970,00 € 54,60 €

2.209,68 € 3.130,56 € -920,88 €

10.684,48 € 14.465.64 € -3.781.16 €

52.061,64 € 46.917,96 € 5.143,68 €

8.012,04 € 7.809,00 € 203,04 €

746.294,36 € 728.450,80 € 17.843,56 €

25.828,92 € 25.950,68 € -121,76€

2.958,12 € 2.946,00 € 12,12€

8.707,68 € 8.508,72 € 198,96 €

5.528,76 € 5.457.60 € 71,16€

1.509.60 € 1.474,32 € 35,28 €

2.386,92 € 2.333,52 € 53,40 €

3.104,64 € 3.049,92 € 54,72 €

914.650,24 € 895.317,76 € 19.332,48 €



Produkt

2.60.10 Wohn- und

Geschäftsgrundstücke

2.60.11 Flüchtlingsunterkünfte

Bezeichnung / Erläuterung Ansatz

2019

neu

Ansatz

2019

alt

Erhöhung (-•-)

Reduzierung (-)

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 287.332,12 € 286.823,16 € 508,96 €

*  Interne Leistungen städtische Gremien

' Inteme Leistungen Gebäude

* Inteme Leistungen Kasse

28.551,12 €

253.799,92 €

4.981,08 €

28.155,92 €

253.799,92 €

4.867,32 €

395,20 €

0,00 €

113,76 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 287.332,12 € 286.823,16 € 508,96 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 18.633,56 € 18.137,72 € 495,84 €

2.61.01 Stadtplanung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.140.817,68 € 1.111.035,96 €|

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 16.32 € 16.20 €
interne Leistungen Zentrale Dienste 216,36 € 216,24 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 88,32 € 87,24 €
Interne Leistungen EDV 461.28 € 451,68 €
Interne Leistungen Fuhrpark 7,20 € 6,96 €
Interne Leistungen Druckerei 108,36 € 106,68 €
Interne Leistungen Registratur 28,92 € 28,44 €
Interne Leistungen Infozentrale 46,20 € 45,24 €
Interne Leistungen Post-und Kurierd. 164,28 € 161,76 €
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeitss. 60.36 € 59,28 €
Interne Leistungen Intemetauftritt 44,04 € 62,40 €
Interne Leistungen Steuerungsunterst. 213,12 € 288,48 €
Interne Leistungen Personalmanagement 1 -038,24 € 935,64 €
Interne Leistungen Aus- und Fortbildung 159,84 € 155,76 €
Interne Leistungen Gebäude 1 -752,68 € 1.596,32 €
Interne Leistungen Finanzmanagement 515,16 € 517,56 €
Interne Leistungen Kommunale Abgaben 59,04 € 58,80 €
Interne Leistungen Kasse 13.403,88 € 13.097,40 €
Interne Leistungen Stadtarchiv 110,28 € 108,84 €
Interne Leistungen Gleichstellung 30,12 € 29,40 €
Interne Leistungen Datenschutz 47,64 € 46,56 €
Interne Leistungen Personalvertretung 61,92 € 60,84 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung J 18.633,56 € 18.137,72 €

Interne Leistungen städtische Gremien 485.366,60 € 478.651,52 €
Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten 1 -852,08 € 1.837,68 €
Interne Leistungen Zentrale Dienste 24.474,60 € 24.460,32 €
Interne Leistungen zentraler Einkauf 1 -327,88 € 11.207,88 €
Interne Leistungen EDV 61.669,72 € 60.583,36 €
Interne Leistungen Fuhrpark 805,68 € 796,44 €
Interne Leistungen Druckerei 12.255,60 € 12.066,48 6
Interne Leistungen Registratur 48,92 € 47,92 €
Interne Leistungen Infozentrale 5.230,68 € 5.119,80 €
Interne Leistungen Post-und Kurierd. 18.591,60 6 18.302,20 6
Interne Leistungen Gesundh-^.Arbeltss. 6.824,64 6 6.701,44 6
Interne Leistungen Intemetauftritt 4.985,88 6 7.063,68 6
Interne Leistungen Steuerungsunterst. 24.108,60 6 32.640,48 6
Interne Leistungen Personalmanagement 117.472,32 6 105.866,28 6
Interne Leistungen Aus- urid Fortbildung 18.078,36 6 17.620.20 6
Inteme Leistungen Gebäude 193.669,726 175.971,526
Interne Leistungen Finanzmanagement 58.280,60 6 58.555,32 6
Inteme Leistungen Kommunale Abgaben 6.674,76 6 6.647,40 6
Inteme Leistungen Kasse 13.384,92 6 13.078,80 6
Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat. 47.441,80 6 46.028,84 6
Inteme Leistungen Stadtarchiv 12.475,08 6 12.314,52 6
Inteme Leistungen Gleichstellung 3.406,20 6 3.326,76 6
Inteme Leistungen Datenschutz 5.385,96 6 5.265,24 6
Inteme Leistungen Personalvertretung 7.005.48 6 6.881,88 6

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung I 1.140.817,68 €| 1.111.035,96 €1

495,84 €

29.781,72 €

6.715,08 6

14,40 6

14,28 6;

120,00 6

1.086,36 6

9,24 6

189,12 6

1,00 6

110,88 6

289,40 6

123,20 6

-2.077,80 6

-8.531,88 6

11.606,04 6

458,16 6

17.698,20 6

-274.72 6

27,36 6

306,12 6|
1.412,96 6:

160,56 6'

79,44 6

120,72 6

123,60 6

29.781,72 €



Produkt

2.61.02 Denkmalschutz- und

Pflege

2.63.01 Gemeindestraßen

2.63.02 Kreisstraßen

2.63.03 Landesstraßen

2.63.04 Bundesstraßen

Bezeichnung / Erläuterung

Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Interne Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Fuhrpark

interne Leistungen Druckerei

Interne Leistungen Infozentrale

Interne Leistungen Post- und Kurierd.

Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeltss.

Interne Leistungen Intemetauftritt

Interne Leistungen Steuerungsunterst.

Interne Leistungen Personalmanagement

Interne Leistungen Aus- und Fortbildung

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Finan^anagement

Interne Leistungen Kommunale Abgaben

Interne Leistungen Kasse

Interne Leistungen Stadtarchiv

Interne Leistungen Gleichstellung

Interne Leistungen Datenschutz

Interne Leistungen Personalvertretung

Ansatz

2019

neu

19.716,28 €

6,96 €

92.76 €

37,80 €

198.126

3,00 €

46,44 €

19,80 €

70,44 €

25,80 €

18,84 €

91,32 6

444.96 6

68,52 6

17.933,92 6

220,80 6

25,32 6

304,20 6

47.28 6

12,96 6

20,40 6

26,64 6

Ansatz

2019

alt

19.628,44 €

6,96 6

92,64 6

37.44 6

193,92 6

3,00 6

45,72 6

19,44 6

69.36 6

25,44 6

26,76 6

123,60 6

401,04 6

66,72 6

17.866,84 6

221,76 6

25,20 6

297,24 6

46,68 6

12,60 6

19,92 6

26,16 6

Erhöhung (+)

Reduzierung (-)

87,84 €

2.63.05 Öffentliche Gewässer

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 19.716,28 € 19.628,44 € 87,84 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 42.980,76 € 42.142,64 € 838,12 €

' Interne Leistungen städtische Gremien

* Interne Leistungen EDV

' Interne Leistungen Kasse

* Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

23.359,92 €

97,80 €

9.639,36 €

9.883,68 €

23.036,72 €

97,68 €

9.418,92 €

9.589,32 €

323,20 €

0,12 €

220,44 €

294,36 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 42.980,76 € 42.142,64 € 838,12 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5.222,04 € 5.128,08 € 93,96 €

* Interne Leistungen EDV

* Interne Leistungen Kasse

*  Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

2.595,60 €

97.80 €

2.528,64 €

2.559,60 €

97,68 €

2.470,80 €

36,00 €

0,12€

57,84 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 5.222,04 € 5.128,08 € 93,96 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14.610,60 € 14.384,16 € 226,44 €

* Interne Leistungen städtische Gremien

' Interne Leistungen EDV

* Interne Leistungen Kasse

11.679,96 €

97,80 €

2.832,84 €

11.518,32 €

97,68 €

2.768,16 €

161,64 €

0,12€

64,68 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 14.610,60 € 14.384,16 € 226,44 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.227,20 € 2.178,36 € 48,84 €

* Interne Leistungen EDV

* Interne Leistungen Kasse

97,80 €

2.129,40 €

97,68 €

2.080,68 €

0,12€

48,72 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 2.227,20 € 2.178,36 € 48,84 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.428,72 € 1.398,12 € 30,60 €

*  Interne Leistungen EDV

*  Interne Leistungen Kasse

97,80 €

1.330,92 €

97,68 €

1.300,44 €

0,12€

30,48 €

E 30rgebnis der Internen Leistungsverrechnung ,60 €



Produkt Bezeichnung / Erläuterung Ansatz

2019

neu

Ansatz

2019

alt

Erhöhung (+)

Reduzierung (-)

2.63.06 Feld- und

Wirtschaftswege

2.63.07 Straßenreinigung

2.63.08 Abfallwirtschaft

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.143,48 € 1.119,48 € 24,00 €

' interne Leistungen EDV

' Interne Leistungen Kasse

97,80 6

1.045,68 6

97,68 €

1.021,80 €

0,12€

23,88 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 1.143,48 € 1.119,48 € 24,00 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.086,48 € 1.063,68 € 22,80 €

• Interne Leistungen EDV

* Inteme Leistungen Kasse

97,80 €

988,68 €

97,68 €

966,00 €

0,12€

22,68 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung 1.086,48 € 1.063,68 € 22,80 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.579,12 € 3.488,04 € 91,08 €

* interne Leistungen EDV

' Interne Leistungen Kasse

•  Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

195,48 €

1.406,88 €

1.976,76 €

195,48 €

1.374,72 €

1.917,84 €

0,00 €

32,16 €

58,92 €

3 3 91

2.63.09 Bestattungswesen

2.70.01 Frauenburo

Erlose aus internen Leistungsbeziehungen

Sonstige Erträge ILV

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen stadtische Gremien

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Interne Leistungen EDV

Interne Leistungen Gebäude

Interne Leistungen Kasse

Interne Leistungen Medien u. Kommunikat.

Aufwendungen aus der Verznsung des Anl.

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Inteme Leistungen Zentrale Dienste

Interne Leistungen zentraler Einkauf

Inteme Leistungen EDV

Inteme Leistungen Fuhrpark

Inteme Leistungen Druckerei

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeitss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

Inteme Leistungen Personalvertretung

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung

.579,12 €

153.000,00 €

.488,04 €

153.000,00 €

,08€

209.020,72 € 208.183,32 €

5.190.12€

235.80 €

233,52 €

118.100,00 €

28.328,76 €

3.953,52 €

52.979,00 €

56.020,72 €

5.119,48 €

235,44 €

232,68 €

118.100,00 €

27.681.00 €

3.835,72 €

52.979,00 €

55.183,32 €

63.769,92 € 61.501,96 €

161,40€

2.132,28 €

870,60 €

6.893,52 €

70,20 €

1.067,76 €

455,76 €

1.619,76 €

594,60 €

434,40 €

2.100,36 6

10.234,32 6

1.575,00 6

13.181,88 6

5.077,44 6

581,52 6

2.395,56 6

11.860,44 6

1.086,84 6

296,76 6

469,20 6

610,32 6

63.769,92 €

160,08 6

2.130,96 6

860,28 6

6.798,96 6

69,36 6

1.051,20 6

446,04 6

1.594,56 6

583,80 6

615,36 6

2.843,64 6

9.223.20 6

1.535,04 6

11.640,00 6

5.101,446

579,12 6

2.340,84 6

11.507,20 6

1.072,80 6

289,80 6

458,76 6

599,52 6

61.501,96 €

837,40 €

0,00 6

647,76 6

117,80 6

0,00 6

837,40 €

2.267,96 €

1,32 6

1,32 6

10,32 6

94,56 6

0,84 6

16,56 6

9,72 6

25,20 6

10,80 6

-180,96 6

-743,28 6

1.011,126

39,96 6

1.541,88 6

-24,00 6

2,40 6

54,72 6

353,24 6

14,04 6

6,96 6

10,44 6

10,80 6

2.267,96 €



2.72.01 Datenschutz

Bezeichnung / Erläuterung

Erlose aus Internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Datensctiutz

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten
Interne Leistungen Zentrale Dienste
Interne Leistungen zentraler Einkauf
Interne Leistungen EDV
Interne Leistungen Fuhrpark
Interne Leistungen Druckerei
Interne Leistungen Infozentrale
Interne Leistungen Post- und Kurierd.
Interne Leistungen Gesundh-u.Arbeltss.
Interne Leistungen internetauftritt
Interne Leistungen Steuerungsunterst.
Interne Leistungen Personalmanagement
Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung
Interne Leistungen Gebäude
Inteme Leistungen Finanzmanagement
Inteme Leistungen Kommunale Abgaben
Inteme Leistungen Kasse
Inteme Leistungen Stadtarchiv
Interne Leistungen Gleichstellung
Interne Leistungen Personalvertretung

Ansatz Ansatz Erhöhung (+)
2019 2019 Reduzierung (-)
neu alt

-119.750,16 € -117.066,24 € -2.683,92 €

-2.683,92 €

67.850,16 € 65.166,24 € 2.683,92 €

233,88 € 232,08 € 1,80 €

3.090,24 € 3.088,44 € 1,80 €

1.261,68 € 1.246,80 € 14,88 €

6.590,28 € 6.453,24 € 137,04 €

101,76 € 100,56 € 1,20 €

1.547,40 € 1.523,52 € 23,88 €

660,48 € 646,44 € 14,04 €

2.347,44 € 2.310,84 € 36,60 €

861,72 € 846,12 € 15,60 €

629,52 € 891,84 € -262,32 €

3.044,04 € 4.121,28 € -1.077,24 €

14.832,36 € 13.366,92 € 1.465,44 €

2.282,64 € 2.224,80 € 57,84 €

19.104,48 € 16.869,84 € 2.234,64 €

7.358,64 € 7.393,32 € -34,68 €

842,76 € 839,28 € 3,48 €

171.12€ 167,16 € 3,96 €

1.575,12 € 1.554,84 € 20,28 €

430,08 € 420.00 € 10,08 €

884,52 € 868,92 € 15,60 €

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung -51.900,00 € -51.900,00 € 0,00 €

Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen -155.755,44 € -153.008,52 € -2.746,92 €

*  Interne Leistungen städtische Gremien -2.746,92 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1  75.355,44 €|1  72.608,52 €| 2.746,92 €

Interne Leistungen Rechtsangelegenheiten

Inteme Leistungen Zentrale Dienste

Inteme Leistungen zentraler Einkauf

Inteme Leistungen EDV

Inteme Leistungen Fuhrpark

Inteme Leistungen Druckerei

Inteme Leistungen Infozentrale

Inteme Leistungen Post- und Kurierd.

Inteme Leistungen Gesundh-u.Arbeltss.

Inteme Leistungen Intemetauftritt

Inteme Leistungen Steuerungsunterst.

Inteme Leistungen Personalmanagement

Inteme Leistungen Aus- und Fortbildung

Inteme Leistungen Gebäude

Inteme Leistungen Finanzmanagement

Inteme Leistungen Kommunale Abgaben

Inteme Leistungen Kasse

Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

Inteme Leistungen Stadtarchiv

Inteme Leistungen Gleichstellung

Inteme Leistungen Datenschutz

233,88 €

3.090,24 €

1.809,60 €

6.981,24 €

101,76 €

1.547,40 €

660,48 €

2.347,44 €

861.72 €

629,52 €

3.044,04 €

14.832.36 €

2.282,64 €

23.746,56 €

7.358,64 €

842,76 €

323,16 €

1.976,76 €

1.575,12 €

430,08 €

680,04 €

232,08 €

3.088,44 €

1.793,76 €

6.844,08 €

100,56 €

1.523,52 €

646,44 €

2.310,84 €

846,12 €

891,84 €

4.121.28 €

13.366,92 €

2.224,80 €

21.511,92 €

7.393,32 €

839,28 €

315,84 €

1.917,84 €

1.554,84 €

420,00 €

664,80 €

1,80 €

1,80 €

15,84 €

137,16 €

1,20 €

23,88 €

14.04 €

36,60 €

15,60 €

-262,32 €

-1.077.24 €

1.465,44 €

57,84 €

2.234,64 €

-34,68 €

3,48 €

7.32 €,

58,92 €

20,28 €

10,08 €

15,24 €

2.75.01 Örtliche Gerichtsbarkeit

Ergebnis der internen Leistungsverrechnung -80.400,00 € -80.400,00 € 0,00 €

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.011,48 € 3.892,16 € 119,32 €

* Inteme Leistungen Kasse

• Inteme Leistungen Medien u. Kommunikat.

58,48 €

3.953,00 €

56,08 €

3.836,08 €

2,40 €

116,92 €
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Anlagen zum Nachtragsplan 2019

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
2018 - 2022

Investitionsprogramm 2020 - 2022

I

Haushaltskonsolidierung
Bericht und Fortschreibung des Haushalts
sicherungskonzeptes

Jahresabschluss 2017 der Stadt Bensheim

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächti
gungen voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen
Leistungsfähigkeit

Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes Stadtkultur
Bensheim

Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes Stadtkultur
Bensheim

Jahresabschluss 2017 des Eigenbetriebes
Kinderbetreuung Bensheim

Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebes
Kinderbetreuung Bensheim

Nachtragswirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes
Kinderbetreuung Bensheim

Jahresabschluss 2017 der Marketing- und
Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH (MEGB)

Jahresabschluss 2018 der Marketing- und
Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH (MEGB)



Jahresabschluss 2017 der Gruppen-, Gas-, und
Elektrizitätswerk Bergstraße AG (GGEW AG)

Jahresabschluss 2018 der Gruppen-, Gas-, und
Elektrizitätswerk Bergstraße AG (GGEW AG)

Jahresabschluss 2017 der Wirtschaftsförderung
Bergstraße GmbH



Anlage 1

Mittelfristige

Ergebnis- und Finanzplanung

der Stadt Bensheim

für die Jahre

2018-2022



Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR

50

51

548-549

540-543

62, 63,
640-643,
647-649,
65

644-646

60, 61,

67-69

66

72

70, 74, 76

Arten der Erträge und
Aufwendungen
Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Offentlichrechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistunqen und -erstattunqen

Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Grunderwerbsteuer

Andere Steuern

Erträge aus Umlagen

Sonstige Erträge aus Steuem, sonstige
steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen

Erträge aus Transferieistungen

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen
für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen, -Zuschüssen
und Investitionsbeiträgen
Sonstige ordentliche Erträge
Summe der ordentlichen Erträge
Aufwendungen

Personalaufwendungen

Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen

Abschreibungen

Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere

Finanzaufwendungen

Steueraufwendungen, einschl. Auf
wendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
Transferaufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen
Summe der ordentlichen Aufwendungen

Verwaltungsergebnis

Finanzerträge
Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Finanzergebnis
Ordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

- Planungszeitraum -
2019 1 2020 1 2021

27.545

4.684

77

31

100.899

1.132

252

3.229

- 2.977

-1.845

28.045

5.192

77

7.510

44.700

29.316

4.734

77

7.535

45.800

30.806

4.838

77

7.560

46.250

25

105.441

25

105.727

25

107.847

19

98

104.394

1.047

691

1.617

-926

121

714

2.130

-1.416

-1.295

-3.0

- 2.908

20

2.127

-2.107

-859

32.440

4.935

77

7.585

46.750

25

109.910

19

53

104.335

1.392

422

1.709

-1.287

105

20

19

53

105.144

2.703

419

19

54

107.200

2.710



Ergebnis- und Finanzplanung

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung / Auszahlung
2018

- Planungszeitraum -

2019 2020 2021 2022

Einzahlungen

Aufnahme von Krediten und Begebung von
Anleihen

6.070 11.811 7.431 5.301 4.711

Investitionszuweisungen, -Zuschüsse und
Investitionsbeiträge

1.710 4.384 3.486 2.171 1.817

Verkaufserlöse aus Abgängen von
Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens

3.630 2.820 3.100 1.500 1.500

Tilgung von gewährten Krediten 59 64 62 59 57

Summe der Einzahlungen 11.469 19.079 14.079 9.031 8.085

Auszahlungen

Tilgung von Krediten 4.004 3.341 3.733 3.977 4.069

Investitionen für immaterielle Vermögens
gegenstände, Sachanlagen und
Finanzanlagen

8.311 16.883 11.783 6.807 5.825

davon:

Investitionszuweisungen, -zuschösse und
Investitionsbeiträge

2.367 1.916 1.102 492 187

Investitionen in Finanzanlagen 2.129 2.196 2.196 2.196 2.196

davon:

Ausleihungen 2.129 2.196 2.196 1  2.196 2.196

Summe der Auszahlungen 14.444 22.420 17.712 12.090

Saldo - 2.975 -3.341 - 3.633 1  -3.949 - 4.005



Ergebnis- und Finanzplanung

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen nach Produktbereichen

- Beträge in 1.000 Euro -

Produktbereich

Bezeichnun

Auszahlungen

Innere Verwaltun

Sicherheit und Ordnun

- Planungszeitraum'

2018 2019 2020 2021 2022

1.631 3.272 ,  791 540 151

403 1.013 990 735 925

03 Schuiträgeraufgaben 0 0 0 0 0

04 Kuitur und Wissenschaft 425 29 126 0 0

05 Soziaie Leistungen 2 2 2 2 2

06
Kinder-, Jugend- und
Famiiienhiife

82 393 67 32 32

07 Gesundheitsdienste 0 0 0 0 0

08 2.974 2.613 2.586 2.136 2.136

09

Räumiiche Pianung und
Entwickiung,
Geoinformationen

50 1.790 806 0 0

10 Bauen und Wohnen 2.304 2.965 660 510 210

11 Ver- und Entsorgung 0 0 0 0 0

12
Verkehrsfiächen und -anlagen,
ÖPNV

2.093 6.109 6.724 4.815 4.254

13 Natur- und Landschaftspflege 471 715 1.149 178 255

14 Umweltschutz 5 167 77 55 55

15 Wirtschaft und Tourismus 0 11 0 0 0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 0 0 0 0 0

Summe 10.440 19.079 13.978 9.003 8.020
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Anlage 3

Haushaltskonsolidierung

Bericht und Fortschreibung des
Haushaitssicherungskonzeptes



07.11.2019

Bericht des Haushaltssicherungskonzeptes

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushaltsplan in jedem Jahr unter
Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Ist der
Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.
Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen
Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten
über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den
angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht
werden soll (§ 24 Abs. 4 GemHVO). Das Haushaltssicherungskonzept ist von der
Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde
vorzulegen.

Weiterhin sind gemäß § 101 Abs. 6 HGO rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu
treffen, die nach der Ergebnis- und Finanzplanung erforderlich sind, um eine
geordnete Haushaltsentwicklung unter Berücksichtigung ihrer voraussichtlichen
Leistungsfähigkeit in den einzelnen Planungsjahren zu sichern.

Die Gliederung des HSK orientiert sich an den Vorgaben des Hessischen
Ministeriums des Innern und für Sport (HMdlS) vom 06.05.2010, der „Leitlinie zur
Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen
Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden"
sowie der „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der
kommunalen Haushalte vom 06.05.2010 (StAnz. 2010, 1470)".

Gemäß der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung
der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und

kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 06.05.2010 sowie der „Ergänzenden
Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der kommunalen Haushalte
vom 06.05.2010 (StAnz. 2010, 1470)" mussten Kommunen mit anhaltend defizitärer
Haushaltswirtschaft den Steuerhebesatz für die Grundsteuer B mindestens 10 %

über den Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse anheben,
Gebührenhaushalte ausgleichen sowie freiwillige Aufwendungen auf einen im
Hinblick auf das Defizit vertretbaren Umfang begrenzen. Neue Aufgaben, für die
keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nunmehr nur zulässig, wenn die
Finanzierung durch damit verbundene Erträge sicher gestellt ist.

Die „Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zu Konsolidierung der
kommunalen Haushalte vom 06.05.2010 (StAnz. 2010, 1470)" stellen eine deutliche
Verschärfung der von einer Kommune durchzuführenden Konsolidierungs
bemühungen dar. Dies hatte zur Folge, dass erstmals für den Haushaltsplan 2014
ein Haushaltsausgleich, orientiert an den Schutzschirmkommunen, bis spätestens
2020 darzustellen war und das Haushaltssicherungskonzept bis zu einem Ausgleich
des aktuellen Haushaltsjahres fortzuschreiben ist.

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport
vom 28.09.2017 wurde darauf hingewiesen, dass ab 2018 für den Finanzhaushalt die
Neufassung des § 3 Abs. 3 GemHVO gilt.



Diese lautet:

„Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll
mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung
von Krediten geleistet werden können."

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann oder die
Anforderungen des § 3 Abs. 3 GemHVO nicht erfüllt werden, bedürfen die
Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde.

Des Weiteren haben die Kommunen durch eine geeignete Liquiditätsplanung die
Notwendigkeit des in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrages für
Liquiditätskredite zu belegen. Die Aufsichtsbehörden sind angehalten, eine
Reduzierung der bisherigen Höchstbeträge zu prüfen und im begründeten Fall
vorzunehmen.

Mit Orientierungsdatenerlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport
vom 13.09.2018 wurde auf weitere Änderungen bzw. Verschärfungen bei der
Haushaltsgenehmigung hingewiesen.

So haben sich durch das Hessenkassengesetz die gesetzlich vorgeschriebenen
Muster für die Haushaltssatzung sowie die Finanzplanung geändert. In der
Haushaltssatzung ist ab dem Jahr 2019 auch das Haushaltssicherungskonzept mit
zu beschließen, sofern ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist. Des
Weiteren wurden in der direkten und indirekten Finanzplanung die Auszahlungen aus
der Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse sowie die Ein- und Auszahlungen
aus haushaltsunwirksamen Vorgängen ergänzt.

Ist ein Haushaltsausgleich nach § 3 Abs. 3 GemHVO nicht möglich, so bedarf die
Haushaltsgenehmigung weiterhin die Herstellung des Einvernehmens mit der oberen
Aufsichtsbehörde. Die Erteilung des Einvernehmens kommt dabei grundsätzlich in
Betracht, wenn der Zahlungsmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit zwar die
ordentlichen Tilgungsleistungen nicht deckt, jedoch in der mittelfristigen
Finanzplanung ausreichend Liquiditätsreserven zur Vermeidung von
Liquiditätskrediten vorhanden sind.

Ab 01.01.2019 sind die Kommunen darüber hinaus verpflichtet, einen sogenannten
Liquiditätspuffer zu bilden. Dabei geht die Einhaltung des § 3 Abs. 3 GemHVO der
Schaffung eines Liquiditätspuffers vor. Der Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens
2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, nach dem
Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangen Jahre, belaufen und muss
bereits im Jahr 2019 in voller Höhe dargestellt werden.

Des Weiteren wurde dargelegt, dass erwirtschaftete Haushaltsüberschüsse zur
Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden sollen um zusätzlich zum
Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu
können.

Neu ist ab 01.01.2019 auch, dass der Haushaltsausgleich nicht nur in der Planung,
sondern auch in der Rechnung erreicht werden muss. Kann der Haushaltsausgleich
in der Rechnung nicht erreicht werden (nachgelagerte Kontrolle durch die



Aufsichtsbehörde), so hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den
Folgejahren auszugleichen.

Darüber hinaus wurde die Möglichkeit eröffnet, dass vorgetragene Fehlbeträge im
ordentlichen Ergebnis erneut aber letztmalig im Abschluss 2018 gegen das
Eigenkapital verrechnet werden dürfen. Dies stellt eine erhebliche Entlastung dar, da
diese Beträge nicht ebenfalls Konsolidiert werden müssen.

Verschärft wurde, dass Liquiditätskredite (ehemals Kassenkredite) in der Regel zum
31.12. zurückzuführen sind. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen
Ausnahmefällen (z. B. Vorfinanzierung Investitionen) nicht möglich, hat die
Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

Im vorliegenden Nachtragsplan 2019 kann Bensheim, wie bereits im Haushaltsplan
2019, in den Jahren 2019 - 2022 ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen ein
positives ordentliches Ergebnis darstellen. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender
Verwaltungstätigkeit ist in 2019 aber nicht so hoch, dass die ordentliche Tilgung
(3.341.000 €) damit finanziert werden kann. Durch den sich zum 31.12.2018
ergebenden Liquiditätsüberschuss kann jedoch die Finanzierung der ordentlichen
Tilgung sichergestellt und damit die o. g. Vorgaben erfüllt werden. Im weiteren
Finanzplanungszeitraum kann diese Vorgabe ebenfalls erfüllt werden. Der
Liquiditätskreditrahmen (ehemals Kassenkreditrahmen) konnte unverändert bei
12 Mio. € festgelegt werden.

Die sich gegenüber dem Haushaltsplan 2019 geänderten Stellungnahmen zu den
einzelnen Prüfaufträgen und Zielsetzungen des Haushaltssicherungskonzeptes sind
in den nachfolgenden Seiten dargestellt. Darüber hinaus wurden bereits
abschließend geprüften bzw. umgesetzten Haushaltssicherungsmaßnahmen in
tabellarischer Form zusammengefasst und dem Haushaltssicherungskonzept als
Anlage beigefügt.

Aufgrund der im Nachtragsplan 2019 dargestellten Änderungen musste die dem
Haushaltssicherungskonzept beigefügte Aufstellung, der für den Haushaltsausgleich
beabsichtigten Konsolidierungsmaßnahmen und deren monetären Auswirkungen auf
die Jahresergebnisse im Zeitraum bis 2022, ebenfalls angepasst werden und ist
daher in der aktuellen Fassung ebenfalls beigefügt.

Der Haushaltsplan 2019 sah im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbedarf in Höhe
von - 2.381.977 € vor. Davon entfielen 24.823 € auf das ordentliche und

- 2.406.800 € auf das außerordentliche Ergebnis. Im Nachtragsplan 2019 verbessert
sich dieses Ergebnis auf einen Jahresfehlbetrag von - 1.296.327 €. Davon entfallen
119.773 € auf das ordentliche und -1.416.100 € auf das außerordentliche Ergebnis.

Der kumulierte Jahresfehlbetrag beläuft sich zum 31.12.2017 auf rd. 4,9 Mio. €.
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen sowie des Ergebnisses des
Jahresabschlusses 2018 beläuft sich der kumulierte Jahresfehlbetrag zum
31.12.2018 auf nunmehr rd. 1,1 Mio. €.

Wie aus der dem Nachtragsplan 2019 beigefügten mittelfristigen Ergebnis- und
Finanzplanung zu ersehen ist, hat sich die Finanzlage im Jahr 2021 geringfügig
gegenüber dem Haushaltsplan 2019 verbessert und in den Jahren 2020 und 2022
gegenüber dem Haushaltsplan 2019 verschlechtert.



Somit kann zum jetzigen Zeitpunkt festgestellt werden, dass die getroffenen
Konsolidierungsmaßnahmen das geplante Ziel einen ausgeglichenen Haushalt
aufzustellen erreicht haben. Gleichwohl verfügt Bensheim nach wie vor noch über
vorgetragene Jahresfehlbeträge sowie über negative außerordentliche Ergebnisse,
so dass die Fortführung der Haushaltskonsolidierung weiter geboten ist,
insbesondere vor dem Hintergrund von Kostensteigerungen bzw. zukünftig
möglicherweise eintretenden Einnahmeausfällen.

In den letzten Jahren gelang es uns mehrfach im Rechnungsergebnis jeweils einen
Überschuss zu erwirtschaften, der zur Deckung von Altfehlbeträgen verwendet
wurde, so dass vor Aufnahme weiterer drastischer Konsolidierungsmaßnahmen
zunächst das Rechnungsergebnis 2019 abgewartet werden soll. Gleichwohl kann die
vorzeitige Aufnahme von weiteren Sicherungsmaßnahmen bei einer Verschärfung
der Haushaltslage durchaus erforderlich werden. Hier bleibt nicht zuletzt abzuwarten,
welche Ergebnisse die Novembersteuerschätzung bringt.

(Nawrat)

Anlage

Darstellung der Erfüllung des Haushaltssicherungskonzeptes
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Anlaae 1

Haushaltssicherungskonzept



Privairechtliche ühä öffehilich-rechtliclie L^sfung^

> Erhöhung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und öffentlich
rechtlichen Leistungsentgelten

Um das geforderte Ziel der Haushalskonsolidierung zu erreichen, ist auch eine
Anhebung der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Mieterträge etc.
erforderlich. Es sollen ab dem Jahr 2015 jährlich Mehrerträge in Höhe von
50.000 Euro, ab dem Jahr 2018 in Höhe von 200.000 Euro und ab dem Jahr
2020 in Höhe von 250.000 Euro erreicht werden.

Das Ergebnis der interfraktionellen Arbeitsgruppe zu Mehrerträgen enthält
bereits ein Volumen von über 42.000 Euro, das größtenteils den
Leistungsentgelten zuzurechnen ist.

Ergebnis der Zielsetzung

Die avisierten Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 € von privatrechtlichen- und
öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Haushaltsplan 2019 konnten
insbesondere durch die Anpassung der Abwassergebühren nicht erreicht werden.

Zum 01.01.2018 lagen die satzungsmäßig festgelegten Gebühren für
Schmutzwasser bei 1,57 €/m^ und für Niederschlagswasser bei 5,23 € je volle 10 m^
bebaute und befestigte Fläche, von der Niederschlagswasser in die Kanalisation
eingeleitet wird. Zum 01.01.2019 wurden die Gebühren für Schmutzwasser auf
1,50 €/m^ und für Niederschlagswasser auf 5,20 € neu festgesetzt.

Im vorliegenden Nachtragsplan ergeben sich nunmehr folgende Zahlen:

prlvatrechtliche Leistungsentgelte

öffentlich-rechtliche Leistunqsentqelte

Angestrebte
Ansatz 2018 Mehreinnahmen Ansatz 2019

200.000
7.583.890 8.514.200

11.733.995 11.933.995 12.633.635

In der Gebührenkalkulation der Abwassergebühren für das Jahr 2019 wurden die
Überdeckungen der Jahre 2015 und 2016 berücksichtigt, die aktuell in den
Sonderposten Gebührenausgleich Abwasser eingestellt sind. In 2019 reduzieren sich
dadurch die Gebühreneinnahmen. Gleichzeitig wird der Differenzbetrag aus dem
Sonderposten entnommen, sodass sich in Summe keine Verschlechterung ergibt.
Lediglich die Auflösung des Sonderpostens erfolgt nicht bei den Sachkonten
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.

Darüber hinaus sind in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Jahres 2019
nun auch die Einnahmen aus der Spitzabrechnung der Abwassergebühren 2018
enthalten, die einen Saldo zugunsten der Stadt Bensheim in Höhe von 1.015.700 €
ausweist. Die zu viel gezahlten Abwassergebühren (Überdeckung) sind jedoch dem
Gebührenzahler in den Folgejahren „gutzubringen": Daher wird die Rückzahlung dem
Sonderposten „Abwassergebühren" zugeführt. Dementsprechend handelt es sich



nicht wirklich um eine Verbesserung bei den Sachkonten öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte.

Lässt man hingegen bei der Betrachtung der privatrechtlichen und öffentlich
rechtlichen Leistungsentgelte die kompletten Einnahmen aus Abwassergebühren
außen vor, ergibt sich folgendes Bild:

rivatrechtliche Leistungsentqelte

öffentlich-rechtliche Leistunqsentqelte

Ansatz 2018

4.150.105
2.288.100

6.438.205

Angestrebte
Mehreinnahmen Ansatz 2019

4.119.435

2.329.250

6.638.205 6.448.685

200.000

Wie im Haushaltsplan 2019 kann auch im vorliegenden Nachtragsplan 2019 das Ziel
der angestrebten Mehreinnahmen in Höhe von 200.000 € nicht dargestellt werden.
Lediglich Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen
Leistungsentgelten in Höhe von 10.480 € können im Nachtragsplan 2019 abgebildet
werden.

Erzielung von Gewinnausschüttungsbeträgen

Prüfauftrag

Da kein unmittelbarer Einfluss der Stadt Bensheim auf die Entscheidungen
des Verwaltungsrates der Sparkasse Bensheim besteht wird der Magistrat
beauftragt, mit dem Sparkassenzweckverband Gespräche aufzunehmen mit
dem Ziel, unter Berücksichtigung der Gewährleistung der wirtschaftlichen
Stabilität der Sparkasse Bensheim, künftig an deren wirtschaftlichem Ergebnis
beteiligt zu werden.

Ergebnis/ Sachstand

Der Verwaltungsrat der Sparkasse Bensheim hat am 13.06.2019 eine Ausschüttung
aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 500.000 € an die Trägerkommunen beschlossen.
Nach Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Betrag in
Höhe von rund 223.000 € bei der Stadt Bensheim. Dieser wird im Haushaltsjahr 2019
bei Produkt 2.14.01 Steuerungsunterstützung vereinnahmt.



Abbau von Jahresfehlbeträgen

Zielsetzung

>  Abbau von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren

Ergebnis der Zielsetzung

Zum 31.12.2018 betragen die vorgetragenen Jahresfehlbeträge 3.081.866,98 €.
Diese setzten sich wie folgt zusammen:

Jahr Ordentliches Außerordentliches Jahresergebnis
Ergebnis Ergebnis

2011 - 3.232.666,48 € - 522.841,79 € - 3.755.508,27 €
2012 -2.158.403,90 € - 3.423.655,20 €
2014 - 7.484.193,40 € - 1.059.324,85 € -8.543.518,25 €
2016* + 6.035.326,98 € 0,00 €
2017** + 4.772.335,30 € 0,00 € + 4.772.335,30 €
2018***

Summe:

+ 1.833.152,46 €
- 234.449,04 €

0,00 €
2.847.417,94 €

+ 1.833.152,46 €

-3.081.866,98 €

* Gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO wurde der Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses (+ 3.063.566,52 €) zusammen mit
dem Überschuss des ordentlichen Ergebnisses (+ 2.971.760,46 €) zur Deckung der ordentlichen Verlustvorträge aus
Vorjahren verwendet.

** Gemäß § 24 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 GemHVO wurde der Verlust des außerordentlichen Ergebnisses (- 1.375.911,11 €)
' zunächst durch den Überschuss im ordentlichen Ergebnis (+ 6.148.246,41 €) gedeckt und der verbliebene Rest zur Deckung
der ordentlichen Verlustvorträge aus Vorjahren verwendet.

*** Gemäß § 24 Abs. 1 und § 25 Abs. 1 GemHVO wurde der Verlust des außerordentlichen Ergebnisses (- 692.621,51 €)
zunächst durch den Überschuss im ordentlichen Ergebnis (+2.525.773,97 €) gedeckt und der verbliebene Rest zur Deckung
der ordentlichen Veriustvorträge aus Vorjahren verwendet.

Die positiven Jahresergebnisse 2013 und 2015 wurden zur teilweisen Deckung der
Jahresfehlbeträge 2009 und 2010 verwandt.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018, der Verrechnung der
außerordentlichen Verlustvorträge 2011 und 2012 mit dem Eigenkapital sowie der
durch das Hessenkassengesetz ermöglichten letztmaligen Verrechnung von
ordentlichen Verlustvorträgen im Abschluss 2018 ergeben sich somit folgende
Veränderungen:

Bestand zum

31.12.2017

Verwendung positives
Ergebnis 2018*

Verrechnung mit
Nettoposition

31.12.2018

Ordentlicher

Verlustvortra

eher Außerordentlicher Gesamtsumme

"  Verlustvortra

- 4.915.019,44 €

1.833.152,46€ 0,00€ 1.833.152,46€

234.449,04 €

0,00 €

1.788.093,09 €

1.059.324,85 €

2.022.542,13 €

■ 1.059.324,85 €

* Gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO wurde der Überschuss im ordentlichen Ergebnis (+ 2.525.773,97 €) zur Deckung des Verlustes
im außerordentlichen Ergebnis (- 692.621,51 €) herangezogen.

Zum 31.12.2018 ergibt sich somit ein außerordentlicher Verlustvortrag in Höhe von
1.059.324,85 €, der in künftigen Jahren noch abzudecken ist.



Gemäß § 25 Abs. 1 und Abs. 2 GemHVO ist ein Jahresfehlbetrag beim ordentlichen
Ergebnis unverzüglich mit Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses folgender
Haushaltsjahre auszugleichen. Wäre ein Ausgleich von Überschüssen nach dem
ordentlichen Ergebnis nicht möglich, so darf der verbleibende Fehlbetrag aus
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Die Möglichkeit Jahresfehlbeträge, gegen das Eigenkapital auszubuchen bleiben
nach dem Hessenkassengesetz auf ordentliche Fehlbeträge und das Jahr 2018
begrenzt, so dass zukünftig wieder keine Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem
Eigenkapital mehr möglich sein wird. Es besteht demnach nur noch die Möglichkeit
die Fehlbeträge mit Überschüssen des ordentlichen bzw. außerordentlichen
Ergebnisses auszugleichen.

In den bis 2016 gültigen Hinweisen zu § 24 Abs. 3 GemHVO war es möglich
Jahresfehlbeträge, die nach 5 Jahren noch nicht ausgeglichen werden konnten,
gegen das Eigenkapital auszubuchen. Bisher gibt es keine neuen Hinweise, sodass
auf die alten Hinweise zurückgegriffen wird und daher die Jahresfehlbeträge 2011
und 2012 ebenfalls zum 31.12.2018 gegen das Eigenkapital ausgebucht werden.

Durch die anstehende Evaluierung der GemHVO ist zukünftig mit einer weiteren
Verschärfung beim Ausgleich von Fehlbeträgen zu rechnen. Nach dem
Änderungsentwurf zur GemHVO vom 25.02.2019 können zukünftig insbesondere
Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses nicht mehr zur Deckung von
Fehlbeträgen des außerordentlichen Ergebnisses eingesetzt werden, so dass diese
Fehlbeträge im außerordentlichen Ergebnis zu erwirtschaften wären bzw. bei
Nichterwirtschaftung eventuell gegen das Eigenkapital auszubuchen sind.

Da sich der Entwurf noch im Abstimmungsverfahren mit den kommunalen
Spitzenverbänden befindet und hier entsprechende eingaben auch von der Stadt
Bensheim gemacht wurden, bleibt Abzuwarten, ob es bei der v. g. Fassung des
Gesetzentwurfes bleibt.

Aufgrund der in den Jahren 2019 bis 2022 prognostizierten Jahresfehlbeträge kann
eine Deckung der v. g. Jahresfehlbeträge planerisch noch nicht dargestellt werden.
Gleichwohl wird versucht im Rahmen der Haushaltsausführung (z.B. durch
günstigere Ausschreibungsergebnisse) im Rechnungsergebnis wieder ein besseres
Ergebnis zu erwirtschaften als geplant. In den zurückliegenden Jahren konnte dies
regelmäßig erreicht werden, so dass eine zeitnahe Deckung der vorgetragenen
Fehlbeträge durchaus möglich erscheint.
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Bereits geprüfte / umgesetzte
Haushaltssicherungsmaßnahmen



Bereits aeorüfte / umaesetzte Haushaltssicherunasmaßnahmen

Zuständigkeit

2.12.01

Städtische Gremien

2.12.01

Städtische Gremien

2.12.01

Städtische Gremien

2.12.01

Städtische Gremien

2.13.04

Bereitstellung Fuhrpark

2.13.05

Bereitstellung Druckerei

2.13.05

Bereitstellung Druckerei

2.13.08

Post- und Kurierdienste

2.14.01

Steuerungsunterstützung

2.14.01

Steuerungsunterstützung

2.14.01

Steuerungsunterstützung

2.14.01

Steuerungsunterstützung

Prüfauftrag / Zielsetzung

Prüfung von Synergieeffekten im Gremienbereich

Reduzierung der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
ab der nächsten Wahlperiode auf 37

Reduzierung der Mitglieder der drei Ortsbeiräte Auerbach, Mitte
und West ab der nächsten Wahlperiode auf jeweils 9.

Zusammenlegung der Ortsbeiräte Mitte und West zu einem
Ortsbeirat für die Kernstadt Bensheim ab der Kommunalwahl

2016.

Erzielung von Einsparpotentialen im Bereich städtischer
Fuhrpark in Höhe von jährlich ca. 5.000 € durch die Umstellung
auf andere Antriebsmodelle bzw. Fahrzeuge (Gas, Elektro etc.)

Neustrukturierung der Dokumentenerstellung durch zentrale
Drucksysteme
-Einsparpotential ca. 12.000 € p. a. ab dem Haushaltsjahr 2010-
Die Einsparungen betreffen verschiedene Konten im
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt

Die (rechtlichen) Bedingungen für den Einsatz digitaler
Sitzungsunterlagen für die Gremien der Stadt Bensheim sollen
geprüft werden. Dazu zählt unter anderem der digitale Versand
von Einladungen anstelle der bisherigen Papierform.
Möglichkeiten zum Bereitstellen der Informationen - möglichst
zur Nutzung auf verschiedenen Gerätetypen - sollen aufgezeigt
werden, gegebenenfalls auch welche Informationen nach wie
vor der gedruckten Version bedürfen. Ziel ist die Reduktion des
finanziellen Aufwandes für die Erstellung, Produktion und
Verteilung der Sitzungsunterlagen sowie eine
umweltverträglichere Ausgestaltung der Kommunalpolitik in
Bensheim.

Prüfauftrag: Post- und Kurierdienste stärker auf den Versand via
Elektronischer Post verlagern

Prüfung einer Zusammenführung des Eigenbetriebes Bauhof
Service Bensheim und des Zweckverbandes

Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße einschl. Betrachtung
der steuerlichen Aspekte

Überprüfung der Projektbeteiligungen und Zuschussleistungen
der Stadt Bensheim, auf weiterhin bestehende Begründetheit
und Notwendigkeit. Parallelförderungen und Parallelstrukturen
sind auszuschließen.

Überprüfung der Verträge zwischen der Stadt Bensheim und
ihren Vertragspartnern auf Aktualität, Inhalt und Notwendigkeit.

Überprüfung der verwaltungsintern erbrachten Dienstleistungen
im Hinblick auf die Möglichkeit zur Beauftragung von externen
Anbietern; die Auswirkung mit Vor- und Nachteilen sind
darzustellen.

Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Haushaltsplan
2014

Siehe

Haushaltsplan
2014

Siehe

Haushaltsplan
2014

Siehe

Haushaltsplan
2016

Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Haushaltsplan
2014

Siehe

Haushaltsplan
2014



2.14.01

Steuerungsunterstützung

2.14.01

Steuerungsunterstützung

2.14.05

Bäder

2.15.01

Grundstücksordnung

2.15.01

Grundstücksordnung

2.15.01

Grundstücksordnung

2.15.01

Grundstücksordnung

2.16.01

Medien und

Kommunikation

2.20.01

Finanzmanagement

2.20.01

Finanzmanagement

2.20.01

Finanzmanagement

2.20.06

Stiftung Soldan

2.22.02

Wasserversorgung

Analyse und Darstellung des Flächenbedarfs der Verwaltung

Überprüfung der Kostenstruktur bei allen städtischen
Veranstaltungen.

Reduzierung der Zahlung in die Kapitalrücklage der GGEW AG:
In Zusammenarbeit mit der GGEW AG und einem

Steuerberatungsbüro soll eine unverzügliche Anerkennung des
steuerlichen Querverbundes durch das Finanzamt rückwirkend

ab dem Jahr 2005 erreicht werden, so dass
a) für die Jahre 2005 - 2008 jährlich ein Betrag von 440.000 €
(gesamt 1.760.000 €) zurück erstattet wird,

b) ab dem Jahr 2009 nur noch der verminderte Betrag in Höhe
von 1.150.000 € an die Kapitalrücklage zu zahlen ist.

Entwicklung der Gewerbegebiete bzw. Gewerbefiächen zur
Stabilisierung des städtischen Haushaltes (sh. auch Budget 2.22
und 2.61)

Veräußerung der Anwesen Fehiheimer Straße 94 und
Augartenstraße 13 nach vorheriger Räumung

Projekt 5.001016
Verkauf städtischer Baugrundstücke im Baugebiet „Ober dem
Gotteshauschen" in Bensheim-Schwanheim

Verkaufseriös ca. 1.700.000,00 €

Projekt 5.001375
Verkauf Anwesen „Rodensteinstr. 91" (Rodensteinschuie) +
optional „Rodensteinstr. 95"
Verkaufserlös ca. 1.200.000,00 €

Die Einstellung des Stadtmagazins bzw. der Verzicht auf eine
finanzielle Beteiligung der Stadt ab dem Jahr 2016 soll geprüft
werden.

Erzielung von Einsparpotentiaien im Bereich
Gebäudeversicherung in Höhe von rd. 10.000 Euro durch
ausschließen von unrentierlichen Versicherungsleistungen (wie
z. B. der Versicherungsschutz gegen Glasbruch) aus dem
Gesamtversicherungsumfang.

Der Magistrat wird beauftragt, im Ergebnishaushait
Einsparmögiichkeiten in Höhe von zwei Mio. Euro (exklusive
Ansätze für den Hessentag) bei Personalaufwendungen,
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Aufwendungen
für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen
zusammen zu steilen.

Eine Nettoneuverschuidung ist grundsätzlich bei der Aufstellung
und Ausführung des Haushaits-ZNachtragspianes nicht zulässig.

Die aus dem Produkt letztlich zu finanzierenden Aufwendungen
für das Winzerfest-Feuerwerk sollen verringert werden, zum
Beispiel durch Sponsoring.

Anpassung des Wasserpreises, damit der für die Zahlung einer
Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn in der Sparte
Wasser erwirtschaftet werden kann und somit die Zahlung einer
Konzessionsabgabe an die Stadt Bensheim möglich wird.

Siehe

Haushaltsplan
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Siehe
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2016
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2.22.02

Wasserversorgung

2.22.04

Steuern

2.22.04

Steuern

2.22.04

Steuern

2.22.04

Steuern

2.32.01

Gefahrenabwehr

2.32.02, 2.32.03, 2.32.04,
2.32.05

2.32.07

Verkehrsrechtliche

Angelegenheiten

2.33.01

Verkehrsrechtliche

Angelegenheiten

2.33.03

ÖPNV

2.33.04

Marktwesen

2.34

Soziale Grundsicherung

2.35.02

Vereinsförderung

2.35.02

Vereinsförderung

2.35.03

Kinderbetreuung

Es wird der Abschluss eines Konzessionsvertrages in der
Sparte 'Wasser" zur Erzielung einer Konzessionsabgabe in der
Sparte "Wasser" ab dem Jahr 2018 geprüft.
Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B über den
Landesdurchschnitt der entsprechenden Gemeinde
größenklasse zum 01.01.2012

Anhebung der Steuersätze in der Spielapparatesteuersatzung
der Stadt Bensheim

Verbesserung der Steuereinnahmen durch Ansiedlung neuer
Gewerbebetriebe zur Stabilisierung des städtischen Haushaltes

Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und
Grundsteuer B der Stadt Bensheim

Reduzierung der Mietkosten für die Parkplätze.

Die Aufgabenerfüllung durch die Stadtverwaltung soll im
Hinblick auf den erforderlichen Umfang überprüft werden, da die
Stadt nicht der zuständige Träger ist, sondern der Kreis.

Das Parken im Innenstadtring soll ab dem 01.01.2015
gebührenpflichtig werden. Hierfür ist ein Parkraum-
bewirtschaftungskonzept zu erarbeiten und im Haushaltsjahr
2014 den städtischen Gremien zur Beschlussfassung
vorzulegen.
Ein Bestandteil des Konzeptes soll sein, dass weiterhin auf
bestimmten Stellflächen das kostenlose Kurzzeitparken
(„Brötchentaste") möglich ist.

Erhöhung der Einnahmen aus Verwarnungsgeldern aus der
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs von
590.000 € auf 620.000 €p. a.

Für die Jahre 2010 - 2012 ergeben sich somit insgesamt
gegenüber der Planung Mehreinnahmen von rd. 120.000 €.

Synergieeffekte/Einsparungen durch Interkommunale
Zusammenarbeit (kreisweites ÖPNV-Konzept)

Bessere Vermarktung des Festplatzes

Aufteilung der Produkte auf andere Fachteams und damit
Einsparung einer Teamleiterstelle

Deckelung der Investitionszuschüsse an Bensheimer Vereine
auf insgesamt 100.000 € für die Jahre 2009 - 2012

Deckelung der Investitionszuschüsse an freie
Kindergartenträger auf jährlich 100.000 € (Ausnahme: geplanter
Neubau Liebfrauen-Kindergarten)

Siehe

Haushaltsplan
2018
Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Nachtragsplan
2013

Siehe

Haushaltsplan
2014

Siehe

Haushaltsplan
2017
Siehe

.Nachtragsplan
2012

Siehe

Haushaltsplan
2016

Siehe

Haushaltsplan
2016

Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Nachtragsplan
2013

Siehe

Haushaltsplan
2014

Erhöhung des Essensgeldes in den Einrichtungen um 0,20 € je Siehe
Essen zum 01.01.2010 von seither 2,80 € auf 3,00 € im Nachtragsplan
Kindergarten bzw. von 3,00 € auf 3,20 € im Hort (prognostizierte 2012
Mehreinnahmen p. a. 9.300 Euro).



2.35.03

Kinderbetreuung

2.35.03

Kinderbetreuung

2.36.01

Naturschutz und

Umweitberatun

2.36.02

Energieberatung

2.36.03

Klimaschutz

2.4

Wirtschaft, Tourismus,
Bildung, Kultur und
Archivwesen

2.40.01

Theater

2.41.02

Tourismusförderung und
Stadtwerbung

2.50.01

Presse-und

Öffentlichkeitsarbeit
2.50.03

Städtepartnerschaft

2.60.01

Bereitstellung von
Gebäuden

2.60.01

Bereitstellung von
Gebäuden

2.60.02

Öffentliche Spielflächen

2.60.08

Gemeinschaftshäuser

Gründung eines Eigenbetriebes
"Kindertagesstätten/Kinderbetreuung" mit dem Ziel der
Effizienzsteigeru ng

Reduzierung des Verlustausgleichs für den Eigenbetrieb
Kinderbetreuung Bensheim

Einnahmeerzielung durch Sponsoren und / oder Durchführung
von Fachveranstaltungen

Einnahmeerzielung durch Sponsoren und / oder Durchführung
von Fachveranstaltungen

Die vorgesehene Stelle wird nicht auf Dauer als Planstelle
geschaffen, sondern lediglich projektbezogen für die Umsetzung
des Masterplans 100 % Klimaschutz. Sobald keine
Zuweisungen vom Bund für diese Zwecke bereitgestellt werden,
oder erheblich gekürzt werden, entfällt diese Stelle.

Ausgliederung des Kulturbereiches in eine andere
Organisationsform (Eigenbetrieb Kuitur) mit dem Ziel einer
Effizienzsteigerung bei gleichzeitigem kulturellem Mehrwert

Erhöhung der Einnahmen im Bereich Parktheater durch
Maßnahmen der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und
Entwicklung neuer Konzepte (wie z.B. Firmenabos oder
flexiblere Abo-Strukturen)

Die Eingliederung der Tourismusförderung in den Tourismus
Service Bergstraße e. V. soll - im Sinne der interkommunalen
Zusammenarbeit und effizienter Aufgabenerledigung - geprüft
werden.

Presseausschnittdienst -> Online Portal

Reduzierung der Aufwendungen für Städtepartnerschaften
Verlagerung auf Vereinsebene

Das Angebot an öffentlichen Toilettenanlagen in der Innenstadt
Bensheim und im Ortskern Auerbach soll überprüft werden.
Angesichts von vier Anlagen (im Haus am Markt/Marktplatz, im
Stadtpark, am Bahnhof und im Parkhaus Süd) sowie weiteren
Angeboten im Bürgerbüro/Alte Faktorei und in den
Gastronomiebetrieben, die sich an der Aktion „Nette Toilette"
beteiligen, soll die vorhandene Struktur im Hinblick auf eine
Reduzierung (z.B. Schließung, Öffnung nur zu bestimmten
Anlässen) und Konzentration auf weniger Standorte geprüft
werden. Dies gilt auch für die Anlagen im Kronepark und in der
Bachgasse in Auerbach.

Vermarktung und bessere Auslastung öffentlicher Gebäude zur
Einnahmeverbesserung

Umrüstung von Spielgeräten zur Reduzierung von
Unterhaltungskosten

Vermarktungsmöglichkeiten der Gemeinschafts-äuser evtl. als
Tagungs- oder Seminarräume zur Verbesserung der
Einnahmesituation.
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2019

Siehe

Nachtragsplan
2012

Siehe

Haushaltsplan
2019
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Haushaltsplan
2016
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2016
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2016
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2018
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2.61.01

Stadtplanung
Entwicklung der Gewerbegebiete bzw. Gewerbeflächen zur
Stabilisierung des städtischen Haushaltes (sh. auch Budgets
2.15 und 2.22)

2.65.01

Abfaiiwirtschaft

Uberprüfung, ob Leistungen des Bauhofs auch für andere
Kommunen mit übernommen werden können ̂

Interkommunaie Kooperation

2.65.02

Bestattungswesen
Uberprüfung, ob Leistungen des Bauhofs auch für andere
Kommunen mit übernommen werden können —>

Interkommunale Kooperation

2.65.02

Bestattungswesen
Umsetzung der Neukonzeption des Bestattungswesens

2.65.02

Bestattungswesen
Es ist eine Neufassung der Friedhofsgebührenordnung
beabsichtigt, so dass bei Beschlussfassung ab dem Jahr 2010
mit jährlichen Mehrerträgen gerechnet werden könnte;
a) Erträge für Nutzung Trauerhaile + 25.000 €
b) Beerdiaunasoebühren + 50.000 €

Gesamt +75.000 €

Die Beschiussfassung durch die städt. Gremien soll noch im
Jahre 2009 erfolgen.

Personal- und

Versorgungs
aufwendungen

Eriass einer Steilenbesetzungssperre von 6 Monaten bei allen
zum Zeitpunkt der Beschiussfassung des Haushaltsplanes im
Stellenplan unbesetzten und im Laufe des jeweiligen
Haushaltsjahres frei werdenden Stellen.
Die Stelienbesetzungssperre kann im. Einzeifaii auf insgesamt
12 Monate ausgeweitet werden.
Über Ausnahmen entscheidet der Magistrat.

Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen

Gestaffelte Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für
Zuweisungen und
Zuschüsse sowie

besondere

Finanzaufwendungen

Reduzierung der Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse
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Nachtragsplan
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Nachtragspian
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Nachtragspian
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Nachtragspian
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2018
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STADTiSENSHEIM

Sehr geehrte Damen und Herren,

JA 2017 Seite 7 von 102

Der vorliegende Jahresabschluss tür das Jahr 2017 wurde gemäß den einschlägigen Bestimmungen der
Hessischen Gemeindeordnung und der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans
der Gemeinden (Gemelndehaushaltsverordnung - GemHVO) unter Beachtung der VerwaKungsvorschriflen
des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport aufgestellt.
Die Darstellung des Jahresabschlusses der Stadt Bensheim wird nach diesen eriäutemden Hinweisen mit
dem Lage- und Rechenschaftsbericht fortgeführt. Im Lage- und Rechenschaftsbericht werden der Verlauf der
Haushaltswirtschaft des Jahres 2017 dargestellt und wesentliche Abweichungen von den Haushaltsansätzen
In der Ergebnis- und Finanzrechnung erläutert. Darüber hinaus wird mit dem vorliegenden Jahresabschluss
auf Basis ausgewählter Leistungskennzahlen zum Stand der Aufgabenerfüllung der Ämter der Stadt
Benshelm berichtet.

Komponente 1 - Vermöoensrechnuna (Bilanz)

Die Bilanzsumme Ist mit 240.251 TEUR zur Schlussbilanz 2016 um (+) 3.709 TEUR gestlegen. Durch das
positive .Jahresergebnis ist die Eigenkapitalquote gestiegen. Die Eigenkapitalquote stägt um 1,35% auf
42,60%. Das Anlagevermögen ist mit 224.791 TEUR nahezu konstant geblieben, hat es sich nur geringfügig
um {-) 142 TEUR verringert. Die getätigten Investitionen In Höhe von 6.243 TEUR habön den Werteverzehr
(Abschreibungen für Abnutzung In Höhe von 7.035 TEUR) um 1.208 TEUR überstiegen. Die Anlagenabgänge
waren mit 2.964 TEUR um 387 TEUR höher als im Vorjahr.

Komponente 2 - Eroebnisrechnuna (GuVI

Im Geschäftsjahr 2017 konnte ein Jahresüberschuss von rund 4,8 Mio. EUR erwirtschaftet werden. Im
Rahmen des Haushaltsplanes für 2017 gingen wir noch von einem Verlust In Höhe von rund 1,4 Mio' EUR
aus. Bei den Erträgen konnte in Summe eine Stelgerung von rund 11.591 TEUR verzeichnet werden. Bei den
Aufwendungen kam es ebenfalls zu einer Steigerung von rund 5.450 TEUR. Der Hauptgrund für die sehr
positive Entwicklung waren die Gewebesteuo' mit einem Plus von rund 8.872 TEUR und der Gemeindeanteil
an dar Einkommenstwer mit einern Plus von rund 1.203 TEUR.

Komponente 3 - Flnanzrechnuno

In das Jahr 2017 startete die Stadt Benshelm mit einem negativen Finanzmittelbestand von (-) 408 TEUR. Der
Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres betrug rd. (+) 9.408 TEUR. Dieser setzte sich aus
Flüssigen Mittein zusammen. Kassenkredite mussten zum Stichtag 31.12.2017 nicht in Anspruch genommen
werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von 9.816 TEUR. Aufgrund des positiven
Jahresergebnisses verringerte sich der Finariznitteibedarf.

Das nachfolgende Schrift- und Zahlenwerk soll Ihnen weitere Einblicke in die Verteilung der vorgenannten
Ergebnisse auf die einzelne Bilanzpositionen und Produkte liefern. Auch In den kommenden Jahren möchten
wir nachhaltig und verantwortungst^wusst uhd damit zukunftsorientiert handeln. Unser Ziel bleibt es weiterhin
den Haushaltsausgleich schon im Haushaltsplan darstellen zu können.

Die Ihnen vorliegende Bilanz ist die Version vor Prüfung durch das Revisionsamt des Kreises Bergstraße.

Rolf Richter

Bürgermeister
Adil Oyan
Stadtrat
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2. Ergebnis- und Finanzrechnung

2.1 Ergebnisrechnung
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Ergebnis rechnung

Kanton Banlchnung

Ergebnis
des

Vorjahres
2016

Fortge-
scfiriebener

Ansatz des

HaushaHs-

Jahres
2017

Ergebnis
des

Haushalts-

Jahres
2017

Vergleich
fortge

schriebener
Ansatz /

Ergebnis
das

Haushalts
jahres

(Sp. 5 J. 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 50 PrivatrechOlohe Lelstungsentaelte 3.594.555.90 3.518.955.00 3.538.183,62 -19428,62

2 51 OffenUIctM-echtliche Leistungsentgelte 8.179.014,14 8.073.630.00 6.395.771,09 1.677.858,91
3 64^648 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.524.288.68 1.358.746.00 1489.246,76 -230.500,76

4 62
Bestandsver&nderungen und aktivierte
Eigenleistungen

5 55
Steuern und steuerälinliche Erträge einsctiließllch
Erträge aus ges^ldien Umlagen

84.209.653,31 84.704.100,00 95.113.156,24 -10.409.05644

6 547 Erträge aus Transferleistungen 1.695.206.60 1.810.800,00 1.844.421,70 -33.621,70

7 540-643
Erträge aus Zuweisungen und ZuschOssen fQr
laufende Zwecke und aljgemeine Umlagen 783.229,64 420.910,00 670.764,69 -149.854,69

8 546

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuscfiüssen und
Investitionsbeiträgen

2.872.057.53 2.763,232.40 3.065.953,42 -302.721,02

8 53 Sonstige ordentliche Erträge 341.197.51 35.400,00 198469,78 -163.569,78

10
Summe der ordentildien Erträge
(Nr. 1 bis 9)

103.199JH)3.31 102.685.77340 11241646740 -0.630.693,90

11

62.63,
640443,
647-649.
66

Personalaulwendungen 9.676.454,59 10.857.268,00 10.180.^2,11 676415,89

12 644446 Versorgungsaufwendungen 1.994.504,71 2249.948,00 2.494.36741 - 244.419,51

13
60.61.
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.183.800,47 23.585.366,00 23.714.352,62 -148.957,62

14 66 Abschreibungen 4.562.660,16 5490.900,00 4.753.052,78 837.847,22

16 71
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie tresondere Finanzaufwendungen 11.439.355,15 12.473.604,00 12.281.150,05 192.453,95

16 73
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

49.676.331,96 45.337400.00 52.147.644,87 -6.610.144,87

17 72 Transferaufwendungen 19.023,28 18.650,00 18.621,69 28,31

16
70.74,
76

Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.002,14 54.950,00 55.10649 -156,29

19
Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Nr. 11 bis 18)

99.606.132,48 100.148.185,00 105.645.047,92 -5496462,92

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19) 3.591.070,83 2537488/40 6.671.41948 -4.133.830,98
21 66.57 Ftnanzerträge 1.135.173.16 454.940,00 1460.910.24 -805.97044

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 1.754.483.53 1.732.500.00 1.784.083,21 -51.583,21
23 Flnsnzergebnts (Nr. 21./. Nr. 22) . 619.310,37 ■ 1.zn.560,00 - 523.172,97 -754487,03
24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) 2.971.760/46 1.260.028/40 6.148.246,41 -4488418,01

26 59 Außerordentliche Erträge 5.883.661,87 208.000,00 1.361.881,92 -1.153.881,92
26 79 Außerordentllohe Aufwendungen 2420.095,35 2435.900,00 ■  2.737.793,03 98.106,97

27
Außerordentliches Ergebnis
(Nr. 25 JM]

3.063.566,52 • 2627.900,00 -1.375411,11 -1.25148849

28 Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) 6.035.32646 -1467471,60 . 4.77Z33540 -6.140406,90

4.4
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2.2.1 indirekte Finanzrechnung

Nr. Braeichnung

ErgelHils
des

Vorjahres
2016

Fort ge
schriebener

Ansatz des

Haushalts

jahres
2017

Ergebnis
des

Haushalts-

Jahres
2017

Vergleich
fortge-

schrletrener

Ansatz/

Ergebnis
des

HaushaKs-

fehres
(Sp.4 J.5)

1 2 3 4 5 6
1 Jahresergebnis der Ergebnisrechnung 6.035.326,98 -1.367.871,60 4.772.335,30 -6.140.206,90

2
+/- Abschrelbungen/Zuschrelbungen auf Vemiögens-

flegenstände des Anlagevermögens
6.474.233,44 7.221.800,00 7.035.05824 188.741,76

3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - 2.872.067,53 -2.763.232,40 -3.065.953,42 302.721,02

4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 2.534.703.10 -4.566,92 7.057.917,76 -7.062.474.68

S
V+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von

Vermögensoegenständen des Anlaoevermöoens
-3.910.423,62 600.000,00 .  -638.78625 1.138.786,85

6

+/- Sonstige nicht zahiungswirksame Aufwendungen
und Erträge (einschließlich sonstige außer
ordentliche Erträge und Aufwendungen)

152.008,98 106.000,00 123243,36 -17.043,36

7

■/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen
aus Ueferungen und Leistungen sm^ anderer
Aktiva, die nicht der Irwestitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

181.076,00 347.92022 3.463.686.66 -3.115.786,44

8

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus
Ueferungen und Leistungen sowie anderer
Passiva, die nicht der Investltlons- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

974.409,61 135.156,69 -84231,20 21925729

9
ZahlungsmNtslfluss aus laufender
VerwaKungstätIgkelt (Nr. 1 bis 9) 0.580.277,06 4275215,90 18.76326025 -1428725326

10
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
-Zuschüssen sowie aus Investitlonsbelträgan 1.546.202,25 3.033.550,00 1.376.062.71 1.657.78720

11
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögwis-

gegenständen des Sachanlagevermögens und des
Immateriellen Anlagevermögens

4.671.668,56 3.800.000,00 836.665,27 2963.434,73

12
- Auszahlungen für Investitionen In das Sach

anlagevermögen und Immateriäle Anlagevermögen 6.776.607,79 7.719.180,00 6.154.062,62 2665.117,38

13
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens

gegenständen des Finanzanlagevermögens 631.307,54 . 73.830,00 88.329,01 -15.499,01

14
- Auszahlungen für Investitionen in das Rnanz-

anlagevermögm 2.103.603,05 2.596.905,00 2.839.61927 -242.614,27

19
Zahlungsmlttelfluss aus Investitionstätigkeit
(Nr. 10 bis 14) -2.128.022,40 ■ 3.408405JM -5.691.624,00 228321020

16
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
Inneren Darlehen und wirtschafHioh
vergleichbaren Vorgängen

3.800.000,00 5.657.405,00 .  3.660.025,00 1.997.380,00

17
- Auszahlungen aus der Tilgung von Kredit«!

und lnn«en Datlehen und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen

2.514.237,36 6.178.000,00 2.812.030,59 2.365.969,41

19
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(Nr. 16 J. 17) 1J»5.762,64 479405,00 647.99421 -368.50021

10

Einzahlungen aus hausfialtsunwirksamen
Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel,
Aufnahmen von Kassenkrediten, Rückzahlung
von angelegten Kassenmitteln)

33.508.664,27 0,00 4.931.552,26 -4.931.55226

20

- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen
Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel,
Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung
von Kassenkrediten)

26.994.737,54 0,00 13.534.807,40 -13234.807,40

21
Ülierschuss oder Bedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
(Nr. 19 J. 20)

4.513.028,73 OJIO -8.603255,14 0.603.255,14

22
Zahlungamlttelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
(Nr. 9,15,18 und 21) .  13.240.043,94 1246215,00 5216.184,22 -3.00920823

23
Zahlungsmittelbestand zu Beginn
des Haushaltsjahres - 8.147.018,03 -1^005.048,50 4.002.125,01 -10207.173,80

24
Veränderung des Zahlungsmitteltiestandes
Im Haushaltsjahr (Nr. 22) 13.240.043,94 1246215,00 5.310.18422 -320826823

25
Zahlungsmltteltrsstand am Ende
des Haushaltsjahras
(Nr. 23 und 24)

4.092.125,01 -10.65823220 8200.30023 -20.067.14123

4.5
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Nr. Bezeichnung
Ergctmisdes
Voijahres
20ie

Fortge
schrie

bener

AnsaU

des

Haus

halts-

Jahres
2017

Ergebnis des
Haushalts
jahres
9)17

Vergleich
fbitge-

schrle bener

Ansatz/

Ergebnis
dec Haushalts

jahres
(Sp.4J.Sp8)

1 2 3 4 5 6

1 Privatret^tliche Leistunosentgeite 3.620.884,62 3.518.955,00 3.587.557,70 - 68.602,70

2 Onentlich-rechtllche Leistungsentgeite 6.853.008,62 7.269.850,00 7.572.966,40 -303.116.40

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.696.207,08 1.358.746,00 1.523.901,88 -165.155.88

4
Steuern und steuerähniiche Erträge einschiießlict»
Erträge aus gesetzlichen Umlagen

83.091.836,21 84.704.100,00 95.778501,99 -11.074.20189

5 Einzahlungen aus Transfeiielstungen 1.695.206,60 1610.800,00 1.844.421,70 -33.621,70

6
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
und allgemeine Umlagen

758.925,48 420.910,00 594.673,27 -173.76327

7 Zinsen und sonstige Flnanzehizahlungen 1.026.851,96 454.940,00 1.151.92559 -696.985.59

8

Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus
Investitionstätigkeit erget)en

1.533.277,84 43.400,00 919.108,40 -875.708,40

9
Summe Einzahlungen aus laufender
VerwaKungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)

100.376.298,39 99.581.701,00 112.972856,93 -13291.185,93

10 Personalauszahlungen 8.549.457,94 11.323.463,00 9.926.174,71 1.387.28829

11 Versorgungsauszahlungen 2,075.975,99 1.289.994,00 2.205.726,98 -915.73298

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 21.350.020,09 23.116505,92 21.728,115,65 1.388.39027

13 Auszahlungen für Transferleistungen 19.043,68 18.650,00 18.401,29 248,71

14

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für .
laufende Zwecke sowie besondere

Finanzauszahlungen

9.958.791,93 12473.604,00 11.568.047,63 915.556,17

16
Auszahlungeh für Steuern einschließlich Aus
zahlungen aus gesetzlichen Umiageverpfilchtungen

45.975.013,82 45.337500,00 46.539818,78 -1.202318,78

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 1.703.444,36 1.691.818,09 1.794.516,56 -102.698.47

17

Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige
außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus
Investitionstätigkeit ergeben

175Z73,52 54.950,00 438.96528 -384.035,28

18
Summe Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)

90.807.021,33 95.306>48S,01 94.206.787,08 1.096.69783

19

Zahlungsmittelülierschuss/Zahiungsmitteibedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nr. 9 J. Nr. 18)

9.509.277,06 4275.215,99 18.763.06988 -14.48725388

20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
-Zuschüssen sowie aus investitlonst>eiträgen

1.548.202,25 3.033.850,00 1.376.06271 1857.787.29

21

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens
gegenständen des Sachanlagevermögens und
des Immateriellen Anlagevermögens

4.671.888,56 3.800.000,00 836865,27 2.663.434,73

22
Einzahlungen aus At>gängen von Vermögens
gegenständen des Finanzanlagevermögens

531.397,64 73.830,00 89.329,01 -15.499,01

23
Sumnw Elruahiungen aus Investitionstätigkeit
(Nr. 20 bis 22)

6.7S1 >188,35 6l967.680.00 2301856,99 4205.723,01

24
Auszahlungen für den Ervrerb von Grundstücken
und Getiäuden

162.508,80 1.980.000,00 855.855,34 1.124.144,66

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.212.939,02 2.157.58050 2.797.974,89 -640.39488

26

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und Immaterielle
Anlagevermögen

1.401.159,97 3.581.800,00 1.500.23239 2.081.367.61

27
Auszahlungen für Investitionen in das Finanz
anlagevermögen

2.103.803,05 2596.605,00 2.836.519.27 -242.614,27

28
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Nr. 24 bis 27)

8.880>I10,B4 10,316,085,00 7.993.581,89 2322503,11

29

Zahiungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit
(Nr. 23 J. Nr. 28)

-2.128.92249 -3.408405,00 -5.691.624,90 228321980

30
ZahiungsmitteiütrarschussyZahlungsmittelbedarf
(Nr. 19 und 29)

7.440.354,57 866510,99 13.071.444,05 -12204.63386

4.6
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31

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

3.800.000,00 5.657.406,00 3.660.025.00 1.997.380,00

32

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
inneren Darlehen und wirtsctiaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen

2.514.237.36 5.178.000,00 2.812.030.59 2.365.969.41

33

Zahlungsmftteiütierschuss/Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit
(Nr. 31 J. Nr. 32).

1.285.762,64 479.405,00 847.994,41 -388.589/41

34
Änderung des Zahlungsmltteibestandes zum
Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)

8.726.117,21 1.346.21SM 13.910.439,36 -1Z973Ja3,37

35

Haushaltsunwirksame Einzahlungen
(u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von
angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von
Kassenkrediten)

33.508.664,27 0,00 4.931.562,26 -4.931.552,26

36

Haushaltsunwirksame Auszahlungen
(u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von
Kassenmitteln, Rückzahlung von
Kassenkrediten)

28.984.737,54 0,00 13.534.807,40 -13.534.807,40

37

Zahlungsmittelüberschuss^hlungsmittelbedarf
aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvonjängen
(Nr. 35 J. Nr. 36)

4.513.926,73 0,00 -8.603.255,14 '8.603.255,14

38
Bestand an Zahlungsmitteln
zu Beginn des Haushaltsjahres

-0.147.918,93 •12.005.048,59 4.092.125,01 -1&087.173,60

39
Veränderung des Bestands an
Zahiungsmittrin (Nr. 34 und 37)

13J40.043,94 1.346.215,99 5.316.184,22 -3.069.968,23

40

Bestand an Zahlungsmitteln
am Ende des Haushaltsjahres
(Nr. 38 und 39)

4.092.125,01 -10.658.832,60 9^408.309,23 -20.067.141,83

4.7
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Übersicht über die Verpfiichtungsermächtigungen 2019

Die Ermächtigung zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, sind in
§ 3 der Nachtragssatzung für 2019 auf 6.651.900 € festgesetzt. Sie betreffen die in der
nachfolgenden Aufstellung aufgeführten Maßnahmen und belasten voraussichtlich das
Haushaltsjahr 2020 mit 6.651.900 €.

Produkt/ Maßnahme VE 2019 Jahr der

Projekt Auszahlung

2.14.04/ Ersatzbeschaffung Dienstwagen für den 40.000 € 2020
5001115 Stadtbrandinspektor

2.14.04./

5001115

Ersatzbeschaffung eines Staffellöschfahrzeuges
(StLF 20/25) für die Freiwillige Feuerwehr
Bensheim-Auerbach

250.000 € 2020

2.14.04/

5001115

Ersatzbeschaffung eines Werkstattfahrzeuges für
die Freiwillige Feuen/vehr Bensheim-Mitte

115.000 € 2020

2.14.04/

5001115

Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeuges 20 (HLF 20) für die
Freiwillige Feuerwehr Bensheim-Mitte

380.000 € 2020

2.20.08 /

5001438

Sozialer Wohnungsbau 450.000 € 2020

2.33.03/

5001486

Flächendeckende Erneuerung der Haltestellen 186.000 € 2020

2.42.01 /

5001537

Neuanschaffungen Archiv 126.000 € 2020

2.60.01 /

5001498

Einbau Brandmelde- / Einbruchmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Auerbach

40.000 € 2020

2.60.01 /

5001502

Umbau Freiwillige Feuenvehr Bensheim-
Schwanheim

346.500 € 2020

2.60.02 /

5001205

Spielplatz Bleiche 35.000 € 2020

2.60.03/

5001433

Zuschuss Neubau Sportplatz FC Italia 450.000 € 2020

2.60.05/

5001179

Wohnmobilstandort 200.000 € 2020

2.61.01 /

5001545

Löschwasserversorgung BPIangebiet BF 19
Fehlheim

30.000 € 2020

2.61.01 /

5001546

Lärmschutzwand BPIangebiet BF 19 Fehlheim 30.000 € 2020

2.63.01 /

5001495

Erschließung Neubaugebiet Bensheim - Fehlheim 891.000 € 2020

5.3



2.63.02 /

5001046

2.63.03/

5001158

2.63.09/

5001376

Maßnahme

Ausbau der Märkerwaldstraße ab ev. Kirche bis

„Am Mühlkandel"

Grundhafte Erneuerung Rohrhelmer Straße
(L3345) In Benshelm - Schwanhelm

Enwelterung Urnenstelen-Ensemble Friedhof
Benshelm - Auerbach

2.200.000 €

830.400 €

52.000 €

6.651.900 €
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

-1000 EUR-

I
Stand zu Beginn
des Vorjahres

2018

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn
des

Haushaltsjahres
2019

3

Voraussichtlicher

Stand zum Ende

des

Haushaltsjahres
2019

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Verbindlichkeiten aus Krediten zur

Finanzierung von Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

Land
Gemeinden und Gemeindeverbänden

Zweckverbänden und dergleichen

Sonstiger öffentlicher Bereich

Kreditmarkt
Verbundene Unternehmen,
■Beteiligungen, Sondervermögen
Summe
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

0
6.122

42.762

48.884

0

Nachrichtlich:
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnun
Aus Krediten
Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim
Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim
Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim
Eigenbetrieb Stadtkuitur Bensheim
Vorübergehende Inanspruchnahme von
flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen
für andere Zwecke

7.945
7.855

90

0

0
0
0

5.656
46.022

51.678

9.752
9.677

75

0

0
0
0

5.502
54.646

0

60.148

Leasing 14 13 14
Sonstige 0 0 0
Summe 14 13 14

16.280

16.270
16.210

60

Anteilige Schulden im Rahmen von
Mitgliedschaften in Zweckverbänden
Kommunalwirtschaft Mittiere Bergstraße
Zweckverband Abfaiiwirtschaft Kreis Bergstraße
Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost
Gewässerverband Bergstraße

32.467

28.683
2.489
1.087

208

32.351

28.121
3.011
1.024

195

33.944

29.902
2.902

959
181

Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung
an wirtschaftlichen Unternehmen
Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG
Marketing- und Entwickiungsgeseiischaft Bensheim mbH
Naturschutzzentrum
Wirtschaftsförderung

66.152

62.316
3.836

0
0

70.504

65.143
5.361

0
0

77.099

65.780
11.319

0
0

Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen
aus ÖPP-Verträgen 4.293 2.971 2.203
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und
Rückstellungen

-1000 EUR-

Stand zu

Beginn
des Vorjahres

Voraussichtlicher

Stand zu Beginn
des

Haushaltsjahres
2019

Voraussichtlicher

Stand zum Ende

des

Haushaltsjahres
2019

Rücklagen und Sonderrücklagen

Rücklagen aus Uberschüssen des ordentlichen
Ergebnisses
Rücklagen aus Uberschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses

Sonderrückiaqen

Stiftungskapital
Stiftunqskapital Stiftung Ringelband

Sonstige Sonderrückiagen
Rücklage Stiftung Ringeiband
Rücklage Stiftung Soldan

Stiftungskapitai

Summe der Rücklagen
Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf
Grund von beamtenrechtlichen oder

vertraglichen Ansprüchen
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage
nach HVersRückIG gedeckt)

Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen
gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten
und Arbeitnehmern

Rückstellungen aus Bezüge- und
Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von
der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit

und ähnlichen Maßnahmen

Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter
lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die
im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
sollen

Instandhaltung von Gebäuden

Instandhaltung von Spielflächen
Instandhaltung von Sportanlagen

Instandhaltung von Park- und Gartenanlagen

Instandhaltung von Brunnen

Instandhaltung von Straßen

Sonstige Instandhaltungen

Rückstellungen für die Rekultivierung und
Nachsorge von Abfalldeponien
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen
für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz
und für Ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen
von Steuerschuldverhältnissen

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen
aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anhängigen Gerichtsverfahren

0 0 0

0 0 0

2.228 2.231 2.215

1.716 1.716 1.716
1.716 1.716 1.716

512 515 499

383 386 370

129 129 129

0 0 0

2.228 2.231 2.215

20.940 21.793

4.260 4.269 4.373

2.373

9.910



Rückstellungen für drohende Verluste aus
schwebenden Geschäften

0 0

sonstige Rückstellungen 2.361 2.142

Rückstellung Lebensarbeitszeitkonto 343 341

Urlaubsrückstellungen 318 343

Uberstundenrückstellungen 624 454

Rückstellung Beiträge Berufsgenossenschaft und
Schwerbehlndertenausglelch

0 0

Rückstellung Leistungsentgelt TVöD 196 207

Rückstellung Rechts-, Beratungskosten und
Jahresabschluss

177 218

Rückstellung Rechts-, Beratungskosten und
Jahresabschluss Stiftung Ringelband

10 14

Ausstehende Rechnungen im Bereich Parlamentarische
Angelegenhelten

7 6

Ausstehende Rechnungen Im Bereich
Steuerungsunterstützung und Personalmanagement

50 30

Ausstehende Rechnungen Im Bereich Integration 15 8

Ausstehende Rechnungen im Bereich Familie, Jugend,
Senioren und Vereine

3 2

Ausstehende Rechnungen Im Bereich Wirtschaftsförderung
und Tourismus

10 10

Ausstehende Rechnungen im Bereich Stadtarchiv 1 0

Ausstehende Rechnungen im Bereich Stadtplanung und
Demographie

94 169

Anschaffung Feuerwehrbedarf 180 0

1.875
387

343

454
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Ubersicht Fraktionszuwendungen

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung
gesteilten Mittei

Art

Haushaltsansatz

2019 1 2018

Ergebnis des
Jahres

abschlusses

2017

Erläuterungen

1  EUR 11  EUR EUR

1  1 2 1 3 1 4 1 5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 19.680,00 19.680,00 19.860,00

■I
Sockelbetrag für jede Fraktion
(jährllcti 1.560,-EUR)
Restbetrag nach Fraktionsstärke

1.2 Betrag für jedes Fraktionsmitgiied
Üähriich 240,- EUR)

Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen
Fraktionen:

Fraktion CDU

2.1.1 Personaiaufwendungen
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.1.3 I Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Fraktion SPD

2.2.1 I Personaiaufwendungen
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.2.3 I Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Fraktion GIB

2.3.1 Personaiaufwendungen
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentiichkeitsaibeit
2.3.3 I Sachaufwendungen für Öffentiichkeitsaibeit

Fraktion FWG

2.4.1 I Personaiaufwendungen
Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

5.160,00 5.160,00 5.160,00

3.480,00 3.480,00 | 3.480,00

3.240,00 3.240,00 3.240,00

Fraktion FDP

2.5.1 Personaiaufwendungen
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentiichkeitsaibeit

Fraktion BfB

2.8.1 Personaiaufwendungen
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.6.3 I Sachaufwendungen für Öffentiichkeitsartieit

2.520,00 2.520,00 | 2.380,00

2.760,00 2.760,00 2.760,00
Fraktion AfD

2.7.1 I Personaiaufwendungen
Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

2.520,00 2.520,00 2.840,00

2017 Erlauterungen
EUR

Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewahrte
geldwerte Leistungen

Fraktion CDU
Überlassung von Personal der Gemeinde für die

3.1.1 Fraktionsarbeit (Geschäftssteiienbetrieb und
Fraktionsassistenten)

3.1.2 I Bereitstellung von Fahrzeugen

3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung
g .. g Utiernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit

schriften, elektronische Kommunikation usw.
Summe:



Fraktion SPD

Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)

Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Büroausstattung

2 2 5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit
schriften, elektronische Kommunikation usw.

Summe:

Fraktion GLB

Überlassung von Personal der Gemeinde für die
3.3.1 Fraktionsarbelt (Geschäftsstellenbetrieb und

Fraktionsassistenten)

3.3.2 I Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Büroausstattung
2 2g Utrernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit

schriften, elektronische Kommunikation usw.

Summe:

Fraktion FWG

Überlassung von Personal der Gemeinde für die
3.4.1 Fraktionsarbelt (Geschäftsstellenbetrieb und

Fraktionsassistenten)

Bereitstellung von Fahrzeugen

H

Bereitstellung von Büroausstattung
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit
schriften, elektronische Kommunikation usw.

Summe

Fraktion FDP

Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)

3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen

3.5.4 I Bereitstellung von Büroausstattung

2 g g Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzelt
schriften, elektronische Kommunikation usw.

Summe:

Fraktion BfB

Uberiassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbelt (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)

Bereitstellung von Fahrzeugen

Bereitstellung von Büroausstattung

2 g g Utrernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzelt
schriften, elektronische Kommunikation usw.

Summe:

Fraktion AfD

Uberiassung von Personal der Gemeinde für die
3.7.1 Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und

Fraktionsassistenten)

Bereitstellung von Fahrzeugen

üi
Bereitstellung von Büroausstattung

Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit
schriften, elektronische Kommunikation usw.

Summe:

19.680,00 19.860,0019.680,00Gesamtsumme





Anlage 9

Finanzstatusbericht zur Beurteiiung der
finanzieiien Leistungsfähigkeit
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A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

- im Folgenden auch kurz "Eigenbetrieb" genannt - hat uns beauftragt, den Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den La

gebericht für das Geschäftsjahr 2017 des Eigenbetriebes nach berufsüblichen Grundsätzen zu

prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28. Septem

ber 2017 zugrunde, mit welchem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1

HGB). Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 16. November 2017 angenommen.

Der Eigenbetrieb ist gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes nach den für große Kapitalgesellschaften gel

tenden Vorschriften gemäß §§ 316 ff. HGB prüfungspflichtig.

Nach § 27 Abs. 2 EigBGes erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Ge

schäftsführung, über die in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu

berichten ist. Zum Bericht über die Geschäftsführungsprüfung venweisen wir auf Abschnitt F.

und Anlage 8.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden

Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei

Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die

Betriebsleitung.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D. und E. im

Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen aus Enweiterungen des Prüfungsauftrages haben wir in

Abschnitt F. dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsver

merk wird in Abschnitt G. wiedergegeben.
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Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschiuss Ijestehend aus der Bilanz (Anla

ge 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3), sowie den ge

prüften Laget>ericht (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 dargestellt, weitergehende Aufgliederun

gen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ergeben

sich aus Anlage 7. Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG ist als Anlage 8 beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Drit

ten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsb>e-

dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" In der Fassung vom

1.Januar 2017 zugrunde.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht und im Jahresabschluss, insbesondere im Anhang, die

wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Aus

führungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im La

gebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und

der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbe

triebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

gewonnen haben.

Folgende Kemaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

Geschäftsverlauf und Lage des Eigenbetriebes:

-  Die einzelnen Teams innerhalb des Eigenbetriebs Stadtkultur blicken auf ein erfolgreiches

Jahr 2017 zurück.

-  Die Stadtbibliothek zählte 2017 65.466 Besucher, durchschnittlich 310 pro Tag. 178.837

Ausleihen wurden getätigt. Durch die Mitgliedschaft im Onleiheverbund Hessen haben die

Leser Zugriff auf 169.128 Medien.

-  Die Volkshochschule bot im ersten Halbjahr 2017 85 Kurse In verschiedenen Bereichen

an. Ab dem 1. Juli 2017 ging die Volkshochschule Bensheim in die Kreisvolkshochschule

Bergstraße über.

-  Die Musikschule hatte im Wirtschaftsjahr 793 Schüler. Diese wurden in rund 312 wöchent

lichen Unterrichtsstunden unterrichtet.

-  Das Museum nimmt neben seiner Dauerausstellung zusätzlich pädagogische Aufgaben

wahr. Dies waren 62 Workshops und Führungen für Kinder und Erwachsene mit insgesamt

1.175 Teilnehmern sowie unter anderem die Beteiligung an den Ferienspielen der Firma

Sirona und der Kreativwoche der Grundschule Kappesgärten.

-3-
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-  Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 entspricht den Ansätzen des Wirtschaftsplanes.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 3. April 2014 verbleibt dem Ei

genbetrieb ein Jahresgewinn in Höhe des Werteverzehrs des Anlagevermögens. Da der

Werteverzehr in 2017 negativ ist, ist der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 116 an die

Stadt zurückzuzahlen.

Der Eigenbetrieb weist unverändert eine sehr solide Vermögens- und Finanzlage auf. Vo

raussetzung hierfür ist jedoch der jährliche Verlustausgleich durch die Kernverwaltung.

Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung:

Wesentliche Änderungen der Leistungen sind nicht geplant. Für das Jahr 2018 kann mit

einem konstanten Geschäftsverlauf gerechnet werden.

Wenn die Stadt Bensheim auch weiterhin den Verlustausgleich für den Eigenbetrieb über

nimmt, dann ist die Sicherstellung einer kulturellen Grundversorgung in Bensheim zu be

zahlbaren Preisen und die Pflege von Bensheims Image als kulturelles Zentrum im Bereich

mittlere Bergstraße durch niveauvolle Kulturangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten

auch für die Zukunft gewährleistet.

-  Die stabile Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebes lässt derzeit keine Li

quiditätsrisiken erkennen. Die Gesellschaft finanziert sich über den Verlustausgleich.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt 0. durch analysierende Dar

stellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurtei

lung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwick

lung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem

Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte

dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebes gefährdet wäre.



C. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei

sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf

eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem

ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten -

relativ begrenzt.

I. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnung

der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre Verän

derungen:

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Verände

rung

TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 3.445 96,4 3.299 98,4 146

Sonstige betriebliche Erträge 130 3,6 54 1,6 76

Gesamtleistung 3.575 100,0 3.353 100,0 222

Materialaufwand 610 17,1 505 15,1 105

Rohergebnis 2.965 82,9 2.848 84,9 117

Personalaufwand 1.498 41,9 1.428 42,6 70

Abschreibungen 126 3.5 118 3,5 8

einschließlich sonstige Steuem 1.338 37,4 1.292 38,5 46

Betriebsergebnis 3 0,1 10 0,3 -7

Zinserträge 1 0,0 2 0,1 -1

Zinsaufwand 4 0,1 4 0.1 0

Finanzergebnis -3 -0,1 -2 -0.1 -1

JahresgewinnZ-veiiust 0 0,0 8 0,2 -8
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Den Umsatzerlösen, vorwiegend erzielt aus Dienstleistungsentgelt der Kernverwaltung

(TEUR 2.401), Eintrittsgeldem (TEUR 142) und Benutzungsgebühren (TEUR481), stehen Auf

wendungen von insgesamt TEUR 3.576 gegenütjer.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen sonstige Erträge aus der Auf

lösung von Sonderposten (TEUR 40), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 10)

und Erträgen aus Personalgestellung (TEUR 64).

Der Materialaufwand hat einen Anteil von 17,1 % an der Gesamtleistung und besteht im We

sentlichen aus Aufwendungen für bezogene Leistungen, die sich wiederum im Wesentlichen aus

Honoraren für Dozenten und Freiberufler (TEUR 349), Instandhaltungsaufwendungen

(TEUR 140) insbesondere für die Modernisierung des Museums und der Künstlersozialabgabe

(TEUR 19) zusammensetzen. Der Materialaufwand war um TEUR 105 höher als im Vorjahr; im

Wesentlichen bedingt durch die Instandhaltungsmaßnahmen.

Der Personalaufwand hat einen Anteil von 41,9 % an der Gesamtleistung des Eigenbetriebes

und ist um TEUR 70 höher als im Vorjahr.

Bei den Abschreibungen handelt es sich ausschließlich um planmäßige Abschreibungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen einschließlich sonstigen Steuern in Höhe von

TEUR 1.338 resultieren im Wesentlichen aus den Mietaufwendungen (TEUR 367), Venwal-

tungskostenbeiträgen (TEUR 310) und Fremdleistungen (TEUR 225). Insgesamt war ein Anstieg

im Vergleich zum Vorjahr von insgesamt TEUR 46 zu verzeichnen. Ursächlich hierfür waren ins

besondere die Aufwendungen für die Open Air Veranstaltung, die in 2017 erstmals durchgeführt

wurde.

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar;

2017 2016 2015

Umsatzrentabilität

Betriebserqebnis x 100

Umsatzerlöse

Materialaufwandsquote

Materialaufwand x 100

Gesamtleistung

Personalaufwandsquote

Personalaufwand x 100

Gesamtleistung

0,1 0,3 0,4

17,1 15,1 14,0

41,9 42,6 45,0
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Ii. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirtschaftlichen

und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum

31. Dezember 2016 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig

(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeord

net.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw.

Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger

(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erge

ben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Ab

schlussstichtage 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2016:

-7-



SCHÜL.LERMANN UND PARTNER AG

31.12.2017 31.12.2016

TEUR TEUR

Aktivseite

Verände

rung

TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 38 2,2 45 2,8 -7

Sachanlagen 942 55,5 889 55,7 53

Finanzanlagen 10 0,7 10 0,6 0

Langfristige Aktiva 990 58,4 944 59,2 46

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 191 11,3 107 6,7 84

Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 371 21,9 438 27,5 -67

Sonstige Vermögensgegenstände 12 0,6 19 1,2 -7

Flüssige Mittel 93 5.5 51 3.2 42

Aktiver Rechnungsabgrenzungs-
posten 39 2,3 36 2,3 3

Kurzfristige Aktiva 706 41,6 651 40,8 55

Summe Aktivseite 1.696 100,0 1.595 100,0 101

Passivseite

Eigenkapital 546 32,2 546 34,2 0

Langfristige Verbindlichkeiten gegen
über Kreditinstituten 98 5.7 113 7,1 -15

Sonderposten 242 14,3 188 11,8 54

Langfristige Passiva 886 52,2 847 53,1 39

Sonstige Rückstellungen 229 13,5 216 13,5 13

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 15 0,9 15 0.9 0

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 190 11,2 99 6,2 91

Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen 196 11,6 237 14,9 -41

Sonstige Verbindlichkeiten 54 3,2 33 2,1 21

Passiver Rechnungsabgrenzungs-
posten 126 7,4 148 9,3 -22

Kurzfristige Passiva 810 47,8 748 46,9 62

Summe Passivseite 1.696 100,0 1.595 100,0 101

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 101 auf TEUR 1.696 erhöht.

Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Sachanlagevermögens und der Zunahme

der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.



SCHÜLLERMANN UND PARTNER AG

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Berichtsjahr um TEUR84

erhöht. Sie waren zum Prüfungszeitpunkt im Wesentlichen ausgeglichen.

Der Sonderposten wird aufgrund von Zugängen in 2017 um TEUR 54 höher ausgewiesen.

Die Verbindiichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber dem Vorjahr um

TEUR 91 auf TEUR 190 gestiegen. Sie waren zum Zeitpunkt unserer Prüfung ausgeglichen.

Die Verbindiichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind im Berichtsjahr um

TEUR 41 auf TEUR 196 gesunken.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft die Erträge der Musikschule (TEUR 95)

und des Parktheaters (TEUR 31).

Die bilanzielle Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt damit zum Abschlussstichtag

32,2 % (Vorjahr 34,2 %) des gestiegenen Gesamtkapitals. Gemäß Beschluss der Stadtverord

netenversammlung vom 3. April 2014 erhält der Eigenbetrieb jährlich einen Ausgleich des ent

standenen Verlustes zuzüglich des Betrages, um welchen die Abschreibungen die getätigten In

vestitionen übersteigen.

Der Eigenbetrieb hat das Geschäftsjahr mit einem Jahresgewinn von TEUR 116 abgeschlossen.

Dieser wurde aufgrund des genannten Beschlusses an die Stadt Bensheim zurückgezahlt, da

der Werteverzehr des Anlagevermögens in 2017 negativ ist.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Investitionsquote

Investitionen x 100

Anlagevermögen

Sachanlagenintensität

Sachaniaqen x 100

Gesamtkapital

Eigenkapitalquote

Eigenkapital x 100

Gesamtkapital

Kapitalumschlagshäufigkeit

Umsatzerlöse

Gesamtkapital

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
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III. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der

Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapital

flussrechnung erstellt:

2017 2016

Verände

rung

TEUR TEUR TEUR

Jahresgewinn 0 8 -8

+/./. Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 126 118 8

+/./. Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 13 0 13

+/./. Auflösung Sonderposten für Zuwendungen zum
Anlagevermögen -40 -36 -4

././+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen
aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer
Aktiva (soweit nicht Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit) -13 66 -79

+1.1. Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer
Passiva (soweit nicht Investitions- oder
Finanzierungs-tätigkeit) 49 -68 117

+1.1. Zinsaufwendungen/Zinserträge 3 2 1

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 138 90 48

Auszahlungen für Investitionen ins das
immaterielle Anlagevermögen

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage
vermögen

Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlage-
vermögen 2 0 2

+ Erhaltene Zinsen 1 2 -1

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -171 -107 -64

+ Zuführungen zu Sonderposten 94 24 70

Auszählungen aus der Tilgung von Anleihen und
(Finanz-)Krediten 15 15 0

Gezahlte Zinsen -4 -4 0

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 75 5 70

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz
mittelfonds 42 -12 54

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode .  51 63 -12

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 93 51 42

-10-



Aus vorstehender Kapitalflussrechnung wird deutlich, dass der Cashflow aus der Investitionstä

tigkeit nicht durch den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert werden konnte.

Der Finanzmittelfonds (Flüssige Mittel abzüglich jederzeit fällige Kontokorrentkredite) ist insge

samt um TEUR 42 gestiegen.

Die bilanzmäßige Liquidität an den beiden Stichtagen 31. Dezember 2017 und 31. Dezem

ber 2016 zeigt die folgende Darstellung;

Liquiditätsrechnung

Flüssige Mittel (Finanzmittelfonds)

Abzüglich:

Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rücksteliungen

Barliquidität
= Liquidität 1. Grades

Zuzüglich:

Liefer- und Leistungsforderungen

Einzugsbedingte Liquidität
- Liquidität 2. Grades

Zuzüglich:

Sonstige kurzfristige Aktiva

Working Capital
= Liquidität 3. Grades

Zuzüglich:

Übrige Aktiva abzüglich übrige Passiva

= Eigene Mittel

TEUR TEUR

Verände

rung

TEUR
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezem

ber 2017 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sowie die Einhaltung der einschlägi

gen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen

der Betriebssatzung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften

entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Da

bei haben wir auch geprüft, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften

zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sowie die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen

nach § 53 HGrG".

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob

alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres

Prüfungsauftrages.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahres

abschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe

ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rah

men unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im April 2018 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes in

Bensheim und in unseren Büroräumen in Dreieich-Sprendlingen durchgeführt. Anschließend er

folgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti

gungsvermerk vom 22. Mai 2017 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016. Er

wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28. September 2017 unverändert

festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der

Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.
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Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebslei

tung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung

schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bi-

lanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berück

sichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht

und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklun

gen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die

nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach

dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns

bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff.

HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü

fung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Aus

richtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Ver

stöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe

triebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläu

figen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungs

ansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus

resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprä

chen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes bekannt.

insbesondere aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten bedeutsamen Geschäfts

prozessen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Anlagevermögen

- ForderungenA/erbindlichkeiten verbundene Unternehmen

- Umsatzeriöse
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Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren

Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzeifallprüfungen wurden daher

nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Orga

nisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben

wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jah

resabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rech

nungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unse

ren Arbeitspapieren festgehalten (IDW PS 460).
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßlgkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung) des Eigenbetriebes erfolgt computer

gestützt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Venwendung des Programms Client/Server Stan

dard Software SAP R/3 der Firma SAP. Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung erfolgt monatlich

über die Personalabteilung der Stadt Bensheim.

Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnüngslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)

sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kon

trolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeit

raum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnüngslegungsbezogene interne Kontrollsystem

ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der

Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert; das Belegwesen ist klar und über

sichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet

und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu

einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen

(einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnun

gen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.
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2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust

rechnung sowie Anhang - wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes)

in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005, erstellt.

Die Gliederung erfolgte nach den Formblättern 1 und 2 der Verordnung zur Bestimmung der

Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (Formblattverordnung).

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.

Die Bewertung entspricht den Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapitalgesell

schaften, soweit sich aus dem EigBGes nichts anderes ergibt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahirechte bestehen,

erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die

Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Biianzierungs- und Bewertungsmethoden ausrei

chend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang

übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig

und zutreffend dargestellt. Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe

der Bezüge der Betriebsleitung im Anhang zu Recht in Anspruch genommen worden.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschrif

ten einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Be

anstandungen.
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3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage 4) hat ergeben, dass der

Lagebericht mit dem Jahresabschiuss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im

Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und dass er insgesamt ein zutreffendes

Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt.

Femer hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt und die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB und

den ergänzenden Vorschriften des § 26 EigBGes vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben ent

hält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d. h. in seiner Gesamtaus

sage - wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang ergibt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Ei

genbetriebes vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Fi

nanz- und Ertragslage in Abschnitt C. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläu

terungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr

angewendet.

Im Übrigen ven/veisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Aus

wirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer

Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.



F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Das Ergebnis der erweiterten Prüfung wird von uns nicht in den Bestätigungsvermerk aufge

nommen, da sich hieraus keine wesentlichen Auswirkungen ergeben, die die Ordnungsmäßig

keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Frage steilen.

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes erstreckt sich die Abschlussprüfung auch auf die Prüfung der Ord

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen,

dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Be

richterstattung über die Enweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der er

forderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vor

schriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach

unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Be

deutung sind.
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II. Wirtschaftspian

Im Rahmen der Geschäftsführungsprüfung haben wir auch einen Vergleich des Rechnungser

gebnisses mit dem von der Betriebsleitung für das Jahr 2017 nach § 15 EigBGes aufgestellten

Wirtschaftsplan vorgenommen.

Aus der nachstehenden Gegenüberstellung sind die Abweichungen zwischen dem Erfolgsplan

und der Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen ersichtlich:

Umsatzerlöse

Sonstige betriebliche Erträge

Gesamtleistung

Materialaufwand

Rohergebnis

Personalaufwand

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
einschließlich sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Zinserträge

Zinsaufwand

Finanzergebnis

JahresgewinnZ-verlust

Erfolgsplan

TEUR

2.901

3.577

3.018

1.520

1.374

Gewinn- und

Verlust

rechnung

TEÖR

3.445

3.575

2.965

1.498

1.338

Abweichung

TEUR

2.769

-2.771

Die gesamten Erträge fielen gegenüber den Planwerten um TEUR 2 geringer aus. Dies wurde

durch die geringeren gesamten Aufwendungen (./.TEUR 2) kompensiert. Das Jahresergebnis

entspricht dem Ergebnis des Wirtschaftsplanes.



III. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts

führung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikofrüherken-

nungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als

Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein RIsikofrüherkennungssystem i. 8. d. § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen

Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss

deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen

und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbe

trachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein geschlossenes RIsikofrüherkennungssystem. Wir ven/veisen

auf unsere Feststellungen zum RIsikofrüherkennungssystem in Anlage 8.
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G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schiussbemerkungen

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum

31. Dezember 2017 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 des Eigenbetrieb Stadtkul

tur Bensheim unter dem Datum vom 16. Mai 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestäti

gungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Stadtkul

tur Bensheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden iandesrechtlichen Vorschriften und den er

gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen

Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge

führten Prüfung eine Beurteiiung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh

rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i. V. m. § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli

che Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen intemen Kon-

trolisystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebs

leitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses

und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht

der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landes

rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermit

telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vor

schriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen

(IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prü

fungsberichtes bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe

des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung ab

weichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofem hierbei unser Bestä

tigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-

Dreieich, 16. Mai 2018

/ C)

fel( WIRTSCHAFTS-

PHÜFUNGS-
GESELLSCHAFT

Schüllermann und Partner AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschafl

Steuerberatungsgesellschaft

MSc. Marcel Kempf
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Finw. (FH) Wolfgang Kaiser
Wirtschaftsprüfer
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Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim, Bensheim
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

Anlage 2

1. Umsatzeriöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hiifs- und
Betriebsstoffe und für bezogene
Waren

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und
Sachanlagen

b) auf Vermögensgegenstände des
ümiaufvermögens, soweit diese die
im Untemehmen üblichen

Abschreibungen überschreiten

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

10. Sonstige Steuern

11. JahresgewinnZ-verlust

3.444.849,76

130.174.93

-40.451,97

-569.284.93

-1.146.441,10

-126.183,72

1.375,85

-4.156.25

3.299.444,65

3.575.024,69 3.353.068,06

-41.493,32

-609.736,90

-126.564,72

..3.880,20.

-463.597.42

-505.090,74

-1.092.355,09

-1.497.546,82 -1.427.933,29

-117.684,90

-2.780,40

.1,Q9MP.
-1.099.80

0.00
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Anhang
für das Geschäftsjahr 2017 Seite 2 von 12

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Eigenbetrieb Stadtkultur Benshelm mit Sitz In Benshelm Ist ein
kommunalrechtllch wirtschaftliches Untemehmen der Stadt Benshelm, das keine
eigene Rechtspersönlichkeit besitzt. Daher Ist der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim
auch nicht im Handelsregister eingetragen.

Auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 werden gemäß § 22 ElgBGes die
Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für die
Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238-256a HGB sowie den ergänzenden
Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264-288 HGB. Die Gliederung
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den
Foimblattvorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und nach HGB i.d.F. des BIIRUG
(Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz).

II. Angaben zu den Bllanzierungs- und Bewertungs
methoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu
Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofem sie der Abnutzung unterliegen,
entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen
vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungskosten (Rechnungspreis
zuzüglich Nebenkosten abzüglich Skonto) angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen nach Maßgabe der städtischen Abschreibungstabelle
und der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Zugänge des beweglichen
und unbeweglichen Anlagevermögens während des Geschäftsjahres werden
grundsätzlich pro rata temporis abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter
(GWG) werden aus Vereinfachungsgründen analog der steuerlichen Abschreibung
über 5 Jahre abgeschrieben und jährlich In Sammelposten geführt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw.
Wertminderung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

dauerhafter

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem
Nennwert oder dem am Bllanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Bei Forderungen, deren Elnbringllchkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden
angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden
abgeschrieben.

adaarj ivhs^
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Anhang
für das Geschäftsjahr 2017 Seite 3 von 12

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert

angesetzt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens
werden passiviert und analog der Nutzungsdauer der bezuschussten
Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Ungewissen Verbindlichkeiten.
Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr wurden mit dem ihrer Restiaufzeit entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüiiungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz
1. Aktiva

1.1 Anlagevermögen

Die Ermittlung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens nach der en/veiterten
Brutto-Methode ergibt sich gemäß dem als Anlage beiliegenden Anlagenspiegei.
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1.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit sämtlicher Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände
beträgt bis zu einem Jahr.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Hierin enthalten ist ein Disagio von 24.937,50 €.

2. Passiva

2.1 Rückstellungen

01.01.2017 Verbrauch Auflösung Zuführung Auh^insung 31.12.2017

Sonstigen
Rückstellungen

EUR EUR Ea EUR EUR EUR

Rückstellungen für
Leistungsentgelt TVöD

23.419,03 17.502,63 0,00 18.954,78 0,00 24.871,18

Urlaubs-

Rückstellungen
30.644,98 0,00 0,00 7.395,22 0,00 38.040,20

Überstunden-
Rückstellungen

101.090,85 16.637,21 0,00 19.752,88 0,00 104.206,52

Rückstellungen
Lebensarbeitszeltkonto

24.339,22 0,00 0,00 3.546,84 0,00 27.886,06

Rückstellungen für
Rechts-, Beratungs-,
Jahresabschluss- und

Steuerberatungskosten

5.206,25 293,75 8.500,00 0,00 8.500,00

Rückstellungen für
Archivierung

3.700,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00

Andere sonstige
Rückstellungen aus
Ungewissen
Verbindlichkeiten

27.169,56 17.189,90 9.979,66 21.500,00 0,00 21.500,00

Summe gesamt 215.863,64 60.235,99 10.273,41 83.349,72 :lr/i
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Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von Beamten sind nicht auszuweisend

Bei einer Restlaufzelt von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung
vorgenommen.

' Da der Eigenbetrieb keine Dienstherreneigenschaft besitzt können Beamte nicht im Eigenbetrieb angestellt werden, sie
werden von der Kemverwaitung entsandt. Die Besoldung der Beamten kann jedoch direkt vom Eigenbetrieb vorgenommen
werden um unnötige Verrechnungen zwischen EB und Kemverwaitung zu vermeiden. Gleiches gilt für alle anderen
Personalaufwendungen wie z.B. Pensionsrückstellungen. Die Passivierung der Pensionsrückstellungen erfolgt demnach bei der
Kemverwaitung,

Ll.,. J1._J aqaan vh&^
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2.2 Verbindlichkeiten

Bilanzposition

Verbindlichkelten

gegenüber Kreditinstitute

Bilanzwert

EUR EUR EUR

113.125,00 15.000,00

davon mehr

als fünf Besicherung
Jahre

EUR

Verbindlichkeiten aus

Lieferung und Leistung
189.637,28 189.637,28 0,00 0,00

Verbindlichkeiten

gegenüber verbundenen
Unternehmen

196.345,90 196.345,90 0,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 54.075,36 54.075,36 0,00 0,00

Gesamt 455.058,54 98.125,00

araa aaüBn itj ^vhfe. 4xj
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IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus Zuschüssen

Erlöse aus Benutzungsgebühren

Erlöse aus Kostenerstattungen von
verbundenen Unternehmen

Erlöse aus Eintrittsgeldern

Erlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen

Erlöse aus Erstattung für Mahngebühren

Sonstige Periodenfremde Erträge

Erlöse sonstiges

2017 2016

T€ T€

2.521 2.405

481 527

188 163

142 132

53 40

11 14

6 4

43 14

3.445 3.299

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonstige Kostenerstattungen und Spenden

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen

Erträge sonstiges

2017

T€ ■

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in.
Höhe von 2.294,96 € enthalten.

axiaa aJÜBD !vh^
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V. Sonstige Angaben

1. Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Eigenbetriebes „Stadtkultur Bensheim
betrug zum Stichtag insgesamt 45 Mitarbeiter/innen, davon

•  2 Beamte/Beamtinnen

•  26 Beschäftigte^
•  17 Aushilfen (die bei Bedarf im Theater und Museum tätig sind)

2. Gesellschaftsorgane

2.1 Betriebsleitung

Betriebsleitung

Herr Thomas Herbom ab dem 01.05.2010

stellvertretende Betriebsleiterin

Frau Marion Bopp ab 10.06.2010

2.2 Betriebskommission

Der Betriebskommission gehören an:

Stellvertreter/InVertreter/inFunktion

Rolf Richter
(ab 11.12.2014)

Burgermeister / Vorsitzender der
Betriebskommission

Adil OyanFinanzdezement

Weiteres Mitglied des Magistrates Versicherungsfachmann i.R.

Es werden alle „Vertragsverhältnlsse" mit Mitarbeitern erfasst, unabhängig davon ob diese in dem Jahr aktiv gearbeitet haben.
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Maximilian Gärtner
Student

Ralf Dorsheimer
Goldschmiedemeister

Tanja Marquardt
1. Konrektorin

Ingrid Schich-Kiefer
Dipl. Pädagogin

Carmelo Torre
Dipl. Ing.

Marco Weißmüller
Dipl. Betriebswirt

Moritz Müller
Student

Hanns-Christian Wüstner
Dipl. Wirtschafts. Ing.

Mitglieder der
Stadtverordnetenversammlung

Angela Manteufel
Gewerkschaftssekret. i.R.

Carsten Buschmann

Personalvermittler

Franz Apfel
Verwaitu ngsangestellter

Christiane Lux
Rechtsanwältin

Annika Petermann
Schülerin

Eva Middleton
Übersetzerin

Holger Steinert
Dipl. Betriebswirt

Jascha Hausmann
Justiziar

Tobias Fischer

Jurastudent

Dr. Gabriela Moock
Rentnerin

(bis 29.03.2017)

Herr Rolf Kahnt
Studienrat a.D.

(30.03.2017)

Elke Ritter
Verwaltungsangestellte

Susanne Ergler
Verwaltungsangestellte

Mitglieder des Personalrates der
Stadt Bensheim

Dirk Walther
Verwaltungsangestellter

Sabine Fortwängler
Verwaltungsangestellte
(bis 23.03.2017)

Steffen Hofmann

Verwaltungsangestellgter
(ab 24.03.2017)

ar3trj
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Wirtschaftlich oder kulturell

besonders erfahrene Personen

Heinz-Jürgen Schocke Brigitte Wagenknecht
Oberstudiendirektor a.D. Verwaltungsangestellte i.R.

Hilie Krämer
Hausfrau

Dr. Roland TurowskI
Dr. Ing.

Peter Bom

Oberstudienrat

Waltraud Ritter
Hausfrau

3. Verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen

Der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim ist eine 100 prozentige Tochter der Stadt
Bensheim und ist mit 10.000,00 € an der Stiftung „Kulturstiftung für die Bergstraße"
beteiligt.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Für Abschlussprüfungsleistungen des Abschlussprüfers der Kanzlei Schüiiermann
und Partner AG wurde in 2017 5.206,25 € in Rechnung gestelit.

5. Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es liegen keine besonderen Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2017

6. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird stets auf neue Rechnung vorgetragen. In 2017 wurde
kein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

7. Übrige Angaben

7.1 Bezüge der Betriebskommission und der Betriebsleitung

Die Betriebskommissionsmitgiieder haben im Berichtsjahr keine Bezüge erhalten, nur
eine Aufwandentschädigung.

«•
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Bezüglich der Angabe der Vergütung der Betriebsleitung wird von der
Befreiungsvorschrift nach § 286 Abs. 4 HGB wird Gebrauch gemacht.

7.2 Haftungsverhältnisse

Zum 31.12.2017 bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB.

7.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim wurde im Jahr 2010 aus der Stadt Bensheim
ausgegliedert. Für die mitübernommenen Beamten zahlt der Eigenbetrieb eine
jährliche Kostenerstattung für Pensionsrückstellungen an die Stadt Bensheim, da
diese im Pensionsfalle die Zahlungen tätigt. In 2017 wurde ein Betrag in Höhe von
32.574,00 € gezahlt. Der Betrag variiert jährlich, da die Kostenerstattung auf
Grundlage der Berechnung^er Versorgungskasse erfolgt.

Bensheim, 31.03.?Ö18

Thomas Heroorei

Betriebsleiter
Eigenbetri^o Stadtkultur Bensheim
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1. Grundlagen des Eigenbetriebes

a. Geschäftsmodeii des Eigenbetriebes

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Stadtkultur
Bensheim" (Eigenbetriebssatzung) ist der Zweck des Eigenbetriebes, den
Betrieb der städtischen Kultur- und Bildungseinrichtungen durchzuführen. Dazu
gehören insbesondere:

a) der Betrieb des Theaters
b) der Betrieb der Volkshochschule (bis 06.2017)
c) der Betrieb des Museums sowie
d) der Betrieb der StadtiDibliothek und
e) der Betrieb der Musikschuie
einschiießiich der Durchführung der gesamten Kuiturarbeit und des
Veranstaitungsmanagements.

b. Forschung und Entwicklung

Der Eigenbetrieb tätigt keinerlei Forschungsarbeit und Produktentwickiungen.

2. Wirtschaftsbericht

a. Geschäftsveriauf

Im Jahr 2017 fanden drei Sitzungen der Eigenbetriebskommission am 15. März,
14. Juni und am 25. September statt.

Die einzelnen Teams innerhalb des Eigenbetriebs Stadtkultur blicken auf ein
erfolgreiches Jahr 2017 zurück:

Stadtbibiiothek

Die Stadtbibliothek zählte 2017 65.466 Besucher, durchschnittlich 310
Besucher pro Tag. insgesamt wurden 178.837 Ausleihen erzieit.

Durch die Mitgliedschaft im Onleiheverbuhd Hessen haben die Kunden Zugriff
auf einen digitalen Medienpool von 169.128 Exemplaren. Die Bensheimer
Stadtbibliothekskunden tätigten im Laufe des Jahres 38.608 Downloads aus
dem Onleiheverbund.

m-T-irn
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Die Bibliothek führte 129 Veranstaltungen mit 2.665 Teilnehmern durch.
Darunter waren 42 Klassenführungen, 64 Kinder-Veranstaltungen, 7
Veranstaltungen für Erwachsene und 16 Themen - Ausstellungen.

Aufgrund eines Wasserschadens war die Bibliothek vom 28.07. bis 19.09.2017
geschlossen.

Parktheater

Woche junger Schauspieler;
1.322 Zuschauer besuchten die fünf, im Rahmen der 22. Woche junger
Schauspieler, aufgeführten Stücke. Ensembles aus Osnabrück, Saarbrücken,
Berlin, Karlsruhe und Bamberg standen in Bensheim auf der Bühne im
Parktheater.

Der Günther-Rühle-Preis wurde 2017 an das ETA Hoffmann Theater aus

Bamberg für ̂ Europa verteidigen" verliehen.

Spielplan:
Der städtische Theaterspielplan hatte auch Im Jahr 2017 wieder einige
Highlights wie zum Beispiel "Das Boot" mit Hardy Krüger jr. in der Hauptrolle
sowie „Frau Müller muss weg" mit dem Tourneetheater Landgraf zu bieten.
Neben den Abos A, B und C fand auch das Schnupper Abo ein großes
Interesse.

Die Vorstellungen des Kinder- und Jugendtheaters sowie die jährliche
Aufführung in englischer Sprache waren traditionell so gut wie ausverkauft.

Die Abonnement-Zahlen entwickelten sich wie folgt:

Abo A

AboB

Abo C

Schnupper Abo
Schüler Abo

Spielzeit 2016/2017
141

274

60

218

50

Spielzeit 2017/2018
160

282

68

236

22

Events

Das Team Events organisierte und führte im Jahr 2017 den Neujahrsempfang
und Neubürgerempfang, die Gertrud-Eysoldt-Ring-Verleihung, erstmals das
Opern Air im Staatspark Fürstenlager, den Weihnachtsmarkt, das
Adventssingen zum Abschluss des Weihnachtsmarkts sowie vier
Veranstaltungen Im Rahmen des Bergsträßer Jazzfestivals durch. Zusätzlich
standen Spatenstiche, Einweihungen, Ehrungen, Empfänge und Businesstreffs
auf dem Programm.

axlnCJ «dnöL
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Ausstellungen

In der Rathausgalerie wurden zwei Aussteilungen von Juliana Jaeger und
Sabine Nelles gezeigt.
Im Gertrud-Eysoidt-Foyer des Parktheaters wurden Ausstellungen von
Eva Charlotte Bechthold, Siegfried Speckhardt, Barbara Gertitschke und von
der Heinrich Metzendorf Schule präsentiert.

Insgesamt besuchten über 560 Interessierte die Vemissagen.

Volkshochschule

Die Volkshochschule konnte im 1. Haibjahr 2017 insgesamt 85 Kurse in
verschiedenen Bereichen anbieten. Die Kurse wurden von 961 Personen

besucht. Ab dem 01. Juli 2017 ging die Volkshochschule Bensheim in die
Kreisvolkshochschule Bergstrasse über.
Übergangsweise sind noch 2 Mitarbeiter des Eigenbetriebes Stadtkultur für die
Kreisvolkshochschule bis zum 28.02.2019 tätig.

Musikschule

Die Musikschule hatte im Wirtschaftsjahr 793 Schüler. Diese wurden in rund
312 wöchentiichen Unterrichtsstunden untemchtet.

Bei rund 50 Veranstaltungen zeigte sich die Musikschule in der Öffentlichkeit
sehr präsent. Die Auftritte fanden im Parktheater, Haus am Markt, sozialen und
karitativen Einrichtungen sowie in Bensheimer Kirchen statt.

Museum

Das Museum nimmt neben seiner Dauerausstellung zusätzlich pädagogische
Aufgaben wahr. Dies waren 62 Workshops und Führungen für Kinder und
Enwachsene mit insgesamt 1.175 Teilnehmern sowie unter anderem die
Beteiligung an den Ferienspielen der Firma Sirona und der Kreativwoche der
Grundschuie Kappesgärten. Begleitet von Vemissagen wurden folgende
Sonderausstellungen gezeigt: „Schätze Afrikas", Christian Junghanns
„Zwischen Neo und Pop", „Der Blick von Außen", Wilhelm Loth „Spätwerk",
„Von Traubenkernen und Brakteaten" sowie Eleonore Robsmann
„Spiegelungen".

Außerdem war das Museum aktiv an Maiway und an verkaufsoffenen
Sonntagen beteiligt und bot mehrere Vorträge und Lesungen zu den
Sonderausstellungen an.
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Insgesamt konnten 3.556 Besucher im Museum begrüßt werden.

Im Jahr 2017 konnte ein um TEUR 116,4 besseres Ergebnis erreicht werden
als im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehen war. Gemäß Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 03.04.2014 verbleibt dem Eigenbetrieb ein
Jahresgewinn in Höhe des Werteverzehrs des Anlagevermögens. Im
Wirtschaftsjahr 2017 war der Werteverzehr des Anlagevermögens geringer als
die Neuanschaffungen, sodass kein Gewinn im Eigenbetrieb verbleibt. Die
TEUR 161,8 werden in die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen eingestellt.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber Planansatz setzt sich wie folgt
zusammen:

Die Eintrittsgelder liegen aufgrund des erfolgreichen Opem Air TEUR 24 über
Plan. Da der BA für diese Veranstaltungen Medialeistungen in Höhe von TEUR
30 gesponsert hat, erhöhen diese Leistungen ebenfalls die Umsatzerlöse.
Die Mieteinnahmen im Bereich des Parktheater liegen TEUR 18 über Plan, da
das Parktheater im Jahr 2017 häufiger fremd vermietet wurde.
Der Personalaufwand liegt TEUR 22 unter Plan, da die Sozialabgaben geringer
ausfielen als geplant.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen in Höhe von TEUR 40 unter
dem Planwert; Im Jahr 2017 wurden die für den Bereich Städtepartnerschaften
angemeldeten Mittel nicht in voller Höhe ausgeschöpft.

Im Jahr 2017 erhielt der Eigenbetrieb von der Kemverwaltung ein
Dienstieistungsentgelt in Höhe von TEUR 2.401. Im Vergleich zum Vorjahr
benötigte der Eigenbetrieb ein um TEUR 113 höheres Dienstleistungsentgelt,
da in diesem Jahr die geplanten Instandhaltungsmaßnahmen für das Museum
umgesetzt wurden und der Bereich Städtepartnerschaften in den Eigenbetrieb
übernommen wurde.

b. Lage

Der Eigenbetrieb weist unverändert eine sehr solide Vermögens- und absolut
sichere Finanzlage auf. Voraussetzung hierfür ist jedoch der jährliche
Verlustausgieich durch die Kemverwaltung.

Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt 32,18% (VJ 34,22%)
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Das eingebrachte Stammkapital der Stadt Benshelm beträgt 100 TEUR, die
Allgemeine Rücklage 345 TEUR und der Gewinnvortrag 101 TEUR.

Die Liquidität des Eigenbetriebs war über das gesamte Jahr hinweg
gewährleistet.

3. Prognosebericht

Wesentliche Änderungen der Leistungen sind nicht geplant. Für das Jahr 2018 Karin
mit einem konstanten Geschäftsverlauf gerechnet werden.

4. Chancen- und Risikobericht

Das Wirtschaftsjahr 2017 des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim konnte wieder
überaus erfolgreich gestaltet und abgeschlossen werden.

Auch in diesem Jahr ist es den Mitarbeitern des Eigenbetriebes Stadtkultur gelungen,
ein breit gefächertes kulturelles Angebot für alle Zielgruppen zusammenzustellen und
erfolgreich durchzuführen.

Wenn die Stadt Bensheim auch weiterhin den Verlustausgleich für den Eigenbetrieb
übemimmt, dann ist die Sicherstellung einer kulturellen Grundversorgung in Bensheim
zu bezahlbaren Preisen und die Pflege von Bensheims Image als kulturelles Zentrum
im Bereich mittlere Bergstraße durch niveauvolle Kulturangebote auch für die Zukunft
gewährleistet.

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 19.02.2015 wurde die
Volkshochschule Bensheim am 01.07.2017 an die Kreisvolkshochschule übergeben.

Auch 2018 soll der erfolgreich eingeschlagene Weg fortgeführt werden. Die
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche soll weiter intensiviert und ausgebaut
werden, um auch in Zukunft eine von der Bevölkerung gut angenommene Kulturarbeit
in Bensheim zu leisten.

Ertragsorientierte Risiken sind nicht gegeben.

Die stabile Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebes lässt derzeit keine
Liquiditätsrisiken erkennen. Die Gesellschaft finanziert sich über den Verlustausgleich
und über Zuwendungen. Für den kurzfristigen Bedarfsfall im Tagesgeschäft ist mit der
Hausbank zusätzlich eine Kreditlinie vertraglich vereinbart.
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Die Liquiditätslage jst^hr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu erwarten.

Benshelm, den 31.03.2018

Thomas Herböm
Betriebsleit»

EigenbetrieV Stadtkultur Benshelm
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Blatt 1

Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Jahresabschiuss zum 31. Dezember 2017

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschiuss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Stadtkul

tur Bensheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschiuss und Lagebericht nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er

gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen

Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge

führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschiuss unter Einbeziehung der Buchfüh

rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i. V. m. § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den

Jahresabschiuss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli

che Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschiuss und Lagebe

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebs

leitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses

und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landes
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermit
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vor
schriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dreieich, 16. Mai 2018

WIRTSCHAFTS

PRÜFUNGS
GESELLSCHAFT

.^REIEfCVi^

Schüllermann und Partner AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

MSc. Marcel Kempf
Wirtschaftsprüfer

Dipl.-Finw. (Fm Wolfgang Kaiser
Wirtschaftsprüfer
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Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Rechtliche Verhältnisse

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim vom 18. Dezem

ber 2009 wurde der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim zum 1. Januar 2010 gegründet.

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim wurde durch Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung vom 16. Dezember 2009 beschlossen und trat zum I.Janu

ar 2010 in Kraft.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung

EUR 100.000,00.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Durchführung des Betriebes der städtischen Kultur- und Bil

dungseinrichtungen. Dazu gehören insbesondere der Betrieb des Theaters, der Volkshochschu

le, des Museums, der Stadtbibliothek, der Musikschule sowie die Durchführung der gesamten

Kulturarbeit und des Veranstaltungsmanagements.

Der Eigenbetrieb hat folgende Organe:

- Betriebsleitung

- Betriebskommission

- Magistrat

- Stadtverordnetenversammlung

Die nach § 6 EigBGes gebildete Betriebskommission hat folgende Mitglieder:

- 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

- 3 Mitglieder des Magistrates

- 2 Mitglieder des Personalrates des Eigenbetriebes

- 3 wirtschaftlich oder kulturell besonders erfahrene Personen

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.
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Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

31.12.2017 EUR 989.544,00

944.582,00

A. Anlagevermögen

31.12.2016 EUR

31.12.201631.12.2017

EUREUR

37.748,00

941.796,00

10.000,00

989.544,00

44.890,00

889.692,00

10.000,00

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

944.582.00

Immaterielle Vermogensgegenstande

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie LIzen

zen an solchen Rechten und Werten 37.748,0031.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR 44.890,00

Entwicklung:
EUR

44.890,00

3.951,12

11.093,12

37.748,00

Stand 1. Januar 2017

Zugänge 2017

Abschreibungen 2017

Stand 31. Dezember 2017
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II. Sachanlagen 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR 889.692,00

31.12.2017 31.12.2016

Grundstücke und grundstücksgieiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden

Grundstücken

Betriebs- und Geschäftsausstattung

450.986,00

490.810,00

941.796,00

461.545,00

428.147,00

889.692,00

1. Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte und Bauten einschließlich der

Bauten auf fremden Grundstücken 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

450.986,00

461.545,00

Entwicklung:

Stand 1. Januar 2017

Abschreibungen 2017

Stand 31. Dezember 2017

461.545,00

10.559,00

450.986,00

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

490.810,00

428.147,00

Entwicklung:

Stand 1. Januar 2017

Zugänge 2017

Abgänge 2017

Abschreibungen 2017

Stand 31. Dezember 2017
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Die Zugänge betreffen im Wesentlichen den Medienbestand der Bibliothek (EUR 44.990,37),

Kunstgegenstände (EUR 54.400,00) sowie geringwertige Wirtschaftsgüter (EUR 41.273,73).

Iii. Finanzanlagen 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

10.000,00

10.000,00

Der Ausweis betrifft eine Einlage in die Kuiturstiftung für die Bergstraße.

B. Umlaufvermögen 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

666.837,96

614.817,79

31.12.2017 31.12.2016

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks

574.187,59

92.650,37

666.837,96

564.090,81

50.726,98

614.817,79
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I. Forderungen und sonstige Vermögens
gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

3. Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und

Schecks 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

31.12.2017 31.12.2016

Sparkasse Bensheim (Stadtvenwaitung)

Handvorschüsse

91.770,37

880,00

92.650,37

C. Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

Der Ausweis betrifft im Wesentlichen ein Disagio in Höhe von EUR 24.937,50.
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Passivseite

A. Eigenkapital 31.12,2017 EUR 545.832,94

545.832,9431.12.2016 EUR

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

I. Stammkapital

II. Rücklagen

III. Bilanzgewinn

100.000,00 100.000,00

344.840,94344.840,94

100.992,00

545.832,94

100.992.00

545.832,94

I. Stammkapital 31.12.2017 EUR 100.000,00

100.000,0031.12.2016 EUR

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebsatzung mit EUR 100.000,00 festgesetzt.

II. Rücklagen 31.12.2017 EUR 344.840,94

31.12.2016 EUR 344.840.94

III. Bilanzgewinn 100.992,00

100.992,00

31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

31.12.2017 31.12.2016

EUREUR

Gewin nvortrag

Jahresgewinn

100.992,00

0,00

100.992,00

93.008,00

7.984,00

100.992,00
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B. Sonderposten

1. Sonderposten für Investitionszuschüsse 31.12.2017 EUR 242.365,00

31.12.2016 EUR 188.442.00

Entwicklung:
EUR

Stand 1. Januar 2017 188.442,00

93.977,24

40.054,24

242.365,00

Zugang 2017

Auflösung 2017

Stand 31. Dezember 2017

C. Ruckstellungen

1. Sonstige Ruckstellungen 31.12.2017 EUR 228.703,96

31.12.2016 EUR 215.863.64

Zur Entwicklung der Rückstellungen venweisen wir auf den Anhang (Anlage 3)

D. Verbindlichkeiten 31.12.2017 EUR 553.183,54

496.836,0531.12.2016 EUR

31.12.201631.12.2017

EUREUR

128.125,00

98.979,39

11.3125,00

189.637,28

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 196.345,90

54.075,36

553.183,54

236.969,99

32.761,67

496.836,05

Sonstige Verbindlichkeiten



1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR
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31.12.2017 31.12.2016

Darlehen Wl Bank 113.125,00

113.125,00

128.125,00

128.125,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

189.637,28

98.979,39

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

196.345,90

236.969,99

4. Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

54.075,36

32.761,67

31.12.2017 31.12.2016

Nicht verwendete Spenden

Steuerverbindlichkeiten

Sonstige

12.309,43

24.042,59

17.723,34

54.075,36

14.109,24

10.294,93

8.357,50

32.761,67

E. Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

125.723,57

148.130,56

Der Ausweis betrifft die Abgrenzung der Einnahmen der Musikschule (TEUR 95) und des

Parktheaters (TEUR 31).
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2017

1. Umsatzerlöse 2017 EUR 3.444.849,76

2016 EUR 3.299.444,65

2017 2016

EUR EUR

Zuweisungen

Benutzungsgebühren

Eintrittsgelder

Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen

Sonstige Umsatzerlöse

2.521.392,00

480.803,34

141.588,96

187.558,00

113.507,46

3.444.849,76

2.405.240,44

526.639.43

132.427,50

162.525,02

72.612,26

3.299.444,65

2. Sonstige betriebliche Erträge 2017 EUR 130.174,93

53.623,412016 EUR

2017 2016

EUR EUR

Personalkostengestellung

Sonstige Kostenerstattungen

Spenden

Auflösung von Sonderposten

Auflösung von Rückstellungen

Schadenersatz

Sonstige Erträge

63.970,00

6.280,27

4.710,00

40.054,24

10.273,41

4.707,51

179,50

130.174,93

0,00

12.212,80

0,00

35.902,02

1.500,37

0,00

4.008,22

53.623,41
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3. Matenalaufwand 2017 EUR 609.736,90

505.090,742016 EUR

a) Aufwendungen für Roh-, Hllfs- und Be
triebsstoffe und für bezogene Waren 40.451,97

41.493,32

2017 EUR

EUR2016

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen EUR 569.284,93

EUR 463.597,42

2017

2016

4. Personalaufwand 2017 EUR 1.497.546,82

EUR 1.427.933,292016

EUR 1.146.441,10

EUR 1.092.355,09

a) Lohne und Gehälter 2017

2016

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung EUR 351.105,72

335.578,20

2017

2016 EUR

126.564,72

117.884,90

5. Abschreibungen 2017 EUR

EUR2016

a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 126.183,72

117.684,90

2017 EUR

2016 EUR

b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf
vermögens, soweit diese die im Unterneh
men übiichen Abschreibungen überschrei
ten 381.002017 EUR

EUR 200,002016
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6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 2017 EUR 1.337.296,05

1.291.030,752016 EUR

2017 2016

EUR EUR

Miete 367.283,06

309.698,33

225.289,60

60.599,79

67.127,16

59.597,82

109.888,99

43.862,82

34.181,94

23.921,14

9.514,00

26.331,40

1.337.296,05

373.466,71

292.516,49

222.755,20

57.141,03

59.293,13

56.339,72

88.143,06

45.130,68

32.675,45

21.878,70

Verwaltungskostenbeitrag

Fremdleistungen

Strom, Gas, Wasser

Zuweisungen für laufende Zwecke

Kostenerstattung

Aufwendungen aus Öffentlichkeitsarbeit

Fremdreinigung

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden

Reisekosten

Beratungskosten

Sonstige Aufwendungen

8.014.25

33.676,33

1.291.030,75

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2017 EUR 1.375,85

1.709,502016 EUR

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen im Wesentlichen Säumniszuschläge sowie

Mahngebühren.

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2017 EUR 4.156,25

4.156,252016 EUR

2017 2016

EUR EUR

Auflösung Disagio 4.156,25 4.156,25
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9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstä
tigkeit 2017 EUR 1.099,80

8.681,632016 EUR

10. Sonstige Steuern 2017 EUR 1.099,80

697,632016 EUR

11. JahresgewinnZ-verlust 0.002017 EUR

2016 EUR 7.984,00
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Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschafts

prüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts

führung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in

Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Lan

desrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die

geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung

der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir

Ven/veisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt;

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:



Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Übenvachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi

dualisierte Offeniegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteiiungspian für

die Geschäftsieitung sowie ggf. für die Konzernieitung? Gibt es darüber hinaus schriftli

che Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf.

für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Be

dürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es besteht eine Geschäftsordnung für die Betriebskommission. Über die Regelungen der Ge

schäftsordnung hinaus gibt es keinen Geschäftsverteiiungspian. Uns wurden keine darüber hin

ausgehenden Weisungen des Überwachungsorgans für die Betriebsleitung bekannt. Die ge

troffenen Regelungen entsprechen den Anforderungen bzw. den Bedürfnissen des Eigenbetrie

bes.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur

den Niederschriften hierüber erstellt?

Es haben drei Sitzungen der Betriebskommission im Berichtsjahr stattgefunden. Es wurden

Niederschriften über die Sitzungen erstellt. Darüber hinaus hat sich die Stadtverordnetenver

sammlung in ihren Sitzungen mit den Belangen des Eigenbetriebes beschäftigt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des

Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß übt die Betriebsleitung keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus.
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi

vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi

xum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung

ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütungen an die Betriebsleitung und die Aufwandsentschädigungen an die Betriebs

kommission haben keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger

Anreizwirkung. Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Ge

samtbezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde Gebrauch

gemacht.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationplan,

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und ZuständlgkeitenA/Veisungsbefug-

nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es liegt ein Organisationsplan vor, woraus ersichtlich wird, dass alle wesentlichen Funktionsbe

reiche abgedeckt und sachgerecht angeordnet und besetzt sind. Zuständigkeiten und Wei

sungsbefugnisse der Betriebsleitung ergeben sich aus der Geschäftsordnung.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem

Organisationsplan verfahren wird.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do

kumentiert?

Die Betriebsleitung hat den Erlass vom Dezember 2008 bzw. Juni 2015 "Korruptionsvermei

dung in hessischen Kommunalverwaltungen" des Hessischen Ministeriums des Innern und für

Sport zur Kenntnis genommen und die erarbeiteten Empfehlungen umgesetzt. Die daraufhin er

lassene Sponsoringrichtlinie der Stadt Bensheim wird ebenfalls angewandt. Der Eigenbetrieb

Stadtkultur Bensheim hat eine Vergaberichtlinie erlassen. Als wesentlicher Punkt enthält die

Vergaberichtlinie Wertgrenzen für bestimmte Vergabeverfahren und für die Zuschlagserteilung.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwe

sen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese

nicht eingehalten werden?

Durch die Aufstellung des Wirtschaftsplanes wird ein Entscheidungsrahmen vorgegeben.

Schriftliche Richtlinien zur Sachbearbeitung liegen für wesentliche Bereiche vor und werden

kontinuierlich aktualisiert (Vergaberichtlinien, allgemeine Dienstanweisungen), im Rahmen un

serer Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver

waltung, EDV)?

Eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen liegt vor.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten -

den Bedürfnissen des Eigenbetriebs?

Das Planungswesen, weiches aus einem Wirtschafts- und Finanzplan besteht, entspricht den

Bedürfnissen des Eigentjetriebes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Eine systematische Untersuchung und Analyse der Planabweichungen erfolgt vierteljährlich bei

der Erstellung der Quartalsberichte.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und

den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Eine nach dem Produktplan ausgerichtete Kostenrechnung ist eingerichtet. Das Rechnungswe

sen entspricht den Anforderungen des Eigenbetriebes.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi

tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, die Übenwachung erfolgt zentral durch besondere Aufgabenzuweisung durch die Stadtkas

se, at>er auch durch die Betriebsleitung, von der Liquiditätskontrollen durchgeführt werden.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten

worden sind?

Die Abwicklung der Zahlungsströme über die Stadtkasse entspricht in ihrer Funktion einem

zentralen Cash-Management.

(  f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen

zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Fakturierung der Forderungen erfolgt zeitnah. Forderungen werden effektiv und zeitnah ein

gezogen. Die Abwicklung erfolgt durch die Stadtkasse.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-

fasst es alle wesentlichen Unternehmens-ZKonzernbereiche?

Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben wird durch die Betriebslei

tung vorgenommen. Hierzu werden Quartalsberichte sowie EDV-gestützte Haushaltsübenva-

chungslisten verwendet.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Betei

ligung besteht?

Der Eigenbetrieb hat seit 2015 eine Beteiligung an der Kulturstiftung für die Bergstraße. Die Be

teiligung an der Kulturstiftung für die Bergstraße beträgt EUR 10.000,00 und ist nicht wesent-
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Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er

kannt werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem ist nicht eingerichtet.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, Ihren Zweck zu erfüllen? Haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

d) Werden FrUhwamsIgnale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge

stimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf den Eigenbetrieb nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getä

tigt werden und auch in Zukunft nicht geplant sind.

a) Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin

strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich

festgelegt? Dazu gehört:

Welche ProdukteZInstrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die ProdukteZInstrumente bis zu welchen Beträgen einge

setzt werden?
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Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang

dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu

lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipati-

ves Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkondi

tionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instru

mentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte

Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanaiyse

Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende De

rivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwickiung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-ZKonzernleitung im Hinblick auf die of

fenen Positionen, die Risikoiage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Fragenkreis 6: interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des UnternehmensZKonzerns entsprechende interne

RevisionZKonzemrevislon? Besteht diese als eigenständige Steile oder wird diese Funk

tion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine separate Interne Revision bestellt nicht. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt durch die

Betriebsleitung und durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Bergstraße.
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b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Kon

zern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revisi

on/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander

unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch

getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention

berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschiussprüfer abge

stimmt?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um

welche handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststeilungen und Empfehlungen der internen

Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzern

revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Vgl. Antwort zu Frage 6a).



Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über

wachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa

chungsorgans zu zustlmmungspfiichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht ein

geholt worden ist?

Die von der Betriebskommission oder der Stadtverordnetenversammlung zu genehmigenden

Rechtsgeschäfte sind in § 8 und § 10 der Betriebssatzung geregelt. Nach unserer Erkenntnis

hat die Betriebsleitung bei der Abwicklung der Geschäfte die gesetzlichen Vorschriften sowie

die Beschlüsse der Organe beachtet. Die erforderlichen Genehmigungen wurden eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleltung oder des Überwa

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah

men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenom

men worden sind (z. B. Zerlegung In Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des

Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nach unseren Feststellungen werden die Geschäfte in Übereinstimmung mit Gesetz, Satzung,

Geschäftsordnung und Beschlüssen der Betriebskommission durchgeführt.
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, imma

terielle Aniagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabi

lität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität, Wirtschaftlich

keit sowie Finanzierbarkeit geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt

lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu er

möglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es liegen keine gegenteiligen Erkenntnisse vor.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend

überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung der Investitionen wird fortlaufend überwacht und Abweichungen werden sys

tematisch untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge

ben? Wenn ja, in weicher Höhe und aus welchen Gründen?

Überschreitungen der Investitionen haben sich nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es liegen keine derartigen Erkenntnisse vor.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VGL,

VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen vorgelegen.
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan

gebote (z. B. auch für Kapitaiaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Im Rahmen der Möglichkeiten und schriftlich fixierten Vorgaben werden Vergleichsangebote

eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ja, es werden regelmäßige Sitzungen der Betriebskommission durchgeführt. Die Betriebslei

tung erstellt die vorgeschriebenen Quartalsberichte.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un

ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-ZKonzernberelche?

Die Berichterstattung der Betriebsleitung gibt Einblick in die wirtschaftliche Lage des Eigenbe

triebes und ermöglicht eine sachgerechte Entscheidungsfindung. Die gesetzlich vorgeschriebe

nen Quartalsberichte wurden erstellt.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge

mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli

che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert. Im Rahmen unserer Prü

fung haben wir keine ungewöhnlichen Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder Ahnliches fest

gestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-ZKonzernleitung dem Überwachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Üblicherweise werden derartige Wünsche in den Betriebskommissionssitzungen formlos geäu

ßert und durch die Betriebsleitung beantwortet. Ausweislich der uns vorgelegten Protokolle gab

es hier keine Besonderheiten.
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine derartigen Feststellungen getroffen.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart?

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er

örtert?

Eine solche Versicherung liegt nicht vor.

g) Sofern interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa

chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen

gelegt worden?

Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen besteht zum Bilanzstichtag kein offenkundiges, nicht betriebsnot

wendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände konnten wir im Rahmen der Abschlussprüfung nicht

feststellen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens

gegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.
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Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitaistruktur nach internen und externen Finanzierungsqueiien

zusammen? Wie sollen die am Abschiussstichtag bestehenden wesentlichen Investiti

onsverpflichtungen finanziert werden?

Erläuterungen zur Kapitalstruktur, zu Finanzierungsquellen und den dazu gehörigen Kennziffern

geben wir im Hauptteil dieses Prüfungsberichtes.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, Insbesondere hinsichtlich der Kre

ditaufnahmen wesentlicher Konzerngeseiischaften?

Ein Konzem liegt nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-ZFördermittel einschließlich Garan

tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit

verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht lieachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb keine Finanz- oder Fördermittel der öffentlichen Hand

erhalten (mit Ausnahme des laufenden Zuschusses durch die Stadt Bensheim).

Fragenkreis 13: Eigenkapitaiausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus

stattung?

Nein, die Kreditwürdigkeit ist durch die Gebietskörperschaft sichergestellt.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbiidung) mit

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Eigenbetrieb ist nicht darauf ausgerichtet Gewinne zu erwirtschaften. Nur durch Zuschüsse

der Stadt Bensheim kann er seinen Aufgaben nachkommen. Der Zuschussbedarf wird anhand

des Wirtschaftsplans ermittelt. Nicht benötigte Zuschüsse werden zurückbezahlt, mit Ausnahme

des Betrags, um den die Abschreibungen die Investitionen übersteigen.



Ertragslage

Fragenkreis 14: RentabliitätA/Virtschaftiichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen-

ten/Konzernuntemehmen zusammen?

Es besteht nur ein Betriebszweig.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, im Geschäftsjahr beeinflussten keine entscheidenden einmaligen Vorgänge das Jahres

ergebnis.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs

beziehungen zwischen Konzemgesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu

unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Der Leistungsaustausch zwischen der Gebietskörperschaft, anderen Einrichtungen der Ge

bietskörperschaft und dem Eigenbetrieb wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be

deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

,  Das durch den Eigenbetrieb angebotene Kultur- und Bildungsangebot kann nicht kostende

ckend betrieben werden. Der Eigenbetrieb ist daher auf die Bezuschussung der Stadt Bens

heim angewiesen. Der für 2017 geplante Zuschussbetrag wurde unterschritten.
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b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um weiche

Maßnahmen handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der

Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Berichtsjahr betrug das Jahresergebnis EUR 0,00.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des

Unternehmens zu verbessern?

Vgl. Antwort zu Frage 16a).
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1. Prüfungsauftrag

In der Stadtverordnetenversammlung vom 17. Mai 2018 des

Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim,

Bensheim

(im Folgenden auch "Eigenbetrieb" genannt)

wurde ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum

31. Dezember 2018 gewählt. Daraufhin beauftragte mich die Betriebsleitung des Eigen

betriebs, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in entsprechender

Anwendung der §§ 316 und 317 Handelsgesetzbuch zu prüfen.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die an

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Ich habe die Prüfung von April bis Mai 2019 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebs

Stadtkultur Bensheim, Bensheim sowie in meinen Geschäftsräumen durchgeführt. Die

Schlussbearbeitung des Auftrags erfolgte in meinen Geschäftsräurnen.

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht.

Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2018 (als Anlagen I bis III) sowie

den geprüften Lagebericht 2018 (als Anlage IV) beigefügt.

Ich habe diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n. F. "Grundsätze

ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e. V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage VIII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom

1. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2

HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbe

dingungen maßgebend.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 24. Mai 2019 dem als Anlagen I bis III

beigefügten Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim, Bensheim, zum

31. Dezember 2018 und dem als Anlage IV beigefügten Lagebericht für das Geschäfts

jahr 2018 den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle wieder

gegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Prüfungsurteiie

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim - bestehend aus

der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Dar

über hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim für das Ge

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage

der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts

jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit

dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

WILLITZER BAUMANN SCHVVED
WIHTSOPfTSPRÜFER STEUERBERATER
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Ver

antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" meines

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unab

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung

mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prü

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsur

teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für

den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen

Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be

urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin

aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent

wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für

die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab

schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti

gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche

Darstellungen können aus Verstößen oder ünrichtigkeiten resultieren und werden als we

sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getrof

fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

•  identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab

sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und

führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prü

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prü

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf

gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge

risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan

ten internen Kontroll System und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege

benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•  beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma

chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da

tum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis

se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter

nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•  beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell

schaft vermittelt.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER
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•  beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschiuss, seine Gesetze

sentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•  führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig

neter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen

nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An

gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu

kunftsorientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung

feststelle.

Wiesbaden, 24. Mai 2019

Dipl.-Betriebsw. (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer"

\A/ILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSWIÜFER STEUERBERATER
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3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Lage des Unternehmens

3.1.1 Stellungnahme zur Laaebeurteiluna der gesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht vom 31. März 2019 die wirtschaftliche Lage des Ei

genbetriebs beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestellten Be

richterstattung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im

Lagebericht durch die gesetzliche Vertretung Stellung.

Meine Stellungnahme gebe Ich aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des

Unternehmens ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage

berichts gewonnen habe.

Geschäftsverlauf und Lage des Eiqenbetriebs

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Die Betriebsleitung beurteilt den Geschäftsverlauf des Jahres 2018 positiv. Es konnte ein

gegenüber dem Planansatz um T€ 140,7 verbessertes Ergebnis erzielt werden. Dieses re

sultiert im Wesentlichen aus den höheren Eintrittsgeldern des Parktheaters, geringerem

Personalaufwand sowie geringeren laufenden Aufwendungen aus dem Umbau des Mu

seums.

Aufgrund der Investition in den Umbau des Museums werden höhere Abschreibungen in

den kommenden Jahren die Folge sein.

Der Eigenbetrieb weist durch den jährlichen Verlustausgleich der Stadt Bensheim eine

stabile Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation auf. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf

31,8 % (Vorjahr 32,2 %).

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIHT80HAFTSPRÜFER STEUERBEBATER
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Voraussichtliche Entwicklung des Eiaenbetriebs

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs Stadtkultur Bens

heim im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden

sind. Ich halte diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere

auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Die Betriebsleitung beurteilt das breite Spektrum des Eigenbetriebs an kulturellen Ange

boten als erfolgsversprechend und wird hieran auch in Zukunft festhalten.

Sofern die Stadt Benshelm weiterhin den Verlustausgleich übernimmt, sieht die Betriebs

leitung gute Chancen Benshelm in seiner Wahrnehmung als kulturelles Zentrum in der

mittleren Bergstraße zu etablieren.

Ertrags- und Liquiditätsrisiken ergeben sich durch den Verlustausgleich der Stadt Bens

heim nicht.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halte ich

die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs und seiner voraussichtlichen

Entwicklung durch die gesetzliche Vertretung im Jahresabschluss und im Lagebericht für

zutreffend.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Der Eigenbetrieb ist gemäß § 27 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) nach den für

große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetz

buches zu prüfen. Es handelt sich um eine Pflichtprüfung.

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung und

den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den

Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie er

gänzenden Bestimmungen der Satzung geprüft.

Die gesetzliche Vertretung trägt die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu

eingerichteten internen Kontrollen und die gegenüber mir als Abschlussprüfer gemachten

Angaben. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung

der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung

zu beurteilen.

Den Lagebericht habe ich daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und Insgesamt ein zutref

fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung

des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur

Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 II HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für meine Prüfung des Jahresabschlusses

waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis

288 HGB, die Sondervorschriften des EigBGes sowie die ergänzenden Bestimmungen der

Betriebssatzung.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den

Aufgaben meiner Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherwei

se Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten

Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1

und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit

dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard (IDW PS 720)

beachtet.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Meine Prüfung habe ich in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom

IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorge

nommen.

Meine Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fort

bestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge

schäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage meines risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung

einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtli

chen Umfelds des Eigenbetriebs seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die ich an

hand kritischer Erfolgsfaktoren beurteile. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen in

ternen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänze Ich durch Prozessanalysen, die

ich mit dem Ziel durchführe, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermit

teln und so die Fehlerrisiken sowie mein Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen in

ternen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen

(Plauslbilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnach

weise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksich

tigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte meiner

Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf

und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei habe ich die Grundsätze der We

sentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher mein Prüfungsurteil überwie

gend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Die in meiner Prüfungsstrategie Identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgen

den Schwerpunkten meiner Prüfung:

•  Entwicklung des Anlagevermögens

•  Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

•  Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Anhang und im Lagebericht

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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Weiterhin habe ich unter anderem folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

•  Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt, bei denen der Ei

genbetrieb iaüfende Konten unterhielt.

•  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden anhand der Saldenmit

teilungen und Tilgungspläne geprüft.

•  Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wur

den anhand von Saldenbestätigungen geprüft.

Alle von mir erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchfüh

rung der Prüfung von der gesetzlichen Vertretung benötigten Aufklärungen und Nachwel

se wurden erbracht. Die Betriebsleitung hat mir die Vollständigkeit der Buchführung, des

Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von mir eingeholten Vollständigkeitserklä

rung am 24. Mai 2019 schriftlich bestätigt.

4.3 Unabhängigkeit

Bei meiner Abschlussprüfung habe ich die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit

beachtet (§ 321 Abs. 4a HGB).

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen meiner Prüfung stelle Ich fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf

ten Unterlagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung ent

sprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs sind nach meinen Feststel

lungen vollständig, fortlaufend und zeltgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und

übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Eigenbetriebs

ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen meiner Prüfung Buchungsbelege ein

gesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderli

chen Angaben. Die Belegablage Ist numerisch geordnet, sodass der Zugriff auf die Belege

unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht

somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen An

forderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das

Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung

und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach

dem Ergebnis meiner Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der

Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresab-

schluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird EDV-gestützt nach den Regeln der doppelten Buchführung durchge

führt. Der Eigenbetrieb setzt im Bereich der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung

die Software SAP R/3 Enterprise PSCD Release R/3 KCC 6.0 - PSCD der SAP AG, Wall

dorf ein.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten or

ganisatorischen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten

ist gewährleistet.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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5.1.2 Jahresabschluss
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In dem mir zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften auf

gestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden in allen wesentlichen Belan

gen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformge-

bundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Bestimmungen der

Satzung beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sind nach meinen

Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Un

terlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wur

den dabei ebenso In allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz

des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von mir nicht an

anderer Stelle berichtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch

die gesetzlichen Vertreter vollständig und Im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausge

führt wurde.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Ist bezüglich der Angabe

der Gesamtbezüge der Betriebsleitung im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB zu Recht er

folgt.

5.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Meine Prüfung nach

§ 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den

Im Verlauf meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt. Die wesentlichen Chancen

und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellunqen zur Gesamtaussaoe des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis meiner Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss

vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht,

berichte ich nachstehend.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

NOT^ UND RECHTSANWÄLTE
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Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, steiie ich fest, dass der Jahresabschluss

insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächiichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Eigenbetriebs vermittelt.

Der Eigenbetrieb hat im Anhang die angewandten Biianzierungs- und Bewertungsmetho

den angegeben. Bei meinen nachfolgenden Ausführungen gehe ich daher insbesondere

auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sach-

verhaiten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250).

5.2.2 Bewertunasorundlaaen

Die Biianzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unterneh

mensfortführung und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie

werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundiagen verweise ich auf die entspre

chenden Angaben im Anhang (Anlage III), weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prü

fungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

5.2.3 Sachverhaltsaestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaitsgestaitenden Maßnahmen mit wesentlichen

Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis

meiner Prüfungshandiungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

5.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschiussposten vor, soweit

dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläu

terung der Bewertungsgrundiagen und deren Änderungen sowie der sachverhaitsgestai

tenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht

im Anhang enthalten sind.

Im Prüfungsjahr bestand keine Notwendigkeit zur Aufgliederung und Erläuterung von Ab

schlussposten gemäß § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCMWTSPflÜFER STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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6. Festellung aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags
gemäß § 53 HGrG

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1

Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte

ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den

einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebssatzung

geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und in Anlage VII dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die

nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

von Bedeutung sind.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhän-

gig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung

anzusehen. Die Pflicht zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems besteht grund

sätzlich nach § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG) nur für den Vorstand einer Aktiengesell

schaft. Bei § 53 HGrG unterliegenden Unternehmen ist jedoch unabhängig von deren

Rechtsform und Größe ein nach den Verhältnissen des Einzelfalls angemessenes Risikofrü-

herkennungssystem einzurichten.

Ein Risikofrüherkennungssystem gemäß § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass Risi

ken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, früh erkannt werden. Es

muss daher geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig an

zuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass ei

ne Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend

werden können, erfolgt.

Der Eigenbetrieb verfügt nicht über ein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Die

vorhandenen Maßnahmen reichen jedoch nach meiner Auffassung zur Risikofrüherken

nung bei einem Eigenbetrieb dieser Größe aus. Ich verweise auf meine Feststellungen in

Anlage VII, Fragenkreis 4.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUB^BERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE
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7. Schlussbemerkung

Eigenbetrieb Stadtkuitur Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten

(IDW PS 450 n. F.).

Wiesbaden, 24. Mai 2019

Q [ WIRTSCHAFTS-\ Q
l  PRÜFER I

%SBAO^^

Diplom-Betriebswirt (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer

WILLUZER BAUMANN SCHWED
WIHTSCHAFT^ÜFER SiaJERBEBATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE
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BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

Vorjahr
Euro

Geschäftsjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstande

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, ge
werbliche Schutzrechte und ähnliche

Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten 37.748,0030.838,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte
und Bauten einschließlich der Bauten auf

fremden Grundstücken

2. andere Anlagen, Betriebs- und Ge
schäftsausstattung

3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau

450.986,00440.427,00

490.810,00514.347,00

0,00

941.796,00
141.127,66

1.095.901,66

III. Finanzanlagen

10.000,0010.000,001. Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermogens-
gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leis
tungen

2. Forderungen gegen verbundene Un
ternehmen

3. sonstige Vermögensgegenstände

191.428,65154.030,42

370.810,94

11.948,00

574.187,59

285.668,01

10.828,00

450.526,43

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kredit

Instituten 92.650,37100.924,83

39.427,0527.021,49C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.695.809,011.715.212,41
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PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr '
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 344.840,94 344.840,94

III. Gewinn

1. Gewinn des Vorjahres 100.992,00

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 275.624,21

100.992,00

242.365,00

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 229.305,09 228.703,96

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti
tuten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen

4. sonstige Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten

98.125,00

168.558,92

216.955,25
52.797,35

536.436,52

128.013,65

113.125,00

189.637,28

196.345,90
54.075,36

553.183,54

125.723,57

1.715.212,41 1.695.809,01
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse 3.431.553,97 3.444.849,76

2. sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

148.139,43

43.473,09
523.966,61

567.439,70

130.174,93

40.451,97
569.284,93

609.736,90

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung
Euro 107.360,54 (Euro 102.173,63)

5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände

des Anlagevermögens und Sachaniagen
b) auf Vermögensgegenstände des Umlauf

vermögens, soweit diese die in der Ka-
pltalgeselischaft üblichen Abschreibun
gen überschreiten

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

9. Ergebnis nach Steuern

10. sonstige Steuern

1.172.748,85

366.963,91

1.539.712,76

133.188,96

56,25

133.245,21

1.336.049,07

1.247,18

4.167,60

326,24

326,24

1.146.441,10

351.105,72

1.497.546,82

126.183,72

381,00

126.564,72

1.337.296,05

1.375,85

4.156,25

11. Jahresgewinn
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I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim mit Sitz in Bensheim ist ein kommunalrecht
lich wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Bensheim, das keine eigene Rechtsper
sönlichkeit besitzt. Daher ist der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim auch nicht im
Handelsregister eingetragen.

Auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 werden gemäß § 22 EigBGes die
Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für die
Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238-256a HGB sowie den ergänzenden
Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264-288 HGB. Die Gliederung
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den Formblattvor
schriften des Eigenbetriebsgesetzes und nach HGB i. d. F. des BilRUG
(Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz).

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmetho
den

Entgeltlich enworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs
kosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ih
rer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungskosten (Rechnungspreis zuzüg
lich Nebenkosten abzüglich Skonto) angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um plan
mäßige Abschreibungen nach Maßgabe der städtischen Abschreibungstabelle und
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Zugänge des beweglichen und
unbeweglichen Anlagevermögens während des Geschäftsjahres werden grundsätz
lich pro rata temporis abgeschrieben. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG)
werden aus Vereinfachungsgründen analog der steuerlichen Abschreibung über
5 Jahre abgeschrieben und jährlich in Sammelposten geführt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei dauerhafter Wertminde
rung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nenn
wert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei For
derungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden ange
messene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden abge
schrieben.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert an

gesetzt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens wer
den passiviert und analog der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegen
stände aufgelöst.
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Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Ungewissen Verbindlichkeiten
und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ange
setzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem
ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen
sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkelten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz
1. Aktiva

1.1 Anlagevermögen

Die Ermittlung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens nach der enweiterten
Brutto-Methode ergibt sich aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel.
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Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Posten des Anlagevermögens

Entgeltlich Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und

Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten

und Werten

Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstä

jj Grundstücke und grundstücksglelche
Rechte mit Wohnbauten

2 andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattungen

2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen
im Bau

Summe II. Sachanlagen

I. 1. Beteiligungen

Summe III. Finanzanlagen

Summe Anlagevermögen

Stand am

01.01.2018

Zugang Abgang
Umbuch

ungen

2 3 4 5

Euro Euro Euro Euro

61.039,21 3.906,69 0,00 0,00

61.039,21 3.906,69 0,00 0,00

588.258,00 0,00 0,00 0,00

1.241.137,40 135.350,27 50.401,17 0,00

0,00 141.127,66 0,00 0,00

1.829.395,40 276.477,93 50.401,17 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00

1.900.434,61 280.384,62 50.401,17 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stand am

31.12.2018

6

Euro

64.945,90

588.258,00

1.326.086,50

141.127,66

 2.055.472,16

 10.000,00

 10.000,00

 2.130.418,06
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Abschreibungen

Stand am Zugänge Abgänge

01.01.2018

Stand am

31.12.2018

10

Kennzahlen

Durch- Durch

stand am Stand am schnitt- schnitt
licher lieber

Abschrei- Restbuch-

31.12.2018 31.12.2017 bungssatz wert

Restbuchwerte

Euro Euro Euro

23.291,21 10.816,69 0,00 34.107,90 30.838,00 37.748,00

23.291,21 10.816,69 0,00 34.107,90 30.838,00 37.748,00

137.272,00 10.559,00 0,00 147.831,00 440.427,00 450.986,00

750.327,40 111.813,27 50.401,17 811.739,50 514.347,00 490.810,00

0,00 0,00 0,00 0,00 141.127,66 0,00

887.599,40 122.372,27 50.401,17 959.570,50 1.095.901,66 941.796,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

910.890,61 133.188,96 50.401,17 993.678,40 1.136.739,66 989.544,00
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1.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit sämtlicher Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände be
trägt ausschließlich bis zu einerh Jahr.

1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Hierin enthalten ist ein Disagio von 20.781,25 €.

2. Passiva

2.1 Rückstellungen

Die Rückstellungen des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim belaufen sich auf insge
samt 229 T€. Die Rückstellungen teilen sich in nachfolgende Posten auf:

01.01.2018 Verbrauch Auflösung Zuführung mmm 31.12.2018

Sonstigen
Rückstellungen

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Rückstellungen für
Leistungsentgelt TVöD 24.871,18 17.758,79 0,00 19.305,52 0,00 26.417,91

Urlaubs-Rück

stellungen
38.040,20 1.286,33 0,00 4.158,88 0,00 40.912,75

Überstunden-Rück

stellungen
104.206,52 12.820,10 0,00 1.552,21 0,00 92.938,63

Rückstellungen Le
bensarbeitszeitkonto

27.886,06 0,00 0,00 3.649,74 0,00 31.535,80

Rückstellungen für
Rechts-, Beratungs-,
Jahresabschluss- und

Steuerberatungs
kosten

8.500,00 6.048,13 2.451,87 7.000,00 0,00 7.000,00

Rückstellungen für
Archivierung

3.700,00 3.700,00 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00

Andere sonstige
Rückstellungen aus
Ungewissen Verbind
lichkeiten

21.500,00 8.174,26

1

3.325,74 16.700,00 0,00 26.700,00

Summe gesamt 228.703,96 49.787,61 5.777,61 56.166,35 229.305,09
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Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von Beamten sind nicht auszuweisen.
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherreneigenschaft besitzt können Beamte nicht im
Eigenbetrieb angestellt werden, sie werden von der Kernverwaltung entsandt. Die
Besoldung der Beamten kann jedoch direkt vom Eigenbetrieb vorgenommen werden,
um unnötige Verrechnungen zwischen EB und Kernverwaltung zu vermeiden. Glei
ches gilt für alle anderen Personalaufwendungen, wie z. B. Pensionsrückstellungen.
Die Passivierung der Pensionsrückstellungen erfolgt demnach bei der Kernverwal
tung.

Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorgenom
men.

2.2 Verbindlichkeiten

Bilanzposition Bilanzwert "^^^r als ppghr als ^®siche-
nemJahr ein Jahr

EUR EUR EUR

Verbindlichkeiten ge
genüber Kreditinsti- 98.125,00 15.000,00 83.125,00
tuten

Verbindlichkeiten

aus Lieferung und 168.558,92 168.558,92 0,00
Leistung

Verbindlichkeiten ge
genüber verbünde- 216.955,25 216.955,25 0,00
nen Unternehmen

Sonstige Verbind
lichkeiten

52.797,35 52.797,35

536.436,52 453.311,52 83.125,

EUR
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IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus Zuschüssen

Erlöse aus Benutzungsgebühren

Erlöse aus Kostenerstattungen von
verbundenen Unternehmen

Erlöse aus Eintrittsgeldern
Erlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räu
men

Erlöse aus Erstattung für Mahngebühren

Sonstige Periodenfremde Erträge

Erlöse sonstiges

2018 2017

T€ T€

2.554 2.521

434 481

233 188

120 142

58 53

14 11

4 6

15 43

3.432 3.445

2. Sonstige betriebliche Erträge

2018

T€

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 47

Sonstige Kostenerstattungen und Spenden 90

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 6

Erträge sonstiges

90

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in
Höhe von 6.773,29 € enthalten.

2017

T€

40

75

10

5

130148
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V. Sonstige Angaben

1. Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl des Eigenbetriebes „Stadtkultur Bensheim" be
trug zum Stichtag insgesamt 45 Mitarbeiter/innen, davon

•  2 Beamte/Beamtinnen

•  25 Beschäftigte
•  18 Aushilfen (die bei Bedarf im Theater und Museum tätig sind)

2. Gesellschaftsorgane

2.1 Betriebsleitung

Betriebsleitung

Herr Thomas Herborn ab dem 01.05.2010

stellvertretende Betriebsleiterin

Frau Marion Bopp ab 10.06.2010

2.2 Betriebskommission

Der Betriebskommission gehören an:

Funktion Vertreter/in

Bürgermeister / Vorsitzen
der der Betriebskommission

Rolf Richter
(ab 11.12.2014)

Finanzdezernent Adil Oyan

Weiteres Mitglied des
Magistrates

Stadtrat Joachim Uhde
Industriekaufmann i. R.

Stellvertreter/in

Versicherungsfachmann 1. R.
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Mitglieder der Stadtverord
netenversammlung

Mitglieder des Personai-
rates der Stadt Bensheim

Maximilian Gärtner

Student

Ralf Dorsheimer
Goidschmiedemeister

Tanja Marquardt
1. Konrektorin

Ingrid Schich-Kiefer
Dipi. Pädagogin

Carmelo Torre
Dipi. Ing.

Marco Weißmüller
Dipl. Betriebswirt

Moritz Müller

Student

Hanns-Christian Wüstner
Dipi. Wirtschafts. Ing.

Angela Manteufel
Gewerkschaftssekret i. R.

Franz Apfel
Verwaltungsangestellter

Carsten Buschmann
Personaivermittier

(bis 01.02.2018)

Herr Werner Bauer
Rechtsanwait

(ab 01.02.2018)

Christiane Lux
Rechtsanwältin

Annika Petermann
Schülerin

Eva Middleton
Übersetzerin

Holger Steinert
Dipi. Betriebswirt

Jascha Hausmann
Justiziar

Tobias Fischer
Jurastudent

Herr Rolf Kahnt
Studienrat a. D.

Elke Ritter
Verwaitungsangesteiite

Susanne Ergler
Venwaltungsangesteiite

Dirk Walther
Verwaltungsangestellter
(bis Mai 2018)

Steffen Hofmann
Verwaitungsangestellter
(ab 27.09.2018)

Steffen Hofmann
Verwaitungsangestellgter
(bis 26.09.2018)

Herr Chris Pahlke
Verwaitungsangestellter

(ab 27.09.2018)
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Heinz-Jürgen Schocke
Oberstudiendirektor a. D.

Brigitte Wagenknecht
Verwaltungsangestellte i.R.

Wirtschaftlich oder kulturell

besonders erfahrene

Personen

Hille Krämer
Hausfrau

(bis Juli 2017)

Peter Born

Oberstudienrat

(ab 14.12.2017)

Peter Born

Oberstudienrat

(bis 14.12.2017)

Charlotte von Hauff
Archäologin
(ab 14.12.2017)

Dr. Roland Turowski
Dr. Ing.

Waltraud Ritter
Hausfrau

3. Verbundene Unternehmen und Beteiligungsunternehmen

Der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim ist eine 100 prozentige Tochter der Stadt
Bensheim und ist mit 10.000,00 € an der Stiftung „Kulturstiftung für die Bergstraße"
beteiligt.

4. Finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche finanzielle Verpflichtungen über 1.000 € bestehen aufgrund folgender
Verträge:

Vertrag
Jährliche

Verpflichtung

Miete 211TEUR

Versicherungen 29 TEUR

Leasing 4TEUR

Gebühren und Beiträge 3 TEUR

Wartung 2 TEUR

Summe 249 TEUR

5. Honorar des Abschiussprüfers

Für Abschlussprüfungsleistungen des Abschlussprüfers der Kanzlei Willitzer Bau
mann Schwed wurde in 2018 für die Jahresabschlussprüfung eine Rückstellung in
Höhe von 6.500,00 € gebildet.
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6. Besondere Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Es liegen keine besonderen Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres 2018

7. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird stets auf neue Rechnung vorgetragen. In 2018 wurde
kein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

8. Übrige Angaben

8.1 Bezüge der Betriebskommission und der Betriebsleitung

Die Betriebskommissionsmitglieder haben im Berichtsjahr keine Bezüge erhalten, nur
eine Aufwandentschädigung.

Bezüglich der Angabe der Vergütung der Betriebsleitung wird von der Befreiungsvor
schrift nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

8.2 Haftungsverhältnisse

Zum 31.12.2018 bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB.

8.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim wurde im Jahr 2010 aus der Stadt Bensheim
ausgegliedert. Für die mitübernommenen Beamten zahlt der Eigenbetrieb eine jährli
che Kostenerstattung für Pensionsrückstellungen an die Stadt Bensheim, da diese im
Pensionsfalle die Zahlungen tätigt. In 2018 wurde ein Betrag in Höhe von
35.949,00 € gezahlt. Der Betrag variiert jährlich, da die Kostenerstattung auf Grund
lage der Berechnung der Versorgungskasse erfolgt.

8.4 Nachtragsbericht

Es haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres 2018 keine Vorgänge ereignet, die
für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von besonderer Be
deutung sind.

Bensheim, 31.03.2019

Thomas Herborn

Betriebsleiter

Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim
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Lagebericht

1. Grundlagen des Eigenbetriebes

a. Geschäftsmodell des Eigenbetriebes

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb
„Stadtkultur Bensheim" (Eigenbetriebssatzung) ist der Zweck des Eigen
betriebes, den Betrieb der städtischen Kultur- und Bildungseinrichtun
gen durchzuführen. Dazu gehören insbesondere:

a) der Betrieb des Theaters
b) der Betrieb des Museums sowie
c) der Betrieb der Stadtbibliothek und
d) der Betrieb der Musikschule
einschließlich der Durchführung der gesamten Kulturarbeit und des Ver
anstaltungsmanagements.

b. Forschung und Entwicklung

Der Eigenbetrieb tätigt keinerlei Forschungsarbeit und
Produktentwicklungen.

1. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 fanden drei Sitzungen der Eigenbetriebskommission am
14. März, 22. August und am 22. Oktober statt.

Die einzelnen Teams innerhalb des Eigenbetriebs Stadtkultur blicken
auf ein erfolgreiches Jahr 2018 zurück:

Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek zählte 2018 80.411 Besucher, durchschnittlich 322
Besucher pro Tag. Insgesamt wurden 181.350 Ausleihen erzielt.

Durch die Mitgliedschaft im Onleiheverbund Hessen haben die Kunden
Zugriff auf einen digitalen Medienpool von 202.116 Exemplaren. Die
Bensheimer Stadtbibliothekskunden tätigten im Laufe des Jahres
36.245 Downloads aus dem Onleiheverbund.

Die Bibliothek führte 107 Veranstaltungen mit 2.306 Teilnehmern durch.
Darunter waren 37 Klassenführungen, 47 Kinder-Veranstaltungen,
6 Veranstaltungen für Erwachsene und 17 Themen-Ausstellungen.
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Parktheater

Woche junger Schauspieler:
1.383 Zuschauer besuchten die sechs, im Rahmen der 23. Woche jun
ger Schauspieler, aufgeführten Stücke. Ensembles aus Berlin, Düssel
dorf, Frankfurt, München und Wien standen in Bensheim auf der Bühne
im Parktheater.

Der Günther-Rühle-Preis wurde 2018 an die Schauspielerin Marina M.
Blanke von der Theaterakademie August Everding, München verliehen.

Spielplan:
Im Jahr 2018 konnte das Parktheater sein 50-jähriges Jubiläum feiern.
Es fanden verschiedene Jubiläumsveranstaltungen und Jubiläumsange
bote statt.

Weiterhin wurde eine Ausstellung „50 Jahre Parktheater" gezeigt.

Die ersten Veranstaltungen der Spielzeit 2018/2019 „Datterich" und
,Aus dem Leben eines Taugenichts" waren sehr gut besucht bzw. aus
verkauft. Besondere Aufmerksamkeit bei den Besuchern erfuhr das

Maskentheater „Finding Joy" des Vamos Theatres aus England. Auch
die Kindervorstellungen „Max und Moritz" stießen auf große Resonanz
bei den Schulen und Kindergärten.

Besondere Highlights waren auch die Vorstellungen „Des Teufels Ge
neral", „Göttinnen weißblau" und die große Operettengala mit Deborah
Sasson.

Die Abonnement-Zahlen entwickelten sich wie folgt:

AboA

Abo B

AboC

Schnupper Abo
Schüler Abo

Jubiläums Abo

Summe

Spielzeit 2017/2018
160

282

68

236

22

0

768

Spielzeit 2018/2019
130

235

59

163

0

84

671

Events

Das Team Events organisierte und führte im Jahr 2018 den Neujahrs
empfang und Neubürgerempfang, die Gertrud-Eysoldt-Ring-Verleihung,
den Weihnachtsmarkt, das Adventssingen zum Abschluss des Weih
nachtsmarkts sowie vier Veranstaltungen im Rahmen des Bergsträßer
Jazzfestivals durch. Zusätzlich standen Spatenstiche, Einweihungen,
Ehrungen, Empfänge und Businesstreffs auf dem Programm.
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Ausstellungen

In der Rathausgalerie wurden fünf Ausstellungen „Luft und Farbe" von
Udo Jäger, „Finistere" von Friedrich Höfer, „15 Jahre Lesefestival Bens
heim", „25 Jahr INTI RUNA - Hilfe für Bedürftige Bolivien" und
„Malerische Korrespondenzen" von Christine Wachtel & Marlies Wank
gezeigt.
Im Gertrud-Eysoldt-Foyer des Parktheaters wurden 4 Ausstellungen
„Kunst kennt keine Behinderung" von der Behindertenhilfe Bergstraße,
„Stationen" von Dieter Bühring, „50 Jahre Parktheater" und „B. Deutun
gen" von Birgit Metzler präsentiert.

Insgesamt besuchten 538 Interessierte die Vernissagen.

Lesefestival

Das Lesefestival umfasste insgesamt 9 Veranstaltungen an verschiede
nen Veranstaltungsorten wie Parktheater, Liebfrauenschule,
Joseph-Heckler-Schule, PiPaPo-Kellertheater und Geschwister-Scholl-
Schule.

Die Highlights waren Lesungen von Ljoma Mangold, Sky du Mont und
Klaus Modick.

Insgesamt besuchten 973 Gäste das Lesefestival 2018.

Musikschule

Die Musikschule hatte im Wirtschaftsjahr 775 Schüler. Diese wurden in
rund 311 wöchentlichen Unterrichtsstunden unterrichtet.

Bei über 50 Veranstaltungen zeigte sich die Musikschule in der Öffent
lichkeit sehr präsent. Die Auftritte fanden im Parktheater, Haus am
Markt, sozialen und karitativen Einrichtungen sowie in Bensheimer Kir
chen statt.

Museum

Das Museum nimmt neben seiner Dauerausstellung zusätzlich pädago
gische Aufgaben wahr. Dies waren 96 Workshops, Zeichenkurse und
Führungen für Kinder und Erwachsene mit insgesamt 1.267 Teilneh
mern. Begleitet von Vernissagen wurden folgende Sonderausstellungen
gezeigt: Von Traubenkernen und Brakteaten, „Route 66" von Freddy
Langer, „Immer Garten" von Ulrike Hensel, „Under the Surface" von Pa
trick Angus, Frankfurt Fotografien von Usula Edlemann, „Ungewisses
Manifest" von Frederic Pajak und „Freaks" Bilder von besonderen Men
schen.
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Außerdem war das Museum aktiv an Malway und an verkaufsoffenen
Sonntagen beteiligt und bot mehrere Vorträge und Lesungen zu den
Sonderausstellungen an.

Insgesamt konnten 3.552 Besucher im Museum begrüßt werden.

Im Jahr 2018 konnte ein um TEUR 140,7 besseres Ergebnis erreicht
werden als im Wirtschaftsplan 2018 vorgesehen war. Gemäß Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung vom 03.04.2014 verbleibt dem Ei
genbetrieb ein Jahresgewinn in Höhe des Werteverzehrs des Anlage
vermögens. Im Wirtschaftsjahr 2018 war der Werteverzehr des Anlage
vermögens geringer als die Neuanschaffungen, sodass kein Gewinn im
Eigenbetrieb verbleibt. Die TEUR 140,7 werden in die Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen eingestellt.

Die Ergebnisverbesserung gegenüber Planansatz setzt sich wie folgt
zusammen:

Die Eintrittsgelder liegen im Bereich des Parktheaters TEUR 22 über
Plan, da das Parktheater aufgrund der Schließung des Bürgerhauses
öfter fremdvermietet wurde als geplant. Die Musikschulgebühren liegen
TEUR 9 über Plan.

Der Personalaufwand liegt TEUR 9 krankheitsbedingt und aufgrund der
Auflösung von Urlaubs- und Überstundenrückstellung unter Plan.

Der Umbau des Museums wurde mit TEUR 265 im Aufwand veran

schlagt. Nach Durchsicht der Rechnungen für den Umbau wurde der in-
vestive Teil des Umbaus zum Ende des Jahres umgebucht, sodass der
Aufwand ca. TEUR 84 unter dem Plan liegt. Dafür fallen die Investitio
nen entsprechend höher aus, das zu erhöhten Abschreibungen in den
Folgejahren führt. Aufgrund der Trockenheit im vergangenen Sommer
wurde aus Sicherheitsgründen auf das Winzerfestfeuen/verk verzichtet,
das zu Einsparungen in Höhe von TEUR 12 führt.
Im Jahr 2018 erhielt der Eigenbetrieb von der Kernverwaltung ein
Dienstleistungsentgelt in Höhe von TEUR 2.464. Im Vergleich zum Vor
jahr benötigte der Eigenbetrieb ein um TEUR 62 höheres Dienstleis
tungsentgelt, da in diesem Jahr weitere Module des geplanten Umbaus
für das Museum umgesetzt wurden.

Der Eigenbetrieb weist unverändert eine sehr solide Vermögens- und
absolut sichere Finanzlage auf. Voraussetzung hierfür ist jedoch der
jährliche Verlustausgleich durch die Kernverwaltung.

Die Eigenkapitalquote des Eigenbetriebes beträgt 31,82% (VJ 32,19%)
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Das eingebrachte Stammkapital der Stadt Bensheim beträgt

100 TEUR, die Allgemeine Rücklage 345 TEUR und der Gewinnvor

trag 101 TEUR.

Die Liquidität des Eigenbetriebs war über das gesamte Jahr hinweg ge
währleistet.

2. Prognosebericht

Wesentliche Änderungen der Leistungen sind nicht geplant. Für das Jahr 2019
kann mit einem konstanten Geschäftsverlauf gerechnet werden.

3. Chancen- und Risikobericht

Das Wirtschaftsjahr 2018 des Eigenbetriebes Stadtkultur Bensheim konnte
wieder überaus erfolgreich gestaltet und abgeschlossen werden.

Auch in diesem Jahr ist es den Mitarbeitern des Eigenbetriebes Stadtkultur ge
lungen, ein breit gefächertes kulturelles Angebot für alle Zielgruppen zusam
menzustellen und erfolgreich durchzuführen.

Wenn die Stadt Bensheim auch weiterhin den Verlustausgleich für den Eigen
betrieb übernimmt, dann ist die Sicherstellung einer kulturellen Grundversor
gung in Bensheim zu bezahlbaren Preisen und die Pflege von Bensheims Ima
ge als kulturelles Zentrum im Bereich mittlere Bergstraße durch niveauvolle
Kulturangebote auch für die Zukunft gewährleistet.

Auch 2019 soll der erfolgreich eingeschlagene Weg fortgeführt werden. Die
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bereiche soll weiter intensiviert und

ausgebaut werden, um auch in Zukunft eine von der Bevölkerung gut ange
nommene Kulturarbeit in Bensheim zu leisten.

Ertragsorientierte Risiken sind nicht gegeben.

Die stabile Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebes lässt der
zeit keine Liquiditätsrisiken erkennen. Die Gesellschaft finanziert sich über den
Verlustausgleich. Für den kurzfristigen Bedarfsfall im Tagesgeschäft ist mit der
Hausbank zusätzlich eine Kreditlinie vertraglich vereinbart.

Die Liquiditätslage ist sehr zufriedenstellend; es sind keine Engpässe zu er
warten.

Bensheim, den 31.03.2019

Thomas Herborn
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim
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An den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim

Prüfungsurteiie

Ich habe den Jahresabschiuss des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim - bestehend aus

der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Dar

über hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Stadtkultur Bensheim für das Ge

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschiuss in ailen wesentiichen Belangen den deut

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhäitnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage

der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragsiage für das Geschäfts

jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht In Einklang mit

dem Jahresabschiuss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts In Übereinstimmung

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell

ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschiussprüfung durchgeführt. Meine Ver

antwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung

des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" meines

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Ich bin von dem Unternehmen unab

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen

Vorschriften und habe meine sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung

mit diesen Anforderungen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prü

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsur

teile zum Jahresabschiuss und zum Lagebericht zu dienen.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUCTBERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für den Jah-

resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortiich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch

führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu

ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen

Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant

wortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu be

urteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hin

aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss In Einklang steht, den deutschen

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent

wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die

Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für

die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

WILUTZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresab-

schluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti

gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der

meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü

fung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche

Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als we

sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln

oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getrof

fenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahre eine kritische

Grundhaltung. Darüber hinaus

•  identifiziere und beurteile ich die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeab

sichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plane und

führe Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlange Prü

fungsnachwelse, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prü

fungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht auf

gedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkelten, da Verstöße betrüge

risches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen Interner Kontrollen beinhalten können.

•  gewinne ich ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevan

ten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vor

kehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege

benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur

Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

•  beurteile ich die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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ziehe ich Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh

menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we

sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten be

steht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls ich zu dem Schluss komme, dass eine

wesentliche Unsicherheit besteht, bin ich verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die

dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma

chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, mein jeweiliges Prüfungsurteil zu

modifizieren. Ich ziehe meine Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da

tum meines Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignis

se oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unter

nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

beurteile ich die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge

schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell

schaft vermittelt.

beurteile ich den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetze

sentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,

führe ich Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten

zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig

neter Prüfungsnachweise vollziehe ich dabei insbesondere die den zukunftsorientierten

Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen

nach und beurteile die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten An

gaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen gebe ich nicht ab. Es besteht ein

erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zu

kunftsorientierten Angaben abweichen.
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Ich erörtere mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein

schließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die ich während meiner Prüfung

feststelle.

Wiesbaden, 24. Mai 2019

Q / WIRTSCHAFTS- \ \
l  PRÜFER I

tSv %sBA0t^ yi

Diplom-Betriebswirt (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche Verhältnisse

Anlage VI

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:

Rechtsform:

Betriebssatzung:

Zweck des Eigenbetriebs:

Stammkapital:

Eigenbetrieb Stadtkultur Benshelm

Benshelm

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Die Betriebssatzung wurde durch die Stadtverord

netenversammlung am 18. Dezember 2009 be

schlossen und trat zum 1. Januar 2010 In Kraft.

Der 1. Nachtrag zur Betriebssatzung wurde durch

die Stadtverordnetenversammlung (StVV) am

19. Dezember 2013 beschlossen und trat zum

1. Januar 2014 In Kraft.

Der 2. Nachtrag zur Betriebssatzung wurde durch

die StVV zum 27. September 2018 beschlossen

und trat zum 1. November 2018 in Kraft.

Die Durchführung des Betriebs der städtischen

Kultur- und Bildungseinrichtungen. Dazu gehören

insbesondere der Betrieb des Theaters, der Volks

hochschule, des Museums, der Stadtbibliothek,

der Musikschule sowie die Durchführung der ge

samten Kulturarbeit und des Veranstaltungsmana

gements.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt

€ 100.000.00.

Betriebsleitung:

Stellvertretung:

Betriebskommission:

Herr Thomas Herborn seit dem 1. Mai 2010

Frau Marion Bopp seit dem 10. Juni 2010

- 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

- 3 Mitglieder des Magistrates

- 2 Mitglieder des Personalrates des Eigenbetriebs

- 3 wirtschaftlich oder kulturell besonders

erfahrene Personen

(namentlich aufgeführt im Anhang - Anlage III)
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WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE





Eigenbetrieb Stadtkuitur Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Fraaenkataloa zur Prüfung nach S 53 HGrG

Bensheim

für das Geschäftsiahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbezüge

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2  Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

3  Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

4  Risikofrüherkennungssystem

5  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

6  Interne Revision

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

7  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden

Beschlüssen des Überwachungsorgans
8  Durchführung von Investitionen

9  Vergaberegelungen

10 Berichterstattung an das Überwachungsorgan

Vermögens- und Finanzlage

11 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

12 Finanzierung

13 Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

Ertragslage

14 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

15 Verlustbringende Geschäfte und Ihre Ursachen

16 Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung

der Ertragslage
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Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteiiungs-
pian für die Geschäftsieitung sowie ggf. für die Konzernieitung? Gibt es
darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur
Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernieitung
(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

•  Es gibt eine Geschäftsordnung für die Betriebskommission. Darüber hin
aus gibt es keinen Geschäftsverteiiungspian. Schriftiiche Weisungen des
Überwachungsorgans für die Betriebsleitung gibt es nicht. Die getrof
fenen Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden
und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

•  Im Geschäftsjahr fanden drei Sitzungen der Betriebskommission statt.
Die hierüber ersteilten Protokolle Hegen vor. Darüberhinaus fanden re
gelmäßig Stadtverordnetenversammlungen statt, die sich auch mit
Sachverhaiten, die den Eigenbetrieb Stadtkultur Bensheim betreffen,
auseinander setzten.

c) In weichen Aufsichtsräten und anderen Kontroiigremien i. S. d. § 125 Ab
satz 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

•  Die Geschäftsieitung übt auskunftsgemäß keine Aufsichtsratstätigkeit

Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungs
organ) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzern
abschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie
wird dies begründet?

•  Die Mitglieder der Betriebskommission erhalten nur Sitzungsgeider und
Aufwandsentschädigungen. Von der Schutzkiausel des § 286
Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen
Vertreter im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde Gebrauch gemacht.
Erfoigsbezogene Komponenten oder solche mit langfristiger Anreizwir
kung gibt es nicht.
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Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2  Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organ-
sationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig
keiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige
Überprüfung?

•  Es gibt einen Organisationsplan, aus dem der Organisationsaufbau und
die Arbeitsbereiche ersichtlich sind. Zuständigkeiten und Weisungsbe
fugnisse ergeben sich aus der Geschäftsordnung der Betriebskommis-

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

•  Nein, solche Anhaltspunkte haben sich im Rahmen der Jahresabschiuss-
prüfung nicht ergeben.

Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen
und dokumentiert?

•  Die Betriebsleitung hat den Erlass des Hessischen Ministeriums des In
neren und für Sport "Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunal
verwaltungen" vo Juni 2015 zur Kenntnis genommen und die erarbeite
ten Empfehlungen umgesetzt. Die daraufhin erlassene Sponsorin
grichtlinie der Stadt Bensheim wird angewandt. Der Eigenbetrieb Stadt-
kuitur Bensheim hat eine Vergaberichtiinie erlassen, in weicher Wert
grenzen für bestimmte Vergabeverfahren und die Zuschiagserteiiung
enthalten sind.

Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche
EntScheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwick
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

•  Durch die jährliche Aufsteilung eines Wirtschaftspians wird ein Entschei
dungsrahmen vorgegeben. Schriftliche Richtlinien zur Sachbearbeitung
wesentlicher Bereiche liegen vor und werden kontinuierlich aktualisiert.
Wie oben erläutert, gibt es eine Vergaberichtlinie.

Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen
(z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

•  Die Verträge sind ordnungsgemäß dokumentiert.

VVILLITZER BAUMANN SCHWED
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Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammen
hänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

•  ]a, das Planungswesen, welches aus Wirtschafts- und Finanzplan be
steht, entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

•  Eine systematische Untersuchung und Analyse der Pianabweichungen
erfolgt vierteijähriich im Rahmen der Quartaisberichtersteiiung. Seit
dem 3. Quartal 2012 werden zusätzlich monatlich die Soli- und Ist-Ver
gleiche aus dem SAP-Programm ausgewertet und in Abstimmungsge
sprächen zwischen Betriebsieitung und Teamieitern besprochen.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der
Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

•  Die am Produktpian ausgerichtete Kostenrechnung und das Rechnungs
wesen entsprechen den Anforderungen des Eigenbetriebs.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine
laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

•  Ja, die Überwachung erfoigt zentral durch besondere Aufgabenzuwei
sung durch die Stadtkasse. Die Betriebsieitung führt Liquiditätskontroi-
ien quartalsweise bzw. monatlich durch.

e) Gehört zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen
nicht eingehalten worden sind?

•  Die Abwicklung der Zahlungsströme über die Stadtkasse entspricht in
ihrer Funktion einem zentralen Cash-Management.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung
gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass
ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

•  Die Fakturierung der Forderungen erfolgt zeitnah. Forderungen werden
effektiv und zeitnah eingezogen. Die Abwicklung erfolgt durch die Stadt
kasse.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns
und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

•  Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben wird
durch die Betriebsieitung vorgenommen. Hierzu werden Quartalsberich
te sowie EDV-gestütze Haushaltsüberwachungslisten verwendet.

Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen
eine wesentliche Beteiligung besteht?

•  Entfällt. Der Eigenbetrieb hat keine Tochterunternehmen oder Beteili
gungen.
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Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende
Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

•  Ein Risikofrüherkennungssystem ist nicht eingerichtet. Es gibt aber auch
keine bestandsgefährdenden Risiken, auf die Einfluss genommen wer
den könnte.

Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu
erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht
durchgeführt werden?

•  vgl. Antwort zu a)

Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

•  vgl. Antwort zu a)

Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und
Systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäfts
prozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

•  vgl. Antwort zu a)

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung den Geschäftsumfang zum
Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften,
Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
-  Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu wel

chen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und

in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
-  Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strate

gien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht
durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

•  Der Eigenbetrieb hat keine entsprechenden Geschäfte getätigt und plant

dies auch nicht, so dass die Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt.

Werden Zinsderivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung
von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

•  vgl. Antwort zu a)

V\/ILLITZER BAUMANN SCHWED
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c) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang
entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in
Bezug auf:

-  Erfassung der Geschäfte

-  Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

-  Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

-  Kontrolle der Geschäfte?

•  vgl. Antwort zu a)

Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging)
dienenden Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der
Risikoentwicklung gezogen?

•  vgl. Antwort zu a)

Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung angemessene Arbeits
anweisungen erlassen?

•  vgl. Antwort zu a)

Ist die unterjährlge Unterrichtung der Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung
Im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu
bildenden Vorsorgen geregelt?

•  vgl. Antwort zu a)

Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle
oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?)
wahrgenommen?

•  Entsprechend der Größe und der Struktur des Eigenbetriebs besteht kei
ne Interne Revision. Die Betriebsleitung sowie das Rechnungsprüfungs
amt des Kreises Bergstraße nehmen die Prüfungsaufgaben wahr.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im
Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von
Interessen konfl i kten?

•  Durch die Trennung vom Eigenbetrieb Stadtkultur Benshelm und dem
beim Kreis Bergstraße angesiedelten Rechnungsprüfungsamt Ist die Ge
fahr eines Interessenkonfllktes nicht gegeben.
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c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen
Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob
wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von
Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die
Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?
Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

•  Vom 29. bis 30. Oktober 2018 führte das Rechnungsprüfungsamt eine
unvermutete Kassenprüfung durch. Weitergehende Prüfungen wurden
nicht durchgeführt.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschluss
prüfer abgestimmt?

•  Die Schwerpunkte der Abschiussprüfung werden so angesetzt, dass
Doppeiprüfungen vermieden werden und sich die Prüfungen gegenseitig
ergänzen.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel
aufgedeckt und um welche handelt es sich?

•  Bemerkenswerte Mängei wurden nicht aufgedeckt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen
der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die
Interne/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

•  Die Umsetzung von Feststeliungen und Empfehiungen wird im Laufe
späterer Prüfungen überwacht.
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

7  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
Satzung Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu Zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und
Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

•  Die von der Betriebskommission oder Stadtverordnetenversammlung zu
genehmigenden Rechtsgeschäfte sind In §§ 8 und 10 der Betriebssatz
ung geregelt. Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte
ergeben, dass sich die Betriebsleitung bei der Abwicklung der Geschäfte
nicht an die gesetzlichen Vorschriften bzw. an die Beschlüsse der Orga
ne gehalten hat. Die erforderlichen Genehmigungen wurden eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

•  Solche Kredite wurden Im Geschäftsjahr nicht gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte
Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in
Teilmaßnahmen)?

•  Im Rahmen der Prüfung haben sich solche Anhaltspunkte nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen
nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und
bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

•  Nein.

Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanz
anlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und
vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und
Risiken geprüft?

•  Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilität, Wirtschaftlichkeit sowie Finanzlerbarkelt überprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemes-
senheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von
Grundstücken oder Beteiligungen)?

•  Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben, zumal das Inves
titionsvolumen Im Geschäftsjahr sehr überschaubar war.

WILUTZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER - STEUERBERATER
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Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen
laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

•  Die Durchführung von Investitionen v/erden fortiaufend überwacht und
Abweichungen anhand des Wirtschaftsplans systematisch untersucht.

Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitun
gen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

•  Es gab keine wesentlichen Überschreitung bei abgeschlossenen Investi
tionen.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare
Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

•  Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Vergaberegeiungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergabe
regelungen (z. B. VOB, BOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

•  Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Es Hegt eine Ver
gaberichtlinie vor, die bei der Vergabe von Aufträgen entsprechend an
zuwenden ist.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen)
eingeholt?

•  Im Rahmen der Möglichkeiten und schriftlich fixierten Vorgaben werden
Vergieichsangebote eingeholt.

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

•  Ja, es werden regelmäßig Betriebskommissionssitzungen durchgeführt.
Die Betriebsleitung erstellt die vorgeschriebenen Quartalsberichte.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche
Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/
Konzernbereiche?

•  Die gesetzlich vorgeschriebenen Quartalsberichte der Betriebsleitung
geben Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Eigen
betriebs und ermöglichen eine sachgerechte Entscheidungsfindung.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER - STELÖ^BERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE



Anlage VII
Seite 10

Eigenbetrieb Stadtkuitur Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen
und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche
oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie
erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und
wurde hierüber berichtet?

•  Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert.
Im Rahmen der Prüfung wurden keine ungewöhniichen oder risikorei
chen Geschäftsvorfälie oder Fehidispositionen festgestelit.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernieitung dem Überwachungs
organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Absatz 3 AktG)?

•  Es iagen keine wesentlichen Themen vor, über die auf besonderen
Wunsch der Mitglieder der Betriebskommission berichtet worden wäre.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach
§ 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen
ausreichend war?

•  Entfällt. Siehe d).

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt
vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem
Überwachungsorgan erörtert?

•  Es liegt keine D&O-Versicherung vor. Allerdings ist der Eigenbetrieb
komplett über die Stadt Bensheim versichert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem
Überwachungsorgan offengelegt worden?

•  Es wurden keine Interessenkonfiikte gemeidet.

Vermögens- und Finanzlage

11 Ungewöhnliche Bilanzposten und stiiie Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges
Vermögen?

•  Offensichtlich nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

•  Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im
Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere
Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

•  Solche Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STELERBERATER
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Finanzierung

Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen
Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag
bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

•  Ich verweise auf den Wirtschaftsplan.

Wie ist die Finanziage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich
der Kreditaufnahmen wesentiicher Konzerngesellschaften?

•  Es besteht kein Konzern.

In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel
einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich

Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und
Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

•  Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb keine Finanz- oder Fördermittel der
öffentlichen Hand erhalten (mit Ausnahme des laufenden Zuschusses
durch die Stadt Bensheim).

Eigenkapitaiausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobieme aufgrund einer evtl. zu niedrigen
Eigenkapitalausstattung?

•  Nein, die Kreditwürdigkeit Ist durch die Stadt Bensheim sichergestellt.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagen
bildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

•  Der Eigenbetrieb ist nicht darauf ausgerichtet Gewinne zu erwirtschaf
ten. Nur durch Zuschüsse der Stadt Bensheim kann er seinen Aufgaben
nachkommen. Der Zuschussbedarf wird anhand des Wirtschaftplans er
mittelt. Nicht benötigte Zuschüsse werden zurückbezahlt mit Ausnahme
des Betrags, um den die Abschreibungen die Investitionen übersteigen.
Diese Handhabung ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs
vereinbar.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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14 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

•  Es besteht nur ein Betriebszweig

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

•  Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngeseiischaften bzw. mit den
Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen
werden?

•  Nein, es liegt kein Konzern vor. Der Leistungsaustausch mit der Stadt
verwaltung wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtiich erwirtschaftet?

•  Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage
von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

•  Das durch den Eigenbetrieb angebotene Kultur- und Biidungsangebot
kann nicht kostendeckend betrieben werden. Der Eigenbetrieb ist daher

auf die Bezuschussung der Stadt Bensheim angewiesen

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und
um weiche Maßnahmen handelt es sich?

•  Entfällt. Siehe a)

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der
Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehibetrages?

•  Entfällt. Siehe Fragenkreis 15 a)

b) Weiche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die
Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

•  Entfällt. Siehe Fragenkreis 15 a)

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten fijr Vertrage zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaflsprüfungsgesellschaften (Im Nachstehenden zusammenfas
send .WirtsChaflsprüfet' genannt) und ihren Auftraggebem über Prüfungen,
Steuerberatung, Beraturtgen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwngend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftragget)er herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Aufiragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenütief.

6. Weitergabe einer t>eruf1ichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe t>eruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Art>efts-
ergebnisse oder Auszüge von Aibeitse^ebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Infonnation über das Tätigwerden des Wirtschafts
prüfers für den /Urftraggeber an eir>en Dritten t}edarf der schriftlichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer t>ehördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung bemfiicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge
ber zu Werbezwecken durch den Aufbagget)er sind unzulässig.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftreg wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufeausübung ausgeführt. Der Wirtschateprüfer üt>emimmt im
Zusammenhang mit seinen Leisturrgen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se seirter Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschateprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schrtfUichen Vereinbarung.

(3) Ar>dert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der at}schließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschateprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen ur>d weiteren Informa
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers tiekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschateprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärur>gen in einer vom Wirtschateprüfer formu
lierten schriftiichen Erklärung zu t)estätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitart>eiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverfiältnisses insbesondere für Angetxite auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angetxrte, Aufträge auf eigene Rech
nung zu übernehmen.

(2) Sdite die Durdiführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirts^afts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab

hängigkeitsvorschriften in gleicher Welse Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsvethältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Aufüags berechtigt.

S. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse Im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schrifUich darzustellen hat, ist aileine diese schriftliche Darstellung
maßgetrend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht artders vereinbart, sind mündiiche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sirtd stets unverbindlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe
rechtigter Verweigerung. Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Vertiraucher erteiK worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung. Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweft darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftragget>er
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1.
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver)ähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rec^ienfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sir>d, in der t>eruflichen Äußerung des Wirtschateprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüt>er zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge
ber vom Wirtschateprüfer tunbchst vortter zu hören.

8. Schweigepflict^t gegenüber Dritten, Datenschutz

Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze {§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufetätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschwelgen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

(1) Für gesetzlich vorgeschrletrene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine g^etzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstetiers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig venjrsachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem ̂ f-
traggeber stehen dem Wirtschateprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
l>estehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstljetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall Im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtver1etzur)gen stammenden einheitlichen Schadens
geget>en. Der einzelne Schadensfell umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verietzur>g ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufelnarnJerfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtver1et2ur>g, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei
nander in rechtlichem oder wrtschafttichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fell kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschrfebenen Pflicht
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innert>alb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhot)en
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
ftjr Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhatten zurückzufüh
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, l>leibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Aufb'aggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinvireis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) WIdemjft der Wirtechaftsprüfer den Bestätigurtgsvermerk, so darf, der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den ßestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders In Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer Ist berechtigt, sowohl bei der Beratung In steuerli-,
chen Einzeifragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftragget>er
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hiruuweisen.

(2) Der Steuert>eratungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, mbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgertde. in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei
ten;

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sovrie der Vermögensteuererklä
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuert>escheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtÜch der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Eirtspruchs- urrd Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vo^enannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steueiberatung ein Pau-
schelhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesornJert zu honorie-

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper
schaftsteuer, Geweibesteuer, Einheitsbewertung urtd Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines t}e8onderen Auftrags. Dies gilt auch ftjr

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerar>gelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer. Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fk
nenz- und der Verwaltür>gsgericht8barkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtiiche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung. Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsvereußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsetzsteueijahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger t}esonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übemommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer urKi dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder HorKsrarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Fordemngen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütur>g und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderurtgen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Veibraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Art
sprüche gilt nur deutsches Recht.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden Ist.
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

Lizenziert für/Licensed to: Willitzer Baumann Schwad | 4616120 | 201
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A. Prüfungsauftrag

Die Betriebsleitung des

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

- im Folgenden auch kurz "Eigenbetrieb" genannt - hat uns beauftragt, den Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den La

gebericht für das Geschäftsjahr 2017 des Eigenbetriebes nach berufsüblichen Grundsätzen zu

prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag vom 12. Juli 2016 lag der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

vom 7. Juli 2016 zugrunde, mit welchem wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1

Satz 1 HGB). Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 6. November 2017 angenommen.

Der Eigenbetrieb ist gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes nach den für große Kapitalgesellschaften gel

tenden Vorschriften gemäß der §§ 316 ff. HGB prüfungspflichtig.

Nach § 27 Abs. 2 EigBGes erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Ge

schäftsführung, über die In entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu

berichten ist. Zum Bericht über die Geschäftsführungsprüfung verweisen wir auf Abschnitt F.

und Anlage 8.

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der

diesem Bericht als Anlage 7 beigefügt ist.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend

baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden

Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei

Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die

gesetzlichen Vertreter sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen und

wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebes.

-1-
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Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C., D. und E. im

Einzelnen dargestellt. Die Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages haben wir in

Abschnitt F. dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsver

merk wird in Abschnitt G. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anla

ge 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3), sowie den ge

prüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 6 dargestellt. Weiter

gehende Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Ver

lustrechnung ergeben sich aus Anlage 7. Der Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG ist als

Anlage 8 beigefügt.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Drit

ten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbe

dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom

1.Januar 2017 zugrunde.



B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht und im Jahresabschluss, insbesondere im Anhang, die

wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Aus

führungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresabschluss und im La

gebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestandes und

der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksichtigung des Lageberichtes ein.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Eigenbe

triebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

gewonnen haben.

Folgende Kemaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

Zweck des Eigenbetriebes ist die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen. Dazu gehören insbesondere die Planung und

Organisation der Kinderbetreuung, die Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten-, Hort-

und Grundschulbetreuungsplätzen, die Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäu

den/Räumen und Außenanlagen, die Förderung der Tagespflege sowie die Kooperation

mit den konfessionellen und freien Trägern.

-  Seit dem 1. August 2013 haben alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum dritten Lebens

jahr und unter bestimmten weiteren Voraussetzungen auch bereits vor Vollendung des ers

ten Lebensjahres (§ 24 Abs. 1 und 2 BGB VIII) einen Rechtsanspruch auf einen Betreu

ungsplatz. Als Richtwert wurde vom Jugendamt des Kreises Bergstraße zunächst eine Be

treuungsquote von mindestens 35 % angegeben. Zum 31. Dezember 2017 standen stadt

weit insgesamt 418 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung (269

Plätze/Einrichtungen, 149 Plätze/Tagespflege). Dies entspricht einer Betreuungsquote von

36,5 %.

-  Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim ist ein "Geborener Zuschussbetrieb". Der im

Wirtschaftsplan 2017 veranschlagte Zuschuss der Kemvenwaltung in Höhe von

EUR 8.286.410,00 konnte lediglich um EUR 3.988,31 auf EUR 8.282.421,69 vermindert

werden.
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Zum 1. August 2017 übernahm der Eigenbetrieb vom Schulförderverein die Trägerschaft

der Betreuung an der Schillerschule mit dem Standort "Wilde 13" im Rahmen des "Pakt für

den Nachmittag". In fünf Gruppen werden über 100 Grundschulkinder betreut. Auf Vollzeit

äquivalente umgerechnet ist der Personalstand von 79,3 auf 93,3 zum Jahresende ange

wachsen.

-  Gegenüber dem Vorjahr wurden durchschnittlich 28 Kinder mehr betreut. Im Bereich der

Gebühreneinnahmen waren Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von

TEUR 80 zu verzeichnen.

-  Aufgrund der Wirtschaftsplanung 2018 geht man, um ein ausgeglichenes Ergebnis für

2018 zu erzielen, von einem städtischen Zuschussbedarf von TEUR 8.809 aus. Wesentli

che Änderungen der Geschäftspolitik sind nicht geplant. Der Ausbau der Betreuungsplätze

wird aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs an Ganztagesplätzen und zusätzlichen

U3-Plätzen forciert. Durch den Bau neuer Einrichtungen sowie der Erweiterung von Es

sensplätzen und Öffnungszeiten oder durch Umstrukturierungen in vorhandenen Betreu

ungseinrichtungen soll schnell, flexibel und bedarfsgerecht das Angebot angepasst wer

den.

-  In den kommenden Jahren wird der Eigenbetrieb sich dem insgesamt wachsenden Bedarf

an Betreuungspiätzen für Grundschulkinder stellen müssen. Eltern, deren Kinder in Krip

pen und Kindergärten ganztägig betreut wurden, beanspruchen dieses Angebot auch nach

dem Schuleintritt und besonders auch in den Ferien. Von der Landesregierung und dem

Kreis Bergstraße werden mit dem Programm „Pakt für den Nachmittag" finanzielle Mittel

für die Betreuung von Grundschulkindern bereitgestellt. Für die Stadt Bensheim besteht für

diese Altersgruppe keine rechtliche Verpflichtung, dennoch sieht der Eigenbetrieb sich in

der Verantwortung. In enger Kooperation zwischen Schulträger, Schulen, Fördervereinen

und Eigenbetrieb sollen daher praxisorientierte Betreuungskonzepte erarbeitet werden.

Bisher konnte durch die frühzeitige Information der Eltern der neuen Schulkinder und dem

zentralen Abgleich jedem Schulkind, das Bedarf nachweist, ein Platz angeboten werden.

-  Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird in den kommenden Jahren durch

den Ausbau der Betreuungsplätze weiter steigen. Die Gebührenerhöhung zum 1. Janu

ar 2018 wird diese zusätzlichen Kosten nur bedingt ausgleichen.

Die vorstehend angeführten Hervorhebungen werden in Abschnitt C. durch analysierende Dar

stellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt.
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Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurtei

lung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Risiken der künftigen Entwick

lung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung ist dem

Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte

dafür ergeben, dass der Fortbestand des Eigenbetriebes gefährdet wäre.

II. Wichtige Veränderungen bei den rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen

Im Übrigen werden die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse im Berichtsjahr in der Anla

ge 6 dargestellt.

-5-



C. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der

Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei

sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf

eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem

ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten -

-relativ begrenzt.

I. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnun

gen der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihre

Veränderungen:

TEUR TEUR

Verände

rung

TEUR

Umsatzerlöse 10.900 83,2 9.904 81,6 996

Sonstige betriebliche Erträge 2.200 16,8 2.240 18,4 -40

Gesamtleistung 13.100 100,0 12.144 100,0 956

Materialaufwand 6.629 50,6 6.266 51,6 363

Rohergebnis 6.471 49,4 5.878 48,4 593

Personalaufwand 4.651 35,5 4.105 33,8 546

Abschreibungen 514 3,9 499 4,1 15

Sonstige betriebliche Aufwendungen 940 7.2 919 7,6 21

Betriebsergebnis 366 2,8 355 2,9 11

Beteiligungserträge 1.862 14,2 1.862 15,3 0

Zinserträge 2 0,0 2 0,0 0

Abschreibungen auf Finanzanlagen 2.036 15,5 2.036 16,8 0

Zinsaufwand 194 1,5 183 1,5 11

Finanzergebnis -366 -2,8 -355 -2.9 -11

JahresgewinnZ-verlust 0 0,0 0 0.0 0

Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes wird durch einen in Form von Zuschüssen geleisteten

Verlustausgleich der Stadt Bensheim auf TEUR 0 gestellt.
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Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus Zuweisungen und Kostenerstattungen

(TEUR 9.701), Benutzungsgebühren (TEUR 679) sowie Verpflegungsentgelten (TEUR 276) er

zielt. Der städtische Ausgleich lag um TEUR 761 über dem Vorjahresausgleich und begründet

sich aus den gestiegenen Personalaufwendungen und erhöhten Betriebskostenzuschüssen für

andere Träger. Der Zuschuss lag um TEUR 4 unter dem Planansatz.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Zuschüsse der Stadt für die In

vestition in die Kapitalrücklage der GGEW AG in Höhe von TEUR 2.036 (Vorjahr TEUR 2.036)

sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (TEUR 132).

Der Materialaufwand hat einen Anteil von 50,6 % an der Gesamtleistung und besteht im We

sentlichen aus Betriebskostenzuschüssen an die kirchlichen Einrichtungen und freien Träger

(TEUR 6.000), Instandhaltungsaufwendungen (TEUR 163), Aufwendungen für Verpflegung

(TEUR 203) und sonstigen Erstattungen (TEUR 135). Der Materialaufwand hat sich im Wesent

lichen durch gestiegene Betriebskostenzuschüsse an andere Träger erhöht.

Die Personaiaufwendungen haben sich bei Tariflohnsteigerungen im Wesentlichen auch durch

die gestiegene Anzahl von benötigten Mitarbeitern erhöht. So ging unter anderem die Träger

schaft der Schulkindbetreuung 'Wilde 13" an der Schillerschule zum August 2017 auf den Ei

genbetrieb über. Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl hat sich von 106 auf 124 erhöht.

Bei den Abschreibungen handelt es sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von

TEUR 514.

Die sonstigen betriebiichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 940 resultieren im Wesentli

chen aus Mietaufwendungen (TEUR 245), Verwaltungskostenbeiträgen (TEUR 312) und Frem

dreinigung (TEUR 125).

II. Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirtschaftlichen

und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum

31. Dezember 2016 gegenübergestellt.

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig

(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeord-
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Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw.

Fremdkapitai zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger

(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr erge

ben sich aus der folgenden Zusammenstellung der Bilanzzahlen in TEUR für die beiden Ab

schlussstichtage 31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2016:

31.12.2017 31.12.2016

Verände

rung

TEUR % TEUR % TEUR

Aktivselte

Immaterielle Vermögensgegenstände 3.036 5,8 1.778 3.5 1.258

Sachanlagen 12.105 23,2 12.305 24,2 -200

Finanzanlagen 33.408 64,1 33.408 65,7 0

Langfristige Aktiva 48.549 93,2 47.491 93,3 1.058

Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 20 0,0 248 0.5 -228

Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 30 0.1 0 0.0 30

Forderungen an die Stadt/
andere Eigenbetriebe 569 1.1 109 0.2 460

Sonstige Vermögensgegenstände 2.528 4.9 2.386 4.7 142

Flüssige Mittel 360 0.7 593 ''■2 -233

Aktiver Rechnungsabgrenzungs-
posten 41 0.1 52 0.1 -11

Kurzfristige Aktiva 3.548 6.8 3.388 6.7 160

Summe Aktivseite 52.097 100,0 50.879 100,0 1.218
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Verände

rung31.12.2017 31.12.2016

% TEUR %TEUR TEUR

Passivseite

Eigenkapital 38.753 74,4 38.354 75,4 399

Sonderposten für Investitionszu
schüsse 6,6 4373.801 7,3 3.364

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 6.628 12,8 6.937 13,6 -309

Verbindlichkeiten gegenüber der
Stadt 927 1.8 253 0.5 674

Langfristige Passiva

Rückstellungen

96.1 1.20150.109 96.2 48.908

305 0.6 287 0,6 18

Verbindlichkeiten gegenüber Kredit
instituten 309 0.6 309 0,6

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 101245 0.5 144 0.3

Verbindlichkeiten gegenüber verbun
denen Unternehmen 0.0 1114 0.0

Verbindlichkeiten gegenüber der
Stadt 1.026 2,0

0,4

-776250 0,5

1.6Sonstige Verbindlichkeiten

Kurzfristige Passiva

663865 202

1.971 3.9 171.988 3.8

Summe Passivseite 100.0 50.879 100,0 1.21852.097

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem 31. Dezember 2016 um TEUR 1.218 auf

TEUR 52.097 erhöht. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg des Sachan

lagevermögens.

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 96,1 % auf

96,2 % erhöht. Das langfristige Vermögen ist vollständig langfristig finanziert.

Das Anlagevermögen hat sich wie folgt entwickelt

TEUR

47.491Stand 1. Januar 2017

3.210Zugänge 2017

Anpassung Vorjahre

Abgänge 2017

Abschreibungen 2017

399

2.550

48.549Stand 31. Dezember 2017
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Die Anpassung Vorjahre betrifft die erfolgsneutrale Berichtigung der Bewertung und Zuordnung

der Grundstücksflächen Kita Fuidastraße im Eröffnungsbilanzzeitraum. Wir verweisen weiterhin

auf die Erläuterungen im Anhang.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen das

Land Hessen aus dem Sonderkonjunkturprogramm (TEUR 1.816) sowie Kapitalertragsteuer

erstattung (TEUR 491).

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen zum Stichtag noch nicht ausbe

zahlte Zuschüsse an andere Träger.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

31.12.2017 31.12.2016

Investitionsquote

Investitionen x 100
Anlagevermögen ohne Finanzanlagen

Sachanlagenintensität

Sachanlagen x 100

Gesamtkapital

Eigenkapitalquote

Eigenkapital x 100

Gesamtkapital

III. Finanzlage (Liquiditätsgrade)

Zur Darstellung der Finanzlage des Eigenbetriebes sollen die folgenden Kennzahlen dienen:

Liquidität 1. Grades

flüssige Mittel ^,
kurzfristige Passiva

Liquidität 2. Grades

flüssige Mittel + kurzfristige Forderungen

kurzfristige Passiva

Liquidität 3. Grades

kurzfristige Aktiva ^,
kurzfristige Passiva

178,4 171,9
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezem

ber 2017 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sowie die Einhaltung der einschlägi

gen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen

der Betriebssatzung. Femer prüften wir die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung in ent

sprechender Anwendung des § 53 HGrG (vgl. hierzu Abschnitt F.).

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften

entspricht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes vermittelt. Da

bei haben wir auch geprüft, ob die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Die Prüfung des Lageberichtes hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften

zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden sind.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

Flaushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) sowie die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen

nach § 53 HGrG".

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere, ob

alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres

Prüfungsauftrages.

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahres

abschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe

ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rah

men unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir im Apri 2018 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes in

Bensheim und in unseren Büroräumen in Dreieich-Sprendlingen durchgeführt. Anschließend er

folgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti

gungsvermerk vom 9. Mai 2017 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016. Er

wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 29. Juni 2017 unverändert festge-

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der

Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes.

-11 -



Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Betriebslei

tung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung

schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bi-

lanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berück

sichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht

und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklun

gen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die

nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach

dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns

bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Bei der Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff.

HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü

fung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Aus

richtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Ver

stöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen

Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe

triebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläu

figen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde {risikoorientierter Prüfungs

ansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Untemehmensstrategie und die daraus

resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung vergleichbarer Einrichtungen, aus Gesprä

chen mit der Betriebsleitung und Mitarbeitern des Eigenbetriebes bekannt.

Insbesondere aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten bedeutsamen Geschäfts

prozessen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Anlagevermögen und Sonderposten

- sonstige Rückstellungen

- Umsatzerlöse
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Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren

Prüfungshandiungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher

nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Orga

nisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben

wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jah

resabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rech

nungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten haben wir u. a. Bankbestäti

gungen sowie eine Saldenbestätigung der Stadtkasse eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unse^

ren Arbeltspapieren festgehalten (IDW PS 460).
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung wird EDV-gestützt nach den Regeln der doppelten Buchführung durchgeführt.

Der Eigenbetrieb setzt im Bereich der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung die Software

SAP R/3 Release 4.0B/3 der SAP AG, Walldorf, ein.

Das vom Eigenbetrieb eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS)

sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kon

trolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeit

raum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem

ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der

Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert; das Belegwesen ist klar und über

sichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet

und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu

einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen

(einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Planungsrechnun

gen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze

ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust

rechnung sowie Anhang - wurde nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes)

in der Fassung vom 9. Juni 1989, zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005, erstellt.

Die Gliederung erfolgte nach den Formblättern 1 und 2 der Verordnung zur Bestimmung der

Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe (Formblattverordnung).

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den

weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet.
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Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen,

erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und

Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert.

Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen

Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dar

gestellt. Die Bewertung entspricht den Vorschriften des Dritten Buches des HGB für große Kapi

talgesellschaften, soweit sich aus dem EigBGes nichts anderes ergibt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschrif

ten einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Be

anstandungen.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage 4) hat ergeben, dass der

Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im

Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und dass er insgesamt ein zutreffendes

Bild von der Lage des Unternehmens vermittelt.

Femer hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt und die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB und

den ergänzenden Vorschriften des § 26 EigBGes vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben ent

hält und damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in seiner Gesamtaussage - wie sie sich

aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang ergibt

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält

nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes ver

mittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Fi

nanz- und Ertragslage in Abschnitt C. sowie auf die weitergehenden Aufgliederungen und Erläu

terungen der Posten des Jahresabschlusses in Anlage 7.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr

angewendet.

Im Übrigen venweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Aus

wirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer

Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

-16-
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F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

Das Ergebnis der erweiterten Prüfung wird von uns nicht in den Bestätigungsvermerk aufge

nommen, da sich hieraus keine wesentlichen Auswirkungen ergeben, die die Ordnungsmäßig

keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes in Frage steilen.

I. Feststellungen Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Gemäß § 27 Abs. 2 EigBGes erstreckt sich die Abschlussprüfung auch auf die Prüfung der Ord

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2

HGrG und den hierzu vom iOW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen,

dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten iüW PS 720 "Be

richterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der er

forderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vor

schriften und den Bestimmungen der Betriebssatzung, geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 8 dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach

unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Be

deutung sind.

II. Wirtschaftsplan

im Rahmen der Geschäftsführungsprüfung haben wir auch einen Vergleich des Rechnungser

gebnisses mit dem von der Betriebsleitung für das Jahr 2017 nach § 15 EigBGes aufgestellten

Wirtschaftsplan vorgenommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes weist, wie auch im Erfolgsplan vorgese

hen, einen JahresgewinnZ-veriust in Höhe von EUR 0,00 aus.
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Aus der nachstehenden Gegenüberstellung sind die Abweichungen zwischen dem Erfolgsplan

und der Gewinn- und Verlustrechnung im Einzelnen ersichtlich:

Gewinn- und

Erfolgsplan Verlustrechnung Abweichung

TEUR TEUR TEUR

Umsatzerlöse 10.543 10.900 357

Sonstige betriebliche Erträge

Gesamt

2.176 2.200 24

12.719 13.100 381

Materialaufwand 6.096 6.629 533

Rohergebnis

Personalaufwand

-1526.623 6.471

4.776 4.651 -125

Abschreibungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen
einschließlich sonstige Steuern

Betriebsergebnis

Erträge aus Beteiligungen

Zinserträge

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens

542 514 28

_5Z
-56

883

422

940

366

1.862 1.862

2.036

248

2.036

194

0

-54Zinsaufwand

Finanzergebnis

Jahresgewinn/Jahresverlust

-422 -366 56

Der städtische Zuschuss konnte gegenüber den Planungen um TEUR 4 verringert werden
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III. Feststellungen zur Einführung eines Risikofrüherkennungssystems

Als Abschlussprüfer haben wir im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts

führung nach § 53 HGrG auch darüber zu berichten, ob die Betriebsleitung ein Risikcfrüherken-

nungssystem eingerichtet hat und ob dieses geeignet ist, seine Aufgaben zu erfüllen.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhängig als

Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung anzusehen.

Ein Risikofrüherkennungssystem i. 8. d. § 91 AbS; 2 AktG hat sicherzustellen, dass diejenigen

Risiken, die den Fortbestand der Einrichtung gefährden können, früh erkannt werden. Es muss

deshalb geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig anzuzeigen

und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass eine Gesamtbe

trachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend werden können, erfolgt.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Wir verweisen

auf unsere Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem in Anlage 8.
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G. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkungen

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum

31. Dezember 2017 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Ania-

ge4) des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bensheim unter dem Datum vom 7. Mai 2018 den

folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Kinderbe

treuung Bensheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden iandesrechtlichen Vorschriften und den er

gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen

Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge

führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh

rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i. V. m. § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli

che Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebs

leitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses

und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung au^rund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht

der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorechriften, den ergänzenden landes

rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermit

telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.

Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabsdiluss, entepricht den gesetzlichen Vor

schriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt

die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Ülaereinstimmung mit den gesetzlichen Vor

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen

(IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerkes außerhalb dieses Prü-

füngsberidites bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichung oder Weitergabe

des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung ab

weichenden Form bedarf es zuvor unserer emeuten Stellungnahme, sofem hieri>el unser Bestä

tigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewesen wird; auf § 328 HGB wird verwie-

Dreieich, 7. Mai 2018
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Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim, Bensheim
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

Anlage 2

1. Umsatzerlöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene
Waren

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und

Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung
davon für Altersversorgung
EUR 386.078,51 (Vorjahr
EUR 309.733,88)

5. Abschreibungen

a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und
Sachaniagen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

7. Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen

EUR 1.861.896,84 (Vorjahr
EUR 1.861.896,84)

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen
und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

11. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit

12. Sonstige Steuern

13. JahresgewInnZ-verlust

10.900.161,78 9.903.964,22

2.199.748.15 2.239.554.91

13.099.909,93 12.143.519,13

-264.053,07

-6.365.279.86

-3.568.879,07

-1.081.894,39

-513.715.76

1.861.896,84

1.927,84

-2.035.813,72

-194.314.21

-235.039,01

-6.030.992.36

-6.629.332,93 -6.266.031,37

-3.170.661,73

-933.963,13

-4.650.773,46 -4.104.624,86

-513.715,76

-939.716.53

..366,37125

-366.303,25

-498.802.41

-498.802,41

-919.134.10

....3.54,926,39

1.861.896,84

2.274,58

-2.035.813,72

-183.148.09

-354.790,39

.6.8,00

-68.00

0.00

,.1.36,00

-136.00

0.00
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Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

1  Allgemeine Angaben
2  Angaben zu Bilanzlerungs- und Bewertungsmethoden
3  Erläuterungen zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen
3.2 Anlagensplegel
3.3 Umlaufvermögen
3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
3.5 Eigenkapital
3.6 Rückstellungen
3.7 Verbindlichkeiten (§ 285 Nr. 1)

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
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Aligemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Klnderbetreuung Bensheim mit Sitz in Bensheim ist ein kommunal
rechtlich wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Bensheim, das keine eigene
Rechtspersönlichkeit besitzt. Daher ist der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim
auch nicht im Handelsregister eingetragen.

Auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 werden gemäß § 22 EigBGes die
Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für die
Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238-256a HGB sowie den ergänzenden
Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264-288 HGB. Die Gliederung
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den Formblattvor
schriften des Eigenbetriebsgesetzes und nach HGB.

2 Angaben zu Bilanzlerungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaf
fungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entspre
chend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. In
den Immateriellen Vermögensgegenständen sind geleistete Zuschüsse an Kinder
betreuungseinrichtungen der freien Träger und ein Nutzungsrecht enthalten.
Die geleisteten Zuschüsse werden anhand der vertraglich festgesetzten Zweckbin
dungsfristen planmäßig linear abgeschrieben. Das Nutzungsrecht bezieht sich auf
eine Parkflächennutzung, die im Zusammenhang eines Grundstücks mit Erbau
pachtvertrag steht. Deshalb wird dieses Recht über eine Nutzungsdauer von 50 Jah
ren planmäßig linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungskosten (Rechnungspreis zuzüg
lich Nebenkosten abzüglich Skonto) angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um plan
mäßige Abschreibungen nach Maßgabe der städtischen Abschreibungstabelle, die
sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer richtet, vermindert. Zugänge
des beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens während des Geschäftsjah
res werden grundsätzlich pro rata temporis abgeschrieben. Die geringwertigen Wirt
schaftsgüter (GWG) werden aus Vereinfachungsgründen über 5 Jahre abgeschrie
ben und jährlich in Sammelposten geführt.

Die Finanzanlagen werden zu Arischaffungskosten bzw. bei dauerhafter Wertminde
rung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nenn
wert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei
Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden
angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden
abgeschrieben.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert ange
setzt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens wer
den in der Anlagenbuchhaltung passiviert und analog der Nutzungsdauer der bezu-
schussten Vermögensgegenstände aufgelöst.
Eine Ausnahme stellen die Auflösungen des Sonderpostens aus dem Konjunkturpa
ket (Neubau Kita Gartenstraße) und des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP)
(Sanierung Gebäude Kita St. Michael) dar. Die Buchungen erfolgen manuell, da die
Sonderposten nicht direkt an die Maßnahmen und deren Nutzungsdauer gekoppelt
sind, sondem an die entsprechenden Darlehen. Daher werden die in der Höhe der
Landesanteile an den Tilgungen gebildeten Sonderposten über die Darlehenslaufzei
ten (30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Ungewissen Verbindlichkeiten
und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages an
gesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit
dem ihrer Restlaufzelt entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergan
genen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Unterschiedliche Wertansätze in Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht, daher
waren latente Steuern nicht zu bilanzieren. Für steuerliche Verlustvorträge ist nicht
mit einer Verlustverrechnung in den nächsten fünf Jahren zu rechnen.
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3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

AKTIVA

3.1 Anlagevermögen

Die Ermittlung der einzelnen Positionen des Anlageverrhögens nach der erweiterten
Brutto-Methode ergibt sich gemäß dem Anlagensplegel (siehe 3.2 Anlagensplegel).

Für die Kita Fuldastraße wurde In 2015 ein neues Gebäude errichtet sowie die Au

ßenanlage neu angelegt. Das alte Gebäude wurde In 2016 abgerissen. Das gesamte
Grundstück hat eine Fläche von 6.053 qm und Ist teilweise der Stadt Benshelm als
auch dem Eigenbetrieb Kinderbetreuung Benshelm zuzurechnen. Im Zuge des Neu
baus erfolgte eine Neuzuordnung der Grundstücksfläche In 2017. Dabei Ist aufgefal
len, dass bei damaliger Ausgliederung des Eigenbetriebs aus der Stadt Benshelm
nur ein Teilwert In Höhe von 103.280,96 € übertragen wurde und nicht der komplette
Wert In Höhe von 502.289,00 €. Der Wert des Grundstücks Fuldastraße wurde Im
Jahresabschluss 2017 erfolgsneutral über die allgemeinen Rücklagen um
399.008,04 € berichtigt.
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3.3 Umlaufvermögen

Bei den Forderungen von sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Laufzeit von
mehr als einem Jahr in Höhe von 1.816 TEUR (Vorjahr: 1.895 TEUR) handelt es sich
um die Forderung gegenüber dem Land zum Darlehen aus dem Sonderkonjunktur
programm - das Land übernimmt 5/6 der Tilgung bis zum Jahre 2040.

Die Forderungen gegenüber der Stadt betreffen von der Stadt weitergeleitete Til
gungszuschüsse des Landes. Diese haben in Höhe von 551 TEUR eine Laufzeit
über 1 Jahr.

3.4 Aktive Rechnunas-Abarenzungs-Posten (ARAP

Hierin enthalten ist ein Disagio in Höhe von 41 TEUR (38 TEUR Ansparraten und 3
TEUR Sonderbeiträge).

3.5 Elaenkapital

Aufgrund berichtigter Annahme und Neuzuordnung der Grundstücksflächen des
Neubaus der Kita Fuldastraße, deren Grundlage in der Eröffnungsbilanz und damit
im Übertragungszeitpunkt auf den Eigenbetrieb liegen, war eine Bilanzberichtigung
zum 31.12.2017 erforderlich.

Das Eigenkapital hat sich daher um 399.008,04 € auf 38.753.204,90 € erhöht.

3.6 Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Rückstellungen für Verpflichtungen
für ATZ und ähnl. Maßnahmen

01.01.2017 Verbrauch Auflösung Zuführun

EUR EUR I EUR 1 EUR

Rückstellungen Leistungsentgelt
TVöD 63.351,60

Urlaubs-Rückstellungen 60.582,93

Überstunden-Rückstellungen 89.193,43

Rückstellungen Lebensarbeltszeitkcnto 23.067,61

Rückstellungen für Rechts-, Beratungs
und Jahresabschlusskosten 17.137,00

Rückstellung für Archivierung 3.100,00

Andere sonstige Rückstellungen aus
Ungewissen Verbindlichkeiten

mmmm

Summe gesamt 286.543,57

1.535,27 0,00

72.326,99

23.900,00

EUR

0,00

73.251,20

17.577,00

3.100,00

1.811,27

•  73 TEUR Rückstellung für die Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)
•  Urlaubsrückstellungen in Höhe von 73 TEUR - die Rückstellung wurde unter Be

rücksichtigung der Vergütung des einzelnen Mitarbeiters gebildet
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• Rückstellung für Überstunden in Höhe von 86 TEUR - auch hier wurde die Ver
gütung des einzelnen Mitarbeiters berücksichtigt

•  Rückstellung für Lebensarbeitskonto Beamte in Höhe von 28 TEUR
•  18 TEUR wurden gebildet für die Prüfung der Schlussbilanz und Erstellung der

Steuerbilanz und interne Jahresabschlusskosten

•  3 TEUR Rückstellung für Archivierung
•  24 TEUR Rückstellung für noch offene Rechnungen

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von Beamten sind nicht auszuweisen.
Da der Eigenbetrieb keine Dienstherreneigehschaft besitzt können Beamte nicht im
Eigenbetrieb angestellt werden, sie werden von der Kernverwaltung entsandt. Die
Besoldung der Beamten kann jedoch direkt vom Eigenbetrieb vorgenommen werden
um unnötige Verrechnungen zwischen EB und Kernverwaltung zu vermeiden. Glei
ches gilt für alle anderen Personalaufwendungen wie z.B. Pensionsrückstellungen.
Die Passivierung der Pensionsrückstellungen erfolgt demnach bei der Kernverwal
tung.

Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorge
nommen.

3.7 Verbindlichkeiten

_  , Restlaufzeit davon
Nsnufi ofir ' '"r ■ '

Bilanzposition Bilanzwert I
EUR EUR

Verbindlichkeiten

1. gegenüber Kre
ditinstituten

Verbindlichkeiten

2. aus Lieferund 245.406,52 245.406,52
und Leistung

EUR I EUR EUR

6.627.581,77 5.457.569,80

II

3.

Verbindlichkeiten

gegenüber ver
bundenen Un

ternehmen

13.516,51 13.516,51 0,00 0,00 0,00

4.

Verbindlichkeiten

gegenüber der
Stadt

1.176.782,46 249.864,90 926.917,56 771.078,60 0,00

5.
sonstige Ver
bindlichkeiten

865.377,56 865.377,56 0 0 0

Gesamt 9.238.104,40 j 1.683.605,07 17.554.499,33 | 6.228.648,40

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen mit TEUR 964 Darlehensmittel,
die über die Stadt weitergeleitet wurden und mit TEUR 212 Verbindlichkeiten aus
Lieferung und Leistung.
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4  Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Kita-Gebühren
Verpflegungsentgelt
Zuweisungen für laufende Zwecke

Dienstleistungsentgeit StadF Bensheim

2017

TEUR

079"
27

1.285

2016

TEUR

634

j Kostenerstattungen von Gemeinden
j

j Kostenerstattungen
Periodenfremde Erträge
Sonstige Erträge

8.282

4.2Abschreibunaen auf Finanzanlaaen

Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um den Gegenpart aus
den sonstigen betrieblichen Erträgen der Stadt Bensheim zur Zuführung zur Kapital
rücklage der GGEW AG und stellt demnach ebenso lediglich einen durchlaufenden
Posten dar.

Der Eigenbetrieb ist vertraglich verpflichtet, jährlich einen Betrag „X" anhand eines im
Vertrag festgelegten Berechnungsschemas zu zahlen. Dieser Betrag belief sich in
2017 auf 2.036 TEUR (Vj. 2.036 TEUR). Da keine Einlage in das Stammkapital er
folgt, sondern nur eine Rücklage gebildet wird, wird die Beteiligung hierdurch nicht
erhöht. Da es sich hier um ein Anlagegut „Beteiligung" handelt, muss dieser Vorgang
systemtechnisch über die Anlagenbuchhaitung abgewickelt werden. Da dies zu einer
Überbewertung der Beteiligung führen würde, muss der Betrag in Höhe der Zufüh
rung 2.036 TEUR wieder außerplanmäßig abgeschrieben werden.
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5  Sonstige Angaben

5.1 Betriebsleitun

Betriebsleiter: Herr Armin Zeißler - seit dem 21.02.2011

Stellvertretende Betriebsleiterin: Frau Dorothea Aßmann - seit dem 21.02.2011

Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB ver
zichtet.

5.2 Betriebskommission

In 2017 gehörten der Betriebskommission an:

Funktion

Vorsitzender der Betriebs

kommission

Weitere Mitglieder des Magist
rates

Vertreter/In

Bürgermeister Rolf
Richter

Stadtrat Adil Oyan

Stellvertreter/in

Marco Weißmüller

(Angestellter)

ilTilHnT«

wm

Stadtrat Joachim Uhde

(Industriekaufmann i.l^
Henning Ameis
(Dipl.- Betriebswirt)
Toblas Heinz (Jurist)

Markus Geißelmann

(Beamter)

Mitglieder der Stadtverordne
tenversammlung

Moritz Müller

Student)

I

i

Heiko Moritz

Servicetechniker)

Christiane Lux

(Rechtsanwältin)

Jascha Hausmann

Justiziar)

Helga Schuster
Hausfrau

Doris Sterzelmaier

Hausfrau

Angelika Manteuffel
(Dipl. Pädagogin i. R.
Werner Bauer

Rechtsanwalt

Michael Sydow
Kaufmann i. R.

■jTiig.raiiraiTsmni

Dominik Wetzel
Beamter)
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Mitglieder des Personalrats

Elke Fetter Ralph Gatte!
Eraehenn freigestell- (Sozialpädagoge)
te PerSOnalratin)

Susanne Ergler
(Beamtin) Barbara Gaab

(Verwaltungsfachangestellte)

Wirtschaftlich oder pädago
gisch besonders erfahrene
Personen

Pfarrer

Josef Belenyesi

Birgit Siefert
Hausfrau

Stephanie Gölz
(Geschäftsträgerin kath.
Kindertageseinrichtungen

Dr. Stefan Kunz (Pfarrer)

Katharina Naegele
Sozialpädagogin

In 2017 wurden 330 € an Sitzungsgeldem ausgezahlt.

5.3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In 2017hatte der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim durchschnittlich 126 Mit
arbeiter/innen, davon

•  2 Beamte/Beamtinnen in der Venvaitung
•  124 Beschäftigte in den Kindertageseinrichtungen und in der Verwaltung .

5.4 Angaben zum Anteilsbesitz

GGEW Gruppen-,
Gas- und Elektrizi

tätswerk Bergstraße
AG, Bensheim

Beteiligung %

62,06 %

Eigenkapital H Ergebnis
zum 31.12.2016 Zum 31.12.2016

63.965.486,51 € 3.225.559,48 €

Das Ergebnis zurn 31.12.2017 stand zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung
noch nicht fest.

5.5 Haftunasverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim wurde im Jahr 2011 aus der Stadt
Bensheim ausgegliedert. Für die übernommenen Beamten zahlt der Eigenbetrieb
eine jährliche Kostenerstattung für Pensionsrücksteilungen an die Stadt Bensheim,
da diese im Pensionsfalle die Zahlungen tätigt. In 2017 wurde ein Betrag in Höhe von
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93 TEUR gezahlt. Der Betrag variiert jährlich, da die Kostenerstattung auf Grundlage
der Berechnung der Versorgungskasse erfolgt.

5.6 Finanzielle VerDflichtunaen

Wesentliche finanzielle Verpflichtungen über 1.000 € bestehen aufgrund folgender
Verträge:

Vertrag

Uberwachungsverträge / Blitzschutzverträge
Mietverträge

davon gegenüber der Stadt

Jährliche

Verpflichtung

2 7 TEUR

219 TEUR

11 TEUR

5.7 Honorar Abschlussprüfer

Für Dienstleistungen des Abschlussprüfers werden in 2017 Rückstellungen für Ab-
schlussprüfungsleistungen in Höhe von brutto 4,4 TEUR gebildet.

5.8 Jahreseraebnis und Verwenduna

Die Einsparungen des Verlustausgleiches wurde bereits als Jahresabschlussbu
chung vom Zuschuss der Stadt Bensheim abgesetzt und somit der Stadt Bensheim
zurückerstattet, im Jahresabschluss ergibt sich somit ein Jahresergebnis von 0,00
EUR.

Bei einem Ansatz von 8.286.410 € im Wirtschaftsplan 2017 ergibt sich nach Ab-
schluss des Wirtschaftsjahres ein Verlustausgleich in Höhe von 8.282.421,69 EUR
und somit eine Einsparung in Höhe von 3.988,31 EUR

5.9 Nachtragsbericht

Es sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Ge
schäftsjahres eingetreten.

Bensheim, 23.04.2018

/! /f

Armin Zei^r
Betriebsl^er
Eigen^rieb Kinderbetreuung Bensheim
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Grundlagen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens

Gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bens
heim ist der Zweck des Eigenbetriebes die Erziehung, Bildung und Betreuung von
Kindern (§ 22 Abs. 3 SGB VIII) durch Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen.
Dazu gehören insbesondere;

• Planung und Organisation der Kinderbetreuung
• Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Grundschulbetreuungs-

plätzen

• Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden/Räumen und Außenanlagen
• Förderung der Tagespflege
• Kooperationspartner der konfessionellen und freien Träger

An Kinderbetreuungsplätzen stehen zum 31.12.2017 in Bensheim zur Verfügung.

Kindergarten

Schülkindbetreuung

0  200 400 600 800 1000 1200 1400'

Insgesamt werden in 15 Einrichtungen 30 Einzelintegrationen durchgeführt, wodurch
im gesamten Stadtgebiet 82 Betreuungsplätze wegfallen. Dies sind 6% aller Plätze.
Das Platzangebot bei Tageseltern kann stark variieren, was die Schwankung vor
allem im US-Bereich erklärt.

1.2 Forschunq und Entwicklun

Der Eigenbetrieb ist nicht Im Bereich der Produktentwicklung bzw. -forschung tätig.
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2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezoaene Rahmenbedinaunaen

Der Eigenbetrieb ermittelt den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder in Tagesein
richtungen und in der Tagespflege (§ 30 HKJGB). § 24 Sozialgesetzbuoh (SGB) VIII
regelt den Anspruch auf Betreuung nach Altersgruppen:

• Für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr ist ein bedarfsgerechtes
Angebot an frühkindlicher Förderung vorzuhalten. Unter bestimmten Voraussetzun
gen besteht ein Anspruch auf Betreuung beziehungsweise Förderung.
• Alle Kinder vom ersten bis zum dritten vollendeten Lebensjahr haben einen
Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kinder
tagespflege.
• Weiterhin haben alle Kinder vom dritten vollendeten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tagesein
richtung. Außerdem ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen zur Ver
fügung zu stellen.
• Für Schulkinder ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzu
halten.

2.2 Geschäftsverlauf

Kontinuierliche bedarfsgerechte Erweiterungen des Betreuungsangebotes für
alle Altersgruppen

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum dritten Le

bensjahr und unter bestimmten weiteren Voraussetzungen auch bereits vor Volien-
dung des ersten Lebensjahres (§ 24 Abs, 1 und 2 SGB VIII) einen Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz. Als Richtwert wurde vom Jugendamt des Kreises Berg
straße zunächst eine Betreuungsquote von mindestens 35 % angegeben.

Zum 31.12.2017 standen stadtweit insgesamt 418 Betreuungsplätze für Kinder unter
drei Jahren zur Verfügung (269 Plätze/Einrichtungen, 149 Plätze/Tagespflege). Dies
entspricht einer Betreuungsquote von 36,5 %.

Am 07.10.2015 stimmte die Betriebskommission der Generalsanierung der katholi
schen Kindertagesstätte St. Michael zu. Die in den 1960er Jahren erbaute und in
den 1980er Jahren erweiterte Kita ist stark sanierungsbedürftig. Die Arbeiten hierfür
haben im September 2016 begonnen und wurden im September 2017 abgeschlos
sen. Während der Umbauphase wurde der Betrieb der Kindertagesstätte in eine
Containeranlage auf das Gelände der Schillerschule ausgelagert.
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Um dem Bedarf der Eltern gerecht zu werden, wurden nach einer Erprobungsphase
die Anzahl der Essensplätze In der katholischen Kindertagesstätte Fehlheim von
seither 40 auf 45 Plätze unbefristet erhöht. Der Eigenbetrieb beteiligt sich an den
Kosten für die Erhöhung der zusätzlichen Personalstunden gemäß der vertraglichen
Vereinbarung.

Zum 01.08.2017 übernahm der Eigenbetrieb von Schulförderverein die Trägerschaft
der Betreuung an der Schillerschuie mit dem Standort „Wilde 13"im Rahmen des
„Pakt für den Nachmittag". In fünf Gruppen werden über 100 Grundschulkinder be
treut.

Aufgrund der ständig steigenden Nachfrage nach Betreuungsplätzen insbesondere
im US-Bereich hat die Betriebskommission am 31.05.2017 dem Betrieb eines Kin

dergartencontainers an der Schillerschule zugestimmt. Die Container wurden im
November 2017 in Trägerschaft des Familienzentrums Bensheim eröffnet. Die
zweigruppige Einrichtung ist für bis zu 24 Kinder vorgesehen, kann bei Bedarf aber
noch erweitert werden. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu decken, wurde die
Betriebsleitung mit der Planung einer neuen Kindertagesstätte an der Sparkassenal
lee beauftragt. Der Grundsatzbeschluss zu dem Neubau einer fünfgruppigen Einrich
tung erfolgte in der Sitzung der Betriebskommission am 25.10.2017.

In den Sommerferien wurden die überalterten und nicht mehr funktionsgerechten
Küchen in den Kindertagesstätten Schwanheim und Fehlheim ersetzt.

Für den Waldorfkindergarten wird eine neue Kita gebaut, die Fertigstellung ist 2018.
Die kindergartenspezifische Ausstattung wird vom Eigenbetrieb finanziert. Eine erste
Rate wurde bereits 2017 ausgezahlt.

Entwicklung des Personaiaufwandes

Im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch wird die personelle Mindestaus
stattung in Kindertageseinrichtungen geregelt. Über diesen Mindestpersonalbedarf
hinaus sind weitere personelle Ressourcen erforderlich, um die vom Land Hessen
vorgegebene Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplanes während des gesam
ten Kindergartenjahres zu gewährleisten. Vom Jugendamt des Kreises Bergstraße
liegen hierzu Empfehlungen vor, die als Grundlage der Personalberechnung in den
Kindertagesstätten dienen.

Fuldastraße

Gartenstraße

Kappesgärten
Effax

Kirchberg
Jacob-Löhr- Str.

Wilde 13

Verwaltung

Zusammen

2017

22,2

17,6

Delta

1.7

0,4

2,0

3,0

0.1

0,1

6,5

0.2"
14,0

Jahresabschluss / Lagebericht 2017, Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim



Die Kindertagesstätte in der Fuldastraße nimmt am Bundesprogramm „Sprachkitas"
teil: Weil Sprache der Schlüsse! zur Welt ist" teil. Voraussetzung hierfür ist die Be
reitstellung von zusätzlichen Fachkraftstunden.

In der Kindertagesstätte Kappesgärten wurden mehr behinderte bzw. von Behinde
rung bedrohte Kinder sowie etliche Flüchtlingskinder die einen erhöhten Personal
aufwand benötigen, betreut.

Das Kinderhaus Effax hatte im Jahr 2016 mehrere Personalabgänge zu verzeich
nen, die erst im Laufe des Jahres 2017 kompensiert werden konnten.

Die Trägerschaft der Schulkindbetreuung „Wilde 13" an der Schillerschule ging zum
01.08.2017 vom Förderverein der Schillerschule an den Eigenbetrieb Kinderbetreu
ung über.

Daneben schlägt sich die Tarifsteigerung von 2,35 % im Jahr 2017 in den Personal
kosten nieder:

Löhne und Gehälter

davon Rückstellungen

2017

3.569TEUR

14TEUR

2016

3.T71 TEUR
-48 TEUR

Soziale Abgaben 1.082 TEUR 934 TEUR

davon Aufwendungen für Altersversorgung 377 TEUR 302 TEUR

Summe 4.651 TEUR 4.105 TEUR

Entwicklung der Umsätze

In 2017 wurden in den städtischen Einrichtungen durchschnittlich 28 Kinder mehr
betreut, als im Vorjahr:

Monat
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
jJuli
August
September
Oktober

November

Dezember

Durchschnitt

2017

Anzahl

Kinder

470

474

476

477

477

478

473

458

~_5W_
513

_ 520
"527
487

2016

Anzahl

Kinder

454

459

462

469

474

477

477

402

445

458

464

466

459
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Im Bereich der Gebühreneinnahmen sind Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr
zu verzeichnen. Diese sind vor allem mit der Übernahme der Trägerschaft der Wil
den 13 zu begründen.

2017

Kita-Gebühren

Verpflegungsentgelt

2016

679 TEUR 634 TEUR

^76TEUR 241 TEUR

955 TEUR 875 TEUR

Die Gebührenstruktur hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht geändert, das Es
sensgeld wurde zum 01.01.2017 angepasst. Die Einnahmen stellen sich folgender
maßen dar:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Betreuungs
zeit

8.00 bis 12.30

___Uhr
12.30 bis

14.00 Uhr

14.00 bis

16.00 Uhr

Monatliche Gebühr für einen 5-Tages-Piatz:

ab dem ab dem ab dem

vollendeten vollendeten vollendeten

1. Lebensjahr 2. Lebensjahr 3. Lebensjahr
190 Euro

70 Euro

60 Euro

20 Euro

Kinderhort

9 Euro

3,20 € pro
Mittagessen

160 Euro 80 Euro
145 Euro

60 Euro

20 Euro

40 Euro

80 Euro

9 Euro

3,20 € pro
Mittagessen

30 Euro

10 Euro

40 Euro

80 Euro

9 Euro

3,30 € pro Mit
tagessen

3,40 € pro
Mittagessen
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2.3 Geschäftslage

Auftrags- und Ertragslage

Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung oder in
Kindertagespflege haben alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr und - sofern be
stimmte Voraussetzungen vorliegen - auch jüngere Kinder (§ 24 Abs. 1 und 2 SGB
VIII). Außerdem haben Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben bis zum
Schuleintritt einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung (§ 24 Abs. 3
SGB VIII). Für Kinder im schulpflichtigen Alter sollen bedarfsgerechte Angebote vor
gehalten werden (§ 24 Abs. 4 SGB VIII).

Die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen ist demnach eine gesetzliche Ver
pflichtung. Bei der Festlegung der Betreuungsgebühren spielt somit nicht nur der
wirtschaftliche Aspekt eine Rolle, vielmehr ist der gesellschaftliche Auftrag zu be
rücksichtigen.

In Bensheim werden in 38 Einrichtungen Betreuungsplätze für Kinder verschiedener
Altersgruppen angeboten.

Je nach Vertragslage übernehmen die kirchlichen Träger bis zu 15 % der laufenden
Kosten. Der Differenzbetrag wird nach Abzug der Landeszuschüsse sowie der El
ternbeiträge vom Eigenbetrieb getragen.
Die Betreuungsgebühren werden von der Stadtverordnetenversammlung festgelegt
und sollen sozialverträglich sein. Die Erlöse, die der Eigenbetrieb erwirtschaften
kann, sind demnach begrenzt.

Die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) festgelegten Min
deststandards für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder schreibt Gruppen
größe und Fachkraftschlüssel vor, sodass auch auf der Ausgabenseite wenig Ein
sparpotentiale gegeben sind.
Der Erfolg kann somit nur in einem bedarfsorientierten Ausbau der Betreuung und
einer Auslastung der Einrichtungen gemessen werden.

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim ist daher ein „geborener Zuschussbe
trieb".

Der im Wirlschaftsplan 2017 veranschlagte Zuschuss der Kemverwaltung in Höhe
von 8.286.410 EUR konnte lediglich um 3.988,31 EUR auf 8.282.421,69 EUR ver
mindert werden.

Vermögens- und Finanzlage

Aufgrund berichtigter Annahme und Neuzuordnung der Grundstücksfiächen des
Neubaus der Kita Fuldastraße, deren Grundlage in der Eröffnungsbilanz und damit
im Übertragungszeitpunkt auf den Eigenbetrieb liegen, war eine Bilanzberichtigung
zum 31.12.2017 erforderlich.

Das Eigenkapital hat sich daher um 399.008,04 € auf 38.753.204,90 € erhöht.
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Das eingebrachte Stammkapital der Stadt Benshelm beträgt 1.000 TEUR und die
allgemeine Rücklage 37.753 TEUR.

Aufgrund der Vorauszahlung des Verlustausgleiches durch die Stadt Bensheim und
die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionstätigkelten war die Li
quidität des Eigenbetriebs über das gesamte Jahr hinweg gewährleistet.

Wesentliche Investitionen In 2017 waren die Fortsetzung der bereits Im Jahr 2016
begonnen Sanierung der Katholischen Kita St. Michael (1.045 TEUR), die Neuaus
stattungen der Küchen In den Kitas Fehlhelm und Schwanhelm (43 TEUR) sowie
eine erste Rate für die Ausstattung des Waldorfklndergartens(25 TEUR).

2.4 Finanzielle Leistunasindikatoren

Aufgrund der bereits genannten Situation des Eigenbetriebes ist es nicht sinnvoll,
Erfolgsindikatoren nur auf den betriebswirtschaftlichen Bereich zu reduzieren.

Vielmehr geht es um eine bedarfsorientierte Angebotspalette, die Auslastung
aller Einrichtungen und die Umsetzung des Hessischen Blldungs- und Erziehungs
plans, die wesentliche Ziele des Eigenbetriebes darstellen.

Es besteht ein enges Netzwerk zwischen allen (städtischen, kirchlichen und freien)
Einrichtungen und der Verwaltung. Persönliche Anfragen von Eltem konnten Indivi
duell bearbeitet werden. Die Betreuungseinrichtungen sind voll ausgelastet, weitere
Kindertagesstätten sind in Planung.

3 Prognosebericht

Aufgrund der Wirtschaftsplanung 2018 geht man, um ein ausgeglichenes Ergebnis
für 2018 zu erzielen, von einem städtischen Zuschussbedarf von 8.809 TEUR aus.

Wesentliche Änderungen der Geschäftspolitik sind nicht geplant.

Der Ausbau der Betreuungsplätze wird aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs
an Ganztagesplätzen und zusätzlichen U3-Plätzen forciert. Durch den Bau neuer
Einrichtungen sowie der Erweiterung von Essensplätzen und Öffnungszelten oder
durch Umstrukturierungen In vorhandenen Betreuungseinrichtungen soll schnell,
flexibel und bedarfsgerecht das Angebot angepasst werden.

Die In 2017 In Betrieb genommene Containeranlage auf dem Gelände der Schiller
schule für Kinder unter drei Jahren soll um eine Kindefgartengruppe enveltert und
nach Fertigstellung des fünfgruppigen Neubaues an der Sparkassenallee dorthin um
ziehen. Die Einrichtung Ist für Kinder von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vorgesehen.
Die Planungen für den Neubau sind soweit abgeschlossen, mit der Umsetzung soll
demnächst begonnen werden.
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Eine weitere Kindertagesstätte mit sieben Gruppen für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt ist am Berliner Ring geplant. Die Umsetzung ist in den Jahren 2019 und
2020 vorgesehen.

Mit dem 01.08.2017 ging die Trägerschaft der Betreuung der „Wilden 13" an der
Schillerschule vom Schulförderverein an den Eigenbetrieb über. Bereits seit dem
Schuljahr 2015/16 beteiligt sich die Schule an dem „Pakt für den Nachmittag". Der in
unmittelbarer Nachbarschaft liegende Hort Jacob-Löhr-Straße wird ab dem
01.08.2018 gemeinsam mit der „Wilden 13" in der Schulkindbetreuung Schillerschule
zusammengeschlossen. Für alle Grundschulkinder der Schillerschule wird dann ein
einheitliches Betreuungsangebot geschaffen.

Die Betriebsverträge mit den katholischen und evangelischen Kirchen werden zum
01.01.2018 angepasst. Die Kirchengemeinden beteiligen sich grundsätzlich weiter
hin an der Finanzierung der Kindertagsstätten mit 15 %, werden aber künftig an der
Grundpauschale der Landeszuschüsse partizipieren, sodass der Anteil des Eigenbe
triebs um rd. 230.000 EUR/jährlich steigen wird.

Seit 1989 befindet sich der Waldorfkindergarten in den Räumen der Rodenstein-
schule. Es werden dort 38 Kinder in 2 Gruppen im Alter von 3 Jahren bis zum Schul
eintritt und aufgrund der eingeschränkten Räumlichkeiten eine Krippengruppe mit
derzeit nur 5 Kindern betreut. Im Jahr 2018 wird der Waldorfkindergarten in die bis
dahin neu errichtete Kindertagesstätte auf dem Gelände der Rodensteinschule um
ziehen. Dort werden zukünftig 50 Kindergartenkinder in zwei Gruppen und 12 unter
Dreijährige in einer Krippengruppe Platz finden. Die zusätzlich bei den Betriebskos
ten anfallenden Mietkosten in Höhe von 53.000 EUR werden im Rahmen der Be

triebskosten vom Eigenbetrieb Kinderbetreuung übernommen. Im Wirtschaftsplan
2017 waren bereits Ausgaben in Höhe von 260.000 EUR€ für die Anschaffung von
Ausstattungsgegenständen und die Herrichtung der Außenanlage veranschlagt, die
Zahlung wird hauptsächlich 2018 erfolgen.

Für die Kita St. Winfried ist ein viergruppiger Ersatzneubau für Kinder von zwei Jah
ren bis zum Schuleintritt in den Jahren 2018-2020 geplant. Hierzu wurde ein nichtof
fener Realisierungswettbewerb durchgeführt. Für die Maßnahme werden Kosten von
rd. 3 Mio. EUR geschätzt. Der Anteil des Eigenbetriebs wird sich auf 1,8 Mio. EUR
belaufen.
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Zum 01.01.2018 werden die Betreuungsgebühren angepasst.

Betreuungs
zeit

Monatliche Gebühr für einen 5-Tages-Platz:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Spätdienst
Geschwister- ab dem 2. Kind

kinder- ab dem 3. Kind

ermäßigung
Frühstück /

Snackgeld
Mittags

verpflegung

ab dem ab dem ab dem

vollendeten vollendeten vollendeten

1. Lebensjahr 2. Lebensjahr 3. Lebensjahr
210 Euro 1 180 Euro 90 Euro8.00 bis 12.30 210 Euro 180 Euro

Uhr

12.30 bis 90 Euro 90 Euro

14.00 Uhr

14.00 bis 70 Euro 70 Euro

16.00 Uhr

Je 30 Minuten 30 Euro 30 Euro

Kinderhort

155 Euro

15 Euro 15 Euro

9 Euro 9 Euro 9 Euro

3,20 € pro 3,20 € pro 3,30 € pro Mit- 3,40 € pro
Mittagessen Mittagessen tagessen Mittagessen

5 Euro

Eine weitere Anpassung Ist zum 01.08.2018 vorgesehen. Zu diesem Zeltpunkt plant
das Land Hessen die Freistellung des Kita-Besuchs für Kinder ab drei Jahren bis
zum Schuleintritt für bis zu sechs Stunden. Es muss abgewartet werden. Inwieweit
sich die Kostenübernahme auf das Nutzerverhalten auswirken wird.

Chancen- und Risikenbericht

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Benshelm konnte das siebte Wirtschaftsjahr er
folgreich abschließen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ziele Erziehung, Bildung und
Betreuung von KIndem (§ 22 Abs. 3 SGB VIII) durch Bereitstellung von ausreichen
den Betreuungsplätzen erfüllt wurden.

Das Jugendamt des Kreises Bergstraße Ist bei seinen Planungen Im Jahr 2013 von
einer Betreuungsquote bei den unter Dreijährigen von 35 % ausgegangen. Für
Benshelm Ist jedoch im Gegensatz zu den teilweise ländlicher geprägten kreisange
hörigen Gemeinden eine höhere Betreuungsquote anzusetzen. Das qualitativ hohe
Angebot der Einrichtungen motiviert Eltern Ihre Kinder Immer früher In Betreuungs
einrichtungen zu geben. Neben der steigenden Nachfrage Ist auch die absolute Zahl
der Kinder angestiegen, was zu weiteren Engpässen im Betreuungsangebot führt.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Wartelisten, der kurzfristig bezugsfertigen
oder In der Umsetzung befindlichen Wohngebiete und einem veränderten Nutzer-
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verhalten muss ein weiterer Ausbau der Betreuungsplätze für die Altersgruppen un
ter 3 Jahren, aber auch von 3 Jahren bis zum Schuleintritt vorgenommen werden.
Dies bedeutet, dass in den kommenden Jahren zwei weitere Einrichtungen neu ge
baut und bestehende Kitas umstrukturiert bzw. erweitert werden müssen, um den
Rechtsanspruch zu erfüllen.

In den kommenden Jahren wird der Eigenbetrieb sich dem insgesamt wachsenden
Bedarf an Betreuungsplätzen für Grundschulkinder stellen müssen. Eltern, deren
Kinder in Krippen und Kindergärten ganztägig betreut wurden, beanspruchen dieses
Angebot auch nach dem Schuleintritt und besonders auch in den Ferien. Von der
Landesregierung und dem Kreis Bergstraße werden mit dem Programm „Pakt für
den Nachmittag" finanzielle Mittel für die Betreuung von Grundschulkindern bereit
gestellt. Für die Stadt Bensheim besteht für diese Altersgruppe keine rechtliche Ver
pflichtung, dennoch sieht der Eigenbetrieb sich in der Verantwortung. In enger Ko
operation zwischen Schulträger, Schulen, Fördervereinen und Eigenbetrieb sollen
daher praxisorientierte Betreuungskonzepte erarbeitet werden. Bisher konnte durch
die frühzeitige Information der Eltern der neuen Schulkinder und dem zentralen Ab
gleich jedem Schulkind, das Bedarf nachweist, ein Platz angeboten werden.

Der Fachkräftemangel ist in den Kinderbetreuungseinrichtungen, insbesondere bei
den freien Trägern immer noch spürbar. Ein besonderes Problem besteht bei der
Einstellung von Teilzeitkräften mit geringem Stundenkontingent, Einsatz am Nach
mittag und befristeten Arbeitsverträgen. Dem Fachkräftemangel wird entgegenge
wirkt, indem zusätzliche Stellen für Anerkennungspraktikantjnnen, Sozialassis-
tentjnnen geschaffen werden, damit zukünftig qualifiziertes Personal aus den eige
nen Einrichtungen rekrutiert werden kann.

Die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch festgelegten Mindeststan
dards für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder legen die Gruppenstärke und
die Personalbesetzung fest - gleichzeitig regelt der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst die Entlohnung der Beschäftigten. Hierdurch ergibt sich für die Betriebsleitung
kein Ermessensspielraum und somit auch kein Einfluss auf die Personalkosten, die
den Großteil an der Gesamtkostenstruktur darstellen.

Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird in den kommenden Jahren
durch den Ausbau der Betreuungsplätze weiter steigen.

Die Gebührenerhöhung zum 01.01.2018 wird diese zusätzlichen Kosten nur bedingt
ausgleichen.

Durch den im Voraus gezahlten Verlustausgleich durch die Stadt Bensheim ist die
Liquidität des Eigenbetriebs über das gesamte Jahr hinweg gewährleistet.

Säumige Zahler und Forderungsausfälle sind im Kindergartenbetrieb keine Einzelfäl
le. Aufgrund des Rechtsanspruchs und pädagogischer Gründe ist es jedoch oftmals
nicht möglich, Betreuungsverträge zu kündigen. Es wird darauf hingewirkt, dass die
betroffenen Eltern Anträge auf Übernahme der Betreuungsgebühren beim Jugend
amt des Kreises Bergstraße stellen. In 2017 wurden insgesamt Forderungen in Höhe
von 500,40 EUR (Vorjahr: 1.827,20 EUR) wegen Uneinbringlichkeit bei 3 (Vorjahr: 9)
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Familien niedergeschlagen. Es ist schwierig, diese Aufwendungen vorauszuplanen,
da die Situation sich von Jahr zu Jahr ändert und stark schwanken kann. Es hängt
immer von der Kooperationsbereitschaft der Eltern ab, inwieweit sie beispielsweise
bereit sind, ihre Rückstände in Raten abzubezahlen oder Anträge auf Übernahme
der Kindergartengebühren zu stellen.

5  Risikoberichterstattung über die Verwendung von
Finanzinstrumenten

Zu den bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen, Verbindlichkeiten und
Guthaben bei Kreditinstituten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Der Eigenbetrieb finanziert sich über die Gebühreneinnahmen, die Zuwendungen
von Bund, Land und Kreis sowie überwiegend durch den Verlustausgleich der Stadt
Bensheim und durch Kreditaufnahmen.

Der im Wirtschaftsplan veranschlagte Verlustausgleich war ausreichend.

6  Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden vom Eigenbetrieb Kinderbetreuung nicht unterhalten.

Bensheim, 24.04.2018

Armin Z^ler
Betriekfsleiter

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim
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Anlage 5

Blatt 1

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bestätigungsvermerk des Abschiussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Kinderbe

treuung Bensheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. Die

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den er

gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen

Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es. auf der Grundlage der von uns durchge

führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchfüh

rung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 27 Abs. 2 EigBGes i. V. m. § 317 HGB unter

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun

gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtli

che Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen intemen Kon

trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung

der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebs

leitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses

und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Blatt 2

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landes
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermit
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes.
Der Lagebericht steht In Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vor
schriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigent)etriel>e8 und stellt
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dreieich, 7. Mai 2018
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Anlage 6

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim vom 16. Dezem

ber 2010 wurde der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim zum 1. Januar 2011 gegründet.

Die Betriebssatzung des Eigenbetriebes wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenver

sammlung vom 16. Dezember 2010 beschlossen und trat zum I . Januar 2011 in Kraft. Der

1. Nachtrag zur Betriebssatzung wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom

22. März 2012 beschlossen und trat zum 1. April 2012 in Kraft.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung

EUR 1.000.000,00.

Zweck des Eigenbetriebes ist die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern (gem. § 22

Abs. 3 SGB VIII) durch Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen. Dazu gehört insbesondere:

Planung und Organisation der Kinderbetreuung, Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten-,

Hort- und Grundschulbetreuungsplätzen, Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäu

den/Räumen und Außenanlagen, Förderung der Tagespflege, Kooperationspartner der konfes

sionellen und freien Träger.

In Bensheim werden in 39 Einrichtungen Betreuungen für Kinder im Alter von sechs Monaten bis

zum Eintritt in die Grundschule angeboten. Diese teilen sich folgendermaßen auf:

- 22 altersgemischte Einrichtungen (Kindergarten und Krippe)
-  3 Kinderhorte

-  8 Betreuungseinrichtungen an Grundschulen
-  5 reine Krippen

-  1 Tageselternbörse

Die nach § 6 EigBGes gebildete Betriebskommission hat folgende Mitglieder:

- 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung
- 3 Mitglieder des Magistrates
- 2 Mitglieder des Personalrates des Eigenbetriebes

- 3 wirtschaftlich oder pädagogisch besonders erfahrene Personen

Das Wirtschaftsjahr des Eigenbetriebes ist das Kalenderjahr.



Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

Anlage 7

Seite 1

A. Anlagevermögen 31.12.2017 EUR 48.549.023,63

31.12.2016 EUR 47.490.453,50

31.12.2017 31.12.2016

Immaterielle Vermögensgegenstände

Sachanlagen

Finanzanlagen

3.036.527,00

12.104.858,83

33.407.637,80

48.549.023,63

1.777.965,00

12.304.850,70

33.407.637,80

47.490.453,50

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten 31.12.2017 EUR 3.036.527,00

31.12.2016 EUR 1.777.965,00

Entwicklung:

Stand 1. Januar 2017

Zugänge 2017

Umbuchungen 2017

Abschreibungen 2017

Stand 31. Dezember 2017

1.777.965,00

1.045.794,18

335.333,94

122.566,12

3.036.527,00
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II. Sachanlagen 31.12.2017 EUR 12.104.858,83

31.12.2016 EUR 12.304.850,70

31.12.201631.12.2017

EUR EUR

Grundstücke und grundstücksgieiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden

Grundstücken 11.048.877,7611.194.978.80

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

879.957,00

29.923,03

920.639.00

335.333,94

12.104.858,83 12.304.850,70

1. Grundstücke und grundstücksgieiche
Rechte und Bauten einschließlich der

Bauten auf fremden Grundstücken 31.12.2017 EUR 11.194.978,80

31.12.2016 EUR 11.048.877,76

Entwicklung:
EUR

11.048.877,76

16.615,61

399.008,04

0,00

269.522,61

11.194.978,80

Stand 1. Januar 2017

Zugänge 2017

Anpassung Vorjahre

Abgänge 2017

Abschreibungen 2017

Stand 31. Dezember 2017

Die Anpassung Vorjahre betnfft die erfolgsneutrale Berichtigung der Bewertung der Kinderta

gesstätten Lerchengrund, Gronau, Schwanheim und Zell im Eröffnungsbilanzzeitraum. Wir ver

weisen weiterhin auf die Erläuterungen im Anhang.



Entwicklung:

Der Auswels betrifft Baukosten der Kita St. Michael.

III. Finanzanlagen
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2. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

879.957,00

920.639,00

Stand 1. Januar 2017

Zugänge 2017

Abgänge 2017

Abschreibungen 2017

Stand 31. Dezember 2017

920.639,00

81.963,03

1.018,00

121.627,03

879.957,00

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31.12.2017 EUR 29.923,03

31.12.2016 EUR 335.333,94

Entwicklung:

Stand 1. Januar 2017

Zugänge 2017

Umbuchungen 2017

Stand 31. Dezember 2017

335.333,94

29.923,03

335.333,94

29.923,03

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 31.12.2017 EUR 33.407.637,80

31.12.2016 EUR 33.407.637,80

Der Ausweis betrifft Anteile an der GGEW AG, Bensheim.
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B. Umlaufvermögen 31.12.2017 EUR 3.507.725,30

31.12.2016 EUR 3.336.316,41

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.147.368,49 2.743.214,96

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 360.356,81

3.507.725,30

593.101,45

3.336.316,41

I. Forderungen und sonstige Vermögens
gegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 31.12.2017 EUR 20.326.98

31.12.2016 EUR 247.954,18

2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen 31.12.2017 EUR 29.784,74

31.12.2016 EUR 0.00

3. Forderungen an die Stadt/andere
Eigenbetriebe 31.12.2017 EUR 569.494.56

31.12.2016 EUR 109.190,13

Der Ausweis des Geschäftsjahres betrifft über die Stadt weitergeieitete Fördermittel des Landes

aus dem Kommunalinvestitionsprogramm.

4. Sonstige Vermogensgegenstände 31.12.2017 EUR 2.527.762,21

2.386.070,6531.12.2016 EUR

Der Ausweis setzt sich wie folgt zusammen
31.12.2017 31.12.2016

EUR

1.894.626,00

491.075,29

0,00

369,36

2.386.070,65

EUR

Forderungen gegen das Land Hessen

Forderungen aus Steuererstattungen

Ausstehender Finanzierungsanteil Kirche

Andere Vermögensgegenstände

1.815.683,25

491.075,29

157.386,04

63.617,63

2.527.762,21
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II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und

Schecks 31.12.2017 EUR 360.356,81

593.101,4531.12.2016 EUR

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

Sparkasse Bensheim (Stadtverwaltung) 357.306,81 590.551,45

2.550,00

593.101,45

Handvorschüsse 3.050.00

360.356,81

C. Rechnungsabgrenzungsposten 40.692,65

51.959,41

31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

Der Ausweis betnfft im Wesentlichen die Abgrenzung der Ansparrate zu den LTH-Darlehen.
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Passivseite

A. Eigenkapital 31.12.2017 EUR 38.753.204,90

31.12.2016 EUR 38.354.196,86

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

Stammkapital

Rücklagen

1.000.000.00 1.000.000,00

37.354.196,8637.753.204,90

38.753.204,90 38.354.196,86

I. Stammkapital 31.12.2017 EUR 1.000.000,00

31.12.2016 EUR 1.000.000,00

Das Stammkapital ist gemäß § 3 der Betriebsatzung mit EUR 1.000.000,00 festgesetzt

II. Rucklagen

1. Allgemeine Rücklage 31.12.2017 EUR 37.753.204,90

31.12.2016 EUR 37.354.196.86

Aufgrund berichtigter Annahme zur Bewertung und Zuordnung des Kindergartengrundstücks

Fuldastraße, deren Grundlage zum Eröffnungsbilanzstichtag und damit zum Übertragungszeit

punkt auf den Eigenbetrieb liegt, war eine Bilanzberichtigung zum 31. Dezember 2017 erforder

lich. Die allgemeine Rücklage hat sich entsprechend um EUR 399.008,04 erhöht.



Anlaae 7

Seite 7

B. Sonderposten für Investitionszuschüsse

1. Sonderposten für Investitionszuschüsse 31.12.2017 EUR 3.801.195,81

31.12.2016 EUR 3.364.335,00

Entwicklung:
EUR

Stand 1. Januar 2017 3.364.335.00

Zugänge 2017

Auflösung 2017

Abgänge 2017

569.494,56

132.633,75

0,00

3.801.195,81Stand 31. Dezember 2017

C. Rückstellungen

1. Sonstige Rücksteiiungen 31.12.2017 EUR 304.936,47

286.543,5731.12.2016 EUR

Zur Entwicklung der Rücksteiiungen verweisen wir auf den Anhang (Anlage 3).

D. Verbmdiichkeiten 31.12.2017 EUR 9.238.104.40

31.12.2016 EUR 8.873.653,89

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6.937.021,35

245.406,52

7.246.460,93

143.609,31

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 13.516,51

1.176.782,46

865.377,56

9.238.104,40

2.905,70

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Sonstige Verbindlichkeiten

1.278.995.93

201.682,02

8.873.653,89
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1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 31.12.2017 EUR 6.937.021,35

31.12.2016 EUR 7.246.460,93

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

Sonderdarlehen der Wi-Bank 2,178.819,90

1.217.232,00

3.540.969,45

6.937.021,35

2.273.551,20

1.265.924,00

3.706.985,73

7.246.460,93

Darlehen Bremer Landesbank

Weitere investitionsdarlehen der Wl-Bank

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 31.12.2017 EUR 245.406,52

31.12.2016 EUR 143.609.31

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen 31.12.2017 EUR 13.516,51

31.12.2016 EUR 2.905,70

4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt 31.12.2017 EUR 1.176.782,46

31.12.2016 EUR 1.278.995,93

Der Ausweis betrifft mit EUR 964.431,44 über die Stadt weitergeleitete Darlehensmittel

5. Sonstige Verbindlichkeiten 865.377,56

201.682,02

31.12.2017 EUR

31.12.2016 EUR

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Zuschüssen an fremde

Träger

Zuschüsse Kiga Fuldastraße

Steuerverbindlichkeiten (LSt, Soli, KiSt)

56.404.62677.540,38

27.753,00

36.818,70

16.195,38

107.070,10

865.377,56

27.753,00

32.989,95

13.829,00

70.705,45

201.682,02

Kreditorische Debitoren

Sonstige Verbindlichkeiten
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Erlauterungen zur Gewinn- und Veriustrechnung

für das Geschäftsjahr 2017

1. Umsatzerlöse 2017 EUR 10.900.161.78

EUR 9.903.964,222016

2017 2016

EUR EUR

Benutzungsgebühren

Verpflegungsentgelt

Zuweisungen

Zuweisung und Kostenerstattung Stadt Bensheim

Kostenerstattungen

Sonstige Umsatzerlöse

Periodenfremde Erträge

633.982,60

241.025,12

1.084.692,66

7.657.199,98

275.518,86

5.627,03

679.074.25

276.008,41

1.285.285,17

8.416.173,69

226.874,67

6.597,88

5.917.9810.147.71

10.900.161,78 9.903.964,22

2. Sonstige betriebliche Erträge 2017 EUR 2.199.748,15

EUR 2.239.554,912016

2017 2018

EUR EUR

ZuschusS Stadt zur Einzahlung in die Kapitalrück
läge der GGEW AG 2.035.813,72

26.030,52

132.633,75

1.811,27

811,26

2.647,63

2.199.748,15

2.035.813,72

Kostenerstattungen

Auflösung von Sonderposten

Auflösung von Rückstellungen

Erträge aus Schadensersatzleistungen

Sonstige Erträge

40.787.90

133.059,75

3.101,61

35.943,80

9.151.87

2.239.554,91
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3. Materialautwand 2017 EUR 6.629.332.93

2016 EUR 6.266.031,37

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2017 EUR 264.053,07

2016 EUR 235.039.01

2017 2016

EUR EUR

Aufwendungen für Verpflegung

Lehr- und Unterrichtsmaterial

203.456,48

21.116,83

39.479,76

264.053,07

170.044.94

14.866,50

50.127,57

235.039,01

Sonstige Aufwendungen

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 2017 EUR 6.365.279,86

6.030.992,362016 EUR

2017 2016

EUR EUR

Zuweisungen für laufende Zwecke

Instandhaltungsaufwand

Wartungskosten

Sonstige Erstattungen

Sonstige Aufwendungen

5.999.661,75

162.722,12

41.127,27

134.820,00

26.948,72

6.365.279,86

5.594.373,40

213.370,20

26.344,20

120.168,00

76.736,56

6.030.992,36

4. Personalaufwand 2017 EUR 4.650.773,46

EUR 4.104.624,862016

a) Löhne und Gehälter 2017 EUR 3.568.879,07

2016 EUR 3.170.661,73

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung EUR 1.081.894,39

EUR 933.963,13

2017

2016



Verwaltungskostenbeitrag

Miete

Fremdreinigung

Sonstige Erstattungen/Aufwandsentschädigungen

Strom, Gas, Wasser

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden

Kostenerstattung BSB Bauhof

Fort- und Weiterbildung

Fremd leistungen

Beratungskosten

Periodenfremde Aufwendungen

Verluste aus dem Abgang von Sachanlagevermögen

Sonstige Aufwendungen (<TEUR 5)

311.952,42

244.931,10

125.478,45

23.900,00

55.542,67

45.531,47

29.464,06

24.912,13

26.275,33

9146,75

15.549,42

1.018,00

26.014,73

939.716,53
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5. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen 513.715,76

498.802,41

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 939.716,53

919.134,10

7. Erträge aus Beteiligungen 1.861.896,84

1.861.896,84

Der Ausweis betrifft die Dividende der GGEW AG.



Anlage 7

Seite 12

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betreffen im Wesentlichen Säumniszuschläge sowie

Mahngebühren.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf
Wertpapiere des Umlaufvermögens EUR 2.035.813,72

EUR 2.035.813,72

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 194.314,21

183.148,09

Zinsdienstumlage Sonderinvestitionsprogramm

Bankzinsen langfristige Darlehen

Auflösung Agio Darlehen Wl-Bank

Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellung

Bankzinsen Kontokorrent

76.823,30

107.158,53

10.332,38

0,00

0,00

194.314,21

80.024,27

89.186,64

10.332,38

2.732,13

872,67

183.148,09

11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts
tätigkeit 68,00

136,00

12. Sonstige Steuern 68,00

136,00

13. JahresgewinnZ-verlust



Anlage 8

Seite 1

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Berichterstattung über die Erweiterung der AbschlussprUfung nach § 53 HGrG

Grundlage unserer Arbeiten ist der Prüfungsstandard IDW PS 720 des Instituts der Wirtschafts

prüfer in Deutschland e. V. (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts

führung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG). Dieser Prüfungsstandard ist in

Zusammenarbeit mit dem Bundesfinanzministerium, dem Bundesrechnungshof und den Lan

desrechnungshöfen erarbeitet worden.

Die dort aufgeführten Fragen sind lückenlos zu beantworten. Soweit eine einzelne Frage für die

geprüfte Einrichtung nicht einschlägig ist, ist dies zu begründen. Soweit sich die Beantwortung

der Frage bereits aus der Berichterstattung über die Jahresabschlussprüfung ergibt, haben wir

Verweisungen vorgenommen.

Der oben bezeichnete Fragenkatalog gliedert sich wie folgt:

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage

Beantwortung des Fragenkatalogs:



Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indivi

dualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftli

che Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf.

für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Be

dürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es besteht eine Geschäftsordnung für die Betriebskommission. Darüber hinaus gibt es keinen

Geschäftsvertellungsplan. Uns wurden keine darüber hinausgehenden Weisungen des Über

wachungsorgans für die Betriebsleitung bekannt. Die getroffenen Regelungen entsprechen den

Anforderungen bzw. den Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wur

den Niederschriften hierüber erstellt?

Es haben zwei Sitzungen der Betriebskommission Im Berichtsjahr stattgefunden. Die Nieder

schriften über die Sitzungen liegen vor. Darüber hinaus hat sich die Stadtverordnetenversamm

lung In Ihren Sitzungen mit den Belangen des Eigenbetriebes beschäftigt.

c) In welchen Aufelchtsräten und anderen Kontrollgremien f. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des

Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß übt die Betriebsleitung keine entsprechende Aufsichtstätigkeit aus.
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) Indi

vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fi

xum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung

ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HOB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Be

triebsleitung im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde Gebrauch gemacht. Die Vergütungen

an die Betriebsleitung und die Aufwandsentschädigungen an die Betriebskommission haben

keine erfolgsbezogenen Komponenten bzw. Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationplan,

aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefug

nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau und Arbeitsbereiche ersichtiich

sind. Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse ergeben sich aus der Geschäftsordnung der

Betriebskommission in Verbindung mit der Satzung.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird?

Nein, es haben sich keine solchen Anhaltspunkte ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do

kumentiert?

Die Betriebsleitung hat den Erlass vom Juni 2015 "Korruptionsvermeidung in hessischen Kom

munalverwaltungen" des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zur Kenntnis ge

nommen und die erarbeiteten Empfehiungen umgesetzt. Die daraufhin eriassene Sponsoring

richtlinie der Stadt Bensheim wird ebenfalls angewandt. Der Eigenbetrieb hat eine Vergabericht-

iinie erlassen. Als wesentlicher Punkt enthält die Vergaberichtlinie Wertgrenzen für bestimmte

Vergabeverfahren und für die Zuschlagserteilung.
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d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwe

sen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese

nicht eingehalten werden?

Durch die jährliche Aufstellung des Wirtschaftsplanes wird ein Entscheidungsrahmen vorgege

ben. Schriftliche Richtlinien zur Sachbearbeitung liegen für wesentliche Bereiche vor und wer

den kontinuierlich aktualisiert (Vergaberichtlinien, allgemeine Dienstanweisungen). Im Rahmen

unserer Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver

waltung, EDV)?

Ja, nach unseren Feststellungen verfügt der Eigenbetrieb über eine ordnungsmäßige Doku

mentation von Verträgen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Pianungshorizont und Fort

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten -

den Bedürfnissen des Eigenbetriebs?

Das Planungswesen, welches aus einem Wirtschafts- und Finanzplan besteht, entspricht den

Bedürfnissen des Eigenbetriebes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Eine systematische Untersuchung und Analyse der Planabweichungen erfolgt vierteljährlich bei

der Erstellung der Quartalsberichte. Es finden regelmäßige (mindestens einmal im Monat) Soll-

Ist-Vergleiche in Abstimmung mit der Verwaltung und der Kindergärten-Leitungen statt.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und

den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Eine an den Produktplan ausgerichtete Kostenrechnung ist eingerichtet. Die Kostenrechnung

und das Rechnungswesen entsprechen den Anforderungen des Eigenbetriebes.
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquidi

tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, die Üben/vachung erfolgt zentral durch besondere Aufgabenzuweisung durch die Stadtkas

se, aber auch durch die Betriebsleitung, von der Liquiditätskontrollen durchgeführt werden.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten

worden sind?

Die Abwicklung der Zahlungsströme über die Stadtkasse entspricht in ihrer Funktion einem

zentralen Cash-Management.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen

zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die Fakturierung der Forderungen erfolgt zeitnah. Forderungen werden effektiv und zeitnah ein

gezogen. Die Abwicklung erfolgt durch die Stadtkasse.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und um-

fasst es alle wesentlichen Untemehmens-ZKonzernbereiche?

Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben wird durch die Betriebslei

tung und andere zuständige Stellen vorgenommen. Hierbei bedient sich die Betriebsleitung

EDV-gestützter Haushaltsüberwachungslisten und Quartalsberichten.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Betei

ligung besteht?

Der Eigenbetrieb bilanziert die Beteiligung an der GGEW AG. Eine Überwachung erfolgt im

Wesentlichen durch das städtische Team Personalwesen und Steuerungsunterstützung.
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Fragenkreis 4: Rtslkofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-ZKonzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig er

kannt werden können?

Ein Risikofrüherkennungssystem im Sinne des Fragenkataioges ist nicht eingerichtet.

Es finden regelmäßige Absprachen und Treffen mit den Leitungen aller Bensheimer Kinderta

gesstätten und das Führen diverser Statistiken, Warte- und Bestandslisten und Prognosen statt.

Aufgrund der Bezuschussung der Stadt gibt es keine bestandsgefährdenden Risiken.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

d) Werden Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem

aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge

stimmt und angepasst?

Vgl. Antwort zu Frage 4a).

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis trifft auf den Eigenbetrieb nicht zu, da keine entsprechenden Geschäfte getä

tigt werden und auch in Zukunft nicht geplant sind, daher entfällt die Beantwortung dieses Fra

genkreises.

a) Hat die Geschäfts-ZKonzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin

strumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich

festgelegt? Dazu gehört:
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Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen einge

setzt werden?

Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang

dürfen offene Posten entstehen?

Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zu

lässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipati-

ves Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkondi

tionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes instru-

mentarium zur Verfügung gesteht, insbesondere in Bezug auf

Erfassung der Geschäfte

Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

Kontrolle der Geschäfte?

d) Gibt es eine Erfolgskontrolie für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende De

rivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

e) Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-VKonzernieitung im Hinbiick auf die of

fenen Positionen, die Risikoiage und die ggf. zu biidenden Vorsorgen geregelt?
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Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzems entsprechende interne

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder >vird diese Funk

tion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine separate interne Revision besteht entsprechend der Größe und Struktur des Eigenbetrie

bes nicht. Die Wahrnehmung der Aufgaben erfolgt durch die Betriebsleitung sowie das Rech

nungsprüfungsamt des Kreises Bergstraße.

b) Wie ist die Anbindung der internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Kon

zern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Da der Eigenbetrieb und das beim Kreis Bergstraße angesiedelte Rechnungsprüfungsamt ge

trennt sind, besteht keine Gefahr von Interessenkonflikten.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der internen Revisi

on/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander

unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch

getrennt sind? Wann hat die interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention

berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Durch das Rechnungsprüfungsamt wurden Kassenprüfungen durchgeführt. Weitergehende

Prüfungen wurden nicht durchgeführt.

d) Hat die interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge

stimmt?

Eine entsprechende Abstimmung ist im Berichtsjahr nicht erfolgt.

e) Hat die interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um

welche handelt es sich?

Es wurden keine bemerkenswerten Mängel aufgedeckt.
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f) Weiche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen

Revislon/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/Konzern

revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Bei späteren Prüfungen wird - soweit erforderlich - die Umsetzung von Feststellungen und

Empfehlungen überwacht.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Sat

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über

wachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa

chungsorgans zu zustimmungspfiichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht ein

geholt worden ist?

Die von der Betriebskommission oder der Stadtverordnetenversammlung zu genehmigenden

Rechtsgeschäfte sind in §§ 8 und 10 der Betriebssatzung geregelt. Nach unserer Erkenntnis hat

die Betriebsleitung bei der Abwicklung der Geschäfte die gesetzlichen Vorschriften sowie die

Beschlüsse der Organe beachtet. Die erforderlichen Genehmigungen wurden eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa

chungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Solche Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnah

men ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenom

men worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge

setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des

Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nach unseren Feststellungen werden die Geschäfte in Übereinstimmung mit Gesetz, Satzung,

Geschäftsordnung und Beschlüssen der Betriebskommission durchgeführt.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, imma

terielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabi

lität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität, Wirtschaftlich

keit sowie Finanzierbarkeit geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermitt

lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu er

möglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend

überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Durchführung der Investitionen wird fortlaufend üben/vacht und Abweichungen werden sys

tematisch untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen erge

ben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus weichen Gründen?

Wesentliche Überschreitungen bei Investitionen haben sich nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Es liegen keine derartigen Erkenntnisse vor.
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Fragenkreis 9: Vergaberegeiungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL,

VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es liegt eine Vergaberichtlinie vor. Es haben keine Anhaltspunkte für Verstöße gegen Vergabe

regelungen vorgelegen.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan

gebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Im Rahmen der Vorgaben und Möglichkelten werden Verglelchsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Ja, es werden regelmäßige Sitzungen der Betriebskommission durchgeführt. Darüber hinaus

erstellt die Betriebsleitung Quartalsberichte.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Un

ternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-ZKonzernbereiche?

Die quartalsweise Berichterstattung der Betriebsleitung gibt Einblick in die wirtschaftliche und

finanzielle Lage des Eigenbetriebes und ermöglicht eine sachgerechte Entscheidungsfindung.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsge

mäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentli

che Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert. Im Rahmen unserer Prü

fung haben wir keine ungewöhnlichen Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder Ähnliches fest

gestellt.
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-ZKonzernieitung dem Übenvachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Üblicherweise werden derartige Wünsche in den Betriebskommissionssitzungen formlos geäu

ßert und durch die Betriebsleitung beantwortet. Nach den uns vorgelegten Protokollen lagen

keine wesentlichen Themen vor, über die auf besonderen Wunsch der Betriebskommission be

richtet worden ist.

e) Haben sich Anhaitspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in aiien Fälien ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine derartigen Feststellungen getroffen.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Seibstbehalt vereinbart?

Wurden inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er

örtert?

Eine solche Versicherung liegt nicht vor.

g) Sofern interessenkonfiikte der Mitglieder der Geschäftsieitung oder des Überwa

chungsorgans gemeidet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen

gelegt worden?

Solche Interessenkonflikte wurden nicht gemeldet.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht im wesentlichen Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nach unseren Feststellungen besteht zum Bilanzstichtag kein offenkundiges, nicht betriebsnot

wendiges Vermögen.
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b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Auffallend hohe oder niedrige Bestände konnten wir Im Rahmen der Abschlussprüfung nicht

feststellen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens

gegenstände wesentlich beeinfiusst wird?

Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsqueiien

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investiti

onsverpflichtungen finanziert werden?

Erläuterungen zur Kapitalstruktur, zu Finanzierungsquellen und den dazu gehörigen Kennziffern

geben wir Im Hauptteil dieses Prüfungsberichtes.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kre

ditaufnahmen wesentlicher Konzerngeselischaften?

Ein Konzern Hegt nicht vor.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-ZFördermittel einschließlich Garan

tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit

verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mitteigebers nicht beachtet wurden?

im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb TEUR 569 an Fördermitteln für bauliche Maßnahmen er

halten. Es ergeben sich keine Anhaltspunkte, dass die Verpflichtungen und Auflagen der Mittel

geber nicht beachtet wurden..
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Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobieme aufgrund einer evti. zu niedrigen Eigenkapitalaus

stattung?

Nein, die Kreditwürdigkeit ist durch die Stadt Bensheim sichergestellt.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschiag (Ausschüttungspoiitik, Rücklagenbiidung) mit

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Entfällt, da es sich um einen Zuschussbetrieb handelt und das Jahresergebnis TEUR 0 beträgt.

Ertragslage

Fragenkreis 14: RentabilitätAWirtschaftiichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen

ten/Konzernunternehmen zusammen?

Mehrere Betriebszweige werden vom Eigenbetrieb nicht unterhalten.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs

beziehungen zwischen Konzerngeseiischaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu

unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Der Leistungsaustausch zwischen der Stadt Bensheim, anderen Einrichtungen der Stadt Bens

heim und dem Eigenbetrieb wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

d) Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtiich erwirtschaftet?

Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.
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Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Be

deutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Es haben sich diesbezüglich keine Hinweise ergeben. Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bens

heim ist als Dauerverlustbetrieb auf die Betriebsmittelzuschüsse der Stadt angewiesen.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche

Maßnahmen handelt es sich?

Vgl. Antwort zu Frage 15a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der

Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Kinderbetreuung ist als dauerdefizitärer Betrieb anzusehen.

b) Weiche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des

Unternehmens zu verbessern?

Vgl. Antwort zu Frage 16a). Es werden in regelmäßigen Abständen Gebührenneufestsetzungen

durchgeführt.
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1. Prüfungsauftrag

In der Stadtverordnetenversammlung vom 22. März 2018 des

Eigenbetriebs Kinderbetreuung Bensheim,

Bensheim

(im Folgenden auch "Eigenbetrieb" genannt)

wurde ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum

31. Dezember 2018 gewählt. Daraufhin beauftragte mich die Betriebsleitung des Eigen

betriebs, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 in entsprechender

Anwendung der §§ 316 und 317 Handelsgesetzbuch zu prüfen.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die an

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Ich habe die Prüfung von Mai bis Juni 2019 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebs

Kinderbetreuung Bensheim, Bensheim sowie in meinen Geschäftsräumen durchgeführt.

Die Schlussbearbeitung des Auftrags erfolgte in meinen Geschäftsräumen.

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht.

Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2018 (als Anlagen I bis III) sowie

den geprüften Lagebericht 2018 (als Anlage IV) beigefügt.

Ich habe diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n. F. "Grundsätze

ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in

Deutschland e. V. (IDW), Düsseldorf erstellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage VIII beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom

1. Januar 2017 zugrunde. Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2

HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbe

dingungen maßgebend.

Der vorliegende Prüfungsbericht richtet sich an den Eigenbetrieb.

WILUTZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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2. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 17. Juni 2019 dem als Anlagen I bis III

beigefügten Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Bensheim, Bensheim,

zum 31. Dezember 2018 und dem als Anlage IV beigefügten Lagebericht für das Ge

schäftsjahr 2018 den foigenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle

wiedergegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Bensheim - bestehend

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein

schließlich der Darsteilung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Dar

über hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Bensheim für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss In allen wesentlichen Belangen den deut

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage

des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts

jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermitteit der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einkiang

mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und

stelit die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwickiung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre Ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

VVILUTZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STRJERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgesteiiten deutschen Grundsätze ord

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vor

schriften und Grundsätzen ist Im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" meines Bestätigungsvermerks wei

tergehend beschrieben. Ich bin von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine

sonstigen deutschen Berufspfiichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er

füllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir erlangten Prüfungsnachweise ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für den Jah

resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe

triebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie In Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal

schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant

wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte In Zusammenhang

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat

zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli

che oder rechtliche Gegebenhelten entgegenstehen.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt so

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut

schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach

weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsiegungs-

prozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschiuss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,

der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver

stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver

nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

NOTAR UFA3 RECHTSANWÄLTE
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Die Website IDW enthält unter https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungs

vermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Ab

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Be

schreibung ist Bestandteil meines Bestätigungsvermerks.

Wiesbaden, 17. Juni 2019

Dipl.-Betriebsw. (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer"

WILUTZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUBRBERATER

NOTAR UND" RECHTSANWÄLTE
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Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

3. Grundsätzliche Feststellungen

3.1 Lage des Unternehmens

3.1.1 Stellunanahme zur Laaebeurteiluna der aesetzlichen Vertreter

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht vom 24. April 2019 die wirtschaftliche Lage des Ei

genbetriebs beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestellten Be

richterstattung zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im

Lagebericht durch die gesetzliche Vertretung Stellung.

Meine Stellungnahme gebe Ich aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des

Eigenbetriebs ab, die ich im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe

richts gewonnen habe.

Geschäftsverlauf und Lage des Eiaenbetriebs

Hervorzuheben sind Insbesondere folgende Aspekte:

Zweck des Eigenbetriebs ist die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch die

Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen. Dazu gehören insbesondere die Planung und

Organisation der Kinderbetreuung, die Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten-, Hort-

und Grundschulbetreuungsplätzen, die Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäu

den/Räumen und Außenanlagen sowie die Förderung der Tagespflege.

Zum 1. August 2013 ist der Rechtsanspruch für Kinder vom vollendeten ersten bis zum

dritten Lebensjahr auf einen Betreuungsplatz in Kraft getreten. Zum Geschäftsjahresende

standen insgesamt 430 Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zur Verfügung. Dies

entspricht einer Betreuungsquote von 37,1 %.

Zur Ausweitung der Betreuungskapazitäten erfolgte im Geschäftsjahr der Erwerb des

Grundstücks am Berliner Ring. Die Errichtung einer siebengruppigen Kindertagesstätte

soll bis zum Jahre 2021 erfolgen. Weiterhin wurde zur U3-Bedarfsdeckung die Anmietung

von Räumen in der Stubenwaldallee beschlossen, deren Betrieb im Februar 2019 aufge

nommen werden soll.

Da die Betreuungsgebühren sozialverträglich sein sollen, sind die zu erwirtschaftenden

Erlöse begrenzt. Vorgeschriebene Gruppengrößen und Fachkraftschlüssel ermöglichen

auch auf der Ausgabenseite wenige Einsparpotentiale. Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung

Bensheim ist folglich ein Zuschussbetrieb. Der Zuschussbedarf war Im Geschäftsjahr um

T€ 34,0 geringer als zum Zeltpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans geplant.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUBIBERATER
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Voraussichtliche Entwickiuna des Eiaenbetriebs
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Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebs Kinderbetreuung

Bensheim im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vor

handen sind. Ich halte diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist ins-"

besondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

Es ist eine stetige Nachfrage von Ganztagesplätzen in den Kindertagesstätten zu verzeich

nen. Der Eigenbetrieb bemüht sich deshalb auch zukünftig, das Angebot durch Erweite

rungen von Essensplätzen und Öffnungszeiten oder durch Umstrukturierungen zu erwei

tern und anzupassen, um eine Auslastung der Einrichtungen zu gewährleisten.

Aufgrund der langfristigen Vorausplanung und Abgleich der Wartelisten erwartet die Ge

schäftsführung, dass die in der Ausbauplanung vorgesehenen U3-Plätze ausreichen wer

den. Ein Risiko besteht in der Altersgruppe von drei Jahren bis zum Schuleintritt, da es

teilweise aktuell sehr schwierig ist, bedarfsgerechte Betreuungsangebote vorzuhalten.

Dem bestehenden Fachkräftemangel muss entgegengewirkt werden. Es müssen zusätzli

che Stellen für Anerkennungspraktikanten/-innen und Sozialassistenten/-innen geschaf

fen werden, um zukünftig qualifiziertes Personal aus den eigenen Einrichtungen zu er

halten.

Durch die Vorauszahlung des Verlustausgleichs durch die Stadt Bensheim war die Liquidi

tät über das gesamte Geschäftsjahr hinweg gewährleistet. Die Geschäftsführung beurteilt

den Abschluss des Wirtschaftsjahres als erfolgreich.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse halte ich

die Darstellung und Beurteilung der Lage des Eigenbetriebs und seiner voraussichtlichen

Entwicklung durch die gesetzliche Vertretung im Jahresabschluss und im Lagebericht für

zutreffend.

WILLUZER BAUMANN SCHVVED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

4.1 Gegenstand der Prüfung

Der Eigenbetrieb ist gemäß § 27 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) nach den für

große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buchs des Handelsgesetz

buches zu prüfen. Es handelt sich um eine Pflichtprüfung.

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HGB die Buchführung und

den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den

Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie er

gänzenden Bestimmungen der Satzung geprüft.

Die gesetzliche Vertretung trägt die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu

eingerichteten internen Kontrollen und die gegenüber mir als Abschlussprüfer gemachten

Angaben. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung

der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen Prüfung

zu beurteilen.

Den Lagebericht habe ich daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei

unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt ein zutref

fendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung

des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zur

Aufstellung des Lageberichts beachtet worden sind (§ 317 II HGB).

Die maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze für meine Prüfung des Jahresabschlusses

waren die Rechnungslegungsvorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis

288 HGB, die Sondervorschriften des EigBGes sowie die ergänzenden Bestimmungen der

Betriebssatzung.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den

Aufgaben meiner Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherwei

se Rückwirkungen auf den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten

Jahresabschluss oder den Lagebericht ergeben.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1

und 2 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) und den hierzu vom IDW nach Abstimmung mit

dem Bundesministerium der Finanzen veröffentlichten Prüfungsstandard (IDW PS 720)

beachtet.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STaJEHBERATER
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4.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung
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Meine Prüfung habe ich in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom

IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorge

nommen.

Meine Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fort

bestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Ge

schäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage meines risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung

einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtli

chen Umfelds des Eigenbetriebs seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, die ich an

hand kritischer Erfolgsfaktoren beurteile. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen in

ternen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit ergänze ich durch Prozessanalysen, die

ich mit dem Ziel durchführe, deren Einfluss auf relevante Jahresabschlussposten zu ermit

teln und so die Fehlerrisiken sowie mein Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen in

ternen Kontrollsystems habe ich bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen

(Plausibilitätsbeurteilungen) und der Elnzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnach

weise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksich

tigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm habe ich die Schwerpunkte meiner

Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf

und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei habe ich die Grundsätze der We

sentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet und daher mein Prüfungsurteil überwie

gend auf der Basis von Stichproben getroffen.

Die in meiner Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgen

den Schwerpunkten meiner Prüfung:

•  Entwicklung des Anlagevermögens

•  Entwicklung des Finanzanlagevermögens

•  Abstimmung der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

•  Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben im Anhang und im Lagebericht

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER
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Weiterhin habe ich unter anderem folgende Standardprüfungshandlungen vorgenommen:

•  Bankbestätigungen wurden von' Kreditinstituten eingeholt, bei denen der Ei

genbetrieb laufende Konten unterhielt.

•  Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden anhand der Saldenmit

teilungen und Tilgungspläne geprüft.

•  Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wur

den anhand von Saldenbestätigungen geprüft.

Alle von mir erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchfüh

rung der Prüfung von der gesetzlichen Vertretung benötigten Aufklärungen und Nachwei

se wurden erbracht. Die Betriebsleitung hat mir die Vollständigkeit der Buchführung, des

Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von mir eingeholten Vollständigkeitserklä

rung am 17. Juni 2019 schriftlich bestätigt.

4.3 Unabhängigkeit

Bei meiner Abschlussprüfung habe ich die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit

beachtet (§ 321 IVa HGB).

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STELERBERATEH
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

5.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

5.1.1 Buchführung und weitere aeorüfte Unterlaaen

Im Rahmen meiner Prüfung stelie ich fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf

ten Unterlagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung ent

sprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle des Eigenbetriebs sind nach meinen Feststel

lungen vollständig, fortlaufend und zeltgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und

übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes mit einer für die Belange des Eigenbetriebs

ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im Rahmen meiner Prüfung Buchungsbelege ein

gesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemäßen Dokumentation erforderli

chen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, sodass der Zugriff auf die Belege

unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung entspricht

somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen An

forderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das

Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung

und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach

dem Ergebnis meiner Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der

Buchführung, im nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresab-

schluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird EDV-gestützt nach den Regeln der doppelten Buchführung durchge

führt. Der Eigenbetrieb setzt im Bereich der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung

die Software SAP R/3 Enterprise PSCD Release R/3 KCC 6.0 - PSCD ein.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten or

ganisatorischen Änderungen erfahren.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEU^BERATER
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5.1.2 Jahresabschluss

In dem mir zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften auf

gestellten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden in allen wesentlichen Belan

gen alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformge-

bundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Bestimmungen der

Satzung beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebs Kinderbetreuung

Bensheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sind

nach meinen Feststellungen ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren

geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvor

schriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetig

keitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von mir nicht an

anderer Stelle berichtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch

die gesetzlichen Vertreter vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausge

führt wurde.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Ist bezüglich der Angabe

der Gesamtbezüge der Betriebsleitung im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB zu Recht er

folgt.

5.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Meine Prüfung nach

§ 317 Abs. 2 HGB hat zu dem Ergebnis geführt, dass er mit dem Jahresabschluss und den

im Verlauf meiner Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt. Die wesentlichen Chancen

und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

5.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.2.1 Feststellunoen zur Gesamtaussaoe des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis meiner Beurteilung, ob und Inwieweit die durch den Jahresabschluss

vermittelte Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht,

berichte ich nachstehend.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stelle ich fest, dass der Jahresabschluss

insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-

sächiichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

des Eigenbetriebs vermittelt.

Der Eigenbetrieb hat im Anhang die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetho

den angegeben. Bei meinen nachfolgenden Ausführungen gehe ich daher insbesondere

auf die Sachverhalte ein, die für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

sowie in ihrer Gesamtwirkung im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen und Sach

verhalten von wesentlicher Bedeutung sind (IDW PS 250).

5.2.2 Bewertunosarundlaoen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unterneh

mensfortführung und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet. Sie

werden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweise Ich auf die entspre

chenden Angaben im Anhang (Anlage III), weil ihre Aufnahme In den vorliegenden Prü

fungsbericht nur zu einer Wiederholung führen würde.

5.2.3 Sachverhaltsoestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen

Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis

meiner Prüfungshandlungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

5.2.4 Aufoliederunaen und Erläuterunaen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 FIGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit

dies zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläu

terung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestal

tenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht

im Anhang enthalten sind.

Im Prüfungsjahr bestand keine Notwendigkeit zur Aufgliederung und Erläuterung von Ab

schlussposten gemäß § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
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6. Festeliung aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags
gemäß § 53 HGrG

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1

Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte

ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den

einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen der Betriebssatzung

geführt worden sind.

Die erforderiichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und in Anlage VII dargestellt.

Über diese Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die

nach meiner Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

von Bedeutung sind.

Nach IDW PS 720 ist die Prüfung des Risikofrüherkennungssystems rechtsformunabhän-

gig als Bestandteil einer nach § 53 HGrG durchzuführenden Geschäftsführungsprüfung

anzusehen. Die Pflicht zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems besteht grund

sätzlich nach § 91 Abs. 2 Aktiengesetz nur für den Vorstand einer Aktiengesellschaft. Bei

§ 53 HGrG unterliegenden Unternehmen Ist jedoch unabhängig von deren Rechtsform und

Größe ein nach den Verhältnissen des Einzelfalls angemessenes Risikofrüherkennungssys-

tem einzurichten.

Ein Risikofrüherkennungssystem gemäß § 91 Abs. 2 AktG hat sicherzustellen, dass Risi

ken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden können, früh erkannt werden. Es

muss daher geeignet sein, den Eintritt und die Erhöhung derartiger Risiken rechtzeitig an

zuzeigen und den Entscheidungsträgern mitzuteilen. Es muss ferner sicherstellen, dass ei

ne Gesamtbetrachtung solcher Risiken, die im Zusammenwirken bestandsgefährdend

werden können, erfolgt.

Der Eigenbetrieb verfügt nicht über ein geschlossenes Risikofrüherkennungssystem. Die

vorhandenen Maßnahmen reichen jedoch nach meiner Auffassung zur Risikofrüherken

nung bei einem Eigenbetrieb dieser Größe aus. Ich verweise auf meine Feststellungen in

Anlage VII, Fragenkreis 4.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • STEUERBERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor

schriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten

(IDW PS 450 n. F.).

Wiesbaden, 17.Juni 2019

Q { WIRTSCHAFTS-\ ©
l  PRÜFER 1

Sv %SßAOt^ ̂

Diplom-Betriebswirt (PH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER - STEUERBERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE
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BILANZ zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerb
liche Schutzrechte und ähnliche Rechte und

Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und

Werten 3.036.527,003.241.440,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden

Grundstücken

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts
ausstattung

3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

11.797.226,78 11.194.978,80

879.957,00
29.923.03

12.104.858,83

847.601,00
885.494,86

13.530.322,64

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 33.407.637,80 33.407.637,80

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensge
genstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen Stadt und Eigenbetriebe
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
4. sonstige Vermögensgegenstände

407.317,38
878.066,94

5.028,77
2.227.930,06

3.518.343,15

20.326,98
569.494,56
29.784,74

2.527.762,21

3.147.368,49

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinsti

tuten 360.356,81533.509,31

C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.683,65 40.692,65

54.261.936,55 52.097.441,58



Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Anlage I
Seite 2

PASSIVA

Geschäftsjahr
Euro

Voigahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 1.000.000,00 1.000.000,00

II. Rücklagen

1. Allgemeine Rücklage 37.753.204,90 37.753.204,90

B. Sonderposten für Investitionszuschusse 3.654.263,91 3.801.195,81

C. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 341.101,86 304.936,47

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis

tungen
3. Verbindlichkeiten gegenüber Stadt und Ei

genbetrieben
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen

Unternehmen

5. sonstige Verbindlichkeiten

9.676.956,24 6.937.021,35

187.001,39 245.406,52

1.176.782,461.129.816,17

6.359,85
513.232,23

11.513.365,88

13.516,51
865.377,56

9.238.104,40

52.097.441,5854.261.936,55
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Anlage II

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlose 13.823.206,78 10.900.161,78

2. sonstige betriebliche Ertrage 2.424.568,19 2.199.748,15

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
367.094,04

8.431.586,05

8.798.680,09

264.053,07

6.365.279,86

6.629.332,93

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung

4.205.486,01 3.568.970,31

1.210.978.36

5.416.464.37
1.081.803,15

4.650.773,46
davon für Altersversorgung
Euro 396.552,27 (Euro 386.078,51)

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstän
de des Anlagevermögens und Sachan
lagen 549.478,99 513.715,76

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 939.716,531.063.252,00

7. Ertrage aus Beteiligungen
- davon aus verbundenen Unternehmen

Euro 1.861.896,84 (Euro 1.861.896,84)

1.861.896,84 1.861.896,84

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.927,841.990,30

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 2.066.746,41 2.035.813,72

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 216.958.25 194.314,21

11. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit 82,00 68,00

12. sonstige Steuern 82,00 68,00

13. Jahresüberschuss 0,00
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1  Allgemeine Angaben

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim mit Sitz in Bensheim ist ein kommunal
rechtlich wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Bensheim, das keine eigene
Rechtspersönlichkeit besitzt. Daher ist der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim
auch nicht im Handelsregister eingetragen.

Auf den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 werden gemäß § 22 EigBGes die
Vorschriften der Rechnungslegung für große Kapitalgesellschaften angewendet.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgen nach den für die
Kaufleute geltenden Grundsätzen der §§ 238-256a HGB sowie den ergänzenden
Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß den §§ 264-288 HGB. Die Gliederung
der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den Formblattvor
schriften des Eigenbetriebsgesetzes und nach HGB.

2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich envorbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaf
fungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entspre
chend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. In
den immateriellen Vermögensgegenständen sind geleistete Zuschüsse an Kinderbe
treuungseinrichtungen der freien Träger und ein Nutzungsrecht enthalten.
Die geleisteten Zuschüsse werden anhand der vertraglich festgesetzten Zweckbin
dungsfristen planmäßig linear abgeschrieben. Das Nutzungsrecht bezieht sich auf
eine Parkflächennutzung, die im Zusammenhang eines Grundstücks mit Erbau
pachtvertrag steht. Deshalb wird dieses Recht über eine Nutzungsdauer von 50 Jah
ren planmäßig linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungskosten (Rechnungspreis zuzüg
lich Nebenkosten abzüglich Skonto) angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um plan
mäßige Abschreibungen nach Maßgabe der städtischen Abschreibungstabelle, die
sich nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer richtet, vermindert. Zugänge des
beweglichen und unbeweglichen Anlagevermögens während des Geschäftsjahres
werden grundsätzlich pro rata temporis abgeschrieben. Die geringwertigen Wirt
schaftsgüter (GWG) werden aus Vereinfachungsgründen über 5 Jahre abgeschrie
ben und jährlich in Sammeiposten geführt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei dauerhafter Wertminde
rung mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nenn
wert oder dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei
Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden
angemessene Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden
abgeschrieben.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert ange
setzt.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens wer
den in der Anlagenbuchhaltung passiviert und analog der Nutzungsdauer der bezu-
schussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Eine Ausnahme stellen die Auflösungen des Sonderpostens aus dem Konjunkturpa
ket (Neubau Kita Gartenstraße) und des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP)
(Sanierung Gebäude Kita St. Michael) dar. Die Buchungen erfolgen manuell, da die
Sonderposten nicht direkt an die Maßnahmen und deren Nutzungsdauer gekoppelt
sind, sondern an die entsprechenden Darlehen. Daher werden die in der Höhe der
Landesanteile an den Tilgungen gebildeten Sonderposten über die Darlehenslaufzei
ten (30 Jahre) ertragswirksam aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle Ungewissen Verbindlichkeiten
und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in der Höhe des

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages an
gesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzelt von mehr als einem Jahr wurden mit
dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergan
genen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Unterschiedliche Wertansätze in Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht, daher
waren latente Steuern nicht zu bilanzieren. Für steuerliche Verlustvorträge ist nicht
mit einer Verlustven-echnung in den nächsten fünf Jahren zu rechnen.
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3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

tKTIVA

3.1 Anlagevermögen

Die Ermittlung der einzelnen Positionen des Anlagevermögens nach der erweiterten
Brutto-Methode ergibt sich gemäß dem Anlagensplegel (siehe 3.2 Anlagenspiegel).
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3.2 Aniaqenspieqel

Anlagenspiegel des Eigenbetriebs Kinderbetreuung zum 31.12.2018

Anschaffunas- und Herstellunaskosten (AHK

Anfangs-
Btand

Zugang
Anpassung

Vorjahr

davon

aktivierte

Frenxt-

kapita!
-Zinsen

Atigang
Umbu

chungen
Endstand

01.01.2018 Gj Gj Gj Gj Gj 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

I. Immaterielle Vermö

gensgegenstände

1. entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche 5 268 52918 341.518,86
Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rech

ten und Werten

0,00 0,00 0,00 25.000,00 5.635.048,04

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grund-
stücksglelche Rechte und
Bauten einschließlich der 14.560.378,10 874.458,46
Bauten auf fremden Grund

stücken

2. andere Aniagen, Be
triebs-und Geschäftsaus- 1.781.234,02 78.383,62
stattung

3. geleistete Anzahlungen
und Anlagen im Bau

29.923,03 885.494,86

0,00 0,00 0,00 0,00 15.434.836,56

0,00 0,00 32.377,27 4.923,03 1.832.163,40

0,00 0,00 0,00 -29.923,03 885.494,86

III. Finanzanlagevermögen

1. Anteile an verbundenen

Unternehmen
0,00 0,00 0,00 0,00 48.944.723,09

68.518.041,01 4.246.602,21 0,00 0,00 32.377,271 0,001 72.732.265,95
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Abschreibunaen

angesammelte

Anfangs- AfAimWirf- AfAaufdiein
stand schafts-jahr ® chungen

'  gewiesenen ^

Restbuchwert Kennzahlen

Durch-
Restbuch- . r> u

n  SU i. _s r- -1 schnitt- Durch-
Restbuch- wert am Ende .. . .
. _ t j j licher schnitt-.. .. . wert am Ende des vorange- ,. .. .

Endstand . ^ Ab- hoher
des Wirtschafte- gan- . . „ ̂  .

.  . _ ^ schrei- Restbuch-
jahres genenWirt-

bungs- wert

01.01.2018 Gi . Gi Gj 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H.

8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.232.002,18 161.605,86 0,00 0,00 2.393.608,04 3.241.440,00 3.036.527,00 2,87 57,52

3.365.399,30 272.210,48 0,00 0,00 3.637.609,78 11.797.226,78 11.194.978,80 1,76 76,43

901,277,02 115.662,65 32.377,27 0,00 984.562,40 847.601,00 879.957,00 6,31 46,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885.494,86 29.923,03 0,00 100,00

13.470.338,88 2.066.746,41 0,00 0,00 15.537.085,29 33.407.637,80 33.407.637,80 4,22 68,26

19.969.017,38 I 2.616.225,40 I 32.377,27 0,00 22.552.865,511 50.179.400,44 | 48.549.023,631 3,601 68,99
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3.3 Umlaufvermögen

Bei den Forderungen von sonstigen Vermögensgegenständen mit einer Laufzeit von
mehr als einem Jahr in Höhe von 1.658 TEUR (Vorjahr: 1.737 TEUR) handelt es sich
um die Forderung gegenüber dem Land zum Darlehen aus dem Sonderkonjunktur
programm - das Land übernimmt 5/6 der Tilgung bis zum Jahre 2040.

Die Forderungen gegenüber der Stadt betreffen von der Stadt weitergeleitete Til
gungszuschüsse des Landes. Diese haben in Höhe von 532 TEUR eine Laufeeit von
über einem Jahr.

3.4 Aktive Rechnunqs-Abqrenzunqs-Posten (ARAP)

Hierin enthalten ist ein Disagio in Höhe von 23 TEUR (21 TEUR Ansparraten und 2
TEUR Sonderbeiträge).

3.5 Rückstellungen

Sonstige Rückstellunaen

Rückstellungen für Verpflichtungen
für ATZ und ähnliche Maßnahmen

Rückstellungen Leistungsentgelt
TVöD
Urlaubs-Rückstellungen
Überstunden-Rückstellungen
Rückstellungen Lebensarbeitszeltkonto

Rückstellungen für Rechts-, Beratungs-
und Jahresabschlusskosten
Rückstellung für Archivierung
Andere sonstige Rückstellungen aus
Ungewissen Verbindlichkelten

01.01.2018 Verbrauch AuflSsunfi

EUR EUR EUR

73.251,20

72.326,99

86.367,94

28.413,34

17.577,00

3.100,00

50.965,05

72.326,99

86.367,94

0,00

17.539,00

605,00

Zuführung

EUR

31.12.2018

EUR

59.745,08

120.521,81

85.472,35

2.894,70

18.705,43

805,00

82.031,23

120.521,81

85.472,35

31.309,04

18.467,43

3.300,00

23.900,001 23.900,001

Summe gesamt 281.036,471 227.803,981 276,001 288.144,371 341.101,86!

•  82 TEUR Rückstellung für die Leistungsorientierte Bezahiung (LOB)
•  Urlaubsrückstellungen in Höhe von 121 TEUR - die Rückstellung wurde unter

Berücksichtigung der Vergütung des einzelnen Mitarbeiters gebiidet
•  Rücksteilung für Überstunden in Höhe von 85 TEUR - auch hier wurde die Ver

gütung des einzelnen Mitarbeiters berücksichtigt
•  Rückstellung für Lebensarbeitszeitkonto der Beamten in Höhe von 31 TEUR
•  18 TEUR wurden gebildet für die Prüfung der Schlussbilanz und Erstellung der

Steuerbilanz und interne Jahresabschlusskosten

•  3 TEUR Rückstellung für Archivierung

Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen von Beamten sind nicht auszuweisen.
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Da der Eigenbetrieb keine Dienstherreneigenschaft besitzt, können Beamte nicht im
Eigenbetrieb angestellt werden; sie werden von der Kernverwaltung entsandt. Die
Besoldung der Beamten kann jedoch direkt vom Eigenbetrieb vorgenommen werden,
um unnötige Verrechnungen zwischen EB und Kernverwaltung zu vermelden. Glei
ches gilt für alle anderen Personalaufwendungen wie z.B. Pensionsrückstellungen.
Die Passivierung der Pensionsrückstellungen erfolgt demnach bei der Kernverwal
tung.

Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorge
nommen.

3.6 Verbindlichkeiten

I  Restlaufzeit davon
Bilanzwert bis zu einem . , u. davon > 5

Biianzposition > Uahr gesichert

EUR EUR

1.

Verbindlichkeiten

gegenüber Kre
ditinstituten

9.676.956,24 413.814,03 9.263.142,21 7.715.587,45 0,00

2.

Verbindlichkeiten

aus Lieferung
und Leistung

187.001,39 187.001,39 0,00 0,00 0,00

3.

Verbindiichkeiten

gegenüber ver
bundenen Un

ternehmen

6.359,85 6.359,85 0,00 0,00 0,00

Verbindlichkeiten

gegenüber der
Stadt

1.129.816,17 243.867,72 885.948,45 727.654,40 0,00

sonstige Ver
bindlichkeiten

513.232,23 0,00 0,00 0,00

Gesamt 11.513.365,88 1.364.275,22 10.149.090,66 8.443.241,85 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen mit TEUR 924 Darlehensmittel,
die über die Stadt weitergeleitet wurden und mit TEUR 206 Verbindlichkeiten aus
Lieferung und Leistung.
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4  Erläuterungen zur Gewinn- und Veriustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Kita-Gebühren

Verpflegungsentgelt
Zuweisungen für laufende Zwecke

Dienstleistungsentgelt Stadt Bensheim

Kostenerstattungen von Gemeinden

Kostenerstattungen

Periodenfremde Erträge
Sonstige Erträge

2018

TEUR

815

347

2.184

0

3

13.823

2017

TEUR

679

276

1.285

10.100

10.900

4.2 Abschreibunaen auf Finanzanlaaen

Bei den Abschreibungen auf Finanzanlagen handelt es sich um den Gegenpart aus
den sonstigen betrieblichen Erträgen der Stadt Bensheim zur Zuführung zur Kapital
rücklage der GGEW AG und stellt demnach ebenso lediglich einen durchlaufenden
Posten dar.

Der Eigenbetrieb ist vertraglich verpflichtet, jährlich einen Betrag „X" anhand eines im
Vertrag festgelegten Berechnungsschemas zu zahlen. Dieser Betrag belief sich in
2018 auf 2.067 TEUR (Vj. 2.036 TEUR). Da keine Einlage in das Stammkapital er
folgt, sondern nur eine Rücklage gebildet wird, wird die Beteiligung hierdurch nicht
erhöht. Da es sich hier um ein Anlagegut „Beteiligung" handelt, muss dieser Vorgang
systemtechnisch über die Anlagenbuchhaltung abgewickelt werden. Da dies zu einer
Überbewertung der Beteiligung führen würde, muss der Betrag in Höhe der Zufüh
rung 2.067 TEUR wieder außerplanmäßig abgeschrieben werden.
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5  Sonstige Angaben

5.1 Betriebsleitun

Betriebsleiter: Herr Armin Zeißier - seit dem 21.02.2011

Stellvertretende Betriebsleiterin: Frau Dorothea Aßmann - seit dem 21.02.2011

Auf die Angabe der Bezüge der Betriebsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB ver
zichtet.

5.2 Betriebskommission

In 2018 gehörten der Betriebskommission an:

Funktion

Vorsitzender der Betriebs

kommission

Weitere Mitglieder des Magis
trates

Vertreter/in

Bürgermeister Rolf
Richter

Stadtrat Adil Oyan

Stadtrat Peter Kalb

(Verlagsberater)

Sibylle Becker
(Dipl. Ing.)
Petra Jackstein (Dipl.

JnSL)
Marco Weißmüller

(Angestellter)

Stellvertreter/In

Moritz Müller

Mitglieder der Stadtverordne-
tenversammlung |Dr. Ulnke Vogt-

Saggau (Chemikerin)

Heiko Moritz

(Servicetechniker)

Christiane Lux

(Rechtsanwältin)

Jascha Hausmann

(Justiziar)
Helga Schuster
(Hausfrau)

Stadtrat Joachim Uhde

Industriekaufmann i.R.

im

Tobias Heinz (Jurist)

Markus Geißelmann

(Beamter)

Doris Sterzelmaier

Hausfrau)

3:tu»

illi S IKKni»

II

Wemer Bauer

Rechtsanwalt)

Michael Sydow
Kaufmann i. R.

Dominik Wetzel

Beamter)
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Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Mitglieder des Personalrats

Wirtschaftlich oder pädago
gisch besonders erfahrene
Personen

Elke Ritter

(Erzieherin, freigestell
te Personalrätin)

Susanne Ergler
(Beamtin)

Pfarrer

Josef Belönyesi

Annika Eggenhofer
(Dipl.- Betriebswirtin)
Birgit Siefert
(Hausfrau)

Ralph Gettel
(Sozialpädagoge)

Barbara Gaab

(Verwaltungsfachangestellte)

Stephanie Gölz
(Geschäftsträgerin kath.
Kindertageseinrichtungen

Dr. Stefan Kunz (Pfarrer)

In 2018 wurden 1.215 EUR an Sitzungsgeldern ausgezahlt.

5.3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In 2018 hatte der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim durchschnittlich 157 Mit
arbeiter/innen, davon

•  2 Beamte/Beamtinnen in der Verwaltung
•  155 Beschäftigte in den Kindertageseinrichtungen und in der Verwaltung

5.4 Angaben zum Anteiisbesitz

Beteiligung»/.
lital Ergebnis
2017 Zum 31.12.2017

GGEW Gruppen-,
Gas- und Elektrizi

tätswerk Bergstraße
AG, Bensheim

62,06 % 66.017.387,15 € . 3.016.086,92 €

Das Ergebnis zum 31.12.2018 stand zum Zeitpunkt der Jahresabschlusserstellung
noch nicht fest.
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5.5 Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim wurde im Jahr 2011 aus der Stadt
Bensheim ausgegliedert. Für die übernommenen Beamten zahlt der Eigenbetrieb
eine jährliche Kostenerstattung für Pensionsrückstellungen an die Stadt Bensheim,
da diese im Pensionsfalle die Zahlungen tätigt. In 2018 wurde ein Betrag in Höhe von
58 TEUR gezahlt. Der Betrag variiert jährlich, da die Kostenerstattung auf Grundlage
der Berechnung der Versorgungskasse erfolgt.

5.6 Finanzielle Veroflichtungen

Wesentliche finanzielle Verpflichtungen über 1.000 EUR bestehen aufgrund folgen
der Verträge:

Vertrag

Mietverträge
davon gegenüber der Stadt

Versicherungs- und Leasingverträge
davon gegenüber der Stadt

Sonstige Dienstleistungsverträqe

Jährliche

Verpflichtung

374 TEUR

11 TEUR

6 TEUR

3 TEUR

14TEUR

5.7 Honorar Abschlussprüfer

Für Dienstleistungen des Abschlussprüfers werden in 2018 Rückstellungen für Ab-
schlussprüfungsleistungen in Höhe von brutto 6,2 TEUR gebildet.

5.8 Jahreseraebnis und Verwendung

Die Einsparungen des Verlustausgleiches wurden bereits als Jahresabschlussbu
chung vom Zuschuss der Stadt Bensheim abgesetzt und somit der Stadt Bensheim
zurückerstattet. Im Jahresabschluss ergibt sich somit ein Jahresergebnis von 0,00
EUR.

Bei einem Ansatz von 10.133.835 € im Wirtschaftsplan 2018 ergibt sich nach Ab-
schluss des Wirtschaftsjahres ein Verlustausgleich in Höhe von 10.099.821,96 EUR
und somit eine Einsparung in Höhe von 34.013,04 EUR.
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5.9 Nachtraqsbericht

Es sind keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung nacti Ende des Ge-
sctiäftsjatires eingetreten.

Benstieim, 03.05.2019

Armin Zeißler

Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Benstieim
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Kinderbetreuung Benshelm
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

1  Grundlaaen des Unternehmens

1.1 Geschäftsmodell des Unternehmens

Gemäß § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung des Eigenbetriebes Kinderbetreuung Bens
helm ist der Zweck des Eigenbetriebes die Erziehung, Bildung und Betreuung von
Kindern (§ 22 Abs. 3 BGB VIII) durch Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen.
Dazu gehören insbesondere:

Planung und Organisation der Kinderbetreuung
Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten-, Hort- und Grundschulbetreuungs
plätzen
Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäuden/Räumen und Außenanlagen
Förderung der Tagespflege
Kooperationspartner der konfessionellen und freien Träger

An Kinderbetreuungsplätzen stehen zum 31.12.2018 in Bensheim zur Verfügung.

Kindergarten II I-S'd

Schulkindbetreuung Ii"'

m

0  200 400 600 800 1000 1200 1400

Insgesamt werden in 16 Einrichtungen 37 Integrationsmaßnahmen durchgeführt,
wodurch im gesamten Stadtgebiet 105 Betreuungsplätze wegfallen. Dies sind 7,6%
aller Plätze.

Das Platzangebot in der Tagespflege kann stark variieren, was die Schwankung vor
allem im U3-Bereich erklärt.

1.2 Forschuna und Entwicklun

Der Eigenbetrieb ist nicht im Bereich der Produktentwicklung bzw. -forschung tätig.

Jahresabschluss / Lagebericht 2018, Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim



Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Anlage IV
Seite 5

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezoaene Rahmenbedinaunaen

Der Eigenbetrieb ermittelt den Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder in Tagesein
richtungen und in der Tagespflege (§ 30 HKJGB). § 24 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII
regelt den Anspruch auf Betreuung nach Altersgruppen:

• Für Kinder bis zum vollendeten ersten Lebensjahr ist ein bedarfsgerechtes
Angebot an frühkindlicher Förderung vorzuhalten. Unter bestimmten Voraussetzun
gen besteht ein Anspruch auf Betreuung beziehungsweise Förderung.
• Alle Kinder vom ersten bis zum dritten vollendeten Lebensjahr haben einen
Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kinder
tagespflege.
• Weiterhin haben alle Kinder vom dritten vollendeten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tagesein
richtung. Außerdem ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagesplätzen zur Ver
fügung zu stellen.
• Für Schulkinder ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzu
halten.

2.2 Geschäftsverlauf

Kontinuierliche bedarfsgerechte Erweiterungen des Betreuungsangebotes für
alle Altersgruppen

Seit dem 01.08.2013 haben alle Kinder vom vollendeten ersten bis zum dritten Le

bensjahr und unter bestimmten weiteren Voraussetzungen auch bereits vor Vollen
dung des ersten Lebensjahres (§ 24 Abs. 1 und 2 SGB VIII) einen Rechtsanspruch
auf einen Betreuungsplatz. Als Richtwert wurde vom Jugendamt des Kreises Berg
straße zunächst eine Betreuungsquote von mindestens 35 % angegeben, die aber
inzwischen nicht mehr ausreicht.

Zum 31.12.2018 standen stadtweit insgesamt 430 Betreuungsplätze für Kinder unter
drei Jahren zur Verfügung (276 Plätze/Einrichtungen, 154 Plätze/Tagespflege). Dies
entspricht einer Betreuungsquote von 37,1 %.

Am 15.01.2018 stimmte die Betriebskommission dem Ankauf eines Grundstücks am

Berliner Ring zur Errichtung einer siebengruppigen Kindertagesstätte für Kinder von
einem Jahr bis zum Schuleintritt zu. Die Maßnahme soll 2021 abgeschlossen sein.

Aufgrund des steigenden Bedarfs, insbesondere an U3-Plätzen, wurde die Anmie-
tung von Räumen in der Stubenwaldallee für drei Kita-Gruppen durch die Betriebs
kommission am 09.04.2018 beschlossen. Die Kita wird als Dependance der AWO
Kita Stubenwald geführt und nimmt den Betrieb im Februar 2019 auf.
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Im städtischen Kinderhaus Effax werden seit August 2018 aufgrund der Umwand
lung der Schulkindgruppe in eine Kindergartengruppe nur noch Kindergartenkinder
aufgenommen - dadurch stehen 15 zusätzliche Kindergartenplätze zur Verfügung.
Die Schulkindbetreuung im Stadtteil Auerbach findet seit diesem Zeitpunkt direkt an
den Grundschulen im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag" statt.

Die Bewegungskindertagesstätte Hollerbusch, die bis zur Fertigstellung des Gebäu
des an der Sparkassenallee im Kita-Container an der Schillerschule untergebracht
ist, nimmt seit August 2018 in einer altersgemischten Gruppe zusätzlich 15 Kinder
auf.

Das Familienzentrum hat in der Hauptstraße 81 zum 01.08.2018 eine Großtages-
pflegestelle geschaffen. Bis zu zehn Kinder unter drei Jahren können hier betreut
werden.

Zum Schuljahresbeginn 2018/19 wurde der Hort Jacob-Löhr-Straße in den „Pakt für
den Nachmittag" an der Schillerschule, der bereits seit dem Schuljahr 2015/16 be
steht, integriert. Für alle Grundschüler an der Schillerschule besteht jetzt ein einheit
liches Betreuungsangebot. •

Zum 01.08.2018 übernahm der Eigenbetrieb vom Arbeiter-Samariter-Bund die Trä
gerschaft der Betreuung an der Schlossbergschule im Rahmen des „Pakt für den
Nachmittag". In sechs Gruppen werden bis zu 150 Grundschulkinder betreut.

In den Sommerferien erfolgten in der Kindertagesstätte Kappesgärten erste Umbau
ten, damit die Einrichtung für die Aufnahme von Kindern unter drei Jahren vorberei
tet ist.

Der Waldorfkindergarten, der seit 1989 Betreuungsplätze in Bensheim anbietet,
konnte im September 2018 derr Neubau beziehen. Das Platzangebot der Einrichtung
wurde um 19 Plätze erweitert - insgesamt stehen jetzt 50 Kindergarten- und 12 US-
Plätze zur Verfügung.

Entwicklung des Personalaufwandes

Im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch wird die personelle Mindestaus^
stattung in Kindertageseinrichtungen geregelt. Über diesen Mindestpersonalbedarf
hinaus sind weitere personelle Ressourcen erforderlich, um den Anforderungen im
Bildungs- und Erziehungsbereich für Kinder insbesondere bis zum Eintritt in die
Grundschule gerecht werden zu können. Vom Jugendamt des Kreises Bergstraße
liegen hierzu Empfehlungen vor, die als Grundlage der Personalberechnung in den
Kindertagesstätten dienen.
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Ubersicht Personal (vZA

20181 2017

Fuldastraße 23,1 22,222,2

Gartenstraße

Kappesgärten 16,89 17,117,1

Effax 12.55 15.315,3

 0,9

-0,21

1 -2,75

3,8 -0,41

-0.12Jacob-Löhr-Straße

Wilde 13

Verwaltun

zusammen

0,55

93,3 5,62

Aufgrund von Überbelegungen wurde in der Kindertagesstätte Fuldastraße zusätzli
ches Personal erforderlich.

In der Kindertagesstätte Gartenstraße musste aufgrund des veränderten Nachfrage
verhaltens hinsichtlich der Betreuungsdauer personell nachgesteuert werden.

Das Kinderhaus Effax hatte im Jahr 2018 mehrere Personalabgänge zu verzeich
nen, die noch nicht alle kompensiert sind.

Die Schulkindbetreuungen Jacob-Löhr-Straße und Wilde 13 wurden zum 01.08.2018
zusammengeführt.

Die Betreuung im „Pakt für den Nachmittag" an der Schlossbergschule ging zum
01.08.2018 in Trägerschaft des Eigenbetriebs über.

Daneben schlägt sich die Tarifsteigerung von durchschnittlich 3,19 % im Jahr 2018
in den Personalkosten nieder:

Löhne und Gehälter 4.205 TEUR 3.569 TEUR

davon Rückstellungen 52 TEUR 14 TEUR

Soziale Abgaben 1.211 TEUR 1.082 TEUR

davon Aufwendungen für Altersversorgung 388 TEUR 377 TEUR

Summe 5.416 TEUR 4.651 TEUR
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Entwicklung der Umsätze

In 2018 wurden in den städtischen Einrichtungen durchschnittlich 100 Kinder mehr
betreut, als im Vorjahr. Dies begründet sich durch die Übernahme der Trägerschaft
im „Pakt für den Nachmittag" (PfN) an der Schtossbergschule zum 01.08.2018 und
die Trägerschaft im PfN an der Schillerschule bezieht sich erstmals auf ein ganzes
Jahr:

2018 2017

Monat Anzahl Kinder Anzahl Kinder

Januar 532 470

Februar 535 474

März 535 476

April 532 477

Mai 533 477

Juni 531 478

Juli 522 473

August 630 458

September 664 503

Oktober 672 513

November 682 520

Dezember 682 527

Durchschnitt 588 487

Im Bereich der Gebühreneinnahmen sind Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr
zu verzeichnen. Diese sind vor allem mit den bereits erläuterten Übernahmen der
Trägerschaften im „Pakt für den Nachmittag" zu begründen. Gleichzeitig sind seit
dem 01.08.2018 alle Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt,
die eine Tageseinrichtung besuchen, für einen Betreuungszeitraum von bis zu sechs
Stunden täglich von der Kindergartengebühr freigestellt. Der Gebührenausfall wird
durch Landesförderungen kompensiert (Änderung Hess. Kinder- und Jugendhilfege
setzbuch vom 30.04.2018).

2018 2017

Kita-Gebühren 815TEUR 679 TEUR

276 TEURVerpflegungsentgelt 347 TEUR

955 TEUR1.162 TEUR

Nachrichtlich:

Förderung Land bis
31.07.2018)Gebührenfreistellung (ab 01.08.2018)
und Freistellung im letzten Kiga-Jahr (bis
31.07.2018)

265 TEUR 120 TEUR
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Aufgrund der Gebührenfreistellung durch das Land waren Änderungen in der Ge
bührensatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten in der Stadt Bensheim
erforderiich, die zum 01.01. und 01.08.2018 in Kraft getreten sind:

Betreuungszeit

Modul 1 7.30 bis 12.30

Uhr

Modul 2 12.30 bis 14.30

Uhr

Modul 3 14.30 bis 16.00

Uhr

Früh- oder Je 30 Minuten

.Spätdienst

Geschwister- - ab dem 2. Kind

ermäßigung ab dem 3. Kind

Frühstück /

Snackgeld

Mittagessen/
pro Essen

Monatliche Gebühr für einen 5-Tages-Piatz
Krippe und Kindergarten

ab dem vollendeten ab dem vollendeten ab dem vollendeten

1. Lebensjahr 2. Lebensjahr 3. Lebensjahr

210,00 € 180,00 € 90,00 €

90,00 € 90,00 € 45,00 €

70,00 € 70,00 € 35,00 €

30,00 € 30,00 € 15,00 €

45,00 € 45,00 €
keine

90,00 € 90,00 €

9,00 € 9,00 € 9,00 €

3,20 € 3,20 € 3,30 €

Soweit das Land Hessen Zuweisungen für die Freistellung von Gebühren für die Be
nutzung von Kindergärten gewährt, werden für Modul 1 keine Gebühren erhoben
und soweit darüber hinaus Freistellungszeiten vorhanden sind, werden diese anteilig
auf das Modul 2 angerechnet.

Monatliche Gebühr für einen

5-Tages-Piatz für Schuikinder

Pakt für den

Nachmittag

Betreuunaszeit

8.00 bis 16.00

Uhr
155,00 €

Modul 1 7.30 bis 15.00

Uhr

7.30 bis 17.00

Modul 2 Uhr

Geschwister ab dem 2. Kind

ermäßigung ab dem 3. Kind

Geschwister ab dem 2. Kind

ermäßigung ab dem 3. Kind

Mittagessen/
pro Essen

45,00 €

90,00 €

€

€

110,00 €

150,00 €

45,00 €

90,00 €

45,00 €

90,00 €
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2.3 Geschäftslage

Auftrags- und Ertragslage

Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Tageseinrichtung oder
Kindertagespflege haben alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr und - sofern be
stimmte Voraussetzungen vorliegen - auch jüngere Kinder (§ 24 Abs. 1 und 2 SGB
VIII). Außerdem haben Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zum
Schuieintritt einen Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung (§ 24 Abs. 3
SGB VIII). Für Kinder im schulpflichtigen Alter sollen bedarfsgerechte Angebote vor
gehalten werden (§ 24 Abs. 4 SGB VIII).

Die Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen ist demnach eine gesetzliche Ver
pflichtung. Bei der Festlegung der Betreuungsgebühren spielt somit nicht nur der
wirtschaftliche Aspekt eine Rolle, vielmehr ist der gesellschaftliche Auftrag zu be
rücksichtigen.

In Bensheim werden in 38 Einrichtungen Betreuungsplätze für Kinder verschiedener
Altersgruppen angeboten.

Je nach Vertragslage übemehmen die kirchlichen Träger bis zu 15 % der laufenden
Kosten. Der Differenzbetrag wird nach Abzug der Landeszuschüsse sowie der El
ternbeiträge vom Eigenbetrieb getragen.
Die Betreuungsgebühren werden von der Stadtverordnetenversammlung festgelegt
und sollen sozialverträgiich sein. Die Erlöse, die der Eigenbetrieb en/virtschaften
kann, sind demnach begrenzt.

Die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) festgelegten Min
deststandards-für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder schreibt Gruppen
größe und Fachkraftschlüssel vor, sodass auch auf der Ausgabenseite wenige Ein
sparpotentiale gegeben sind.
Der Erfolg kann somit nur in einem bedarfsorientierten Ausbau der Betreuung und
einer Auslastung der Einrichtungen gemessen werden.

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim ist daher ein „geborener Zuschussbe
trieb".

Der im Nachtragswirtschaftsplan 2018 veranschlagte Zuschuss in Höhe von
10.133.835 EUR konnte lediglich um 34.013,04 EUR auf 10.099.821,96 EUR ver
mindert werden.

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital beträgt 38.753 TEUR und setzt sich aus dem eingebrachten
Stammkapital der Stadt Bensheim in Höhe von 1.000 TEUR und der allgemeinen
Rücklage in Höhe von 37.753 TEUR zusammen.
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Aufgrund der Vorauszahlung des Verlustausgleiches durch die Stadt Bensheim und
die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten war die Li
quidität des Eigenbetriebs über das gesamte Jahr hinweg gewährleistet.

Wesentliche [nvestitionen In 2018 waren die Grundstückskäufe für die Kita Berliner

Ring (538 TEUR) und Kita Hollerbusch in der Sparkassenallee (245 TEUR), der
Baubeginn der Kita Hollerbusch (853 TEUR) und der Abschluss, der bereits im Jahr
2016 begonnen Sanierung der Katholischen Kita St. Michael (139 TEUR), der Um
bau der Kita Kappesgärten für U3-Zwecke (23 TEUR), die Ausstattung des neuge
bauten Waldorfkindergartens (180 TEUR) und des neuen Teils der AWO Kita Stu
benwald (26 TEUR) sowie die Umwandlung einer Hort- in eine Kindergartengruppe
in der Einrichtung Effax (96 TEUR).

2.4 Finanzielle Leistunasindikatoren

Aufgrund der bereits genannten Situation des Eigenbetriebes ist es nicht sinnvoll,
Erfolgsindikatoren nur auf den betriebswirtschaftlichen Bereich zu reduzieren.

Vielmehr geht es um eine bedarfsorientierte Angebotspalette, die Auslastung aller
Einrichtungen und die Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans.

Es besteht ein enges Netzwerk zwischen allen (städtischen, kirchlichen und freien)
Einrichtungen und der Verwaltung. Persönliche Anfragen von Eltern konnten indivi
duell bearbeitet werden. Die Betreuungseinrichtungen sind voll ausgelastet, weitere
Kindertagesstätten sind in Planung.

3 Prognosebericht

Aufgrund der Wirtschaftsplanung 2019 geht man, um ein ausgeglichenes Ergebnis
für 2019 zu erzielen, von einem städtischen Zuschussbedarf von 10.574 TEUR aus.

Wesentliche Änderungen der Geschäftspolitik sind nicht geplant.

Der Ausbau der Betreuungsplätze wird aufgrund des weiterhin steigenden Bedarfs
an Ganztagesplätzen und zusätzlichen U3-Plätzen forciert. Durch den Bau neuer
Einrichtungen sowie der Erweiterung von Essensplätzen und Öffnungszeiten oder
durch Umstrukturierungen in vorhandenen Betreuungseinrichtungen soll schnell,
flexibel und bedarfsgerecht das Angebot angepasst werden.

Die seit 2017 vom Familienzentrum betriebene dreigruppige Kindertagesstätte Hol
lerbusch in der Containeranlage auf dem Gelände der Schillerschule wird bis zum
Herbst 2019 in die neu errichtete Kindertagesstätte an der Sparkassenallee ziehen.
Die Einrichtung bietet dann Platz für bis zu 99 Kinder.

Eine weitere Kindertagesstätte mit sieben Gruppen für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt ist am Berliner Ring geplant. Das Grundstück ist gekauft und die Pla
nungen haben begonnen. Die Fertigstellung ist für Sommer 2021 vorgesehen. Auf
grund des großen Bedarfs an Kita-Plätzen wird die Containeranlage an der
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Schillerschule nach dem Umzug in die Kita Hollerbusch mit neuen Gruppen belegt,
die dann in die Kita Berliner Ring umziehen werden.

Mit dem 01.08.2018 ging die Trägerschaft der Betreuung an der Schlossbergschule
vom Arbelter-Samarlter-Bund an den Eigenbetrieb über. Bereits seit dem Schuljahr
2016/17 beteiligt sich die Schule an dem „Pakt für den Nachmittag".

Für die katholische Kita St. Winfried soll ein viergruppiger Ersatzneubau für Kinder
von zwei Jahren bis zum Schuleintritt bis 2021 fertiggestellt werden. Hierzu wurde
ein nichtoffener Realisierungswettbewerb durchgeführt. Für die Maßnahme werden
Kosten von rd. 3 Mio. EUR geschätzt. Der Anteil des Eigenbetriebs wird sich auf 1,8
Mio. EUR belaufen.

Die Kindertagesstätten in Fehlheim und Schwanheim befinden sich in kirchlicher
Trägerschaft und sind in städtischen Gebäuden untergebracht, die stark sanierungs
bedürftig sind. Es bestehen Überlegungen beide Einrichtungen an einem zentralen
Standort zusammenzuführen.

4  Chancen- und Risikenbericht

Der Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim konnte das Wirtschaftsjahr 2018 erfolg
reich abschließen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ziele Erziehung, Bildung und Be
treuung von Kindern (§ 22 Abs. 3 SGB VIII) durch Bereitstellung von ausreichenden
Betreuungsplätzen erfüllt wurden.

Die absoluten Zahlen der Kinder steigen in allen Altersgruppen entgegen den Pla
nungen in den letzten Jahren wieder an. Der kontinuierliche Ausbau der Betreu
ungsplätze für Kinder ab einem Jahr muss deshalb stetig fortgesetzt werden. Die
ursprünglich vom Jugendamt erwartete Betreuungsquote von 35 % für die Alters
gruppe unter drei Jahren reicht aufgrund des Nachfrageverhaltens der Familien nicht
mehr aus. Für diese Altersgruppe müssen dringend neue Betreuungsplätze geschaf
fen werden.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren vorgenommenen Umwandlungen von Kin-
dergartenpiätzen in U3-Piätze fehlen inzwischen auch für Kinder ab drei Jahren bis
zum Schuleintritt Betreuungsplätze, die ebenfalls neu geschaffen werden müssen.
Weiterhin wirkt sich die sechsstündige Beitragsfreistellung durch das Land auf das
Nachfrageverhalten aus. Die Nachfrage nach Essens- und Ganztagesplätzen steigt
kontinuierlich an.

Unter Berücksichtigung der bestehenden Wartelisten, der kurzfristig bezugsfertigen
oder in der Umsetzung befindlichen Wohngebiete und einem veränderten Nutzer
verhalten muss ein weiterer Ausbau der Betreuungsplätze für die Altersgruppen un
ter 3 Jahren, aber auch von 3 Jahren bis zum Schuieintritt vorgenommen werden.
Dies bedeutet, dass in den kommenden Jahren weitere Einrichtungen neu gebaut
und bestehende Kitas umstrukturiert bzw. erweitert werden müssen, um den
Rechtsanspruch zu erfüllen.
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Der Eigenbetrieb wird sich auch weiterhin dem wachsenden Bedarf an Betreuungs
plätzen für Grundschulkinder stellen müssen. Eltern, deren Kinder in Krippen und
Kindergärten ganztägig betreut wurden, beanspruchen dieses Angebot auch nach
dem Schuleintritt und besonders auch in den Ferien. Von der Landesregierung und
dem Kreis Bergstraße werden mit dem Programm „Pakt für den Nachmittag" finanzi
elle Mittel für die Betreuung von Grundschulkindern bereitgestellt. Für die Stadt
Bensheim besteht für diese Altersgruppe keine rechtliche Verpflichtung, dennoch
sieht der Eigenbetrieb sich in der Verantwortung. In enger Kooperation zwischen
Schulträgem, Schulen, Fördervereinen und Eigenbetrieb sollen daher praxisorien
tierte Betreuungskonzepte erarbeitet werden. Bisher konnte durch die frühzeitige
Information der Eltern der neuen Schulkinder und dem zentralen Abgleich jedem
Schulkind, das Bedarf nachweist, ein Platz angeboten werden.

Der Fachkräftemangel ist in den Kinderbetreuungseinrichtungen spürbar. Ein beson
deres Problem besteht bei der Einstellung von Teilzeitkräften mit geringem Stunden
kontingent, Einsatz am Nachmittag und befristeten Arbeitsverträgen. Dem Fachkräf
temangel wird entgegengewirkt, indem zusätzliche Stellen für Anerkennungsprakti-
kantjnnen, Sozialassistentjnnen geschaffen werden, damit zukünftig qualifiziertes
Personal aus den eigenen Einrichtungen rekrutiert werden kann.

Die im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch festgelegten Mindeststan
dards für den Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder legen die Gruppenstärke und
die Personalbesetzung fest - gleichzeitig regelt der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst die Entlohnung der Beschäftigten. Hierdurch ergibt sich für die Betriebsleitung
kein Ermessensspielraum und somit auch kein Einfluss auf die Personalkosten, die
den Großteil an der Gesamtkostenstruktur darstellen.

Die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben wird in den kommenden Jahren
durch den Ausbau der Betreuungsplätze weiter steigen.

Aufgrund der sechsstündigen Beitragsfreistellung und der Festlegung der Förderung
durch das Land, können durch Gebührenänderungen für den Kindergartenbereich
die steigenden Kosten nur bedingt ausgeglichen werden.

Durch den im Voraus gezahlten Verlustausgleich durch die Stadt Bensheim ist die
Liquidität des Eigenbetriebs über das gesamte Jahr hinweg gewährleistet.

Säumige Zahler und Forderungsausfälle sind im Kindergartenbetrieb keine Einzelfäl
le. Aufgrund des Rechtsanspruchs und pädagogischer Gründe ist es jedoch oftmals
nicht möglich, Betreuungsverträge zu kündigen. Es wird darauf hingewirkt, dass die
betroffenen Eltern Anträge auf Übernahme der Betreuungsgebühren beim Jugend
amt des Kreises Bergstraße stellen. In 2018 wurden insgesamt Forderungen in Höhe
von 108,90 EUR (Vorjahr: 500,40 EUR) wegen Uneinbringlichkeit bei einer (Vorjahr:
Drei) Familie niedergeschlagen. Es ist schwierig, diese Aufwendungen vorauszupla-
nen, da die Situation sich von Jahr zu Jahr ändert und stark schwanken kann. Es
hängt immer von der Kooperationsbereitschaft der Eltern ab, inwieweit sie beispiels
weise bereit sind, ihre Rückstände in Raten abzubezahlen oder Anträge auf Über
nahme der Kindergartengebühren zu stellen.
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5  Risikoberichterstattung über die Verwendung von
Finanzinstrumenten

Zu den bestehenden Finanzinstrumenten zählen Forderungen, Verbindlichkeiten und
Guthaben bei Kreditinstituten.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

Der Eigenbetrieb finanziert sich über die Gebühreneinnahmen, die Zuwendungen
von Bund, Land und Kreis sowie überwiegend durch den Verlustausgleich der Stadt
Bensheim und durch Kreditaufnahmen.

Der im Wirtschaftsplan veranschlagte Verlustausgleich war ausreichend.

6  Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden vom Eigenbetrieb Kinderbetreuung nicht unterhalten.

Bensheim, 24.04.2019

Armin Zeißler

Betriebsleiter

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Prüfungsurteile

Ich habe den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Bensheim - bestehend

aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge

schäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Dar

über hinaus habe ich den Lagebericht des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Bensheim für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deut

schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermit

telt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Biid der Vermögens- und Finanzlage

des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts

jahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang

mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und

stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre ich, dass meine Prüfung zu keinen Einwendungen

gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Ich habe meine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung

mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ord

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Meine Verantwortung nach diesen Vor

schriften und Grundsätzen Ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" meines Bestätigungsvermerks wei

tergehend beschrieben. Ich bin von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und habe meine

sonstigen deutschen Berufspflichten In Übereinstimmung mit diesen Anforderungen er

füllt. Ich bin der Auffassung, dass die von mir eriangten Prüfungsnachweise ausreichend

und geeignet sind, um als Grundlage für meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und

zum Lagebericht zu dienen.

VVILLITZER BAUMANN SCHWED
WIHTSCHAFTSPRÜFER STa.EHBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsorgans für den Jah-

resabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses,

der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in

allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beach

tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe

triebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal

schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant

wortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsat

zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächli

che oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt so

wie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um

die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deut

schen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach

welse für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Betriebskommission ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs

prozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCKAFTSPRÜFER STEUERBERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts

Meine Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal

schen Darstellungen Ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der

Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahres-

abschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht,

den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu

künftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen,

der meine Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom IDW festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver

stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver

nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des IDW enthält unter https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaet

igungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Be

schreibung ist Bestandteil meines Bestätigungsvermerks.

Wiesbaden, 17. Juni 2019

q/ ! \ ̂Q ( WIRTSCHAFTS- \ ©
l  PRÜFER I

%SBAOÖ^ ̂

Diplom-Betriebswirt (FH) Frank Schwed

Wirtschaftsprüfer

WILUTZER BAUMANN SCFM/ED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE
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Rechtliche Verhältnisse
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Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:

Rechtsform:

Betriebssatzung:

Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim

Bensheim

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Die Betriebssatzung wurde durch die Stadtverordne

tenversammlung am 16. Dezember 2010 beschlossen

und trat zum 1. Januar 2011 in Kraft.

Der 1. Nachtrag zur Betriebssatzung wurde durch die

Stadtverordnetenversammlung am 22. März 2012

beschlossen und trat zum 1. Januar 2014 In Kraft.

Zweck des Eigenbetriebs: Zweck des Eigenbetriebes ist die Erziehung, Bildung

und Betreuung von Kindern (gem. § 22 Abs. 3 SGB

VIII) durch Bereitstellung von Kinderbetreuungsplät

zen. Dazu gehört insbesondere:

a) Planung und Organisation der Kinderbetreuung

b) Bereitsteiiung von Krippen-, Kindergarten-, Hort-

und Grundschuibetreuungsplätzen

c) Bereitstellung und Unterhaltung von Gebäu

den/Räumen und Außenanlagen

d) Förderung der Tagespflege

e) Kooperationspartner der konfessionellen und frei

en Träger

Die Kinderbetreuungseinrichtungen in konfessioneller

und freier Trägerschaft stellen Kooperationspartner

des Eigenbetriebs dar. Die Betreuung wird gemäß der

entsprechenden Verträge bezuschusst.

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER • StaERBERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE
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Stammkapital:

Betriebsleitung:

Stellvertretung:

Betriebskommission:

Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt

€ 1.000.000,00.

Armin Zeißler seit dem 21. Februar 2011

Dorothea Aßmann seit dem 21. Februar 2011

- 9 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

- 3 Mitglieder des Magistrates

- 2 Mitglieder des Personalrates des Eigenbetriebs

- 3 wirtschaftlich oder kulturell besonders

erfahrene Personen (namentlich aufgeführt im An

hang - Anlage III)

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER ■ STEt^^BERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE



Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Fraaenkataloa zur Prüfuna nach 15 53 HGrG

Kinderbetreuuna Bensheim

Bensheim

für das Geschäftsiahr 2018

Inhaltsverzeichnis

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offeniegung der Organbezüge

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2  Aufbau- und abiauforganisatorische Grundlagen

3  Pianungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

4  Risikofrüherkennungssystem

5  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

6  Interne Revision

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

7  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden

Beschlüssen des Überwachungsorgans
8  Durchführung von Investitionen

9  Vergaberegeiungen

10 Berichterstattung an das Überwachungsorgan

Vermögens- und Finanzlage

11 Ungewöhniiche Biianzposten und stiiie Reserven

12 Finanzierung

13 Eigenkapitaiausstattung und Gewinnverwendung

Ertragslage

14 Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

15 Verlustbringende Geschäfte und Ihre Ursachen

16 Ursachen des Jahresfehibetrages und Maßnahmen zur Verbesserung
der Ertragslage

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STELÖ^BERATER

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie
individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungs
plan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es
darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur
Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung
(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen
des Unternehmens bzw. des Konzerns?

•  Es gibt eine Geschäftsordnung für die Betriebskommission. Darüber hin
aus gibt es keinen Geschäftsverteiiungspian. Schriftiiche Weisungen des
Überwachungsorgans für die Betriebsleitung gibt es nicht. Die getrof
fenen Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden
und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

•  Im Geschäftsjahr fanden acht Sitzungen der Betriebskommission statt.
Die hierüber erstellten Protokolle liegen vor. Darüberhinaus fanden re
gelmäßig Stadtverordnetenversammlungen statt, die sich auch mit
Sachverhaiten, die den Eigenbetrieb Kinderbetreuung Bensheim betref
fen, auseinander setzten.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Ab
satz 1 Satz 3 AktG sind die einzeinen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

•  Die Geschäftsleitung übt auskunftsgemäß keine Aufsichtsratstätigkeit

Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungs
organ) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzern
abschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und
Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie
wird dies begründet?

•  Die Mitglieder der Betriebskommission erhalten nur Sitzungsgelder und
Aufwandsentschädigungen. Von der Schutzkiausei des § 286
Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen
Vertreter im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 HGB wurde Gebrauch gemacht.
Erfoigsbezogene Komponenten oder solche mit langfristiger Anreizwir
kung gibt es nicht.

WILUTZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCKAFTSPRQFER STEUERBERATEn

NOTAR UND RECHTSANWÄLTE
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Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2  Aufbau- und abiauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organ-
sationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig
keiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige
Überprüfung?

•  Es gibt einen Organisationsplan, aus dem der Organisationsaufbau und
die Arbeitsbereiche ersichtlich sind. Zuständigkeiten und Weisungsbe
fugnisse ergeben sich aus der Geschäftsordnung der Betriebskommis
sion.

b) Haben sich Anhaitspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan
verfahren wird?

•  Nein, solche Anhaitspunkte haben sich im Rahmen der Jahresabschluss
prüfung nicht ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen
und dokumentiert?

•  Die Betriebsleitung hat den Erlass des Hessischen Ministeriums des In
neren und für Sport "Korruptionsvermeidung in hessischen Kommunal
verwaltungen" von Juni 2015 zur Kenntnis genommen und die erarbei
teten Empfehlungen umgesetzt. Die daraufhin erlassene Sponsorin
grichtlinie der Stadt Bensheim wird angewandt. Der Eigenbetrieb Kin
derbetreuung Bensheim hat eine Vergaberichtlinie erlassen, in welcher
Wertgrenzen für bestimmte Vergabeverfahren und die Zuschiagsertei-
lung enthalten sind.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche
EntScheidungsprozesse (Insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwick
lung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich
Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

•  Durch die jährliche Aufstellung eines Wirtschaftsplans wird ein Entschei
dungsrahmen vorgegeben. Schriftliche Richtlinien zur Sachbearbeitung
wesentlicher Bereiche liegen vor und werden kontinuierlich aktualisiert.
Wie oben erläutert, gibt es eine Vergaberichtlinie.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen
(z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

•  Die Verträge sind ordnungsgemäß dokumentiert.
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Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Pianungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und
Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitiiche Zusammen
hänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

•  Ja, das Planungswesen, welches aus Wirtschafts- und Finanzplan be
steht, entspricht den Bedürfnissen des Eigenbetriebs.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

•  Eine systematische Untersuchung und Analyse der Planabweichungen
erfolgt vierteljährlich im Rahmen der Quartalsberichterstellung. Es fin
den regelmäßige (mindestes einmal im Monat) Soll-Ist-Vergleiche In Ab
stimmung mit der Verwaltung und den Kita-Leitungen statt. Bei außer
planmäßigem Verlauf nimmt die Betriebsleitung an den Gesprächen teil.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der
Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

•  Die am Produktplan ausgerichtete Kostenrechnung und das Rechnungs
wesen entsprechen den Anforderungen des Eigenbetriebs.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine
laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

•  Ja, die Überwachung erfolgt zentral durch besondere Aufgabenzuwel-
sung durch die Stadtkasse. Die Betriebsleitung führt Liquiditätskontrol
len quartalsweise bzw. monatlich durch.

e) Gehört zum Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und
haben sich Anhaitspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen
nicht eingehaiten worden sind?

•  Die Abwicklung der Zahlungsströme über die Stadtkasse entspricht In
Ihrer Funktion einem zentralen Cash-Management.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung
gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass
ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

•  Die Fakturierung der Forderungen erfolgt zeltnah. Forderungen werden
effektiv und zeltnah eingezogen. Die Abwicklung erfolgt durch die Stadt
kasse.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns
und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

•  Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben wird
durch die Betriebsleitung vorgenommen. Hierzu werden Quartalsberich
te sowie EDV-gestütze Haushaltsüberwachungsllsten verwenfJet.
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder
Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen
eine wesentliche Beteiligung besteht?

•  Es besteht lediglich eine Beteiligung an der GGEW Bergstraße AG. Eine
Überwachung erfolgt Im Wesentlichen durch das städtische Team Perso
nalwesen und Steuerungsunterstützung.

Rislkofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale
definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende
Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

•  Ein Rislkofrüherkennungssystem Ist nicht eingerichtet. Es werden jedoch
Statistiken, Warte- und Bestandslisten sowie Prognosen erstellt. Zudem
finden regelmäßig Absprachen mit den Leitern/Leiterinnen aller Bens-
helmer Kindertagesstätten statt. Aufgrund der Bezuschussung der Stadt
gibt es keine bestandgefährdenden Risiken.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu
erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht
durchgeführt werden?

•  vgl. Antwort zu a)

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

•  vgl. Antwort zu a)

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und
Systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäfts
prozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

•  vgl. Antwort zu a)

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung den Geschäftsumfang zum
Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften,
Optionen und Derivaten festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
-  Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu wel

chen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und

in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
-  Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strate

gien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht
durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

•  Der Eigenbetrieb hat keine entsprechenden Geschäfte getätigt und plant

dies auch nicht, so dass die Beantwortung dieses Fragenkrelses entfällt.
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Werden Zinsderivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung
von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

•  vgl. Antwort zu a)

Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang
entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt Insbesondere in
Bezug auf:

-  Erfassung der Geschäfte

-  Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

-  Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

-  Kontrolle der Geschäfte?

•  vgl. Antwort zu a)

Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging)
dienenden Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der
Risikoentwicklung gezogen?

•  vgl. Antwort zu a)

Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung angemessene Arbeits
anweisungen erlassen?

•  vgl. Antwort zu a)

Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung
im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu
bildenden Vorsorgen geregelt?

•  vgl. Antwort zu a)

Interne Revision

Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende
Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle
oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?)
wahrgenommen?

•  Entsprechend der Größe und der Struktur des Eigenbetriebs besteht kei
ne interne Revision. Die Betriebsleitung sowie das Rechnungsprüfungs
amt des Kreises Bergstraße nehmen die Prüfungsaufgaben wahr.

Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im
Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von
Interessenkonflikten?

•  Durch die Trennung vom Eigenbetrieb Kinderbetreuung Benshelm und
dem beim Kreis Bergstraße angesiedelten Rechnungsprüfungsamt ist
die Gefahr eines Interessenkonfliktes nicht gegeben.
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Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen
Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob
wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von
Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die
Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet?
Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

•  Vom 29. bis 30. Oktober 2018 führte das Rechnungsprüfungsamt eine
unvermutete Kassenprüfung durch. Weitergehende Prüfungen wurden
nicht durchgeführt.

Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschluss
prüfer abgestimmt?

•  Die Schwerpunkte der Abschlussprüfung werden so angesetzt, dass
Doppeiprüfungen vermieden werden und sich die Prüfungen gegenseitig
ergänzen.

Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel
aufgedeckt und um welche handelt es sich?

•  Bemerkenswerte Mängel wurden nicht aufgedeckt.

Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen
der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die
Interne/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

•  Die Umsetzung von Feststellungen und Empfehlungen wird im Laufe
späterer Prüfungen überwacht.

WILUTZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STaJB^BERATER

NOTAR UND RECHTSANWW.TE



Anlage VII
Seite 8

Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

7  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
Satzung Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden
Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des
Überwachungsorgans zu Zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und
Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

•  Die von der Betriebskommission oder Stadtverordnetenversammlung zu
genehmigenden Rechtsgeschäfte sind in §§ 8 und 10 der Betriebssatz
ung geregelt. Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte
ergeben, dass sich die Betriebsleitung bei der Abwicklung der Geschäfte
nicht an die gesetzlichen Vorschriften bzw. an die Beschlüsse der Orga
ne gehalten hat. Die erforderlichen Genehmigungen wurden eingeholt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

•  Solche Kredite wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger
Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte
Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in
Teilmaßnahmen)?

•  Im Rahmen der Prüfung haben sich solche Anhaltspunkte nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen
nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und
bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

•  Nein.

Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanz
anlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und
vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und
Risiken geprüft?

•  Investitionen werden angemessen geplant und vor Realisierung auf
Rentabilität, Wirtschaftlichkeit sowie Finanzierbarkeit überprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur
Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemes-
senheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von
Grundstücken oder Beteiligungen)?

•  Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben, zumal das Inves
titionsvolumen im Geschäftsjahr sehr überschaubar war.
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Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen
laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

•  Die Durchführung von Investitionen werden fortiaufend überwacht und
Abweichungen anhand des Wirtschaftsplans systematisch untersucht.

Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitun
gen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

•  Es gab keine wesentlichen Überschreitung bei abgeschlossenen Investi
tionen.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare
Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

•  Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergabe
regelungen (z. B. VOB, BOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

•  Nein, solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Es liegt eine Ver
gaberichtlinie vor, die bei der Vergabe von Aufträgen entsprechend an
zuwenden ist.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen,
Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen)
eingeholt?

•  Im Rahmen der Möglichkeiten und schriftiich fixierten Vorgaben werden
Vergleichsangebote eingehoit.

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

•  Ja, es werden regelmäßig Betriebskommissionssitzungen durchgeführt.
Die Betriebsleitung erstellt die vorgeschriebenen Quartalsberichte.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick In die wirtschaftliche
Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/
Konzern berelche?

•  Die gesetzlich vorgeschriebenen Quartalsberichte der Betriebsleitung
geben Einblick in die wirtschaftliche und finanzielle Lage des Eigen
betriebs und ermöglichen eine sachgerechte Entscheidungsfindung.
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c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen
und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche
oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie
erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor gnd
wurde hierüber berichtet?

•  Die betreffenden Organe wurden angemessen und zeitnah informiert.
Im Rahmen der Prüfung wurden keine ungewöhniichen oder risikorei
chen Geschäftsvorfäiie oder Fehidispositionen festgestelit.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungs
organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Absatz 3 AktG)?

•  Es lagen keine wesentlichen Themen vor, über die auf besonderen
Wunsch der Mitglieder der Betriebskommission berichtet worden wäre.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach
§ 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen
ausreichend war?

•  Entfällt. Siehe d).

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt
vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem
Überwachungsorgan erörtert?

•  Es Hegt keine D&O-Versicherung vor. Alierdings ist der Eigenbetrieb
komplett über die Stadt Bensheim versichert.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem
Überwachungsorgan offengelegt worden?

•  Es wurden keine Interessenkonfiikte gemeldet.

Vermögens- und Finanzlage

11 Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges
Vermögen?

•  Offensichtlich nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

•  Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch Im
Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere
Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

•  Solche Anhaltspunkte ergaben sich nicht.
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Finanzierung

Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen
Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag
bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

•  Ich verweise auf den Wirtschaftsplan.

Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich
der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

•  Es besteht kein Konzern.

In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel
einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich

Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und
Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

•  Im Berichtsjahr hat der Eigenbetrieb keine Finanz- oder Fördermittel der
öffentlichen Hand erhalten (mit Ausnahme des laufenden Zuschusses
durch die Stadt Benshelm).

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen
Eigenkapitalausstattung?

•  Nein, die Kreditwürdigkeit Ist durch die Stadt Benshelm sichergestellt.

b) Ist der Gewinnvefwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagen
bildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

•  Der Eigenbetrieb Ist nicht darauf ausgerichtet Gewinne zu erwirtschaf
ten. Nur durch Zuschüsse der Stadt Benshelm kann er seinen Aufgaben
nachkommen. Der Zuschussbedarf wird anhand des WIrtschaftplans er
mittelt. Nicht benötigte Zuschüsse werden zurückbezahlt mit Ausnahme
des Betrags, um den die Abschreibungen die Investitionen übersteigen.
Diese Handhabung Ist mit der wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs
vereinbar.
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Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach
Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

•  Es besteht nur ein Betriebszweig.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere
Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den
Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen
werden?

•  Nein, es liegt kein Konzern vor. Der Leistungsaustausch mit der Stadt
verwaltung wird zu angemessenen Konditionen abgewickelt.

Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

•  Es ist keine Konzessionsabgabe abzuführen.

Veriustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage
von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

•  Das durch den Eigenbetrieb angebotene Kinderbetreuungsangebot kann
nicht kostendeckend betrieben werden. Der Eigenbetrieb ist daher auf
die Bezuschussung der Stadt Bensheim angewiesen. Der für 2018 ge

plante Zuschussbetrag wurde unterschritten.

b) Wurden Maßnahmen zeltnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und
um welche Maßnahmen handelt es sich?

•  Entfällt. Siehe a)

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der
Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

•  Entfällt. Siehe Fragenkreis 15 a)

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die
Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

•  Entfällt. Siehe Fragenkreis 15 a)

WILLITZER BAUMANN SCHWED
WIRTSCHAFTSPRÜFER STEUERBERATER

NOTAR UNO RECHTSANWÄLTE



Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgeseilschaften (im Nachstehenden zusammenfas*
send .Wirtschaftsprüfer' genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlidt vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschriet>en ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und AuflrBgget>er herieiten. wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergitrt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragst>edingungen auch diesen Dritten
gegenütier.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die WeKergatie beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arl>eits-
ergebnlsse oder Auszüge von Arbeitse^ebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information üt>er das Tätigwerden des Wirtschaft
Prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrur>d eines Gesetzes oder einer t>ehördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung t)eruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information üt>er das Titigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge
ber zu Werbezwecken durch den Auftr8gget>er sind unzulässig.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Aufbags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufoausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übemimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgeben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se seirwr Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchfuhrung des Auftrags sachverständiger Persor>en zu t>edtenen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts t>edarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schrifbichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach At)gabe der abschließenden
t>eruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus erget>ende Folgerungen
hirmjweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftragoet>ers

(1) Der Auftragget)er hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis geget)en mrd, die für die Ausführur>g des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Untertagen und weiteren
Informationen. Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers t>ekannt werden. Der Auftragget>er wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftragget>er die Vollstär>-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
geget)er>en Auskünfte und Erklärur>gen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu
lierten schnftüchen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabfiängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat altes zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Auftrage auf eigene Rech
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers. die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unlemehmen, auf die die Unab
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

S. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse' im Rahmen der 6eart>eitung des
Auftrags schriftlich darzustellen haL ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßget)end. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerftalb des erteilten
Auftrags »nd stets unverbindlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen. Unterlassen bzw. untfe-
rechtigter Verweigerung. Unzumuttrarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; Ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftragget>ef
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschlagens. Unterlassung. Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacheffüllur>g for ihn ohne Interesse ist. Soweit darüt>^
hinaus Schadensersatzansprüche trestehen. gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auflragget>er
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Arwprüche nach Abs. 1.
die nicht auf eir>er vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler. Rechenfehler und
formelle Mängel, die in eir>er beruflichen Äußerung (Bericht. Gutachten und
dgl.) des Wirtschaflsprüfefs enthatten sind, können jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in cter beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurüc^unehmen. In den vorgenannten Fällen ist cfer Auftragge
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB.
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufetätigkeit anvertraut oder bekannt werden. Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschafteprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtiichen Regelungen zum Datenschutz
beachten

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
scxidere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen. insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschafteprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaflG begründen. t)el einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverftältnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschafteprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteiier aus dem mit dem Wirtschafteprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus eir>er fahrlässigen Pflichtver
letzung des Wirtschafteprüfers her, gilt der in At>s. 2 genannte Höchstt>etrag
für die t>etreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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Kinderbetreuung Bensheim
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2018

(5) Ein einzelner Schadensfall Im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verlelzung ohr>e Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinartderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfur>gen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftragget>er auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsitzliches Verhalten zurückzufüh
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletsnjng von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjähnjng geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mK einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Laget>ericht. darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mH schrift
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwerxleL so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden t)esonders in Rechnung gestelK.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insl)e6ondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchftjhrungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlk^n Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übemommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fellenden Tätigkei
ten;

a) Ausarbeitung der Jahressteuereiklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
njngen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres
abschlüsse und sonstiger für die Besteuearng erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Firunzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfurigen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten-Steuem

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprediung und Verwaltungsauffassung.

{A) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuert>eratung ein Pau
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie
ren.

(5) Sofem der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper
schaftsteuer, Geweibesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuem und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitatverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenheng mit Um
wendlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters. Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkett übemommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
In Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter
lagen zur Geitendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übemommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt
schaftsprüfer entsprechend in Textfonm Informieren.

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat rieben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seirrer Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
t>erechnet. Er kann ar)gemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslsgerv
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eirte Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung ur>d Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zuläsag.

14. Sb'eitschlichtungcn

Der Wirtschaftsprüf«' ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor eirter
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus erget>enden Arv
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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2018



Feststellungsvermerk

für den Nachtragsplan 2018

des Eigenbetriebes „Kinderbetreuung Benshelm"

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (NGO) in der zuletzt gültigen Fas
sung, der §§ 15 ff. Eigenbetriebsgesetz (EigBGes) in der zuletzt gültigen Fassung, sowie der
Betriebssatzung für den Elgenbetiieb Kinderbetreuung vom 16.12.2010 geändert durch den
1. Nachtrag vom 01.04.2012 hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am
08.11.2018 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Nachtragsplan für das Jahr 2018 wird

ertiöht r~!
um

€

g

Im Erfolgsplan
in den Erträgen

in den Aufwendun-

gen
Im Vermögensplan

Mittelherkunft
MIttelvenvendung

1.552.550

1.552.550

egenüber
bisher

€

15.472.915~
15.472.915

5.690.530

5.690.530

auf nunmehr

festgesetzt
€

17.025.46^
17.025.465

5.690.530

5.690.530

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finan
zierung von Ausgaberi.im Vermögensplan erforderlich Ist, wird gegenüber der bishe
rigen Festsetzung nicht geändert und bleibt damit bei 3.175.810 €.

Der Gesamtbetrag der Verpfiichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2018 zur
Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen wird gegenüber der bis
herigen Festsetzung um 135.00 € erhöht und wird damit auf 2.655.000 € f^tgesetzt.

Der bisherige Höchstoetrag der Kassenkredite wird um 500.000 € auf 1.500.000 €
erhöht.



Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan sind gegenseitig de
ckungsfähig.

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2018 beschlossene Stel
lenübersicht..

Bensheim, den 09.11.2018

Eigenbetrieb .Kinderbetreuung Bensheim'

Richter

Bürgermeister Stawrat
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Gesamterfolgsplan

Bezeichnung
Plan 2018

alt

Plan 2018

neu

Differenz

mehr {*)
weniger (-)

1. Umsatzertöse 11.395.975,00 12.908.525,00

2. Erhöhung oder Veminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen 0.00 0,00

andere aktavierte Eigenleisiungen

4. sonstige betriebliche Ertrage

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Summe ordentliche Erträge

5. Materlaiaulwand:

5a) Aufwendungen für Roh-, Hufs- und Betnet>sstofie

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Summe Materialaufwand
6. Personalaufwand:

6a) Löhne und Gehälter
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

davon für Altersversorgung

Summe Personalauhwand -

Atrschreibungen:

a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagenvermo-
gens .

davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HOB
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

davon nach § 253 At>8. 3 Satz 3 HGB

Summe AbschreibUhmn
8. sorrsbge betriebliche Aufwendungen

davon Zuiühmngen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil

Summe ordentliche Aufwendungen
9. Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
davon aus verbundenen Unternehmen

11. I sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Unternehmen

Summe Finanzarträge

III I

2.255.140.002.215.140.00

III I

13.611.115,00 15.163.665,00

Ulf

m 315.150.00

6.230.950,00

4.079.445,00

1.223.000,00

423.700.00

5.302.445,00

606.290.00

1.500.00

607.790,00

7.750.410,00

0.00

4.165.035.00

1.170.500.00

400.100.00

5.335.535,00

606.290,00

0.00

1.500,00

0.00

607.790,00

0.00

40.000.00

0,00

1.552.550,00

0.00

4.100,00

1.515.360,00

1.519>f 60,00

85.590,00

-52.500,00

33.090,00

0.00

■W!f lillft« Hill IIii:«! • III I

III I

13.160.085,00
1.861.800.00
1.861.800.00

14.712.635,00 | 1.552.550,00

0.00

1.861.800,00

1.861.800.00
0;00

0.00
•  0.00

0,00
1.861.800,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens 2.063.730,00 2.063.730,00 0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 249.100,00 249.100,00 0,00
davon aus verbundenen Unternehmen

Summe RnanzaufWendungen
14. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag
15. Ergebnis nach Steuem
16. Sonstige Steuem

17. Jahresüberschus« /Jahresfehibetr
Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungstreziehungen

Ergebnis

2.312.830,00 2.312.830,00

0,00

0.00
Ulli

■ I IIHt I

-9.784.555.00 -11.148.515,00 1.363.960.00

-9.784.555.00 -11.148.515,00 1.363.960,00



6.01.01 Allgemeine Verwaltung

Bi -iKAB Dfferenz
Plan 2018

weniger (-}

10.271.735.001 1.323.960.00

Bezeichnung

Umsatzenöse

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugniesen

andere aktivierte Eigenleistungen

sonstige betriebliche Erträge

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteii

Summe ordentliche Erträ

5. Materialaufwand;

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilts- und Betriebsstoffe 7.500,00 7.500.00

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 32.700,00 32.700,00

Summe Materlalaütwand
6. Personalaufwand;

6a) Löhne und Gehälter

6b) soziale At)gal>en und Aufwendungen für Altersversorgung

davon für Altersversorgung

Summe Personalaufwand

Abschreibungen;

a) auf Immaterielle Vermögenagegenstände des Anlagenvermö
gens

davon nadi § 253 Abs 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB

Summe Abschreibungen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteii

000.002.065.;  I

12.377.595,00

IXII

IXII

2340.200,00 40.200, IIH

368.200.00

180.500,00

III I

«II •: ii^.i III I

110.100,00

548.700,00

«AI« III I

548.700,00 >■1 1

1.500.001.500.00

■ III1.500,00] 1.500,00
436.750,00

Summe ordentliche Aufwendungen 1.027.150,00 1.027.150.00 0,00
9. Erträge aus Beteiligungen 1.861.800,00 1.861.800.00 0,00

davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Werlpapieren und Ausleihungen

davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Ertrage .
davon aus verbundenen Unternehmen

Summe Finanzerträge >■1 11.861.800,00] 1.861.800

12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens ' 2.063.730,00 2.063.730,00 0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus verbundenen Unternehmen

Summe Finanzaufwendungen r 2.063.730,00 2.063.730,00 0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
15. Ergebnis nach Steuern
16. Sonstige Steuem

17. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetra
Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus Intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis

9.784.555,00] 11.148.515,00] 1.363.960,00

-11.148.515,00



Begründung:

Position 1 Umsatzerlöse- Erhöhung um 1.323.960 €

+ 1.323.960 € Verlustausgleich

Position 4 sonstige betriebliche Erträge - Erhöhung um 40.000 €

+ 40.000 € Entgeltersatzlelstungen (Beschäftigungsverbote und Mütterschutzgeld)



6.35.03.01 Kindertagesstätte Fuldastraße

Ian 2018 Plan 2018

wenigere-)

499.400.00 1 511.300.00 I 11.900,00

Bezeichnung

Erhöhung oder Verminderung des Sehndes an ferbgen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aldivlerte Eigenieistungen
sonstige betriebiiche Ertrage

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücidagenanteil

Summe ordentliche Ert

5. Materialaufwand:

5a) Aufwendungen für Roll-, Hilfs- und Betriebsstoffe

6.860,00 : •■III f

506.260,00 518.160,00 I III I

77.700,00 77.700.00 III I

5b) 1 Aufwendungen für bezogene Leistungen 25.010,00 25.010,00 0.00

Summe Materialaufwand 102.710,00 102.710,00 0.00
6. Personaiaufwand:

6a) Löhne und Gehälter 891.335,00 915.805,00 24.470,00
6b) soziale Abgaben und Aulwendungen für Altersversorgung 249.100,00 236.480,00 -12.620,00

davon für Altersversorgung
Summe Personalaufwend

At>schreibungen:

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Aniagenvermö-
gens

davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB
b) I auf Vermögensgegenstände des Umlaufvemrtogens

davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Summe Abschrelbun

8. I sonstige betriebiiche Aufwendungen
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteli

Summe ordentliche Aufwendungen
Erträge aus Beteiligungen
davon aus verbundenen Untemehmen
Erträge aus anderen Wertpafmren und Ausleihungen
davon aus verbundenen Untemehmen

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Rnanzerträ:
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umiauf^rmögens

13. Zinsen und ahnliche Aulwendungen
davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzaufwendungen
14. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag
15. Ergebnis nach Steuem
16. Sonstige Steuem

17. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetra
+  Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus intemen Leistung^ziehungen

74.600.00 1 68.930,00
1.152.285,00

III I

BIHHa

113.070,00 113.070,00 Uli

■■en.w.n.i.y Ul i113.070,00

72.800.00 72.800,00

.865,001 11.850.001.429.015,

im I im■

im I

922.755,001 -922.705.00

922.755,00 1 -022.705,00 IBIil

922.755,001 -922.705.00
■ I IimiiIHIII



Begründung:

Position 1 Umsatzerlöse - Erhöhung um 11.900 €

+11.900 € Landesförderung nach § 32 Abs. 1-6 HKJGB aufgrund vorliegender
Statistik vom 01.03.2018

Position 6 Personaiaufwand - Erhöhung um 11.850 €

+ 24.470 € Tariferhöhung
- 12.620 € Korrektur Soziale Abgaben



6.35.03.02 Kindertagesstätte Gartenstraße

Bezeichnung

Umsatzeriöse

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aktivierte Eigenieistungen

sonstige betriel>liche Ertrage

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteii

Summe ordentliche Erträge
5. Matenalaufwand:

Plan 2018 Plan 2018

alt neu

372.300,00

Differenz

mehr (+)
weniger (-)

14.400.00

86.450.00 66.450.00

444.350,00 ] 458.750,00 | 14.400,00

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betifebsstofie 56.350,00 56.350,001
6b) Aufwendungen für t>ezogene Leistur^n 32.570,00 0,00

Summe Materialaufwand 88.920,00 88.920,00

6. Personalaufwand:

6a) Löhne und Gehälter 762.935,00 -54.600,00

6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung 230.900,00 220.730.00 -10.170,00

davon für Altersversorgung 69.700,00 65.130,00 -4.570,00

Summe Personaiaufwaiid 1.048.435,00 983.665,00 -64.770,00

7. Abschreibungen:

a)
auf Immaterielie Vermögensgegenstände des Aniagenvermö-
gens

97.730,00 97.730,00 0,00

davon nach § 253 At» 2 Satz 3 HGB

auf Vennögensgegenstände des Umiautwrmögens

davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB

Summe Abschreibungen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteii

Summe ordentfiche Aufwendungen

9. Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen

10. I Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausl^hungen
davon aus verbundenen Unternehmen

11. I sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Untemehmrai

Summe Finanzerträge

12. Abschreibungen auf Finanzaniagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finaruaufwendungen

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. Sonstige Steuern

17. Jahresüberechuss /Jahresfehibetr

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

97.730,00 97.730,00

55.750.00 0,00

^.770,00

IKtll

r.290.835,00

»■MI<11 f

IHI IIHI I

III I-846.485,001 -767.315,00

■846.485,00 Sl79.170,

-846.485,001 -767.315,00
IHIH!■( I

79.170,00
0,00



Begründung:

Position 1 Umsatzeriöse - Erhöhuna um 14.400 €

+14.400 € Landesfördefung nach § 32 Abs. 1-6 HKJGB aufgrund vorliegender
Statistik vom 01.03.2018

Position 6 Personalaufwand - Reduzierung um 64.770 €

+19.800 € Tariferhöhung
- 30.000 € Abiauf von Entgeitfortzahlungen
- 44.400 € Abpianungen von Stellen

- 10.170 € Korrektur Soziale Abgaben



6.35.03.03 Kindertagesstätte Kappesgärten

Bezeichnung

Umsatzenöse

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aktivierte Eigenleistungen

Plan 2018 Plan 2018

alt neu

379.900,00

Differenz
mehr (+)

weniger (-)

4. sonstige betriebliche Erträge 1 0,00 0,00

davon Auflösungen von Sonderposten mit ROckiagenanteil

'Summe ordentliche Erträge 358.300,00 379.900,00

5. Materialaufwand:

5a) Aufwendungen für Rotv, Hilfs- und Betriebsstoffe JHESSSIGSI 35.400,00

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 51.710,00l 51.710,00

Summe Materialaufwand 87.110,00 87.110,00

mm\

Personalaufwand:

IRII

III I

Löhne und Gehälter | 741.735,00 762.336,00 20.600,00

soziale Abgaben und Aufwändungen für Altersve 211.000,00 200.420,00 -10.580.00mm
davon für Altersversorgung

Summe Personalaufwand

Abschreibungen:

auf immaterielle VerniögensgegensÜnde des /Vilagenvermö-
gens

davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB

b) I auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB

Summe Absctireibungen

8. I sonstige betriebliche Aufwendungen
davon Zuführungen zu Sondeipostan mit Rücklagenantell

Summe ordentliche Aufwendungen

9. Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen

10. I Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen

davon aus verbundenen Unternehmen

11. I sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verburKfenen Unternehmen

Summe Rnanzerträ
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des

Umlaufvermögens

13. ) Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon aus verbundenen Unternehmen

Summe Flnänzaufwendungen
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuem

16. Sonstige Steuem

17. JsAiresütierschuss /Jahresfehlbetra

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen

63.400,00

952.735,00

58.640.00

fwmii
-4.760.00

10.020,00

38.960,00

38.960,00 38.960,00

47.650,001 47.650.00

1.128.455,001 1.136.475,00 1 10.020,00

III ( Hill

III f

-768.155,001 -756.575.00

-768.155,001 -756.575,00

11.580.00

11.580,00

768.155,001 -756.575.00 IKII

IIIilt I Ul i



Begründung:

Position 1 Umsatzeriöse - Eitiöhuna um 21.600 €

+21.600 € Landesförderurig nach § 32 Abs. 1-6 HKJGB aufgrund vorliegender
Statistik vom 01.03.2018

Position 6 Personalaulwand - Erhöhung um 10.020 €

+ 20.600 € Tariferhöhung
- 10.580 € Korrektur Soziale Abgaben



6.35.03.04 Kinderhaus EfFax

Bezeichnung

Umsatzerlöse

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aktivierte Eigenleistungen

sons^ t>etriebliche Erträge

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rückiagenanteli

Summe ordetitliche Erträge
5. Materlaiaufwand:

Plan 2018 Plan 2018

alt neu

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Brtriebsstoffe 29.100,00 29.100,00

5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 33.010,00 33.010,00

Summe Materialaufwand 62.110,00 62.110,00

6. 1 Personalaufwand:

6a) Löhne und Gehälter

6b) soziale Abgatren und Autwendungen fDr Altersversorgung
davon für Altersversorgung

Summe. Personalaufwand
Abschreibungen:

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Aniagenvermö-
gens

davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB

b) auf VermögensgegenstSnde des Umlaufvermögens

davon nach § 253 Atrs. 3 Satz 3 HGB

Summe Abschrelbunsen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rucklagenanteil

Summe ordentliche Aufwendungen

9. Erträge aus BetEHÜgungen

davon aus vertHmdenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen VIfertpapleren und Ausleihungen

davon aus verbundenen Unternehmen

11. I sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe PInanzerträge
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des

Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzaufwendungen

14. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuem
16. Sonstige Steuem

17. Jahresüberschuss /Jahresfehll>etra

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsl>eziehungen

7.500,00251.700,00 1 259.200.00

0.00

7.500,

700.00

252400,

I III !

259.900,00

III t

III I

562.635,00 576.015.00 13.380.00

I 1111

48.300,00

722.335,00

10.340,00 10.340,

10.340,00

168.800.00 168.800,00

IHIII

Hill

5.640,00963.585,

IKIIKIllIHIII

IH I II I

1.860,00

1.860,00

0,00

-711.185,001 -709.325,00

-711.185,001 -709.325,

711.185.001 -709.325,00
0,00



Begründung:

Position 1 Umsatzerlöse - Erhöhuno um 7.500 €

+7.500 € Landesfördening nach § 32 Abs, 1-6 HKJGB aufgrund vorliegender
Statistik vom 01.03.2018

Position 6 Personalautwand - Erhöhung um 5.640 €

+13.380 € Tariferhöhung
-  7.740 € Korrektur Soziale Abgaben



6.35.03.05 Schülerhort am Kirchberg

Bezeichnung

Umsatzeriöse

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aktivierte Eigenleistungen

sonstige t)etrieb)iche Ertrage

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteii

Summe ordentliche Erträge

5. Materialaufwand;

5a) Aufwendungen für Roh-, HiHiB- und Betriebsstoffe
5b) Aufwendungen für trezogene Leistungen

Summe IMaterialaufwand

6. Persortalaufwand:

6a) Löhne und Gehälter

6b) I soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

davon für Altersversorgung

Summe Personalaufwand

Abschreibungen:

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Aniagenvermö-
gens

davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HOB

auf Vennögensgegenstände des Umlaufvermögens

davon nach § 253 Atrs. 3 Satz 3 HGB

Summe Abschreibungen

8. I sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil

Summe ordentliche Aufwendun

9. Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen

10. I Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen

davon aus verbundenen Untemehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Ertrage

davon aus verbundenen Untemehmen

Summa Finanzerträ

12. Abschreibungen auf Finanzaniagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzaufwendungen

14. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuem
16. Sonstige Steuem

17. JahresUbarschuss /Jahresfehltiet

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus Intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis

Plan 2018 Plan 2018

aK neu

Differenz
="2018

weniger (■)

65.400,001 0.00Hill

310.00 310.00

65.710,00 85.710,00 114 I

»II I«.••.lllil

III I

IBI I

17.950.00
2.500.00

20.450,00

202.235.00

57.700.00

17.300,00
259.935,

17.

2.500.00
20.450,00

152.385.00

55.260.00
16200.00

207.645,00

5.720,001 5.720,00
78.550,00

-298.945,001 -246.655,00
0,00

-49.850.00

-1.100.00

5.720,00 5.720,00 III]»

III I

■52290,00364.655,00

IltK 41» I411 I

>■) IIHI14

52.290,00298.945,00 -246.655,

52.290,00208.945,00 -246.655,00

llil

III I



Begründung:

Position 6 Personalaufwand - Reduzierung um 52.290 €

+ 4.650 € Tariferhöhung
- 54.500 € Abplanungen von Stellen
-  2.440 € Korrektur Soziale Abgaben



6.35.03.06 Kinderhort Jacob-Löhr-Straße

Bezeichnung

Umsatzerlöse

Ertiöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aictivierte Eigenleistungen

sonstige betriebliche Erträge

davon Auflösungen von Sonderposten mit RücidagenantBfl

Plan 2018 Plan 2018

alt neu

172.500,001 172.500.00 I

Differenz

mehr (+)
weniger (-)

ÖjÖÖ

5.770.00III I

Summe ordentlir^e Erträge 178.270,0^ 178.270,00 0,00

5. Materialaufwand:

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 1  28.950,00 28.950,00 0,00

5b) I Aufwendungen für bezogene Leistungen

Summe Materialaufwand

6. Personalaufwand:

6a) Löhne und Gehälter

6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Mtersversorgung
davon für Attersversorgung

Summe Peisonalaufwand

Abschreibungen:

auf Immaterielle Vermögensgegenstände des At^agenvermö-
gens

davon nach § 253 At» 2 Satz 3 HGB

b) I auf Vermögensgegenstande des Umlaufvermögens
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.

Summe Abschreibungen

11.700,00I IKII

»II

III I223.335,00 1 229.535,00

58.150,00

15.680,00

Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Untemehmen

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzerträ

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des
Umlaufvermögens

13. I Zinsen und ähnliche Aufwendungen
davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzaufwendungen

14. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuem

16. Sonstige Steuem

17. JahresOberschuss /Jahresfehlbe'

Erträge aus intemen Leistungstreziehungen

Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen

Ergebnis

•3.250,00

■1.460,00
2.950,00

iiil

i:iii I III I

mm 287.685,00

15.680,00 15.680,00 • II I

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1  22.900,001 22.900,001 0,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil

1 Summe ordentliche Aufwendungen ' 363.965,00 366.915,00 {1  2.950,00

IHHI 4HI I ■  f

«Kl <llt t 4KI1I

-188.645.00 III I

•185.695,001 -188.645,00

-185.695,001 -188.645,00 -2.950,
III 1 Iii I■ I I



Begründung:

Position 6 Personalaufwand - Erhöhuna um 2.950 €

+ 6.200 € Tariferhöhung
-  3.250 € Korrektur Soziale Abgaben



6.35.03.07 Kindertageseinrichtungen der freien Träger

Bezeichnung

Umeaizerlöse

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aidivierte Eigenleistungen

sonstige betrietriiche Erträge

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücidagenan-
teii

Summe ordentliche Erträge

5. Materialaufwand;

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betrietrsstoffe

Plan 2018

alt

»ii;

423.000.00 423.000,00

49.190.00 49.190,00

472.190,00 472.190,00 ■ III

5b) 11 Aufwendungen für bezogene Leistungen 1  5.730.200,001 7.245.560,00 1.515.360,00

Summe Materialaufwand 7.245.560,00 1.515.360,00

6. Personaiaufwand: ,

6a) Löhne und Gehälter

6b) I soziale Abgaben und Aufwendungen für AftersvetBorgung

davon für Altersyersorgung

Sumnie PersonalautWand .
Abschreibungen:

auf Immaterieiie Vermögensgegenstande des Anlagen-
Vermögens

davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

davon nach § 253 At>s. 3 Satz 3 HGB

Summe Abschreibungen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Zuführungen zu Sondeiposten mit ROcklagenanteii

Summe ordentilche Aufwendungen
9. Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Unternehmen

10. I Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen

davon aus verbundenen Unternehmen

11. I sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzerträge

12. Abschreibungen auf Finanzaniagan und Wertpapiere des
Umlaufvermögens

13. zlinsen und ähnliche Aufwendungen

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzaufwendungen

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. Sonstige Steuern

17. JahresüberschussVJahresfl

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

s

324.790,00 324.790,00

WWJ.R.M324.790.00

131.500,00

Hill

131.500.00

7.701.850,00

III I

SH™i 1.515.360,00

imii

■ I tHl I

III I-5.714.300,00

-5.714.300,00 -7.229.680,00

-7.229.660.00

-1.515.360,00

-1.515.360.00



Begründung:

Position 5b Aufwendungen für bez. Leistungen - Erhöhung um 1.515.360 €

+1 .163.360 € Betriebskostenzuschüsse an die freien und kirchlichen Kitas

+  10.500 € Betriebskostenzuschuss an das Famiiienzentrum für die Trägerschaft
der Schuiklndbetreuung in der Kirchbergschuie

+  10.500 € Betriebskostenzuschuss an das Famiiienzentrum für die Einrichtung
Großtagespflege

+  126.000 € Erweiterung der Kita Stubenwaid um 3 Gruppen
+  40.000 € Enweiterung der Kita Hoilerbusch (Ck)ntainer) um eine Gruppe
+  60.000 € Betriebkostenzuschuss an die Kita Schatzkiste

+  105.000 € Wasserschaden Kita Schwanheim



6.35.03.08 Grundschulbetreuung Schiüerschule

Bezeichnung

Umsatzeriöse

Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aktivierte Eigenleistungen

sonstige l)etriebiiche Ertrage

davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteli

Differenz

mehr (+)
weniger (-)

320.000,00 1 320.000,00 1 0.00

Plan 2018 Plan 2018
alt neu

«■11Summe ordentliche Erträge 320.000,00 1  320.000,00
5. fteterialaufwand:

5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betrietisstofie 58.100,00 58.100.00
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 500,00 500,00

Summe Materialaufwand 58.600,00 58.600,00
6. Personalaufwand:

6a) Löhne und Gehälter
6b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

davon für Altersversorgung
Summe PersonalautWand

Abschreibungen:

auf immaterielle Vermögen^egenstönde des Anlagenvermö
gens

davon nach § 253 At>s 2 Satz 3 HGB
b) I auf VermögensgegenstSnde des Umlaufvermögens

davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
Summe Abschreibungen

272.435.00 1 254.735.00
72.700,00
22.100.00

345.135,00 321.735,00

-17.700.00
-5.700.00

-2.560,00
-23.400,00

■ IIHI i

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1  4.200,00 1  4.200,001 0,00
davon Zuführungen zu Sonderposten mK Rücklagenanteli

Summe ordentliche Aufwendungen 407.935,00 384.535,00 1  -23.400,00
Erträge aus Beteil^ungen
davon aus verbundenen Unternehmen

10. I Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
davon aus verbundenen Untemehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Untemehmen

Summe FInanze
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des

Umlaufvenn^ens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzaufwendungen
14. Steuem vom Einkommen und vom Ertrag
15. Ergebnis nach Steuem
16. Sonstige Steuem

17. Jahresüberschuss /Jahresfeh Ibetra
Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Is

IHIU »■I »

»MI I anIII I

-64.535,00-87.935.00 l «ll I

-64.535.00 23.400,00

-64.535.00 23.400.00-87.935,00
0,00 1111«am



Begründung;

Position 6 Personalaufwand - Reduzieruno um 23.400 €

+10.900 € Tariferhöhung
- 28.600 € Abplanungen der Leitungsstelle
-  5.700 € Korrektur Soziale Abgaben



6.35.03.10 Grundschulbetreuung Schfossbergschuie

Bezeichnung

Umsatzerlöse

Erhöhung oder Vermindeoing des Bestandes an fertigen und
unfertigen Erzeugnissen

andere aktivierte Eigenleistungen

sonstige l>etnebiici)e Erträge
davon Auflösungen von Sonderposten ndt RQckiagenanlBä

Summe ordentliche ErtrS

5. Materialaufwand;

5a) Aufwendungen für Roh-, Hille- und Betriebsstoffe
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Summe Materialaufwand
6. Personaiaufwand:

6a) Löhne und Gehälter

6b) I soziale Abgaben und Aufwendungen für Attersversorgung
davon für Altersversorgung

Summe Personaiaufwand

Abschreibungen:

auf immateneiie Vennögensgegenstände des Anlagenvermö
gens

davon nach § 253 Abs 2 Satz 3 HGB

auf Vermögensgegenstände des Urrdaufvemnögens
davon nach § 253 At>s. 3 Satz 3 HGB

Summe AbschieilMingen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil

Summe brdeiitiiche Aufwendungen
9. Erträge aus Beteiligungen

davon aus verbundenen Untemehmen

10. I Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausidhungen
davon aus verbundenen Untemehmen

11. I sonstige 2tinsen und ähnliche Erträge
davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzerfräoe

12. Abschreibungen auf FInanzanlagon und Wertpapiere des
Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

davon aus verbundenen Untemehmen

Summe Finanzaufwendungen

14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

15. Ergebnis nach Steuern

16. Sonstige Steuem

17. JahresQberschuss /Jahresfehlbet

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufwendungen aus internen Leistungstreziehungen

Ergelmis

iti: iki:

133.190.00IKIil

133.190,00 133.190,

4.100.00 4.100.00IHI «

4.100,00 4.100,00ilf

143.090.001 143.090,00III •

IltK■ IIRIIf

147.190,00 147.190,00»Ul i

»■f f■ I i

11414 !■! 4 Ul i

-14.000,001 -14.000.00II» I

■14.000,00 -14.000,00IMI I

0.00 -14.000.00 -14.000,00
»■411 ■ 1 4»■4 4



Begründung:

Position Umsatzerlöse - Erhöhung um 133.190 €

+ 70.340 € Elternbelträge
+ 24.800 € Landeszuschüsse

+ 38.050 € Kreiszuschüsse

Position 5a Aufwendungen für RHB - Eitiöhuna um 4,100 €

+ 4:100 € Sachkosten

Position 6 Personalaufwand - Erhöhung um 143.090 €

+ 143.090 € Personalaufwand inklusive soziale Aufwendungen
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Begründung Mittelverwendung:

Position 1 - investitionszuschüsse

Die Sanierung der Kita St. Winfried soli voraussichtlich erst im Jahr 2019 starten.
Daher wird der Ansatz in Höhe von 135.000 € für die En/veiterung der Kita Stut)en-
waid um drei Gruppen umgewidmet.
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Jahresabschluss 2017

der

Marketing- und Entwicklungs- Gesellschaft
Benshelm mbH (MEGB)
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Jahresabschluss und Lagebericht
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Marketing- und Entwicklungs
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Bensheim

Ausfertigung Nr. 28
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Abkürzungsverzeichnis

BezeichnungAbkürzung

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH
Bensheim

MEGB, Gesellschaft oder

Unternehmen

ArtikeArt.

Deutsche Rechnungslegungs StandardsDRS

Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee e. V
Berlin

DRSC

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.,
Düsseldorf

IDW

IDW PrüfungsstandardIDW PS

neue Fassung
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A. Prüfungsauftrag

Durch den Beschluss des Gesellschafters der

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

vom 24. Mai 2017 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt. Der ge

setzliche Vertreter beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 gemäß den §§

316 ff. HGB unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und den Lagebericht zu

prüfen.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, insbeson

dere unter Beachtung des IDW PS 720, zu prüfen und hierüber zu berichten.

Grundlagen für die Prüfung sind der in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der

Gesellschaft erstellte Jahresabschluss und Lagebericht sowie die vom gesetzlichen Vertreter zur

Verfügung gestellten Unterlagen und Angaben.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba

ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der Abfassung des Prüfungsberichts liegen die „Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung

bei Abschlussprüfungen" (IDW PS 450) zu Grunde.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu

Dritten, die als Anlage 8 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend. Die

Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen.

Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maß

gebend.
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B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Der Lagebericht des gesetzlichen Vertreters enthält folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen

Lage und zur künftigen Entwicklung des Unternehmens:

1. Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 2.943 liegen über dem Niveau des Geschäftsjahres 2016

(TEUR 1.870), im \A/esentlichen bedingt durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Flächen im

Erschließungsgebiet Stubenwald sowie aus dem Verkauf sämtlicher Flächen an der Erlache.

2. Die Umsätze wurden im Wesentlichen mit der Vermietung von Bestandsimmobilien (TEUR

1.100), aus Grundstücksverkäufen des Erschließungsgebietes Stubenwald (TEUR 1.083) und

Flächen an der Erlache (TEUR 652) sowie aus Geschäftsbesorgungserlösen (TEUR 109) erzielt.

3. Bei dem Bruttobestand der unbebauten Verkaufsgrundstücke haben sich zwei Effekte gegen

läufig ausgewirkt. Zum einen ist durch den Abverkauf von Grundstücken im Stubenwaldge-

lände der Bestand zurückgegangen, während durch weitere Erschließungskosten und Baune

benkosten der Bestand angestiegen ist. Insgesamt ergab sich dadurch ein Anstieg um

TEUR 448.

4. Nach Abgängen durch den Verkauf von Grundstücken sowie zusätzlicher Herstellungskosten

beläuft sich der Wert der unbebauten Verkaufsgrundstücke im Stubenwald zum 31. Dezem

ber 2017 auf netto TEUR 3.408 (Vorjahr TEUR 2.972). Im Geschäftsjahr 2017 waren keine

weiteren außerplanmäßigen Abschreibungen auf den Vorratsbestand notwendig.

5. Die MEGB konnte im Geschäftsjahr 2017 erneut ein positives Jahresergebnis in Höhe von

TEUR 771 erzielen.

6. Die Gesellschaft hat im Vorjahr mit der Stadt Bensheim den Städtebaulichen Vertrag für die

Erweiterung des Stubenwaldgeländes abgeschlossen. Insbesondere aufgrund der laufenden
Vermarktung des zweiten Erschließungsgebietes im Stubenwald erwartet die Gesellschaft
auch in Zukunft eine nachhaltig positive Entwicklung.

7. Für das Geschäftsjahr 2018, in dem weitere Instandhaltungsmaßnahmen an Bestandsimmobi
lien durchgeführt werden sollen, ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein

Gewinn in Höhe von TEUR 309 und für das Jahr 2019 in Höhe von TEUR 542.
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Ertragslage

Die Darstellung der nachfolgenden Ertragslage erfolgt anhand einer nach betriebswirtschaftli

chen Gesichtspunkten abgeleiteten Ergebnisrechnung:

Gesamtleistung
Betriebliche Aufwendungen*

Betriebsergebnis (EBIT)

Finanzergebnis

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT)
Ertragsteuern

Jahresergebnis

2017 2015 Ver

änderung

Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

3,4 ■  1,5 1,9

2,5 1,2 1,3

0.9 0.3 0.6

0,1 0,0 0,1

0,8 0,3 0,5

0,0 0,0 0,0

O.B 0.3 0.5

Die Gesamtleistung der Gesellschaft hat sich gegenüber 2016 um TEUR 1.912 auf TEUR 3.392

erhöht. Die im Geschäftsjahr erzielten Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen aus Verkäufen

im Erschließungsabschnitt Stubenwald in Höhe von TEUR 1.734 (i. V. TEUR 672), aus Miet- und

Pachteinnahmen in Höhe von TEUR 1.100 (i. V. TEUR 1.091) sowie aus Erlösen aus Geschäftsbe

sorgung in Höhe von TEUR 109 (i. V. TEUR 98) zusammen.

'') Enthalten ist eine Saldierung mit übrigen Betriebserträgen
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Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 8.293

(i.V. TEUR 7.060).

Zur Finanzierung ihres Geschäftsbereiches Bestandsimmobilien bedient sich die Gesellschaft lang

fristiger Darlehen bei der Sparkasse Bensheim. Zum 31. Dezember 2017 valutieren die Darlehen

mit TEUR 3.836, wovon TEUR 1.174 kurzfristig zu bedienen sind und TEUR 2.098 eine Restlauf

zeit von mehr als fünf Jahren haben.

Zukünftige Entwicklung/Chancen und Risiken

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende wesentliche

Aussagen zur zukünftigen Entwicklung und den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick

lung der Gesellschaft getroffen:

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bestandsimmobilien hat die Gesellschaft Zufüh

rungen zu den Rückstellungen für Bestandsimmobilien vorgenommen. Zum 31. Dezember 2017

bestehen insgesamt Rückstellungen für Bestandsimmobilien in Höhe von TEUR 2.600, so dass

kurz- bis mittelfristig anfallende Maßnahmen ausreichend abgedeckt sind. Entsprechend der Li

quiditätssituation der Gesellschaft sollen geplante Maßnahmen kontinuierlich durchgeführt wer

den.

Weiterhin sind positive Verkaufsentwicklungen im Stubenwaldgelände zu erwarten, was sich

auch im vorliegenden Wirtschaftsplan 2018 dokumentiert.

Mögliche Risiken aus dem bisherigen Verkauf von Flächen aus dem Erschließungsabschnitt Stu

benwald sind im Rahmen der verlustfreien Bewertung ausreichend abgedeckt.

Tatsächlich eintretende Ereignisse können von den Erwartungen über die voraussichtliche Ent

wicklung abweichen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Darstellung und die Beurteilung der Lage des Un

ternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch den gesetzlichen Vertreter zutreffend

sind und mit den von uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in

Einklang stehen. Die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung sind der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften

erstellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zu

Grunde liegenden Buchführung und der Lagebericht.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Verant

wortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft.

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir den Jahresabschluss auf die Einhaltung der ein

schlägigen handels- und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften, der sie ergänzenden Bestimmun

gen des Gesellschaftsvertrags und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die

Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie eine Stellungnahme zur Angemessenheit des

Versicherungsschutzes waren nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die Aufdeckung und Aufklä

rung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie

die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht

Gegenstand der Abschlussprüfung.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

und den Prüfungsstandard IDW PS 720 beachtet. Nur in diesem Rahmen erstreckte sich unsere

Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

2. Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in der Zeit vom 19. Februar bis 20. März

2018 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie in unserem Büro durchgeführt.

Einzelheiten über die Prüfungsdurchführung nach Art, Umfang und Ergebnis haben wir in unse

ren Arbeitspapieren festgehalten.
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Prüfungsstrategie

Unsere Prüfung haben wir gemäß den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom

IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfun

gen vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit Un

richtigkeiten und Verstöße erkannt werden, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe

richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken.

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestä

tigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

bis zum 31. Dezember 2016.

Der Prüfung liegt ein risikoorientierter Prüfungsansatz zu Grunde, der insbesondere auf Kenntnis

sen der Geschäftstätigkeit, des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens so

wie auf einer Analyse der Risikofelder basiert.

Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in der Buchführung auf der

Basis von Einzelfallprüfungen sämtlicher wesentlicher Geschäftsvorfälle beurteilt.

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt:

-  Bestand und Bewertung des Vorratsvermögens

-  Bewertung und Vollständigkeit der sonstigen Rückstellungen

Im Rahmen der Prüfung des Lageberichts haben wir die Vollständigkeit und Plausibilität der An

gaben unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung ge

wonnen haben, beurteilt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künfti

gen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
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Nachweise und eingeholte Bestätigungen Dritter

Saldenbestätigungen zur Überprüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

wurden in Stichproben zum Bilanzstichtag eingeholt.

Bankbestätigungen wurden lückenlos eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden eingeholt.

Auskünfte, Voliständigkeitserklärung

Auskünfte erteilten uns der gesetzliche Vertreter, Herr Helmut Richter und Frau Nadine Balzer,

die für die Buchhaltung der Gesellschaft verantwortliche Mitarbeiterin, sowie Herr Michael Roh

rer und Herr Till Gutzeit. Die erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden uns bereitwillig

gegeben.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses

sowie die weiteren nach IDW PS 303 erforderlichen Informationen in einer schriftlichen Erklärung

bestätigt. In dieser Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter

Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte

sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeu

tung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und

sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

a) Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchhaltung wird auf EDV-unterstützten Anlagen im Mehrplatzbetrieb organisiert und über
die Standardsoftware DATEV ausgewertet. Durch eine Softwarebescheinigung wurde belegt,

dass die eingesetzte Software bei sachgerechter Anwendung eine den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Buchführung entsprechende Rechnungslegung ermöglicht.

Nach unseren Feststellungen gewährleistet der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine kla

re und übersichtliche Ordnung des Buchhaltungsstoffes. Die Geschäftsvorfälle wurden vollstän

dig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausrei

chend erläutert und übersichtlich abgelegt. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zu

treffend entwickelt und durch die Gesellschaft erstellt.

Das interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitnahe Erfassung, Ver

arbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Sonderposten, der Schul

den und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, dass die Buchführung und die weiteren ge

prüften Unterlagen ordnungsmäßig sind und den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

b) Jahresabschluss

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind den gesetzlichen Vorschriften entspre

chend gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren
(§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Kapital
und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den
Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung angesetzt und bewertet, für erkennbare Risiken
wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang der Gesellschaft enthält die notwendigen Erläuterungen zu der Bilanz und der Ge
winn- und Verlustrechnung, die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie

die sonstigen Pflichtangaben.
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Die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten sowie die Gliederung des An

hangs erfolgten unverändert zum Vorjahresabschluss.

Im Jahresabschluss sind alle größenabhängigen und rechtsformgebundenen Regelungen beach-

Die Angabe der Gesamtbezüge der gesetzlichen Vertreter ist in zulässiger Anwendung von § 286

Abs. 4 HGB unterblieben.

Aufgrund unserer Prüfung kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. De

zember 2017 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen ab

geleitet worden ist sowie den gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag entspricht.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres war nach Aussage

der gesetzlichen Vertreter und nach dem Ergebnis unserer Prüfung im Anhang nicht zu berichten.

c) Lagebericht

Der als Anlage 5 beigefügte Lagebericht entspricht den Vorschriften des § 289 HGB und steht im

Einklang mit dem Jahresabschluss und unseren bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkennt

nissen. Er gibt den Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Ge

sellschaft zutreffend wieder.

Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind durch die gesetzlichen

Vertreter zutreffend dargestellt.

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung ist nach unserer Beurteilung zutreffend und

ausreichend.

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen in Abschnitt B.

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB ist auf wesentliche Bewertungsgrundlagen, den Einfluss von

Änderungen in den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und

Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Ermessensentscheidungen sowie auf sachver

haltsgestaltende Maßnahmen einzugehen, die wir nachfolgend In Ergänzung zum Anhang dar

stellen.
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a) Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entsprechen den ge

setzlichen Vorschriften und sind im Anhang dargestellt. Im Übrigen geben wir zu den wesentli

chen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen zusätzlich nachstehende Erläuterungen:

-  Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um plan
mäßige Abschreibungen bewertet. Die Gebäude und Bauten, einschließlich der Bauten auf
fremden Grundstücken haben je nach Objekt Nutzungsdauern bis zu 50 Jahre.

-  Die Bewertung der unter den Vorräten ausgewiesenen zum Verkauf bestimmten unbebauten

Grundstücke sowie der unfertigen Bauten auf fremden Grundstücken erfolgte zu Anschaf
fungs- bzw. Herstellungskosten. Für den Bestand an unbebauten Verkaufsgrundstücken des
Erschließungsabschnittes des Stubenwaldgeländes werden Abwertungen vorgenommen, so

fern die zu erwartenden Verkaufserlöse die bisher angefallenen und bis zum Verkaufszeit

punkt noch zu erwartenden Kosten voraussichtlich nicht vollständig abdecken.

-  Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfasst die Modernisierungsaufwendungen für die
Objekte Rathaus, Alte Faktorei und Dalberger Hof. Bei den Modernisierungsaufwendungen
handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen in von der Stadt Bensheim gepachteten

Gebäuden, die in diesen aufgegangen und nicht selbständig verkehrsfähig sind. Insoweit sind

die aktivierten Modernisierungsaufwendungen (Stand 31. Dezember 2017: TEUR 1.257) auch
im Hinblick auf die an die Stadt Bensheim zu zahlende Pacht ähnlich einer vorausgehalten

Miete auf die Laufzeit der Pachtverträge abzugrenzen.

-  Die Bewertung der Rückstellung für Renovierungsmaßnahmen der Bestandsimmobilie erfolgt

mit dem Abzinsungssatz der Deutschen Bundesbank, der sich nach der Restlaufzeit der Rück
stellung bestimmt. Die Rückstellung für Renovierungsmaßnahmen der Bestandsimmobilien
wurde zum Bilanzstichtag mit dem abgezinsten Barwert in Höhe von TEUR 2.600

(i. V. TEUR 2.208) angesetzt.

-  Die Gesellschaft erhält einen Zuschuss zum Verlustausgleich für das Bürgerhaus, der gemäß

Wirtschaftsplan 2018 auch für die Jahre 2018 - 2022 eingeplant ist.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde eingehalten. Im Übrigen verweisen wir auf den
Anhang.

b) Zusammenfassende Beurteilung

Zusammenfassend kommen wir zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
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E. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage haben wir das Jahresergebnis nach Erfolgsquellen untersucht und

in seine Bestandteile Betriebsergebnis, Finanzergebnis und Neutrales Ergebnis aufgegliedert.

2017

TEUR %

2016

TEUR %

Veränderung
TEUR %

Umsatzerlöse 2.943 86,8 1.870 125,9 1.073 57,4

Bestands Veränderungen 449 13,2 -385 -25,9 834 -

Gesamtleistung 3.392 100,0 1.485 100,0 1.907 1,3 fach

Materialaufwand 2.073 61,1 865 58,2 1.208 1,4 fach

Rohertrag 1.319 38,9 620 41,8 699 1,1 fach
Personalaufwand 394 11,6 363 24,4 31 8,5

Abschreibungen 120 3,5 128 8,6 -8 -6,3
Übriger Betriebsaufwand 188 5,5 179 12,1 9 5,0
./. Übrige Betriebserträge -239 -7,0 -352 -23,7 113 32,1

Betriebsergebnis (EBU) 856 25,3 302 20,5 554 1,8 fach

Finanzergebnis -89 -2,6 -57 -3,8 -32

Neutrales. Ergebnis 4 0,1 72 4,8 -68

Ergebnis vor
Ertragsteuern (EBT) 771 22,7 317 21.3 454

Ertragsteuern 0 0 0 0 0

Jahresüberschuss 771 22,7 317 21.3 454

Im Berichtsjahr nahm die Gesamtleistung von TEUR 1.485 um TEUR 1.907 (+ 128,4 %) auf

TEUR 3.392 zu. Die Umsatzerlöse haben sich von TEUR 1.870 um TEUR 1.073 auf TEUR 2.943

erhöht. Diese Zunahme resultiert im Wesentlichen aus steigenden Umsatzerlösen aus Grund

stücksverkäufen im Erschließungsabschnitt des Stubenwald sowie der Erlache. Im Berichtjahr

konnten Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen von TEUR 1.734 (i. V. TEUR 672) realisiert wer

den.

Die Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen aus den vorgenannten Verkäufen im

Erschließungsabschnitt Stubenwald in Höhe von TEUR 1.083 (i. V. TEUR 672) und Erlache in Hö

he von TEUR 652 (i. V. TEUR 0), aus Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von TEUR 1.100 (i. V,

TEUR 1.091) sowie aus Erlösen aus Geschäftsbesorgung in Höhe von TEUR 109 (i. V. TEUR 98)

zusammen.
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Die Bestandsveränderung der Vorräte korrespondiert mit der Veränderung des Vorratsbe
stands.

Die Materialaufwendungen nahmen im Berichtsjahr von TEUR 865 um TEUR 1.208 auf TEUR
2.073 zu. Diese Zunahme ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Aufwendungen für bezoge

ne Leistung von TEUR 52 auf TEUR 1.022 zurückzuführen. Im Berichtsjahr entfallen hiervon TEUR
215 (i. V. TEUR 0) auf zusätzlich gebildete Rückstellungen für ausstehende Erschließungskosten
für den Erschließungsabschnitt Stubenwald. Darüber hinaus stiegen die Aufwendungen im Rah
men der Verwaltung der Bestandsimmobilien von TEUR 813 um TEUR 237 auf TEUR 1.050. Diese
Zunahme ist im Wesentlichen durch höhere Zuführungen zu den Rückstellungen für Be-

Standsimmobilien im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen (TEUR 189). Daneben nahmen vor
allem die Aufwendungen für Gutachten um TEUR 41 im Vergleich zum Vorjahr zu.

Die Verteilung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen kann dem Anlagesplegel ent
nommen werden.

Der Anstieg des übrigen Betriebsaufwands um TEUR 9 auf TEUR 188 ist im Wesentlichen
durch die Zunahme der Wartungskosten für Hard- und Software (+ TEUR 11) sowie steigende
nicht abziehbare Vorsteuerbeträge {+ TEUR 5) bedingt. Demgegenüber stehen sinkende Auf
wendungen für Buchführungs- und Beratungskosten (- TEUR 11).

In den übrigen Betriebserträgen sind insbesondere TEUR 232 (i. V. TEUR 340) aus dem Ver
lustausgleich durch die Stadt Bensheim enthalten.



Das neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Erträge

Auflösung von Rückstellungen
Periodenfremde Erträge
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2016

TEUR

Aufwendungen
Periodenfremde Aufwendungen
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2. Vermögenslage

Zur Darstellung der Bilanzstruktur haben wir die Vermögens- und Schuldposten entsprechend ih

rer Verwertbarkeit bzw. Fälligkeit gegliedert. Forderungen und Schulden, die - vom Bilanzstichtag

an gerechnet - innerhalb eines Jahres fällig sind, werden als kurzfristig angesehen. Die Rech-

nungsabgrenzungsposten sind den übrigen Aktiva bzw. Passiva zugeordnet.

Veränderung

%  TEUR %

31.12.2017

TEUR

31.12.2016

TEUR%

Aktiva

Immaterielle Vermögens
gegenstände und Sachanlagen
Finanzanlagen

Anlagevermögen

2.158 14,2

10 0,1

2.107 15,0

10 0,1

51 2,4

0

2.168 14,3 2.117 15,1 51 2,4

Vorrate

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
Übrige Aktiva
Flüssige Mittel

449 15,13.421 22,6 2.972 21,2

16 0,1

1.271 8,4

8.293 54,6

522 3,7

1.358 9,7

7.060 50,3

-506 -96,9

-87 -6,4

1.233 17,5

Umlaufvermögen 13.001 85,7 11.912 84,9 1.089 9,2

1.140 8,115.169 100,0 14.029 100,0

Passiva

Eigenkapital

Rückstellungen
Bankdarlehen

7.211 47,5

1.860 12,3

6.439 45,9

1.337 9,5

772 12,0

523 39,1

1.174 -30,62.662 17,5 3.836 27,3

Mittelfristiges Fremdkapital

Rückstellungen

Kurzfristige Bank
verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen
Übrige Passiva

Kurzfristiges Fremdkapital

-651 -12,64.522 29,8 5.173 36,9

2.139 14,1 2.015 14,4 124 6,2

1,3 995 5,61.174 7,7 179

-96 -54,5

-4 -8,5

80 0,5

43 0,4

176 1,3

47 0,3

3.436 22,7 2.417 17.2 1.019 42,2

1.140 8,115.169 100,0 14.029 100,0
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Die Zunahme des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 51 resultiert im Wesentlichen aus Zu

gängen zum Anlagenvermögen in Höhe von TEUR 170 und Abschreibungen in Höhe von TEUR

120. Von den Zugängen entfallen TEUR 149 auf geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau.

Der zum Bilanzstichtag aktivierte Vorratsbestand in Höhe von TEUR 3.421 (i. V. TEUR 2.972)

setzt sich vor allem aus aktivierten Herstellkosten zusammen, die die Anschaffungskosten der

Grundstücksparzellen sowie die Kosten für die Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen umfas

sen. Ferner sind im Rahmen der verlustfreien Bewertung vorgenommene Abwertungen unverän

dert zum Vorjahr in Höhe von TEUR 103 eingeflossen, da die zu erwartenden Verkaufserlöse die

insgesamt zu erwartenden Kosten voraussichtlich nicht vollständig abdecken werden.

Die übrigen Aktiva in Höhe von TEUR 1.271 setzen sich aus aktiven Rechnungsabgrenzungs-

posten in Höhe von TEUR 1.257 und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 14

zusammen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten insbesondere die im Geschäfts
jahr 2003 aus den Sachanlagen umgegliederten Restbuchwerte der an den stadteigenen Gebäu

den durchgeführten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die zeitratierlich über die

Laufzeit der Pachtverträge aufwandswirksam aufgelöst werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31. Dezember 2017 TEUR

16 (i. V. TEUR 522). Die starke Abnahme resultiert im Wesentlichen daraus, dass innerhalb der

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen im Vorjahr noch eine über mehrere Jahre fällige

Restforderung in Zusammenhang mit einem Grundstücksverkauf im Erschließungsabschnitt Stu

benwald in Höhe von TEUR 487 enthalten war.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 282 und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Der Verlustvortrag hat sich um das Vorjahresergebnis auf TEUR 9.073 (i. V. TEUR 9.390) verrin

gert.

Aufgrund des Jahresüberschusses 2017 hat sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft gegen

über dem Vorjahr von 45,9 % auf 47,5 % verbessert.

Die mittelfristigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 1.860 setzen sich aus Rückstellungen für

ausstehende Erschließungskosten für verkaufte Grundstücke im Stubenwaldgelände in Höhe von

TEUR 756 sowie mittelfristige Rückstellungen für Bestandsimmobilien in Höhe von TEUR 1.104

zusammen.

Die kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 2.139 beinhalten insbesondere kurzfristige

Rückstellungen für ausstehende Erschließungskosten für verkaufte Grundstücke im Stubenwald

gelände (TEUR 378), Rückstellungen für Bestandsimmobilien (TEUR 1.495), Rückstellungen für

ausstehende Kosten Stichstr. (TEUR 114), sonstige Ungewisse Verbindlichkeiten (TEUR 92), Rück

stellungen für Rechts-, Beratungs-, Erstellungs- und Prüfungskosten (TEUR 40) und personalbe

zogene Rückstellungen (TEUR 21).
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3. Finanzlage

Die nachfolgend dargestellte Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung der Mittelzu- und Mit
telabflüsse der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 und aus welchen Bereichen sich die Gesell

Schaft im Geschäftsjahr 2017 finanzierte.

2017

TEUR

2016

TEUR

771 317Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Gegenstände des Sachanlagevermögens

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen

-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte sowie anderer Aktiva

-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva

Cashfiow aus der laufenden Geschäftstätigkeit

Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen

Cashfiow aus der Investitionstätigkeit

Auszahlungen zur Tilgung von (Finanz-)krediten

Cashfiow aus der Finanzierungstätigkeit

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmrttelfonds
+  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

128

132

482

120

647

-363

506 741

-382-99

1.4181.582

-234-170

-170

-179

-234

-164

164179

1.020

6.040

1.233

7.060

7.0608.293

Der Finanzmittelfonds setzt sich zum 31. Dezember 2017 aus liquiden Mitteln von TEUR 8.293

(i.V. TEUR 7.060) zusammen.

6-
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F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 sowie zum La

gebericht für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage 5) haben wir folgenden Bestätigungsvermerk er

teilt, der hier wiedergegeben wird:

„An die Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Marketing- und Entwick

lungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La

gebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestim

mungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der

Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage

bericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü

fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkei
ten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender

Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse

über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft

sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht übenwiegend auf
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilan

zierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf

fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung
bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der

Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesell

schaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den ge

setzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft

und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Frankfurt, 20. März 2018

El^r Stolz GmbH & Co. KG
Wirts^ftsQWuPiösgesellschaft Steuerberatunfcsgesellschaft

/Mar^s Grzanna
Wirtschaftsprüfer

Thomas Klemm

Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in ei

ner von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere

Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungs

vermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.
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Anlagen



Bilanz der Marketing- und Entwicklungs-Geselischaft Bensheim mbH, Bensheim,

zum 31. Dezember 2017

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich enA/orbene gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte

Stand am

31.12.2017

EUR

Stand am

31.12.2016

EUR

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich

der Bauten auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen

1.745.944,00

10,00

47.164,00

364.437,69

2.157.555,69

III. Finanzanlagen
Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

I. Vorräte

Unfertige Erzeugnisse

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Flüssige Mittel

3.420.723,25

15.809,90

14.717,60

30.527,50

8.292.536,87

2.972.449,26

522.105,30

13.007,58

535.112,88

7.059.815,21

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.257.394,62 1.344.683,46

15.168.741,93 14.029.330,96



Anlage 1

Stand ann

31.12.2017

EUR

Stand am

31.12.2016

EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Verlustvortrag

IV. Jahresüberschuss

282.000,00

15.230.187,86

-9.073.098,21

771.434,00

7.210.523,65

282.000,00

15.230.187,86

-9.390.476,10

317.377,89

6.439.089,65

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 3.999.600,82

3.999.600,82

3.352.147,40

3.352.147,40

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen

3. Sonstige Verbindlichkeiten

3.836.193,11

80.470,42

41.673,93

3.958.337,46

4.014.880,41

176.383,47

46.070,03

4.237.333,91

D. Rechnungsabgrenzungsposten 280,00 760,00

15.168.741,93 14.029.330,96





Gewinn- und Verlustrechnung

der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim,

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

2 0 17

EUR

2016

EUR ■

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung (i.V. Verminderung) des Bestands
an unfertigen Erzeugnissen

3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen im Rahmen der Verwaltung
von Bestandsimmobilien

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens
gegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.943.262,69

448.723,99

258.230,25

3.650.216,93

1.044.844,77

1.027.722,05

2.072.566,82

329.339,58

64.400,43

393.740,01

119.923,54

199.760,33

864.226,23

1.869.609,13

-384.949,17

443.489,25

1.928.149,21

812.893,98

52.201,13

865.095,11

300.707.19

62.493,01

363.200.20

128.113,98

195.883,07

375.856,85

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.019,52

92.551,01

-88.531,49

53.653,95

109.308,78

-55.654,83

10. Ergebnis nach Steuern
11. Sonstige Steuern

12. Jahresüberschuss

775.694,74

4.260,74

771.434,00

320.202,02

2.824,13

317.377,89
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Anhang zum 31. Dezember 2017
Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Benshelm mbH, Benshelm

Anhang zum 31. Dezember 2017

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH (im Folgenden auch

"MEGB" oder "Gesellschaft" genannt), die beim Amtsgericht Darmstadt unter der Nummer HRB 21230

geführt wird, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs

aufgestellt. Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß

§ 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft,

wobei die Rechtsfolgen nicht eintreten, da die Gesellschaft als 100%ige Beteiligung der Stadt Bensheim

nach § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Vorschriften für große

Kapitalgesellschaften verpflichtet ist.

Bilanzierunqs- und Bewertunqsqrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige

lineare und soweit erforderlich außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Sachanlagevermögen

Bei den in der Bilanz unter Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken ausgewiesenen unbeweglichen materiellen Vermögensgegenständen handelt es

sich um Bauten auf gepachteten Grundstücken der Stadt Bensheim.

Die bilanzierten Herstellungskosten für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den langfristig von

der Stadt Bensheim angemieteten Gebäuden wurden im Rahmen der Neufassung klarstellender

Regelungen zur Abgeltung der bei der MEGB GmbH angefallenen Kosten bei vorzeitiger Kündigung oder
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Laufzeitende der Pachtverträge bereits zum 31. Dezember 2003 in den aktiven

Rechnungsabgrenzungsposten umgegliedert. Der seinerzeit umgegliederte Betrag in Höhe von TEuro 2.630

wird seit dem Geschäftsjahr 2003 zeitratierlich über die neue Laufzeit der Pachtverträge aufwandswirksam

abgewickelt.

Die Bewertung der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf

fremden Grundstücken erfolgt unverändert zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um

planmäßige und soweit erforderlich außerplanmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen nach

der linearen Abschreibungsmethode i. S. d. § 7 Abs. 4 S. 1 EStG oder über die tatsächliche Nutzungsdauer

nach § 7 Abs. 4 S. 2 EStG, die der Laufzeit der Mietverträge der Objekte entspricht.

Die beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten,

vermindert um planmäßige lineare und soweit erforderlich außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die

Abschreibungen werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Gegenstände linear

und degressiv vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten z\wischen Euro 150,00 und

Euro 1.000,00 in einem Sammelposten erfasst, der gemäß § 6 Abs. 2 a EStG beginnend mit dem

Geschäftsjahr über 5 Jahre linear aufgelöst wird.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei dauerhaften Wertminderungen mit dem niedrigeren

beizulegenden Wert bilanziert.

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der

Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Vorräte

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten unbebauten Grundstücke sowie der unfertigen Bauten auf

fremden Grundstücken erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die auf die Erschließungs- bzw.

Bauzeit entfallenden Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.
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Bei den unbebauten Verkaufsgrundstücken handelt es sich um Flächen des Erschließungsgebietes

Stubenwald. Die Herstellungskosten hierfür umfassen die Anschaffungskosten der Grundstücksparzellen

sowie die Kosten für die Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Die Erschließung ist noch nicht

vollständig abgeschlossen, so dass noch weitere Aufwendungen ausstehen. Für die noch ausstehenden

Kosten, die den bereits verkauften Grundstücken zuzurechnen sind, sind Rückstellungen gebildet.

Für den Bestand an unbebauten Verkaufsgrundstücken des Stubenwaldgeländes wurde eine verlustfreie

Bewertung auf Vollkostenbasis durchgeführt. Dabei wurde der Wertansatz der unbebauten

Verkaufsgrundstücke durch eine aus dem Absatzmarkt retrograd ermittelte Bewertungsobergrenze verifiziert.

Im Rahmen dieser verlustfreien Bewertung ergibt sich eine kumulierte Abwertung auf den Vorratsbestand in

Höhe von TEuro 103.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare

Risiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten im Wesentlichen die im Geschäftsjahr 2003 aus den

Sachanlagen umgegliederten Restbuchwerte der an den stadteigenen Gebäuden durchgeführten

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die zeitratierlich über die Laufzeit der Pachtverträge

aufwandswirksam abgewickelt werden (TEuro 1.257).

Eigenkapital

Im Zusammenhang mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 11. August 2000 wurde das

Stammkapital von bisher DM 550.000,00 auf Euro umgestellt und auf den Betrag von Euro 282.000,00

erhöht.

Die Kapitalrücklage resultiert aus geleisteten Einzahlungen der Alleingesellschafterin i. S. d. § 272 Abs. 2 Nr.

4 HGB in Höhe von TEuro 15.230.
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Rückstellungen

Auf Grund der bestehenden Verlustvorträge der Gesellschaft waren für das Geschäftsjahr 2017 keine

Zuführungen zu Rückstellungen für Ertragsteuern vorzunehmen.

Sonstige Rückstellungen sind für am Bilanzstichtag dem Grunde nach bekannte Verbindlichkeiten und

Lasten in der erforderlichen und ausreichenden Höhe, soweit sie nach vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung nötig sind, gebildet. Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden künftige Kosten- und

Preissteigerungen sowie die Abzinsungspflicht langfristiger Rückstellungen beachtet. Sie t»erücksichtigen

alle erkennbaren Risiken und setzen sich wie folgt zusammen:

Ausstehende Erschließungskosten für verkaufte Grundstücke

des Gewerbegebietes Stubenwald

Rückstellung Bestandsimmobilien

Ungewisse Verbindlichkeiten und ausstehende Rechnungen

Rechts-, Beratungs-, Erstellungs- und Prüfungskosten

Personal bezogene Rückstellungen

1.247.949,06

2.599.621,97

91.644,69

39.785,10

20.600.00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den

Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Von den

gesamten Verbindlichkeiten haben TEuro 1.295 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Vorjahr TEuro 401).

Hiervon entfallen TEuro 80 auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, TEuro 41 auf sonstige

Verbindlichkeiten und TEuro 1.174 auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEuro 3.836 (Vorjahr:

TEuro 4.015), die alle aus Darlehen der Sparkasse Bensheim resultieren. Für sämtliche Kredite hat die

Alleingesellschafterin mit Genehmigung des Landrats des Kreises Bergstrasse Ausfallbürgschaften

übernommen:
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Zusammensetzung Stand 1  Restlau^eit
31.12.2017 bis zu einem zwischen einem mehr als fünf

Jahr und fünf Jahren Jahre

TEuro TEuro TEuro TEuro

Darlehen der Sparkasse
Bensheim

Nr. 55 104 509 1.951 52 216 1.683

Nr. 55 104 491 1.037 1.037 0 0

Nr. 55 105 191 848 85 348 415

Summe Verbindlichkeiten 3.836 1.174 564 2.098

Kreditinstitute

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus Verkäufen von Grundstücken im Erschließungsgebiet

Stubenwald (TEuro 1.083, Vorjahr TEuro 672), aus Verkäufen von Grundstücken im Erschließungsgebiet

Erlache (TEuro 652), aus Miet- und Pachteinnahmen (TEuro 1.100, Vorjahr TEuro 1.091) sowie aus Erlösen

Geschäftsbesorgung (TEuro 109, Vorjahr TEuro 98).

Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Die Bestandsveränderung in Höhe von TEuro 454 resultiert aus den Verkäufen von Grundstücken im

Erschließungsgebiet Stubenwald und aus durchgeführten Erschließungsmaßnahmen. Die Höhe der

Bestandsveränderung spiegelt die Erhöhung bzw. Verminderung der Wertansätze der unfertigen Leistungen

wider.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen sonstige Erträge aus dem Verlustausgleich

der Stadt Bensheim für eine Bestandsimmobilie (TEuro 232).

Periodenfremde Erträge

Die periodenfremden Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Abwicklung der Betriebsneben

kosten 2016 (TEuro 11).
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Aufwendungen im Rahmen der Verwaltung von Bestandsimmoblllen und Aufwendungen für

bezogene Leistungen

Im Geschäftsjahr fielen Aufwendungen für die Bestandsimmobilien in Höhe von TEuro 1.050 an (Vorjahr;

TEuro 813). In diesem Betrag sind Instandhaltungsaufwendungen (durchgeführte Maßnahmen und

Zuführungen zu Rückstellungen) in Höhe von TEuro 635 enthalten (Vorjahr TEuro 431). In den

Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEuro 1.022) wurden die Erschließungsmaßnahmen erfasst, die

dann über die Bestandsveränderungen wieder korrigiert werden.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreitxjng je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wesentliche sonstige betriebliche Aufwendungen bestehen in den Werbe- und Reisekosten (TEuro 21), den

Rechts-, Beratungs-, Erstellungs- und Prüfungskosten (TEuro 62), Fahrzeugkosten (TEuro 9) sowie nicht

abziehbaren Vorsteuerbeträgen (TEuro 15).

Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen aus der Abwick

lung der Betriebsnebenkosten 2016 (TEuro 14).

Zinsergebnis

Unter dem Posten Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind keine Erträge aus der Abzinsung von

Rückstellungen und Aufzinsung von Forderungen enthalten. Für Darlehenszinsen wurden TEUR 92

aufgewendet.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen im Wesentlichen Aufwendungen für Grundsteuer.
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Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisverwendung von

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 771.434,00 und wird mit dem bestehenden Verlustvortrag in Höhe von

Euro -9.073.098,21 verrechnet.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2016 wurde durch

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24. Mai 2017 angenommen. Der Jahresüberschuss des

Geschäftsjahres 2016 in Höhe von Euro 317.377,89 wurde mit dem bestehenden Verlustvortrag von Euro -

9.390.476,10 verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtanqaben

»

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Stadt Bensheim, die nicht Gegenstand

eines Bilanzausweises sind

Die Gesellschaft hat mehrere Grundstücke, Teilflächen aus Grundstücken und Gebäude von der Stadt

Bensheim gepachtet oder gemietet, die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich sind;

Objekt Beginn Ende Jährliche Pacht

Pachtverhältnis Pachtverhältnis (Euro)

Eigene Gebäude auf gepachteten
!

Grundstücken

Bürgerhaus Bensheim 10. Juni 1975 31. Dezember 2026 4.345,98

Parkdeck Fehlheimer Strasse I.Januar 1983 31. Dezember 2027 3.742,65

Tiefgarage Beauner Platz 20. März 1986 31. Dezember 2017 1.482,75

Parkhaus Platanenallee 1. Januar 1976 31. Dezember 2026 3.660,85

Modemislerungsmaßnahmen an

gepachteten Gebäuden

Dalberger Hof
10. Juni 1975 31. Dezember 2026 0,00
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0,00

6.135,00

31. Dezember 20401. Juli 1981Rathaus Kirchbergstrasse

31. Dezember 20211. März 2001Alte Faktorei

Jährliche Pacht Dalberger Hof ist in der Summe für das Bürgerhaus Bensheim enthalten.

Darüber hinaus sind für das Parkhaus Platanenallee jährliche Erbpachtzinsen in Höhe von gegenwrärtig Euro

1.744,05 an die Katholische Kirche St. Georg, Bensheim, zu entrichten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mit Datum vom 18. Dezember 2017 und Urkundennummer 1029/2017 des Notars Helmut Kuzbida,

Bensheim, hat die Gesellschaft einen Kaufvertrag über den Erwerb eines Geschäftshauses in der

Hauptstraße 27/ Schuhgasse 11 in Bensheim abgeschlossen. Der schuldrechtliche Teil des Kaufvertrages

wurde unter der aufschiebenden Bedingung geschlossen, dass die Gremien der MEGB sowie die

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bensheim dem Ankauf des Grundstückes bis zum 30. Juni 2018

formell zustimmen.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse zum Bilanzstichtag.

Geschäftsführung

Die Geschäfte des Unternehmens wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Herrn Helmut Richter,

Diplom-Betriebswirt, Bensheim, geführt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft macht von der Vorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch und verzichtet auf die in § 285

Satz 1 Nr. 9 lit. a und b HGB verlangten Angaben über die Gesamtbezüge des Geschäftsführers.

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2017 die folgenden Personen an:

Herr Adil Oyan

(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Herr Dirk Hansen

Stadtrat, Bensheim

Jurist, Heppenheim
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(Stellvertretender Vorsitzender)

Herr Prof. Dr.-Ing. Reiner Anderl

Herr Dr. Thomas Pröckl

Herr Dr. Matthias Hensel

Professor an der TU Darmstadt, Bensheim

Geschäftsführer des SV Wehen Wiesbaden,

Bensheim

Unternehmensberater, Bensheim

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Jahr 2017 TEuro 7.

Beirat

Dem Beirat gehörten im Geschäftsjahr 2017 die folgenden Personen an:

Herr Tobias Heinz, Bensheim (Vorsitzender des Beirats)

Herr Markus Woißyk, Bensheim

Herr Holger Steinert, Bensheim

Herr Adil Oyan, Bensheim

Herr Henning Ameis, Bensheim

Frau Doris Sterzelmeier, Bensheim

Herr Franz Apfel, Bensheim

Herr Helmut Sachwitz, Bensheim

Herr Philipp Thoma, Bensheim (bis 3. Juli 2017)

Herr Werner Bauer, Bensheim

Herr Tobias Fischer, Bensheim (bis 12. September 2017)

Herr Carsten Buschmann, Bensheim (ab 21.07.2017)

Herr Dominik Wetzel, Bensheim (ab 27.09.2017)

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Bei der Gesellschaft waren im Jahresdurchschnitt 6 Arbeitnehmer beschäftigt, zum Stichtag hat die

Gesellschaft 6 Arbeitnehmer.

Honorare der Abschlussprüfer

In dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen sind Honorare für den Abschlussprüfer Ebner Stolz in

Höhe von TEuro 10 enthalten. Sie betreffen ausschließlich Kosten der Abschlussprüfung.
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Beteiligungen an anderen Unternehmen

Im Geschäftsjahr 2002 hat sich die Gesellschaft mit einer Stammeinlage in Höhe von Euro 10.000,00 an der

Gemeinnützigen Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstrasse mbH, deren Stammkapital Euro 50.000,00

beträgt, beteiligt. Der Jahresabschluss des zum 31. Dezember 2016 endenden Geschäftsjahres dieser

Gesellschaft weist ein Eigenkapital von Euro 96.344,65 sowie einen Jahresüberschuss von Euro 8.130,18

Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die eine besondere Bedeutung

für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Bensheim, den 20. März 2018

Mieimut^iChter

Geschäftsführer

'



Entwicklung des Anlagevermögens

der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim,

im Geschäftsjahr 2017

Anschaffungs-ZHerstellungskosten

Stand am Zugange Abgange Stand am
1.1.2017 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene

gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte 38.267,70 0,00 0,00 38.267,70

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten

einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und

Maschinen

3. Andere Anlagen, Betriebs
und Geschäftsausstattung

4. Geleistete Anzahlungen

7.760.402,85 0,00 0,00 7.760.402,85

213.031,84 0,00 0,00 213.031,84

775.156,31 20.763,54

214.988,15 149.449,54

8.963.579,15 170.213,08

0,00 795.919,85

0,00 364.437,69

0,00 9.133.792,23

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 510.000.00 0,00 0,00 510.000,00

510.000,00 0^
9.511.846,85 170.213,08

0,00 510.000,00

0,00 9.682.059,93
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Buchwerte. Kumulierte Abschreibungen

Stand am Stand am

31.12.2017 31.12.2016

EUR EUR

Stand am Zugänge Abgänge Stand am
1.1.2017 31.12.2017

EUR EUR EUR EUR

332,004,000,00 38.263,7037.935,70 328,00

1.745.944,00 1.853.822,000,00 6.014.458,855.906.580,85 107.878,00

10,0010,000,00 213.021,840,00213.021,84

47.164,00 38.118,00

364.437,69 214.988,15

2.157.555,69 2.106.938,15

0,00 748.755,85

0,00 0^
0,00 6.976.236,54

737.038,31 11.717,54

0,00 0,00

6.856.641,00 119.595,54

10.000,00 10.000,000,00 500.000,000,00500.000,00

III» IIKiTiliiiIii III» IIIIIIIIKIIIIIIIIII

7.394.576,70 119.923,54 0,00 7.514.500,24 2.167.559,69 2.117.270,15
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Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2017

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die MEGB vermarktet als hundertprozentige Tochter der Stadt Bensheim Gewerbegrundstücke in Bensheim

und unterstützt Unternehmen bei der Existenzgründung, der Neuansiedlung, bei Betriebsenweiterungen oder

-Verlagerungen sowie beim Grundstücksan- und -verkauf. Daneben verwaltet die Gesellschaft gewerbliche

Immobilien, wobei der Service von der Wartung und Instandhaltung bis hin zur Organisation und Reinigung

und der Raumreservierung reicht.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Bensheim liegt inmitten der beiden Metropolregionen Rhein Main und Rhein Neckar. Die Kommune mit

40.000 Einwohnern ist laut IHK-Studie Mittelzentrum Nummer 1 in Südhessen. Allein in der Metropolregion

Rhein Main sind mehr als 60 der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands ansässig, so dass diese

Region zu den prosperierenden Wirtschaftsstandorten Deutschlands zählt.

Das Vermietungsgeschäft der Gesellschaft wirft konstante Erlöse aus der Vermietung ihrer Immobilien ab

und die nachhaltig verbesserten Rahmenbedingungen nach der letzten Finanzmarktkrise führen zu häufigen

Anfragen bezüglich der Ansiedlung von Gewerbetreibenden im Erschließungsgebiet Stubenwald. Im

abgelaufenen Geschäftsjahr konnte ein weiterer Grundstücksverkauf protokolliert werden, weitere Verkäufe

sind in Planung.

2. Geschäftsverlauf

Die MEGB konnte im Geschäftsjahr 2017 erneut ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEuro 771

erzielen. Die anhaltend gute Entwicklung der Gesellschaft ist nachfolgend im Abschnitt 3.1 Ertragslage der

Gesellschaft beschrieben.
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3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

3.1 Ertragstage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEuro 2.943 liegen über dem Niveau des Geschäftsjahres 2016 (TEuro

1.870), im Wesentlichen bedingt durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Flächen im Erschließungsgebiet

Stubenv\/aid sowie aus dem Verkauf sämtiicher Flächen an der Erlache.

Die Umsätze wurden im Wesentlichen mit der Vermietung von Bestandsimmobilien (TEuro 1.100), aus

Grundstücksverkäufen des Erschließungsgebietes Stubenwald (TEuro 1.083) und Flächen an der Erlache

(TEuro 652) sowie aus Geschäftsbesorgungserlösen (TEuro 109) erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr

konnten ein Verkauf im Erschließungsgebiet Stubenwald erfolgreich at>geschiossen werden.

Die Umsatzerlöse aus Miet- und Pachteinnahmen erhöhten sich von TEuro 1.091 auf TEuro 1.100, im

Wesentlichen durch höhere Einnahmen aus den Parkhäusern.

Es ergaben sich sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEuro 258 (Vorjahr TEuro 443). Diese resultieren

vor allem aus dem Zufluss eines Verlustausgleiches der Stadt Bensheim von TEuro 232 (Vorjahr TEuro

340), aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (TEuro 7) und aus

Versicherungsentschädigungen (TEuro 2).

Aufwendungen für die Instandhaltungen der Bestandsimmobilien ergaben sich in Höhe von TEuro 77 und es

wurden weitere Zuführungen zur Rückstellung für Bestandsimmobilien in Höhe von TEuro 558 (Vorjahr

TEuro 369) vorgenommen. Die Aufwendungen im Rahmen der Verwaltung von Bestandsimmobilien liegen

mit TEuro 1.050 um insgesamt TEuro 237 über dem Vorjahr, im Wesentlichen durch höhere Zuführungen zu

Rückstellungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich leicht, vor allem bedingt durch gestiegene

Wartungskosten für Hard- und Software (+TEuro 12).

Der Personalaufwand erhöhte sich durch allgemeine Gehaltssteigerungen. Die Abschreibungen liegen

aufgrund rückläufiger Abschreibungsmasse mit TEuro 120 leicht unter dem Vorjahr.

Die Zinserträge liegen deutlich unter dem Vorjahr aufgrund entfallener Auf- und Abzinsungsbeträge. Die

Zinsaufwendungen für Darlehen sind weiter rückläufig von TEuro 109 auf TEuro 93.
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3.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft liegt mit TEuro 15.169 deutlich über dem Vorjahreswert von TEuro

14.029.

Bei dem Bruttobestand der unbebauten Verkaufsgrundstücke haben sich zwei Effekte gegenläufig

ausgewirkt. Zum einen ist durch den Abverkauf von Grundstücken im Stubenwaldgelände der Bestand

zurückgegangen, während durch weitere Erschließungskosten und Baunebenkosten der Bestand

angestiegen ist. Insgesamt ergab sich dadurch ein Anstieg um TEuro 448.

Ein wesentlicher Teil des Anlagevermögens der Gesellschaft besteht unverändert aus Bauten auf

Grundstücken der Stadt Bensheim, die von der Gesellschaft selbst errichtet wurden.

Das Sachanlagevermögen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf TEuro 2.158, wovon die größten

Restbuchwerte im Bereich der Bauten auf fremden Grundstücken für das Parkhaus Platenenallee (TEuro

1.458), das Bürgerhaus Bensheim (TEuro 184) und das Parkdeck Fehlheimer Straße (TEuro 91) bestehen.

Die im Jahr 2003 mit einem Gesamtwert von TEuro 2.630 in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

umgegliederten Modernisierungsmaßnahmen an den im Eigentum der Stadt Bensheim stehenden Objekten,

werden vertragsindividuell über die vereinbarten Restlaufzeiten der jeweiligen Pachtverträge mit einem

Betrag in Höhe von jährlich TEuro 86 planmäßig abgeschrieben.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden weitere Erschließungsmaßnahmen im Stubenwaldgelände

durchgeführt. Für die auf die bereits verkauften Grundstücke in Folgejahren noch entfallenden

Erschließungskosten ist eine Rückstellung in Höhe von TEuro 1.248 gebildet.

Nach Abgängen durch den Verkauf von Grundstücken sowie zusätzlicher Herstellungskosten treläuft sich

der Wert der unbebauten Verkaufsgrundstücke im Stubenwald zum 31. Dezember 2017 auf netto TEuro

3.408 (Vorjahr TEuro 2.972). Im Geschäftsjahr 2017 waren keine weiteren außerplanmäßigen

Abschreibungen auf den Vorratsbestand notwendig. Bis auf eine Restfläche sind alle vermarktbaren Flächen

des ersten Erschließungsgebietes des Stubenwaldgeländes verkauft worden. Vom zweiten

Erschließungsabschnitt sind mittlenweile ebenfalls bereits mehr als 21 % verkauft.

Durch die Einzahlung der Alleingesellschafterin in die Kapitalrücklage in den Jahren 2005 bis 2008 über

einen Gesamtbetrag von insgesamt TEuro 12.527 sowie die nachhaltig positive Ergebnisentwicklung der
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Gesellschaft hat sich die Eigenkapitalsituation deutlich verbessert. Zum 31. Dezember 2017 verfügt die

Gesellschaft über ein positives Eigenkapital in Höhe von TEuro 7.211, nach TEuro 6.439 im Vorjahr. Der

Eigenkapitalanteil liegt nunmehr bei 47,5 % (Vorjahr 45,9 %).

3.3 Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über flüssige Mittel in Höhe von TEuro 8.293 (Vorjahr TEuro
7.060). Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Liquidität durchgängig gewährleistet.

Die kurzfristigen Vermögenswerte (TEuro 3.451) und der Bestand an flüssigen Mitteln decken die
kurzfristigen Verbindlichkeiten (TEuro 1.296) und Rückstellungen (TEuro 3.999) ab.

Auf Grund der Liquiditätssituation der Gesellschaft können sämtliche Verpflichtungen fristgerecht bedient
werden.

Zur Finanzierung ihres Geschäftsbereiches Bestandsimmobilien bedient sich die Gesellschaft langfristiger
Darlehen bei der Sparkasse Bensheim. Zum 31. Dezember 2017 valutieren die Darlehen mit TEuro 3.836,
wovon TEuro 1.174 kurzfristig zu bedienen sind und TEuro 2.098 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

haben.

Die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen der Vermietungsobjekte und die Erschließungsmaßnahmen für
das Stubenwaldgelände werden aus eigenen Mitteln finanziert.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Ein wesentlicher Leistungsindikator sind die Umsatzerlöse aus dem Abverkauf weiterer
Erschließungsgebiete im Stubenwaldgelände, während der Immobilienverwaltungsbereich konstante

ümsatzerlöse abwirft. Grundstückserlöse wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr in Höhe von TEuro 1.735

erzielt.

Ein weiterer Leistungsindikator ist der Bestand an flüssigen Mitteln, um den Erhalt der Bestandsimmobilien
zu gewährleisten und um weitere Erschließungsmaßnahmen im Stubenwaldgelände finanzieren zu können.
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Aufgrund des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, einem stabilen Geschäftsverlauf und der weiteren

Erschließung des Stubenwaldes kann die wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt als gut

bezeichnet werden.

5. Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet. Der Eigenkapitalanteil der

Gesellschaft hat sich weiter verbessert und liegt nun bei 47,5 %. Konstante Umsatzerlöse aus der

Vermietung der Bestandsimmobilien sovA/ie der schrittweise Abverkauf des Erschließungsgebietes

Stubenwald garantieren der Gesellschaft auch künftig entsprechende Erträge und einen stabilen Zufluss an

liquiden Mitteln.

III. Proqnosebericht

Die Gesellschaft hat im Vorjahr mit der Stadt Bensheim den Städtebaulichen Vertrag für die Erweiterung des

Stubenwaldgeländes abgeschlossen. Insbesondere aufgrund der laufenden Vermarktung des zweiten

Erschließungsgebietes im Stubenwald erwartet die Gesellschaft auch in Zukunft eine nachhaltig positive

Entwicklung. Im Rahmen des Städtebaulichen Vertrags für den ersten Erschließungsabschnitt des

Stubenwaldgeländes, der nun nahezu vollständig abverkauft ist, wurde der Stadt Bensheim/ Zweckverband

Kommunalwirtschaft (KMB) der laut Generalunternehmervertrag angefallene Wert der Erschließungsanlagen

von DM 6,8 Mio (Euro 3,5 Mio) kostenfrei übertragen.

Das Geschäftsfeld Immobilien wird auf einem gewohnt stabilen Niveau konstante Erträge generieren.

Chancen und Risikobericht

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bestandsimmobilien hat die Gesellschaft sowohl im Vorjahr

wie auch im laufenden Geschäftsjahr Zuführungen zu den Rückstellungen für Bestandsimmobilien

vorgenommen. Zum 31. Dezember 2017 bestehen insgesamt Rückstellungen für Bestandsimmobilien in

Höhe von TEuro 2.560, so dass kurz- bis mittelfristig anfallende Maßnahmen ausreichend abgedeckt sind.

Entsprechend der Liquiditätssituation der Gesellschaft sollen geplante Maßnahmen kontinuierlich

durchgeführt werden.
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Weiterhin sind positive Verkaufsentwicklungen im Stubenwaldgelände zu erwarten, was sich auch im

vorliegenden Wirtschaftsplan 2018 dokumentiert.

Mögliche Risiken aus dem bisherigen Verkauf von Flächen aus dem Erschließungsgebiet Stubenwald sind
im Rahmen der verlustfreien Bewertung ausreichend abgedeckt. Zudem bestehen durch die Ablösung der
Finanzierungsdarlehen keine Finanzierungskosten mehr.

Die weitere Vermarktung vwrd in Anbetracht der gegenwärtigen Verkaufssituation positiv beurteilt, so dass
geplant ist, kurzfristig sämtliche Restflächen des ersten Erschließungsgebietes Stuben\A/ald verkauft zu
haben und weitere Verkäufe des zweiten Erschließungsgebietes zu tätigen.

Für das Geschäftsjahr 2018, in dem weitere Instandhaltungsmaßnahmen an Bestandsimmobilien
durchgeführt werden sollen, ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein Gewinn in Höhe von
TEuro 309 und für das Jahr 2019 in Höhe von TEuro 532.

Tatsächlich eintretende Ereignisse können von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung
abweichen.

Im Rahmen des Management- Informationssystems v\/urden den Kontrollgremien zur Überwachung der
Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2017 zu jedem Quartal detaillierte und zeitnahe Informationen zur

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie zu wesentlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Vorgängen
geliefert.

ensheim, den 20. März 2018

Die Geschäftsführung
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Rechtliche und steuerliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:

Gesellschafts

vertrag:

Gegenstand des
Unternehmens:

Geschäftsjahr:

Stammkapital:

Beteiligungsver
hältnisse:

Aufsichtsrat:

Geschäftsführer:

Beirat:

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH

Bensheim

Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 16. Juni 2010

Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien der Gesellschaft
und der Stadt Bensheim sowie die Erschließung und Vermarktung
von Gewerbeflächen aus dem Immobilienbestand der Gesellschaft.

Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, für die Stadt Bensheim
Dienstleistungen im Immobilienbereich wie Management-,
Beratungs-, Vermittlungs- und Verwaltungsaufgaben auszuführen
sowie sonstige Service- und Beratungsleistungen anzubieten.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

EUR 282.000,00

Die Stammeinlage ist in voller Höhe geleistet.

Einzige Gesellschafterin ist die Stadt Bensheim.

Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens fünf Mitgliedern. Ihm
gehören der Bürgermeister der Stadt Bensheim und bis zu 4 weitere
sachkundige Mitglieder an, die von der Gesellschafterversammlung
in den Aufsichtsrat entsandt werden.

Herr Helmut Richter, Bensheim

Die Gesellschaft wird durch mehrere Geschäftsführer gemeinsam
oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten.

Sofern nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, vertritt er die
Gesellschaft allein. Durch Gesellschafterbeschluss kann Ge

schäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch
können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneinge
schränkt zu vertreten.

Gemäß § 9b des Gesellschaftervertrages hat die Gesellschaft einen
Beirat, der u.a. aus sämtlichen Mitgliedern des Haupt- und Finanz
ausschusses der Stadt Bensheim besteht.

Die Beiratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung
bestellt und abberufen.
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Handelsregister:

Gesellschafter-

beschluss:

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 21230 im Handels

register beim Amtsgericht Darmstadt eingetragen. Ein aktueller
Handelsregisterauszug der Gesellschaft hat uns vorgelegen.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 8. Juni 2017 wurden folgende
Beschlüsse gefasst:

Festellung des Jahresabschlusses 2016
Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2016
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017

2. Wichtige Verträge

Erster Erschließungsabschnitt Stubenwald

Die Entwicklung des Stubenwaldgeländes basiert auf dem Vorvertrag zwischen der MEGB und

der Stadt Bensheim zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zur Erbringung von Erschlie

ßungsleistungen vor Erlass eines Bebauungsplans vom 23. März 2001. Nach diesem Vertrag ver

pflichtet sich die MEGB, die Erschließung des Grundstücke des Vertragsgebiets nach geltendem

Satzungsrecht und nach den Festsetzungen des Bebauungsplans bzw. des Erschließungsplans

vorzunehmen und die erforderlichen Baumaßnahmen durchzuführen. Die gesamten Kosten der

Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen sind von der MEGB zu tragen.

Der Bebauungsplan umfasste für das Gebiet Stubenwald vor Durchführung der Erschließungs

maßnahmen eine Fläche von 322.796 qm. Die MEGB hat sich gemäß dem städtebaulichen Vor

vertrag dazu verpflichtet, das Gelände in zwei Bauabschnitten zu erschließen. Als vermarktbare

Fläche ergibt sich nach Abzug der Verkehrs- und Grünflächen und unter Berücksichtigung der B-

Planänderung (Bau Stichstraße) eine Fläche von 304.966 qm.

Zweiter Erschließungsabschnitt Stubenwald

Darüber hinaus hat die Stadtverordnetenversammlung in 2008 beschlossen, den zweiten Er

schließungsabschnitt in die Regionalplanung Südhessen aufzunehmen. Am 17. Dezember 2010

hat die Regionalversammlung den Regionalplan/Regionalen Flächennutzungsplan förmlich be

schlossen und der Obere Landesplanungsbehörde zur Genehmigung durch die Landesregierung

vorzulegen. Der Plan wurde seitens der Landesregierung im Sommer 2011 genehmigt und ist

durch Veröffentlichung der Genehmigung im Staatsanzeiger des Landes Hessen am 17. Oktober

2011 in Kraft getreten.

Erste Maßnahmen zur Erschließung des zweiten Abschnitts werden durch die Gesellschaft seit

dem Geschäftsjahr 2012 durchgeführt.
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Im vorangegangenen Berichtsjahr wurde mit der Stadt Bensheim der Städtebauliche Vertrag für

die Erweiterung des Stubenwaldgeländes abgeschlossen.

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bensheim

Am 11. August 1999 wurde zwischen der MEGB (früher; Bürgerhaus GmbH) und der Stadt

Bensheim ein Geschäftsbesorgungsvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Gegenstand des

Vertrages sind sowohl dienstvertragsrechtliche als auch werkvertragsrechtliche Leistungen, die

die MEGB im Rahmen der Übernahme von Aufgaben der Stadt Bensheim in eigenem Namen und

auf eigene Rechnung zu erbringen hat. Dabei beauftragt die Stadt im jeweiligen Einzelfall die

Gesellschaft, Tätigkeiten auszuüben oder Aufgaben durchzuführen.

Hierfür nimmt die MEGB nach Maßgabe der zwischen ihr und dritten Leistungsempfängern ab

geschlossenen Verträge für die von ihr erbrachten Dienst- und Werkleistungen Entgelte ein.

In 2006 schlössen die Stadt Bensheim und die MEGB einen qualifizierten Maklervertrag über die

Vermarktung einer Reihe städtischer Gewerbegrundstücke. Hierbei wurde eine Provision von

3,75% des Kaufpreises zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer vereinbart.

Am 25. März 2016 wurde ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bensheim mit

Wirkung ab dem 1. April 2016 abgeschlossen. Die MEGB verpflichtet sich das Team Grund

stücksverkehr der Stadt Bensheim bei Ihren Aufgaben zu unterstützen. Die hierdurch auf die

MEGB übertragenen Aufgaben umfassen im Wesentlichen die Unterstützung bei der Vermark

tung städtischer Grundstücke sowie der gemeinsame Entwicklung von Zielen einer integrierten

Stadtentwicklung bei Gewerbe, Wohnen und Naturschutz. Für die Durchführung dieser Aufga

ben gewährt die Stadt Bensheim der MEGB eine jährliche Pauschalvergütung in Höhe von jährlich

TEUR2.
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Bautechnische Betreuung

Am 12. Februar 2007 wurde zwischen der Stadt Bensheim und der MEGB rückwirkend zum

1. Januar 2007 ein Vertrag über die bautechnische Betreuung folgender im Eigentum bzw. im

wirtschaftlichen Eigentum der MEGB befindlichen Objekte in Berisheim geschlossen:

Dalberger Hof und Bürgerhaus Bensheim,

Alte Faktorei, Hauptstr. 39,

Parkhaus Fehlheimer Straße,

Parkhaus Platanenallee,

Tiefgarage Beauner Platz.

Die bautechnische Betreuung wird vom städtischen Team „Immobilienmanagement - Techni

sches Gebäudemanagement" wahrgenommen.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, so

fern er nicht mit einer Frist von 6 Monaten zum Vertragsende gekündigt wird. Eine Kündigung ist

bisher nicht erfolgt.

Die bautechnische Betreuung umfasst unter anderem die Erbringung von Architekten- und

Fachingenieurleistungen, die Führung der Korrespondenz sowie die sachliche und rechnerische

Prüfung aller Bauausgaben auslösenden Unterlagen.

Der wirtschaftliche Eigentümer zahlt für Leistungen aus dem Vertrag folgende Sätze der abge

rechneten Netto-Kosten:

5,0% für laufende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen,

3,5% für laufende Wartung,

9,0% für veranschlagte Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen,

2,5% für Projektsteuerungen bei Einsatz externer Architekten und Fachingenieure.

Darlehensverträge

Die MEGB hat zur Finanzierung ihrer Gebäude bzw. für die an den Gebäuden der Stadt Bens

heim durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen sowie für das Erschließungsvorhaben Stu
benwald umfangreiche Fremdmittel aufgenommen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 bestehen hieraus noch Verbindlichkeiten gegenüber Kre

ditinstituten in Höhe von TEUR 3.836. Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Sparkasse

Bensheim.
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3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Bensheim unter der Steuernummer 007 239 05169 ge

führt.

Die Gesellschaft unterliegt der Körperschaft- und Gewerbesteuer- sowie der Umsatzsteuerpflicht.

Das Geschäftsjahr 2016 wurde umsatzsteuerlich, körperschaftsteuerlich und gewerbesteuerlich

veranlagt.

Die letzte Betriebsprüfung wurde in den Jahren 2010 und 2011 vom Finanzamt Bensheim durch

geführt und erstreckte sich auf die Veranlagungszeiträume 2005-2007 bezüglich Körperschafts

teuer, Gevyerbesteuer sowie Umsatzsteuer. Hieraus ergaben sich keine Feststellungen.



Anlage 7 / 1

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2017

Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden
Fragenkreises nach § 53 HGrG untersucht und erteilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der
Organbezüge.

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge
schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen
des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung
(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens
bzw. des Konzerns?

Die Organe der MEGB sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung, der
Aufsichtsrat und der Beirat.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer

vorhanden, wird die Gesellschaft jeweils durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich
oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Im Berichtsjahr 2017 war nur ein Geschäftsführer bestellt; er vertritt die Gesellschaft al

lein.

Gemäß § 1 des Geschäftsführerdienstvertrags ist der Geschäftsbetrieb in Übereinstim

mung mit dem Gesellschaftsvertrag, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

und des Aufsichtsrats sowie dem Gesetz zu leiten.

Nach § 6 Ab. 4 des Gesellschaftsvertrags vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung) bedürfen
alle Geschäfte und Handlungen, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft beeinflussen oder die besonders risikobehaftet sind, der vorherigen Zu
stimmung der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann den

Aufsichtsrat mit von ihr festgelegten Zustimmungsbefugnissen beauftragen. Der Kata
log zustimmungsbedürftiger Geschäfte ist in § 4 der Geschäftsordnung für die Ge

schäftsführung geregelt.

Außerdem hat die Geschäftsführung den Aufsichtsrat und gemäß § 10 des Gesell

schaftsvertrags den Beirat über den Gang der Geschäfte, über wesentliche Vorgänge im
Bereich der Immobilien sowie über geplante Abschlüsse, Beendigungen oder Verände

rungen von langfristigen oder bedeutenden Verträgen regelmäßig und zeitnah schrift

lich oder mündlich zu unterrichten.

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2006 erstellt

und von der Gesellschafterversammlung am 14. Februar 2007 beschlossen.

Der Gesellschaftsvertrag vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung), enthält hinsichtlich der

Aufgabenstellung und Zusammensetzung des Aufsichtsrats folgende Regelungen:



Gemäß § 9a berät und übenA/acht der Aufsichtsrat die Geschäftsführung auf der

Grundlage des Budgets. Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführung jederzeit ei

nen mündlichen Bericht über die in § 90 Abs. 1 AktG näher bezeichneten Angelegen

heiten der Gesellschaft verlangen. Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber

der Geschäftsführung gerichtlich und außergerichtlich. Darüber hinaus enthält § 9a

Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags einen Katalog von Angelegenheiten, die in die Zustän

digkeit des Aufsichtsrats fallen, soweit sie nicht der Entscheidung der Gesellschafterver

sammlung unterliegen oder zu den Angelegenheiten der laufenden Geschäftsführung

gehören. Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens fünf Mitgliedern.

Hinsichtlich der Gesellschafterversammlung enthält § 7 des Gesellschaftsvertrags vom

16. Juni 2010 (letzte Fassung) die Regelung, dass eine Gesellschafterversammlung all

jährlich innerhalb der gesetzlichen Frist (gemäß 42a Abs. 2 S. 1 i.V.m. S. 3 GmbHG bis

zum Ablauf der ersten acht Monate des jeweils laufenden Geschäftsjahres) stattzufin

den hat. Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss für das abgelaufene

Geschäftsjahr fest, beschließt über die Ergebnisverwendung, die Entlastung des Auf

sichtsrats und bestellt den Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr. Darüber hin

aus enthält § 7a des Gesellschaftsvertrags vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung) einen Ka

talog weiterer Aufgaben der Gesellschafterversammlung.

Der gemäß § 5 und § 9b des Gesellschaftsvertrags vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung)

eingerichtete Beirat soll über alle grundlegenden Angelegenheiten der Gesellschaft be

schließen und deren Einbindung in alle städtischen Aktivitäten sicherstellen. Er hat hier

bei die städtischen Belange zu wahren und die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat

in allen mit der Aufgabenstellung der Gesellschaft zusammenhängenden Belangen zu

beraten. Dem Beirat gehören unter anderem alle Mitglieder des Haupt- und des Finanz

ausschusses der Stadtverordnetenversammlung an.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nieder

schriften hierüber erstellt?

Nach den uns erteilten Auskünften und durch Einsicht in die entsprechenden Sitzungs

protokolle haben im Berichtsjahr 2017 fünf Aufsichtsratssitzungen, vier Sitzungen des

Beirats und vier Gesellschafterversammlungen stattgefunden; hierüber liegen Protokolle

vor.

An folgenden Terminen fanden im Geschäftsjahr 2017 Sitzungen des Aufsichtsrats

statt:

-23.02.2017

-24.05.2017

- 19.09.2017

-21.11.2017

- 14.12.2017

Sitzungen der Gesellschafterversammlung fanden an folgenden Terminen statt:

-01.03.2017

-24.05.2017

-27.09.2017

-22.11.2017



An folgenden Terminen fanden im Geschäftsjahr 2017 die Sitzungen des Beirats statt:

-02.03.2017

-01.06.2017

-11.10.2017

-27.11.2017

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die

einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinen weiteren Aufsichtsräten und keinen

anderen Kontrollgremien tätig.

Der Geschäftsführer der MEGB vertritt die Gesellschaft auf den Gesellschafterversamm

lungen der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bens

heim, an der die MEGB mit 20% (TEUR 10) beteiligt ist.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert

im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen

Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie

wird dies begründet?

Bei der Berichterstattung im Anhang wurde von der Schutzklausel des § 286 HGB Ge

brauch gemacht und Angaben zu den Geschäftsführerbezügen unterlassen. Die Anga

be zur Vergütung des Überwachungsorgans wird im Anhang angegeben. Erfolgsbezo
gene Vergütungskomponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind

nicht vereinbart.

Wir haben die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand des folgenden

Fragenkreises nach § 53 HGrG untersucht und erteilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des ünternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und ZuständigkeitenAA/eisungsbefugnisse ersichtlich sind?

Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Für das Berichtsjahr 2017 wurde uns ein Organigramm vorgelegt, aus dem der Organi

sationsaufbau der Gesellschaft sowie die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten der Mit

arbeiter im Geschäftsjahr 2017 hervorgehen. Grundlage für die Zuordnung der Arbeits

bereiche und Zuständigkeiten sind die Aufgabenzuordnungen aus den Arbeitsverträ

gen. Demnach ergeben sich folgende Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten:

-  Herr Helmut Richter (Geschäftsführung)

-  Frau Nadine Balzer (Finanzwesen und Controlling)

-  Herr Till Florian Gutzeit (VermarktungAA/irtschaftsförderung)

-  Eva Koch (Assistenz/Wirtschaftsförderung)

-  Herr Michael Rohrer (Facility Management)



b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nach unseren Feststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach

dem Organisationsplan verfahren wurde.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Nach § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung) bedürfen

alle Geschäfte und Handlungen, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft beeinflussen oder die besonders risikobehaftet sind, der vorherigen Zu

stimmung der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann den

Aufsichtsrat mit von ihr festgelegten Zustimmungsbefugnissen beauftragen. Der Kata

log zustimmungsbedürftiger Geschäfte ist in § 4 der Geschäftsordnung für die Ge

schäftsführung geregelt. So sind beispielsweise Grundstücksverkäufe nach der Ge

schäftsordnung für die Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat zu genehmigen und

der Beirat und die Gesellschafterversammlung über Verkäufe zu informieren.

Weiterhin werden auskunftsgemäß Investitionen für Wirtschaftsgüter größeren Um-

fangs nur in Abstimmung mit der Geschäftsführung vorgenommen. Eine Wertgrenze

wurde hierfür jedoch nicht festgelegt.

Weitergehende Regelungen, wie die Festlegung eines Verhaltenskodex oder die Benen

nung eines Ombudsmanns sind derzeit auskunftsgemäß nicht geplant.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse

(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -

gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Arbeitshilfen oder aktuelle Stellenbeschreibungen la

gen uns nicht vor. Grundlage für die Zuordnung der Tätigkeitsbereiche sind die Aufga

benzuordnungen aus den Arbeitsverträgen. In diesem Zusammenhang ist auf die gerin

ge Anzahl der Beschäftigten und die Einbeziehung externer Dienstleister hinzuweisen.

In 2012 wurde vom Geschäftsführer, Herrn Richter, ein Organigramm erstellt, das - un

terhalb der Geschäftsführungsebene - in vier Bereiche (Vermarktung, Wirtschaftsförde

rung, Facility Management, Finanzwesen und Controlling) unterteilt ist.

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht ent

sprechend verfahren wurde.



e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung,

EDV)?

Die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer wirtschaftlichen Be

ziehung zur Stadt Bensheim und zu anderen stadteigenen Gesellschaften über Jahre

hinweg umfangreiche Verträge abgeschlossen.

Die Gesellschaft verwaltet ihre Miet- und Pachtverträge zusätzlich in elektronischer

Form in Excel. Darüber hinaus erfolgt die Auswertung über DATEV.

Fragenkreis 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der

Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des

Unternehmens?

Die Gesellschaft erstellt regelmäßig Quartalsberichte, die eine Plan-Ist-

Abweichungsanalyse ermöglichen.

Der mittelfristige Planungshorizont der Gesellschaft umfasst grundsätzlich einen Zeit

raum von fünf Jahren. Der Wirtschaftsplan 2018 sieht demnach einen Zeitraum bis zum

Jahr 2022 vor.

Der Investitionsplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans. Eine Aufteilung der Investiti

onssumme auf einzelne Projekte ist bei der Gesellschaft verfügbar. Die Investitionspla

nung erfolgt unter Berücksichtigung gegebenenfalls bestehender sachlicher sowie zeit

licher Zusammenhänge.

Das Planungswesen und der Planungshorizont entsprechen den Bedürfnissen des Un

ternehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen der Quartalsberichterstattung erfolgt eine Plan-Ist-Abweichungsanalyse.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den beson

deren Anforderungen des Unternehmens?

Im Geschäftsjahr 2017 war die Finanzbuchhaltung dazu geeignet, die Geschäftsvorfälle

in sachlicher und chronologischer Reihenfolge zu verarbeiten.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Gesellschaft aufgrund ihrer Unternehmens-

struktur und Unternehmensgröße über kein ausgeprägtes formalisiertes rechnungsbe-

legungsbezogenes internes Kontrollsystem verfügt. Die Kontrolle der Unternehmens

steuerung erfolgt in erster Linie über die Berichterstattung aller wesentlichen Ereignisse

an den Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung und den Beirat insbesondere im

Rahmen der Quartalsberichte.



Die Gesellschaft verfügt über eine Kostenträgerrechnung, die eine sachgerechte Vertei

lung der angefallenen Kosten auf einzelne Kostenstellen (Bestandsimmobilien, Erschlie

ßungsgebiet Stubenwald o.a.) ermöglicht. Dabei können die projektbezogenen Einzel

kosten den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet werden. Gemeinkosten wie Per

sonal- und Verwaltungskosten werden Kostenstellen anteilig zugeordnet.

Die Gesellschaft verwendet das Buchführungssystem/ERP-System DATEV Kanzlei Rech

nungswesen pro V7.2 mit einem Kostenrechnungs-Modul, so dass eine projektbezoge

ne Kostenerfassung erfolgt.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Erkenntnisse dafür gewonnen, dass das

Rechnungswesen nicht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens ent

spricht.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrol

le und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine systematische Liquiditätskontrolle auf der Basis einer Plan-Ist-Abweichungsanalyse

erfolgt im Rahmen der Quartalsberichtserstattung und des Wirtschaftsplans. Dabei

werden die Gremien im Rahmen der Quartalsberichtserstattung informiert.

Darüber hinaus verschafft sich die Geschäftsführung auskunftsmäßig einmal wöchent

lich die notwendige Übersicht über die auf den Bankkonten geführten Bestände.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Aufgrund der Größe der Gesellschaft wird ein zentrales Cash-Management nicht unter

halten.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch

das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv

eingezogen werden?

Seit dem 1. Januar 2006 wird von der Gesellschaft die Abrechnung und Verwaltung der

vermieteten Flächen in den Bestandsimmobilien selbst durchgeführt.

Darüber hinaus werden Leistungen im Wesentlichen gegenüber der Alleingesellschafte

rin, der Stadt Bensheim, im Rahmen der Verwaltung der Bestandsimmobilien und ge

genüber Dritten aus den Verkäufen von Grundstücken abgerechnet.

In 2012 wurde ein Mahnwesen im Buchhaltungssystem DATEV implementiert, mit Hilfe

dessen das Forderungsmanagement erleichtert wurde. Dabei wird monatlich eine Aus

wertung der überfälligen Forderungen gestartet und im Anschluss gegebenenfalls

Mahnschreiben erstellt. Weitergehende Maßnahmen werden individuell an die jeweilige

Situation angepasst entschieden.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, dass Entgelte

nicht vollständig oder zeitnah abgerechnet worden sind.



g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle

wesentlichen Unternehmens-ZKonzernbereiche?

Vor dem Hintergrund von Unternehmensstruktur und Unternehmensgröße erfolgt das

Controlling im Rahmen der Quartalsberichte durch Soll-Ist-Äbgleich. Im Rahmen unserer
Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass das Controlling nicht
den Anforderungen des Unternehmens entspricht.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft ist zu 20% (TEUR 10) an der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutz

zentrum Bergstraße mbH, Bensheim, beteiligt. Die Beteiligung wird regelmäßig von der

Geschäftsführung überwacht.

Fragenkreis 4:

Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-ZKonzerngeschäftsführung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert
und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt

werden können?

Die vierteljährliche Risikoberichterstattung im Rahmen der Quartalsberichte ist in die Be

reiche Vertragswesen (Wesentliche Verträge), Rechtsstreitigkeiten, Verkaufsaktivitäten

Stubenwald, Instandhaltung Bestandsimmobillen und Liquidität sowie Eigenkapitalsitua

tion gegliedert. Nach Benennung der einzelnen Risiken, einer inhaltlichen Beschreibung

und einer Risikoklassifizierung werden die eingeleiteten Maßnahmen und die weitere

VorgehensweiseZErgebnisse festgehalten.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich An

haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vor dem Hintergrund der Größe der Gesellschaft ist die Risikoberichterstattung als aus

reichend anzusehen und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die

Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Geschäftsführung hat in einem Risikobericht die bestehenden Risiken dokumentiert

und bewertet.



d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktu

ellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und an-

gepasst?

Das Risikofrüherkennungssystem wird fortlaufend und systematisch an sich ändernde

Entwicklungen angepasst.

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden bei

der Gesellschaft nicht eingesetzt. Die Fragen 5a) bis 5f) sind daher für die Gesellschaft

nicht anwendbar.

Fragenkreis 6:

Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revisi

on/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine

andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die Gesellschaft verfügt über keine eigene oder externe interne Revision. Die Fragen 6b)

bis 6f) sind daher auf die Gesellschaft nicht anwendbar.

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung,
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Üben/vachungsorgans.

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans

zu Zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nach unseren Feststellungen wurden alle Zustimmungspflichtigen Geschäfte den Über
wachungsorganen vorgelegt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor
gans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es hat keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa
chungsorgans stattgefunden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnli

che, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind

(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Soweit wir prüften, sind anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen keine ähnlichen,

aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelten Maßnahmen vorgenommen worden.



d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat
zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des ÜbenA/achungs-
organs übereinstimmen?

Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zur Rechnungslegung
sowie gegen sonstige, nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung bezogene gesetzli
che Vorschriften, gegen den Gesellschaftsvertrag oder gegen die Geschäftsordnung
oder gegen bindende Beschlüsse des Aufsichtsrats haben wir, soweit wir prüften, nicht
festgestellt.

Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle An
lagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili-
tätAA/irtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Grundlage der Beschaffung von Anlagegütern ist der genehmigte Investitions / Wirt
schaftsplan.

Rentabilität, Finanzierbarkeit und Risiken werden im Rahmen der Investitionsplanung
geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht
ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei
En/verb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Berichtsjahr wurden bei der MEGB selbst keine derartigen Geschäftsvorfälle getätigt.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht
und Abweichungen untersucht?

Die noch ausstehenden Erschließungskosten für das Gelände Stubenwald werden im

Rahmen einer Ist-Aufstellung mit einer Schätzung des zukünftigen Kostenanfalls über

wacht und auftretende Abweichungen werden untersucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben?
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Werden die Planansätze um mehr als 10% überschritten, sind entsprechende Nachträ

ge zu erstellen, die ebenfalls aus dem laufenden Investitionsbudget zu decken sind.

Nach unseren Feststellungen ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp
fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nach unseren Feststellungen ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte.



Fragenkreis 9:

Vergaberegeiungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL,

VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfungen keine Anhaltspunkte

für Verstöße gegen die genannten Vergaberegelungen ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B.

auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es erfolgt grundsätzlich die Einholung von Vergleichsangeboten.

Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an das Überwachungsorgan erfolgt durch die Quartalsberichte

und Wirtschaftspläne.

Darüber hinaus wurden Aufsichtsrat, Beirat und Gesellschafterversammlung ausweislich

der Sitzungsprotokolle und dokumentiert durch die Geschäftsführung zeitnah und um

fassend über die Entwicklung der laufenden gerichtlichen und außergerichtlichen Aus

einandersetzungen sowie die übrigen Risiken und die laufende Geschäftstätigkeit in

formiert.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh

mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-ZKonzernbereiche?

Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnisse vermitteln die von der

Geschäftsführung weitergegebenen Informationen einen zutreffenden Eindruck von der

wirtschaftlichen Lage der MEGB. Im Übrigen wird auf Frage 10a) verwiesen.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrich

tet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte

Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen vor und

wurde hierüber berichtet?

Die Geschäftsführung hat im Rahmen der Berichterstattung gegenüber den Aufsichts

organen nach den in unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen insbesondere über

Bereiche wie das Erschließungsgebiet Stubenwald sowie die zukünftige Entwicklung

des Objekts Bürgerhaus Bensheim/Dalberger Hof angemessen und zeitnah informiert.

Unsere Prüfung ergab keine Hinweise auf weitere ungewöhnliche, risikoreiche oder

nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr, Fehldispositionen

waren nicht erkennbar, ebenso ergaben sich keine Hinweise auf Unterlassungen.



d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-ZKonzerngeschäftsführung dem Überwachungsorgan auf
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ein entsprechender Bericht wurde im Berichtsjahr nicht verlangt, im Übrigen wird auf
Frage 10a) verwiesen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unter
nehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich, soweit wir prüften, keine Anhaltspunkte erge
ben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden In
halt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Die MEGB hat für die Organe Aufsichtsrat, Beirat und Geschäftsführung eine Vermö

gensschaden-Haftpflichtversicherung mit letzter Vertragsänderung vom 23. Dezember
2005 abgeschlossen. Die Vertragsvereinbarungen sehen einen Selbstbehalt von

DM 10.000 (EÜR 5.112,92) vor.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans
gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsverein offen gelegt worden?

Interessenskonflikte der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nicht
gemeldet.

Wir haben die Vermögens- und Finanzlage anhand des folgenden Fragenkreises nach § 53 HGrG

untersucht und erteilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 11:

üngewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein, es besteht kein in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges
Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Gesellschaft verfügt aus dem Erschließungsprojekt Stubenwald über einen Bestand
an unbebauten Verkaufsgrundstücken. Der Bestand entspricht dem derzeitigen Er-

schließungs- und Verkaufsstadium und ist unter Berücksichtigung der aktuellen Ver
marktungssituation auf Grundlage der angefallenen Herstellungskosten mit TEUR 3.408
(Vorjahr: TEUR 2.972) bewertet. Die Gesellschaft hat auf die Anschaffungs- bzw. Her
stellungskosten von TEUR 3.511 (Vorjahr: TEUR 3.075) Abwertungen zur verlustfreien
Bewertung in Höhe von unveränderten TEUR 103 vorgenommen.



c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage im Vergleich zu den bilanziellen
Werten erheblich höhere oder niedriger Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich

beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben.

Fragenkreis 12:

Finanzierung:

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?
Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen fi
nanziert werden?

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 ein Eigenkapital von

TEUR 7.211 aus. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 47,5% (Vorjahr: 45,9%).
Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf
TEUR 7.958 (Vorjahr: TEUR 7.589). Dabei entfallen auf Darlehen von Kreditinstituten
TEUR 3.836 (Vorjahr: TEUR 4.015).

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14. Oktober 2004 beschlossen, dass die
Stadt Bensheim als Gesellschafterin gegenüber der MEGB erklärt, dass sie dafür Sorge

trägt, dass die Gesellschaft in der Weise finanziell ausgestattet wird und bleibt, dass sie
jederzeit in der Lage ist, ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber Dritten, insbeson
dere die Tilgung der im Zuge des Ankaufs des Stubenwaldgeländes durch die Gesell
schaft bei der Sparkasse Bensheim aufgenommenen Darlehen in Höhe von

TEUR 12.527, zu erfüllen. Die Stadt Bensheim verpflichtet sich ferner, die zur Aufrecht

erhaltung des ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs notwendige Liquidität herzustellen
und zu unterhalten. Auf Anforderung der Geschäftsführung wird die Stadt Bensheim
insoweit die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen ergeben sich aus dem Erhalt der Bestandsim
mobilien und der Erschließung des Stubenwaldgeländes. Die Investitionen sollen im

Wesentlichen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnah
men wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die MEGB ist keine Konzernobergesellschaft.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-ZFördermittel einschließlich Garantien der öf
fentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen

Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft einen Verlustausgleich für die Objekte Bürgerhaus
Bensheim/Dalberger Hof von der Stadt Bensheim in Höhe von TEUR 232 erhalten.



Anlage 7/1:

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung: ,

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2017

EUR 282.000,00.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 7.211. Die Eigenka

pita Iquote beläuft sich auf 47,5%.

Die Gesellschaft rechnet für die kommenden beiden Geschäftsjahre mit positiven Er

gebnissen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt

schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Jahresergebnis 2017 soll nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag auf neue Rech

nung vorgetragen werden. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftli

chen Lage des Unternehmens vereinbar.

Wir haben die Ertragslage anhand des folgenden Fragenkreises nach § 53 FIGrG untersucht und er

teilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 14:

RentabilitätAVirtschaftlichkeit:

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen

ten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Ergebnis des Unternehmens setzt sich wie folgt zusammen:

Vermarktung Gewerbegrundstück

Facility Management

Wirtschaftsförderung und Beratung

Jahresüberschuss

TFUR

1.005

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Wie im Vorjahr hat die Gesellschaft einen Verlustausgleich für die Objekte Bürgerhaus

Bensheim und Dalberger Flof in Flöhe von TEUR 232 von der Stadt Bensheim erhalten,

der unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen ist.

Belastet ist das Jahresergebnis durch Zuführungen zu Rückstellungen für Instandhal

tungen der Bestandsimmobilie in Flöhe von TEUR 558 (Vorjahr: TEUR 369).



c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen
zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen

Konditionen vorgenommen werden?

Die Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin Stadt Bensheim erfolgen auf der
Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der Stadt Bensheim.

Die Anmietung und Vermarktung der sogenannten Bestandsimmobilien erfolgt im We

sentlichen auf der Grundlage der mit der Stadt Bensheim getroffenen Vereinbarungen

auf Basis der abgeschlossenen Pachtverträge.

d) Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen:

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wa

ren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Gemäß der von der Gesellschaft erstellten Trennungsrechnung wurde im Berichtsjahr

innerhalb des Geschäftsfeldes der Grundstücksvermarktung ein positives Ergebnis nach

Umlagen in Höhe von TEUR 1.005 erwirtschaftet. Für den Bestand an unbebauten Ver

kaufsgrundstücken des Stubenwaldgeländes wurden, unverändert zum Vorjahr, eine
Abwertungen in Höhe von unveränderten TEUR 103 vorgenommen. Die Abwertung
war notwendig, da die zu erwartenden Verkaufserlöse die bereits angefallenen und bis
zum Verkaufszeitpunkt noch zu erwartenden Kosten nicht vollständig abdecken.

Innerhalb des Geschäftsfeldes der Objektvermarktung wurde im Berichtsjahr ein Verlust

nach Umlagen in Höhe von TEUR 212 realisiert. Gemäß der von der Gesellschaft erstell
ten Trennungsrechnung wurden im Berichtsjahr aus dem Betrieb der Bestandsimmobi
lien Bürgerhaus Bensheim und Dalberger Hof Verluste erzielt, die durch die Stadt Bens
heim in Höhe von TEUR 232 ausgeglichen wurden. Auch bei vertragsgemäßer Abwick
lung und Zahlungseingängen durch den Pächter entstehen der Gesellschaft jährlich Ver
luste. Gemäß Wirtschaftsplan 2018 ist der Verlustausgleich der Stadt Bensheim auch für
die Jahre 2018 - 2022 eingeplant.



b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß
nahmen handelt es sich?

Hinsichtlich der verlustbehafteten gemeinsamen Vermarktung der Objekte Bürgerhaus
Bensheim und Dalberger Hof ist festzustellen, dass dem derzeitigen Pächter gekündigt
wurde und dieser zur Zeit als Betreiber nur geduldet wird. In Abstimmung mit der Stadt
Bensheim wird zur Zeit an einer Entwicklung des Objektes gearbeitet.

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Ein Jahresfehlbetrag ist nicht entstanden.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter
nehmens zu verbessern?

vgl. Fragenkreis 15b)





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

Anlage 8

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgeselischaften (im Nachstehenden zusammenfas
send „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftiich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe bemflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbelts-
ergebntese oder Atjszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder In
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschalls
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim
mimg des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraoae-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags Ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestlmm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt Im
»-usammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se ̂iner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.'

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

Rs'^'i'slage nach Abgabe der abschließenden
beiüflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Au ftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Foigenj'nqen
hinzuweisen.

Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) De." Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausiührung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Urnständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von.
BMeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wiitecha itsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Vi3rtangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Volistän-
digkert de.r vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
pgebenen Auskünfte und Erklärungen In einer vom Wirtschaftsprüfer formu
lierten scnriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhäitnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech
nung zu übernehmen.

(2) Sol te die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehrnen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
tianglfkeltsvorschriften In gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist aileine diese schriftliche Darstellung
rrisßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
iiicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden
ErWarungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

7. Mängelbeseltlgung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durcti den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw unbe
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag riicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangeis nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschiagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüliung für ihn ohne Interesse Ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unveizüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf'
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
^9'-) Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können Jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse Infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen, in den vorgenannten Fällen Ist der Auftragge
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stilischweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber Ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtllchen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetelich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, geiten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern wieder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzeivertragiiche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig vemrsachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der In Abs. 2 genannte Höchstbetrag
tur die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall Im Sinne von Abs. 2 Ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden In einem oder In mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenhelten mitei
nander In rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € In
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pfllcht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht Innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpfllcht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so Ist ein
Hinwels auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung Im Lage
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von Ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf tsekanntzugeben.

(3) Der Auftraggetjer hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders In Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung In Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer Ist berechtigt, sowohl bei der Beratung In steuerli
chen Einzelfragen als auch Im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, Insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von Ihm festgestellte Unrichtigkelten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, Insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszelt zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende. In die Vertragsdauer fallenden Tätigkel
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachwelse

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuem

e) Mitwirkung In Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuem.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkelten gesondert zu honorle-

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaflsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuem und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenhelten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung In Verfahren vor den Gerichten der Fi
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie In Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit Im Zusammenhang mit Um
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentatlons-
pfllchten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
In Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übemommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt
schaftsprüfer entsprechend In Textform Informieren.

13. Vergütung 1

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderüng
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslatjen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so Ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz t^ur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschilchtungen

Der Wirtschaftsprüfer Ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschllchtungsstelle Im Sinne des § 2 des VerbrauchersLreltijelle-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergetienden An
sprüche gilt nur deutsches Recht.

(5) Sofem der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater Ist und die Steuerbera
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden Ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung In Textform
vereinbart werden.

Lizensiert für/LIcensed to: Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft |
4385435
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A. Prüfungsauftrag

Durch den Beschluss des Gesellschafters der

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

vom 19. September 2018 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 gewählt.
Der gesetzliche Vertreter beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 gemäß
den §§ 316 ff. HGB unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und den Lagebe
richt zu prüfen.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung, insbeson
dere unter Beachtung des IDW PS 720, zu prüfen und hierüber zu berichten.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Drit

ten, die als Anlage 8 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 maßgebend. Die Höhe
unserer Haftung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Ver
hältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Zu dem als Anlagen 1 bis 4 beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie zum La

gebericht für das Geschäftsjahr 2018 (Anlage 5) haben wir folgenden uneingeschränkten Bestäti
gungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

Prüfungsurteile

■Vir haben den Jahresabschluss der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim
InbH, Bensheim - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Ver-

jstrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem
vnhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Dar
ber hinaus haben wir den Lagebericht der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim
ibH, Bensheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

lach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse■  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

,  tung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. De
zember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum

I  31. Dezember 2018 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Ge-

P  Seilschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
jdie Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
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Grundlage für die Prüfungsürteiie

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit

§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend be

schrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be

rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass

die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für

unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den

Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli

chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deut

schen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Auf

stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder

unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren

haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh

menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der

Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der ünternehmenstätigkeit zu bi

lanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen

Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent

spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie

als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeig

nete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Ge

sellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lägeberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan

zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und

ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne

nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungs

vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal

tet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in

Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung

eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen

oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise

erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab

schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflus-

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund

haltung. Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsich

tigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach

weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu

dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei

Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fäl

schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außer

kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen

angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Sys

teme der Gesellschaft abzugeben.

beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech

nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge

stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
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ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern

angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicher

heit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zwei

fel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind

wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss

und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind,

unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf

der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnach

weise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Ge

sellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein

schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvor

fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt,

beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent

sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft,

führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu-

kunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prü

fungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben

von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und be

urteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annah

men. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben ab

weichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um

fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."
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C. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Nach unserer Beurteilung sind die Darstellung und die Beurteilung der Lage des Unternehmens im

Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter zutreffend und stehen mit den

von uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang. Die Chan

cen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Aus unserer Sicht sind im Lagebericht der gesetzlichen Vertreter folgende Kernaussagen zur wirt

schaftlichen Lage und zur künftigen Entwicklung des Unternehmens hervorzuheben:

1. Die Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 4.319 liegen über dem Niveau des Geschäftsjahres 2017

(TEUR 2.943), im Wesentlichen bedingt durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Flächen im

Erschließungsgebiet Stubenwald.

2. Die Umsätze wurden im Wesentlichen mit der Vermietung von Bestandsimmobilien

(TEUR 1.101), aus Grundstücksverkäufen des Erschließungsgebietes Stubenwald (TEUR 3.106)

sowie aus Geschäftsbesorgungserlösen (TEUR 107) erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr

konnten drei Verkäufe im Erschließungsgebiet Stubenwald erfolgreich abgeschlossen werden.

3. Bei dem Bruttobestand der unbebauten Verkaufsgrundstücke haben sich zwei Effekte gegen

läufig ausgewirkt. Zum einen ist durch den Abverkauf von Grundstücken im Stubenwaldge-

lände der Bestand zurückgegangen, während durch weitere Erschließungskosten und Baune

benkosten der Bestand angestiegen ist. Zudem ist in diesem Geschäftsjahr die Erschließung der

Fläche Riedwiese neu hinzugekommen. Insgesamt ergab sich ein Anstieg um TEUR 18.

4. Nach Abgängen durch den Verkauf von Grundstücken sowie zusätzlicher Herstellungskosten

beläuft sich der Wert der unbebauten Verkaufsgrundstücke im Stubenwald inkl. Riedwiese zum

31. Dezember 2018 auf netto TEUR 3.438 (i. V. TEUR 3.421). Bis auf eine kleine Restfläche

wurden alle vermarktbaren Flächen des ersten Erschließungsgebietes des Stubenwaldgeländes

verkauft. Vom zweiten Erschließungsabschnitt sind bereits mehr als 45% verkauft.

5. Die MEGB konnte im Geschäftsjahr 2018 erneut ein positives Jahresergebnis in Höhe von

TEUR 1.221 erzielen.

6. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden zur weiteren städtebaulichen Entwicklung rund um

den Marktplatz in Bensheim die beiden Objekte Haus am Markt und ehemaliges Kaufhaus

Krämer erworben.

7. Insbesondere aufgrund der laufenden Vermarktung des zweiten Erschließungsgebietes im Stu

benwald erwartet die Gesellschaft auch in Zukunft eine nachhaltig positive Entwicklung.
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8. Für das Geschäftsjahr 2019, in dem weitere Instandhaltungsmaßnahmen an Bestandsimmobi

lien durchgeführt werden sollen, ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein

Gewinn in Höhe von TEUR 419 und für das Jahr 2020 in Höhe von TEUR 316.

Ertragslage

Die Darstellung der nachfolgenden Ertragslage erfolgt anhand einer nach betriebswirtschaftlichen

Gesichtspunkten abgeleiteten Ergebnisrechnung:

2018 2017 Ver

änderung

Mio. EUR Mio. EUR Mio. EUR

Gesamtleistung 4,3 3,4 0,9

Betriebliche Aufwendungen* 3,0 2,5 0,5

Betriebsergebnis (EBIT) 1.3 0.9 0.4

Finanzergebnis 0,1 0,1 0,0

Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 1,2 0,8 0,4

Ertragsteuern 0,0 0,0 0,0

Jahresergebnis 1.2 0,8 0.4

Die Gesamtleistung der Gesellschaft hat sich gegenüber 2017 um TEUR 945 auf TEUR 4.337 er

höht. Die im Geschäftsjahr erzielten Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen aus Verkäufen im

Erschließungsabschnitt Stubenwald in Höhe von TEUR 3.106 (i. V. TEUR 1.734), aus Miet- und

Pachteinnahmen in Höhe von TEUR 1.101 (i. V. TEUR 1.100) sowie aus Erlösen aus Geschäftsbe

sorgung in Höhe von TEUR 107 (i. V. TEUR 109) zusammen.

'^) Enthalten ist eine Saldierung mit übrigen Betriebserträgen
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Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel in Höhe von TEUR 5.956

(i. V. TEUR 8.293).

Zur Finanzierung ihres Geschäftsbereiches Bestandsimmobilien bedient sich die Gesellschaft lang
fristiger Darlehen bei der Sparkasse Bensheim. Zum 31. Dezember 2018 valutieren die Darlehen

mit TEUR 2.661, wovon TEUR 139 kurzfristig und TEUR 581 mittelfristig zu bedienen sind und

TEUR 1.941 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren haben.

Zukünftige Entwicklung/Chancen und Risiken

Die gesetzlichen Vertreter haben nach unserer Auffassung im Lagebericht folgende wesentliche

Aussagen zur zukünftigen Entwicklung und den Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

der Gesellschaft getroffen:

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bestandsimmobilien hat die Gesellschaft Zuführun

gen zu den Rückstellungen für Bestandsimmobilien vorgenommen. Zum 31. Dezember 2018 be

stehen insgesamt Rückstellungen für Bestandsimmobilien in Höhe von TEUR 2.957, so dass kurz-

bis mittelfristig anfallende Maßnahmen ausreichend abgedeckt sind. Entsprechend der Liquiditäts

situation der Gesellschaft sollen geplante Maßnahmen kontinuierlich durchgeführt werden.

Weiterhin sind positive Verkaufsentwicklungen im Stubenwaldgelände zu erwarten, was sich auch

,im vorliegenden Wirtschaftsplan 2019 dokumentiert.

Mögliche Risiken aus dem bisherigen Verkauf von Flächen aus dem Erschließungsabschnitt Stu

benwald sind im Rahmen der verlustfreien Bewertung ausreichend abgedeckt.

Tatsächlich eintretende Ereignisse können von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwick

lung abweichen.
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D. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage haben wir das Jahresergebnis nach Erfolgsquellen untersucht und

in seine Bestandteile Betriebsergebnis, Finanzergebnis und Neutrales Ergebnis aufgegliedert.

2018

TEUR %

2017

TEUR %

Veränderung
TEUR %

Umsatzerlöse 4.319 99,6 2.943 86,8 1.376 46,8

Bestands Veränderungen 18 0,4 449 13,2 -431 -96,0

Gesamtleistung 4.337 100,0 3.392 100,0 945 27,9

Materialaufwand 2.287 52,7 2.073 61,1 214 10,3

Rohertrag 2.050 47.3 1.319 38,9 731 55,4

Personalaufwand 365 8,4 394 11,6 -29 -7,4

Abschreibungen 282 6,5 120 3,5 162 1,4

Übriger Betriebsaufwand 269 6,2 188 5,5 81 43,1

./. Übrige Betriebserträge -164 -3,8 -239 -7,0 75 31,4

Betriebsergebnis (EBIT) 1.298 30,0 856 25,4 442 51,6

Finanzergebnis -56 -1,3 -89 -2,6 33

Neutrales Ergebnis 6 0,1 4 0,1 2

Ergebnis vor
Ertragsteuern (EBT) 1.248 28,8 771 22,7 477

Ertragsteuern -27 -1 0 0 -27

Jahresüberschuss 1.221 28,2 771 22,7 450

Im Berichtsjahr nahm die Gesamtleistung von TEUR 3.392 um TEUR 945 (+ 27,9 %) auf
TEUR 4.337 zu. Die Umsatzerlöse haben sich von TEUR 2.943 um TEUR 1.376 auf TEUR 4.319

erhöht. Diese Zunahme resultiert im Wesentlichen aus steigenden Umsatzerlösen aus Grundstücks

verkäufen im Erschließungsäbschnitt des Stubenwald. Im Berichtsjahr konnten Umsatzerlöse aus

Grundstücksverkäufen von TEUR 3.106 (i. V. TEUR 1.734) realisiert werden.

Die Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen aus den vorgenannten Verkäufen im

Erschließungsabschnitt Stubenwald in Höhe von TEUR 3.106 (i. V. TEUR 1.083), aus Miet- und
Pachteinnahmen in Höhe von TEUR 1.101 (i. V. TEUR 1.100) sowie aus Erlösen aus Geschäftsbe

sorgung in Höhe von TEUR 107 (i. V. TEUR 109) zusammen.

Die Bestandsveränderung der Vorräte korrespondiert mit der Veränderung des Vorratsbestands.
-9-
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Die Materialaufwendungen nahmen im Berichtsjahr von TEUR 2.073 um TEUR 214 auf

TEUR 2.287 zu. Diese Zunahme ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Aufwendungen für be

zogene Leistung von TEUR 1.027 um TEUR 402 auf TEUR 1.429 zurückzuführen. Im Berichtsjahr

entfallen hiervon TEUR 428 (i. V. TEUR 215) auf zusätzlich gebildete Rückstellungen für ausste

hende Erschließungskosten für den Erschließungsabschnitt Stubenwald. Hingegen sanken die Auf

wendungen im Rahmen der Verwaltung der Bestandsimmobilien von TEUR 1.045 um TEUR 187

auf TEUR 858. Diese Reduktion ist im Wesentlichen auf geringere Zuführungen zu den Rückstel

lungen für Bestandsimmobilien im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen (TEUR 176). Daneben

nahmen vor allem auch die Aufwendungen für Gutachten um TEUR 45 sowie die Instandhaltungen

für Bestandsimmobilien um TEUR 22 im Vergleich zum Vorjahr ab. Gegenläufig nahmen sie Ser

viceverträge um TEUR 75 zu im Vergleich zum Vorjahr.

Die Verteilung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen kann dem Anlagespiegel entnom

men werden.

Der Anstieg des übrigen Betriebsaufwands um TEUR 81 auf TEUR 269 ist im Wesentlichen durch

die Zunahme der Buchführungs- und Steuerberatungskosten (+ TEUR 34) sowie Abschluss- und

Prüfungskosten (+ TEUR 7) beding. Zudem ist die Zunahme insbesondere auf den Anstieg der nicht

abziehbaren Vorsteuerbeträge (+ TEUR 27) und einem Forderungsverlust (+ TEUR 10) zurückzu

führen.

In den übrigen Betriebserträgen sind insbesondere TEUR 142 (i. V. TEUR 232) aus dem Verlust

ausgleich durch die Stadt Bensheim sowie TEUR 16 (i. V. TEUR 0) Erstattungen aus dem Aufwen

dungsausgleichsgesetz enthalten.
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Das neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen

2018

TEUR

2017

TEUR

Ertrage

Auflösung von Rückstellungen

Pehodenfremde Erträge

30 18

Aufwendungen

Forderungsverluste
Periodenfremde Aufwendungen

24 4
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2. Vermögenslage

Zur Darstellung der Bilanzstruktur haben wir die Vermögens- und Schuldposten entsprechend ihrer

Ven/vertbarkeit bzw. Fälligkeit gegliedert. Forderungen und Schulden, die - vom Bilanzstichtag an
gerechnet - innerhalb eines Jahres fällig sind, werden als kurzfristig angesehen. Die Rechnungsab-
grenzungsposten sind den übrigen Aktiva bzw. Passiva zugeordnet.

Aktiva

Immaterielle Vermögens
gegenstände und Sachanlagen
Finanzanlagen

Anlagevermögen

Vorräte

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
Übrige Aktiva
Flüssige Mittel

Umlaufvermögen

31.12.2018

TEUR

31.12.2017

TEUR

4.470 28,0

10 0,1

4.480 28,1

3.439 21,6

890 5,6

1.186 7,4

5.956 37,3

11.471 71,9

15.951 100,0

Veränderung
%  TEUR %

2.158 14,2

10 0,1

3.421 22,6

16 0,1

1.271 8,4

8.293 54,6

2.312 1,1 fach

0

2.168 14,3 2.312 ' 1,1 fach

18 0,5

874 54,6 fach

-85 -6,7

-2.337 -28,2

13.001 85,7 -1.530 -11,7

15.169 100,0 782 5,2

Passiva

Eigenkapital

Rückstellungen
Bankdarlehen

Mittelfristiges Fremdkapital

Rückstellungen
Kurzfristige Bank
verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen
Übrige Passiva

Kurzfristiges Fremdkapital

8.432 52,9

1.273 8,0

2.522 15,8

3.795 23,8

3.494 21,9

139 0,8

49 0,3

42 0,3

3.724 23,3

15.951 100,0

7.211 47,5

1.860 12,3

2.662 17,5

4.522 29,8

2.139 14,1

80 0,5

43 0,3

3.436 22,7

15.169 100,0

1.221 16,9

-587 -31,6

-140 -5,3

-727 -16,1

1.355 63,3

1.174 7,7 -1.035 -88,2

-31 -38,8

-1 -2,3

288 8,4

782 5,2

Die Zunahme des Anlagevermögens in Höhe von TEUR 2.312 resultiert aus Zugängen zum An

lagenvermögen in Höhe von TEUR 2.595 und Abschreibungen in Höhe von TEUR 282. Von den

Zugängen entfallen TEUR 686 auf geleistete Anzahlungen für Anlagen im Bau. Die Abschreibun

gen enthalten TEUR 153 außergewöhnliche Abschreibung auf Gebäude.
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Der zum Bilanzstichtag aktivierte Vorratsbestand in Höhe von TEUR 3.439 (i. V. TEUR 3.421) setzt

sich vor allem aus aktivierten Herstellkosten zusammen, die die Anschaffungskosten der Grund

stücksparzellen sowie die Kosten für die Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen umfassen. Fer

ner sind im Rahmen der verlustfreien Bewertung vorgenommene Abwertungen in Höhe von

TEUR 127 eingeflossen, da die zu erwartenden Verkaufserlöse die insgesamt zu erwartenden Kos

ten voraussichtlich nicht vollständig abdecken werden.

Die übrigen Aktiva in Höhe von TEUR 1.186 setzen sich aus aktiven Rechnungsabgrenzungspos-

ten in Höhe von TEUR 1.172 und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von TEUR 14 zu

sammen. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten insbesondere die im Geschäftsjahr

2003 aus den Sachanlagen umgegliederten Restbuchwerte der an den stadteigenen Gebäuden

durchgeführten Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahrfien, die zeitratierlich über die Laufzeit

der Pachtverträge aufwandswirksam aufgelöst werden.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31. Dezember 2018

TEUR 890 (i. V. TEUR 16). Die starke Zunahme resultiert im Wesentlichen aus dem Grundstücks

verkauf im Erschließungsabschnitt Stubenwald in Höhe von TEUR 880.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 282 und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Der Verlustvortrag hat sich um das Vorjahresergebnis auf TEUR 8.302 (i. V. TEUR 9.073) verrin

gert.

Aufgrund des Jahresüberschusses 2018 hat sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft gegen

über dem Vorjahr von 47,5 % auf 52,9 % verbessert.

Die mittelfristigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 1.273 bestehen aus mittelfristigen Rück

stellungen für Instandhaltung Bestandsimmobilien.

Die kurzfristigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 3.494 beinhalten insbesondere kurzfristige

Rückstellungen für ausstehende Erschließungskosten für verkaufte Grundstücke im Stubenwald-

gelände (TEUR 1.604), Rückstellungen für Bestandsimmobilien (TEUR 1.684), Rückstellungen für

ausstehende Kosten Stichstr. (TEUR 62), sonstige Ungewisse Verbindlichkeiten (TEUR 99), Rückstel

lungen für Rechts-, Beratungs-, Erstellungs- und Prüfungskosten (TEUR 42), personalbezogene

Rückstellungen (TEUR 27) sowie Steuerrückstellungen (TEUR 27).

- 13-
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3. Finanzlage

Die nachfolgend dargestellte Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung der Mittelzu- und Mittel

abflüsse der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 und aus welchen Bereichen sich die Gesellschaft

im Geschäftsjahr 2018 finanzierte.

2018

TEUR

2017

TEUR

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten

+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Gegenstände des Sachanlagevermögens

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte sowie anderer Aktiva

-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva

.22 771

282

767

68

120

647

-363

-874 506

-3 99

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
Auszahlungen für Investitionen in das
Sachanlagevermögen

1.433 1.582

2.595 -70

Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Auszahlungen zur Tilgung von (Finanz-)krediten

2.595

1.175

-170

-179

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 1.175 -179

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+  Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

2.337

8.293

1.233

7.060

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 5.956 8.293

Der Finanzmittelfonds setzt sich zum 31. Dezember 2018 aus liquiden Mitteln von TEUR 5.956

(i. V. TEUR 8.293) zusammen.
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E. Prüfungsdurchführung

1. Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Abschlussprüfung sind der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften

erstellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 unter Einbeziehung der zu

Grunde liegenden Buchführung und der Lagebericht.

Im Rahmen des Uns erteilten Auftrags haben wir den Jahresabschluss auf die Einhaltung der ein

schlägigen handels- und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften, der sie ergänzenden Bestimmungen

des Gesellschaftsvertrags und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Beach

tung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie eine Stellungnahme zur Angemessenheit des Versi

cherungsschutzes waren nicht Gegenstand unseres Auftrags. Die Aufdeckung und Aufklärung

strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Fest

stellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegen

stand der Abschlussprüfung.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

und den Prüfungsstandard IDW PS 720 beachtet. Nur in diesem Rahmen erstreckte sich unsere

Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung.

2. Art und Umfang der Prüfung

Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in der Zeit vom 6, März bis 29, März 2019

in den Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie in unserem Büro durchgeführt.

Einzelheiten über die Prüfungsdurchführung nach Art, Umfang und Ergebnis haben wir in unseren

Arbeitspapieren festgehalten.
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Prüfungsstrategie

Unsere Prüfung haben wir gemäß den Vorschriften der §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom

IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfun

gen vorgenommen.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit Unrich

tigkeiten und Verstöße erkannt werden, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver

mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken.

Ausgangspunkt der Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestäti

gungsvermerk versehene Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 2017.

Der Prüfung liegt ein risikoorientierter Prüfungsansatz zu Grunde, der insbesondere auf Kenntnis

sen der Geschäftstätigkeit, des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens sowie

auf einer Analyse der Risikofelder basiert.

Im Rahmen der Prüfung werden die Nachweise für die Angaben in der Buchführung auf der

Basis von Einzelfallprüfungen sämtlicher wesentlicher Geschäftsvorfälle beurteilt.

Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt;

-  Bestand und Bewertung des Vorratsvermögens

-  Bewertung und Vollständigkeit der sonstigen Rückstellungen

Im Rahmen der Prüfung des Lageberichts haben wir die Vollständigkeit und Plausibilität der Anga

ben unter Berücksichtigung unserer Erkenntnisse, die wir während der Abschlussprüfung gewon

nen haben, beurteilt. Dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen

Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
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Nachweise und eingeholte Bestätigungen Dritter

Saldenbestätigungen zur Überprüfung der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen wurden in Stichproben zum Bilanzstichtag eingeholt.

Bankbestätigungen wurden lückenlos eingeholt.

Rechtsanwaltsbestätigungen über schwebende Rechtsstreitigkeiten wurden eingeholt.

Auskünfte, Voliständigkeitserklärung

Auskünfte erteilten uns der gesetzliche Vertreter, Herr Helmut Richter und Frau Nadine Balzer, die

für die Buchhaltung der Gesellschaft verantwortliche Mitarbeiterin, sowie Herr Benedikt Schilp und

Frau Karolin Rompf, beide für die Steuerberatungsgesellschaft btu beraterpartner GmbH tätig und

für die Jahresabschlusserstellung verantwortlich. Die erbetener] Aufklärungen und Nachweise wur

den uns bereitwillig gegeben.

Der gesetzliche Vertreter hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses

sowie die weiteren nach IDW PS 303 erforderlichen Informationen in einer schriftlichen Erklärung

bestätigt.

3. Unabhängigkeit

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren

Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
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F. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse sind die Buch

führung und die weiteren geprüften Unterlagen ordnungsgemäß und entsprechen in allen wesent
lichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

Die aus weiteren geprüften Unterlagen (z. B. Kostenrechnung zur Ermittlung der Herstellungskos
ten, Planungsrechnungen, Verträgen, Protokollen) entnommenen Informationen haben zu einer

ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht geführt.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Feststellungen, die dagegen sprechen, dass die von der

Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicher
heit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Wir haben zu unserer Prüfung den in Abschnitt B. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt,

der das Prüfungsergebnis in Bezug auf die nachfolgenden Aspekte beinhaltet:

Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Jahresabschlusses in allen wesentlichen Belangen -
ausgehend von den Zahlen der Vorjahresbilanz - und deren Ableitung aus der Buchführung
und den weiteren geprüften Unterlagen

Beachtung von Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen

Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften einschließlich der Grundsätze

ordnungsgemäßer Buchführung und aller rechtsformgebundener oder wirtschaftszweigspezi

fischer Regelungen

Beachtung von Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, soweit diese den Inhalt der Rech

nungslegung betreffen

Ordnungsmäßigkeit der Angaben im Anhang in allen wesentlichen Belangen

Gesetzesentsprechung des Lageberichts in allen wesentlichen Belangen

2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beach

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.
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Gemäß § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB gehen wir nachfolgend in Ergänzung zur Darstellung im Anhang

auf wesentliche Bewertungsgrundlagen und - sofern vorliegend - den Einfluss von Änderungen in

den Bewertungsgrundlagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahl

rechten, die Ausnutzung von Ermessensentscheidungen sowie auf sachverhaltsgestaltende Maß

nahmen ein.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden entsprechen den ge

setzlichen Vorschriften und sind im Anhang dargestellt. Im Übrigen geben wir zu den wesentlichen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen zusätzlich nachstehende Erläuterungen:

-  Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmä

ßige Abschreibungen bewertet. Die Gebäude und Bauten, einschließlich der Bauten auf frem

den Grundstücken haben je nach Objekt Nutzungsdauern bis zu 50 Jahre.

-  Die Bewertung der unter deri Vorräten ausgewiesenen zum Verkauf bestimmten unbebauten

Grundstücke sowie der unfertigen Bauten auf fremden Grundstücken erfolgte zu Anschaf

fungs- bzw. Herstellungskosten. Für den Bestand an unbebauten Verkaufsgrundstücken des

Erschließungsabschnittes des Stubenwaldgeländes werden -Abwertungen vorgenommen, so

fern die zu erwartenden Verkaufserlöse die bisher angefallenen und bis zum Verkaufszeitpunkt

noch zu erwartenden Kosten voraussichtlich nicht vollständig abdecken.

-  Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten erfasst die Modernisierungsaufwendungen für die

Objekte Rathaus, Alte Faktorei und Dalberger Hof. Bei den Modernisierungsaufwendungen

handelt es sich um Aufwendungen für Maßnahmen in von der Stadt Bensheim gepachteten

Gebäuden, die in diesen aufgegangen und nicht selbständig verkehrsfähig sind. Insoweit sind

die aktivierten Modernisierungsaufwendungen (Stand 31. Dezember 2018: TEUR 1.172) auch

im Hinblick auf die an die Stadt Bensheim zu zahlende Pacht ähnlich einer vorausgehalten Miete

auf die Laufzeit der Pachtverträge abzugrenzen.

-  Die Gesellschaft erhält einen Zuschuss zum Verlustausgleich für das Bürgerhaus, der gemäß

Wirtschaftsplan 2018 auch für die Jahre 2019 - 2023 eingeplant ist.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde eingehalten. Im Übrigen verweisen wir auf den

Anhang.



EBNER
STOLZ

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts der

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis

zum 31. Dezember 2018erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Dem

in seiner Gliederungsstruktur gegenüber dem Vorjahr geänderten Prüfungsbericht liegen die

„Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten" (IDW PS 450 n. F.) zu Grunde.

Frankfurt, 29. März 2019

EWier Stolz GmbH & Co. KG
Wirts^aftswüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

/1ar/js Grzanna
/irtschaftsprüfer

Thomas Klefftlri
Wirtschaftsprüfer

Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer

von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Spra

chen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk

zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.
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Anlagen



Bilanz der Marketing- und Entwicklungs-Geseilschaft Bensheim mbH, Bensheim,

zum 31. Dezember 2018

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte

Stand am

31.12.2018

EU'R

Stand am

31.12.2017

EUR

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und Bauten einschließlich

der Bauten auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen

3.344.842,00

0,00

74.585,00

1.050.771,76

4.470.198,76

1.745.944,00

10,00

47.164,00

364.437,69

2.157.555,69

III. Finanzanlagen

Beteiligungen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Unfertige Erzeugnisse

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

10.000,00

10.000,00

3.438.643,10

889.607,35

14.399,37

904.006,72

10.000,00

10.000,00

3.420.723,25

15.809,90

14.717,60

30.527,50

II. Flüssige Mittel 5.955.758,50 8.292.536,87

C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.172.412,86 1.257.394,62

15.951.023,94 15.168.741,93
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C. Verbindlichkeiten

Stand am

31.12.2018

EUR

Stand am

31.12.2017

EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Verlustvortrag

IV. Jahresüberschuss

282.000,00

15.230.187,86

-8.301.664,21

1.221.426,76

8.431.950,41

15.230.187,86

-9.073.098,21

771.434,00

7.210.523,65

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen
2. Sonstige Rückstellungen

27.478,82

4.739.604,25

4.767.083,07

0,00

3.999.600,82

3.999.600,82

1. Verbindlichkelten gegenüber Kreditinstituten
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen
3. Sonstige Verbindlichkeiten

2.661.132,16

48.910,30

41.948,00

2.751.990,46

3.836.193,11

80.470,42

41.673,93

3.958.337,46

D. Rechnungsabgrenzungsposten 280,00

15.951.023,94 15.168.741,93
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Gewinn- und Verlustrechnung

der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim,

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

2 0 18

EUR

2 017

EUR

1. Umsatzerlöse

2. Erhöhung des Bestands
an unfertigen Erzeugnissen

3. Sonstige betriebliche Erträge

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen im Rahmen der Verwaltung
von Bestandsimmobilien

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens

gegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

4.318.758,26

17.919,85

194.254,81

4.530.932,92

858.162,43

1.429.263,46

2.287.425,89

305.532,91

59.150,20

364.683,11

282.324,72

287.920,43

1.308.578,77

2.943.262,69

448.723,99

258.230,25

3.650.216,93

1.044.844,77

1.027.722,05

2.072.566,82

329.339,58

64.400,43

393.740,01

119.923,54

199.760,33

864.226,23

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

2.325,25

58.028,13

27.478,82

-83.181,70

4.019,52

92.551,01

0,00

-88.531,49

10. Ergebnis nach Steuern
11. Sonstige Steuern

12. Jahresüberschuss

1.225.397,07

3.970,31

1.221.426,76

775.694,74

4.260,74
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Anhang zum 31. Dezember 2018
Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

Anhang zum 31. Dezember 2018

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH (im Folgenden auch

"MEGB" oder "Gesellschaft" genannt), die beim Amtsgericht Darmstadt unter der Nummer HRB 21230

geführt wird, wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs

aufgestellt. Die Bilanz ist gemäß § 266 Abs. 2 HGB gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß

§ 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft,

wobei die Rechtsfolgen nicht eintreten, da die Gesellschaft als 100%ige Beteiligung der Stadt Bensheim

nach § 122 Abs. 1 Nr. 4 HGO zur Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Vorschriften für große

Kapitalgesellschaften verpflichtet ist.

Bilanzierunas- und Bewertunasarundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige

lineare und soweit erforderlich außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Sachanlagevermögen

Bei den in der Bilanz unter Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken ausgewiesenen unbeweglichen materiellen Vermögensgegenständen handelt es

sich um Bauten auf gepachteten Grundstücken der Stadt Bensheim.

Die bilanzierten Herstellungskosten für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an den langfristig von

der Stadt Bensheim angemieteten Gebäuden wurden im Rahmen der Neufassung klarstellender

Regelungen zur Abgeltung der bei der MEGB GmbH angefallenen Kosten bei vorzeitiger Kündigung oder

Laufzeitende der Pachtverträge bereits zum 31. Dezember 2003 in den aktiven

Rechnungsabgrenzungsposten umgegliedert. Der seinerzeit umgegliederte Betrag in Höhe von TEuro 2.630
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Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

wird seit dem Geschäftsjahr 2003 zeitratierlich über die neue Laufzeit der Pachtverträge aufwandswirksam

aiagewickelt.

Die Bewertung der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf

fremden Grundstücken erfolgt unverändert zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um

planmäßige und soweit erforderlich außerplanmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen erfolgen nach

der linearen Abschreibungsmethode i. S. d. § 7 Abs. 4 S. 1 EStG oder über die tatsächliche Nutzungsdauer

nach § 7 Abs. 4 S. 2 EStG, die der Laufzeit der Mietverträge der Objekte entspricht.

Die Anlagen im Bau werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Die beweglichen Vermögensgegenstände des Sachanlagevemiögens werden zu Anschaffungskosten,

vermindert um planmäßige lineare und soweit erforderlich außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Die

Abschreibungen werden nach Maßgabe der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Gegenstände linear

und degressiv vorgenommen.

Im Berichtsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen Euro 150,00 und

Euro 1.000,00 in einem Sammelposten erfasst, der gemäß § 6 Abs. 2 a EStG beginnend mit dem

Geschäftsjahr über 5 Jahre linear aufgelöst wird.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. bei dauerhaften Wertminderungen mit dem niedrigeren

beizulegenden Wert bilanziert.

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der

Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Vorräte

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten unbebauten Grundstücke sowie der unfertigen Bauten auf

fremden Grundstücken erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die auf die Erschließungs- bzw.

Bauzeit entfallenden Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Bei den unbebauten Verkaufsgrundstücken handelt es sich um Flächen des Erschließungsgebietes

Stubenwald. Die Herstellungskosten hierfür umfassen die Anschaffungskosten der Grundstücksparzellen
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sowie die Kosten für die Erschließungs- und Ausgleichsmaßnahmen. Die Erschließung ist noch nicht

vollständig abgeschlossen, so dass noch weitere Aufwendungen ausstehen. Für die noch ausstehenden

Kosten, die den bereits verkauften Grundstücken zuzurechnen sind, sind Rückstellungen gebildet.

Für den Bestand an unbebauten Verkaufsgrundstücken des Stubenwaldgeländes wurde eine verlustfreie

Bewertung auf Vollkostenbasis durchgeführt. Dabei wurde der Wertansatz der unbebauten

Verkaufsgrundstücke durch eine aus dem Absatzmarkt retrograd emriittelte Bewertungsobergrenze verifiziert.

Im Rahmen dieser veiiustfreien Bewertung ergibt sich eine kumulierte Abwertung auf den Vorratsbestand in

Höhe von TEuro 127.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten angesetzt. Erkennbare

Risiken sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten im Wesentlichen die im Geschäftsjahr 2003 aus den

Sachanlagen umgegliederten Restbuchwerte der an den stadteigenen Gebäuden durchgeführten

Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die zeitratieriich über die Laufzeit der Pachtverträge

aufwandswirksam abgewickelt werden (TEuro 1.172).

Eigenkapitai

Im Zusammenhang mit der Neufassung des Gesellschaftsvertrages vom 11. August 2000 wurde das

Stammkapital von DM 550.000,00 auf Euro umgestellt und auf den Betrag von Euro 282.000,00 erhöht.

Die Kapitalrücklage resultiert aus geleisteten Einzahlungen der Alleingesellschafterin i. S. d. § 272 Abs. 2 Nr.

4 HGB in Höhe von TEuro 15.230.
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Rückstellungen

Steuerrückstellungen sind gebildet für Körperschaftsteuer (TEuro 16) und Gewerbesteuer (TEuro 12).

Sonstige Rückstellungen sind für am Bilanzstichtag dem Grunde nach bekannte Verbindlichkeiten und

Lasten in der erforderlichen und ausreichenden Höhe, soweit sie nach vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung nötig sind, gebildet. Bei der Bewertung der Rückstellungen wurden künftige Kosten- und

Preissteigerungen sowie die Abzinsungspflicht langfristiger Rückstellungen beachtet. Sie berücksichtigen

alle erkennbaren Risiken und setzen sich wie folgt zusammen:

Ausstehende Erschließungskosten für verkaufte Grundstücke

des Gewerbegebietes Stubenwald

Rückstellung Bestandsimmobilien

Ungewisse Verbindlichkeiten und ausstehende Rechnungen

Rechts-, Beratungs-, Erstellungs- und Prüfungskosten

Personalbezogene Rückstellungen

Verbindlichkeiten

TEuro

1.604

2.957

4.740

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den

Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Von den

gesamten Verbindlichkeiten haben TEuro 230 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr (Voijahr TEuro 1.295).

Hiervon entfallen TEuro 49 auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, TEuro 42 auf sonstige

Verbindlichkeiten und TEuro 139 auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Zum Bilanzstichtag bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEuro 2.661 (Vorjahr

TEuro 3.836), die alle aus Darlehen der Sparkasse Bensheim resultieren. Für sämtliche Kredite hat die

Alleingesellschafterin mit Genehmigung des Landrats des Kreises Bergstrasse Ausfallbürgschaften

ütjernommen:
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Zusammensetzung Stand 1  Restlaufzeit
31.12.2018 bis zu einem zwischen einem mehr als fünf

Jahr und fünf Jahren Jahre

TEuro TEuro TEuro TEuro

Darlehen der Sparkasse
Bensheim mm
Nr. 55 104 509 53 223 1.623

Nr. 55 105 191 86 358 318

Summe Verbindlichkeiten 2.661 139 581 1.941

Kreditinstitute

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus Verkäufen von Grundstücken im Erschließungsgebiet

Stubenwald (TEuro 3.106, Voijahr TEuro 1.083), aus Miet- und Pachteinnahmen (TEuro 1.101, Vorjahr

TEuro 1.100) sowie aus Erlösen Geschäftsbesorgung (TEuro 107, Vorjahr TEuro 109).

Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Die Bestandsveränderung in Höhe von TEuro 18 resultiert aus den Verkäufen von Grundstücken im

Erschließungsgebiet Stubenwaid und aus durchgeführten Erschließungsmaßnahmen. Die Höhe der

Bestandsveränderung spiegelt die Erhöhung bzw. Verminderung der Wertansätze der unfertigen Leistungen

wider.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen sonstige Erträge aus dem Verlustausgleich

der Stadt Bensheim für eine Bestandsimmobilie (TEuro 142).

Perlodenfremde Erträge

Die periodenfremden Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Abwicklung der Betriebsneben

kosten 2017 (TEuro 23).
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Aufwendungen im Rahmen der Verwaltung von Bestandsimmoblllen und Aufwendungen für

bezogene Leistungen

Im Geschäftsjahr fielen Aufwendungen für die Bestandsimmobilien in Höhe von TEuro 858 an (Vorjahr

TEuro 1.045). In diesem Betrag sind Instandhaltungsaufwendungen (durchgeführte Maßnahmen und

Zuführungen zu Rückstellungen) in Höhe von TEuro 432 enthalten (Vorjahr TEuro 630). In den

Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEuro 1.429) wurden die Erschließungsmaßnahmen erfasst, die

dann über die Bestandsveränderungen wieder korrigiert werden.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Auf den

Restbuchwert des Altbestands Bürgerhaus wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von TEuro

153 vorgenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Wesentliche sonstige betriebliche Aufwendungen bestehen in den Werbe- und Reisekosten (TEuro 21), den

Rechts-, Beratungs-, Erstellungs- und Prüfungskosten (TEuro 102), Fahrzeugkosten (TEuro 8) sowie nicht

abziehbaren Vorsteuerbeträgen (TEuro 41).

Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen periodenfremde Aufwendungen aus der Abwick

lung der Betriebsnebenkosten 2017 (TEuro 11).

Zinsergebnis

Das Zinsergebnis umfasst Darlehenszinsen in Höhe von TEuro 58 sowie Zinserträge (TEuro 2).

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beinhalten Körperschaftsteuer (TEuro 15) und Gewerbesteuer

(TEuro 12).
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Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern betreffen Im Wesentlichen Aufwendungen für Grundsteuer.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt die folgende Ergebnisvenwendung vor

Der Jahresüberschuss beträgt Euro 1.221.426,76 und soll nach Verrechnung mit dem bestehenden

Verlustvortrag In Höhe von Euro -8.301.664,21 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2017 wurde durch

Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19. September 2018 angenommen. Der Jahresüberschuss

des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von Euro 771.434,00 wurde nach Verrechnung mit dem bestehenden

Veriustvortrag von Euro -9.073.098,21 auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtanaaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gegenüber der Stadt Bensheim, die nicht Gegenstand

eines Bilanzausweises sind

Die Gesellschaft hat mehrere Grundstücke, Teilflächen aus Grundstücken und Gebäude von der Stadt

Benshelm gepachtet oder gemietet, die aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich sind:

Objekt Beginn Ende Jährliche Pacht

Pachtverhältnis Pachtverhältnis (Euro)

Eigene Gebäude auf gepachteten

Grundstücken

Bürgerhaus Benshelm 10. Juni 1975 31. Dezember 2026 4.345,98

Parkdeck Fehlhelmer Strasse 1. Januar 1983 31. Dezember 2027 3.742,65

Tiefgarage Beauner Platz 20. März 1986 31. Dezember 2017 1.482,75

Parkhaus Platanenallee 1. Januar 1976 31. Dezember 2026 3.660,85

Modemisierungsmaßnahmen an

gepachteten Gebäuden
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Dalberger Hof

Rathaus Kirchbergstrasse

Alte Faktorei

10. Juni 1975 31. Dezember 2026 0,00

0,001. Juli 1981 31. Dezember 2040

I.März2001 31. Dezember2021 6.135,00

' Jährliche Pacht Dalberger Hof ist in der Summe für das Bürgerhaus Bensheim enthalten.

Darüber hinaus sind für das Parkhaus Platanenallee jährliche Erbpachtzinsen in Höhe von gegenwärtig Euro

1.744,05 an die Katholische Kirche St. Georg, Bensheim, zu entrichten.

Haftungs Verhältnisse

Es bestehen keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse zum Bilanzstichtag.

Geschäftsführung

Die Geschäfte des Unternehmens wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr durch Herrn Helmut Richter,

Diplom-Betriebswirt, Bensheim, geführt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft macht von der Vorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch und verzichtet auf die in § 285

Satz 1 Nr. 9 lit. a und b HGB verlangten Angaben über die Gesamtbezüge des Geschäftsführers.

Aufs Ichts rat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2018 die folgenden Personen an:

Herr Adil Oyan Stadtrat, Bensheim

(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Herr Dirk Hansen Jurist, Heppenheim

Herr Adil Oyan

(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

Herr Dirk Hansen

(Stellvertretender Vorsitzender)

Herr Prof. Dr.-Ing. Reiner Ändert

Herr Dr. Thomas Pröckl

Herr Dr. Matthias Hensel Unten

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen im Jahr 2018 TEuro 6.

Professor an der TU Damnstadt, Bensheim

Geschäftsführer des SV Wehen Wiesbaden,

Bensheim

Unternehmensberater, Bensheim
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Beirat

Dem Beirat gehörten im Geschäftsjahr 2018 die folgenden Personen an:

Herr Tobias Heinz, Bensheim (Vorsitzender des Beirats)

Herr Markus Woißyk, Bensheim

Herr Holger Steinert, Bensheim

Herr Adil Oyan, Bensheim

Herr Henning Ameis, Bensheim

Frau Doris Sterzelmeier, Bensheim

Herr Franz Apfel, Bensheim

Herr Helmut Sachwitz, Bensheim

Herr Carsten Buschmann, Bensheim (bis 31.01.2018)

Frau Eva Middieton, Bensheim (ab 01.02.2018)

Herr Dominik Wetzel, Bensheim

Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Bei der Gesellschaft waren im Jahresdurchschnitt 6 Arbeitnehmer beschäftigt, zum Stichtag hat die

Gesellschaft 6 Arbeitnehmer.

Honorare der Abschlussprüfer

In dem Posten sonstige betriebliche Aufwendungen sind Honorare für den Abschlussprüfer Ebner Stolz in

Höhe von TEuro 10 enthalten. Sie betreffen ausschließlich Kosten der Abschlussprüfung.

Beteiligungen an anderen Unternehmen

Im Geschäftsjahr 2002 hat sich die Gesellschaft mit einer Stammeiniage in Höhe von Euro 10.000,00 an der

Gemeinnützigen Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstrasse mbH, deren Stammkapital Euro 50.000,00

beträgt, beteiligt. Der Jahresabschiuss des zum 31. Dezember 2017 endenden Geschäftsjahres dieser

Gesellschaft weist ein Eigenkapital von Euro 100.311,25 sowie einen Jahresüberschuss von Euro 3.966,60
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Anhang zum 31. Dezember 2018
Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine weiteren Ereignisse eingetreten, die eine besondere Bedeutung

für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Bensheim, den 29. März 2019

Helmut Richter

Geschäftsführer



Entwicklung des Anlagevermögens

der Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim,

im Geschäftsjahr 2018

Anschaffungs-ZHerstellungskosten

Stand am Zugänge Abgänge Stand am

1.1.2017 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle

Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene

gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte 38.267,70 0,00 38.267,70

II. Sachanlagen
1. Grundstücke und Bauten

einschließlich der Bauten

auf fremden Grundstücken

2. Technische Anlagen und

Maschinen

3. Andere Anlagen, Betriebs

und Geschäftsausstattung

4. Geleistete Anzahlungen

7.760.402,85 1.868.923,50 1.952.511,79 7.676.814,56

213.031,84 0,00 213.031,84

795.919,85 39.805,22 436.549,84 399.175,23

364.437,69 686.334,07 0,00 1.050.771,76

9.133.792,23 2.595.062,79 2.602.093,47 9.126.761,55

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 510.000,00 0,00 510.000,00

510.000,00 0,00 0,00 510.000,00

9.682.059,93 2.595.062,79 2.602.093,47 9.675.029,25



Anlage 4

Stand am

1.1.2017

EUR

Kumulierte Abschreibungen

Zugänge Abgänge Stand am

31.12.2018

EUR

Buchwerte

Stand am

31.12.2018

EUR

Stand am

31.12.2017

EUR

38.263,70 0,00 38.263,70

6.014.458,85 270.025,50 1.952.511,79 4.331.972,56 3.344.842,00 1.745.944,00

213.021,84 0,00 213.021,84

748.755,85 12.299,22 436.464,84 324.590,23

0,00 0,00 0,00 0,00

74.585,00 47.164,00

1.050.771,76 364.437,69
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Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH, Bensheim

Lagebericht der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31.
Dezember 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die MEGB vermarktet als hundertprozentige Tochter der Stadt Bensheim Gewerbegrundstücke in Bensheim

und unterstützt Unternehmen bei der Existenzgründung, der Neuansiedlung, bei Betriebserweiterungen oder

-Verlagerungen sowie beim Grundstücksan- und -verkauf. Daneben verwaltet die Gesellschaft gewerbliche

Immobilien, wobei der Service von der Wartung und Instandhaltung bis hin zur Organisation und Reinigung

und der Raumreservierung reicht.

Nach der Satzungsänderung am 21. März 2018, die den Erwerb und Verkauf von bebauten oder

unbebauten Grundstücken von besonderer städtebaulicher Bedeutung in Bensheim konkretisierte, hat die

MEGB im Jahr 2018 zwei Gebäude zur Belebung der Innenstadt erworben. Das Haus am Markt soll durch

die MEGB neu ersteilt werden, in dem eine Gastronomie und eine öffentliche Toiiettenanlage eingeplant

werden sollen. Weiterhin soll die flexible Nutzung auch über den ersten Mietzeitraum hinweg flexibel

dargestellt werden. Beim zweiten Gebäude handelt es sich um das ehemaligen Kaufhaus Krämer, das die

MEGB zur Entwicklung der Innenstadt im Bereich Marktplatz erworben hat. Dieses Objekt soll nach einem

Wettbewerb zur Erstellung einer Konzeptstudie in den kommenden fünf Jahren entwickelt werden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Bensheim liegt inmitten der beiden Metropoiregionen Rhein Main und Rhein Neckar. Die Kommune mit

40.000 Einwohnern ist laut IHK-Studie Mitteizentrum Nummer 1 in Südhessen. Aliein in der Metropolregion

Rhein Main sind mehr als 60 der 500 umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands ansässig, so dass diese

Region zu den prosperierenden Wirtschaftsstandorten Deutschlands zählt.

Das Vermietungsgeschäft der Gesellschaft wirft konstante Erlöse aus der Vermietung ihrer Immobilien ab

und die nachhaltig verbesserten Rahmenbedingungen führen zu einer kontinuierlichen Ansiediung von

Gewerbetreibenden im Erschließungsgebiet Stubenwald. Im at»gelaufenen Geschäftsjahr konnten drei

weitere Grundstücksverkäufe protokolliert werden, weitere Verkäufe sind in Planung.
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2. Geschäftsveriauf

Die MEGB konnte im Geschäftsjahr 2018 erneut ein positives Jahresergebnis in Höhe von TEuro 1.221

erzielen. Die anhaltend gute Entwicklung der Gesellschaft ist nachfolgend im Abschnitt 3.1 Ertragslage der

Gesellschaft beschrieben.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

3.1 Ertragslage der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse in Höhe von TEuro 4.319 liegen über dem Niveau des Geschäftsjahres 2017 (TEuro

2.943), im Wesentlichen bedingt durch höhere Erlöse aus dem Verkauf von Flächen im Erschließungsgebiet

Stubenwald.

Die Umsätze wurden im Wesentlichen mit der Vermietung von Bestandsimmobilien (TEuro 1.101), aus

Grundstücksverkäufen des Erschließungsgebietes Stubenwald (TEuro 3.106) sowie aus

Geschäftsbesorgungserlösen (TEuro 107) erzielt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr konnten drei Verkäufe im

Erschließungsgebiet Stubenwald erfolgreich abgeschlossen werden.

Die Umsatzerlöse aus Miet- und Pachteinnahmen blieben mit TEuro 1.101 nahezu unverändert auf dem

Niveau des Vorjahres.

Es ergaben sich sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEuro 194 (Vorjahr TEuro 258). Diese resultieren

vor allem aus dem Zufluss eines Verlustausgleiches der Stadt Bensheim von TEuro 142 (Vorjahr TEuro

232), aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (TEuro 7) und aus Erstattungen aus dem

Aufwendungsausgleichgesetz (TEuro 16).

Aufwendungen für die Instandhaltungen der Bestandsimmobilien ergaben sich in Höhe von TEuro 50 und es

wurden weitere Zuführungen zur Rückstellung für Bestandsimmobilien in Höhe von TEuro 383 (Vorjahr

TEuro 558) vorgenommen. Die Aufwendungen im Rahmen der Venwaltung von Bestandsimmobilien liegen

mit TEuro 858 um insgesamt TEuro 187 unter dem Vorjahr, im Wesentlichen durch geringere Zuführungen

zu Rückstellungen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich vor allem durch gestiegene Rechts-, Beratungs-,

Erstellungs- und Prüfungskosten (+TEuro 40) und höhere nicht abzugsfähige Vorsteuern (+TEuro 26)
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Der Personalaufwand reduzierte sich um TEuro 29 bedingt durch eine Mitarbeiterin in Elternzeit und

Änderungen in der personellen Zusammensetzung.

In den Abschreibungen sind Sonderabschreibungen auf den Restbuchwert des Bürgerhauses in Höhe von

TEuro 153 enthalten.

Die Zinsaufwendungen für Darlehen sind weiter rückläufig von TEuro 93 auf TEuro 58, im Wesentlichen

bedingt durch die vorzeitige Ablösung eines Darlehens über TEuro 1,037.

3.2 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft liegt mit TEuro 15.951 über dem Vorjahreswert von TEuro 15.169.

Das Sachanlagevermögen ist gegenüber dem Votjahr um TEuro 2.312 angestiegen und beläuft sich zum

Bilanzstichtag auf TEuro 4.470.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden zur weiteren städtebaulichen Entwicklung rund um den Marktplatz in

Bensheim die beiden Objekte Haus am Markt und ehemaliges Kaufhaus Krämer erworben.

Zudem sind unter den Anlagen im Bau im Wesentlichen die bisher angefallenen Kosten für die bauliche

Entwicklung des neuen Bürgerhauses (TEuro 878) und des Haus am Markt (TEuro 163) bis zur

Fertigstellung der Objekte ausgewiesen.

Ein weiterer Teil des Anlagevennögens der Gesellschaft besteht unverändert aus Bauten auf Grundstücken

der Stadt Bensheim, die von der Gesellschaft selbst errichtet wurden.

Die im Jahr 2003 mit einem Gesamtwert von TEuro 2.630 in den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten

umgegliederten Modernisierungsmaßnahmen an den im Eigentum der Stadt Bensheim stehenden Objekten,

werden vertragsindividuell über die vereinbarten Restlaufzeiten der jeweiligen Pachtverträge mit einem

Betrag in Höhe von jährlich TEuro 86 planmäßig abgeschrieben.

Bei dem Bruttobestand der unbebauten Verkaufsgrundstücke haben sich zwei Effekte gegenläufig

ausgewirkt. Zum einen ist durch den Abverkauf von Grundstücken im Stubenwaldgelände der Bestand

zurückgegangen, während durch weitere Erschließungskosten und Baunebenkosten der Bestand

angestiegen ist. Zudem ist in diesem Geschäftsjahr die Erschließung der Fläche Riedwiese neu

hinzugekommen. Insgesamt ergab sich ein Anstieg um TEuro 18.
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden weitere Erschließungsmaßnahmen im Stubenwaldgelände

durchgeführt. Für die auf die bereits verkauften Grundstücke in Folgejahren noch entfallenden

Erschließungskosten ist eine Rückstellung in Höhe von TEuro 1.604 gebildet.

Nach Abgängen durch den Verkauf von Grundstücken sowie zusätzlicher Herstellungskosten beläuft sich

der Wert der unbebauten Verkaufsgrundstücke im Stubenwald zum 31. Dezember 2018 auf netto TEuro

3.438 (Vorjahr TEuro 3.421). Bis auf eine kleine Restfläche wurden alle vermarktbaren Flächen des ersten

Erschließungsgebietes des Stubenwaldgeländes verkauft. Vom zweiten Erschließungsabschnitt sind bereits

mehr als 45% verkauft.

Durch die Einzahlung der Alleingesellschafterin in die Kapitalrücklage in den Jahren 2005 bis 2008 über

einen Gesamtbetrag von insgesamt TEuro 12.527 sowie die nachhaltig positive Ergebnisentwicklung der

Gesellschaft hat sich die Eigenkapitalsituation deutlich verbessert. Zum 31. Dezember 2018 verfügt die

Gesellschaft über ein positives Eigenkapital in Höhe von TEuro 8.432, nach TEuro 7.211 im Votjahr. Der

Eigenkapitalanteil liegt nunmehr bei 52,9 % (Vorjahr 47,5 %).

3.3 Finanzlage

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über flüssige Mittel in Höhe von TEuro 5.956 (Vorjahr TEuro

8.293). Im abgelaufenen Geschäftsjahr war die Liquidität durchgängig gewährleistet.

Die kurzfristigen Vemnögenswerte (TEuro 4.343) und der Bestand an flüssigen Mitteln decken die

kurzfristigen Verbindlichkeiten (TEuro 230) und Rückstellungen (TEuro 4.740) ab.

Auf Grund der Liquiditätssituation der Gesellschaft können sämtliche Verpflichtungen fristgerecht bedient

werden.

Zur Finanzierung ihres Geschäftsbereiches Bestandsimmobilien bedient sich die Gesellschaft langfristiger

Darlehen bei der Sparkasse Bensheim. Zum 31. Dezember 2018 valutieren die Darlehen mit TEuro 2.661,

wovon TEuro 139 kurzfristig zu bedienen sind und TEuro 1.941 eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

haben.

Die laufenden Instandhaltungsmaßnahmen der Vermietungsobjekte und die Erschließungsmaßnahmen für

das Stubenwaldgelände werden aus eigenen Mitteln finanziert.
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4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Ein wesentlicher Leistungsindikator sind die Umsatzerlöse aus dem Abverkauf weiterer

Erschließungsgebiete im Stubenwaldgelände, während der immobilienverwaltungsbereich konstante

Umsatzetiöse abwirft. Grundstückserlöse wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr in Höhe von TEuro 3.106

erzielt.

Ein weiterer Leistungsindikator ist der Bestand an flüssigen Mitteln, um den Erhalt der Bestandsimmobiiien

und die Finanzierung neuer Bauprojekte zu gewährleisten und um weitere Erschließungsmaßnahmen im

Stubenwaldgelände durchführen zu können.

Aufgrund des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, einem stabilen Geschäftsverlauf und der weiteren

Erschließung des Stubenwaides kann die wirtschaftliche Lage des Unternehmens insgesamt als gut

bezeichnet werden.

5. Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet. Der Eigenkapitalanteil der

Gesellschaft hat sich weiter verbessert und liegt nun bei 52,9 %. Konstante Umsatzerlöse aus der

Vermietung der Bestandsimmobilien sowie der schrittweise Abverkauf des Erschließungsgebietes

Stubenwald garantieren der Gesellschaft auch künftig entsprechende Erträge und einen stabilen Zufluss an

liquiden Mitteln.

Proqnosebericht

Die Gesellschaft hat im Vorjahr mit der Stadt Bensheim den Städtebaulichen Vertrag für die Erweiterung des

Stubenwaldgeländes abgeschlossen. Insbesondere aufgrund der laufenden Vemiarktung des zweiten

Erschließungsgebietes im Stubenwald erwartet die Gesellschaft auch in Zukunft eine nachhaltig positive

Entwicklung. Im Rahmen des Städtebaulichen Vertrags für den ersten Erschließungsabschnitt des

Stubenwaldgeländes, der nun nahezu vollständig abverkauft ist, wurde der Stadt Bensheim/ Zweckverband

Kommunalwirtschaft (KMB) der laut Generalunternehmervertrag angefallene Wert der Erschließungsanlagen

von DM 6,8 Mio (Euro 3,5 Mio) kostenfrei übertragen.

Das Geschäftsfeld Immobilien wird auf einem gewohnt stabilen Niveau konstante Erträge generieren.
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IV. Chancen und Risikobericht

Für Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Bestandsimmobilien hat die Gesellschaft sowohl im Voijahr

wie auch im laufenden Geschäftsjahr Zuführungen zu den Rückstellungen für Bestandsimmobilien

vorgenommen. Zum 31. Dezember 2018 bestehen insgesamt Rückstellungen für Bestandsimmobilien in

Höhe von TEuro 2.957, so dass kurz- bis mittelfristig anfallende Maßnahmen ausreichend abgedeckt sind.

Entsprechend der Liquiditätssituation der Gesellschaft sollen geplante Maßnahmen kontinuierlich

durchgeführt werden.

Weiterhin sind positive Verkaufsentwicklungen im Stubenwaldgelände zu erwarten, was sich auch im

vorliegenden Wirtschaftsplan 2019 dokumentiert.

Mögliche Risiken aus dem bisherigen Verkauf von Flächen aus dem Erschließungsgebiet Stubenwald sind

im Rahmen der verlustfreien Bewertung ausreichend abgedeckt. Zudem bestehen durch die Ablösung der

Finanzierungsdarlehen keine Finanzierungskosten mehr.

Die weitere Vennarktung wird in Anbetracht der gegenwärtigen Verkaufssituation positiv beurteilt, so dass

geplant ist, kurzfristig sämtliche Restflächen des ersten Erschließungsgebietes Stubenwald verkauft zu

haben und weitere Verkäufe des zweiten Erschließungsgebietes zu tätigen.

Für das Geschäftsjahr 2019, indem weitere Instandhaltungsmaßnahmen und Bauprojekte durchgeführt

werden sollen, ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan der Gesellschaft ein Gewinn in Höhe von TEuro 419

und für das Jahr 2020 in Höhe von TEuro 316.

Tatsächlich eintretende Ereignisse können von den Erwartungen über die voraussichtliche Entwicklung

abweichen.

Im Rahmen des Management- Informationssystems wurden den Kontrollgremien zur Überwachung der

Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2018 zu jedem Quartal detaillierte und zeitnahe Infonnationen zur

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie zu wesentlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Vorgängen

geliefert.

Bensheim, den 29. März 2019

Die Geschäftsführung
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Rechtliche und steuerliche Grundlagen

1. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:

Gesellschafts

vertrag:

Gegenstand des
Unternehmens:

Geschäftsjahr:

Stammkapital:

Beteiligungsver
hältnisse:

Aufsichtsrat:

Geschäftsführer:

Beirat:

Marketing- und Entwicklungs-Gesellschaft Bensheim mbH

Bensheim

Fassung des Gesellschaftsvertrages vom 21. März 2018

Die Errichtung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Immobilien der
Gesellschaft und der Stadt Bensheim. Die Erschließung und
Vermarktung von Gewerbeflächen aus dem Immobilienbestand
sowie der Erwerb und Verkauf von bebauten oder unbebauten

Grundstücken von besonderer städtebaulicher Bedeutung in
Bensheim. Weiterhin ist die Gesellschaft berechtigt, für die Stadt
Benshelm Dienstleistungen im Immobilienbereich wie Management-,
Beratungs-, Vermittlungs- und Verwaltungsaufgaben auszuführen
sowie sonstige Sen/ice- und Beratungsleistungen.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

EUR 282.000,00

Die Stammeinlage ist in voller Höhe geleistet.

Einzige Gesellschafterin ist die Stadt Bensheim.

Der Aufsichtsrat besteht aus höchstens fünf Mitgliedern. Ihm
gehören der Bürgermeister der Stadt Bensheim und bis zu 4 weitere
sachkundige Mitglieder an, die von der Gesellschafterversammlung
in den Aufsichtsrat entsandt werden.

Herr Helmut Richter, Bensheim

Die Gesellschaft wird durch mehrere Geschäftsführer gemeinsam
oder durch einen Geschäftsführer mit einem Prokuristen vertreten.

Sofern nur ein Geschäftsführer vorhanden ist, vertritt er die
Gesellschaft allein. Durch Gesellschafterbeschluss kann Ge

schäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch
können Geschäftsführer durch Gesellschafterbeschluss ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften
mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneinge
schränkt zu vertreten.

Gemäß § 9b des Gesellschaftervertrages hat die Gesellschaft einen
Beirat, der u.a. aus sämtlichen Mitgliedern des Haupt- und Finanz
ausschusses der Stadt Bensheim besteht.
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Handelsregister:

Gesellschafter-

beschluss:

Die Beiratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung
bestellt und abberufen.

Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 21230 im Handels

register beim Amtsgericht Darmstadt eingetragen. Ein aktueller
Handelsregisterauszug der Gesellschaft hat uns vorgelegen.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 19. September 2018 wurden
folgende Beschlüsse gefasst:

Festeilung des Jahresabschlusses 2017
Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das
Geschäftsjahr 2017
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018

2. Wichtige Verträge

Erster Erschließungsabschnitt Stubenwald

Die Entwicklung des Stubenwaldgeländes basiert auf dem Vorvertrag zwischen der MEGB und der

Stadt Bensheim zum Abschluss eines städtebaulichen Vertrags zur Erbringung von Erschließungs

leistungen vor Erlass eines Bebauungsplans vom 23. März 2001. Nach diesem Vertrag verpflichtet

sich die MEGB, die Erschließung des Grundstücke des Vertragsgebiets nach geltendem Satzungs

recht und nach den Festsetzungen des Bebauungsplans bzw. des Erschließungsplans vorzunehmen

und die erforderlichen Baumaßnahmen durchzuführen. Die gesamten Kosten der Erschließungs

und sonstigen Maßnahmen sind von der MEGB zu tragen.

Der Bebauungsplan umfasste für das Gebiet Stubenwald vor Durchführung der Erschließungsmaß

nahmen eine Fläche von 322.796 qm. Die MEGB hat sich gemäß dem städtebaulichen Vorvertrag

dazu verpflichtet, das Gelände in zwei Bauabschnitten zu erschließen. Als vermarktbare Fläche

ergibt sich nach Abzug der Verkehrs- und Grünflächen und unter Berücksichtigung der B-Planän-

derung (Bau Stichstraße) eine Fläche von 304.966 qm.

Zweiter Erschließungsabschnitt Stubenwald

Darüber hinaus hat die Stadtverordnetenversammlung in 2008 beschlossen, den zweiten Erschlie

ßungsabschnitt in die Regionalplanung Südhessen aufzunehmen. Am 17. Dezember 2010 hat die

Regionalversammlung den Regionalplan/Regionalen Flächennutzungsplan förmlich beschlossen

und der Obere Lahdesplanungsbehörde zur Genehmigung durch die Landesregierung vorzulegen.

Der Plan wurde seitens der Landesregierung im Sommer 2011 genehmigt und ist durch Veröffent

lichung der Genehmigung im Staatsanzeiger des Landes Hessen am 17. Oktober 2011 in Kraft

getreten.



EBNER
STOLZ

Anlage 6/3

Erste Maßnahmen zur Erschließung des zweiten Abschnitts werden durch die Gesellschaft seit dem

Geschäftsjahr 2012 durchgeführt.

Im vorvorangegangenen Berichtsjahr wurde mit der Stadt Bensheim der städtebauliche Vertrag für

die Enweiterung des Stubenwaldgeländes abgeschlossen.

Erschließung Riedwiese

Neben der Erschließung des Stubenwaldgeländes wurde auch die Erschließung der bisherigen land

wirtschaftlichen Nutzfläche „Riedwiese" als Gewerbefläche angestoßen. Hierzu liegen bereits die

Verträge über den Ankauf der Grundstücke vor. Die Grundstücke sind in Privateigentum. Die Ver

träge vom 26. Oktober 2017 bzw. vom 17. November 2017 sind jedoch aufschiebend bedingt.

Die aufschiebende Bedingung ist die rechtskräftige Genehmigung des Bebauungsplans durch die

Stadt Bensheim. Neben den Verträgen über den Ankauf wurde bereits der Verkauf der erschlosse

nen Fläche vertraglich festgehalten. Mit Vertrag vom 31. Januar 2018 wurde die Grundstücks

veräußerung mit aufschiebend bedingter Wirksamkeit beschlossen. Die aufschiebende Bedingung

ist ebenfalls die rechtskräftige Genehmigung des Bebauungsplans.

Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bensheim

Am 11. August 1999 wurde zwischen der MEGB (früher: Bürgerhaus GmbH) und der Stadt Bens

heim ein Geschäftsbesorgungsvertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Gegenstand des Ver

trages sind sowohl dienstvertragsrechtliche als auch werkvertragsrechtliche Leistungen, die die

MEGB im Rahmen der Übernahme von Aufgaben der Stadt Bensheim in eigenem Namen und auf

eigene Rechnung zu erbringen hat. Dabei beauftragt die Stadt im jeweiligen Einzelfall die Gesell

schaft, Tätigkeiten auszuüben oder Aufgaben durchzuführen. Hierfür nimmt die MEGB nach Maß

gabe der zwischen ihr und dritten Leistungsempfängern abgeschlossenen Verträge für die von ihr

erbrachten Dienst- und Werkleistungen Entgelte ein. Im Berichtsjahr sind auf Basis dieses Vertrags

keine Umsatzerlöse erzielt worden.

In 2006 schlössen die Stadt Bensheim und die MEGB einen qualifizierten Maklen/ertrag über die

Vermarktung einer Reihe städtischer Gewerbegrundstücke. Hierbei wurde eine Provision von

3,75% des Kaufpreises zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer vereinbart. Im Berichtsjahr sind auf

Basis dieses Vertrags keine Umsatzerlöse erzielt worden.

Am 3. September 2008 wurde ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bensheim

mit Wirkung ab dem 1. Januar 2007 abgeschlossen. Die MEGB verpflichtet sich, Tätigkeiten für die

Stadt auf den Gebieten zu übernehmen, die mit der Wirtschaftsentwicklung oder -förderung zu

sammenhängen. Für die Durchführung dieser Aufgaben gewährt die Stadt Bensheim der MEGB

eine jährliche Pauschalvergütung in Höhe von jährlich TEUR 60.
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Am 25. März 2016 wurde ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bensheim mit

Wirkung ab dem 1. April 2016 abgeschlossen. Die MEGB verpflichtet sich das Team Grundstücks

verkehr der Stadt Bensheim bei Ihren Aufgaben zu unterstützen. Die hierdurch auf die MEGB über

tragenen Aufgaben umfassen im Wesentlichen die Unterstützung bei der Vermarktung städtischer

Grundstücke sowie der gemeinsame Entwicklung von Zielen einer integrierten Stadtentwicklung

bei Gewerbe, Wohnen und Naturschutz. Für die Durchführung dieser Aufgaben gewährt die Stadt

Bensheim der MEGB eine jährliche Pauschalvergütung in Höhe von jährlich TEÜR 8. Dieser Vertrag

wurde mit Wirkung zum 31. März 2017 gekündigt, sodass im aktuellen Berichtsjahr keine Erträge

hieraus erzielt wurden.

Am 15./25. Juli 2016 wurde ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bensheim mit

Wirkung ab dem 1. August 2016 abgeschlossen. Die MEGB verpflichtet sich, die Parkraumbewirt

schaftung diverser städtischer Parkhäuser durchzuführen. Dieser Vertrag ersetzt den Geschäftsbe

sorgungsvertrag vom 17. Februar 2011. Für die Durchführung dieser Aufgaben gewährt die Stadt

Bensheim der MEGB eine jährliche Pauschalvergütung in Höhe von jährlich TEUR 36.

Am 15719. Juli 2016 wurde ein weiterer Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Stadt Bensheim mit

Wirkung ab dem 1. August 2016 abgeschlossen. Die MEGB verpflichtet sich, die Parkraumbewirt

schaftung der mit Parkscheinautomaten bewirtschafteten städtischer Parkflächen durchzuführen.

Für die Durchführung dieser Aufgaben gewährt die Stadt Bensheim der MEGB eine jährliche Pau

schalvergütung in Höhe von jährlich TEUR 11.
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Bautechnische Betreuung

Am 12. Februar 2007 wurde zwischen der Stadt Bensheim und der MEGB rückwirkend zum 1. Ja

nuar 2007 ein Vertrag über die bautechnische Betreuung folgender im Eigentum bzw. im wirt

schaftlichen Eigentum der MEGB befindlichen Objekte in Bensheim geschlossen:

Dalberger Hof und Bürgerhaus Bensheim,

Alte Faktorei, Hauptstr. 39,

Parkhaus Fehlheimer Straße,

Parkhaus Platanenallee,

Tiefgarage Beauner Platz.

Die bautechnische Betreuung wird vom städtischen Team „Immobilienmanagement - Technisches

Gebäudemanagement" wahrgenommen.

Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr,

sofern er nicht mit einer Frist von 6 Monaten zum Vertragsende gekündigt wird. Eine Kündigung
ist bisher nicht erfolgt.

Die bautechnische Betreuung umfasst unter anderem die Erbringung von Architekten- und Fachin

genieurleistungen, die Führung der Korrespondenz sowie die sachliche und rechnerische Prüfung

aller Bauausgaben auslösenden Unterlagen.

Der wirtschaftliche Eigentümer zahlt für Leistungen aus dem Vertrag folgende Sätze der abgerech

neten Netto-Kosten:

5,0% für laufende Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen,

3,5% für laufende Wartung,

9,0% für veranschlagte Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen,'

2,5% für Projektsteuerungen bei Einsatz externer Architekten und Fachingenieure.

Darlehensverträge

Die MEGB hat zur Finanzierung ihrer Gebäude bzw. für die an den Gebäuden der Stadt Bensheim

durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen sowie für das Erschließungsvorhaben Stubenwald

umfangreiche Fremdmittel aufgenommen.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 bestehen hieraus noch Verbindlichkeiten gegenüber Kre

ditinstituten in Höhe von TEUR 2.661. Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber der Sparkasse

Bensheim.
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3. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Bensheim unter der Steuernummer 007 239 05169 geführt.

Die Gesellschaft unterliegt der Körperschaft- und Gewerbesteuer- sowie der Umsatzsteuerpflicht.

Das Geschäftsjahr 2017"wurde umsatzsteuerlich, körperschaftsteuerlich und gewerbesteuerlich

veranlagt.

Die letzte Betriebsprüfung wurde in den Jahren 2010 und 2011 vom Finanzamt Bensheim durch

geführt und erstreckte sich auf die Veranlagungszeiträume 2005-2007 bezüglich Körperschafts

teuer, Gewerbesteuer sowie Umsatzsteuer. Hieraus ergaben sich keine Feststellungen.
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2018

Wir haben die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation anhand des folgenden

Fragenkreises nach § 53 HGrG untersucht und erteilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der

Organbezüge.

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge

schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen

des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung

(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw.

des Konzerns?

Die Organe der MEGB sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung, der

Aufsichtsrat und der Beirat.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer

vorhanden, wird die Gesellschaft jeweils durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich

oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.

Im Berichtsjahr 2018 war nur ein Geschäftsführer bestellt; er vertritt die Gesellschaft al

lein.

Gemäß § 1 des Geschäftsführerdienstvertrags ist der Geschäftsbetrieb in Übereinstim

mung mit dem Gesellschaftsvertrag, den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung

und des Aufsichtsrats sowie dem Gesetz zu leiten.

Nach § 6 Ab. 4 des Gesellschaftsvertrags vom 21. März 2018 (letzte Fassung) bedürfen

alle Geschäfte und Handlungen, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft beeinflussen oder die besonders risikobehaftet sind, der vorherigen Zustim

mung der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann den Auf

sichtsrat mit von ihr festgelegten Zustimmungsbefugnissen beauftragen. Der Katalog zu

stimmungsbedürftiger Geschäfte ist in § 4 der Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh

rung geregelt.

Außerdem hat die Geschäftsführung den Aufsichtsrat und gemäß § 10 des Gesellschafts

vertrags den Beirat über den Gang der Geschäfte, über wesentliche Vorgänge im Bereich

der Immobilien sowie über geplante Abschlüsse, Beendigungen oder Veränderungen von

langfristigen oder bedeutenden Verträgen regelmäßig und zeitnah schriftlich oder münd

lich zu unterrichten.

Die Geschäftsordnung für die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr 2006 erstellt

und von der Gesellschafterversammlung am 14. Februar 2007 beschlossen.

Der Gesellschaftsvertrag vom 21. März 2018 (letzte Fassung), enthält hinsichtlich der

Aufgabenstellung und Zusammensetzung des Aufsichtsrats folgende Regelungen:
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Gemäß § 9a berät und überwacht der Aufsichtsrat die Geschäftsführung auf der Grund

lage des Budgets. Der Aufsichtsrat kann von der Geschäftsführung jederzeit einen münd

lichen Bericht über die in § 90 Abs. 1 AktG näher bezeichneten Angelegenheiten der

Gesellschaft verlangen. Der Aufsichtsrat vertritt die Gesellschaft gegenüber der Ge

schäftsführung gerichtlich und außergerichtlich. Darüber hinaus enthält § 9a Abs. 2 des

Gesellschaftsvertrags einen Katalog von Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des

Aufsichtsrats fallen, soweit sie nicht der Entscheidung der Gesellschafterversammlung

unterliegen oder zu den Angelegenheiten der laufenden Geschäftsführung gehören. Der

Aufsichtsrat besteht aus höchstens fünf Mitgliedern.

Hinsichtlich der Gesellschafterversammlung enthält § 7 des Gesellschaftsvertrags vom 16.

Juni 2010 (letzte Fassung) die Regelung, dass eine Gesellschafterversammlung alljährlich

innerhalb der gesetzlichen Frist (gemäß 42a Abs. 2 S. 1 i.V.m. S. 3 GmbHG bis zum Ablauf

der ersten acht Monate des jeweils laufenden Geschäftsjahres) stattzufinden hat. Die Ge

sellschafterversammlung stellt den Jahresabschluss für das abgelaufene Geschäftsjahr

fest, beschließt über die Ergebnisverwendung, die Entlastung des Aufsichtsrats und be

stellt den Abschlussprüfer für das laufende Geschäftsjahr. Darüber hinaus enthält § 7a

des Gesellschaftsvertrags vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung) einen Katalog weiterer Auf

gaben der Gesellschafterversammlung.

Der gemäß § 5 und § 9b des Gesellschaftsvertrags vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung)

eingerichtete Beirat soll über alle grundlegenden Angelegenheiten der Gesellschaft be

schließen und deren Einbindung in alle städtischen Aktivitäten sicherstellen. Er hat hierbei

die städtischen Belange zu wahren und die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat in

allen mit der Aufgabenstellung der Gesellschaft zusammenhängenden Belangen zu be

raten. Dem Beirat gehören unter anderem alle Mitglieder des Haupt- und des Finanzaus

schusses der Stadtverordnetenversammlung an.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nieder

schriften hierüber erstellt?

-  Nach den uns erteilten Auskünften und durch Einsicht in die entsprechenden Sitzungs

protokolle haben im Berichtsjahr 2018 drei Aufsichtsratssitzungen, vier Sitzungen, des

Beirats und vier Gesellschafterversammlungen stattgefunden; hierüber liegen Protokolle

vor.

An folgenden Terminen fanden im Geschäftsjahr 2018 Sitzungen des Aufsichtsrats

statt:

-20.03.2018

- 18.05.2018

- 18.09.2018

Sitzungen der Gesellschafterversammlung fanden an folgenden Terminen statt:

-31.01.2018

-21.03.2018

- 16.05.2018

- 19.09.2018
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An folgenden Terminen fanden im Geschäftsjahr 2018 die Sitzungen des Beirats statt:

-05.02.2018

- 15.03.2018

-07.05.2018

-26.09.2018

c) In weichen Aufsichtsräten und anderen Kontroiigremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die

einzelnen Mitglieder der Geschäftsieitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinen weiteren Aufsichtsräten und keinen

anderen Kontroiigremien tätig.

Der Geschäftsführer der MEGB vertritt die Gesellschaft auf den Geseiischafterversamm-

iungen der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutzzentrum Bergstraße mbH, Bens

heim, an der die MEGB mit 20% (TEUR 10) beteiligt ist.

d) Wird die Vergütung der Organmitgiieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert
im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen

Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie

wird dies begründet?

Bei der Berichterstattung im Anhang wurde von der Schutzklausel des § 286 HGB Ge

brauch gemacht und Angaben zu den Geschäftsführerbezügen unterlassen. Die Angabe
zur Vergütung des Überwachungsorgans wird im Anhang angegeben. Erfolgsbezogene

Vergütungskomponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung sind nicht

vereinbart.

Wir haben die Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums anhand des folgenden

Fragenkreises nach § 53 HGrG untersucht und erteilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 2:

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des ünternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem

Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und ZuständigkeitenAA/eisungsbefugnisse ersichtlich sind?

Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Für das Berichtsjahr 2018 wurde uns ein Organigramm vorgelegt, aus dem der Organi

sationsaufbau der Gesellschaft sowie die Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten der Mitar

beiter im Geschäftsjahr 2018 hervorgehen. Grundlage für die Zuordnung der Arbeitsbe

reiche und Zuständigkeiten sind die Aufgabenzuordnungen aus den Arbeitsverträgen.

Demnach ergeben sich folgende Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten:

Herr Helmut Richter (Geschäftsführung)

Frau Nadine Balzer (Finanzwesen und Controlling)

Herr Till Florian Gutzeit (VermarktungAA/irtschaftsförderung)

Frau Eva Koch (Assistenz / Wirtschaftsförderung)

Frau Melanie Küfner (Teamassistenz)



Anlage 7/4

-  Herr Michael Rohrer (Facility Management)

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Nach unseren Feststellungen haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach

dem Organisationsplan verfahren wurde.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Nach § 6 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrags vom 16. Juni 2010 (letzte Fassung) bedürfen

alle Geschäfte und Handlungen, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft beeinflussen oder die besonders risikobehaftet sind, der vorherigen Zustim

mung der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung kann den Auf

sichtsrat mit von ihr festgelegten Zustimmungsbefugnissen beauftragen. Der Katalog zu

stimmungsbedürftiger Geschäfte ist in § 4 der Geschäftsordnung für die Geschäftsfüh

rung geregelt. So sind beispielsweise Grundstücksverkäufe nach der Geschäftsordnung

für die Geschäftsführung durch den Aufsichtsrat zu genehmigen und der Beirat und die

Gesellschafterversammlung über Verkäufe zu informieren.

Weiterhin werden auskunftsgemäß Investitionen für Wirtschaftsgüter größeren Umfangs

nur in Abstimmung mit der Geschäftsführung vorgenommen. Eine Wertgrenze wurde

hierfür jedoch nicht festgelegt.

Weitergehende Regelungen, wie die Festlegung eines Verhaltenskodex oder die Benen

nung eines Ombudsmanns sind derzeit auskunftsgemäß nicht geplant.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse

(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -

gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Richtlinien, Arbeitsanweisungen, Arbeitshilfen oder aktuelle Stellenbeschreibungen lagen

uns nicht vor. Grundlage für die Zuordnung der Tätigkeitsbereiche sind die Aufgabenzu

ordnungen aus den Arbeitsverträgen. In diesem Zusammenhang ist auf die geringe An

zahl der Beschäftigten und die Einbeziehung externer Dienstleister hinzuweisen.

In 2012 wurde vom Geschäftsführer, Herrn Richter, ein Organigramm erstellt, das - un

terhalb der Geschäftsführungsebene - in vier Bereiche (Vermarktung, Wirtschaftsförde

rung, Facility Management, Finanzwesen und Controlling) unterteilt ist.

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür, dass nicht ent

sprechend verfahren wurde.
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaitung,

EDV)?

Die Gesellschaft hat im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit und ihrer wirtschaftlichen Bezie

hung zur Stadt Bensheim und zu anderen stadteigenen Gesellschaften über Jahre hinweg

umfangreiche Verträge abgeschlossen.

Die Gesellschaft verwaltet ihre Miet- und Pachtverträge zusätzlich in elektronischer Form

in Excel. Darüber hinaus erfolgt die Auswertung über DATEV.

Fragenkreis 3:

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der

Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des

Unternehmens?

Die Gesellschaft erstellt regelmäßig Quartalsberichte, die eine Plan-Ist-Abweichungsana

lyse ermöglichen.

Der mittelfristige Planungshorizont der Gesellschaft umfasst grundsätzlich einen Zeitraum

von fünf Jahren. Der Wirtschaftsplan 2019 sieht demnach einen Zeitraum bis zum Jahr

2023 vor.

Der Investitionsplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans. Eine Aufteilung der Investitions

summe auf einzelne Projekte Ist bei der Gesellschaft verfügbar. Die Investitionsplanung

erfolgt unter Berücksichtigung gegebenenfalls bestehender sachlicher sowie zeitlicher

Zusammenhänge.

Das Planungswesen und der Planungshorizont entsprechen den Bedürfnissen des Unter

nehmens.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Im Rahmen der Quartalsberichterstattung erfolgt eine Plan-Ist-Abweichungsanalyse.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonde

ren Anforderungen des Unternehmens?

Im Geschäftsjahr 2018 war die Finanzbuchhaltung dazu geeignet, die Geschäftsvorfälle

In sachlicher und chronologischer Reihenfolge zu verarbeiten.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Gesellschaft aufgrund Ihrer Unternehmensstruk-

tur und Unternehmensgröße über kein ausgeprägtes formalisiertes rechnungsbelegungs-

bezogenes internes Kontrollsystem verfügt. Die Kontrolle der Unternehmenssteuerung

erfolgt in erster Linie über die Berichterstattung aller wesentlichen Ereignisse an den Auf

sichtsrat, die Gesellschafterversammlung und den Betrat Insbesondere im Rahmen der

Quartalsberichte.



Die Gesellschaft verfügt über eine Kostenträgerrechnung, die eine sachgerechte Vertei

lung der angefallenen Kosten auf einzelne Kostenstellen (Bestandsimmobilien, Erschlie

ßungsgebiet Stubenwald o.a.) ermöglicht. Dabei können die projektbezogenen Einzel

kosten den entsprechenden Kostenstellen zugeordnet werden. Gemeinkosten wie Per

sonal- und Venwaltungskosten werden Kostenstellen anteilig zugeordnet.

Die Gesellschaft verwendet das Buchführungssystem/ERP-System DATEV Kanzlei Rech

nungswesen pro V7.21 mit einem Kostenrechnungs-Modul, so dass eine projektbezo

gene Kostenerfassung erfolgt.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Erkenntnisse dafür gewonnen, dass das

Rechnungswesen nicht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens entspricht.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskon

trolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Eine systematische Liquiditätskontrolle auf der Basis einer Plan-Ist-Abweichungsanalyse

erfolgt im Rahmen der Quartalsberichtserstattung und des Wirtschaftsplans. Dabei wer

den die Gremien im Rahmen der Quartalsberichtserstattung informiert.

Darüber hinaus verschafft sich die Geschäftsführung auskunftsmäßig einmal wöchentlich

die notwendige Übersicht über die auf den Bankkonten geführten Bestände.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An

haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Aufgrund der Größe der Gesellschaft wird ein zentrales Cash-Management nicht unter

halten.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das

bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv ein

gezogen werden?

Seit dem 1. Januar 2006 wird von der Gesellschaft die Abrechnung und Verwaltung der

vermieteten Flächen in den Bestandsimmobilien selbst durchgeführt.

Darüber hinaus werden Leistungen im Wesentlichen gegenüber der Alleingesellschafte

rin, der Stadt Bensheim, im Rahmen der Verwaltung der Bestandsimmobilien und gegen

über Dritten aus den Verkäufen von Grundstücken abgerechnet.

In 2012 wurde ein Mahnwesen im Buchhaltungssystem DATEV implementiert, mit Flilfe

dessen das Forderungsmanagement erleichtert wurde. Dabei wird monatlich eine Aus

wertung der überfälligen Forderungen gestartet und im Anschluss gegebenenfalls Mahn

schreiben erstellt. Weitergehende Maßnahmen werden individuell an die jeweilige Situa

tion angepasst entschieden.

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Feststellungen getroffen, dass Entgelte nicht

vollständig oder zeitnah abgerechnet worden sind.



g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es aiie

wesentlichen Unternehmens-ZKonzernbereiche?

Vor dem Hintergrund von Unternehmensstruktur und Unternehmensgröße erfolgt das

Controlling im Rahmen der Quartalsberichte durch Soll-Ist-Abgleich. Im Rahmen unserer

Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte dafür gewonnen, dass das Controlling nicht den

Anforderungen des Unternehmens entspricht.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der

Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft ist zu 20% (TEUR 10) an der Gemeinnützige Gesellschaft Naturschutz

zentrum Bergstraße mbH, Bensheim, beteiligt. Die Beteiligung wird regelmäßig von der

Geschäftsführung überwacht.

Fragenkreis 4:

Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-ZKonzerngeschäftsführung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt wer

den können?

Die vierteljährliche Risikoberichterstattung im Rahmen der Quartalsberichte ist in die Be

reiche Vertragswesen (Wesentliche Verträge), Rechtsstreitigkeiten, Verkaufsaktivitäten

Stubenwald, Instandhaltung Bestandsimmobilien und tiquidität sowie Eigenkapitalsitua

tion gegliedert. Nach Benennung der einzelnen Risiken, einer inhaltlichen Beschreibung '

und einer Risikoklassifizierung werden die eingeleiteten Maßnahmen und die weitere

VorgehensweiseZErgebnisse festgehalten.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich An

haltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Vor dem Hintergrund der Größe der Gesellschaft ist die Risikoberichterstattung als aus

reichend anzusehen und geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die

Maßnahmen nicht durchgeführt werden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Geschäftsführung hat in einem Risikobericht die bestehenden Risiken dokumentiert

und bewertet.
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d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktu

ellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und ange-

passt?

Das Risikofrüherkennungssystem wird fortlaufend und systematisch an sich ändernde

Entwicklungen angepasst.

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Finanzinstrumente sowie andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate werden bei

der Gesellschaft nicht eingesetzt. Die Fragen 5a) bis 5f) sind daher für die Gesellschaft

nicht anwendbar.

Fragenkreis 6:

Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende interne Revision/Kon

zernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere

Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die Gesellschaft verfügt über keine eigene oder externe interne Revision. Die Fragen 6b)

bis 6f) sind daher auf die Gesellschaft nicht anwendbar.

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung,
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans.

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu

Zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nach unseren Feststellungen wurden alle Zustimmungspflichtigen Geschäfte den Über

wachungsorganen vorgelegt.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsor

gans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es hat keine Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa

chungsorgans stattgefunden.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche,

aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B.

Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Soweit wir prüften, sind anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen keine ähnlichen,

aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelten Maßnahmen vorgenommen worden.
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Sat

zung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungs-

örgans übereinstimmen?

Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zur Rechnungslegung so

wie gegen sonstige, nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung bezogene gesetzliche

Vorschriften, gegen den Gesellschaftsvertrag oder gegen die Geschäftsordnung oder ge

gen bindende Beschlüsse des Aufsichtsrats haben wir, soweit wir prüften, nicht festge

stellt.

Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anla

gewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf RentabilitätAA/irtschaftlich-

keit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Grundlage der Beschaffung von Anlagegütern ist der genehmigte Investitions / Wirt

schaftsplan.

Rentabilität, Finanzierbarkeit und Risiken werden im Rahmen der Investitionsplanung ge

prüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht

ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei

Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Im Berichtsjahr haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht

und Abweichungen untersucht?

Die noch ausstehenden Erschließungskosten für das Gelände Stubenwald sowie die lau

fenden Bauprojekte werden im Rahmen einer Ist-Aufstellung mit einer Schätzung des

zukünftigen Kostenanfalls überwacht und auftretende Abweichungen werden unter

sucht.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben?

Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Werden die Planansätze außerhalb von auftretenden Massenmehrungen um mehr als

10% überschritten, sind entsprechende Nachträge zu erstellen, die ebenfails aus dem

laufenden Investitionsbudget zu decken sind. Nach unseren Feststellungen ergeben sich

hierfür keine Anhaltspunkte.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöp

fung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?
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Nach unseren Feststellungen ergeben sich hierfür keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 9:

Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL,

VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Es haben sich im Rahmen unserer stichprobenartigen Prüfungen keine Anhaltspunkte für

Verstöße gegen die genannten Vergaberegelungen ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B.

auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Es erfolgt grundsätzlich die Einholung von Vergleichsangeboten.

Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Berichterstattung an das Überwachungsorgan erfolgt durch die Quartalsberichte und

Wirtschaftspläne.

Darüber hinaus wurden Aufsichtsrat, Beirat und Gesellschafterversammlung ausweislich

der Sitzungsprotokolle und dokumentiert durch die Geschäftsführung zeitnah und um

fassend über die Entwicklung der laufenden gerichtlichen und außergerichtlichen Ausei

nandersetzungen sowie die übrigen Risiken und die laufende Geschäftstätigkeit infor-

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh

mens/Konzerns und in die wichtigsten ünternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den im Rahmen unserer Prüfung gewonnen Erkenntnisse vermitteln die von der

Geschäftsführung weitergegebenen Informationen einen zutreffenden Eindruck von der

wirtschaftlichen Lage der MEGB. Im Übrigen wird auf Frage 1 Da) verwiesen.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrich

tet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte

Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen und wesentliche ünterlassungen vor und

wurde hierüber berichtet?

Die Geschäftsführung hat im Rahmen der Berichterstattung gegenüber den Aufsichtsor

ganen nach den in unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen insbesondere über das

Erschließungsgebiet Stubenwald sowie die Entwicklung diverser Bauprojekte angemes--

sen und zeitnah informiert.
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Unsere Prüfung ergab keine Hinweise auf weitere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht

ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle im Berichtsjahr, Fehldispositionen waren

nicht erkennbar, ebenso ergaben sich keine Hinweise auf Unterlassungen.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-ZKonzerngeschäftsführung dem Überwachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Ein entsprechender Bericht wurde im Berichtsjahr nicht verlangt, im Übrigen wird auf

Frage 10a) verwiesen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unter

nehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich, soweit wir prüften, keine Anhaltspunkte erge

ben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt

und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwächungsorgan erörtert?

Die MEGB hat für die Organe Aufsichtsrat, Beirat und Geschäftsführung eine Vermögens

schaden-Haftpflichtversicherung mit letzter Vertragsänderung vom 23. Dezember 2005

abgeschlossen. Die Vertragsvereinbarungen sehen einen Selbstbehalt von DM 10.000

(EÜR 5.112,92) vor.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans ge

meldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsverein offen gelegt worden?

Interessenskonflikte der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden nicht

gemeldet.

Wir haben die Vermögens- und Finanzlage anhand des folgenden Fragenkreises nach § 53 HGrG

untersucht und erteilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 11:

üngewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem ümfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein, es besteht kein in wesentlichem ümfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges

Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?



Die Gesellschaft verfügt aus dem Erschließungsprojekt Stubenwald über einen Bestand

an unbebauten Verkaufsgrundstücken. Der Bestand entspricht dem derzeitigen Erschlie-

ßungs- und Verkaufsstadium und ist unter Berücksichtigung der aktuellen Vermarktungs

situation auf Grundlage der angefallenen Herstellungskosten mit TEUR 3.439 (Vorjahr:

TEUR 3.408) bewertet. Die Gesellschaft hat auf die Anschaffungs- bzw. Herstellungskos

ten von TEUR 3.566 (Vorjahr: TEUR 3.511) Abwertungen zur verlustfreien Bewertung in

Höhe von TEUR 126 vorgenommen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage im Vergleich zu den bilanziellen

Werten erheblich höhere oder niedriger Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich

beeinflusst wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben.

Fragenkreis 12:

Finanzierung:

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen?

Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finan

ziert werden?

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2018 ein Eigenkapital von

TEUR 8.432 aus. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 52,9% (Vorjahr: 47,5%).

Die Rückstellungen und Verbindlichkeiten belaufen sich am Bilanzstichtag auf

TEUR 7.519 (Vorjahr: TEUR 7.958). Dabei entfalien auf Darlehen von Kreditinstituten

TEUR 2.661 (Vorjahr: TEUR 3.836).

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14. Oktober 2004 beschlossen, dass die Stadt

Bensheim als Gesellschafterin gegenüber der MEGB erklärt, dass sie dafür Sorge trägt,

dass die Gesellschaft in der Weise finanziell ausgestattet wird und bleibt, dass sie jederzeit

in der Lage ist, ihre finanziellen Verpflichtungen gegenüber Dritten, insbesondere die

Tilgung der im Zuge des Ankaufs des Stubenwaldgeländes durch die Gesellschaft bei der

Sparkasse Bensheim aufgenommenen Darlehen in Höhe von TEUR 12.527, zu erfüllen.

Die Stadt Bensheim verpflichtet sich ferner, die zur Aufrechterhaltung des ordnungsge

mäßen Geschäftsbetriebs notwendige Liquidität herzustelien und zu unterhalten. Auf

Anforderung der Geschäftsführung wird die Stadt Bensheim insoweit die notwendigen

Mittel zur Verfügung stellen.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen ergeben sich aus dem Erhalt der Bestandsimmo

bilien und der Erschließung des Stubenwaidgeiändes. Die Investitionen sollen im Wesent

lichen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen

wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die MEGB ist keine Konzernobergesellschaft.
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-ZFördermittel einschließlich Garantien der öf

fentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Ver

pflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Berichtsjahr hat die Gesellschaft einen Verlustausgleich für die Objekte Bürgerhaus

Bensheim/Dalberger Hof von der Stadt Bensheim in Höhe von TEUR 142 erhalten.
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Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung:

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2018

EUR 282.000,00.

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 8.432. Die Eigenkapi

talquote beläuft sich auf 52,9%.

Die Gesellschaft rechnet für die kommenden beiden Geschäftsjahre mit positiven Ergeb

nissen.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt

schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Das Jahresergebnis 2018 soll nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag auf neue Rech

nung vorgetragen werden. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftli

chen Lage des Unternehmens vereinbar.

Wir haben die Ertragslage anhand des folgenden Fragenkreises nach § 53 HGrG untersucht und

erteilen hierüber folgenden Bericht:

Fragenkreis 14:

RentabilitätAA/irtschaftlichkeit:

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunter

nehmen zusammen?

Das Ergebnis des Unternehmens setzt sich wie folgt zusammen:

Vermarktung Gewerbegrundstück

Facility Management

Wirtschaftsförderung und Beratung

Jahresüberschuss

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Wie im Vorjahr hat die Gesellschaft einen Verlustausgleich für die Objekte Bürgerhaus

Bensheim und Dalberger Hof in Höhe von TEUR 142 von der Stadt Bensheim erhalten,

der unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen ist.

Belastet ist das Jahresergebnis durch Zuführungen zu Rückstellungen für Instandhaltun

gen der Bestandsimmobilie in Höhe von TEUR 383 (Vorjahr: TEUR 558).
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c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen
zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen

Konditionen vorgenommen werden?

Die Leistungsbeziehungen mit der Gesellschafterin Stadt Bensheim erfolgen auf der

Grundlage des Geschäftsbesorgungsvertrags mit der Stadt Bensheim.

Die Anmietung und Vermarktung der sogenannten Bestandsimmobilien erfolgt im We

sentlichen auf der Grundlage der mit der Stadt Bensheim getroffenen Vereinbarungen

auf Basis der abgeschlossenen Pachtverträge.

d) Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen:

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung wa

ren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Gemäß der von der Gesellschaft erstellten Trennungsrechnung wurde im Berichtsjahr

innerhalb des Geschäftsfeldes der Grundstücksvermarktung ein positives Ergebnis nach

Umlagen in Höhe von TEUR 1.581 erwirtschaftet. Für den Bestand an unbebauten Ver

kaufsgrundstücken des Stubenwaldgeländes ist eine Abwertung in Höhe von TEUR 127

vorgenommen. Die Abwertung war notwendig, da die zu entartenden Verkaufserlöse

die bereits angefallenen und bis zum Verkaufszeitpunkt noch zu entartenden Kosten

nicht vollständig abdecken.

Innerhalb des Geschäftsfeldes der Objektvermarktung wurde im Berichtsjahr ein Verlust

nach Umlagen in Höhe von TEUR 323 realisiert. Gemäß der von der Gesellschaft erstell

ten Trennungsrechnung wurden im Berichtsjahr aus dem Betrieb der Bestandsimmobi

lien Bürgerhaus Bensheim und Dalberger Hof Verluste erzielt, die durch die Stadt Bens

heim in Höhe von TEUR 142 ausgeglichen wurden. Auch bei vertragsgemäßer Abwick

lung und Zahlungseingängen durch den Pächter entstehen der Gesellschaft jährlich Ver

luste. Gemäß Wirtschaftsplan 2019 ist der Verlustausgleich der Stadt Bensheim auch für

die Jahre 2019 - 2023 eingeplant.
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b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnah

men handelt es sich?

Hinsichtlich der verlustbehafteten gemeinsamen Vermarktung der Objekte Bürgerhaus

Bensheim und Dalberger Hof ist festzustellen, dass dem derzeitigen Pächter gekündigt

wurde. In Abstimmung mit der Stadt Bensheim wird zur Zeit an einer Entwicklung des

Objektes gearbeitet.

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Ein Jahresfehlbetrag ist nicht entstanden.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter

nehmens zu verbessern?

vgl. Fragenkreis T5b)



Allgemeine Auftragsbedingungen Anlage 8

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas
send „Wirtschaftsprüfer" genannt) und Ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
Ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenütrer.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten tiedarf der schriftlichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Venwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen ̂  der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
W/irtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündiiche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, Ist allelne diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, kOnnen jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse Infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hOren.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPG, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
trewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schaden aus der Verletzung von Letjen, KOrper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPG auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
tsestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte HOchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall Im Sinne von Abs. 2 Ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden In einem oder In mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenhelten mitei
nander In rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € In
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mln-
destverslcherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht Innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh
ren sind, sowie bei einer schüldhaften Verletzüng von Leben, Körper oder
Gesündhelt sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährüng geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so Ist ein
Hinwels auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfüng Im Lage
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers ünd mit dem von Ihm genehmigten
Wortlaüt zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den WIderrüf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsaüsfertigüngen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders In Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung In Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer Ist berechtigt, sowohl bei der Beratüng In steüerll-
chen Einzelfragen als aüch Im Falle der Dauerberatüng die vom Aüftraggeber
genannten Tatsachen, Insbesondere Zahlenangaben, als richtig ünd vollstän
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Büchführungsaüfträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von Ihm festgestellte Unrichtigkelten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzü
ausdrücklich den Aüftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Aüftragge-
tier dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrüng von Fristen wesentlichen
Unterlagen, Insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wrtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszelt zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, In die Vertragsdauer fallenden Tätigkel
ten:

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbelturig einmalig anfallender Steüerangelegenhelten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung In Verfahren vor den Gerichten der Fi
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkelt sowie In Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit Im Zusammenhang mit Um
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pfllchten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazü nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
In Betracht kommenden umsatzsteuerrechtllchen Vergünstigungen wahrge
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggetier
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt
schaftsprüfer entsprechend In Textform Informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse aüf Vergütung und Auslagen
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Aüftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so Ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer Ist nicht bereit, an Strelttiellegungsverfahren vor einer
Verbraücherschllchtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstrelttielle-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Aüftrag, seine Dürchführüng ünd die sich hieraüs ergebenden An
sprüche gilt nur deutsches Recht.

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggetrer vorzulegenden Jahres
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerüng erforderlicher Aüfstellüngen
ünd Nachwelse

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden Im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung In Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aüfgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechüng und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laüfende Steuerberatüng ein Pau
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkelten gesondert zu honorle-

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer aüch Steuerberater Ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessüng der Vergütung anzuwenden Ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung In Textform
vereinbart werden.
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1. Prüfungsauftrag

In der Hauptversammlung vom 26. Juni 2017 der

G6EW, Gruppen-tias- und ElektrizKätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft
Bensheim

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" oder "GGEW AG" genannt -

sind wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt worden. Der Vorstand hat uns dem
zufolge den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbeziehung der zu
grunde liegenden Buchführung und den Lagebericht zu prüfen und über die Prüfung zu berichten.

Der Prüfungsauftrag umfasst somit auch die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in
der Internen Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG).

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die Prüfung des Jahresat>schlusses der Gesellschaft zum
31. Dezember 2017 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 3 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als große Kapital
gesellschaft einzustufen und daher prüfungspfllchtig gemäß §§ 316 ff. HGB.

Auftragsgemäß erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und
der wirtschaftlichen Verhältnisse nach den Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrund
sätzegesetz (HGrG), Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Anlage J.

Gemäß §318 HGB sind wir auch beauftragt worden, den von der Gesellschaft zum
31. Dezemt>er 2017 zu erstellenden Konzernabschluss zu prüfen. Unser Bericht über diese Prüfung
datiert vom 25. April 2018.

Der Prüfungsauftrag umfasst auch die Rüfung des Berichts des Vorstands über die Beziehungen zu
verbundenen Unternehmen im Sinne des § 312 AktG. Unser Bericht über diese Prüfung datiert vom
25. April 2018.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet halsen.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§
49 und 53 WPG sowie §§ 28 ff. unserer Berufesatzung entgegen.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard IDW PS 450 "Grundsätze ordnungs
mäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V. (IDW),
Dösseldorf, erstellt.

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragst>edingungen für Wirtschaftsprüfer
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde. Die Höhe un
serer Haftung t>estimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr.
9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.
Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben bzw. Dritten mit unserer Zustimmung zur
Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich zu
vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten uns
gegenüber gelten sollen.
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2. Grundsätzliche Feststeilungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HOB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestellten Berichterstattung
zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch den ge
setzlichen Vertreter Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir auf Grund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unter
nehmens ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen
haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Ent
wicklungen sowie eine kritische Würdigung der zu Grunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Pro
gnoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurtei
lung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Untemehmenstätigkeit und auf die Beur
teilung der künftigen Entwicidung des Unternehmens ein, wie sie im Jahresabschluss und Im Lagebe
richt ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un
mittelbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss
und den Lagebericht, sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungen zur Ermittlung der Herstellungsko
sten, Planungsrechnungen, Verträge, Protokolle und Berichterstattungen an Gremien, die wir im Rah
men unserer Prüfung herangezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung
durch den Vorstand im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf der Geselischaft

Oer Lagebericht des Vorstands enthält unseres Erachtens folgende Kemaussagen zur wirtschaftlichen
Lage und zum Geschäftsverlauf:

1. Geschäftsverlauf geprägt von mengenbedingem Umsatzanstieg
2. Solide Vermögens- und Finanzlage
3. Investitionen des Geschäftsjahres in Höhe von TEuro 12.424

zu 1.:

Die gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Umsätze Infolge eines signifikanten Anstiegs der Kundenzahl
in den Sparten Gas und Strom haben zu einer stabilen Ertragslage für das Unternehmen beigetragen.
Im Lagebericht wird herausgestellt, dass die Strom- und Gaspreise nicht erhöht wurden. Als wichtiger
Grund für die attraktive Preisgestaltung wird der effiziente Energieeinkauf über das Tochterunterneh
men GGEW Trading GmbH genannt. Der Stromabsatz an Endkunden hat gegenüber dem Vorjahr um
rd. 5 % zugenommen; der Absatz an Gas verzeichnet eine Steigerung von rd. 30 %. Hauptursächlich
für diese Entwicklung waren die Absätze im Tarifsegment in den überregionalen Netzen. Der Umsatz
im Bereich Strom liegt nunmehr bei Mio. Euro 178,7 und im Bereich Gas bei Mio. Euro 62,5. Entspre
chend der Stelgerung bei der Gesamtleistung der Gesellschaft sind die MaterlalaufWendungen
(Aufwendungen für bezogene Leistungen) und Personalaufwendungen ebenfalls angestiegen. Der um
periodenfremde Sachverhalte bereinigte Materialaufwand (insbesondere um Gutschriften für EEG-Um-
lagen) lag bei rd. Mto. Euro 215,2 (im Vorjahr: Mio. Euro 193,9). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich
eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl bei der Gesellschaft. Der Personalaufwand liegt daher mit Mio. Euro
13,3 über dem Niveau des Vorjahres. Neben nahezu konstanten At»schreibungen infolge kontinuierli
cher Reinvestitionen sind auch die sonstigen k)etrieblichen Aufwendungen nur wenig gesunken. Das
Jahresergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr daher nur geringfügig verändert. Der Jahresüber-
schuss beträgt im Berichtsjahr TEuro 3.016 (im Vorjahr: TEuro 3.226).
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Das positive Ergebnis sowie die Entwicklung beim FremdkapHal haben zu einer nahezu konstanten
Entwicklung der Eigenkapitaiquote geführt. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapitat gedeckt. Die
Investitionsmaßnahmen im Berichtsjahr konnten weitestgehend aus Eigenmitteln und langfristigem
Fremdkapita! finanziert werden. Damit ist auf Grund der soliden und geordneten Verhältnisse der Ge
sellschaft die Vermögens- und Kapitallage als weiterhin konstant gut zu bezeichnen.

zu 3.:

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von TEuro 12.424 vor
genommen, die mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapitai fristenkonkruent finanziert wurden. Bei
den durchgeführten Investitionen entfallen TEuro 7.704 auif technische Anlagen und Maschinen und
TEuro 2.705 auf andere Bauten und Anlage im Bau. Die Neu- und Ersatzinvestitionen dienen vor allem
der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft. Zur Entwicklung des Anlagevermögens ver
weisen wir auf den Aniagenspiegel in der Anlage C dieses Berichts.

2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft im Lagebericht basiert auf Annah
men, bei denen Beurteiiungsspieiräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In
diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kemaussagen hinzuweisen:

1. Stabiles Jahresergebnis envartet
2. Derzeit keine Risiken für den Fortbestand der Gesellschaft

zu 1.:

Der Vorstand rechnet in ihrer Planung für 2018 mit einem Geschäftsverfauf auf Basis des Jahres 2017,
Dementsprechend wird sich die Umsatz- und Kostensituation konstant entwickeln. Dabei geht die Ge
sellschaft davon aus, dass die Umsätze auf Grund weiterer Mengensteigerungen weiter steigen wer
den. Die Steigerungen im Kostensektor werden sich zudem auf alle Kostenbereiche auswirken. Auf
Grund der weiter voranschreitenden Entwicklung im Energiebereich mit einer hohen Regelungsdichte
und wachsendem Kostendruck muss davon ausgegangen werden, dass die Eigenkapitalverzlnsung
geringer werden kann. Die Geschäftsführung rechnet auf Grundlage dieser Gegebenheiten mit einer
moderaten Entwicklung des Jahresergebnisses auf Niveau der Vorjahre. Die zu GrurKfe liegenden An-
riahmen des Vorstands sind insofern plausibel und decken sich mit unseren t)ei der Abschiussprüfurg
gewonnenen Erkenntnissen.

^ 2.:
Über die Entwicklung der allgemeinen Situation der Branche hinausgehende Risiken für die künftige
Entwicklung liegen nach Auffassung des Vorstands nicht vor. Die relativ konstante Eigenkapitalquote
sowie die geordneten Verhältnisse der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft lassen auf eine
solide Entwicklung schließen. Ferner sind die geplanten künftigen Investitionen nicht höher als in den
Vorjahren, so dass die Liquiditätssituation der Gesellschaft planbar erscheint. Dementsprechend wird
der Fortbestand der Gesellschaft vom Vorstand derzeit als nicht risikogefährdet angesehen. Insoweit
ist die Darstellung der Entwicklung und der Risiken im Lagebericht plausibel und deckt sich mit den bei
unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen.

2.2 Zusammenfassende Feststellung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von
der Lage der Gesellschaft vermittelt und die künftige Entwicklung sowie die Chancen und die Risiken
der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen der Gesellschaft verweisen wir im Übrigen auf die
Anlagen G bis I.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den nach deut
schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschiuss und den Lagebericht auf die Ein
haltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der Sat
zung geprüft.

Der gesetzliche Vertreter trägt die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegenüber uns ais
Abschiussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen
unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen
Prüfung zu beurteiien.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insov\/eit zu den Aufgaben un
serer Abschiussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf
den nach deutschen Rechnungsiegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschiuss oder auf den La
gebericht ergeben.

Die Prüfung erstreckte sich ferner gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG auf die Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und die wirtschaftiichen Verhältnisse.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderiichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah
men unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch geset^lche
Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den
Auftrag und die jeweiiigen Berichtspfiichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschiussprüfung nach § 316 ff. HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Ab
schlussprüfungen vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu pianen und durchzuführen, dass mit
hinreichender Sicherheit beurteiit werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschiuss und der La
gebericht frei von wesentiichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die An
gaben In Buchführung, Jahresabschiuss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die
Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrund
sätze und der wesentiichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamt
darstellung des Jahresabschlusses urrd des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prü
fung eine hinreichend sichere Grundiage für unser Prüfungsurteil bildet.

Ergänzend verweisen wir auf die International Standards on Auditing (ISA).

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an
gelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Clberwa-
chungsaufgabe zu ziehen.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstra
tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Untemehmensumfeides und auf Auskünften der Ge
schäftsleitung über die wesentiichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Bei der Beurteilung des rechnungsiegungsbezogenen internen Kontroilsystems sind wir wie folgt vorge
gangen: Ausgehend von den externen Faktoren und den Steuerungs- und Überwachungsprozessen
auf der Gesellschaftsebene analysierten wir die internen Kontrolimechanismen. In einem zweiten
Schritt der Prozessanalyse beurteilten wir, Inwieweit die wesentlichen Risiken, die einen Einfluss auf
unser Prüfungsrisiko haben, durch die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroil- und Üt}erwa-
chungsmaßnahmen vermindert wurden.
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Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroiisystems wurden l)ei
der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funkttonsfähige Kontrollen implementiert waren und damit
ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres
abschlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prüfungshandiungen im Hin
blick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. So
weit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben analyti
schen Prüfungshandlungen in Form von Plauslbiiitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand
von Beiegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art
und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsabiauf und den Einsatz von Mitar
beitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung be
achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungszieie führten zu folgenden Schwer
punkten unserer Prüfung:

- Funktionsfähigkeit von rechnungsiegungsrelevanten internen Kontrollen
- Bestand und Werthaltigkeit des Anlagevermögens
- Bestand und Werthaltigkeit der Vorräte und der Liefer- und Leistungsforderungen
- Prüfui^ der Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen und der Verbindlichkeiten
- Plausibltität der prognostischen Angaben im Lagebericht

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktions
tests, analytische Prüfungshandiungen sowie Einzeifailprüfungen.

im Rahmen unserer Einzeifailprüfungen hat)en wir Bestätigungen der für die Geselischaft tätigen Kre
ditinstitute sowie - in Stichproben - der Kunden und Lieferanten eingeholt. Die Bestimmung der Stich
proben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungstegungsbezogene interne
Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der Jeweils zu beurteilenden Geschäflsvorfälie im Wege ei
ner Zufalisauswahl oder einer bewussten Auswahl.

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensionsverpfiichtungen haben wir
unser Urteil auf die Berechnungen des beauftragten Gutachters der Gesellschaft gestützt. Wir haben
die Bewertung der Pensionsverpfiichtungen durch Plausibiiitätskontroilen geprüft. Nach unserer Auffas
sung ist die Vorgehensweise im Rahmen der Berechnungen in allen wesentlichen Schritten sachge
recht und schlüssig.

Das Anlagevermögen haben wir Insbesondere hinsichtlich der Zu- und Abgänge geprüft. Bei den Zu
gängen haben wir vor allem die Zulässigkeit der Aktivierung und die vollständige Erfassung alier zu ak
tivierenden Kosten geprüft. Darüber hinaus haben wir uns von der Richtigkeit der Abschreibungen
überzeugt. Die Abgänge haben wir im Wesentlichen auf die vollständige Erfassung der ausgesonder
ten Gegenstände sowie auf die zutreffende wertmäßige Ausbuchung hin überprüft.

Die Bestände des Vomatsvermögens wurden anhand der Inventurlisten, einschließlich Auswertung
bzw. Zusammenfassung, geprüft. Die Bestartdsilsten wurden stichprobenweise rechnerisch und form
ell, hinsichtlich der zulässigen Bewertungsmethode und Bewertungsdurchführung überprüft.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben
wir insbesondere hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit anhand von Saldenbestätigungen, deren Versendung
und Rücklauf unter unserer Kontrolle standen, geprüft. Des Weiteren haben wir uns von der Angemes-
senheit und Funktionsfähigkeit des Mahnwesens überzeugt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden im Wesentlichen anhand der vorgelegten
Bankauszüge und Saidenbestätigungen sowie der Kassenbücher und -Protokolle überprüft.
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Neben der Kontrolle der Inanspruchnahme und Auflösung bestehender Rückstellungen richtete sich
unsere Prüfungstätigkeit vor allem auf die vollständige Erfassung aller wesentlichen, erkennbaren Risi
ken des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden hauptsächlich hinsichtlich der vollständi
gen und zutreffenden Erfassung der Kreditoren sowie der Abwicklung der Zahlungen überprüft.

Die Prüfung der Umsatzerlöse erfolgte Im Zusammenhang mit der Prüfung der Forderungen aus Liefe
rungen und Leistungen.

Der Materiaiaufwand wurde im Wesentlichen durch analytische PrüfungsharKlIungen, insbesondere
Kennzahlenvergleiche verplausibilisiert.

Für den Personalaufwand wurde eine Plausibilitätsprüfung der Löhne und Gehälter anhand der Mitar
beiterzahlen und der Lohn- und Gehaltswerte vorgenommen.

Die Prüfung der sonstigen Aufwendungen erfolgte anhand bestehender Verträge sowie gezielter Stich
proben in einzelnen wesentlichen Posten.

Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung der Ord
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
(IDW PS 720)" zu Grunde.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen tiaben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Wir haben die Prüfung in den Monaten März und April 2018 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft
in Bensheim und in unseren Kanzleiräumen durchgeführt. Die Schlussbearbeitung des Auftrags er
folgte in unseren Geschäftsräumen.

Eine Vorprüfung zur Vorbereitung unserer Abschlussprüfung haben wir im Zeltraum zwischen De
zember 2017 und Februar 2018 vorgenommen.

Alle von uns ertjetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü
fung von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die
Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses in einer von
uns eingeholten Vollständigkeitserklärung am 25. April 2018 schriftlich bestätigt.
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4. Festeteilungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfäiie der Geseiischaft sind nach unseren Feststeiiungen voiistän-
dig, fortiaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermögiicht eine klare und übersichtliche Ordnung des
Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Geseiischaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im
Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsge
mäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der
Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angat>en in den Konten möglich ist. Die Buchführung
entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontroiisystem, der Datenfluss und das Belegwesen er
möglichen die vollständige, richtige, »itgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge
schäftsvorfäiie.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen fuhren nach dem Ergebnis
unserer Prüfung zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung, Im nach deutschen Rech
nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lageljericht.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von Schieupen CS durchgeführt.

4.1.2 Jahresabschluss

in dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzli
chen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenab
hängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen
der Satzung beachtet.

Wegen einer den Jahresabschluss betreffenden Erweiterung der Abschlussprüfung auf Grund zusätzli
cher Beauftragung berichten wir nachstehend auch über das Ergebnis dieser Prüfung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Geseiischaft für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sind nach unseren Feststeiiungen ordnungsmäßig aus der
Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Aus
weis- und Bewertungsvorschriflen wurden dabei ebenso beachtet wie der Stetigkeitsgrundsatz des
§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle
berichtet wird, steilen wrir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter
vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Der Lagebericht der Geschäftsführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden
Regelungen des Geselischaftsvertrags. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss
sowie mit den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutref
fende Vorstellung von der Lage der Geseiischaft. Unsere Prüfung hat zu dem Ergebnis geführt, dass
im Lagebericht die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt
sind und dass die Angaben nach § 289 Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte
Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nachste
hend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise
für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachstehend im
Einzelnen ein auf:

-  die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

-  den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachveriialtsgestaltende Maß
nahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4
zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere
Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnut
zung von Ermessensspielräumen.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB ist in der Berichterstattung des Abschlussprüfers auf wesentliche Be
wertungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrund
lagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnut
zung von Ermessensspielräumen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Er
tragslage haben.

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang ange
geben.

Die Gesellschaft hat keine Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte ausgeübt, die für die Vermö
gens-, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung sind.

Neben der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten gehören Annahmen über wert
bestimmende Komponenten zu den Bewertungsgrundlagen. Die Bewertung von Vermögensgegen
ständen und Schulden gemäß § 253 HGB erfordert die Einschätzung zukünftiger Entwicklungen, die
mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dieser Zukunftsbezug führt zu Ermessensspielräu
men, die der Bilanzierende bei pflichtgemäßer Ausübung seiner Rechnungslegungsverpflichtung aus
zufüllen hat. Der Abschlussprüfer kann naturgemäß die Ausübung der Ermessensspielräume nur auf
ihre Plausibilität hin überprüfen.

Solche Ermessensspielräume mit Zukunftsbezug hat die Gesellschaft nach unserer Auffassung nicht
ausgeübt.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden An
gaben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den voriiegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung
führen würde.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaitenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun
gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshand-
lungen im Prüfungszeitraum nicht vor.
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4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschiussposten vor, soweit dies zum Ver
ständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungs-
grundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321
Abs. 2 Satz 4 HGB erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Berichtspflichtige Tatsachen, die eine Aufgliederung von Abschlussposten zum Verständnis der Ge
samtaussage des Jahresabschlusses notwendig machen, lagen im Berichtsjahr nicht vor.
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5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

5.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs.1 Nr. 1 und 2 HGrG sowie
des IDW PS 720 (Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der
wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG) beachtet. Dementsprechend haben wir auch überprüft,
ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderiichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den
einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages ge
führt worden sind.

Die im Gesetz und in dem einschiägigen IDW Prüfungsstandard IDW PS 720 geforderten Angatjen zur
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir
in Anlage J zusammengestellt.

Nach unserem Ermessen wftjrden die Geschäfte mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstim
mung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschafts
vertrags und den Beschlüssen des Aufsichtsorgans geführt.

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, die nach unserer Auffassung Zweifel an der Ord
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten.

5.2 Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b

Abs. 3 EnWG

5.2.1 Durchführung der Prüfung

Die Prüfung des Jahresabschlusses von Energieversorgungsunternehmen umfasst gemäß§ 6b Abs. 5
EnWG auch die Einhaltung der Pflichten zur internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Da
bei ist neben dem Vorhandensein getrennter Konten auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zu
ordnungen der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit
beachtet wurde. Die Prüfung erstreckt sich ferner darauf, ob zulässigenveise von einer direkten Zuord
nung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für sachverständige
Dritte nachvollziebar vorgenommen wurde. Femer ist zu prüfen, ob die Eriäuterungspflichten gemäß §
6b Abs. 3 Satz 7 EnWG beachtet wurden. Die Prüfung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrech
nungen der einzelnen Tätigkeitsbereiche erstreckt sich im Wesentlichen auf die ordnungsgemäße
Ableitung aus den getrennten Konten sowie auf die Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften. Sofem eine Schlüsselung von Konten vorgenommen wurde, haben wir auch die ent
sprechende Verfahrensdokumentation geprüft.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen bestimmen sich nach einem risiko- und systemorien
tierten Prüfungsansatz. Unsere Prüfung hat sich daher auf die Durchsicht von Unterlagen zur Doku
mentation der Entflechtung und der Schlüsselung, sowie auf Befragungen und Beobachtungen zur Ein
haltung der eingerichteten Kontroiimaßnahmen konzentriert. Im Rahmen unserer Elnzelfallprüfungen
hat>en wir in Stichproben die Zuordnung, Ableitung und Schlüsselung der Konten geprüft. Die Bestim
mung der Stichprobe erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungsiegungsbezo-
gene interne Kontrolisystem sowie von Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Geschäftsvorfälle
im Wege einer bewussten Auswahl der zu prüfenden Stichprobeneiemente.
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5.2.2 Prüfungsergebnis

Die Konten der einzelnen Tätigkeitsbereiche sind, wie in § 6b Abs. 5 Satz 2 EnWG gefordert, getrennt.
Die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sind nach unseren Feststellungen sachgerecht und
nachvollziehbar. Die Abgrenzung der Tätigkeiten wurde sachgerecht vorgenommen und die Leis
tungsbeziehungen zwischen den Tätigkeitsbereichen wurden zutreffend abgebildet. Die Erläuterungs-
pflichten nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG wurden beachtet. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlust
rechnung des Tätigkeitsbereichs Verteilungsnetze wurde ordnungsgemäß aus den getrennten Konten
unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften abgeleitet. Für die Schiüsseiung
einzelner Konten besteht eine sachgerechte und nachvollziehbare Verfahrensdokumentation. Der
Grundsatz der Stetigkeit vwjrde beachtet. Der Tätigkeitsabschiuss gemäß § 6b Abs. 3 EnWG ist in An
lage E dargestellt.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 27. April 2018 dem als Anlagen A bis C beigefügten
Jahresabschluss der GGEW AG, Benshelm, zum 31. Dezember 2017 und dem als Anlage D beigefüg
ten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 sowie dem als Anlage E beigefügten Tätigkeitenabschluss
nach EnWG den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stel
le wiedergegeben wird;

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft, Benshelm:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Veriustrechnung sowie
Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht do" GGEW, Gruppen-Gas-
und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft, Bensheim, für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahre
sabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den er
gänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Gmndlage der von uns durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss
prüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig
kelten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beach
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bil
des der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicher
heit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflich
ten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind.
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit
und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angatten in
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rech
nungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG übenAriegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Wir
gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten intemen Kontrollsystem,
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der
Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Sat
zung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Ge
sellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli
chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach
die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitenabschlüsse
aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."
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7. Schlussbemerkung

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermertcs außerhalb dieses Prüfungs
berichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von
der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er
fordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere
Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HOB hin.

Mannheim, den 27. April 2018

BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft /

1

WlRTSCHAm-

PRÜFUNOS'
OeSELLBCHAFT

PewB^yer I
Wirtschaftsptvfyr

Thorsten Hans

Wirtschaftsprüfer
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AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2017

31.12.2017

Euro

31.12.2016

Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte uikI ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken

2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus

stattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen Im Bau

II. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht
5. sonstige Ausleihungen
6. Genossenschaftsanteile

8. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht
4. sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

857.749,36

11.219.829,27
74.483.573,91

2.790.936,44

1.000.604,15

89.494.943,77

11.213.367,35
6.728.771,00
13.490.906,67

1.411.705,00
50.571,29
89.250.00

32.984.571,31

935.892,88

41.713.057,56
653.288,34

426.296,85
4.573.574,10

47.366.218,85

19.619.065,03

990.407,70

10.119.538,92
72.988.927,62

2.664.444,88
109.312.00

85.882.223,42

11.210.867,35

6.928.771,00
12.994.072,99

1.411.705,00
57.066,29
89.250,00

32.691.732,63

935.642,95

39.070.551,38
290.097,09

219.104,31

1.776.372,87

41.356.125,65

19.397.552,16

Übertrag 191.258.439,20 181.253.684,51
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AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2017

31.12.2017

Euro

31.12.2016

Euro

Übertrag

C. Rechnungsabgrenzungsposten

191.258.439,20 181.253.684,51

332.958,29 214.238,96

191.591.397,49 181.467.923,47
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PASSIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2017

31.12.2017

Euro

31.12.2016

Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklage
2. andere Gewinnrücklagen

IV. Bilanzgewinn

B. Empfangene Ertragszuschüsse

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen

2. Steuerrückstellungen
3. sonstige Rückstellungen

D. Verbindlichkelten

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- davon mit einer Restlaufzett bis zu einem Jahr
Euro 23.914.536,53 (Euro 13.899.667,55)

5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un
ternehmen

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

7. sonstige Verbindlichkeiten

- davon aus Steuern Euro 6.500.823,98 (Euro 5.382.123,66)

- davon im Rahmen der sozialen SIcheitteit Euro 123.229,00
(Euro 150.646,00)

E. Rechnungsat>grenzungsposten

6.130.200,00

46.790.662,78

562.421,07
9.534.103,30

10.096.524,37

3.000.000,00

916.983,69

3.542.097,00
719.139,32

19.943.125,06

24.204.361,38

907.722,28
50.125.600,29
6.607.502,15

23.914.538,53

8.463.388,53

444.175,01

9.944.419,96

100.407.346,75

45.318,52

6.130.200,00

44.754.849,06

562.421,07
9.518.016,38

10.080.437,45

3.000.000,00

1.288.029,88

3.392.864,00
722.256,57

19.488.480,40

23.603.600,97

897.522,28
54.134.102,12

4.049.925,71
13.899.667,55

1.728.897,79

361.635,36
17.502.967,30

92.574.718,11

36.088,00

191.591.397,49 181.467.923,47
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GGEW AG I Bensheim Anlage B

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

2017

Euro

2016

Euro

1. Umsatzeriose 251.271.121,44 232.672.653,45

2. andere aktivierte Eigenleistungen 2.344.465.27 2.191.909.49

3. Gesamtleistung 253.615.586,71 234.864.562,94

4. sonstige betriebliche Ertrage 517.184,79 525.160,66

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
212.571.674,32

2.128.361.29

214.700.035,61

191.151.284,15

3.206.705.77

194.357.989,92

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters

Versorgung und für Unterstützung

10.429.773,10 9.577.509,31

2.823.921.31

13.253.694,41
2.503.474.36

12.080.983,67
- davon für Altersversorgung Euro 948.107,49 {Euro 727.131,59)

7. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des An
lagevermögens und Sachanlagen 6.136.417,666.180.583,38

8. sonstige betriebliche Aufwendungen 15.322.643,98 15.690.343,47

9. Ertrage aus Beteiligungen 939.943,21 930.848,62

10. Ertrage aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens 464.052,99 204.096,23

11. sonstige Zinsen und ahnliche Erträge 71.640,39 88.364,99

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.533.605,37 2.572.709,84

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 498.058,83 2.483.470,31

14. Ergebnis nach Steuern 3.119.786,51 3.291.118,57

15. sonstige Steuem 103.699,59 65.559,09

16. Jahresuberschuss 3.225.559,483.016.086,92

17. Einstellungen in Gewinnrücklagen 16.086,92 225.559,48

18. Bilanzgewinn 3.000.000,00 3.000.000,00
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C. Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Firma und Sitz

Registergericht
Handeisregistemummer

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk BergstraBe
Aktiengeseilschaft, Bensheim a. d. B.
Amtsgericht Darmstadt
HRB 21030

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017

Anhang fOr das Geschifisjahr 2017

Allgemeina Angatien Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große
Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte nach
den für alle Kaufleute gettenden Grundsätzen der §§ 238 - 263 HGB
sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß
§§264 - 283 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem
Gesamtkostenverfatven.

Aus Vereinfachungsgründen sind Im Anhang zum Jahresabschluss
alle Beträge In TEUR ausgewiesen (ausgenommen Anlagespiegel).

Blianzlerungs- und
Bawerhingsmetlioden

Die erworbenen immatsrielien Vermögensgegenstande werden zu
Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend Ihrer voraus
sichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um planmäßige Attschreibungen. In
den Herstellungskosten sind neben den Einzelkosten angemessene
Gemeinkostenzuschläge enthalten. Fremdkapltalzlnsen sind nicht
einbezogen.

Vereinnahmte Baukostenzuschüsse wurden bis 2002 passivlert und
im ersten Jahr mit 2,5 % und in den Folgejahren mit 5 %
ertragswirksam aufgelöst. Ab 2003 werden vereinnahmte
Baukostenzuschüsse bei den Anschaffurtgs- und Herstellungskosten
der jeweiligen Versorgungsnetze abgesetzt.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden -
soweit sachlich begründet - degressiv. Im Übrigen linear
abgeschrieben. Auf die lineare Abschreibungsmethode wird
übergegangen, sot>ald diese zu höheren Al>schreit>ungen führt.

Die Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen des früheren
Wasserwerkes Bensheim wurden teilweise, die Vermögens
gegenstände der eingegliederten Wassemelze Alsbach-Hähnlein und
Bickenbach vollständig linear abgeschrieben.



GGEW AG I Bensheim

Geringwertige WIrtscheftsgüter werden Im Jahr des Zugangs voll
abgeschriel>en.

Verzinsliche Austelhungen werden mit dem Nominalwert bllanzlerl.

Vorräte sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu durch
schnittlichen Anschaffungskosten aktiviert. Bestand^-Isiken, die sich
aus der l^erdauer oder geminderter Verwertbarltelt erget>en, werden
durch angemessene Wertatrschläge tterücksIchtigL

Die Forderungen und sonstigen Vermdgertsgegenstande sind mit dem
Nennwert bilanziert Bei Forderungen, rleren Einbringllchkeit mit
erkennbaren Risiken behaftet Ist, werden angemessene
Wertabschlägs vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden
abgeschrieben.

Die übrigen Positionen des Umlaufvermfigens werden zu An-
schaffungskosten oder zu den Jeweils niedrigeren Tages- bzw.
Kurswerten angesetzt.

Für die Berechnung der Penslonsrückstellungen wurden als Reclv
nungsgrundlage die "Richttafeln 2005 G" von Klaus Heubeck, Vertag
Heubeck-RIchttafeln GmbH, Köln, zugrunde gelegt. Die Bewertung
der Pensionsverpflichtungen erfolgte nach den anerkannten
Grundsätzen der Verstcherungsmathematlk mittels der sog.
J^ected-Unlt-Credlt-Methode" (PUC-Methode). Der Wert wurde
durch ein versicharungsmathematisches Gutachten unter Anwendung
des Rechnungszinsfußes von 3,6S% unter Einbeziehung weiterer
Trendannahmen über zukünftige Lohn-, Gehalts- und
Rentensteigerung nacligewiesen.

Die Steuerrückstellungen sind In der Höhe der voraussichtlichen
Verpflichtungen dotiert

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle eikennbarBn
Rinken und Ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils
In Höhe das Erfüllungstietrags, der nach vemünftiger kaufmännischer
Beurteilung erforderlich Ist um künftige Zahlungsverpflichtungen
abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostenstelgerungen werden
berücksichtigt sofem ausreichende objektive Hinwelse für deren
Elrrtritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Resöaulzelt von mehr als
einem Jahr werden mit dem Ihrer Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Maikizinssatz der vergangenen sieben Jahre
abgezinst.

Verbindlichkelten werden mit Ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Die Bewertung der übrigen Schuldposten trägt allen erkennt>aren
Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilung Rechnung.

Ein Oberhang der aktiven über die passiven latenten Steuern aus
Ansatz- und Bewertungsunterschieden bei den sonstigen
Rückstellungen wird In Ausnutzung des Wahlrechts gem. § 274 Abs. 1
Satz 2 nicht angesetzL

GGEW AG I Bensheim
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Eriäuterungsn zur Bilanz

(1) Anlagevermögen Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäfts-
j^r2017 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

(2) Sachanlagen Der Zugang t>ei Sachanlagen (ohne UmtHJchungen) betrögt
11.364 TEUR und verteilt sich auf folgende Beretche:

- Stromverteilungsanlagen
- Gasverteiiungsanjagen
- WasserverteDungsanlagen
- Sonstige und gemeinsame Anlagen
- Straßenbeleuchtung
- Femwärme

- Bäder

3.053 TEUR

1.440 TEUR

1.233 TEUR

5.161 TEUR

184 TEUR

208 TEUR
85 TEUR

Von den gemeinsamen Anlagen entfallen 956 TEUR auf Betriebs- und
Geschäftsausstattung, 1.602 TEUR auf das Femwirknetz, 1.720
TEUR auf BetrtetrsgrundstOck nebst Einbauten und 883 TEUR auf
Sonstige Anlagen und gemeinsame Anlagen im Bau.

GGEW AG I Bensheim
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(3) Finanzanlagen

Waaentliche BaMligungan
(Stand 31.12.2017)

L Varbundene

Unternehmen

GGEW Treding GmbH,
Bensheim

Wämnevarsorgung
Bargstraße GmbH,
Benshelm

GGEW VentuSol GmbH,
Uirsch

GGEW WP Melau

GmbHßCoKG

Lorsch

GGEW Windpark Unden

GmbHßCoKG

Lorsch

GGEW Windpark
Hessloch

GmbH&CoKG

Lorsch

QGEWWmdpark
BrQnnstadt

GmbH & Co KG

Lorsch

Wlndpod Verwaltungs
GmbH

Drasden

Windpark Eppelsheim 2
GmbH & Co KG

Wönstadt

GGEWWhdpark

Coppenbrügge
GmbH & Co KG

Lorsch

GGEW Windpark
Roßdorf

GmbH & Co KG

Lorsch

GGEW Windpark
Kalenborn

GmbH & Co KG

Wörstadl

Betelllgunge- ElgenktpHal JahrM-
antell des letzten ergeixiia

gemäß {16 Geschäfts-

AktG Jahres

%  TEUR TEUR

GGEW AG I Bensheim
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H Betelllgungan

GOEWnatOmbH,

Benshelm

Wind-Kathedrale 3000

Venwaltungs-GmbH
Hangen-Weisheim "

Windpark Eppelsheim

Ginl)H«iCoKG

W8rrsta<ft"

Energlerled GmbH & Co.
KG,

Lampertheim "

Energlerled
Verwaltungs-GmbH,
Lamperttieim''

Conergla

GmbH & Co KG

Alzenau ®

sämtliche AngalMn aus dem Vorjahreselnchluse

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen
Ausleihungen an vier WindparKgesellschaflsn.

In den sonstigen Flnanzanlagen sind die 375 Genossenschaftsanteile
der Wohnbau Bergstraße eQ, Benshelm, Anteile der
Energiegenossenschaft Starkenburg eG, Heppenhelm,
Gescfidftsantelle der Volksbank Bergstraße eG, Heppenheim, und
Genossenschaftsanteile an der Energlegenossenschaft Odenwald
erfasst.

Die sonstigen Ausleihungen beinhalten u. e. ein Darlehen an die
Energlegenossenschaft Staikenburg eG und Baudarlehen an
Betriebsangehörige.

GGEW AG I Bensheim
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(4) Vorräte Bei den Voiräten wird der Bestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
In IHöhe von 936 TEUR ausgewiesen.

(5) Fordenjngen und sonstige
Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

Forderungen gegen verbundene
Unternehmen

- davon mit einer Restiaufzeit

von mehr ais einem Jahr

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiiigungsverhältnis besteht
- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

Sonstige Vermögensgegenstände
- devon mit einer Restiaufzeit

von mehr als einem Jahr

2017 2016

TEUR TEUR

41.713 39.071

(1) (1)

47.366 41.356

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen
36.824 TEUR auf Verbrauchsfordemngen aus Strom-, Gas- und
Wassariieferungen und 4.889 TEUR auf die Herstellung von
HausanscNüssen und sonstigen Installationen

Bei den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis tresteht, handelt es sich u. a. um
Abrechnungen von Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen
Steuererstattungen von 4.482 TEUR.

GGEW AG I Bensheim
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(6) Flüssige Mittel

Im Umlauf befindNche Überweisungen

Kassenbestand

Guthaben bei Kreditinstituten

2017 2016

TEUR TEUR

19.243 19.026

19.619 19.398

(7) AMIve Rechnungs-
abgrenzungeposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist betrieblicher
Aufwand für die Folgeperiode mit 333 TEUR ausgewiesen.

(8) Gezeichnetes
Kapital

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) unserer Gesellschafl beträgt
6.130,2 TEUR, Es 1^ eingeteilt in 61.302 Stückaktien von Je 100 EUR.
Es handelt sich um vinkulierte Namensaktien.

(9) Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage resultiert im Wesentlichen aus Kapital rück-
führungen aus Teilbeträgen der Gewinnausschüttungen aus
Vorjahren (Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahren). Im Geschäft^ahr -
erfolgte eine ZufOhning In HOhe von 2.036 TEUR.

(10) Gewtnnrflcklagen Unter den Gewinnrücklagen sind die gesetzliche Rücklage mit
562 TEUR und andere Gewinnrüddagen mit 9.534 TEUR auage
wiesen.

(11) Bilanzgewinn Der In der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahres-
überschuss 2017 beträgt 3.016 TEUR (Vorjahn 3.226 TEUR).
Einschließlich der Einsteiiung In die anderen Gewinnrüddagen von 16
TEUR ergibt sich ein BBanzgewinn von 3.000 TEUR.

Empfangene Stand am Auflösung/ Stand am

Ertragszuschüsse 01.01.2017 Verbr. 2017 31.12.2017

TEUR TEUR TEUR

Strom 422 -•f41 281

Gas 461 -148 313

Wasser 351 -71 280

Straßenbe-

ieuchtung

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017
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(13) Rückstellunem

Rückstellungen für Pensionen.

SteuerrOcksteilungen

Sonstige Rückstellungen

Die Bewertung der Pensionsverpfliditungen erfolgte auf der
Grundlage der 'Richttafeln 2005 G" von Klaus Heutjeck, Verlag
Heubeck-Richttafeln GmbH, Köln, nach den ane^nnten
Grundsätzen der Veislcherungsmattiematik mittels der sog.
J^ected-Unlt-Credlt-Methode' (PUC-Metfiode). Der Wert wurde
durch ein verslcfierungsmathematisches Gutachten unter Anwendung
des Rechnungszinsfußes von 3,68% nacfigewlesen. Es wjrden ein
Rententrend von 1,75%, ein Anwartsctiaftstrend von 2,25% und ein
BBG-Trend von 2,25% sowie eine durchschnittliche Fluktuation von
4,5% p.e. der Berechnung zugrunde gelegt. Der Unterschiedsbetrag
gem. §253 Abs. 6 HGB beträgt 308 TEUR

Unter den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentfchen 10.272
TEUR für ausstehende Rechnungen sowie weitere Beträge u. a. für
Tantiemen, Garantieverpflichtungen, Jahresabschlusskosten,
Archivierungsaufwand, Versicherungen und Beiträge erfasst.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017
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(14) Verblndlichksiten V«rblr>dllchkeRenspi«9ftl 31.12^2017 davon mit eher Restlaufzeit

bis Ob« Ob«

. Gasamt 1 JatH' 1 Jahr 5 Jahre \

TEUR TEUR TEUR TEUR

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017

1. Anlegten

• davon konvwtibal

908 102 806 396

(0) (0) m (0)

2. VBfWndllehketen gegan-

Dber KradItlintItutMl 50.126 4.040 46.066 28.408

3. Eitiatane Anzahiungen-

Mf Bettsllunam 6.608 6.608

4. VefblndHchkattan aus

LManingsn u. L«isluns«n 23.814 23.814

6. Vafbindiclikeiteii gagen-

Ober vartaundenen Unter

nahmen 8.463 6463

6. Verblndllehkatan gagan-

Obar Unlamaliman, mit

denen ein Batekigungs-

vorhahnlB besteht 444 444 0 0 361

7. Sonstige

V«t>lrKKchkeiteR 9.044 9.044 0 0 17.503

- davon aus Steuern (6.501) (6.601) (0) (0) (5.362)

- davon Im Rahmen d«

sadaten SlchertieH (123) (123) (0) (0) (151)

100,407 S3.516 46.691 29.606 92.575

Bei den Anleihen handelt es sich um 18.034 Genussrechle, die an
Belegschaftsmitglieder ausgegeben wurden. Im Geschäftsjahr 2017
wurden 334 Genussrechte neu ausgegeben.

Unter den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen werden die noch
nicht abgerechneten und aufgelösten Abschlagsbeträge aus der
Veiforauchsabrechnung gezeigt.

Die Verbindlichkelten gegenüber Kreditinstituten (Investltlons-
darlehen) sind zum Teil durch modifizjefte AusfallbOrgschaften einer
Aktionärskommune gegen RQcksIcherung durch
Elgentümergnindschulden sowie Gnndschulden gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten netten den
Verbindlichkeiten aus Steuern als wesentliche Posten

Bürgerbeteliigungsdarlehen zur Finanzierung von
Eizeugungskapazitäten auf der Basis emeuerbarer Energien
(2.781 TEUR), Sichertieitseinbehalte (120 TEUR), Zinsabgrenzungen
(137 TEUR) sowie Konzessionsabgaböi (163 TEUR).



GGEW AG I Bensheim

Die Steuerverbindlichkeiten umfassen die Umsatzsteuer

(3.378 TEUR) sowie Stronvund Erdgassteuer (3.122 TEUR).

Unter den Vertiindlichkeiten im Ralvnen der sozialen Sicherttelt sind

die Verbindlichkeiten gegenüber dem PersonalunterstQtzungsvereln
ausgewiesen.

(15) Passive Rechnungs-
abgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenajngsposten sind im Voraus
vereinnahmte Eintrittsgelder aus Jahreskarten für das Basinus-Bad
ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewlnn-
und Verlustrechnung

(16) Umsatzerlöse

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017

Erlöse Strom 178.737 168.773

Erlöse Gas

Erlöse Wasser

Erlöse Fernwärme

Erlöse Bäder

Sonstige Umsatzeriöse



GGEW AG I Bens heim

(17) Sonstige betriebliche
Ertiüge

Erträge aus Anlageatigängen und
Zuschreibungen zum Anlagevermögen

Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen

Übrige sonstige Erträge

In den übrigen sonstigen Erträgen sind hauptsäctilich 420TEUR
Mahn- und Atischaltkosten enttwlten.

(18) Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe sowrie für bezogene
Waren

Aufwendungen für bezogene Leistungen

212.572 191.151

(19) Personalaufwand

Die Aufvirendungen für Roh-, Hilfs- und Betrietisstoffe beinhalten
instiesondere die Ausgatien für unseren Energie- und Wasserbezug.
Hierin enthalten sind In größerem Umfang Liefergeschäfte durch ein
vertxindenes Unfemehmen. Bei den Aufwendungen für bezogene
Leistungen werden Aufwendungen für die Instandhaltungsarbelten an
unseren Versorgungsnetzen und den Bädern gezeigL

Löhne und Gehälter

Soziale At>gaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
- davon für Altersversorgung

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017
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Mitarbeiter Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Gewerbiiche Arbeitnehmer

Angestelite Art>eitnehmar

Auszubildende

Gesamt

(20) Abschreibungen Die Zuordnung der Abschreibungen auf Sachaniagen und
immaterlelie Vennögensgegenstände in Höfie von insgesamt
6.181 TEUR (Vorjahr 6.136 TEUR) Ist Im Aniagespiegel ersichtlich.

Sonstige betriebliche
Aufwendungen

2017

TEUR

2016

TEUR

Konzessionsabgaben 4.233 4.261

'  Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge 508 481

Versicherungen 338 311

Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften 93 125

Posfkoslen, Frachten und ähnl.
Aufwendungen 283 405

Reisekosten, Auslösungen,
Bewirtungen, Spenden und Gesciwnka 361 255

GGEW AG j Benshelm
Prüfungsbericht 2017

Andere Dienst- und Fremdleistungen

Übrige sonstige Aufwendungen

15.323 15.690

Bei den anderen Dienst- und Fremdlelstungen sind übervirlegend
Aufwendungen fOr Wartungskosten und Softwareleistungen
(696 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (437 TEUR), sovwe die
Kosten für Lelhaibeitskräfte, Call-Center, Provisionen und
Bilanzkreismanagement erfasst.

Die übrigen sonstigen Aufwendungen beinhalten unter anderem
Beträge für Eigenverbrauch Gas, Strom, Wasser (561 TEUR),
sonstiger Energie- und Wasserbezug (96 TEUR), Kosten des
Zahlungsverkehrs, sonstige freiwiNIge soziale Aufwendungen, Kosten
für Werbung und Inserate sowie Aufsichtsratvergütungen.



GGEW AG I Bensheim

(22) Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge

Die Zinserträge wurden hauptsächlich durch Verzugszinsen und
Verzinsung des Kapitalkontos einer Beteiligung erzielt.

(23) Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen für Genuss

rechte der Belegschaft (442 TEUR), um Zinsaufwendungen für
langfristige Investitlonsdarlehen (1.564 TEUR), Zinsen an Banken
(309 TEUR), Bürgerdariahen (80 TEUR) und Aufwerxiungen aus der
Aufzinsung von Rückstelungen (139 TEUR).

(24) Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag

Die steuerrechtlich festzustellenden Ertragsteuern ergeben einen
Körperschaftsteueraufwand einschließlich Solldatltätszuschlag von
303 TEUR und Gewerbesteuer In Höhe von 237 TEUR sowie eine
Ertragsteuererstattung aus Vorjahren von 42 TEUR.

(26) Sonstige Steuern

Akt!vItäten-Absch I uss

Unter den sonstigen Steuern sind die Kfz-Steuer und die Grundsteuer
ausgewiesen.

Der nach § 6b Abs. 3 EnWG geforderten buchhalterischen
Entflechtung der internen Rechnungslegung wurde Im
Aktivitätenabschiuss der GGEW AG, Bensheim, durch die Führung
getrennter Konten für die Bereiche "Stromverteilung", "Gasverteiiung "
und "Sonstige" entsprochen.

Sonstige Angaben Abgeschlossen sind zwei Zins-Caps über ein Gesamtvolumen von
11.000 TEUR bei Laukelten bis 2023 bzw. 2025. Diese dienen zur

Absicherung gegen steigende Zinssätze für zukünftige
Investitionsdarlehen.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017

Ein Sctieck- oder Wechselobligo gab es zum Bilanzstichtag nicht. Es
bestand eine Patronatserklärung tijr unsere Toctrtergesellschaft
GGEW Trading Lampertheim GmbH sowie Bürgschaften für die
GGEW WP Roßdorf GmbH & Co KG. Darüber hinaus waren keine

berichtspflichtigen Sicherheitsübereignungen oder sonstige für die
Beurteilung der Finanzlage wesentliche Posten (Haftungsverhäitnisse
oder sonstige finanzielle Verpflichtungen) vortianden.

Das Risiko der Inanspruchnahme wird als unwahrscheinlich
eingestuft Die Einschätzung und Beurteilung des Risikos stützt sich
sowoN auf vergangene Entwicklungen als auch auf eine Prognose
möglicher Inanspnjchnahmen.

Geschäfte mit nahestehenden Personen wurden zu marktüblichen

Preisen abgewickelt Es handelt sich hierbei insbesondere um Strom-
und Gasbezüge von der GGEW Trading Lampertheim GmbH In Höhe
von Mio. EUR 62,3.

Die Angabe der Honorare an den AbschlussprOfer erfolgt Im
Konzematrschluss der GGEW AG.



GGEW AG I Bensheim

Organe dar Geeellachaft

(a) Aufslchtsrat Zum 31.12. 2017 waren folgende Damen und Harren MitgRader des
Aufalchtsrates:

• BOrgemielster Rdf Richter, Bensheim
- Vorsitzender -

- Bürgermeister Gottfried Störmer, Lamperlhelm
- stellv. Vorsllzender ab 30.06.2017 -

- Bürgerineister Georg Rausch, Alsbach-Hähnlein
- stellv. Vorsitzender bis 30.06.2017 -

- Dipl.-Ing. Architektur Antje Adam. Bensheim

- Bürgermeister Dr. Holger Habich, Zwingenberg

- Bürgermeister Olaf Kühn, Seehelm-Jugenheim

- Bürgermeister Günter Martini, Bickenbach

- Leiterin Bäderbeblebe Heike Bührer, Bensheim, GGEW AG
bis 30.06.2017 *)

- Gasmonteur Har^udwig Ritz, Bensheim, GGEW AG')
- Technischer Zeichner Frank Schröder, Elnhausen, GGEW AG n

- Dipi.-ing, Vermessungswesen Carmeio Tone, Bensheim, GGEW
AG •)

- Teamleiter Gewebekunden Marco Weißmülier, Bensheim,
GGEW AG ab 30.06.2017 *)

- Chemielaborant Maricus Woißyk, Benshelm, Merck KGaA,
Darmstadt

*) Arbeifrwhmerveitretw

GGEW AG I Bensheim
Prüfungstericht 2017

Die Vergütung an Mitglieder des Aufsichtsrates betnjg 53 TEUR.

(b) Vorstand Im Berichtszeitraum war Herr Carsten Hoffmann, Zwingenberg,
alleiniger Vorstand. Für den Vorstand wird von der Regelung des
§ 286 (4) HGB Gebrauch gemacht

Für frühere Vorstandsmitglieder wurden Rückstellungen In Höhe von
3.282 TEUR gebildet.

Konzernverh&ltnisse Der Jahresabschluss wird In den Konzemabschluss der GGEW,
Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AktiengesellschaR
einbezogen. Dieser ist am Sitz der Gesellschaft, Dammstraße 68,
64625 Benshelm, eitiällllch.



GGEW AG I Bertsheim

Vorschlag über die Verwendung Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem JahresQberschuss von
das Bilanzgewinnes 3.016.086,92 EUR ab. Nach ein^ Einstellung in die Gewinnrücklage

von 16.086,92 EUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.000.000,00
EUR.

Der Vorstand schlägt gemäß § 170 AktG vor, den Bilanzgewinn
wie folgt zu verteilen:

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017

Ausschüttung

6,50 % Bruttodividende auf das Gnindkapitai

von 6.13a200,00 EUR

Bruttodividende (Bonus)

398.463,00

2.601.537,00

Bilanzgewinn 3.000.000,00

Benshelm, den 18.04.2018

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße
Aktlengeseilschaft, Bensheim
Der Vorstand

Carsten Hoffmann
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G^W AG I Bensheim

D. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft,
Bensheim

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die GGEW AG (Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG) ist ein Energie-
dienstieister mit Sitz in Bensheim im Kreis Bergstraße in Hessen. Die GGEW AG wurde
1886 von Privatpersonen gegründet. Eigentümer des Untemehmens sind die Städte
und Gemeinden Bensheim, Zwingenberg, Aisbach-Hähnlein, Bickenbach, Seeheim-
Jugenheim und Lampertheim. Geschäftszweck ist die Strom-, Erdgas- und Wasserver
sorgung. Der Energieversorger hat bundesweit rund 140.000 Kunden.

Seit vielen Jahren betreibt das Unternehmen intensiv den Ausbau der Erneuetbaren

Energien, in etlichen Gemeinden ist die GGEW AG auch für die Wasserversorgung so
wie die Abrechnung der Abwassergebühren zuständig und betreut darüber hinaus die
Straßenbeleuchtung und baut die Lade-Infrastruktur für Elektromobiiität aus. Seit 2003
gehören auch die Bäderbetrielje der Stadt Bensheim zur GGEW AG.

Forschung und Entwicklung

Die GGEW betreibt keine Forschung und Entwicklung im Bereich der Versorgungswirt
schaft.

Zweigniederlassungen

Außerhalb des Versorgungsgebiets der GGEW bestehen keine Zweigniederlassungen.

B. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtochaftilche Entwicklungen

Die konjunkturelle Lage in Deutschland hat sich zum achten Mal In Folge verbessert,
das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war nach den Berechnungen des Statistischen
Bundesamtes im Jahr 2017 um 2,2 % höher als im Vorjahr. Getragen wurde diese Ent
wicklung emeut durch den starken Export und die Binnennachfrage. Ursächlich für letz
tere sind vor allem die staatlichen und privaten Konsumausgaben sowie die Bauinvesti
tionen.

Gemäß einer Studie des BDEW zu Konjunktur und Energieverbrauch entkoppelt sich
allerdings anders als in den erdöiiastigen Jahrzenten der Zusammenhang zwischen
Wirtschaflsieistung und Stromverbrauch. Dies ist tredingt durch den Einsatz effizienter
Energietechnik und den steigenden Anteil des weniger energieintensiven Dtensüeis-
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tungssektors am Bruttoinlandsprodukt. Seit 2011 sind Stromverbrauchsentwiddung und
Wirtschaftswachstum sogar gegenläufig.

Auf Basis von für Versorger günstiger Witterungseinflüsse zu Beginn des Jahres ist da
her der deutschlandweite Stromverbrauch in 2017 im Vergleich zum BIP-Wachstum nur
um 0,7 % gegenüber dem Vorjahr angestiegen und liegt nunmehr bei 557,3 Mrd. kWh.

Der Erdgasverbrauch nahm nach voriäufigen Zahlen Im Jahr 2017 um 6,2 % auf
995 Mrd. kWh zu. Hauptgrund für diese Entwicklung war der Mehrelnsate von Erdgas in
den Kraftwerken der Stromversorger und denen der Industrie zur gekoppelten Strom-
und Wärmeerzeugung. Leicht verstärkt wurde dieser Effekt durch wenig kühlere Tem
peraturen in den Heizmonaten.

In Deutschland sind laut Fraunhofer ISE im vergangenen Jahr 38% des Stroms aus
Wind, Sonne und Biomasse erzeugt worden. Mit einem Anteil von über 55 Prozent an
der Stromerzeugung aus Emeuerbaren bleibt die Windenergie an Land weiterhin mit
Abstand die stärkste Quelle aus den Erneuerbaren, Photovoltaik liegt bei einem Anteil
von 11,5 Prozent. Damit hat)en die Emeuerbaren das von der Bundesregiernng im
Energiekonzept für 2020 gesteckte Ziel von 35 Prozent Emeuerbaren-Anteil am Brut
tostromverbrauch bereits in 2017 überlroffen.

Die Erwerbsiosenquote sank mit 4,5 Prozent auf Ihren niedrigsten Wert seit 1991, die
Zahl der Erwerbstätigen erreichte mit 44,3 Millionen einen Höchststand. Sowohl eine
höhere Erwerbstätigkeit als auch die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland
glichen dat>el altersbedingte demografische Effekte aus. Der Staat erzielte mit 38,4 Mrd.
Euro einen Rekordüberschuss und schloss das Jahr zum vierten Mal in Folge mit einem
positiven Finanzierungssaido ab. Aktuelle Prognosen verschiedener Institutionen sehen
die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs und prognostizieren für 2018
wiederum positive Wachstumsraten von 1,9 bis 2,6 Prozent

Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft

Der energiepolitische Teil des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD wurde
bis Ende 2016 durch die alte Regierung im Rahmen des Möglichen abgearbeitet und
noch im Geschäftsjahr 2017 in der Phase vor der Bundestagswahl umgesetzt.

So trat mit Wirkung zum I.Januar2017 die Novelle des Erneueibare-Energien-
Gesetzes (EEG) in Kraft. In dieser wurde das das Fördersystem von fixen Einspeise
vergütungen auf wettbeweibliche Ausschreibungen geändert. Die Ausschreibungser
gebnisse in 2017 haben gezeigt, dass damit im Resultat die EEG-Förderung abge
schafft wurde. Die Zuschlagswerte im Rahmen dreier Ausschreibungsverfahren sanken
bei Windkrafl über das Jahr hinweg von zunächst 5,71 Ct/kWh bei dem ersten Aus
schreibungsverfahren auf 4,28 Ct/kWh im zweiten Ausschreibungsverfahren. Das dritte
und letzte Ausschreibungsverfahren zeigte den historisch tiefsten Wert einer EEG-
Förderung in Höhe von 3,82 Ct/kWh.
Ähnlich sah es bei den Zuschlägen für Solaranlagen aus. Diese sanken in 2017 von
zunächst 6,00 ct/kWh im ersten Ausschreibungsverfahren über 5,34 Ct/kWh im zweiten
Ausschreibungsverfahren und 4,29 ct/kWh im dritten Ausschreibungsverfahren. Letzt-
endlich bewegten sich die Zuschläge insgesamt in Richtung der an der EEX gehandel
ten Börsenpreise.
Dies zeigt einerseits, dass der lularkt für Emeuerbare aus den Kinderschuhen heraus Ist
und sich von nun an dem Wettbewerb stellen muss und kann. Andererseits werden
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neue Vermarktungsmechanismen für die Erneuerbaren erfordeiilch, möglicherweise vor
dem Hintergrund einer veränderten Regulierung.

Beschlossen wurde ebenfells die Förderung von Mieterstrom. Dieser Strom wird aus
von Eigentümern oder Vermietern betriebenen Photovoltaikanlagen erzeugt und an die
Nutzer von Immobilien geliefert. Hier ergibt sich bei entsprechender Nachfrage Ver
triebspotenzial für Energiedienstleister bei Anlagengrößen bis zu 100 kW. Gefördert
werden in Deutschland Anlagen von einer Gesamtleistung von insgesamt 500 MW pro
Jahr.

Das Jahr 2017 war mit einer durctischnitUichen Temperatur von 10,2°C {regional bevöl-
kerungsgewichtet) wärmer als das Vorjahr und wärmer als das 10-Jährige Mittel.

Geschäftsverlauf und Lage der Geselisctiafl

Das Umfeld für die geschäftlichen Aktivitäten der GGEW AG verändert sich rasch und
eirwchneidend. Wir nehmen diesen Transfbrmationsprozess aktiv auf und gestalten ihn
selbst, um auf Basis unserer Stärken die Zukunflsfähigkeit des Unternehnwns langfris
tig zu sichem. Gegen den Branchentrend vieler großer wie auch mittelständischer Ver
sorger entwickelt sich der GGEW Konzem stabil und finanziert die digitale und energie-
wirtschaflllche Transformation aus eigener Kraft.

Wir setzen dabei kontinuierlich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien, den Aus
bau der Energieinfrastruktur, der Energledienstleistungen und die Produktentwicklung
hin zu Endkunden und deren Integration In eine effiziente Energieversorgung.

Der Geschäftsverlauf der GGEW AG war in 2017 geprägt durch einen insgesamt sehr
starken Anstieg der Mengen im Commodityberelch. Der Stromabsatz an Endkunden ist
um 5%, der Gasabsatz an Endkunden um 30% gegenüber dem Vorjahr gestlegen.
Haupttreiber dieser Entwicklung war der Absatz im Tarifsegment in den übemegionalen
Netzen.

Kunden & Service

Zum 1. Januar 2017 hat die GGEW AG die Strompreise Im Gegensatz zu vielen Wett
bewerbern wiederum nicht erhöht. Dies bereits seit vielen Jahren, obwohl die EEG-
Umlagen und andere staatlichen Umlagen sowie die Netzentgelte stetig steigen. Auch
in der Gassparte gab es, nachdem die Preise seit dem 1. Januar 2012 stabil gehalten
wurden und zum 1. Mai 2015 eine spürbare Preissenkung erfolgte weiterhin stabile
Preise, Die Wasserpreise der GGEW AG tjlleljen im Geschäftsjahr 2017 ebenfalls un
verändert. Damit hielt die GGEW AG die Wasserpreise nunmehr Im 16. Jahr konstant
und beweist einmal mehr, dass sie für günstige Preise, Falmess und Zuverlässigkeit
steht.

Ein wichtiger Grund für die attraktive Preisgestaltung Ist ein effizienter Strom- und Gas
einkauf des Tochterunternehmens GGEW Trading GmbH. Das Untemehmen garantiert
eigene Zugänge zu den europäischen Energiemärkten. Davon profitieren die Kunden
der GGEW AG.

Auch 2017 konnten Kundenzahl und Absatzmenge gesteigert werden. GGEW-Kunden
können viele attraktive Angebote und Kooperationen nutzen. Darunter die „Kunden
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werben Kunden"- Aktion, den Premium-Club oder unseren Einsparshop. Außerdem bie
ten wir beispielsweise für Kunden mit Erdgas- oder Qektroautos Förderprogramme an.
Eine wichtige Basis für unseren Erfolg ist auch unser Vertriebskanalportfoiio. Wir koope
rieren mit vielen Untemehmen und Institutionen in der Region und Bundesweit.

In den Sparten Strom und Gas zählten wir auch 2017 wieder zu den .TOP-
Lokalversorgem' In Deutschland. Auch von der Deutschen Gesellschaft für Verbrau
cherstudien erhielten wir bei Quaiitätstest verschiedene Auszeichnungen. Auf das Qua-
iitätssiegel im Qualitätstest „Service" sind vrir besonders stolz. Diese regionalen und
bundesweiten Auszeichnungen belegen die Leistungsfähigkeit und Kundenorientierung
der GGEW AG.

Der Vertrieb der GGEW AG wandelt sich immer rrtehr vom Strom-, Gas- und Wasser-
dienstteister zum Antrieter von Energie-, internet- und Mobilitätsprodukten.

So haben wir die Zusammenarbeit mit der GGEWnet intensiviert und durch Optimierung
der Prozesse und Weiterbildung der Mitarbeiter den Verkauf von Internetprodukten
durch die Mitartreiter im Service stark erhöhen können.

Auch 2017 wurde die Ladeinfrastruktur für Eiektrofahrzeuge entsprechend unserem
Strategiekonzept kontinuierlich ausgebaut. Mit neuen Angeboten wie „Zuhause Laden"
und „Unterwegs Laden" bieten wir unseren Kunden Ladestationen für die Private Nut
zung und Bundeswelte ladestromtarife an.

Als neues Geschäftsfeld bieten wir für Geschäftskunden „LED-ContractIng" an. Hier
rüsten wir Gewerbe- und Verwaltungsgebäude mit LED-Beieuchtung aus.

Für unsere Kunden werden die digitalen Ar>gebote der GGEW AG sovirie das Kunden-
portai ständig optimiert so dass wir unseren Kunden umfassende „Self-Services" anbie
ten können.

Netz und Regulierung

Im Berichtsjahr wurde das Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur verab
schiedet, das zukünftig massiven Einfiuss auf die Höhe der Strom-Netzentgelte ausü
ben wird. Das Gesetz beinhaltet zwei wichtige Punkte: Erstens die schrittweise Verein
heitlichung der Clbertragungsnetzentgelte sowie zweitens die Abschmaizung des Privi
legs der vermiedenen Netzentgeite.
Demnach sollen die Übertragungsnetzentgeite entsprechend einer noch zu erlassenden
Rechtsverordnung bundesweit stufenweise angeglichen werden. Dies soll in fünf Stufen
erfolgen, beginnend am 1. Januar 2019. Ab dem 1. Januar 2023 sind die Entgelte für
die Ubertragungsnetze überall in Deutschland dann gleich hoch. Derzeit machen die
Übertragungsnetzkosten knapp 25 Prozent der Gesamtkosten der Stromnetze aus.
Darüber hinaus werden die Berechnungsgrundiagen für vermiedene Netzentgelte bei
allen einspeisenden Bestandsanlagen ab 2018 auf dem Niveau des Jahres 2016 einge
froren. Bei volatiien Anlagen werden die vermiedenen Netzentgeite für Neuanlagen ab
2018 komplett abgeschafft und für Bestandsanlagen ab 2018 in drei Schritten vollstän
dig attgeschmolzen.

Auf Basis des Gesetzes zur DIgitaiisierung der Energiewende und speziell des Im Au
gust 2016 veröffentlichten Messstelienbetriebsgesetz hat die GGEW AG fristgerecht
zum Ende der ersten Jahreshälfte des Berichtsjahres die Wahmehmung der Grundzu-
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ständigkeit für den Messsteilenbetrieb mit modernen Messeinrichtungen und Inteiiigen-
ten Messsystemen bei der Bundesnetzagentur angezeigt Parallel wurden personelie,
organisatorische und projektspezifische Maßnahmen zur Umsetzung eingeleitet und
durchgeführt. Bei der Umsetzung hat sich die GGEW AG für eine Kooperation mit der
Voitaris GmbH als Smart Meter Gateway-Administrator entschieden. Während erste
sogenannte moderne Messeinrichtungen im Jahr 2017 auf den Markt gekommen sind,
können bis heute noch keine sogenannten intelligenten Messsysteme eingebaut wer
den, da die erforderliche Freigabe von mindestens drei Systemen durch das Bundesamt
für Sicherheit in der informationstechnik (BSi) noch immer aussteht Während es einer
seits zwar erfreulich ist, dass im Interesse der Kunden ein hoher Datenschutzstandard
gewährleistet werden soll, darf andererseits die sich dadurch ergebende Komplexität
nicht dazu fuhren, dass keine Geräte zertlfiziert werden können und somit der Rollout
von intelligenten Messsystemen unnötigerweise zu Lasten der verpflichteten Unterneh
men verzögert wird. Experten erwarten inzwischen die ersten drei durch das BSi freige
gebenen Systeme frühestens im zweiten Haibjahr2018.

Die BurKfesnetzagentur hatte im Oktober 2016 die Beschlüsse zur Festlegung der Ei-
genkapitaiverzlnsung für die dritte Reguiierungsperiode veröffentlicht. Sie liegt für Neu-
aniagen bei 6,91% vor Steuern - aktuell gilt ein Satz von 9,05 %. Die neuen wesentlich
niedrigeren Sätze gelten für die dritte Reguiierungsperiode, also für Stromnetzbetreiber
ab dem Jahr 2019 und für Gasnetzbetreiber ab dem Jahr 2018. Die Eigenkapitalverzin-
sung bestimmt maßgeblich die Rendite, die von Netzbetreibem erzielt werden kann. Die
neuen Zinssätze werden von deren Seite heftig kritisiert, da sie keine angemessene
Berücksichtigung des untemehmerischen Risikos des Netzbetriebs beinhalten. Rund
1.100 Netzbetreiber - damnter auch die GGEW AG - haben vor dem OLG Düsseldorf

Beschwerde gegen diese Festlegung eingelegt. Die mündliche Verhandlung fand am
17. Januar 2018 statt. Bereits der Verlauf der Verhandlung und die Aussagen des vom
Gericht besteilten Sachverständigen ließen auf ein für die Netzbetreiber positives Urteil
hoffen. Die Urteilsverkündung am 22. März 2018 hat dies bestätigt: Das OLG Düssel
dorf hat die von der Bundesnetzagentur getroffenen Entscheidungen zur Festlegung der
Eigenkapitalzinssätze der dritten Reguiierungsperiode aufgehoben und die Bundes
netzagentur verpflichtet, die Eigenkapitaizinssätze erneut unter Beachtung der Rechts
auffassung des Gerichts festzulegen. Das Rechtsmittel der Beschwerde zum Bundes
gerichtshof wurde zugelassen.

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr in der Sparte Elektrizitätsverteilung
30,2 Mio. Euro und in der Sparte Gasverteiiung 9,8 Mio. Euro. Die Bilanzsumme lag bei
41,7 Mio. Euro in der Sparte Elektrizitätsverteilung bzw. 26,5 Mio. Euro In der Sparte
Gasverteilung.

Im reguiatorischen Fün^ahreszyklus war das Berichtejahr als Folgejahr des Strom-
Basisjahres 2016 durch die Datenabfragen für die Kostenprüfung und den Effizienzver-
gieich für die 2019 beginnende dritte Reguiierungsperiode Strom geprägt. Außerdem
standen die aus der Novelle der Anreizreguiierungsverordnung hinzugekommenen Auf
gaben, wie z. B. Feststellung des Reguiierungskontosaldos Strom und Gas urxi Ermitt
lung des Kapitaikostenautechlag Gas jeweils erstmals zum 30. Juni, und die Datenab
frage der Bundesnetzagentur zur Ermittlung des generellen sektoraien Produktivitäts
faktors für die Gasnetzbetreiber an.

Im Berichtsjahr erhielten wir auch die Ergebnisse der inzwischen dritten Datenabfrage
zur Ermittlung des Quaiitätseiements Strom. Auf dieser Basis werden in Form eines
Bonus-Malus-Systems Zu- oder Abschläge auf die Eriösobergrenze vorgenommen, Ei-
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ne überdurchschnittliche hohe Versorgungssicherheit wird mit einem Zuschlag belohnt,
niedrigere Versorgungssicherheit durch einen Abschiag bestraft.
Für die GGEW AG ergab sich, wie auch in der Vergangenheit, erneut ein Qualitätszu
schlag, was Beleg für die grundsätzlich hohe Versorgungssicherheit und Qualität unse
rer Stromnetze Ist

Mit den Übernahmen der Stromnetze in den Städten und Gemeinden Heppenheim,
Lautertal, Lorsch und Seehelm-Jugenheim sowie der Gasnetze in den Städten Hep
penheim und Lorsch ist das Netzgebiet der GGEW AG in der Vergangenheit signifikant
gewachsen. Dieser Zuwachs bei den von der GGEW AG zu verantwortenden Netz- und
Infrastrukturbereichen macht die Gesellschaft zu einem der größten Energieversorger In
Hessen.

Schon vor dem Übergang des Netzbetriebs für die neu hinzugekommenen Netze zum
1. Januar 2015 wurde ein internes Prozessoptimierungsprojekt durchgeführt, um auch
zukünftig einen effizienten Betrieb der Netze, die sich im Strombereich mehr als ver
doppelt und im Gasbereich um ca. 40% erweitert haben, zu gewährleisten. Erste dabei
Identifizierte Optimierungsmaßnahmen wurden bereits in 2014 angestoßen. Seit 2015
werden kontinuierlich weitere Maßnahmen zur Erhöhung des Automatisierungs- und
Digitalisierungsgrads umgesetzt. Der Abschiuss des Projekts ist für 2018 geplant.

Außerdem wurden im Berichtsjahr die bereits 2015 aufgenommenen Aktivitäten für die
Einführung eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) nach den Vor
gaben des IT-Sicherheitskatalogs der Bundesnetzagentur fortgeführt und das erste in
terne Audit hierzu durchgeführt. Die Zertifizierung steht 2018 an.

Regenerative Erzeugung

Bei der erfolgreichen Umsetzung der Energiewende möchten wir mit gezielten Investiti
onen in regenerative Erzeugung auch weiterhin eng und tatkräftig begleiten. Die GGEW
AG wird dafür Ihre 100%ige regenerative Erzeugungsleistung auch in Zukunft weiter
ausbauen.

Hierfür konnten wir unser seit Sommer 2016 in der Planung befindliches Windparkpro
jekt am Gahrenberg, Landkreis Kassel, große Schritte vorantreiben. Die GGEW AG
plant hier auf fbrtwirtschafflichen Flächen des Landes Hessen einen Windpark mit bis
zu 20 WEA der aktuellen Anlagentechnik. Parallel wird das Projekt mit einer offenen
Kommunikation flankiert, so vwtrde unter anderem im Mai eine Bürgerinformatlonsver-
anstaltung durchgeführt und zu einem konstruktiven Dialog eingeladen.

Die für die Einreichung eines entsprechenden Genehmigungsantrags notwendige Un
tersuchungen der Räche und des Umfeldes nach Vorgaben des Landes Hessen konn
ten durch Erstellung von Fachgutachten (z.B. Naturschutz, Denkmalschutz) wesentlich
vorangetrieben werden. Im April 2017 wurde begleitend ein Windmessmast zur Mes
sung und Validierung der Windverhältnisse errichtet. Die Windmesskampagne ist für 1
Jahr ausgelegt, so dass sie voraussichtlich im Mai 2018 abgeschlossen sein wird. Die
vorliegenden (Zwischen-)Ergebnisse bestätigen die t>islang vorliegenden Windprogno
sen und Eignung der Flächen für einen Windpark.
Die aus der Vielzahl der Untersuchungen resultierenden Erkenntnisse fließen nunmehr
In die weitere technisctre Planung (u.a. WEA-Anzahl, WEA-Typ, Zuwegung, Netzan-
schluss, etc.) ein, so dass im Laufe des Geschäftsjahres 2018 die Antragsunterlagen
vollständig vorliegen und ein entsprechender Genehmigungsantrag gestellt werden
kann.
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Die GGEW AG betreibt neben der Vielzahl an Windenergieanlagen auch einige PV-
Dachaniagen sowie eine PV-Freiflächenanlage. Um den Anteil der erzeugten Strom
mengen aus Photovoitaikaniagen innettiaib unseres gesamten Stromerzeugungsmixes
zu erhöhen, forcieren wir die Entwicklung weiterer PV-Freiflächenaniagen auf der Ge
markung Heppenheim.

Die beiden Projektfiächen liegen südwestlich der Kemstadt Heppenheim, zwischen BAB
A5 und Segelflugplatz Heppenheim und reichen im Süden bis an die Landesgrenze zu
Baden-Württemberg. Durch Ihre Entfernungen bis zu 110 Meter längs von der Auto
bahn sind diese Fläche gemäß des EEG vergütungsfähig. Einen nach dem EEG not
wendigen Vergütungszuschlag im Ausschreibungsverfahren hat die GGEW AG im Ok
tober 2017 erlangt. Die GGEW AG hat hleibei einmal mehr ihre Wettbewerbsfähigkeit un
ter Beweis gestellt. Diese PV-Vorhaben in Heppenheim gehört zu den 20 In Deutschland,
die ein Angebot bekommen haben. Insgesamt waren 110 Projekte in dieser Ausschrei
bungsrunde beteiligt, in 2017 ist dies das einzige Projekt in Hessen, das einen Vergütungs
zuschlag ertialten hat.

Nach Abschiuss sämtlicher Untersuchungen und naturschutzfachlicher Gutachten konnten
zwischenzeitlich die beiden Bauanträge für die Errichtung der PV-Freiflächenanlagen mit
einer Gesamtleistung von fast 2,6 MWp eingereicht werden. Zusätzlich rund 800 Haushal
ten können mit dieser Leistung, die eine Leistung von ungefähr einem Windrad hat, rechne
risch pro Jahr versorgt werden. Damit entsteht eines der größten PV-Projekte in den letzten
Jahren in Hessen. Die Inbetriebnahmen sind in Abhängigkeit der entsprechenden Geneh
migungen für Sommer 2018 geplant. Damit leisten wir ein weiteres klares Bekenntnis zu
einer dezentralen erneuerbaren Stromversorgung in der Region.

Darüber hinaus hat die GGEW AG im Frühjahr 2017 eine Photovoftaikanlage auf dem Dach
der Geschwister-Schoil-Schuie in Benshetm errichtet Mit einer Spitzenleistung von
100 kWp deckt die Anlage rechnerisch den jähriichen Strombedarf von etwa 30 Haushalten.
Die PV-Aniage besteht aus 376 Modulen und hat vier Wechselrichter.

im Spätsommer errichtete die GGEW AG zudem eine Photovoltaikaniage auf dem Dach
des Kindergartens St Michael im Bensheimer Stadtteil Auerbach. Nach Mschkiss der Sa
nierung des Gebäudes stand das Dach zur Verfügung. Die Anlage umfasst 106 Hochlels-
tungs-Solarmodule eines deutschen Produzenten mit einer Nennleistung von insgesamt
29 kWp.

Die Bedeutung von Photovoitaikaniagen sowohl auf Freiflächen als auch auf Dächern steigt
für unser Unternehmen und wird auch im kommenden Geschäftsjahr 2018 insbesondere im
eigenen Netzgebiet weiterhin konsequent verfolgt.

Ausgewählte Positionen der GuV und Ertragslage (bereinigt)

Zur besseren Verglaichbarkeit der Geschäftsjahre werden die wesentlichen Positionen
um mögliche periodenfremde Erträge aus Energielieferungen und witterungsbedingte
Ai)satzschwankungen gegenüber dem langjährigen Temperaturmittei t>ereinigt.
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Angaben In Tausend Euro

Umsatzerlöse

Materialaufwand

Ergebnis vor Steuern
Jahresüberschuss

251.271

215.202

3.116

2.740

232.359

193.856

5.963

3.331

Im Geschäflsjafir2017 verzeichnet die GGEW einen stark gestiegenen Umsatz in Höhe
von 251,3 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (232,4 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist
im Wesentlichen auf einen signifikanten Anstieg der Kundenzahl in der Strom- und
Gassparte zurückzuführen.

Der Umsatz im Strombereich stieg ebenfalls auf 178,7 Mio. Euro (Vorjahr 168,7 Mio.
Euro) an.

Die gesamte Gasabgabe an Letztverbraucher stieg um rund 30 % auf 1.539 Mio. kWh.
Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf ein signifikantes Kundenwachstum bei den Tarif-
und Sonderkunden zurückzuführen. Die Temperaturen im Gesamtjahr 2017 lagen leicht
unterhalb des Jahres 2016 und des 10 Jahresdurchschnitts. Der Umsatz im Gasbereich
beläuft sich auf 62,5 Mio. Euro.

Die Wasserabgabe ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert (2,95 Mio. m>). Hie
rin nicht enthalten ist die Durchieitung nach Heppenheim und Zwingenberg. Der Umsatz
im Wasserbereich belauft sich auf 5,8 Mio. Euro.

Auch die Entwicklung der Besucherzahlen in unserer Bädersparte ist erfreulich, insge
samt kamen 379.073 Badegäste. Damit liegt die Gesamtzahl seit Eröffnung für das Ba-
sinus-Bad und für den Badesee bei rund 4.5 Mio. Besuchern und untermauert einmal
mehr die Erfolgsgeschichte der Bäder.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 0,5 Mio. Euro und liegen auf
dem Niveau des Vorjahres.

Im Berichtsjahr stieg der um periodenfremde Sachverhalts bereinigte (0,5 Mio. Euro)
Materialaufwand um 21,4 Mio. Euro auf 215,2 Mio. Euro.

Der Personalaufwand liegt mit 13,3 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres
(12,1 Mio. Euro).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachaniagen des
Anlagevermögens stiegen auf 6,2 Mio. Euro (Vorjahr 6,1 Mio. Euro) an. Der Anstieg
steht überwiegend im Zusammenhang mit Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in den
Strom- und Gasnetzen.

Als sonstige betriebliche Aufwendungen wurden im Geschäftsjahr 2017 rund
15,3 Mio. Euro erfasst. Damit liegt dieser Wert unter dem Vorjahresniveau von 15,7 Mi-
o. Euro. In dieser GuV-Position sind im Wesentlichen die Konzessionsabgabe, Bera
tungskosten, Aufwendungen für Dienstleistungen sowie Vertriebs- und Marketingkosten
enthalten.

GGEW AG I Bensheim
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Unser bereinigtes Ergebnis vor Steuern liegt Im Geschäftsjahr 2017 bei 3,1 Mio. Euro.
Darin enthalten sind auch die systemimmanenten Verluste für den Bäderbereich. Unter
Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und der sonstigen
Steuem ergibt sich ein bereinigter Jahresüberschuss in Höhe von 2,7 Mio. Euro (Vor
jahr: 3,3 Mio. Euro), in dieser Entwicklung spiegelt sidi die verschärfte Wettt>ewert>sin-
tensität im Strom- und Gasgeschäft wieder.

Aufgmnd des guten Ergebnisses weisen wir einen Bilanzgewinn in Höhe von 3,0 Mio.
Euro aus. Damit unterstreichen wir einmal mehr die verlässliche Dividendenkontinuität

auf hohem Niveau für unsere Aktionäre, entgegen dem branchenweiten Trend.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich um 10,1 Mio. Euro von 181,5 Mio. Euro auf 191,6 Mio. Euro
erhöht. Diese Erhöhung ist auf der Aktivseite hauptsächlich auf die Positionen in den
getätigten Investitionen in unser Sach- und Flnanzanlagevetmögen und auf die Forde
rungen und sonstige Vermögensgegenstände zurückzuführen.

Der hohe Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme zeigt die Anlagenintensität un
seres Unternehmens.

Die Investitionen betragen -nach Abzug erhaltener Baukostenzuschüsse - 10,4 Mio.
Euro, hiervon entfallen 9,7 Mio. Euro auf Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen sowie 0,7 Mio. Euro auf Finanzanlagen (u.a. Investitionen in Emeuerbare
Energien).

Das Eigenkapital beläuft sich auf 66,0 Mio. Euro (Vorjahr 64,0 Mio. Euro). Die wirt
schaftliche Eigenkapitalquote beträgt unter Berückisichtigung von 50% der erhaltenen
Ertragszuschüsse 34,7 % und ist im Branchenvergleioh überdurchschnittlich. Sie ist
damit auf Niveau des Berichtsjahres 2016. Das Verhältnis von Eigenkapital und langfris
tigem Fremdkapitai zum Anlagevermögen (Anlagendeckungsquote) bellef sich auf
rund 99 % und zeigt deutlich unsere solide Kapital- und Finanzstruktur.

Bei den Passiva stehen den Zugängen bei der Kapitalrücklage, den Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten bei verbundenen Unterneh
men Abgänge aufgrund planmäßiger Tilgungen bei den Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten sowie bei den Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinden gegenüber.

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im abgelaufenen Jahr
24,2 Mio. Euro (Vorjahr 10,2 Mio. Euro). Die Zunahme ist hauptsächlich auf stichtags-
tiedingte Effekte des Working Capitals zurückzuführen.

insgesamt wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als positiv beurteilt.

Unsere Aktionäre erhalten Konzessionsabgaben in Höhe von rund 4,2 Mio. Euro. Ais
Dividende für das Geschäftsjahr 2017 schlägt der Vorstand eine Ausschüttung von ins
gesamt 3,0 Mio. Euro vor, so dass sich Leistungen an unsere Aktionäre von insgesamt
7,2 Mio. Euro ohne Steuem ergeben.
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Investitionen und Instandhaltung

Investitionen dienen nicht nur der Modernisierung von Aniagen sondern auch dem wei
teren Aust)au der regenerativen Erzeugung. Sie gewährleisten die Sicherung der künfti
gen Geschäftstätigkeit im Netzbetrieb sowie eine zuverlässige und technisch moderne
Energie- und Wasserversorgung. Im Berichtsjahr 2017 investierte die GGEW AG 11,4
Mio. Euro in das Sachanlagevermögen. Die Summe wird ergänzt durch Instandhal
tungsmaßnahmen in einer Höhe von 2,3 Mio. Euro. Zu den wesentlichen Maßnahmen
im Einzelnen:

in der Stromsparte der GGEW AG lag der Schwerpunkt im Bereich des 20 kV-Netzes,
insbesondere der 20 kV-Sanierung in den neuen Netzen. Hinzu kommt die Neuerrich
tung von Transformatorenstationen exemplarisch sei hier eine neue Trafostation für ei
nen Industrie-Kunden in Bensheim (Stutienwaid) mit einer Leistung von 3,63 MW zu
nennen und die Em'chtung von vier neuen Translbrmatorenstationen in Lorsch. Stark
geprägt waren die Investitionen in die Sanierung der alten 20-kV-f<abel in den neuen
Netzen. Besonders zu erwähnen Ist hierbei die Baumaßnahme .20 kV Sanierung Muk "
in Heppenheim. In Summe wurden mittels Spölbohrverfahren 680 Meter 20 kV-Kabel
emeueti und 2000 Meter altes 20 kV Kabel stillgelegt, dadurch wird die Versoigungssi-
cherheit deutlich gesteigert. Im Hinblick auf die Straßenbeleuchtung ist die LED Umrüs
tung Bickenbach zu nennen, hier wurden 560 Leuchten auf die neue Technik umge
stellt.

Gmße Einzel maßnahmen im Netzausbau in der Gassparte war die Errichtung und In
betriebnahme einer Gasdruck-Regelstation und die Verlegung einer Mitteidruck-
Gasrohrleitung zur langfristigen Versorgung der neuen Heizzentrale In unserer denk
malgeschützten Trafcstatlon In der Friedhofstraße. Des Welteren erfolgte die Erschlie
ßung des Baugebietes Tuchbleiche in Zwingenberg durch uns mit Gas sowie im Rah
men unseres Betriet)sführungsvertrages mit der Stadt Zwingenberg auch mit Wasser.
Durch die kontinuierliche Fortführung unseres Grauguss-Sanierungsprogrammes (GG-
Programm) haben wir unseren Alttiestand an diesen Leitungen welter zurückgebaut
Einzelne ̂ teßnahmen waren unter anderem Baumaßnahmen in Auerbach in der Meil-

bokusstraße und Im Eichenböhi, sowie in Bickenbach in der Waidstraße und In Aisbach
In der Sandstraße. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden sowohl im Bereich Gas als
auch in Wasser Jeweils rund 750 m neue Versorgungsleitungen verlegt. Im gesamten
Jahr 2017 haben wir Insgesamt etwa 1 km Graugussleitung stillgelegt bzw. erneuert.

Im Rahmen von instandhaitungsmaßnahmen an unseren Gasdruck-Regelstationen
würde unter anderem an unserer Gas-Übergabestation in Bensheim die komplette
Messtechnik emeuert. Als nächster Schritt Ist bei dieser Anlage in 2018 die Emeuerung
der Steuerung geplant.

Größte Einzelmaßnahme Im Netzausbau der Wassersparte war die Verlegung einer
Wasserleitung In der Nibelungenstraße am Ortsausgang von Schönberg zur Versor
gung mehrerer Wohnhausneubauten. Die Emeuerung von Wasser-Hauptieltungen er
folgte größtenteils in Verbindung mit unseren GG-Programm.

Im Rahmen der Instandhaltung unserer Wasserbehälter wurden in 2017 die beiden
Wasserkammem am Hochbehälter Schönberg außen komplett freigelegt und neu ab
gedichtet.

GGEW AG I Bensheim
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Weiterhin haben wir aufgrund eines Wassernotstandes In der Gemeinde Lautertai einen
Teilbereich des Ortsnetzes Elmshausen über eine kurzfristig errichtete Notversorgungs-
ieitung an unser Versorgungsnetz angeschlossen. Zu diesem Zwecke musste Ende
Juni eine rund 75 m lange oberirdische Noteinspeisung hergestellt werden die Ende
Oktober des Jahres wieder demontiert wurde. Die Versorgung dieses Netzbereiches
von Elmshausen erfolgte in dieser Zeit über das Netz Wilmshausen sowie den Hochbe
hälter Bensendeiie.

Auch in das Basinus-Bad, das im Geschäftsjahr 2017 erneut eines der besten Besu
cherergebnisse erwirtschaftete, wurde in eine neu umgestaltete Außenaniage und ein
neues Wasserspieigerät für Kinder investiert. Aufgrund der reitnahen Saniemngen und
der kontinuierlichen Neuinvestitionen besuchten seit der Eröffnung ca. 4,53 Mio Gäste
die Bäderbetriebe der GGEW.

Neben der laufenden Erschließung des Baugebietes Euier mit dem Aufbau eines Nah
wärmeversorgungsnetzes wurde ein zweites Projekt dieser Art gestartet. In Lorsch wur
de auf dem ehemaligen Geiärrde einer Autowerkstatt ebenfalls ein neues Wärmever
sorgungsnetz begonnen und die dazugehörige Heizzentrale errichtet und in Betrieb ge
nommen.

Belegschaft

Zum 31.12.2017 waren 227 Mltartieiter (Vorjahr; 200) Im der Gesellschaft tätig. Die
GGEW AG baut seit Jahrzehnten auf ihren eigenen Nachwuchs und beschäftigte zum
Stichtag zwölf Auszubildende, darunter vier zum/zur Elektroniker/in für Betriebstechnik,
drei im Berufsbild lndustriekaufmann/-frau, zwei Auszubildende zum/zur Fachangestell
ten für Bäderbetriebe, einen Studenten an der Dualen Hochschule im Studiengang Ba
chelor of Engineering/Fachrichtung Energiewirtschaft und einen Studenten an der Dua
len Hochschule im Studiengang Bachelor of Arts/Fachrichtung Öffentliche Wirtschaft
Ein Elektroniker für Betriebstechnik wird im Rahmen einer einjährigen Einstiegsquaiifi-
zierung ausgebildet

C, Risiko- und Chancenberi igen Entwickiun

Unternehmerisches Handeln wird durch Gewinnchancen und Verlustrisiken bestimmt.

Risikomanagement wird damit zu einem entscheidenden Element für den Erfolg eines
Untemehmens. Ziel ist es, geeignete Voraussetzungen zur Identifikation, Analyse,
Steuerung und Übenwachung von Risiken zu schaffen und jederzeit einen umfassenden
ÜbertrIick über die Risikolage des Untemehmens zu gewährleisten. Ereignisse mit we
sentlichen negativen finanzielien Auswirkungen müssen zeitnah offenbar werden, so
dass Maßnahmen zum Reduzieren, zum Vermeiden oder zum Managen dieser Risiken
definiert und ergriffen werden können.

Das Risikomanagement bei der GGEW AG findet in Übereinstimmung mit den Bestim
mungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensberelch (Kon-
TraG) statt, das u. a. die Errichtung und Dokumentation eines Risikomanage-ments for
dert. Ais Hilfsmittel dient das softwareunterstützte Risikomanagementsystem RIMAS.

GGEW AG I Bensheim
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Die Energiewirtschaft unterliegt seit Jahren einem stetigen und gravierenden Wandel.
Dadurch erget}en sich für die Branche und für die GGEW AG zahlreiche Unsicherhei
ten, die untrennbar mit unserem unternehmerischen Handeln verbunden sind.

Die Liberalisierung der Energiemärkte führte zu drastischen Veränderungen der Wett
bewerbssituation und zu erhetHichem Preisdruck im Vertrieb. Hieraus resultieren natur
gemäß Risiken in Absatz und Bezug. Selbstverständlich ergeben sich für uns anderer
seits auch Chancen aus der überregionalen Vermarktung von Energie.

Die hohe Regeiungsdichte und der wachsende Kostendruck im Netzbereich lassen im
Rahmen der Anreizreguiierung stetig sinkende Netzentgeite bei Strom und Gas erwar
ten. Dies führt - poiilisch gewollt - in den nächsten Jahren zu einem „Leben von der
Substanz" bei sinkender Eigenkapitaiverzinsung.
Bereits im Rahmen unseres 2011 durchgeführten Strategieprpjekts .GGEW 2020* wur
de der Auf- und Ausbau des neuen Geschäflsfeides .Erneuerbare Energien" als strate
gische Initiative identifiziert, um die GGEW AG für die Energiewende zu positionleren
und die sich daraus ergebenden Entwickiungschancen für das Unternehmen zu nutzen.
Der stetige Ausbau des Geschäflsfeides durch kontinuierliche Investitionen in regenera
tive Erzeugungsaniagen eröffnet ebenso wie die traditionellen Geschäftsfeider Energie
vertrieb und Netzbetrieb Chancen und Risiken, die ebenfalls im Risikomanagement ab
gebildet werden.

Zunehmend kommen im Zuge der Energiewende auch politische Risiken in den Fokus,
well die politischen Weichensteliungen hin zu neuen Energiesystemen nicht mehr ein
deutig atisehbar und damit planbar sind.

Durch individuelle Untemehmensstrategien und konsequentes Kostenmanagement soll
diesen Herausforderungen begegnet werden.

Die organisatorische Weiterentwicklung wurde ietztendlich auch im Hinblick auf das an
stehende Wachstum im Netzbereich durch ein in 2012 und 2013 durchgeführtes Pro-
zessoptimierungsprojekt fortgeführt. Die Umsetzung erster dabei identifizierter Optimie
rungsmaßnahmen wurde in 2014 angestoßen, seitdem kontinuierlich weiterverfbigt und
wird auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Baustein der Untemehmensentwick-
lung sein.

Darüt>er hinaus wird durch die Einführung eines Informationssicherheits-
Managementsystems (iSMS) der stark voranschreitenden Digrtalisierung Rechnung
getragen und den sich daraus ergebenden zunehmenden Risiken für die IT-Sicherheit
t}egegnet.

Das Risikomanagement ist seit Jahren als permanenter Prozess in die Arbeitsabiäufe
integriert und wichtiger Bestandteil des intemen Kontrolisystems, das sukzessive aus
gebaut wird. Vierteljährliche Risikomanagementberichte an den Vorstand gewährleisten
zeitnahe Reaktionsmögiichkeiten. Unterstützt wird dies durch das ständig ausgeweitete
interne Berichtswesen und interne f^chtiinien für risikosensibie Geschäftsbereiche, wie
z. B. die Energiebeschaffung. So wurde beispielsweise im Berichtsjahr die Energiebe-
schaffungsrichtiinie für Strom und Gas mit dem Ziel überarbeitet, die Qualität und
Transparenz der bereichs- und untemehmensüt>ergreifenden Prozesse der Energiebe-
schaflüng noch weiter zu erhöhen und dadurch mögliche Geschäfterisiken zu minimie
ren.
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Darüber hinaus hat der Vorstand angemessene Mallnahmen getroffen, die sicherstel
len, dass die Entscheidungsträger frühzeitig über die Risiken und deren Auswirkungen
unterriditet werden.

D. Proonoseberlcht - Ausblick

Aktuelle Prognosen verschiedener Institutionen sehen die deutsche Wirtschaft auch
weiterhin auf Wachstumskurs und prognostizieren für 2018 Wachstumsraten von 1,9 bis
2,6 Prozent. Aus den bereits eingangs genannten Gründen Ist das weitere wirtschaftli
che Wachstum vom Wachstum des Energieverbrauchs entkoppelt

Im Inffastrukturbereich t>esitzt die GGEW AG durch die In der jüngeren Vergangenheit
übernommenen sechs Strom- und Gasnetze sowie die beiden weiteren Wassemetze
die nötige ,Asset"-Größe für einen wirtschaftlichen Betrieb von Energienetzen. Um auch
in Zukunft diese weiterhin optimal und effizient zu managen wird die bereits begonnene
Digitalisierung der Prozesse In diesem Bereich Im Fokus stehen.

Auch bei der Transformation der Energiesysteme hin zu einer kostenoptimierten, nach
haltigen und sicheren Versorgung - vorwiegend aus Erneuerbaren Energien - wird die
GGEW AG ihre Marktposltion weiter festigen und ausbauen. Hier gilt es die hervorra
gende Kapitalausstattung zu nutzen und weiter nachhaltige Investitionen mit entspre
chender Rendite In signifikanter Größenordnung in die Emeuerbaren zu tätigen. Zudem
plant die GGEW AG weitere Investitionen in neue Geschäftsfelder In energienahen Be
reichen und In den Neubau eines Verwaltungsgebäudes auf dem Betiiebsgelände, um
sich als Energiedienstielster Im Wettbewerb stärker behaupten zu können.

Nach unseren Erwartungen wird die Entwicklung der GGEW AG darüber hinaus In der
näheren Zukunft Im Wesentlichen von wetteren energiepoiitischen Rahmenbedingun
gen sowie von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen. In diesem Zusam
menhang stellen die Entwicklung der Energiepreise, die Markt- und Systemintegration
der Emeuerbaren Energien sowie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung In der Euro-
Zone die größten Unsicherhelten dar. Wir erwarten auch zukünftig wieder einschnei
dende Veränderungen In der Energiebranche und können auch dadurch weiterhin keine
verlässliche Prognose für die Zukunft ableiten. Wir gehen davon aus, dass wir Im Jahr
2018 emeut unsere Marktposition haften bzw. ausbauen und Kundenzuwächse erzielen
Verden. Weiterhin gehen wir auch für das Jahr 2018 von einem stabilen, zufriedenstel
lenden Ergebnis nach Steuern aus. Dies geschieht einerseits vor dem Hintergrund der
Dividendenkontinuität und anderseits unter der Annahme stabiler Entwicklungen der
Märkte und energiepoiitischen Rahmenbedingungen.

Der Strombezug lag in den ersten beiden Monaten rund -8,7 % unter dem Vorjahres
wert In der Gassparte liegt der Bezug witterungsbedingt um 6,9 % über dem Vorjah
reswert. Aufgrund der hohen Abhängigkeit von Temperatureinflüssen ist der weitere
Verlauf im Jahr 2018 jedoch nur sehr schwer zu prognostizieren. Hier wird die Witterung
im vierten Quartal eine entscheidende Rolle spielen.

In den ersten Monaten 2018 blieben die Winderträge unserer Anlagen, wie die der ge
samten Windbranche, allerdings hinter den Erwartungen zurück. Im weiteren Jahresver
lauf wird es sich zeigen, ob die bisherigen Mindererträge durch Mehrerträge In den ver-
bieiberKfen Monaten kompensiert werden können.
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Zum 1. Januar 2018 veränderten sich eine Vielzahl von Umlagen und Abgaben auf den
Strompreis. Im Einzelnen:
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Unter Berücksichtigung der Beschaffungskosten und Netzentgelte ergibt sich annä
hernd keine Veränderung der Kosten- und Umlagesituation. Daher hat die Gesellschaft
die Preise In der Strom- wie auch in der Gassparte zum 01.01.2018 unverändert gelas
sen.

Das geplante Investitionsvolumen für 2018 In unsere Versorgungsanlagen sowie In un
ser Finanzanlagevermögen Im Bereich der Emeuerbaren Energien beträgt
19 Mio. Euro. Darin enthalten sind auch der Neubau eines Verwaltungsgebäudes auf
dem Flrmengrundstück, um die Grundlage für weiteres Wachstum zu legen. Nicht ein
gerechnet sind hierbei die fremdkapitalbaslerten Investitionsanteile Im Bereich der Er
neuerbaren Energien. Auf unsere gesamten Strom-, Gas- und Wassemetze entfallen
rund 6,8 Mio. Euro zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit.

Zur Realisierung unserer künftigen Investitionen können wir weiterhin auf eine stabile
Finanz- und Ertragslage zurückgreifen. So erfolgt die Rnanzlerung der Investitionen Im
bestehenden Netz weltestgehend durch eigene Mittel. Für Investitionen In regenerative
Erzeugungsanlagen greifen wir bei Bedarf auf Bankdarlehen zurück.

111»I 2 Abs. 3

Die GGEW AG hat bei den Im Abhängigkeitsbericht über die Beziehungen zur Stadt
Benshelm und zu den verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und
Maßnahmen nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeltpunkt bekannt waren,
In dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder Maßnahmen getroffen oder unterlas
sen wurden, jeweils eine angemessene Gegenleistung erhalten und Ist dadurch, dass
Maßnahmen im Interesse der Stadt Benshelm oder der verbundenen Unternehmen ge
troffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.

Benshelm, 31. März 2018
GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft

Carsten Hoffmann

(Vorstand)
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E. Tätigkeitenabschluss nach § 6b Abs. 3 EnWG

GGEW, GruppervGas* und Efoktrl^8tsw«rk Bergstreft« Aktiengetellschafl, Benshehn
TMgksttaabacMusa o«in. 16b Ab». 3 ErtWG

Bilanz zum 31. Dezember 2017

C. Rechnvn||Ml>gr»niung»po»1»n

GGEW AG I Bensheim
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596.239 146.067

24.466.022 24.036J64

119.906 143.662

661.667 781.635

666.696 34382

Kassenbestand, Bundesbardcguthtoien,
Guttuen bei KredMnsdtulen und fteheek» 2.369.207 ^$3^.e63 766.4&9 638.367

S«anme Umiaufvermbgen 6.740.6S1 4.487.582 1M.698 1.778.146

41456.S20 37.671.827 26.643.664 26.648.044

Zugeordnetes Bgcnkapltal 22.212.400 18.264.661 10.777.861 9.731.267

Empfangen» ErtragsauschOssa 281.338 422.094 312^9 461.321

Rlkksteliurtgen
1. Röckatellungan für Pensionen ind ihnlche

yerpfliohlungen
2. Stauerrückstellungen
3. Bonaege ROckstelungen

1.243.416

142.163

3.340.693 3278.977 2.927.365

Summe RttckatoSungan 3.931.077 3.566.271

VsibindNch kellen

1. AMhen

2. VerblncfHchkelten gegentt>er KredKnathuteiv
3. Verbindlichkeiten aus Uetorungen und

Leistungen
4. Sonstige VertwvSichkelten

314.336 328.924

10.133.597 10.813.115

125.516 128.531

10.575241 11253.092

Summe VerbIncBichlicetten

Rachmatgtabgrc naungepoalen

13265268 13.658.378 11J22246 12.067.186

41.656.520 37.071.627 26.84iJ64 25246.644



GGEW AG I Bensheim

GQEW, Gruppen-Gas- und Elektrlzititswerk Bergstrafte AMiengesellscheft, Benshelm
Titigkeitsebschluss gem. { 6b Abs. 3 EnW6

Gewinn- und Verlustrachnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

ElektrlzjtdtBvertellung Qeeverteilung

1. UmBstzerlöae

2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Materialautwend

a) Aufwendungen für Roh-, Hllfs- und BeUebsstoffe
und fis bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Lebtungen

5. Peraonalautwand

a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgabe nund Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung

6. AbschcelHingen auf ItnmaL VermögenageganstSnde
des Anlagevermögens und Sachanlagen

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Erträge aus Beteiligungen
B. Erträge aus anderen Wertpapieren

und Ausleihungen des Rnanzanle^evemiBgens
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
11. Abschreitlungen auf FInenzanlagen

und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
14. Ergebnis nach Steuern
15. Sonatige Steuern
18. Jahresüberschuas

17. Entnahme aus der Kapitaküddage
18. Zuführung In die anderen GewIntvQcklagen
IS. Bilenzgewlnn

2017 2016 2017 2016

EUR EUR EUR EUR

+ 30^16.540 + 30.361.566 4 9.803.997 4 10.056.174
* 1.354.779 4 1.151.266 4 471727 4 457.141
♦ 110.430 4 13^634 4 31.598 4 13.957

.

14.108167
.13.669.921 2.574.197 2.050.550

- 235.353 - 1.105.406 - 564.855 - 559.292

14.343.520 ...1..14,975.327^. -
3.139.052^ ..T. 2.609.842

-
3.447.206

-
3.261.690

-
1-410.052

-
1.307.961

. 972.776 . 865.300 _ 413.249 346.772

4.419.982 4.146.990 - 1.B23.301_ „r.i,__1.6M.733^

2.399.398 _ 2.334.273 , 1.400.508 _ 1.395.232

6.966.471 - 7.196.492 - 1.442.283 - 1441967

0 0 0 0

4 7.738 4 131 4 3438 4 48

4 12.008 4 19.024 4 4.885 4 8.154

0 0 0 0

- 696.201 - 689.364 - 522.303 • 576.511
- 414.789 - 1.032.071 . 296.054 - 1270.453
4 2.440.134 4 1.310.104 4 1892.154 4 1.586.738

- 57.508 . 17.099 9.324 - 6.630

+ 2.382.626 4 1.293.005 4 1.682.630 4 1.579.906

0 0 0 0

- 6.576 - 89.816 - 4.689 - 66.788

4 2.376.050 4 1.203,187 4 1.678.140 4 1513.117

GGEW AG I Bensheim
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GGEW AG I Bensheim

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Arn 7. Juli 2005 Ist das neue Energiewirtschaftsgesetz in Kraft getreten. Kernstück

dieses umfangreichen Gesetzes ist die Regulierung des Netzbetriebs im Strom- und

Gasbereich sowie die Erfordemis von ex-ante Genehmigungen für aiie

Netznutzungsentgette.

in § 6b Abs. 3 EnWG sind die Regelungen für die Rechnungslegung und interne

Buchführung für vertikal integrierte Energleversorgungsuntemehmen festgelegt.

Die GGEW AG leitet die gesonderte Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG aus

der Finanzbuchhaltung ab. Die gesetzlich vorgeschriebene getrennte Kontenführung

erfolgte für die Bereiche Strom- und Gasverteiiungsnetze sowie für die übrigen

Aktivitäten außerhalb der Strom- und Gasverteiiungsnetze. Es wurde die buchhalterische

Entflechtung der Bereiche weitestgehend durch direkte Kontenzuordnung

vorgenommen, die auf einem tief gegliederten Fibu-Kontenrahmen basiert Ein

gesondertes DV-Programm wurde für die interne Rechnungslegung nicht eingesetzt. Die

Kosten- bzw. Spartenrechnung erfolgte über ein separates branchenspezifisches Modul,

welches den Anforderungen des EnWG entspricht.

Für die Umsetzung der buchhalterischen Entflechtung wurden in der Rechnungslegung

für die Bereiche Elektrizitäts- und Gasversorgung getrennte Konten gelsiidet:

Eiektrizitätsverteiiung und Gasverteiiung einerseits sowie übrige Aktivitäten (im

Wesentlichen Vertrieb, instaiiatlonsieistungen, Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung

und Bäderbetrieb) andererseits.

Die Biianzierungs- und Bewertungsmethoden sind dem Anhang zum handelsrechtlichen

Jahresabschluss zu entnehmen.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017
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GGEW AG I Bensheim

Bei der Aufstellung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen nach

§ 6b Abs. 3 EnWG wurden alle Bilanzpositionen sowie Aufwendungen und Erträge nach

Möglichkeit direkt zugeordnet. Dies betrifft Insbesondere wesentliche Teile des

Anlagevermögens sowie die Vorräte.

Daneben wurden folgende sachgerechte Schlüssel verwendet:

« Aniagenschlüssel

• Vertragsschlüssel

• Mitarbelterschlüssei

• Umsatzschlüssel

•  Netzlängenschlüssel

•  Flächenschlüssel

Zur Verteilung von nicht andenveltig zuordenbaren Positionen wurde ein allgemeiner

Verwaltungsschlüssel verwendet. Dieser wird gebildet zu Jeweils 25 % aus dem

■ Anlagenschlüssel

• Vertragsschiüssel

•  Personalschlüssel

•  und der anteiligen Netzlänge.

Die Ertragsteuern wurden nach dem Ergebnis vor Steuem (Körperschaftsteuer) bzw.

nach dem überschlägig ermittelten anteiligen Gewerbeertrag (Gewerbesteuer) verteilt

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017



GGEW AG I Bensheim

Verwendung von Schlüsseln in der Bilanz

In der Bilanz wurden Insbesondere folgende Positionen mit Hilfe von Schlüsseln verteilt:

•  Anlagenvermögen, welches von allen Betriet)szweigen genutzt wird

•  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, soweit sie alle Betriebszweige

betreffen

•  Sonstige Vermögensgegenstände, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

•  Kassenbestand und Bankguthaben

• Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage und Gewinnvortrag

•  Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

•  Steuerrückstellungen

•  Sonstige Rückstellungen, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

• Verbindlichkelten aus Lieferungen und Leistungen, soweit sie alle Betriebszweige

betreffen

• Sonstige Verbindlichkeiten, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

Die Verteilung auf die Tätigkeiten erfolgte jeweils nach den oben genannten Schlüsseln.

GGEW AG i Bensheim
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GGEW AG I Bensheim

Verwendung von Schlüsseln In der Gewinn- und Verlustrechnung

In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden insbesondere folgende Posten mit Hilfe von

Schlüsseln verteilt;

• Sonstige betriebiictie Erträge, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

• Abschreibungen auf Anlagevermögen, welches von allen Betriebszweige genutzt

wird

• Zinserträge

• Zinsaufwendungen, soweit sie aiie Betriebszweige betreffen

• Sonstige Steuern

• Sonstige betriebliche Aufwendungen, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

Die Verteilung auf die Tätigkeiten erfolgte nach den otien genannten Schlüsseln.

Für die Wertansätze bei den Bilanzpositionen der internen Bilanzen für die Strom- und

Gasverteilung gelten die Im Anhang angegebenen aligemeinen Bewertungs- und

Bilanzierungsgrundsätze.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse aus der Strom- t>zw. Gasat>gat}e auf die Bereiche

Verteilung und Vertrieb erfolgte für 2017 jeweils auf Grundlage der Fesöegung der

Eriösobergrenzen für das Geschäftsjahr.

GGEW AG I Bensheim
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Anlage F

F. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft, Benshelm:

Wir haben den Jahresatischluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitäts
werk Bergstraße Aktiengesellschaft, Bensheim, für das Geschä^jahr vom I.Januar2017 bis
31. Dezemlaer 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der
Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgat)e ist
es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hin
reichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden
die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Ge
sellschaft sowie die Enivartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung
der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichpro
ben beurteilt. Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Aisschlussprüfung relevanten Internen
Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegelsenen Umständen angemessen
sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der
Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrund
sätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge
samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lage
bericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
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Anlage F

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach die
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu fthren und Tätigkeitenabschlüsse aufeustel-
len sind, hat zu keinen Einwendungen geführt.

Mannheim, den 27. April 2018

BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH

Wl^chaftsprüfungsgesellschaft

Pew ßaj«r j
Wirtschaft^tinker

Thorsten Hans

Wirtschaftsprüfer

WIRTSCHAPTS-
PSOPUNOS-

OESEIXSCHAPT
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Anlage G

G. Rechtliche Verhältnisse

I. Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma:

Rechtsform:

Gründungsjahr:

Satzung:

Anschrift:

Eintragung ins Handelsregister:

Dauer der Geseilschaft:

Geschäftsjahr:

Gezeichnetes Kapital:

Anteilseigner:

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktienge
sellschaft

Bensheim

Gültig in der Fassung vom 28.02.2002

Dammstraße 66

64625 Bensheim

Amtsgericht Darmstadt, HRB 21030

unbestimmt

Gegenstand des Unternehmens:
Der Betrieb von Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsanla
gen, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und der Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung, zum Bezug und zur Abgabe von Elektrizi
tät, Gas, Wasser, Wärme und Nebenprodukten aller Art. Hierzu ge
hört auch die entgeltliche Bereitstellung der eigenen Anlagen an
Dritte sowie der entgeltliche Erwerb fremder Netzkapazitäten zum
Zweck der Versorgung Dritter mit Elektrizität, Gas und Wasser.
Die Gesellschaft Ist dazu berechtigt, sich aktiv am Handel, Indusive
Börsenhandel von Elektrizität, Gas, Wasser zu betätigen, soweit
dies mit dem eigentlichen Geschäftszweck der Gesellschaft laut
Abs. 1 vereint>ar ist.

1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

6.130,200,00 Euro

Euro %

Stadt Benshelm 3.804.600,00 62,1%
Stadt Zwingenberg 748.100,00 12,2%
Gemeinde Seeheim-Jugenheim 495.000,00 8,1%
Gemeinde Birkenbach 468.700,00 7.6%
Gemeinde Alsbach-Hähnleln 363.800,00 5,9%
BGL Beteiligungsgesellschaft der
Stadt Lampertheim mbH 250.000.00 4.1%

Geschäftsführung, Vertretung:

Größenklasse gem. § 267 HGB:

Carsten Hoffmann, Zwingenberg

Große Gesellschaft.
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Anlage G

II. Wesentliche Verträge

Zu wesentlichen Verträgen, welche die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Unterneh
mens betreffen, Ist wie folgt auszuführen;

Verträge über den Bezug von elektrischer Energie, Gas und Wasser liegen mit verbundenen Unter
nehmen vor.

Verträge mit Kunden liegen Verträge mit einer Laufzeit zwischen einem und zwei Jahren zu Grunde.

Die Gesellschaft hat für die wesentlichen Risiken ihres Geschäftsbetriebs Versicherungen abgeschlos
sen. Die Angemessenheit der Versicherungssummen und die Vollständigkeit des Versicherungsschut
zes sowie die fristgerechte Zahlung der Prämien waren nicht Gegenstand der Prüfung.

MI. Gesellschafterversammlung

In der Hauptversammlung vom 26. Juni 2017 wurde der von Benz & Gunzenhäuser Partnerschaft Wirt-
schaftprüfungsgeseilschaft, Kerzenheim, geprüfte und unter dem Datum vom 5. Mai 2017 mit dem un
eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschiuss zum 31. Dezember 2016 zusam
men mrt dem Lagebericht gebilligt und damit festgestellt.

Die vom Vorstand vorgeschlagene Ergebnisverwendung wurde von der Hauptversammlung einstimmig
beschlossen.

Der Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des festgestellten Ergebnisses für das
zum 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr wurde im Berichtsjahr 2017 vollzogen.

Dem Vorstand wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 laufende Geschäftsjahr einstimmig
Entlastung erteilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 wurde die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch +
Co. GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, gewählt.

Der Jahresabschiuss zum 31. Dezember 2016 wurde beim Bundesanzeiger gemäß § 325 HGB offen
gelegt.
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Anfage H

H. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt;

Steuernummer:

Darmstadt

007 234 11716

SteuererklärungenZ-bescheide: Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich dem Kalenderjahr
2016 beim Finanzamt eingereicht, Die Veranlagung ist bis ein
schließlich 2015 erfolgt.

Steuerliche Außenprüfungen:

Umsatzsteuer:

Gewerbesteuer;

Das Unternehmen ist geprüft bis einschließlich Veranlagungszeit
raum 2012.

Anwendung der Regelbesteuerung i.S.d. §§ 16 bis 18 UStG.

Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Atisatz 1 GewStG.

Neben dem auf der Grundlage des Handelsrechts ersteilten Jahresabschluss wurde für den gleichen
Abschlusszeitraum eine den Vorschriften des Steuergesetzes entsprechende Steuerbilanz gefertigt.
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Anlage I

i. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist im Bereich der Energiewirtschaft tätig. Die Hauptgeschäftszweige l)etreffen die
Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb
von Elektnzitäts-, Gas- und Wasserversorgungsanlagen sowie die Errichtung, der Erwerb, die Pach
tung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zum Bezug und zur Abgabe von Elektrizität, Gas,
Wasser, Wärme und Nebenprodukten ailer Art. Hierzu gehört auch die entgeltliche Bereitstellung der
eigenen Anlagen an Dritte sowie der entgeltliche Erwerb fremder Netzkapazitäten zum Zweck der Ver
sorgung Dritter mit Eiektrizität, Gas und Wasser. Die Geselischaft ist dazu t)erechtigt, sich aktiv am
Handei, inclusive Börsenhandei von Elektrizität, Gas, Wasser zu betätigen, soweit dies mit dem eigent
lichen Geschäftszweck der Gesellschaft vereinbar ist. Der Scfiwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei auf der
Region Bergstraße.

Darüber hinaus ist die GGEW bestrebt, ihre Geschäftstätigkeit unter Einschaltung von Beteiligungs
gesellschaften in der Energieversorgung sowie in den Bereichen der Energie- und Kommunikations
dienstleistungen zu festigen und auszubauen.

Die Strom- und Gasmengen werden im Wesentlichen von der Tochtergesellschaft GGEW Trading
GmbH beschafft und zu Marktpreisen an die GGEW AG weiterverkauft. Die Beschaffung der benötig
ten Wassermengen erfolgt durch den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost und die Hessen
wasser GmbH & Co. KG.

Mit den Städten und Gemeinden des Versorgungsgebiets bestehen Konzessionsverträge über die
Wegenutzung öffentlicher Verkehrswege zur Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Versorgung
der mit Strom, Gas und Wasser versorgten Kunden. Kundenseitig bestehen in der Regel Lieferverträge
mit einer Laufzeit von einem bis zu z»«l Jahren.

Die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft zeigt die nachstehende Tabelle:

Umsatzerlöse TEuro 251.271 232.673 204.810

Materialaufwand TEuro 214.700 194.358 167.834

Personalaufwand TEuro 13.254 12.081 12.259

Mitarbeiterzahl (nach § 267 HGB) Anzahl 196 184 174

Anlageinvestitionen TEuro 12.242 15.690 13.184

Jahresüberschuss {■*■) 1
Jahresfehlbetrag (-) TEuro 3.016 3.226 3.220

Bilanzsumme TEuro 191.591 181.468 177.213
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Anlage J

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaitsgrundsätzegesetz (HGrG)

Kapiteiübersicht

i. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfuhrungstätigkeit

IV. Vermögens- und Finanzlage

V. Ertragslage
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Übenvachungsorganen und Geschäftsleitung sowie Individualisierte

Offenlegung der Organbezüge

Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für

die Geschäftsleltung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus

schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts-

sowle ggf. für die Konzemleltung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege

lungen den Bedürfnissen des Untemehmens bzw. des Konzems?

Die Befugnisse des Vorstand sind in der Satzung geregelt. Die Verteiiung der Aufgaben der
Hauptversammlung, des Aufsichtsrats und des Vorstands ist nach dem Ergebnis unserer Prü
fung sachgerecht geregelt und entspricht den Bedürfnissen des Untemehmens.

Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und

wrurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2017 hat eine Hauptversammlung der Gesellschaft stattgefunden. Über den
Verlauf der Sitzung wurde ein ordnungsgemäßes Protokoll erstellt. Der Aufsichtsrat tagte in
sechs Sitzungen.

In welchen Aufsichtsraten und anderen Kontrollgremlen I.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleltung tätig?

Auskunftsgemäß ist der Vorstand der GGWE AG in folgenden Aufsichtsräten und anderen
Kontrollgremien im Sinne der Vorschrift tätig:

Aufeichtsrat der GGEW Trading GmbH, Bensheim (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW netGmbh, Bensheim (Vorsitzender)
Aufeichtsrat der Enengieried GmbH & Co. KG, Lampertheim (stelhr. Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW VentuSol GmbH, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Molau GmbH & Co. KG. Lorsch Ö/orsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Linden GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschaflerversammlung der GGEW WP Kalent>om GmbH & Co. KG Wörrstadt
(Vorsitzender)
Gesellschaften/ersammlung der Windpool GmbH & Co. KG, Dresden
Gesellschaftenrersammlung und Beirat der WV Energie AG, Frankfurt am Main
Gesellschaftenrersammlung der GGEW WP Brünnstadt GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschaflerversammiung der GGEW WP Heßloch GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschaftenrersammlung der GGEW Roßdorf GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender
Gesellschafterversammlung der Windkathedrale 3000 Verwaltungs GmbH, Hangen-Weisheim
Gesellschaflerversammlung der Windpark Eppelsheim GmbH & Co. KG, Wörrstadt
Gesellschaflerversammlung der Windpark Eppelsheim 2 GmbH & Co. KG, Wörrstadt
Gesellschafterversammlung der Conergia GmbH & Co. KG, Alzenau
Gesellschallerversammlung der Windpool Venvaltungs GmbH, Dresden (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Coppenbrügge GmbH & Co. KG, Lorsch
(Vorsitzender)
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Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi

vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzemabschlusses aufgeteilt nach

Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?

Falls nein, wie wird das begründet?

Auf die Angabe der Geschäflsführervergütung wird im Anhang gesetzeskonform verzichtet.
Die Angaben zu den Bezügen der Aufsichtsratmitglieder wurden pflichtgemäß im Anhang an
gegeben.
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Anlage J

Ordnungsmäßigkeit des Geschäfisführungsinstrumentarlums

Fragenkreis 2;

Aufbau- und abiauforganlsatorische Grundlagen

Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-

pian, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitebereiche und Zuständigkeiten/ Wei

sungsbefugnisse ersichtiich sind? Erfoigt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein aktueller Organisationsplan (Organigramm), aus dem Organisationsaufbau, Arbeltsberei
che und Zuständigkeiten ersichtlich sind, liegt nicht vor. Es besteht eine Zeichnungsregelung
für die Organisationsbereiche bei der GGEW als Gesellschafterin für einzelne Bereiche vor.
Nach unseren Erkenntnissen wird bei der Gesellschaft danach verfahren und es werden re
gelmäßig Überprüfungen und entsprechende Anpassungen vorgenommen.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationspian verfahren

wird?

im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem
Organisationspian verfahren wird.

Hat die Geschaflsieitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do

kumentiert?

Es sind Im Rahmen der Prüfung keine Hinweise über festgestellte Korruptionssachverhalte
bekannt geworden. Die "Richtlinie zu Verhaltenkodex und Geschenken" wurde Im Mai 2014
nach erfolgter Abstimmung Im Betriebsrat kommuniziert und ist in Kraft getreten.

Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeltsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personal

wesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass

diese nicht eingehalten werden?

Schriftlich dokumentierte Richtlinien und Atbertsanweisungen für wesentliche Entschei-
dungsprozesse liegen vor. Nach unseren Feststellungen werden diese Richtlinien eingehal
ten.

Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücks-

verwaitung, EDV)?

Die Verträge sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß dokumentiert und werden
zentral verwaltet. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Beanstandungen für eine un
zureichende Dokumentation festgestellt.
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Fragenkreis 3:

Pianungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

Entspricht das Planungswesen - auch Im Hinblick auf Planungshorizont und Fort

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Pro

jekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand erstellt rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaft
splan auf, der den Investitionsplan, Finanzplan und den Erfolgsplan enthält. Dieser Wirt
schaftsplan wird vom Aufsichtsrat verabschiedet. Der Pianungsprozess für die jährliche Pla
nung geht von den im Bereich Finanzwesen ermittelten Planzahlen aus. Die ermittelten Plan
zahlen sind mit den strategischen Vorgatjen der Geschäftsführung abgestimmt. Planungs
wesen entspricht nach unseren Erkenntnissen den Bedürfnissen des Unternehmens.

Werden Planabwelchungen systematisch untersucht?

In einer vergleichenden monatlichen Ergebnisrechnung und einer Zusammenstellung der In
vestitionen wird laufend das Budget den jeweils aktuellen Ist-Zahlen gegenübergestellt. Die
einmal aufgestellten Planzahlen werden nur bei Bedarf im Wege des Nachtragswirtschafls-
plans an die Entwicklung angepasst. Nach unseren Feststellungen werden Planabweichun
gen ausreichend analysiert.

Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und

den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht nach unseren Feststel
lungen der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens.

Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liqui

ditätskontrolle und eine Kredrtüberwachung gewährleistet?

Das Unternehmen verfügt über ein Finanzmanagement, das die zur Finanzierung der Gesell
schaft erforderlichen Mittel auf Basis einer täglichen Finanzdisposition steuert. Damit ist eine
laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet.

Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten

worden sind?

Entfällt. Ein zentrales Cash-Management liegt nicht vor.
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Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestelH werden?

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Foiderungen

zeltnah und effektiv eingezogen werden?

Über den Abgleich der monatlichen Fakturierung der Abschläge für die Energie- und Was
serlieferungen ist grundsätzlich sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah In Rech
nung gestellt werden. Das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forde
rungen zeitnah und effektiv eingezogen werden.

Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-ZKonzembereiche?

Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Unterneh
mens und es umfasst alle wesentlichen Untemehmensbereiche. Die Koordination der Pla-
nungs-, Steuerur^- und Kontrollaufgaben wird durch die Geschäftsführung vorgenommen.

Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa

chung der Tochterunternehmen und der Untemehmen, an denen eine wesentliche

Beteiligung besteht?

Das Rechnungswesen der wesentlichen Tochterunternehmen wird unmittelbar bei der
GGEW AG geführt, so dass eine Steuerung und Üben/vachung jederzeit möglich Ist.
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Fragenkreis 4:

Rislkofrüherkennungssystem

Hat die Geschäfts-TKonzernieitung nach Art und Umfang Fruhwamsignaie definiert

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hiife bestandsgefahrdende Risiken rechtzeitig

erkannt werden können?

Die Gesellschaft verfügt über ein dokumentiertes Risikofnjherkennungssystem, in weichem
nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen sind um be-
standsgefährdene Risiken rechtzeitig zu erkennen.

Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen werden für ausreichend erachtet. Es haben sich keine Anhaltspunkte er-
get>en, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Das Risikomanagementinstmment
der GGEW Gruppe befindet sich derzeit in der Weiterentwicklung, so dass zukünftig eine ef
fektivere Kommunikation sowie eine exaktere Bewertung der Risikoposition des Unterneh
mens gewährleistet werden soll.

Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Es erfolgt eine ausführliche Dokumentation der Maßnahmen.

Werden die Fruhwamsignaie und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit

dem aktuellen Geschäftsumfeid sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen

abgestimmt und angepasst?

Nach unserer Prüfung erfolgt eine regelmäßige und systematische Anpassung.
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Anlage J

Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin

strumenten sowie von andere Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich

festgelegt? Dazu gehört:

• Weiche ProdukteZInstrumente dürfen eingesetzt werden?

• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Bfrträgen ein
gesetzt werden?

• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem
Umfang dürfen offene Posten entstehen?

■  Sind die Hedge-Stiategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließ
lich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen
(z.B. antizipatives Hedging)?

Nach unseren Feststellungen wurden im Rahmen von erfolgten Darlehensaufnahmen deri
vative Finanzinstrumente in Form von Zinscaps ausschließlich zur Risikoabsicherung für das
Risiko steigender Zinsen eingesetzt. Biianzielle Risiken resultieren hieraus nicht. Schriftliche
Festlegungen zur Durchführung und zum Einsatz von Finanzinstrumenten bestehen aus
kunftsgemäß nicht. Die Überwachung und Genehmigung der getätigten Geschäfte erfolgte
unmittelbar durch den Vorstand bzw. leitende Angestellte der Gesellschaft unter Einbezie
hung des Aufsichtsrats.

Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkon

ditionen und zur Risikobegrenzung?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises. Derivate werden nach unserer Prüfung lediglich zur Ab
sicherung bzw. Optimierung des Beschaffungsportfolios abgeschlossen.

Hat die Gesctiäfts-ZKonzernieitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes In

strumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

• Erfassung der Geschäfte

• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanaiyse

• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

• Kontrolle der Geschäfte?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.

Gibt es eine Erfoigskontroiie für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende De

rivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwickiung gezogen?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.
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Anlage J

Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.

ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-ZKonzernieitung im Hinblick auf die

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.
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Fragenkreis 6:

Interne Revision

Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne

Revision/Konzemrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese

Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Der Organisationsplan für 2018 weist eine Steile in der Abteilung Untemehmensentwickiung
Stelle aus, in deren Zuständigkeit auch die interne Revision liegt.

Wie ist die Anbindung der Internen Revison/Konzernrevlsion Im Unternehmen/

Konzern? Besteht bei Ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.

Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der intemen Revision/Kon-

zernrevislon Im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander un

vereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) oiganlsatorlsch

getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptlonspräven-

tion berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

im Berichtsjahr wurden nach unseren Feststeiiungen keine Prüfungen der internen Revision
durchgeführt. Der Vorstand hat auskunftsgemälX den Auftrag über die Erstellung bzw. Über
arbeitung eines Revisionsplans an einen extemen Wirtschaftsprüfer erteilt.

Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer ab

gestimmt?

Die Prüfungsschwerpunkte der Vergangenheit hat der Vorstand mit dem Abschlussprüfer
abgestimmt.

Hat die interne Revision/Konzernrevision twmerkenswerte Mängel aufgedeckt und um

weiche handelt es sich?

Entfällt. Vgl. Antwort c) dieses Fragenkreises.

Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Inter

nen Revlsion/Konzernrevlslon gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/

Konzemrevislon die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt. Vgl. Antwort c) dieses Fragenkreises.
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7:

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,
Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über

wachungsorgans

Haben sich Anhaltspunkte ergel>en, dass die vorherige Zustimmung des Ül>erwa-

chungsorgans zu zustimmungspfiichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht

eingeholt worden ist?

in der Satzung sind Rechtsgeschäfte und Maßnahmen aufgelistet, die an die Zustimmungs
pflicht der Hauptversammlung bzw. des Aufsichtsrats gebunden sind. Bei unserer Prüfung
haben sich keine zustimmungspfiichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ergeben, für die
nicht rechtzeitig die Zustimmung der Geseiischafterversammlung eingeholt wurde.

Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Ütier^

wachungsorgans die Zustimmung des Üt>erwachungsorgans eingeholt?

Entfällt. Es wurden keine Kredite an die Organe der Gesellschaft gewährt. ~

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß

nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen

vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Ähnliche als nicht Zustimmungspflichtige behandelte Maßnahmen des Jahres 2017 lagen
nach Auskunft des Vorstands nicht vor und sind uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung
auch nicht bekannt geworden.

Haben sich Anhaltspunkte ergel>en, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs

sen des Ütwrwachungsorgans übereinstimmen?

im Rahmen unserer Prüfung wurden bei den im Berichtsjahr getätigten wesentlichen Ge
schäften und Maßnahmen keine Verstöße gegen Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und
Beschlüsse festgestellt.
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Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

a. Werden Investitionen (In Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im

materielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkelt und Risiken geprüft?

Die Wirtschaftlichkeit und die Risiken einer Investition einschiießlich der Finanzierbarkeit und
der Risiken wird im Rahmen einer angemessenen Planung überprüft.

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser

mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenhelt des Prei

ses zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Be

teiligungen)?

Die Unterlagen bzw. Preiserhebungen, weiche im Rahmen von Erwerben von Anlagegegen
ständen dem Unternehmen zur Verfügung standen, erscheinen ausreichend, um ein Urteil
über die Angemessenheit der jeweiligen Preise zu ermöglichen.

c. Werden Durchführung, Budgetlerung und Veränderungen von Investitionen laufend

überwacht und Abweichungen untersucht?

Grundsätzlich erfolgt die Übenwachung anhand eines Pian-/Ist-Vergleiches als Bestandteil
der Ergebnisrechnung. Vgl.auch Antwort a) dieses Fragenkreises.

d. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen er

geben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nach unseren Feststellungen haben sich bisher bei abgeschlossenen Investitionen keine
nennenswerten Kostenüberschreitungen ergeben. Abweichungen von den geplanten Einzel
ansätzen des investitionsplans sind meist durch den längeren zeitlichen Planungsveriauf be
dingt. Planatsweichungen resultieren dann aus zwischenzeitlich eingetretenen Preisänderun
gen.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entfällt. Die Kreditlinien der Gesellschaft waren im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft.
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Fragenkreis 9;

Vergaberegelungen

Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegeiungen (z.B.

VOB; VOL, VOF, EU-Regeiungen) ergeben?

Die Vergaberegelungen der VOB, VOL, VOF wurden nach Auskunft des Vorstands beachtet
bzw. entsprechend angewandt. Gegenteilige Feststeiiungen haben wir nicht getroffen.

Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegeiungen unterliegen, Konkurrenzan

gebote (z.B. auch für Kapitaiaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei wesentlichen Aufträgen werden grundsätzlich Vergleichsangebote eingeholt. Teilweise
werden über allgemeine LeistungsVerzeichnisse zu festen Preiskonditionen mit einzelnen Lie
feranten sog. Jahresaufträge vergeben. Hierzu werden auskunftsgemäß in gewissen Zeltabs
tänden die Preisabfragen aktualisiert.
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Fragenkreis 10;

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Nach den uns vorgelegten Protokollen über die Sitzungen des Aufsichtsrats und der Haupt
versammlung hat der Vorstand über alle wichtigen Angelegenheiten der Gesellschaft regel
mäßig Bericht erstattet. Die Berichterstattung erfolgte sowohl mündlich als auch schriftlich.

Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des

Unternehmens/Konzerns und In die wichtigsten Untemehmens-ZKonzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen vermittelte die Berichterstattung im Berichtsjahr einen zutref
fenden Eindruck von der Lage der Gesellschaft.

Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs

gemäß abgewickelte Geschäftsvorfäiie sowie erkennbare Fehldispositionen oder we

sentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Es ergaben sich, soweit erkennbar, keine Anzeichen für eine nicht zeitnahe Unterrichtung des
Überwachungsorgans über wesentliche Vorgänge. Weitere besondere Geschäftsvorfälle, ins
besondere ungewöhnliche oder nicht ordnungsgemäß abgewickeite Geschäftsvorfäiie sowie
erkennbare Fehldispositionen und wesentliche Unterlassungen wurden im Rahmen unserer
Prüfung nicht festgestellt.

Zu welchen Themen hat die Geschäfts-ZKonzernieitung dem Überwachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfäilt, da in keinem Fail eine besondere Berichterstattung gewünscht war.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG

oder untemehmensintemen Vorschriften) nicht In allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung wurden solche Anhaltspunkte nicht festgestellt.

Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener SelbstbehaH vereinbart?

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan

erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht innerhalb der GGEW AG. Der Inhalt und die Konditionen der
D&O-Versicherung wurden dem Überwachungsorgan in der Aufsichtsratssitzung mitgeteilt.
Eine Erweiterung der Versicherung auf die für der\/die Geschäftsführer der Tochtergeseii-
schaflen ist im Versicherungsvertrag enthaiten. Ein Selbstbehait wurde nicht vereinbart.
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Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa

chungs-organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan

offen gelegt worden?

Entfällt. Im Berichtsjahr wurden keine Interessenskonflikte der Mitglieder der Geschäftslei-
lung oder des Überwachungsorgans gemeldet.
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Vermögens* und Finanzlage

Fragenkreis 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang haben wir nicht
festgestellt.

Sind Bestände auffallend hoch oder nieder?

Die Bestände an Umlaufvermögen der Gesellschaft bewegen sich nach unseren Feststellun
gen im betriebsnotwendigen Rahmen.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu

den bilanzlellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Ver

mögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte von Vermögensgegenständen im Vergleich
zu den biianzielien Werten haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.
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Fragenkreis 12:

Finanzierung

Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach Internen und externen Finanzterungsquellen

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Inves-

titionsverpfllchtungen finanziert werden?

Längerfristig gebundene Venmögenswerte sind überwiegend fristenkongruent finanziert. Be
deutende Investitionsverpflichtungen bestanden am Abschiussstichtag nicht.

Wie Ist die Finanzlage des Konzems zu beurteiien, insbesondere hinsichtlich der

Kreditaufnahmen wesentlicher Konzemgesellschaften?

Die Finanzlage des Konzerns wird positiv beurteilt. Diese ist vor allem durch die Finanzlage
der GGEW AG geprägt. Ungewöhnliche Kreditaufnahmen wesentlicher Konzemgesellschaf
ten wurden nicht festgestelit.

In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-ZFördermlttei einschließlich Garan

tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die

damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet

wurden?

Direkte Finanz-/Fördermittel der öffentlichen Hand waren mit Ausnahme von Kreditsicherun
gen nicht zu verzeichnen

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017
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Anlage J

Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

Bestehen Finanzlerungsprobieme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitai-

ausstattung?

Die Eigenkapitalquote liegt zum 31. Dezember 2017 bei 34,46 %. Unter Berücksichtigung der
Planung für 2018 und 2019 liegen derzeit keine Anhaltspunkte für Finanzierungsprobleme
vor.

Ist der Gewlnnverwendungsvorschiag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbiidung) mit
der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Im Anhang (Jahresabschluss) der Gesellschaft vorgeschlagene Gewinnverwendung ist
nach unserer Beurteilung mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu vereinbar.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017
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Anlage J

Ertragslage

Fragenkreis 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

Wie setrt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/

Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen hier auf die Darsteiiungen der Spartenrechnung (Zulage E dieses Berichts) so
wie auf die /Vnalyse der Ertragslage im Lagebericht (Anlage D dieses Berichts).

Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Einmalige Vorgänge, die das Jahresergebnis entscheidend geprägt haben, haben wir im
Rahmen unserer Prüfung nicht festgesteilt. Wir venveisen auch auf unsere Berichterstattung
unter Punkt 2. Grundsätzliche Feststellungen im Hauptteil des Prüfungsberichts.

Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs
beziehungen zwischen Konzerngeseilschaflen bzw. mit den Geselischaftem eindeutig
zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeisen, die darauf schiießen
lassen, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsljeziehungen zwischen Konzemge-
sellschaften bzw. Gesellschaftern nicht zu angemessenen Konditionen vorgenommen wur
den.

Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Konzessionsabgabe wurde nach unseren Feststellungen Steuer- und preisrechtliche er
wirtschaftet.

GGEW AG I Benshelm
Prüfungsbericht 2017
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Anlage J

Fragenkreis 15:

Verlustbringende Geschäfte und Ihre Ursachen

Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von

Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Wurden Maßnalunen zeltnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche

Maßnahmen handelt es sich?

Enfällt. Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017
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Anlage J

Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Ma&nahmen zur Verbesserung der Ertragslage

Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage

des Unternehmens zu vert>essern?

Maßnahmen weiche zur Vert>esserung der Ertragslage des Unternehmens wurden aufgrund
der Jahresüberschüsse nicht eingeleitet bzw. sind nicht beabsichtigt.

GGEW AG I Benshelm
Prüfungsbericht 2017
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Anlage K

K. Aligemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt

schaftsprüfungsgesellschaften

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2017



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtachafisprüfern
txJer WirtschaftsprOfurrgsgeselischaflen (i") Nachsteherxlen zusammenfas
send «Wirtschaftsprüfer* genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuertreratung. Beratungen In wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriltlioh vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben Ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Verlrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftraggetier herteiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
Ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergatie einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergatie beruflicher Äußerungen des Wirtscfiaftsprüfers (Artielts-
etgebnisse oder Auszüge von Artreitsergebnissen - sei es im Entwurf oder In
der Endtassung) oder die Infonnatlon über das Tätigwerden des Wirtsrrtiafts-
prOfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder informatfon aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

Z Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags Ist die vereinbarte Leistung, nichl ein bestimm
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger BerufsausObung ausgeführt Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se setner Leistungen nicht veranlworfllch. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigurtg ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Recfrtsiage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren informa-
tiofien rechtzeitig übermitteil werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Intdnnatlonen, Vorgänge und Umstände, die erst während dar Tätigkeit des
Wirtscfiaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfefs hat der Auftraggeber die Voiistän-
dlgkelt der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Infomnatioren sowie der
^gebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer fonriu-
iierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu Untertassen, was die Unabhängigkell der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktlonon und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech
nung zu Obernehmen.

(2) Seilte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers, die der mit Ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Wels© Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhättnissen beeinträchtigen, ist cJer
Wirtschaftsprüfer zur außorordenlllchen Kündigung des Auftrags bereditigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist aileine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unvert>indlich.

7. Mängeil>eseitigung

(1) Bei etwai^n Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf NacherfOllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur t)ei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-~
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüi-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Vert)raucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit rxlor
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist Soweit darüber
hinaus Schadensersalzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspnich auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schnsibfehier, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beniflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dg! ) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Driften gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Außemng des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stelien, berechtigen diesen, die Äußening auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen, in den vorgenannten Fällen ist der Auftragge
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenUtier Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetz» (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichteL über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder ijekannt werden, Stillschweigen zu
tiewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber Ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird tiei der Verarbeitung vor» personentwzogenen
Daten die nationalen und europarechlllchen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschrtebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haflungsbeschränkurw des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofem weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzeivartragiiche Haftungsbeschränkung besteht ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche joder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verietzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Eisatzpflichl des Herstellers nach § 1
ProdHallG begründen, bei einem fahriässig verursachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 64a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspnjchsteiier aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhailnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Ptiichtver-
ietzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche alier Ansprüchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schaden In einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheilen mitei
nander In rechtlicfiem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur t)is zur Höhe von 6 Mio. € In
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversictierungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Fhlicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensetsatzanspruch erlischt, wenn nicht Innerhalb von sechs
Monaten nach der schrlflllcfien Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpfllcht des Herstellers nach §
1 ProdHaltG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
macfien, bleibt untrerührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermetk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestäfigungsvermertt nicht erteilt, so Ist ein
Hinwels auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit trestimmter Stelle nur mit schrifl-
llcher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mft dem von Ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestäägungsvermerk, so darf der
B^tStigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Beetätlgungsvermerk bereits verwerxlet, so hat er auf Verfangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berfehlsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer Ist berechtigt, sowohl trei der Beratung in sleuerii-
chen Einzeifragen als auch Im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, Insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erfciderllchen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unteitagen. insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer andenweitigen schrtfUlohen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden TätlgkeF
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermogensteuererklä-
njngen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von SteuertiesGhelden zu den unter a] genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Rnanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergetmisse vor
Betriebsprüfungen hinsichtlich der untere) genannten Steuem

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuem.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesantllcffe veröffenUlchte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Verelntrarungen die
unter Atrs. 3 Buchst, d) und e) genannter Tätigkeiten gesondert zu honorie-

(G) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaflsteuer, Gewerbesteuer, Elnheitsbewerfung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegentfellen, z.B. auf
dem Gebiet der Ert)schaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwertjsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung In Verfahren vor den Gerichten der R-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkelt sowie In Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachUiche Tätigkeit Im Zusammenhang mit Um
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betrtobsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentatlons-
pfllchiten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit ülsernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer truchmäUiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
In Betracfit kommenden umsatzsteuerrechäichen Vergünstigungen wahrge
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter
lagen zur Geftendmachung des Vorsleuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auttraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherfieitsanfordenjngen stellL wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wlrt-
scfiaftsprüfer entsprechend fe Textfonm Informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat netien seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprücfie abhängig mactien. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggetfer kein Verbraucfrer, so ist eine Aufrechnung gegen
Fordeamgen des WlrtscftaftsprUfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streltschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer Ist nicht bereit an Strellbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschllchtungsstelie im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelie-
gungsgesetzes teilzunehmen.

1$. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine DurchfUhnrng und die sich hieraus ergebenden An
sprüche gilt nur rJeutsches Recht

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerfjeraler Ist und die Steuerbera-
teivargütungsverordrung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden Ist,
kann eine höfiere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.



Anlage 18

Jahresabschluss 2018

der

Gruppen-, Gas-, und Elektrizitätswerk
Bergstraße AG (GGEW AG)





bIcöV
Bayer, Kwasny, Breuer, Deutsch + Co. GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht über die Prüfung
des Jahresabschlusses

zum 31. Dezember 2018

und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2018

GGEW, Gruppen-Gas- und
Elektrizitätswerk Bergstraße
Aktiengeseiischaft

Bensheim

BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Theodor-Heuss-Anlage 12

Mannheim



bkt9

Inhaltsverzeichnis

Prüfungsauftrag

Grundsätziiche Feststeiiungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf der Gesellschaft

2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

2.2 Zusammenfassende Feststellung

Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Feststeiiungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

4.1.2 Jahresabschluss

4.1.3 Lagebericht

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

5.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

5.2 Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6 b Abs. 3
EnWG

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Schiussbemerkung

GGEW AG 1 Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Seite 1



Anlagenverzeichnis zum Prüfungsbericht

A: Bilanz zum 31. Dezember 2018

B: Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

C: Anhang für das Geschäftsjahr 2018

D: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

E: Tätigkeitenabschluss nach § 6b Abs. 3 EnWG

F: Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

G: Rechtliche Verhältnisse

H: Steuerliche Verhältnisse

I: Wirtschaftliche Verhältnisse

J: Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

K; Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

L: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018



Prüfungsbericht

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018



bkbW

1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die gesetzliche Prüfung des Jahresabschlusses und Lage
berichts der GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft, Bensheim
zum 31. Dezember 2018 ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

In der Hauptversammlung vom 22. Juni 2018 der

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft
Bensheim

- nachfolgend auch kurz "Gesellschaft" genannt -

wurden wir auf Vorschlag des Aufsichtsrats und in Anwendung von § 318 Abs. 1 Satz 1 HGB, § 119
Abs. 1 Nr. 4 AktG und § 124 Abs. 3 Satz 1 AktG zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 gewählt. Daraufhin beauftragte uns der Aufsichtsrat der
Gesellschaft, den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das
Geschäftsjahr vom 1.Januar2018 bis zum 31. Dezember 2018 in Anwendung der §§316 und
317 HGB zu prüfen.

Weiterhin haben wir den Bericht des Vorstandes über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen
(§ 312 AktG) gemäß § 313 AktG geprüft. Hierüber wird gesondert berichtet. Nach dem abschließenden
Ergebnis dieser Prüfung ergaben sich keine Einwendungen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 3 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als große Kapi
talgesellschaft einzustufen und daher prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB.

Erweiterungen unseres Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich nicht auf den Jahresabschluss oder
Lagebericht bezogen, ergaben sich aus der Satzung des geprüften Unternehmens bzw. wurden dar
über hinaus mit dem Auftraggeber vereinbart.

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG
beachtet. Wir verweisen auf unsere Berichterstattung in Anlage J.

Gemäß §318 HGB sind wir auch beauftragt worden, den von der Gesellschaft zum
31. Dezember 2018 zu erstellenden Konzernabschluss zu prüfen. Unser Bericht über diese Prüfung
datiert vom 12. Mai 2019.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§319, 319a, 319b HGB,
§§ 49 und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben unsere Prüfung mit Unterbrechungen in den Monaten März bis Mai 2019 in den Geschäfts
räumen der GGEW AG durchgeführt und am 12. Mai 2019 beendet.

Eine Vorprüfung zur Vorbereitung unserer Abschlussprüfung haben wir im Zeitraum zwischen 14. Ja
nuar 2019 und 18. Januar 2019 vorgenommen.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Vorstand hat uns die Vollstän
digkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 12. Mai 2019 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2018, bestehend aus Bilanz (Anlage A),
Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage B) und Anhang (Anlage C), sowie den geprüften Lagebericht
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2018 (Anlage D) beigefügt.

Die rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in den Anlagen G bis I dar
gestellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ordnungsmä
ßiger Erstellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW),
Düsseldorf erstellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage L beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt
schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 und die als
Anlage K beigefügten Besonderen Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen
der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in der Fassung
vom 1. August 2018 zugrunde. Die Höhe unserer Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im
Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.
Soweit er mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zustimmung
zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich
zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten
uns gegenüber gelten sollen.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend In unserer vorangestellten Berichterstattung
zur Beurteilung der Lage des Unternehmens Im Jahresabschluss und Im Lagebericht durch die ge
setzlichen Vertreter Stellung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unter
nehmens ab, die wir Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen
haben. Hierzu gehören vertiefende Erläuterungen und die Angabe von Ursachen zu den einzelnen Ent
wicklungen sowie eine kritische Würdigung der zugrunde gelegten Annahmen, nicht aber eigene Pro
gnoserechnungen. Unsere Berichtspflicht besteht, soweit uns die geprüften Unterlagen eine Beurtei
lung erlauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beur
teilung der künftigen Entwicklung des Unternehmens ein, wie sie Im Jahresabschluss und Im Lagebe
richt Ihren Ausdruck gefunden haben.

Die von uns geprüften Unterlagen I.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un
mittelbar Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss
und den Lagebericht sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen,
wichtige Verträge, Vorstands-, Aufsichtsrats- und ggf. Ausschussprotokolle und Berichterstattungen an
die für die Überwachung Verantwortlichen, die wir Im Rahmen unserer Prüfung herangezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung
durch den Vorstand Im Jahresabschluss und Im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung Ist die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu
treffend.

2.1.1 Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf der Gesellschaft

Der Lagebericht der Geschäftsleitung enthält unseres Erachtens folgende Kernaussagen zur wirt
schaftlichen Lage und zum Geschäftsverlauf:

1. Positive Ertragslage bei gesunkenen Umsatzlösen
2. Solide Vermögens- und Finanzlage
3. Investitionen des Geschäftsjahres In Höhe von TEuro 18.315

zul.:

Die gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufigen Umsätze Infolge Kundenselektion bei Industrie- und Ge
werbekunden In den Sparten Gas und Strom haben dennoch zu einer stabilen Ertragslage für das Un
ternehmen beigetragen. Im Lagebericht wird herausgestellt, dass die Strompreise Insbesondere Im Ta
rifkundensegment sukzessive erhöht werden mussten, um den gestiegenen Beschaffungspreisen ent
gegen zu wirken. Die Gaspreise konnten Im Berichtsjahr weiterhin stabil gehalten werden. Als wichtiger
Grund für die attraktive Preisgestaltung wird der effiziente Energieeinkauf über das Tochterunterneh
men GGEW Trading GmbH genannt. Der Stromabsatz an Endkunden hat gegenüber dem Vorjahr um
rd. 8 % abgenommen; der Absatz an Gas verzeichnet eine relative konstante Entwicklung auf hohem
Niveau. Der Umsatz Im Bereich Strom liegt nunmehr bei Mio. Euro 156,4 nach Mio. Euro 178,7 im Vor
jahr und Im Bereich Gas bei Mio. Euro 62,7 nach Mio. Euro 62,5 In 2017. Entsprechend dem Rückgang
bei der Gesamtleistung der Gesellschaft sind die Materialaufwendungen ebenfalls gesunken. Der um
periodenfremde Sachverhalte bereinigte Materialaufwand (Insbesondere um Gutschriften für EEG-Um-
lagen) lag bei rd. Mio. Euro 193,8 (Im Vorjahr: Mio. Euro 215,2). Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich
eine Erhöhung der Mitarbeiterzahl bei der Gesellschaft. Insgesamt waren durchschnittlich 214 Perso
nen (Vorjahr 196) beschäftigt. Der Personalaufwand Hegt daher mit Mio. Euro 14,9 deutlich über dem
Niveau des Vorjahres. Neben nahezu konstanten Abschreibungen Infolge kontinuierlicher Relnvestltlo-
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nen sind auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nur leicht angestiegen. Das Jahresergebnis
hat sich im Vergleich zum Vorjahr daher etwas reduziert. Der Jahresüberschuss beträgt im Berichtsjahr
TEuro 2.800 (im Vorjahr: TEuro 3.016).

zu 2.:

Das positive Ergebnis sowie die Entwicklung beim Fremdkapital haben zu einer leichten Steigerung der
Eigenkapitalquote geführt. Diese verbesserte sich von 34,5 % im Vorjahr auf 36,1 % im Berichtsjahr.
Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital gedeckt. Die Investitionsmaßnahmen im Berichtsjahr
konnten weitestgehend aus Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital finanziert werden. Damit ist
auf Grund der soliden und geordneten Verhältnisse der Gesellschaft die Vermögens- und Kapitallage
als weiterhin konstant gut zu bezeichnen.

zu 3.:

Im Berichtsjahr wurden insgesamt Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von TEuro 18.315 vor
genommen, die mit Eigenmitteln und langfristigem Fremdkapital fristenkonkruent finanziert wurden. Bei
den durchgeführten Investitionen entfallen TEuro 11.203 auf Maschinen und technische Anlagen,
TEuro 1.611 auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie TEUR 4.054 auf Anla
gen im Bau. Die Neu- und Ersatzinvestitionen dienen vor allem der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit
der Gesellschaft. Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagenspiegel in der
Anlage C dieses Berichts.

2.1.2 Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der GGEW AG im Lagebericht basiert auf Annah
men, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In
diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

1. Konstantes Jahresergebnis erwartet
2. Derzeit keine Risiken für den Fortbestand der Gesellschaft

zu 1.:

Die Geschäftsführung rechnet in ihrer Planung für 2019 mit einem Geschäftsverlauf auf Basis des Jah
res 2018. Dementsprechend wird sich die Umsatz- und Kostensituation konstant entwickeln. Dabei
geht die Gesellschaft davon aus, dass die Umsätze auf Grund weiterer Aufträge weiter steigen werden.
Die Steigerungen im Kostensektor werden sich zudem auf alle Kostenbereiche auswirken. Die Ge
schäftsführung rechnet auf Grundlage dieser Gegebenheiten mit einer konstanten Entwicklung des
Rohertrages. Die zu Grunde liegenden Annahmen der Geschäftsführung sind insofern plausibel und
decken sich mit unseren bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen.

zu 2.:

Über die Entwicklung der allgemeinen Situation der Branche hinausgehende Risiken für die künftige
Entwicklung liegen nach Auffassung der Geschäftsführung nicht vor. Die relativ konstante Eigenkapital
quote sowie die geordneten Verhältnisse der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft lassen auf
eine solide Entwicklung schließen. Ferner sind die geplanten künftigen Investitionen nicht höher als in
den Vorjahren, so dass die Liquiditätssituation der Gesellschaft nicht wesentlich belastet wird. Dement
sprechend wird der Fortbestand der Gesellschaft von der Geschäftsführung derzeit als nicht risikoge
fährdet angesehen. Insoweit ist die Darstellung der Entwicklung und der Risiken im im Lagebericht
plausibel und deckt sich mit den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen.

2.2 Zusammenfassende Feststellung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Lagebericht insgesamt eine zutreffende Vorstellung von
der Lage der Gesellschaft vermittelt und die künftige Entwicklung sowie die Chancen und die Risiken
der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen der Gesellschaft verweisen wir im Übrigen auf die
Anlagen G und I.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach
deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die
Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen der
Satzung geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten
internen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe
als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten
Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben un
serer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblichenweise Rückwirkungen auf
den nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebe
richt ergeben.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushalts
grundsätzegesetz (HGrG) und die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG"
(Anlage zur W zu § 68 LHO).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr
(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit
ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich
gemacht hätten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah
men unserer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch gesetzliche
Regelungen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Bedingungen für den
Auftrag und die jeweiligen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest
gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen vorgenom
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beur
teilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen
Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab
schluss und Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung
der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Ein
schätzungen des Vorstands sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage
für unsere Prüfungsurteile bildet.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben
unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah
resabschluss ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Unter
schlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkel
ten waren nicht Gegenstand unserer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an
gelegt, dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Übenwa-
chungsaufgabe zu ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand
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des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zuge
sichert werden kann.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zunächst eine Prüfungsstra
tegie. Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Ge
schäftsleitung über die wesentlichen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk
tionstests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Vorprüfung
im Januar 2019, die das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem zum Gegenstand hatte,
ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge
gangen: Ausgehend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrategie und
den Steuerungs- und Übenwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir anschließend
die Geschäftsprozesse analysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir beurteilt, in
wieweit die wesentlichen Geschäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prüfungsrisiko haben, durch
die Gestaltung der Betriebsabläufe und der Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen reduziert worden
sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir
bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und damit
ausreichende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres
abschlussaussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen im Hin
blick auf Einzelfälle insbesondere im Bereich der Routinetransaktionen weitgehend einschränken. SO'
weit uns eine Ausdehnung der Prüfungshandlungen erforderlich erschien, haben wir neben analyti
schen Prüfungshandlungen in Form von Plausibilitätsbeurteilungen einzelne Geschäftsvorfälle anhand
von Belegen nachvollzogen und auf deren sachgerechte Verbuchung hin überprüft.

Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art
und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitar
beitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung be
achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer
punkten unserer Prüfung:

- Funktionsfähigkeit von rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollen
- Bestand und Werthaltigkeit des Anlagevermögens
- Bestand und Werthaltigkeit der Vorräte und der Liefer- und Leistungsforderungen
- Prüfung der Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen und der Verbindlichkeiten
- Plausibilität der prognostischen Angaben im Lagebericht

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funktions
tests, analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfaliprüfungen.

Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Kre
ditinstitute sowie ~ in Stichproben ~ der Kunden und Lieferanten eingeholt. Die Bestimmung der Stich
proben erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezogene interne
Kontrollsystem sowie von Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Geschäftsvorfälle im Wege ei
ner Zufallsauswahl oder einer bewussten Auswahl.

Bei der Prüfung der versicherungsmathematischen Berechnung der Pensionsverpflichtungen haben wir
unser Urteil auf die Berechnungen des steuerlichen Beraters der Gesellschaft gestützt. Wir haben die
Bewertung der Pensionsverpflichtungen durch Plausibilitätskontrollen geprüft. Nach unserer Auffas
sung ist die Vorgehensweise im Rahmen der Berechnungen in allen wesentlichen Schritten sachge-
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recht und schlüssig.

Das Anlagevermögen haben wir insbesondere hinsichtlich der Zu- und Abgänge geprüft. Bei den Zu
gängen haben wir vor allem die Zulässigkeit der Aktivierung und die vollständige Erfassung aller zu ak
tivierenden Kosten geprüft. Darüber hinaus haben wir uns von der Richtigkeit der Abschreibungen
überzeugt. Die Abgänge haben wir im Wesentlichen auf die vollständige Erfassung der ausgesonder
ten Gegenstände sowie auf die zutreffende wertmäßige Ausbuchung hin überprüft.

Die Bestände des Vorratsvermögens wurden anhand der Inventurlisten, einschließlich Auswertung
bzw. Zusammenfassung, geprüft. Die Bestandslisten wurden stichprobenweise rechnerisch und formell
hinsichtlich der zulässigen Bewertungsmethode und Bewertungsdurchführung überprüft.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben
wir insbesondere hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit anhand von Saldenbestätigungen, deren Versendung
und Rücklauf unter unserer Kontrolle standen, geprüft. Des Weiteren haben wir uns von der Angemes-
senheit und Funktionsfähigkeit des Mahnwesens überzeugt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurden im Wesentlichen anhand der vorgelegten
Bankauszüge und Saldenbestätigungen sowie der Kassenbücher und -Protokolle überprüft.

Neben der Kontrolle der Inanspruchnahme und Auflösung bestehender Rückstellungen richtete sich
unsere Prüfungstätigkeit vor allem auf die vollständige Erfassung aller wesentlichen, erkennbaren Risi
ken des Geschäftsbetriebs der Gesellschaft.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden hauptsächlich hinsichtlich der vollständi
gen und zutreffenden Erfassung der Kreditoren sowie der Abwicklung der Zahlungen überprüft.

Die Prüfung der Umsatzerlöse erfolgte im Zusammenhang mit der Prüfung der Forderungen aus Liefe
rungen und Leistungen.

Der Materialaufwand wurde im Wesentlichen durch analytische Prüfungshandlungen, insbesondere
mittels Kennzahlenvergleiche plausibilisiert.

Für den Personalaufwand wurde eine Plausibilitätsprüfung der Löhne und Gehälter anhand der Mitar
beiterzahlen und der Lohn- und Gehaltswerte vorgenommen.

Die Prüfung der sonstigen Aufwendungen erfolgte anhand bestehender Verträge sowie gezielter Stich
proben in einzelnen wesentlichen Posten.

Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard "Fragenkatalog zur Prüfung der Ord
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG
(IDW PS 720)" zu Grunde.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti
schen Angaben.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unter
lagen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen vollstän
dig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des
Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im
Rahmen unserer Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsge
mäßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, sodass der
Zugriff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung
entspricht somit für das gesamte Geschäftsjahr in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen An
forderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er
möglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge
schäftsvorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis
unserer Prüfung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut
schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von Schleupen AS durchgeführt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatori
schen Änderungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewähr
leistet.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech
nungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger
Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen
Regelungen sowie der Bestimmungen der Satzung beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der GGEW AG für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sind nach unseren Feststellungen ordnungsmäßig aus der
Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlägigen Ansatz-, Aus
weis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso in allen wesentlichen Belangen beachtet wie
der Stetigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle
berichtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter
vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

Die Inanspruchnahme der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe der Vor
standsbezüge im Anhang gemäß § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b HGB zu Recht erfolgt.
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4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir gemäß § 321 Abs. 2
Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vor
schriften entspricht.
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4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte
Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nachste
hend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss insgesamt
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur „Gesamtaussage des Jahresabschlusses", die Ver
mögens-, Finanz und Ertragslage des Unternehmens darzustellen.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten
Darstellung der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen
Darstellungen im Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht er
setzen. Unsere Feststellungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahres
abschlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Verständnis der
Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung" auch im Rahmen des gesetzlich Zulässigen durch Bi-
lanzierungs- und Bewertungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise
für die Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachstehend im
Einzelnen ein auf:

die wesentlichen Bewertungsgrundlagen {§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maß
nahmen insgesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4
zweiter Satzteil HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere
Änderungen bei der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnut
zung von Ermessensspielräumen.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB ist in der Berichterstattung des Abschlussprüfers auf wesentliche Be
wertungsgrundlagen sowie darauf einzugehen, welchen Einfluss Änderungen in den Bewertungsgrund
lagen einschließlich der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnut
zung von Ermessensspielräumen insgesamt auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Er
tragslage haben.

Die von der Gesellschaft angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang ange
geben.

Die Gesellschaft hat keine Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte ausgeübt, die für die Vermö
gens-, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung sind.

Neben der Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten gehören Annahmen über wert
bestimmende Komponenten zu den Bewertungsgrundlagen. Die Bewertung von Vermögensgegen
ständen und Schulden gemäß § 253 HGB erfordert die Einschätzung zukünftiger Entwicklungen, die
mit Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Dieser Zukunftsbezug führt zu Ermessensspielräu
men, die der Bilanzierende bei pflichtgemäßer Ausübung seiner Rechnungslegungsverpflichtung aus
zufüllen hat. Der Abschlussprüfer kann naturgemäß die Ausübung der Ermessensspielräume nur auf
ihre Plausibilität hin überprüfen.
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Solche Ermessensspielräume mit Zukunftsbezug hat die Gesellschaft nach unserer Auffassung nicht
ausgeübt.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entsprechenden Anga
ben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wiederholung
führen würde.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentiichen Auswirkun
gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prüfungshand
lungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Ver
ständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Eriäuterung der Bewertungs
grundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321
Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Berichtspflichtige Tatsachen, die eine Aufgliederung von Abschlussposten zum Verständnis der Ge
samtaussage des Jahresabschlusses notwendig machen, lagen im Berichtsjahr nicht vor.
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5. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

5.1 Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be
achtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der er
forderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften,
den Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt worden
sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in Anlage J (Prüf- und Erhebungs
liste zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur
Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese
Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffas
sung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

5.2 Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6 b

Abs. 3 EnWG

Die Prüfung des Jahresabschlusses von Energieversorgungsunternehmen umfasst gemäß§ 6b Abs. 5
EnWG auch die Einhaltung der Pflichten zur internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Da
bei ist neben dem Vorhandensein getrennter Konten auch zu prüfen, ob die Wertansätze und die Zu
ordnungen der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit
beachtet wurde. Die Prüfung erstreckt sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuord
nung von Konten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für sachverständige
Dritte nachvoilziebar vorgenommen wurde. Ferner ist zu prüfen, ob die Eriäuterungspflichten gemäß §
6b Abs. 3 Satz 7 EnWG beachtet wurden. Die Prüfung der Bilanzen und Gewinn- und Veriustrech-
nungen der einzelnen Tätigkeitsbereiche erstreckt sich im Wesentlichen auf die ordnungsgemäße
Ableitung aus den getrennten Konten sowie auf die Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften. Sofern eine Schlüsselung von Konten vorgenommen wurde, haben wir auch die ent
sprechende Verfahrensdokumentation geprüft.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen bestimmen sich nach einem risiko- und systemorien
tierten Prüfungsansatz. Unsere Prüfung hat sich daher auf die Durchsicht von Unterlagen zur Doku
mentation der Entflechtung und der Schlüsselung, sowie auf Befragungen und Beobachtungen zur Ein
haltung der eingerichteten Kontrollmaßnahmen konzentriert. Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen
haben wir in Stichproben die Zuordnung, Ableitung und Schlüsselung der Konten geprüft. Die Bestim
mung der Stichprobe erfolgte in Abhängigkeit unserer Erkenntnisse über das rechnungslegungsbezo-
gene interne Kontrolisystem sowie von Art und Umfang der jeweils zu beurteilenden Geschäftsvorfälle
im Wege einer bewussten Auswahl der zu prüfenden Stichprobeneiemente.

Die Konten der einzelnen Tätigkeitsbereiche sind, wie in § 6b Abs. 5 Satz 2 EnWG gefordert, getrennt.
Die Wertansätze und die Zuordnung der Konten sind nach unseren Feststellungen sachgerecht und
nachvollziehbar. Die Abgrenzung der Tätigkeiten wurde sachgerecht vorgenommen und die Leis
tungsbeziehungen zwischen den Tätigkeitsbereichen wurden zutreffend abgebildet. Die Erläuterungs
pflichten nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG wurden beachtet. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlust
rechnung des Tätigkeitsbereichs Verteiiungsnetze wurde ordnungsgemäß aus den getrennten Konten
unter Beachtung der für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften abgeleitet. Für die Schlüsselung
einzelner Konten besteht eine sachgerechte und nachvollziehbare Verfahrensdokumentation. Der
Grundsatz der Stetigkeit wurde beachtet. Der Tätigkeitsabschluss gemäß § 6b Abs. 3 EnWG ist in An
lage E dargestellt.

Feststellungen aus Enweiterungen des Prüfungsauftrages liegen nicht vor.
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6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 12. Mai 2019 dem als Anlagen A bis C beigefügten
Jahresabschluss der GGEW AG, Bensheim, zum 31. Dezember 2018 und dem als Anlage D beigefüg
ten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 sowie den als Anlage E beigefügten Tätigkeitsabschlüssen
nach EnWG den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben
wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktien
gesellschaft - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrech
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus ha
ben wir den Lagebericht der GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesell
schaftfür das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La
gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Seite 13



Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun
gen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins
gesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzli
chen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Absclilussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebierichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal
tung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön
nen.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab
zugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs-
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legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an
gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet. Im Bestäti
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerk
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei
ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort
führen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachwei
se vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

An die GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft"

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Ja
nuar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für
die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31.
Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis
zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4
EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind - geprüft.
Nach unserer Beurteilung

•  wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2018 bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und

•  entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften
des § 6b Abs. 3 EnWG.

GGEW AG I Bensheim
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG" sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus
ses [und des Lageberichts]" weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur
teile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungsiegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als not
wendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschiussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungsle
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b
Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung
der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz
der Stetigkeit beachtet wurde."

GGEW AG I Bensheim
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7. Schlussbemerkung

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und
den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs
berichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der
bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfor
dert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere
Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Mannheim, den 12. Mai 2019

BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Brauer,

WIRTSCHAFTS
PRÜFUNGS-

GESELLSCHAFT

Wirtschaftspru
Thorsten Hans

Wirtschaftsprüfer

GGEW AG I Bensheim
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Bilanz zum 31. Dezember 2018

31.12.2018

Euro

31.12.2017

Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden

Grundstücken

2. technische Anlagen und Maschinen
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaus

stattung
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

804.032,69

10.643.816,48
79.212.416,22

3.473.040,41

4.630.876,10

97.960.149,21

857.749,36

11.219.829,27

74.483.573,91

2.790.936,44

1.000.604,15

89.494.943,77

I. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht
5. sonstige Ausleihungen
6. Genossenschaftsanteile

11.066.367,35
5.878.771,00

13.903.432,96

1.411.705,00

59.145,29

89.250,00

32.408.671,60

11.213.367,35

6.728.771,00
13.490.906,67

1.411.705,00
50.571,29

89.250,00

32.984.571,31

8. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen ■

3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht

4. sonstige Vermögensgegenstände

937.214,48

42.104.425,45

505.051,56

487.490,64

7.553.977,93

50.650.945,58

935.892,88

41.713.057,56
653.288,34

426.296,85

4.573.574,10

47.366.216,85

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 4.735.027,50 19.619.065,03

Übertrag 187.496.041,06 191.258.439,20
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AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2018

31.12.2018

Euro

31.12.2017

Euro

Übertrag

C. Rechnungsabgrenzungsposten

187.496.041,06 191.258.439,20

391.486,57 332.958,29

187.887.527,63 191.591.397,49
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PASSIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2018

31.12.2018

Euro

31.12.2017

Euro

A. Eigenkapftal

I. Gezeichnetes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

1. gesetzliche Rücklage
2. andere Gewinnrücklagen

IV. Bilanzgewinn

B. Empfangene Ertragszuschüsse

C. Rückstellungen

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen

2. Steuerrückstellungen
3. sonstige Rückstellungen

6.130.200,00

46.978.171,55

562.421,07

9.534.103,30

10.096.524,37

4.651.606,69

536.530,00

3.852.369,00
0,00

21.468.942,20

25.321.311,20

6.130.200,00

46.790.662,78

562.421,07

9.534.103.30

10.096.524,37

3.000.000,00

916.983,69

3.542.097,00

719.139,32

19.943.125,06

24.204.361,38

D. Verbindlichkeiten

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkelten aus Lieferungen und Leistungen
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Un

ternehmen

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

7. sonstige Verbindlichkeiten

E. Rechnungsabgrenzungsposten

894.521,10

49.514.939,39
5.268.076,35

21.554.333,83

7.658.214,85

604.490,89

8.628.346,01

94.122.922,42

50.261,40

907.722,28

50.125.600,29

6.607.502,15
23.914.538,53

8.463.388,53

444.175,01

9.944.419,96

100.407.346,75

45.318,52

187.887.527,63 191.591.397,49
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

1. Umsatzerlöse 230.889.024,46 251.271.121,44

2. andere aktivierte Eigenleistungen

3. Gesamtleistung

2.874.269.60

233.763.294,06

2.344.465,27

253.615.586,71

4. sonstige betriebliche Erträge

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

1.057.351,10

191.289.377,63
2.477.699,18

193.767.076,81

517.184,79

212.571.674,32

2.128.361,29

214.700.035,61

6. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters

versorgung und für Unterstützung

- davon für Altersversorgung Euro 1.198.776,08 (Euro 948.107,49)

7. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des An
lagevermögens und Sachanlagen

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

9. Erträge aus Beteiligungen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen
des Finanzanlagevermögens

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

11.590.142,81

3.303.941,99

14.894.084,80

6.317.973,86

15.909.118,57

924.403,16

704.131,95

85.573,61

2.380.583,48

395.477,65

10.429.773,10

2.823.921,31

13.253.694,41

6.180.583,38

15.322.643,98

939.943,21

464.052,99

71.640,39

2.533.605,37

498.058,83

14. Ergebnis nach Steuern

15. sonstige Steuern

2.870.438,71

70.153,04

3.119.786,51

103.699,59

16. Jahresüberschuss 2.800.285,67 3.016.086,92

17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage

18. Einstellungen in Gewinnrücklagen

1.851.321,02

16.086,92

19. Bilanzgewinn 4.651.606,69 3.000.000,00
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C. Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Firma und Sitz

Registergericht
Handelsregisternummer

GGEW, Gruppen-Gas- und Etektrizitätswerk Bergstraße
Aktiengesellschaft, Bensheim a. d. B.
Amtsgericht Darmstadt
HRB 21030

GGEW AG I Bensheim
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Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
wurde nach den Vorschriften des Handeisgesetzbuches für große
Kapitalgesellschaften vorgenommen.

Der Ansatz und die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte nach
den für alle Kaufieute geltenden Grundsätzen der §§ 238 - 263 HGB
sowie den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß
§§ 264 - 283 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem
Gesamtkostenverfahren.

Aus Vereinfachungsgründen sind im Anhang zum Jahresabschluss
alle Beträge in TEUR ausgewiesen (ausgenommen Aniagespiegei).

Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden

Die erworbenen immaterieiien Vermögensgegenstände vrerden zu
Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraus
sichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschriet>en.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, die um die planmäßigen Abschreibungen
vermindert werden . In den Hersteilungskosten sind neben den
Einzelkosten angemessene Gemeinkostenzuschiäge enthalten.
Fremdkapitaizinsen sind nicht eint)ezogen.

Vereinnahmte Baukostenzuschüsse vnjrden bis 2002 passiviert und
im ersten Jahr mit 2,5 % und in den Folgejahren mit 5 %
ertragswirksam aufgelöst. Ab 2003 werden vereinnahmte
Baukostenzuschüsse bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten
der jeweiligen Versorgungsnetze abgesetzt.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Aniageverm^ens werden -
soweit sachlich begründet - degressiv, im (übrigen linear
atsgeschrieben. Auf die lineare Abschreibungsmethode wird
üljergegangen, sobald diese zu höheren Abschreibungen führt.

Die Vermögensgegenstände aus dem Anlagevermögen des früheren
Wasserwerkes Bensheim wurden teilweise, die Vermögens
gegenstände der eingegliederten Wassemetze Alsbach-Hähnlein und
Bickenbach vollständig linear abgeschrieben.



GGEW AG I Bensheim

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs voll
abgeschrieben.

Verzinsliche Ausleihungen werden mit dem Nominalwert bilanziert.

Vorräte sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu durch
schnittlichen Anschaffungskosten aktiviert. Bestandsrisiken, die sich
aus der Lagerdauer oder geminderter Venwertbarkeit ergeben, werden
durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem
Nennwert bilanziert. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit
erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene
Wertabschläge vorgenommen. Uneinbringliche Forderungen werden
abgeschrieben.

Die übrigen Positionen des Umlaufvermögens werden zu An
schaffungskosten oder zu den jeweils niedrigeren Tages- bzw.
Kurswerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen sind in der Höhe der voraussichtlichen
Verpflichtungen dotiert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren
Risiken und Ungewisse Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils
in Höhe des Erfüllungsbetrags, der nach vemünftiger kaufmännischer
Beurteilung erforderlich ist, um künftige Zahlungsverpflichtungen
abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigenrngen werden
berücksichtigt, sofem ausreichende objektive Hinweise für deren
Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre
abgezinst.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

Die Bewertung der übrigen Schuldposten trägt allen erkennbaren
Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer
Beurteilung Rechnung.

Ein Überhang der aktiven über die passiven latenten Steuern aus
Ansatz- und Bewertungsunterschieden bei den sonstigen
Rückstellungen wird in Ausnutzung des Wahlrechts gem. § 274 Abs. 1
Satz 2 nicht angesetzt.

GGEW AG I Bensheim
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Erläuterungen zur Bilanz

(1) Anlagevermögen Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäfts
jahr 2018 ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

(2) Sachanlagen Der Zugang t>ei Sachaniagen (ohne Umbuchungen) t>eträgt
16.976 TEUR und verteilt sich auf folgende Bereiche:

- Stromverteilungsanlagen
- Gasverteilungsaniagen
- Wasserverteilungsanlagen
- Sonstige und gemeinsame Anlagen
- Straßenbeleuchtung
- Fernwärme

- Bäder

3.659 TEUR

1.405 TEUR

1.677 TEUR

9.853 TEUR

266 TEUR

102 TEUR

14 TEUR

Von den gemeinsamen Anlagen entfallen 1.611 TEUR auf Betriebs
und Geschäftsausstattung, 2.270 TEUR auf das Femwirknetz, 3.937
TEUR auf Verwaltungsgebäude, 1.886 TEUR auf Photovoltaikanlagen
und 149 TEUR auf Sonstige Anlagen und gemeinsame Anlagen im
Bau.
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(3) Finanzanlagen

Wesentliche Beteiligungen
(Stand 31.12.2018)

i. Verbundene

Unternehmen

GGEW Trading GmbH.

Benshelm

Wärmeversorgung
Bergstraße GmbH,

Bensheim

GGEWVentuSol GmbH,

Lorsch

GGEW WP Melau

GmbH & Co KG

Lorsch

GGEW Windpark Linden
GmbH & Co KG

Lorsch

GGEW Windpark
Hessloch

GmbH & Co KG

Lorsch

GGEW Windpark

Brünnstadt

GmbH & Co KG

Lorsch

Windpool Verwaltungs
GmbH

Dresden

Windpark Eppelsheim 2
GmbH & Co KG

Wörrstadt

GGEW Windpark

Coppenbrügge
GmbH & Co KG

Lorsch

GGEW Windpark
Roßdorf

GmbH & Co KG

Lorsch

GGEW Windpark
Kalentrorn

GmbH & Co KG

Wörrstadt

Beteiligungs- Eigenkapital Jahres
anteil des letzten ergebnis

gemäß § 16 Geschäfts-

TEUR TEUR

GGEW AG I Bensheim
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II. Beteiligungen

GGEW net GmbH,

Benshelm

Wind-Kathedrale 3000

Verwallungs-GmbH
Hangen-Welsheim "

Windpark Eppelsheim

GmbH & Co KG

Wörrstadt"

Energieried GmbH & Co.
KG,

Lampertheim "

Energieried

Venvaltungs-GmbH,

Lampertheim "

Conergia
GmbH & Co KG

Alzenau "

sämtliche Angaben aus dem Voriahresabschluss

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen
Ausleihungen an vier Windparkgesellschaften.

In den sonstigen Finanzanlagen sind die 375 Genossenschaftsanteile
der Wohnbau Bergstraße eG, Benshelm, Anteile der
Energiegenossenschaft Starkenburg eG, Heppenhelm,
Geschäftsanteile der Volksbank Bergstraße eG, Heppenheim, und
Genossenschaftsanteile an der Energiegenossenschaft Odenwald
erfasst.

Die sonstigen Ausleihungen beinhalten u. a. ein Darlehen an die
Energiegenossenschaft Starkenburg eG und Baudarlehen an
Betriebsangehörige.
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(4) Vorräte Bei den Vorräten wird der Bestand der Roh-, Hllfs- und Betriebsstoffe
in Höhe von 937 TEUR ausgewiesen.

(S) Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

Forderungen gegen verbundene
Unternehmen

- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht
- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

Sonstige Vermögensgegenstände
- davon mit einer Restlaufzeit

von mehr als einem Jahr

2018 2017

TEUR TEUR

42.104 41.713

7.554 4.574

50.651 47.366

Von den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen entfallen
34.883 TEUR auf Verbrauchsforderungen aus Strom-, Gas- und
Wasserlieferungen und 7.221 TEUR auf die Herstellung von
Hausanschlüssen und sonstigen Installationen

Bei den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht, handelt es sich u. a. um
Abrechnungen von Lieferungen und Leistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen
Steuererstattungen von 5.655 TEUR.
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(6) Flüssige Mittel

Im Umlauf befindliche Überweisungen

Kassenbestand

Guthaben bei Kreditinstituten

2018 2017

TEUR TEUR

5.315 19.243

4.735 19.619

(7) Aktive Rechnungs-
abgrenzungsposten

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ist betriebiicher
Aufwand für die Foigeperiode mit 391 TEUR ausgewiesen.

(8) Gezeichnetes
Kapital

Das gezeichnete Kapital (Grundkapital) unserer Gesellschaft t)eträgt
6.130,2 TEUR. Es ist eingeteilt in 61.302 Stückaktien von je 100 EUR.
Es handelt sich um vinkuiierte Namensaktien.

(9) Kapitalrücklage Die Kapitalrücklage resultiert im Wesentlichen aus Kapitalrück
führungen aus Teiit>eträgen der Gewinnausschüttungen aus
Vorjahren (Schütt-aus-Hoi-zurück-Verfahren). Im Geschäftsjahr
erfolgte eine Zuführung in Höhe von 2.036 TEUR.

(10) Gewinnrücklagen Unter den Gewinnrücklagen sind die gesetzliche Rücklage mit
562 TEUR und andere Gewinnrücklagen mit 9.534 TEUR ausge
wiesen.

(11) Bilanzgewinn Der in der Gevnnn- und Veriustrechnung ausgewiesene Jahres-
überschuss 2018 beträgt 2.800 TEUR (Vorjahr 3.016 TEUR).
Einschließlich einer Entnahme aus der Kapitalrücklage von 1.852
TEUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 4.652 TEUR.

(12) Empfangene
Ertragszuschüsse

Stand am

01.01.2018

Auflösung/
Verbr. 2018

Stand am

31.12.2018

TEUR TEUR TEUR

Strom 281 -105 176

Gas 313 -114 199

Wasser 280 -151 129

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Straßenbe

leuchtung
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(13) Rückstellungen

Rückstellungen für Pensionen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgte auf der
Grundlage der "Richttafein 2018 G" von Klaus Heutjeck, Verlag
Heubeck-RIchttafeln GmbH, Köln, nach den anerkannten

Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sog.
„Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode). Der Wert wurde
durch ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Anwendung
des Rechnungszinsfußes von 3,21% nachgewiesen. Es wurden ein
Rententrend von 1,75%, ein Anwartschaftstrend von 2,25% und ein
BBG-Trend von 2,25% sowie eine durchschnittliche Fluktuation von

4,5% p.a. der Berechnung zugrunde gelegt. Der Unterschiedsbetrag
gem. §253 Abs. 6 HGB beträgt 459 TEUR.

Unter den sonstigen Rückstellungen sind Im Wesentlichen 11.936
TEUR für ausstehende Rechnungen sowie weitere Beträge u. a. für
Tantiemen, Garantieverpflichtungen, Jahresabschlusskosten,
Archivierungsaufwand, Versicherungen und Beiträge erfasst.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018
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(14) Verbindlichkeiten Vefbindlichkeitenspiegel 31.12.2018 davon mit einer Restiauteeit 31.'

bis Über Ütier

Gesamt 1 Jahr 1 Jahr 5 Jahre <

TEUR TEUR TEUR TEUR

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

1. Anleihen

- davon konvertlbel

895 102 793 385

(0) (0) (0) (0)

2. Verfoindiichkeiten gegen

über Kreditinstituten 49.515 4.450 45.065 26.979

3. Erhaltene Anzahlungen-

auf Bestellungen 5.268 5.268

4. Verbindlichkeiten aus

Lieferungen u. Leistungen 21.554 21.554

5. VerfoindlichkeKen gegen

über verbundenen Unter

nehmen 7.658 7.658

6. Verbindlichkeiten gegen

über Unternehmen, mit

denen ein Beteiligungs-

Verhältnis besteht 604 604 0 0 444

7. Sonstige

Verbindlichkerten 8.629 8.629 0 0 9.944

- davon aus Steuem (5.040) (5.040) (0) (0) (6.5bl)
- davon im Rahmen dar

sozialen Sicherheit (130) (130) (0) (0) (123)

' 94.123 48.265 45.858 27.364 100.407

Bei den Anleihen handelt es sich um 17.717 Genussrechte, die an

Beiegschaftsmitgiieder ausgegeben wurden. Im Geschäftsjahr 2018
wurden 370 Genussrechte neu ausgegeben.

Unter den erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen werden die noch
nicht aiigerechneten und aufgelösten Abschlagsbeträge aus der
Verbrauchsabrechnung gezeigt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Investitions
darlehen) sind zum Teil durch modifizierte Ausfalibürgschaften einer
Aktionärskommune gegen RückSicherung durch
Eigentümergrundschulden sowie Grundschulden gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten neben den
Verbindlichkeiten aus Steuern als wesentliche Posten

Bürgerbeteiiigungsdarlehen zur Finanzieaing von
Erzeugungskapazitäten auf der Basis emeuerbarer Energien
(2.763 TEUR), Sicherheitseinbehalte (155 TEUR), Zinsabgrenzungen
(113 TEUR) sowie Konzessionsabgaben (139 TEUR).



GGEW AG I Bensheim

Die Steuerverbindlichkelten umfassen die Umsatzsteuer

(3.378 TEUR) sowie Strom-und Erdgassteuer (3.122 TEÜR).

Unter den Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit sind

die Verbindlichkeiten gegenüber dem Personalunterstützungsverein
ausgewiesen.

(15) Passive Rechnungs-
abgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Voraus
vereinnahmte Eintrittsgelder aus Jahreskarten für das Basinus-Bad
ausgewiesen.

Erläuterungen zur Gewlnn-
und Verlustrechnung

(16) Umsatzerlöse

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Erlöse Strom 156.395 178.737

Erlöse Gas

Erlöse Wasser

Erlöse Femwärme

Erlöse Bäder

Sonstige Umsatzerlöse

251.271
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(17) Sonstige betriebliche
Erträge

(18) Materialaufwand

(19) Personalaufwand

Erträge aus Anlageabgängen und
Zuschreibungen zum Anlagevermögen

Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen

Übrige sonstige Erträge

In den übrigen sonstigen Erträgen sind tiauptsäctillch 460 TEUR
Mafin- und Absctialtkosten enthalten.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe sovirle für bezogene
Waren

Aufwendungen für bezogene Leistungen

191.289 212.572

214.700

Die Aufwendungen für Roh-, Hllfs- und Betriebsstoffe beinhalten
Insbesondere die Ausgaben für unseren Energie- und Wasserbezug.
Hierin enthalten sind In größerem Umfang Liefergeschäfte durch ein
verbundenes Unternehmen. Bei den Aufwendungen für bezogene
Leistungen werden Aufwendungen für die Instandhaltungsarbelten an
unseren Versorgungsnetzen und den Bädern gezeigt.

Löhne und Gehälter

Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung
- davon für Altersversorgung

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018
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Mitarbeiter Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Gewerbliche Arbeitnehmer

Angestellte Arbeitnehmer

Auszubildende

Gesamt

(20) Abschreibungen Die Zuordnung der Abschreibungen auf Sachanlagen und
Immaterielle Vermögensgegenstände In Höhe von insgesamt
6.318 TEUR (Vorjahr: 6.181 TEUR) Ist im Anlagespiegel ersichtlich.

(21) Sonstige betriebliche
Aufwendungen

Konzessionsabgaben

Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge

Versicherungen

BUrobedarf, Drucksachen und Zeitschriften

Postkosten, Frachten und ähnl.
Aufwendungen

Reisekosten, Auslösungen,
Bewirtungen, Spenden und Geschenke

Andere Dienst- und Fremdleistungen

Übrige sonstige Aufwendungen

Bei den anderen Dienst- und Fremdleistungen sind überwiegend
Aufwendungen für Wartungskosten und Softwarelelstungen
(759 TEUR), Rechts- und Beratungskosten (611 TEUR), sowie die
Kosten für Leiharbeitskräfte, Call-Center, Provisionen und

Bilanzkreismanagement erfasst.

Die übrigen sonstigen Aufwendungen t>elnhalten unter anderem
Beträge für Eigenverbrauch Gas, Strom, Wasser (828 TEUR),
sonstiger Energie- und Wasserbezug (102 TEUR), Kosten des
Zahlungsverkehrs, sonstige freiwillige soziale Aufwendungen, Kosten
für Werbung und Inserate sowie Aufsichtsratvergütungen.
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(22) Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge

Die Zinserträge wurden hauptsächlich durch Verzugszinsen und
Verzinsung des Kapitalkontos einer Beteiligung erzielt.

(23) Zinsen und ähnliche
Aufwendungen

Hiert}ei handelt es sich im Wesentlichen um Zinsen für Genuss

rechte der Belegschaft (445 TEUR), um Zinsaufwendungen für
langfristige Investitionsdarlehen (1.493 TEUR), Zinsen an Banken
(231 TEUR), Bürgerdarlehen (79 TEUR) und Aufwendungen aus der.
Aufzinsung von Rückstellungen (134 TEUR).

(24) Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag

Die steuerrechtlich festzustellenden Ertragsteuem ergeben einen
Körperschaftsteueraufwand einschließlich Solidaritätszuschlag von
356 TEUR und Gewerbesteuer in Höhe von 287 TEUR sowie eine

Ertragsteuererstattung aus Vorjahren von 247 TEUR.

(25) Sonstige Steuern

Aktivitäten-Abschluss

Unter den sonstigen Steuern sind die Kfz-Steuer und die Grundsteuer
ausgewiesen.

Der nach § 6b Abs. 3 EnWG geforderten buchhalterischen
Entflechtung der intemen Rechnungslegung wurde im
Aktivitätenabschluss der GGEW AG, Bensheim, durch die Führung
getrennter Konten für die Bereiche "Stromverteilung", "Gasverteilung "
und "Sonstige" entsprochen.

Sonstige Angaben Abgeschlossen sind zwei Zins-Caps ütrer ein Gesamtvolumen von
11.000 TEUR bei Laufzeiten bis 2023 bzw. 2025. Diese dienen zur

Absicherung gegen steigende Zinssätze für zukünftige
Investitionsdarlehen.

Ein Scheck- oder Wechselobllgo gab es zum Bilanzstichtag nicht. Es
bestand eine Patronatserklärung für unsere Tochtergesellschaft
GGEW Trading GmbH sowie Bürgschaften für die GGEW WP
Roßdorf GmbH & Co KG. Darüber hinaus waren keine

berichtspfllchtigen Sicherheitsübereignungen oder sonstige für die
Beurteilung der Finanzlage wesentliche Posten (Haftungsverhältnisse
oder sonstige finanzielle Verpflichtungen) vorhanden.

Das Risiko der Inanspruchnahme wird als unwahrscheinlich
eingestuft. Die Einschätzung und Beurteilung des Risikos stützt sich
sowohl auf vergangene Entwicklungen als auch auf eine Prognose
möglicher Inanspruchnahmen.

Geschäfte mit nahestehenden Personen wurden zu marktüblichen

Preisen abgewickelt. Es handelt sich hierbei insbesondere um Strom-
und Gasbezüge von der GGEW Trading GmbH in Höhe von Mio. EUR
58,1.

Die Angatie der Honorare an den Abschlussprüfer erfolgt im
Konzernabschluss der GGEW AG.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018
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Organe der Gesellschaft

(a) Aufsichtsrat Zum 31.12. 2018 waren folgende Damen und Herren Mitglieder des
Aufsichtsrates:

- Bürgermeister Rdf Richter, Bensheim
- Vorsitzender -

- Bürgermeister Gottfried Stönner, Lampertheim
- stellv. Vorsitzender bis 22.06.2018 -

- Bürgermeister Dr. Holger Habich, Zwingpnberg
- stellv. Vorsitzender ab 22.06.2018 -

- DIpl.-Ing. Architektur Antje Adam, Bensheim
bis 22.06.2018

- DIpl.-ing. Norbert Koller, Bensheim, ab 22.06.2018

- Bürgermeister Günter Martini, Bickenbach
bis 22.06.2018

- Bürgermeister Markus Hennemann, Bickenbach
ab 22.06.2018

- Bürgermeister Olaf Kühn, Seeheim-Jugenhelm
bis 22.06.2018

- Bürgermeister Alexander Krelssl, Seehelm-Jugenheim
ab 22.06.2018

- Bürgennelster Georg Rausch, Alsbach-Hähnleln

- Gasmonteur Hans-Ludwig Ritz, Benshelm, GGEW AG*)

- Technischer Zeichner Frank Schröder, Elnhausen, GGEW AG •)

- Dipl.-ing. Vemnessungswesen Carmelo Tone, Benshelm,
GGEW AG *)

- Teamleiter Gewerbekunden Marco Weißmüller, Benshelm,
GGEW AG •)

- Chemielaborant Markus Wolßyk, Benshelm, Merck KGaA,
Dannstadt

*) Arbei^ehmervertreter

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Die Vergütung an Mitglieder des Aufsichtsrates betrug 54 TEUR.

(b) Vorstand Im Berichtszeltraum war Herr Carsten Hoffmann, Zwingenberg,
alleiniger Vorstand. Für den Vorstand wird von der Regelung des
§ 286 (4) HGB Gebrauch gemacht.

Für frühere Vorstandsmitglleder wurden Rückstellungen In Höhe von
3.460 TEUR gebildet.

Konzernverhältnisse Der Jahresabschluss wird In den Konzemabschluss der GGEW,
Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft
einbezogen. Dieser Ist am Sitz der Gesellschaft, Dammstraße 68,
64625 Benshelm, erhältlich.
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Vorschlag über die Verwendung
des Bilanzgewinnes

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresütterschuss von
2.800.285,67 EUR ab. Nach einer Entnahme aus der Kapitalrücklage
von 1.851.321,02 EUR ergibt sich ein Biianzgewinn von 4.651.606,69
EUR.

Der Vorstand schlägt gemäß § 170 AktG vor, den Bilanzgewinn
wie foigt zu verteilen:

Ausschüttung

6,50 % Bruttodividende auf das Grundkapital

von 6.130.200,00 EUR

Bruttodividende (Bonus)

Sonderausschüttung

398.463,00

2.601.537,00

1.651.606,69

Bilanzgewinn 4.651.606,69

Bensheim, den 6. Mai .2019

Der Vorstand

Carsten Hoffmann

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018
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GGEW AG I Bensheim

D. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft,

Bensheim

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

A. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die GGEW AG (Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße AG) wurde 1886

gegründet und ist ein Energiedienstieistungsuntemehmen mit Sitz in Bensheim.

Eigentümer des Unternehmens sind die Städte und Gemeinden . Bensheim,

Zwingenberg, Alsbach-Hähnlein, Bickenbach, Seeheim-Jugenheim und Lampertheim.

Geschäftszweck ist einerseits die klassische Versorgung mit Strom, Erdgas und

Wasser, das Betreiben von Infrastrukturnetzen und der Ausbau von Glasfasemetzen.

Zum Portfolio gehört des Weiteren eine Vielzahl von Produkten im Bereich der

erneuerbaren Energien und des innovativen Endkundengeschäfts. Im Einzelnen sind

dies vernetzte Lösungen für Energie, Kommunikation und Mobilität, Bundleprodukte aus

Kommunikation und Energieversorgung, Facility Management von Liegenschaften

sowie das Assetmanagement für Netze, Windparks, BHKWs und Bäder. Für diese

fhemenbereiche engagieren wir uns entlang der kompletten Wertschöpfungskette.
Unsere Produkte werden bundesweit von 140.000 Kunden bezogen.

B. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche Entwicklungen

Die deutsche Wirtschaft konnte im Laufe des Jahres 2018 den Wachstumskurs weiter

fortsetzen, verlor dabei aber etwas an Schwung. Zu einem gewissen Teil ist dies auf

Sondereffekte zurückzuführen, wie die Produktionsrückgänge in der Automobilindustrie

im Zusammenhang mit der Einführung neuer Emissionsprüfverfahren und den mit

langanhaltendem Flussniedrigwasser verbundenen Produktions- und

T ransportproblemen.

Im Jahr 2018 nahm das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 2,2 Prozent zu. Gemäß

der Prognose des Jahreswirtschaftstterichts wird die deutsche Wirtschaft im Jahr 2019

um weitere 1,0 Prozent wachsen.

GGEW AG I Bensheim
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Die Arbeitslosigkeit ist zudem auf dem niedrigsten Stand seit 25 Jahren. Deutschland

verzeichnete 2018 mit 44,9 Millionen Erwerbstätigen im Jahresdurchschnitt erneut

einen Beschäftigungsrekord. Laut Jahreswirtschaftsbericht wird die Beschäftigung im
Laufe des Jahres 2019 um knapp 300.000 Personen zunehmen. Die Arbeitslosigkeit
sinkt damit wiederum auf ein neues Allzeittief. Angesichts steigender Löhne und
Beschäftigung sowie der Investitionen der Unternehmen bleibt die Binnenwirtschaft eine

wichtige Stütze der Konjunktur. Dabei setzt das niedrige Zinsumfeld spürbare Impulse
insbesondere in der Bauwirtschaft.

Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft

Der Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union wurde am 14. März 2018

verabschiedet. Im Kern beabsichtigt das Wirtschafts- und Energieministerium, den in
der letzten Legislaturperiode eingeschlagenen Weg in der Energiepolitik kontinuierlich
fortzuführen.

Als konkretes Ziel der Koalition gilt der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren
Energien in Deutschland bis zum Jahr 2030 auf 65 %. Dies entspricht einer Erhöhung
um rund 15 % gegenüber dem bisherigen im EEG angelegten Ausbaupfad. Um dies zu
erreichen, sollen in den Jahren 2019 und 2020 Sonderausschreibungen für
Windenergie an Land und Photovoltaik von je 4 Gigawatt Leistung durchgeführt werden.

Die Bundesregierung hat Anfang August 2018 Steuervorteile für elektrisch betriebene
Dienstwagen auf den Weg gebracht. Bisher muss ein Arbeitnehmer, der seinen
Firmenwagen privat nutzt, monatlich 1 % des Listenpreises als geldwerten Vorteil
versteuern - für Elektro- und Hybridfahrzeuge soll es künftig einen halbierten Satz von

0,5 % geben. Die Neuregelung soll für Elektro- und Hybridfahrzeuge gelten, die vom 1.
Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2021 angeschafft oder geleast werden. Mit dieser
Förderung soll der Absatz von elektrisch betriebenen Dienstwagen gesteigert werden.

Eine repräsentative Umfrage von BDEW zeigt: 65 % der Deutschen würden ihr E-Auto

am liebsten zuhause laden. Dieses Ergebnis unterstreicht die Notwendigkeit, die
bestehenden Hindernisse beim Aufbau privater Ladeinfrastruktur zügig zu beseitigen.
Der Zugang zu privater Ladeinfrastruktur ist ein entscheidender Faktor bei der

Anschaffung eines Elektrofahrzeugs und damit auch für den Erfolg der Elektromobilität.

2018 war ein Rekordjahr für Erneuerbare Energien. Sie verzeichneten einen Zuwachs
von 12,4 Terawattstunden und decken nun 38,2 % des Stromverbrauchs ab. Die

überdurchschnittliche Solarstromerzeugung kompensierte die unterdurchschnittliche

Stromproduktion aus Windkraftanlagen und Wasserwerken. Besonders der Zubau von
Windkraft ging deutlich schleppender voran als im Vorjahr. Der Erneuerbaren-Anteil am
gesamten Primärenergieverbrauch stieg von 13 auf 14 %. Jedoch nicht aufgrund des

Zubaus Erneuerbarer Energien im Wärme- und Verkehrssektor, sondem infolge eines
deutlich reduzierten Energieverbrauchs. Ohne die deutliche Beschleunigung des
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Ausbaus Erneuerbarer Energien sind weder die 2020er-Zlele noch das 65-Prozent-Zlel

der Bundesregierung für 2030 zu halten.

Nach Jahren sinkender Resultate sind die Ausschreibungsergebnisse für Strom neuer

Windkraft- und Solaranlagen 2018 zum ersten Mal gestiegen. Die jüngsten

Zuschlagshöhen betrugen 6,26 beziehungsweise 4,66 Cent pro Kilowattstunde für On-

und Offshore-Windanlagen und 4,69 Cent pro Kilowattstunde für Photovoltaik. Eine zu

geringe Zahl an Genehmigungen bei der Windenergie an Land und eine immer noch

restriktive Flächenkulisse bei Freiflächensolaranlagen haben dazu geführt, dass in

Deutschland - entgegen dem internationalen Trend - die Ergebnisse der

Ausschreibungen steigen.

Der Stromverbrauch blieb im Jahr 2018 nahezu konstant, der Primärenergieverbrauch

fiel aber dem gegenüber um fünf Prozent. Gründe hierfür sind vor allem die milde

Witterung, gestiegene Rohstoffpreise und ein leichter Produktionsrückgang bei einigen

energieintensiven Industrien.

Neben gestiegenen Gas- und Steinkohlepreisen führte der deutlich höhere C02-Preis

im Mittel zu steigenden Börsenstrompreisen. Terminlieferungen für 2019 wurden im

Base-Tarif vor allem in der zweiten Jahreshälfte teurer und haben im

Jahresdurchschnitt knapp 46 Prozent mehr als im Jahr zuvor gekostet. Die Preise für

Lieferungen am nächsten Tag beliefen sich durchschnittlich auf 44,5 Euro. Die

durchschnittlichen Haushaltsstrompreise dürften im Jahr 2019 erstmals seit drei Jahren

»rieder steigen - auf knapp 31 Cent pro Kilowattstunde. Infolge einer geringeren Anzahl

von Extremsituationen gingen die Preisausschläge am Strom-Spotmarkt wieder zurück.

Die Anzahl von Stunden mit negativen oder aber mit sehr hohen Preisen lag im Jahr

2018 unter dem Niveau von 2017. Auch am Intraday-Markt war die Volatilität weniger

prägnant. All das lässt erkennen, dass eine Angebotsknappheit im Großhandel noch

nicht ausgeprägt ist. Der steigende C02-Preis hat zudem die Gestehungskosten von

Strom aus Steinkohle- und aus Erdgas angeglichen.

Im Jahr 2018 wurde in Deutschland eine durchschnittliche Sonnenscheindauer von

2.020 Stunden, eine durchschnittliche Niederschlagsmenge von 590 Litern pro

Quadratmeter und eine Durchschnittstemperatur von 10,4 Grad Celsius verzeichnet.

Das Jahr 2018 war somit in Deutschland das sonnenscheinreichste und wärmste Jahr

seit Beginn der Aufzeichnungen und sehr niederschlagsarm.

GGEW AG I Bensheim
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Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Wie in den meisten Branchen verändert sich auch das Umfeld für die Energiewirtschaft

und damit die geschäftlichen Aktivitäten der GGEW AG durch die digitale

Transformation. Wir gehen diesen Veränderungsprozess aktiv an und gestalten ihn

selbst, basierend auf unseren klassischen Stärken, unserer Veränderungsbereitschaft

und Innovationskraft. Dabei müssen wir selbst nicht in Forschung und Entwicklung

investieren, sondern kombinieren geschickt die Vielzahl an möglichen Produkten so,

dass sie dem Bedürfnis unserer Kunden optimal zu Gute kommen. Damit sichern wir

auf Basis unserer Stärken langfristig die Zukunftsfähigkeit des Untemehmens.

Wir setzen dabei kontinuierlich auf den Ausbau der Erneuerbaren Energien, den
Ausbau der Energieinfrastruktur, der Energiedienstleistungen und die

Produktentwicklung hin zu Endkunden und deren Integration in eine effiziente
Energieversorgung.

Kunden & Service

Das Jahr 2018 war durch ein kompetitives Marktumfeld im Commoditybereich geprägt.

Infolge des „Drehens" der Beschaffungsmärkte wurden bundesweit Preisanpassungen

notwendig. Dies hat generell zu einem erhöhten Wechselaufkommen der preissensiblen

Kunden vor allem außerhalb unserer Region geführt.

Auch die GGEW AG hat im Laufe des Jahres 2018 in der Grundversorgung und in

weiteren Tarifkundensegmenten die Strompreise mit Augenmaß sukzessive angepasst.

Obwohl die Strompreise nach einer langen Phase der Stabilität erstmals wieder erhöht

werden mussten, konnte der Marktanteil im Netzgebiet leicht erhöht werden. Im

Segment der Bündelkunden und bei den Sonderkunden konnten nicht alle Verträge

verlängert werden, daher ist die Stromabsatzmenge gegenüber 2017 zurückgegangen.

In der Gassparte konnten wir in 2018, nachdem die Preise seit dem 1. Januar 2012

stabil gehalten wurden und zum 1. Mai 2015 eine spürbare Preissenkung erfolgte,

weiterhin die Preise stabil halten. Die Wasserpreise der GGEW AG blietren im

Geschäftsjahr 2018 in Alsbach-Hähnlein und Bickenbach unverändert. In Bensheim

wurden die Wasserpreise nach nunmehr 16 Jahren Preisstabilität erstmals erhöht.

Mit ein wichtiger Grund für die sensible Preisgestaltung ist ein effizienter Strom- und

Gaseinkauf des Tochterunternehmens GGEW Trading GmbH. Das Unternehmen

garantiert eigene Zugänge zu den europäischen Energiemärkten. Davon profitiert die

GGEW AG und damit deren Kunden.

Zudem können GGEW-Kunden viele attraktive Angebote und Kooperationen nutzen.

Darunter die „Kunden werben Kunden"- Aktion, den Premium-Club oder unseren

Einsparshop. Außerdem bieten wir beispielsweise für Kunden mit Erdgas- oder

Elektroautos Förderprogramme an. Wir kooperieren mit vielen Unternehmen und
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Institutionen in der Region und Bundesweit. In den Sparten Strom und Gas zählten wir
auch 2018 wieder zu den „TOP-Lokalversorgern" in Deutschland.

Der Vertrieb der GGEW AG wandelt sich immer mehr vom Strom-, Gas- und

Wasserdienstleister zum Anbieter von Energie-, Internet- und Mobilitätsprodukten. So

haben wir die Zusammenarbeit mit der GGEWnet intensiviert und durch Optimierung

der Prozesse und Weiterbildung der Mitarbeiter den Verkauf von Internetprodukten

durch die Mitarbeiter im Service stark erhöhen können. Gemeinsam mit der GGEWnet

wurde die GGEWinner Kombi - ein Bündelprodukt mit Strom, Internet und Telefonie-

erfolgreich am Markt eingeführt.

Auch 2018 wurde die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge entsprechend unserem

Strategiekonzept kontinuierlich ausgebaut. Inzwischen betreibt die GGEW AG 85

Ladepunkte. Das ergibt eine hohe Ladepunktdichte im Vergleich zu vielen größeren

Städten und Ballungsräumen. Mit unseren Angeboten wie „Zuhause Laden" und

„Untenwegs Laden" bieten wir unseren Kunden Ladestationen für die private Nutzung

und bundesweit Ladestromtarife an.

Des Weiteren als neues Geschäftsfeld. bieten wir für Geschäftskunden „LED-

Contracting" an. Hier rüsten wir Gewerbe- und Verwaltungsgebäude mit LED-
Beleuchtung aus.

Für unsere Kunden werden die digitalen Angebote der GGEW AG sowie das

Kundenportal ständig optimiert, so dass v/ir unseren Kunden umfassende „Self-

Senrices" anbieten können.

Netz und Regulierung

Das Berichtsjahr war durch die Festlegung der regulatorischen Rahmenbedingungen für

die Strom- oder Gasnetze in der dritten Regulierungsperiode geprägt. Außerdem hat die
Bundesnetzagentur den Netzbetreibem im regulären Verfahren vorläufige

Effizienzwerte für die dritte Regulierungsperiode mitgeteilt.

Die von der Bundesnetzagentur für die dritte Regulierungsperiode festgelegten

Eigenkapitalzinssätze für die Strom- und Gasnetze, die maßgeblich die Rendite der

Netzbetreiber bestimmen, hat das Oberiandesgericht (OLG) Düsseldorf am 22.03.2018

aufgehoben. Damit hat das Gericht der Beschwerde von rund 1.100 Netzbetreibern -

darunter auch die GGEW AG - Recht gegeben und die Bundesnetzagentur verpflichtet,

die Eigenkapitalzinssätze erneut unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts,

aus dessen Sicht u. a. die aktuellen Marktrisiken bei der Höhe der sogenannten

Marktrisikoprämie nicht hinreichend berücksichtigt wurden, festzulegen. Gegen diese
Aufhebung hat die Bundesnetzagentur am 25.04.2018 Rechtsbeschwerde beim

Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt. Das Urteil des BGH steht noch aus.

Ab der dritten Regulierungsperiode ist der bisher gesetzlich vorgegebene generelle

sektorale Produktivitätsfaktor (GSP) gemäß Anreizregulierungsverordnung (ARegV) von

GGEW AG I Bensheim
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der Bundesnetzagentur zu ermitteln. Dieser Produktivitätsfaktor soll den Unterschied
der Entwicklung der Netzwirtschaft im Vergleich zur deutschen Gesamtwirtschaft
abbilden. Ein GSP größer Null würde demnach bedeuten, dass die Netzbetreiber eine
höhere Produktivität und/oder geringere Einstandspreise realisieren als der
Durchschnitt der deutschen Wirtschaft und zu einer Senkung der Eriösobergrenze

führen. Für die dritte Regulierungsperiode hat die Bundesnetzagentur einen GSP von
0,49 % für Gas und von 0,9 % für Strom festgelegt. Gegen diese Festlegungen haben
viele Netzbetreiber beim OLG Düsseldorf geklagt. Auch die GGEW AG hat sich in
beiden Fällen für ein Vorgehen gegen die jeweilige Festlegung im Rahmen einer
Prozesskostengemeinschaft entschieden.

Auf Basis des im August 2016 veröffentlichten Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) hat
am 12.12.2018 endlich das erste Smart-Meter-Gateway die vollständige Zertifizierung
des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten. Es ist

wünschenswert, dass weitere Smart-Meter-Gateways zertifiziert werden - dies würde

bedeuten, dass die technische Möglichkeit nach § 30 MsbG festgestellt ist - und der
Rollout der intelligenten Messsysteme dann beginnen kann. Während es einerseits
zwar erfreulich ist, dass im Interesse der Kunden ein hoher Datenschutzstandard

gewährleistet werden soll, hat andererseits die sich dadurch ergebende Komplexität zu
einer deutlichen zeitlichen Verzögerung der Umsetzung des Rollouts zu Lasten der
verpflichteten Unternehmen geführt.

Die „Marktkommunikation 2020" flankiert die ohnehin schon aufwendige Umsetzung des

MsbG mit teilweise fundamental neuen Prozessen. Die Festlegung der
Bundesnetzagentur vom 20.12.2018 zur Weiterentwicklung der elektronischen
Marktkommunikation im Stromsektor an die Erfordernisse des Messstellenbetriebs-

gesetzes beinhaltet neue Prozessbeschreibungen für GPKE, WIM, MPES sowie MaBiS.
Diese Vorgaben sind ab dem 01.12.2019 umzusetzen.

Grundsätzlich sind im Stromverteilnetz künftig auch in den unteren Spannungsebenen
vor allem aufgrund der durch die Elektromobilität und elektrischer Wärmeanwendungen
fortschreitenden Sektorkopplung signifikante Investitionen erforderlich. Um diese
Maßnahmen realisieren zu können, benötigen die Netzbetreiber eine angemessene
Rendite. Es bleibt zu hoffen, dass der Gesetzgeber entsprechende
Rahmenbedingungen hierfür schafft.

Die Umsatzerlöse der GGEW AG betrugen im Berichtsjahr in der Sparte
Elektrizitätsverteilung 156,4 Mio. Euro und in der Sparte Gasverteilung 62,7 Mio. Euro.
Die Bilanzsumme lag bei 80,5 Mio. Euro in der Sparte Elektrizitätsverteilung bzw.
43,5 Mio. Euro in der Sparte Gasverteilung.

Im Berichtsjahr stand neben den sich aus dem regulatorischen Fünfjahreszyklus
ergebenden Tätigkeiten und den aufgrund der Novelle der Anreizregulierungs
verordnung hinzugekommenen Aufgaben - wie z. B. Feststellung des Regulierungs
kontosaldos und Ermittlung des Kapitalkostenaufschlags für Strom und Gas, die jeweils
zum 30. Juni durchzuführen sind - die Datenabfrage der Bundesnetzagentur zur

6
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Ermittlung des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors für die Stromnetzbetreiber

Außerdem wurden der GGEW AG im Berichtsjahr die Ergebnisse der Ermittlung des
Qualitätselements Strom für die Jahre 2019 und 2020 mitgeteilt. Mit dem

Qualitätselement werden in Form eines Bonus-Malus-Systems Zu- oder Abschläge auf
die Erlösobergrenze vorgenommen. Eine überdurchschnittliche hohe Versorgungs

sicherheit wird mit einem Zuschlag belohnt, eine niedrigere Versorgungssicherheit
durch einen Abschlag bestraft.

Für die GGEW AG ergab sich, wie auch in der Vergangenheit, erneut ein
Qualitätszuschlag, was Beleg für die grundsätzlich hohe Versorgungssicherheit und

Qualität unserer Stromnetze ist.

Mit den Ütjernahmen der Stromnetze in den Städten und Gemeinden Heppenheim,
Lautertal, Lorsch und Seeheim-Jugenheim sowie der Gasnetze in den Städten

Heppenheim und Lorsch ist das Netzgebiet der GGEW AG in der Vergangenheit

signifikant gewachsen. Dieser Zuwachs bei den von der GGEW AG zu verantwortenden
Netz- und Infrastrukturbereichen macht die Gesellschaft zu einem der großen

Energieversorger in Hessen.

Schon vor dem Übergang des Netzbetriebs für die neu hinzugekommenen Netze zum
01.01.2015 wurde ein internes Prozessoptimierungsprojekt durchgeführt, um auch

zukünftig einen effizienten Betrieb der Netze, die sich im Strombereich mehr als
verdoppelt und im Gasbereich um ca. 40% enweitert haben, zu gewährleisten. Erste
dabei identifizierte Optimierungsmaßnahmen wurden bereits in 2014 angestoßen. Seit
2015 werden kontinuierlich weitere Maßnahmen zur Erhöhung des Automatisierungs

und Digitalisierungsgrads umgesetzt.

Ebenso wurden die bereits 2015 aufgenommenen Aktivitäten für die Einführung eines
Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) nach den Vorgaben des IT-

Sicherheitskatalogs der Bundesnetzagentur im Berichtsjahr fortgeführt und das System
schließlich nach Durchführung eines mehrtägigen Audits zertifiziert.

Regenerative Erzeugung

Als kommunaler Energieversorger verpflichtet sich die GGEW AG die Energiewende
aktiv zu gestalten. Auch in Zukunft wird die GGEW AG Ihre zu 100% regenerative
Erzeugungsleistung weiter ausbauen und somit einen Beitrag zum Erreichen der
Klimaziele leisten.

Mit den beiden PV-Freiflächenanlagen in Heppenheim „Am Burggut" hat die GGEW AG
eines der größten PV-Projekte der letzten Jahre in Hessen realisieren können. Die
Standorte befinden sich direkt zwischen der Autobahn A 5 und dem Segelflugplatz in

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Seite 7



GGEW AG I Bensheim

Heppenheim auf zuvor iandvflrtschaftlich genutzten Flächen. Die beiden neuen Anlagen
besitzen als Gesamtprojekt in Summe eine installierte Leistung von 2,6 Megawatt Peak

(MWp), welche in der Zukunft noch auf rund 3,1 MWp erweitert werden soll. Über 750
Haushalte in der Region können rechnerisch mit klimafreundiich erzeugtem Strom

versorgt werden. Das entspricht einer C02-Reduzierung in Höhe von rund 1.750 t

jährlich.

Der Regionaicharakter wurde auch in der Planungs-, Genehmigungs- und
Umsetzungsphase berücksichtigt. Dabei wurden schwerpunktmäßig regionale
Unternehmen einbezogen. Somit handelt es sich um ein Leuchtturmprojekt der
regenerativen Erzeugung in der Region und bildet den dezentralen
Erzeugungscharakter der Energiewende ab.

Um den Leistungsanteil von Photovoltaikanlagen an unserem Erzeugungsportfolio

weiter zu erhöhen, forcieren wir die Entwicklung zusätzlicher PV-Freiflächenanlagen.

Unter anderem hat die GGEW AG sich eine Projektfläche in Erbach (Kreis Odenwald)

gesichert, auf welcher eine weitere PV-Freiflächenanlage mit einer Leistung von ca.

1.235 kWp geplant ist. Rechnerisch könnten hiermit weitere 400 Haushalte mit
regenerativen Strom versorgt und rund 700 t C02 jährlich eingespart werden. Im
weiteren Planungs- und Genehmigungsverfahren wird sich zeigen, ob dieses Projekt

noch im laufenden Geschäftsjahr 2019 realisiert werden kann.

Der Ausbau von Erzeugung gewinnt grundsätzlich weiter an Bedeutung für unser

Untemehmen und wird auch im kommenden Geschäftsjahr 2019 auch im Bereich Wind

trotz erschwerter Marktbedingungen weiterhin konsequent verfolgt. Der seit Sommer
2016 in der Planung befindliche Windparkprojekt am Gahrenberg, Landkreis Kassel,

schreitet auch im zurückliegenden Geschäftsjahr weiter voran. Die für die Einreichung
eines entsprechenden Genehmigungsantrags notwendige Untersuchungen der Fläche

und des Umfeldes konnten durch Erstellung von Fachgutachten (z.B. Naturschutz,

Denkmalschutz, Flugsicherheit) weitestgehend abgeschlossen werden. Die hieraus

resultierenden Erkenntnisse flössen nunmehr in die Überarbeitung der technischen
Planung ein, so dass ein aus bis zu 10 Anlagen bestehender Windpark
genehmigungsfähig sein könnte. Im Laufe des Geschäftsjahres 2019 soll ein

entsprechender Genehmigungsantrag gestellt werden können.

Die begleitende Wiadmessung wurde zwischenzeitlich erfolgreich abgeschlossen, die

vorliegenden Daten dieser Messkampagne bestätigen die Windprognosen und somit

die Eignung der Flächen für einen Windpark.
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Ausgewählte Positionen der GuV und Ertragslage (bereinigt)

Zur besseren Verglelchbarkeit der Geschäftsjahre werden die wesentlichen Positionen

um mögliche periodenfremde Erträge aus Energielieferungen und witterungsbedingte

Absatzschwankungen gegenüber dem langjährigen Temperaturmittel bereinigt. Im Jahr

2018 ergaben sich keine bereinigungsreievanten Sachverhaite, sodass die bereinigten

und unbereinigten Werte übereinstimmen.

Angaben In Tausend Euro

Umsatzeriöse

Materialaufwand

Ergebnis vor Steuern

Jahresüberschuss

2018

230.889

193.767

3.266

2.800

2017

251.271

215.202

3.116

2.740

im Geschäftsjahr 2018 verzeichnet die GGEW einen leicht gesunkenen Umsatz in Höhe

von 230,9 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr (251,3 Mio. Euro). Diese Entwicklung ist

im Wesentlichen auf die stärkere Fokussierung auf werthaltige Kundenbeziehungen,

insbesondere bei den Industrie- und Gewerbekunden in der Strom- und Gassparte

zurückzuführen.

Der Umsatz jm Strombereich fiel leicht auf 156,3 Mio. Euro (Vorjahr 178,7 Mio. Euro).

Die gesamte Gasabgabe an Letztverbraucher liegt bei auf 1.518 Mio. kWh. Dieses hohe

Niveau ist auf eine starke Kundenbindung und nicht auf den temperaturbedingten
Absatz zurückzuführen, denn die Temperaturen im Gesamtjahr 2018 lagen rd. 12%

über denen des Jahres 2017. Der Umsatz im Gasbereich beläuft sich auf 62,7 Mio.

Euro.

Die Wasserabgabe ist aufgrund der trockenen Witterung in 2018 auf 3,18 Mio. m^

gestiegen (Vorjahr 2,95 Mio. m'). Der Umsatz im Wasserbereich beläuft sich auf 6,8

Mio. Euro.

Auch die Entwicklung der Besucherzahlen in unserer Bädersparte ist erfreulich.

Insgesamt kamen rd. 420.000 Badegäste. Damit liegt die Gesamtzahl seit Eröffnung für

das Basinus-Bad und für den Badesee bei rund 4,9 Mio. Besuchern und untermauert

einmal mehr die Erfolgsgeschichte der Bäder.

Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf 1,1 Mio. Euro und liegen über
dem Niveau des Vorjahres.

Im Berichtsjahr sank Materialaufwand um 21,6 Mio. Euro auf 193,8 Mio. Euro.

Der Personalaufwand liegt mit 14,9 Mio. Euro über dem Niveau des Vorjahres

(13,3 Mio. Euro).
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Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen des
Anlagevermögens stiegen auf 6,3 Mio. Euro (Vorjahr 6,2 Mio. Euro) an. Der Anstieg
steht überwiegend im Zusammenhang mit Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen in den

Strom- und Gasnetzen.

Als sonstige betriebliche Aufwendungen wurden im Geschäftsjahr 2018 rund
15,9 Mio. Euro erfasst. Damit liegt dieser Wert über dem Vorjahresniveau von 15,3 Mio.

Euro. In dieser GuV-Position sind im Wesentlichen die Konzessionsabgaben,

Beratungskosten, Aufwendungen für Dienstleistungen sowie Vertriebs- und
Marketingkosten enthalten.

Unser Ergebnis vor Steuern liegt im Geschäftsjahr 2018 bei 3,3 Mio. Euro. Darin
enthalten sind auch die systemimmanenten Verluste für den Bäderbereich. Unter

Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und der sonstigen
Steuem ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,7 Mio.

Euro). Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 1,8
Mio. Euro weisen wir einen Bilanzgewinn in Höhe von 4,6 Mio. Euro aus.

Mit einer Dividende in Höhe von 3,0 Mio. Euro unterstreichen wir die veriässliche

Dividendenkontinuität auf hohem Niveau für unsere Aktionäre, entgegen dem
branchenweiten Trend.

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zeigt sich mit 187,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr mit 191,6

Mio. Euro nahezu unverändert. Aufgrund unserer Investitionstätigkeit ist das
Anlagevermögen leicht gestiegen und das Umlaufvermögen leicht gesunken.

Die Investitionen betragen -nach Abzug erhaltener Baukostenzuschüsse - 16,2 Mio.
Euro, hiervon entfallen 15,2 Mio. Euro auf immaterielle Vermögensgegenstände und

Sachanlagen sowie 1,0 Mio. Euro auf Finanzanlagen (u.a. Investitionen in Erneuerbare

Energien).

Das Eigenkapital beläuft sich auf 67,9 Mio. Euro (Vorjahr 66,0 Mio. Euro). Die

wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung von 50% der

erhaltenen Ertragszuschüsse 36,7 % und ist damit auf einem guten Niveau

Bei den Passiva stehen den Zugängen bei der Kapitalrücklage, den Verbindlichkeiten

aus Lieferungen und Leistungen Rückgänge aufgrund planmäßiger Tilgungen bei den

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie bei den Verbindlichkeiten gegenüber

Gemeinden gegenüber.

Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug im abgelaufenen Jahr

0,8 Mio. Euro (Vorjahr 15,1 Mio. Euro). Die Abnahme ist hauptsächlich auf

stichtagsbedingte Effekte des Working Capitals zurückzuführen.
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Insgesamt wird die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als positiv t>eurteilt.

Unsere Aktionäre erhalten Konzessionsabgaben in Höhe von rund 4,5 Mio. Euro. Als

Dividende für das Geschäftsjahr 2018 schlägt der Vorstand eine Ausschüttung von

insgesamt 3,0 Mio. Euro vor, so dass sich Leistungen an unsere Aktionäre von

insgesamt 7,5 Mio. Euro ohne Steuern ergeben.

Investitionen und Instandhaltung

Investitionen dienen nicht nur der Modernisieoing von Anlagen sondern auch dem

weiteren Ausbau der regenerativen Erzeugung. Sie gewährleisten die Sicherung der

künftigen Geschäftstätigkeit im Netzbetrieb sowie eine zuverlässige und technisch
moderne Energie- und Wasserversorgung. Im Berichtsjahr 2018 investierte die GGEW
AG 16,97 Mio. Euro inkl. BKZ in das Sachanlagevermögen (Vorjahr 11,4 Mio. Euro).

Die Summe wird ergänzt durch Instandhaltungsmaßnahmen in einer Höhe von 2,5 Mio.

Euro. Zu den wesentlichen Maßnahmen im Einzelnen:

In der Stromsparte der GGEW AG lag der Schwerpunkt im Bereich des 20 kV-Netzes,

insbesondere der 20 kV-Sanierung in den neuen Netzen. Hinzu kommt die

Neuerrichtung von Transformatorenstationen exemplarisch seien hier die zwei neuen

Trafostationen in Heppenheim für die GGEW eigene PV-Anlage mit einer installierten

Trafo-Leistung von 2,6 MW zu nennen und die Errichtung von fünf weiteren neuen

Transformatorenstationen in Heppenheim. Stark geprägt waren die Investitionen in die

Sanierung der alten 20-kV-Kabel In den neuen Netzen, dadurch wird die

Versorgungssicherheit deutlich gesteigert. Im Hinblick auf die Straßenbeleuchtung ist

das LED Contracting Bensheim zu nennen. Hier wurden ca. 1300 Leuchten in den

Hauptstraßen auf die neue Technik umgestellt.

Größte Einzelmaßnahmen im Netzausbau in der Gassparte war die Erschließung des

Baugebietes Nordstadt II in Heppenheim. Hier wurden rund 2,4 km neue

Gasversorgungsleitungen verlegt. Durch die kontinuierliche Fortführung unseres

Grauguss-Sanierungsprogrammes (GG-Programm) haben wir unseren Altbestand an
diesen Leitungen weiter zurückgebaut. Einzelne Maßnahmen waren unter anderem

Baumaßnahmen in Bensheim in der Siegfriedstraße, der Adolf-Kolping-Straße, der

Görlitzer Straße und der Riesengebirgsstraße in Bensheim, sowie in Alsbach in der

Alten Bergstraße und im Beuneweg. Im Rahmen dieser Maßnahmen wurden im Bereich

Gas etwa 1,1 km neue Versorgungsleitungen verlegt und damit die gleiche

Größenordnung an Graugussleitungen stillgelegt. Im Rahmen von
Instandhaltungsmaßnahmen an unseren Gasdruck-Regelstationen wurden unter

anderem zwei Gasdmck-Regelstationen komplett erneuert. Dies erfolgte zum einen in

Seeheim in der Straße Am Grundweg und in Auerbach in der Schillerstraße.

Größte Einzelmaßnahme im Netzausbau der Wassersparte war die weitere

Erschließung des Baugebietes auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik Euler.
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Zudem wurde die gemeinsame Verlegung mit Gas auf dem Gelände der ehemaligen

Brotfabrik In der Werner-von-Siemens-Straße / Kälberpfad begonnen. Im Rahmen der

Erneuerung von Wasser-Hauptleitungen wurden rund 1.250 m alte
Versorgungsleitungen durch neue Leitungen ersetzt. Weiterhin haben wir au^rund
eines erneuten Wassernotstandes in der Gemeinde Lautertal wie bereits in 2017 einen

Teilbereich des Ortsnetzes Elmshausen üt>er eine Notversorgungsleitung an unser

Versorgungsnetz angeschlossen. Zu diesem Zwecke musste nochmal eine rund 75 m

lange oberirdische Noteinspeisung hergestellt werden die Ende November des Jahres
wieder demontiert wurde, nachdem die neu errichtete Übergabepumpstation an der
Ortsgrenze Wilmshausen/Elmshausen in Betrieb genommen werden konnte. Seit

diesem Zeitpunkt erfolgt eine Wasserbelieferung der Gemeinde Lautertal durch den

Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost als Wasserdurchleitung durch das Netz

der GGEW AG.

Belegschaft

Zum 31.12.2018 waren 220 Mitarbeiter (Vorjahr: 209) in der Gesellschaft tätig. Die
GGEW AG baut seit Jahrzehnten auf den eigenen Nachwuchs und beschäftigte zum
Stichtag 11 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Elektroniker für Betriebstechnik,

Mechatroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik,
lndustriekaufmann/-frau, Kaufmann für Marketingkommunikation, Fachangestellte für
Bäderbetriebe, einen Studenten an der Dualen Hochschule im Studiengang Bachelor of

Engineering/Fachrichtung Energiewirtschaft und einen Studenten an der Dualen
Hochschule im Studiengang Bachelor ofArts/Fachrichtung öffentliche Wirtschaft.

Die Qualifizierung und Weiterbildung von Mitarbeitern und Führungskräften ist ein
wichtiger Schritt in der Umsetzung der Untemehmensstrategie. Aus diesem Grund hat
die GGEW AG im Geschäftsjahr 2018 verstärkt in die Aus-, Fort- und Weiterbildung
Ihrer Belegschaft investiert. Die Einführung eines
Führungskräfleentwicklungsprogramms sowie eines offenen Weiterbildungsprogramms

für Mitarbeiter, der "GGEW Energie Campus", stellen somit konsequente Maßnahmen
dieser strategischen Stoßrichtung dar. Darütrer hinaus wurden im Geschäftsjahr 2018
wesentliche Personalprozesse professionalisiert, um in Zeiten des Fachkräftemangels

und des demografischen Wandels am Markt auch zukünftig gute und motivierte
Mitarbeiter gewinnen zu können. Außerdem wurden im Rahmen von Workshops mit
Mitarbeitern, Führungskräften und der Geschäftsleitung Werte für die gemeinsame
Zusammenarbeit innerhalb der GGEW AG erarbeitet und verabschiedet. Diese Werte

bilden die Grundpfeiler der GGEW Kultur und sind ein wichtiger verbindender Baustein
Im Rahmen unseres Changeprozesses.
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C. Risiko- und Chancenbericht fChancen und Risiken der künftigen Entwicklun

Untemehmerlsches Handeln wird durch Gewinnchancen und Verlustrisiken bestimmt.

Risikomanagement wird damit zu einem entscheidenden Element für den Erfolg eines
Unternehmens. Ziel ist es, geeignete Voraussetzungen zur Identifikation, Analyse,
Steuerung und Überwachung von Risiken zu schaffen und jederzeit einen umfassenden
Überblick über die Risikolage des Unternehmens zu gewährleisten. Ereignisse mit
wesentlichen negativen finanziellen Auswirkungen müssen zeitnah erkannt werden, so

dass Maßnahmen zum Reduzieren, zum Vermeiden oder zum Managen dieser Risiken
definiert und ergriffen werden können.

Das Risikomanagement bei der GGEW AG findet in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich

(KonTraG) statt, das u. a. die Errichtung und Dokumentation eines Risikomanagements
fordert. Als Hilfsmittel dient das softwareunterstützte Risikomanagementsystem RIMAS.

Die Energiewirtschaft unterliegt seit Jahren einem stetigen und gravierenden Wandel.
Dadurch ergeben sich für die Branche und für die GGEW AG zahlreiche

Unsicherheiten, die untrennbar mit unserem unternehmerischen Handeln verbunden

sind. Die Liberalisierung der Energiemarkte führte zu drastischen Veränderungen der
Wetttiewerbssituation und zu erheblichem Preisdruck im Vertrieb. Hieraus resultieren

naturgemäß Preis- und Mengenrisiken in Absatz und Bezug. Selbstverständlich
ergeben sich für uns andererseits auch Chancen aus der überregionalen Vermarktung
von Energie.

Die hohe Regelungsdichte und der wachsende Kostendruck im Netzbereich lassen im

Rahmen der Anreizregulierung stetig sinkende Netzentgelte bei Strom und Gas
erwarten. Dies führt - politisch gewollt - in den nächsten Jahren zu einem „Leben von

der Substanz" bei sinkender Eigenkapitalverzinsung.

Bereits im Rahmen unseres 2011 durchgeführten Strategieprojekts „GGEW 2020"
wurde der Auf- und Ausbau des neuen Geschäftsfeldes „Emeuerbare Energien" als

strategische Initiative identifiziert, um die GGEW AG für die Energiewende zu

positionieren und die sich daraus ergebenden Entwicklungschancen für das
Unternehmen zu nutzen. Der stetige Ausbau des Geschäftsfeldes durch kontinuierliche

Investitionen in regenerative Erzeugungsanlagen eröffnet ebenso wie die traditionellen

Geschäftsfelder Energievertrieb und Netzbetrieb Chancen und Risiken, die ebenfalls im

Risikomanagement abgebildet werden.

Zunehmend kommen im Zuge der Energiewende auch politische Risiken in den Fokus,

weil die politischen Weichenstellungen hin zu neuen Energiesystemen nicht mehr
eindeutig absehbar und damit planbar sind. Durch individuelle Unternehmensstrategien

und konsequentes Kostenmanagement soll diesen Herausforderungen begegnet

werden.
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Die organisatorische Weiterentwicklung wurde letztendlich auch im Hinblick auf das
anstehende Wachstum im Netzbereich durch ein in 2012 und 2013 durchgeführtes

Prozessoptimierungsprojekt fortgeführt. Die Umsetzung erster dabei identifizierter
Optimierungsmaßnahmen wurde in 2014 angestoßen, seitdem kontinuierlich
weiterverfolgt und wird auch in den kommenden Jahren ein wichtiger Baustein der
Unternehmensentwicklung sein. Darüber hinaus wurde durch die Einführung und die
anschließende Zertifizierung eines Informationssicherheits-Managementsystems

(ISMS) gemäß § 11 Absatz 1a EnWG der stark voranschreitenden Digitalisierung
Rechnung getragen und den sich daraus ergebenden zunehmenden Risiken für die IT-
Sicherheit begegnet.

Das Risikomanagement ist seit Jahren als permanenter Prozess in die Arbeitsabläufe
integriert und wichtiger Bestandteil des internen Kontrollsystems, das sukzessive
ausgebaut wird. Vierteljährliche Risikomanagementberichte an den Vorstand
gewährleisten zeitnahe Reaktionsmöglichkeiten. Unterstützt wird dies durch das ständig
ausgeweitete interne Berichtswesen und interne Richtlinien für risikosensible
Geschäftsbereiche, wie z. B. die Energiebeschaffung. So wurde beispielsweise im
Berichtsjahr ein neuer Beschaffungsleitfaden in Kraft gesetzt und die
Energiebeschaffungsrichtlinie für Strom und Gas turnusmäßig überarbeitet. Beides
dient dem Ziel, die Qualität und Transparenz der Prozesse der Energiebeschaffung
noch weiter zu erhöhen und dadurch mögliche Geschäftsrisiken zu minimieren. Ein
weiterer Baustein für die Weiterentwicklung des internen Kontrollsystems war die im
Berichtsjahr erfolgte Erstellung eines risikoorientierten Revisionsplans und die damit
einhergehende Neustrukturierung der internen Revision. Darüber hinaus hat der
Vorstand angemessene Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Entscheidungsträger frühzeitig über die Risiken und deren Auswirkungen unterrichtet
werden.

D. Proanosebericht - Ausblick

Auch 2019 ist die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs. Damit hält der

Aufschwung seit nunmehr zehn Jahren ununterbrochen an. Für das laufende Jahr
erwartet die Bundesregierung einen Anstieg des preisbereinigten Bruttoinlandprodukts
(BIP) um 1,0 Prozent.

Nach dem stark gesunkenen Primärenergieverbrauch 2018 ist 2019 mit einem Anstieg
zu rechnen, sofern die Sonderfaktoren aus 2018 (milde Witterung, hohe ölpreise,
Produktionsrückgang bei Teilen der energieintensiven Industrien) sich nicht
wiederholen. Der Stromverbrauch wird 2019 vermutlich konstant bleiben.

Im Infrastrukturbereich besitzt die GGEW AG durch die in der jüngeren Vergangenheit
übernommenen sechs Strom- und Gasnetze sowie die beiden weiteren Wassernetze

die nötige ,Asser-Größe für einen wirtschaftlichen Betrieb von Energienetzen. Um auch
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In Zukunft diese weiterhin optimal und effizient zu managen wird die bereits begonnene
Digitailsierung der Prozesse In diesem Bereich Im Fokus stehen.

Auch bei der Transformation der Energiesysteme hin zu einer kostenoptimierten,
nachhaltigen und sicheren Versorgung - vorwiegend aus Erneuerbaren Energien - wird

die GGEW AG Ihre Marktposition welter festigen und ausbauen. Zudem plant die
GGEW AG weitere Investitionen in neue Geschäftsfelder in energienahen Bereichen
um sich als Energiedienstleister Im Wettbewerb stärker behaupten zu können. Hier gilt

es die hervorragende Kapitaiausstattung zu nutzen und weiter nachhaltige Investitionen
mit entsprechender Rendite zu tätigen.

Die neue Energiewelt stellt den Kunden in den Mittelpunkt der Überlegungen. Die
GGEW AG hat daher am 31.01.2019 ein zusätzliches Bürogebäude mit innovativem
Kundencenter auf dem GGEW-Gelände offiziell eingeweiht. Durch moderne

Ausstattung, kurze Wege, behindertengerechter Zugang, zusätzliche Kundenparkplätze
werden vor allem die Kunden profitieren. Eine Medienwand mit drei Bildschirmen bietet
den Kunden die Möglichkeit die Angebotsvielfalt der GGEW AG zu entdecken. Auch
eine Expofläche und eine Sitzecke mit ipads sind geplant, an denen Besucher sich über
die Produktwelt der GGEW informieren können. Den GGEW-Mitarbeitern bietet das

Gebäude attraktive Arbeitsbedingungen und 71 zusätzliche Arbeitsplätze.

Das neue Verwaltungsgebäude versorgt sich zudem annähernd autonom mit Wärme

und optimiert durch eine Batterie und einer eigenen Stromerzeugung mitteis

Photovoltaikanlage den Stromverbrauch. Die Bauaufträge wurden gezielt an
Handwerker und Bauuntemehmen aus der Region vergeben.

Nach unseren Erwartungen wird die Entwicklung der GGEW AG darüber hinaus In der
näheren Zukunft Im Wesentlichen von weiteren energiepoiitischen

Rahmenbedingungen sowie von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen. In
diesem Zusammenhang stellen die Entwicklung der Energiepreise, die Markt- und
Systemintegration der Erneuerbaren Energien sowie die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung In der Euro-Zone die größten Unsicherheiten dar. Wir gehen dennoch auch
für das Jahr 2019 von einem stabilen, zufriedenstellenden Ergebnis nach Steuern aus.

In den ersten Monaten 2019 lagen die Winderträge unserer Anlagen ca. 8% über den
Planwerten. Durch die stärkere Fokuslerung auf werthaltiges Geschäft bei den
Industrie- und Gewerbekunden lag der Strombezug in den ersten beiden Monaten rund
-29,0 % unter dem Vorjahreswert, in der Gassparte liegt der Bezug um -18,6 % unter
dem Vorjahreswert. Weiterhin können Temperatureinflüsse und ein verändertes
Kundenverhalten für Abweichungen von der Prognose sorgen.

Zum 1. Januar 2019 veränderten sich eine Vielzahl von Umlagen und Abgaben auf den
Strompreis. Im Einzelnen:
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GESETZLICHE UMLAGEN 2018/2019 IM VERGLEICH
Angabe in Ct/kWh netto

EEG-Umlage
§ 19 StromNEV-Umlage

KWK-G Umlage
Abschaltumiage §18 AbLaV
Offehore-Umlage

Senkung

6,792 6,405 -0,387

0,370 0,305 -0,065

0,345 0,280 -0,065

0,011 0,005 -0,006

0,037 0,416 0,379

-0,144

Unter Berücksichtigung der Beschaffungskosten und Netzentgelte ergibt sich
annähernd keine Veränderung der Kosten- und Umlagesituation. Daher hat GGEW die
Preise in der Stromsparte zum 01.01.2019 nahezu unverändert gelassen.

Das geplante Investitionsvolumen für 2019 in unsere Versorgungsanlagen beträgt
17,8 Mio. Euro. Auf unsere gesamten Strom-, Gas- und Wassernetze entfallen rund 8,2
Mio. Euro zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit. Welterhin beabsichtigen wir
rund 3,5 Mio.€ in den Ausbau der Glasfasernetze zu Investieren.

E. Schlussbemerkung im Sinne von S 312 Abs. 3 AktG:

Die GGEW AG hat bei den im Abhängigkeitsbericht über die Beziehungen zur Stadt
Bensheim und zu den verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften und

Maßnahmen nach den Umständen, die dem Vorstand in dem Zeitpunkt t>ekannt waren,

in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen oder Maßnahmen getroffen oder
unterlassen wurden, jeweils eine angemessene Gegenleistung erhalten und Ist

dadurch, dass Maßnahmen Im Interesse der Stadt Bensheim oder der verbundenen

Untemehmen getroffen oder unterlassen wurden, nicht benachteiligt worden.

Benshelm, 6. Mai 2019

Carsten Hoffmann

(Vorstand)
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E. Tätigkeitenabschiuss nach § 6b Abs. 3 EnWG

GGEW, Gruppen-Gas- und ElektrizitStswerfc Bergstraße Aktiengesellschaft, Benshelm
Tatigkertsabschluss gem. § 6b Abs. 3 EnWG

Bilanz zum 31. Dezember 2018

E. Rechmmgsabgrenzungsposten

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Elektrizitatsverteilung Gasverteilung

A Anlagevermögen
I. immaterielle Vermi^nsgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und Ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen

Rechten und Werten

II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und

Bauten eirtschlieOlich der Bauten auf fremden

Grundstücken

2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

3.888.248 4.009.128

30.080.308 28.679.006

1.515.187

2.014.717

967.934 962.S20

23.213.501 22.798.875

650.947 498.745

832.958 104.499

Summe Anlagevermögen

Umlaufvennögen
Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstinde

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
2. Sonstige Vermögensgegenstände

37.759.320 34.805.796

4.453.459 3.406.141

2.343.694 598.239

25.755.211 24.456.022

103.446 119.906

692.604 551.667

537.675 558.896

Kassenbestand, Bundesbankgutltat>en,
Guthaben bei Kreditinstihiten und Schecks 600.705 2.359.207 211.068 765.489

Summe Umlaufvermögen 7.774.130 6.740.651 1.544.794 1.995.056

C. Rechnungsabgrenzur>gaposten 107.690 92.005

45.671.210 41.658.520 27.407.695 26.543.984

Zugeordnetes Eigenkapital 24.960.357 22.212.400 12.236.832 10.777.661

Empfangene Ertragszuschüsse 175.767 281.336 198.985 312.699

C. Rücketallungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche

Verpflichtungen
2. Steuerrückstellungen
3. Sonstige Rückstellungen

1.356.265 1.226.595

0  230.215

3.923.913 3.842.684

551.903 489.785

0  164.316

2.762.592 3.276.977

Summe Rückstellungen 5.280.178 5.299.495 3.314.495 3.931.077

Verbindlichkeiten

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen
5. Sorfstige Verbindlichkeiten

314.925 314.336

10.908.341 10.133.597

3.643.245 2.972.574

384.337 444.781

128.152 125.516

10.537.101 10.575.241

871 0

788.694 663.189

222.566 158.601

Summe Verbindlichkeiten 15.254.909 13.855,286 11.657.384 11.522.548

45.671.210 41.658.520 27.407.695 26.543.984



GGEW AG I Bensheim

GGEW, Gruppen-Gas- und ElektrizitätswerK Bergstraße Aktiengesellschaft, Benshelm
Tatigkeltsabschluss gem. § 6b Abs. 3 EnWG

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezemt>er 2018

Elektrizitätsverteilung

2018 2017

EUR EUR

Gasverteilung
2018 2017

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 29.291.521 30.215.540

2. Andere aktivierte EigenleistuDgen * 1.656.725 1.354.779
3. Sonstige betriebliche Erträge + 126.441 + 110.430
4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfe- und Betriebsstoffe urtd
für bezogene Waren - 13.613.228 - 14.108.167

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 469.864 235.353
- 14.083.092 - 14.343.520

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter - 3.816.970 - 3.447.206
b) Soziale Abgabenund Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung - 1.138.025 972.776
-  4.954.995 - 4.419.982"

6. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen - 2.436.364 • 2.399.398

7. Sonstige bebiebliche Aufwendungen • 6.907.209 - 6.986.471
8. Erträge aus Beteiligungen 0 0
9. Erträge aus anderen Wertpapieren

und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens * 442 * 7.736
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erbäge + 17.128 12.008
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen

und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0 0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 639.783 - 696.201
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 315.019 - 414.789
14. Ergebnis nach Steuern + 1.755.795 + 2.440.134
15. Sonstige Steuern 36.643 57.506
16. Jahresüberschuss + 1.719.152 + 2.382.626

17. Entnahme aus der Kapitalrücklage 0 0
18. Zuführung in die anderen Gewinnrücklagen " 0_ 6.576
19. Bilanzgewinn + 1^719^52 ^^2^376^050

10.292.096

535.224

290.631

2.656.574

434.865

3.091.439

523.606

2.188.802

1.404.246

1.546.418

0

0

488.125

433.585

1.972.284

9.672

1.962.612

0

0_
1.962.612

9.803.997

471.727

31.598

2.574.197

564.855

3.139.052

413.249

1.823.301

1.400.508

1.442.283

0

0

522.303

296.054

1.692.154

9.324

1.682.830

0

4.689

1.678.140
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GGEW AG I Bensheim

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Am 7. Juli 2005 Ist das neue Energiewirtschaftsgesetz in Kraft getreten. Kernstück

dieses umfangreichen Gesetzes ist die Regulierung des Netzbetriebs im Strom- und

Gasbereich sowie die Erfordernis von ex-ante Genehmigungen für alle

Netznutzungsentgelte.

In § 6b Abs. 3 EnWG sind die Regelungen für die Rechnungslegung und interne

Buchführung für vertikal integrierte Energieversorgungsuntemehmen festgelegt.

Die GGEW AG leitet die gesonderte Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG aus

der Finanzbuchhaltung ab. Die gesetzlich vorgeschriebene getrennte Kontenführung

erfolgte für die Bereiche Strom- und Gasverteilungsnetze sowie für die übrigen

Aktivitäten außerhalb der Strom- und Gasverteilungsnetze. Es wurde die buchhalterische

Entflechtung der Bereiche weitestgehend durch direkte Kontenzuordnung

vorgenommen, die auf einem tief gegliederten Fibu-Kontenrahmen basiert. Ein

gesondertes DV-Programm wurde für die interne Rechnungslegung nicht eingesetzt. Die

Kosten- bzw. Spartenrechnung erfolgte über ein separates branchenspezifisches Modul,

welches den Anforderungen des EnWG entspricht.

Für die Umsetzung der buchhalterischen Entflechtung wurden in der Rechnungslegung

für die Bereiche Elektrizitäts- und Gasversorgung getrennte Konten gebildet;

Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung einerseits sowie übrige Aktivitäten (im

Wesentlichen Vertrieb, Installationsleistungen, Straßenbeleuchtung, Wasserversorgung

und Bäderbetrieb) andererseits.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind dem Anhang zum handelsrechtlichen

Jahresabschluss zu entnehmen.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Seite 19



GGEW AG I Bensheim

Bei der Aufstellung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen nach

§ 6b Abs. 3 EnWG wurden alle Bilanzpositionen sowie Aufwendungen und Erträge nach

Möglichkeit direkt zugeordnet. Dies betrifft insbesondere wesentliche Teile des

Anlagevermögens sowie die Vorräte.

Daneben wurden folgende sachgerechte Schlüssel verwendet:

• Anlagenschlüssel

• Vertragsschlüssel

• Mitarbeiterschlüssel

•  Umsatzschlüssel

•  Netzlängenschlüssel

•  Flachenschlüssel

Zur Verteilung von nicht anderweitig zuordenbaren Positionen wurde ein allgemeiner

Verwaltungsschlüssel verwendet. Dieser wird gebildet zu jeweils 25 % aus dem

• Anlagenschlüssel

• Vertragsschlüssel

•  Personalschlüssel

•  und der anteiligen Netzlänge.

Die Ertragsteuem wurden nach dem Ergebnis vor Steuern (Körperschaftsteuer) bzw.

nach dem überschlagig ermittelten anteiligen Gewerbeertrag (Gewerbesteuer) verteilt.

GGEW AG I Bensheim
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Verwendung von Schlüsseln In der Bilanz

In der Bilanz wurden insbesondere folgende Positionen mit Hilfe von Schlüsseln verteilt:

• Anlagenvermögen, welches von allen Betriebszweigen genutzt wird

•  Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, soweit sie alle Betriebszweige

betreffen

•  Sonstige Vermögensgegenstände, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

•  Kassenbestand und Bankguthaben

• Gezeichnetes Kapital, Kapitalrücklage und Gewinnvortrag

•  Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen

•  Steuerrücksteilungen

•  Sonstige Rückstellungen, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, soweit sie alle Betriebszweige

betreffen

•  Sonstige Verbindlichkeiten, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

Die Verteilung auf die Tätigkeiten erfolgte jeweils nach den oben genannten Schlüsseln.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018



GGEW AG I Bensheim

Verwendung von Schlüsseln in der Gewinn- und Verlustrechnung

In der Gewinn- und Veriustrechnung wurden insbesondere folgende Posten mit Hilfe von

Schlüsseln verteilt:

•  Sonstige betriebliche Erträge, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

• Abschreibungen auf Anlagevermögen, welches von allen Betriebszweige genutzt

wird

•  Zinserträge

•  Zinsaufwendungen, soweit sie alte Betriebszweige betreffen

•  Sonstige Steuern

•  Sonstige betriebliche Aufwendungen, soweit sie alle Betriebszweige betreffen

Die Verteilung auf die Tätigkeiten erfolgte nach den oben genannten Schlüsseln.

Für die Wertansätze bei den Bilanzpositionen der internen Bilanzen für die Strom- und

Gasverteilung gelten die im Anhang angegebenen allgemeinen Bewertungs- und

Bilanzierungsgrundsätze.

Die Aufteilung der Umsatzerlöse aus der Strom- bzw. Gasabgabe auf die Bereiche

Verteilung und Vertrieb erfolgte für 2018 jeweils auf Grundlage der Festlegung der

Erlösobergrenzen für das Geschäftsjahr.
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

BESTATIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRUFERS

An die GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktien
gesellschaft - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrech
nung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, ein
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus ha
ben wir den Lagebericht der GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesell
schaft für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

•  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapi
talgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie
ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und

•  vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesell
schaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen
die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteiie

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit
§317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten
in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur
teile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetziichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den La
gebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut
schen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belan
gen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ord
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort
lich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu
ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellun
gen ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä
higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteiien. Des Weiteren haben
sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der ünternehmenstätig-
keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortiich, auf der Grundlage
des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern
dem nicht tatsächiiche oder rechtiiche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortiich für die Aufstellung des Lageberichts, der ins
gesamt ein zutreffendes Biid von der Lage der Geseilschaft vermittelt sowie in ailen wesentlichen Be
langen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwickiung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzii-
chen Vertreter verantwortiich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig
erachtet haben, um die Aufsteliung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden
deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermögiichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für
die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesell
schaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zieisetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu eriangen, ob der Jahresabschluss als Gan
zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob
der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Biid von der Lage der Geseilschaft vermittelt sowie in allen
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt
nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risi
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigengsvermerk zu erteilen, der
unsere Prüfungsurteiie zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Über
einstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestell
ten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentli
che falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtig
keiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe
richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal
tung. Darüber hinaus

•  identifizieren und beurteiien wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter -
falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshand
lungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie eriangen Prüfungsnachweise, die ausreichend
und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass we
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtig
keiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoliständig-
keiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön
nen.

•  gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen
Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah
men, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind,
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteii zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft ab
zugeben.

•  beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungs
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge
schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•  ziehen wir Schiussfoigerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern an
gewandten Rechnungsiegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf
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der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammen
hang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der
Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Fails wir zu dem
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti
gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und Im Lagebericht aufmerk
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unse
res Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei
ten können jedoch dazu führen, dass die Geseilschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fort
führen kann.

•  beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschiuss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle
und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

•  beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentspre
chung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•  führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachwei
se vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen
Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsur
teil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde iiegenden Annahmen geben wir
nicht ab. Es besteht ein erhebiiches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Übenwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel
im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach §6 b Abs. 3 EnWG

An die GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktiengesellschaft

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Ja
nuar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für
die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteiiung - bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31.
Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis
zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des
Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4
EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind - geprüft.
Nach unserer Beurteilung

•  wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar
2018 bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und

•  entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Beiangen den Vorschriften
des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
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prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt.
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3
EnWG" sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlus
ses [und des Lageberichts]" weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er
langten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur
teile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungsiegung nach § 6b Abs. 3 EnV\/G

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG
sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als not
wendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung
nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungsle
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu
erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b
Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung
der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz
der Stetigkeit beachtet wurde.

Mannheim, den 12. Mai 2019

BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Brauer,

"V

WIRTSCHAFTS-
PRÜFUNGS

GESELLSCHAFT

Bet^Ba^ec
Wirtschaftsf^

Thorsten Hans

Wirtschaftsprüfer

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018



bkbW

Anlage G

G. Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma;

Rechtsform:

Gründung am:

Satzung:

Anschrift:

GGEW, Gruppen-Gas- und Elektrizitätswerk Bergstraße Aktienge
sellschaft

Bensheim

22.11.1954 / Ursprüngiiches Gründungsjahr: 1886

Gültig in der Fassung vom 28.02.2002

Dammstraße 68

64625 Bensheim

Eintragung ins Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 21030

Dauer der Gesellschaft:

Gegenstand des Unternehmens:

Geschäftsjahr:

Gezeichnetes Kapital:

Anteilseigner:

unbestimmt

Der Betrieb von Eiektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsania-
gen, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und der Betrieb von
Anlagen zur Erzeugung, zum Bezug und zur Abgabe von Elektrizi
tät, Gas, Wasser, Wärme und Nebenprodukten alier Art. Hierzu ge
hört auch die entgeitliche Bereitstellung der eigenen Aniagen an
Dritte sowie der entgeltiiche Erwerb fremder Netzkapazitäten zum
Zweck der Versorgung Dritter mit Eiektrizität, Gas und Wasser. Die
Gesellschaft ist dazu berechtigt, sich aktiv am Handel, inclusive
Börsenhandel von Elektrizität, Gas, Wasser zu betätigen, soweit
dies mit dem eigentlichen Geschäftszweck der Gesellschaft laut
Abs. 1 vereinbar ist.

1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

6.130.200,00 Euro

Euro %

Stadt Bensheim 3.804.600,00 62,1%

Stadt Zwingenberg 748.100,00 12,2%

Gemeinde Seeheim-Jugenheim 495.000,00 8,1%

Gemeinde Bickenbach 468.700,00 7,6%

Gemeinde Aisbach-Hähnlein 363.800,00 5,9%

BGL Beteiiigungsgeseiischaft der
Stadt Lampertheim mbH 250.000,00 4,1%

Geschäftsführung, Vertretung: Carsten Hoffmann, Zwingenberg

alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des
§181 BGB befreit

Größenklasse gem. § 267 HGB: Große Gesellschaft.
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II. Wesentliche Verträge

Zu wesentlichen Verträgen, welche die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen des Unterneh
mens betreffen, ist wie foigt auszuführen:

Verträge über den Bezug von elektrischer Energie, Gas und Wasser liegen mit verbundenen Unter
nehmen vor.

Verträge mit Kunden liegen Verträge mit einer Laufzeit zwischen einem und zwei Jahren zu Grunde.

Die Gesellschaft hat für die wesentiichen Risiken ihres Geschäftsbetriebs Versicherungen abgeschlos
sen. Die Angemessenheit der Versicherungssummen und die Vollständigkeit des Versicherungsschut
zes sowie die fristgerechte Zahiung der Prämien waren nicht Gegenstand der Prüfung.

III. Gesellschafterversammlung

In der Hauptversammlung vom 22. Juni 2018 wurde der von uns geprüfte und unter dem Datum vom
27. April 2018 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum
31. Dezember 2017 zusammen mit dem Lagebericht gebilligt und damit festgestellt.

Die vom Vorstand vorgeschlagene Ergebnisverwendung wurde von der Hauptversammiung einstimmig
beschlossen.

Der Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des festgestellten Ergebnisses für das
zum 31. Dezember 2017 abgelaufene Geschäftsjahr wurde im Berichtsjahr 2018 voilzögen.

Dem Vorstand wurde für das vom I.Januar bis 31. Dezember 2017 laufende Geschäftsjahr ord
nungsgemäß Entlastung erteilt.

Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 wurde die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch +
Co. GmbH, Wirtschaftsprüfungsgeseiischaft, Mannheim gewähit.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde beim Bundesanzeiger gemäß § 325 HGB offen
gelegt.
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H. Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:

Steuernummer:

SteuererklärungenZ-bescheide:

Steuerliche Außenprüfungen:

Bensheim

005 234 11715

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich dem Kalenderjahr
2017 beim Finanzamt eingereicht. Die Veranlagung ist bis ein
schließlich 2016 erfolgt.

Das Unternehmen ist geprüft bis einschließlich Veranlagungszeit
raum 2012. Eine laufende Betriebsprüfung betrifft die Jahre 2013
bis 2015.

Umsatzsteuer:

Körperschaftsteuer:

Gewerbesteuer:

Anwendung der Regelbesteuerung i.S.d. §§ 16 bis 18 UStG.

Körperschaftsteuerpflicht nach § 1 KStG

Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Absatz 1 GewStG.

Neben dem auf der Grundlage des Handelsrechts erstellten Jahresabschluss wurde für den gleichen
Abschlusszeitraum eine den Vorschriften des Steuergesetzes entsprechende Steuerbilanz gefertigt.
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Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist im Bereich der Energiewirtschaft tätig. Die Hauptgeschäftszweige betreffen die
Elektrizitäts-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb
von Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsanlagen sowie die Errichtung, der Erwerb, die Pach
tung und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, zum Bezug und zur Abgabe von Elektrizität, Gas,
Wasser, Wärme und Nebenprodukten aller Art. Hierzu gehört auch die entgeltliche Bereitstellung der
eigenen Anlagen an Dritte sowie der entgeltliche Erwerb fremder Netzkapazitäten zum Zweck der Ver
sorgung Dritter mit Elektrizität, Gas und Wasser. Die Gesellschaft ist dazu berechtigt, sich aktiv am
Handel, inclusive Börsenhandel von Elektrizität, Gas, Wasser zu betätigen, soweit dies mit dem eigent
lichen Geschäftszweck der Gesellschaft vereinbar ist. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt dabei auf der
Region Bergstraße.

Darüber hinaus ist die GGEW bestrebt, ihre Geschäftstätigkeit unter Einschaltung von Beteiligungs
gesellschaften in der Energieversorgung sowie in den Bereichen der Energie- und Kommunikations
dienstleistungen zu festigen und auszubauen.

Die Strom- und Gasmengen werden im Wesentlichen von der Tochtergesellschaft GGEW Trading
GmbH beschafft und zu Marktpreisen an die GGEW AG weiterverkauft. Die Beschaffung der benötig
ten Wassermengen erfolgt durch den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost und die Hessen
wasser GmbH & Co. KG.

Mit den Städten und Gemeinden des Versorgungsgebiets bestehen Konzessionsverträge über die
Wegenutzung öffentlicher Verkehrswege zur Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Versorgung
der mit Strom, Gas und Wasser versorgten Kunden. Kundenseitig bestehen in der Regel Lieferverträge
mit einer Laufzeit von einem bis zu zwei Jahren.

Die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft zeigt die nachstehende Tabelle:

Umsatzerlöse TEuro 230.889 251.271 232.673 204.810

Materialaufwand TEuro 193.767 214.700 194.358 167.834

Personalaufwand TEuro 14.894 13.254 12.081 12.259

Mitarbeiterzahl Anzahl 214 196 184 174

Anlageinvestitionen TEuro 18.315 12.424 15.690 11.962

Jahresüberschuss (+) /
Jahresfehlbetrag (-) TEuro 2.800 3.016 3.226 3.220

Bilanzsumme TEuro 187.888 191.591 181.468 177.213
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Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze

gesetz (HGrG)

Kapitelübersicht

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Vermögens- und Finanzlage

Ertragslage
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1:

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsieitung sowie individuaiisierte

Offeniegung der Organbezüge

a. Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteiiungspian für

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus

schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts-

sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege

lungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Die Befugnisse des Vorstand sind in der Satzung geregelt. Die Verteiiung der Aufgaben der Hauptver
sammlung, des Aufsichtsrats und des Vorstands ist nach dem Ergebnis unserer Prüfung sachgerecht
geregelt und entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

b. Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und

wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2018 hat eine Hauptversammlung der Gesellschaft stattgefunden. Über den Verlauf
der Sitzung wurde ein ordnungsgemäßes Protokoll erstellt. Der Aufsichtsrat tagte in sechs Sitzungen.

c. in weichen Aufsichtsräten und anderen Kontroilgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsieitung tätig?

Auskunftsgemäß ist der Vorstand der GGWE AG in foigenden Aufsichtsräten und anderen Kontroll
gremien im Sinne der Vorschrift tätig:

Aufeichtsrat der GGEW Trading GmbH, Bensheim (Vorsitzender)
Gesellschaflerversammiung der GGEW net GmbH, Bensheim (Vorsitzender)
Aufsichtsrat der Energieried GmbH & Co. KG, Lampertheim (stellv. Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW VentuSol GmbH, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Melau GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Linden GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Kalenborn GmbH & Co. KG Wörrstadt (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der Windpool GmbH & Co. KG, Dresden
Gesellschafterversammlung und Beirat der WV Energie AG, Frankfurt am Main
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Brünnstadt GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschafterversammtung der GGEW WP Heßloch GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW Roßdorf GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender
Gesellschafterversammlung der Windkathedrale 3000 Verwaltungs GmbH, Hangen-Weisheim
Gesellschafterversammlung der Windpark Eppelsheim GmbH & Co. KG, Wörrstadt
Gesellschafterversammlung der Windpark Eppelsheim 2 GmbH & Co. KG, Wörrstadt
Gesellschafterversammlung der Conergia GmbH & Co. KG, Alzenau
Gesellschafterversammlung der Windpool Verwaltungs GmbH, Dresden (Vorsitzender)
Gesellschafterversammlung der GGEW WP Coppenbrügge GmbH & Co. KG, Lorsch (Vorsitzender)
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d. Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi

vidualisiert im Anhang des Jahresabschiusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach

Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten mit iangfristiger Anreizwirkung ausgewiesen?

Falls nein, wie wird das begründet?

Auf die Angabe der Vorstandsvergütung wird im Anhang gesetzeskonform verzichtet. Die Angaben zu
den Bezügen der Aufsichtsratmitglieder wurden pflichtgemäß im Anhang angegeben.
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II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2:

Aufbau- und abiauforganisatorische Grundlagen

a. Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisations-

pian, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Wei

sungsbefugnisse ersichtiich sind? Erfoigt dessen regeimäßige Überprüfung?

Ein aktueller Organisationsplan (Organigramm), aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und
Zuständigkeiten ersichtlich sind, liegt nicht vor. Es besteht eine Zeichnungsregelung für die Organisa
tionsbereiche bei der GGEW als Gesellschafterin für einzelne Bereiche vor. Nach unseren Erkenntnis
sen wird bei der Gesellschaft danach verfahren und es werden regelmäßig Überprüfungen und ent
sprechende Anpassungen vorgenommen.

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren

wird?

im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organi
sationsplan verfahren wird.

c. Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und do

kumentiert?

Es sind im Rahmen der Prüfung keine Hinweise über festgestellte Korruptionssachverhalte bekannt
geworden. Die "Richtlinie zu Verhaltenkodex und Geschenken" wurde im Mai 2014 nach erfolgter Ab
stimmung im Betriebsrat kommuniziert und ist in Kraft getreten.

d. Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-

dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personai-

wesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass

diese nicht eingehalten werden?

Schriftlich dokumentierte Richtlinien und Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse
liegen vor. Nach unseren Feststellungen werden diese Richtlinien eingehalten.

e. Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücks

verwaltung, EDV)?

Die Verträge sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß dokumentiert und werden zentral ver
waltet. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Beanstandungen für eine unzureichende Doku
mentation festgestellt.
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Fragenkreis 3:

Pianungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a. Entspricht das Planungswesen - auch Im Hinblick auf Planungshorizont und Fort

schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Pro

jekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Vorstand erstellt rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf, der
den Investitionsplan, Finanzplan und den Erfolgsplan enthält. Dieser Wirtschaftsplan wird vom Auf
sichtsrat verabschiedet. Der Planungsprozess für die jährliche Planung geht von den im Bereich Fi
nanzwesen ermittelten Planzahlen aus. Die ermittelten Planzahlen sind mit den strategischen Vorga
ben der Geschäftsführung abgestimmt. Planungswesen entspricht nach unseren Erkenntnissen den
Bedürfnissen des Unternehmens.

b. Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

In einer vergleichenden monatlichen Ergebnisrechnung und einer Zusammenstellung der Investitionen
wird laufend das Budget den jeweils aktuellen Ist-Zahlen gegenübergestellt. Die einmal aufgestellten
Planzahlen werden nur bei Bedarf im Wege des Nachtragswirtschaftsplans an die Entwicklung ange-
passt. Nach unseren Feststellungen werden Planabweichungen ausreichend analysiert.

c. Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und

den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht nach unseren Feststellungen der
Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens.

d. Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Llqul-

dltätskontrolie und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Das Unternehmen verfügt über ein Finanzmanagement, das die zur Finanzierung der Gesellschaft er
forderlichen Mittel auf Basis einer täglichen Finanzdisposition steuert. Damit ist eine laufende Liquidi
tätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet.

e. Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten

worden sind?

Entfällt. Ein zentrales Cash-Management liegt nicht vor.
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f. Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden?

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen

zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Über den Abgleich der monatlichen Fakturierung der Abschläge für die Energie- und Wasserlieferun
gen ist grundsätzlich sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden.
Das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv einge
zogen werden.

g. Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-ZKonzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und es
umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche. Die Koordination der Planungs-, Steuerungs- und
Kontrollaufgaben wird durch die Geschäftsführung vorgenommen.

h. Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwa

chung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche

Beteiligung besteht?

Das Rechnungswesen der wesentlichen Tochterunternehmen wird unmittelbar bei der GGEW AG ge
führt, so dass eine Steuerung und Überwachung jederzeit möglich ist.
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Fragenkreis 4:

Rislkofrüherkennungssystem

a. Hat die Geschäfts-ZKonzernfeftung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert

und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig

erkannt werden können?

Die Gesellschaft verfügt über ein dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem, in welchem nach Art
und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen sind um bestandsgefährdene Risiken
rechtzeitig zu erkennen.

b. Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, Ihren Zweck zu erfüllen? Haben

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen werden für ausreichend erachtet. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass
die Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Das Risikomanagementinstrument der GGEW Gruppe be
findet sich derzeit in der Weiterentwicklung, so dass zukünftig eine effektivere Kommunikation sowie
eine exaktere Bewertung der Risikoposition des Unternehmens gewährleistet werden soll.

c. Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Es erfolgt eine ausführliche Dokumentation der Maßnahmen.

d. Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit

dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen

abgestimmt und angepasst?

Nach unserer Prüfung erfolgt eine regelmäßige und systematische Anpassung.
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Fragenkreis 5:

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a. Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzin

strumenten sowie von andere Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich

festgelegt? Dazu gehört:

• Weiche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?

• Mit weichen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen ein
gesetzt werden?

• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in weichem
Umfang dürfen offene Posten entstehen?

• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließ
lich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen
(z.B. antizipatives Hedging)?

Nach unseren Feststellungen wurden im Rahmen von erfolgten Darlehensaufnahmen derivative Fi
nanzinstrumente in Form von Zinscaps ausschließlich zur Risikoabsicherung für das Risiko steigender
Zinsen eingesetzt. Bilanzielle Risiken resultieren hieraus nicht. Schriftliche Festlegungen zur Durchfüh
rung und zum Einsatz von Finanzinstrumenten bestehen auskunftsgemäß nicht. Die Überwachung
und Genehmigung der getätigten Geschäfte erfolgte unmittelbar durch den Vorstand bzw. leitende An
gestellte der Gesellschaft unter Einbeziehung des Aufsichtsrats.

b. Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkon

ditionen und zur Risikobegrenzung?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises. Derivate werden nach unserer Prüfung lediglich zur Absicherung
bzw. Optimierung des Beschaffungsportfolios abgeschlossen.

c. Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes In

strumentarium zur Verfügung gesteilt insbesondere in Bezug auf

• Erfassung der Geschäfte

• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanaiyse

• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung

'  • Kontrolle der Geschäfte?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.

d. Gibt es eine Erfoigskontroile für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende De

rivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwickiung gezogen?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.

e. Hat die Geschäfts-ZKonzernieitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.
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f. Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-ZKonzernleitung im Hinblick auf die

offenen Positionen, die Risikoiage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.
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Fragenkreis 6:

Interne Revision

a. Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Steile oder wird diese

Funktion durch eine andere Steile (ggf. weiche?) wahrgenommen?

Der Organisationsplan für 2018 weist eine Stelle in der Abteilung Unternehmensentwicklung Stelle aus,
In deren Zuständigkeit auch die interne Revision liegt.

b. Wie ist die Anbindung der internen Revison/Konzernrevision im Unternehmen/

Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonfiikten?

Vgl. Antwort a) dieses Fragenkreises.

c. Weiches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Kon

zernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander un

vereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch

getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionspräven

tion berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Im Berichtsjahr wurden nach unseren Feststellungen keine Prüfungen der internen Revision durchge
führt. Der Vorstand hat auskunflsgemäß den Auftrag über die Erstellung bzw. Überarbeitung eines Re
visionsplans an einen externen Wirtschaftsprüfer erteilt. Der Auftrag wurde abgeschlossen. Im Be
richtsjahr wurde daraufhin eine Stelle geschaffen, die u.a. die Thematik der "Internen Revision" ver
antwortet.

d. Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschiussprüfer ab

gestimmt?

Die Prüfungsschwerpunkte der Vergangenheit hat der Vorstand mit dem Abschlussprüfer abgestimmt.

e. Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um

welche handelt es sich?

Entfällt. Vgl. Antwort c) dieses Fragenkreises.

f. Welche Konsequenzen werden aus den Feststeilungen und Empfehlungen der Inter

nen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die interne Revision/

Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt. Vgl. Antwort c) dieses Fragenkreises.
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Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7;

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung,

Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über

wachungsorgans

a. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa

chungsorgans zu Zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht

eingeholt worden ist?

In der Satzung sind Rechtsgeschäfte und Maßnahmen aufgelistet, die an die Zustimmungspflicht der
Hauptversammlung bzw. des Aufsichtsrats gebunden sind. Bei unserer Prüfung haben sich keine Zu
stimmungspflichtigen Rechtsgeschäfte und Maßnahmen ergeben, für die nicht rechtzeitig die Zustim
mung der Gesellschafterversammlung eingeholt wurde.

b. Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über

wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entfällt. Es wurden keine Kredite an die Organe der Gesellschaft gewährt.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass ansteile zustimmungsbedürftiger Maß

nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen

vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Ähnliche als nicht Zustimmungspflichtige behandelte Maßnahmen des Jahres 2018 lagen nach Aus
kunft des Vorstands nicht vor und sind uns im Rahmen der Jahresabschlussprüfung auch nicht be
kannt geworden.

d. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüs

sen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung wurden bei den im Berichtsjahr getätigten wesentlichen Geschäften und
Maßnahmen keine Verstöße gegen Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und Beschlüsse festgestellt.
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Fragenkreis 8:

Durchführung von Investitionen

a. Werden Investitionen (in Sachaniagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, im-

materieiie Aniagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf

Rentabiiität/Wirtschaftiichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die Wirtschaftlichkeit und die Risiken einer Investition einschließlich der Finanzierbarkeit und der Risi

ken wird im Rahmen einer angemessenen Planung überprüft.

b. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser-

mittiung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Prei

ses zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Be

teiligungen)?

Die Unterlagen bzw. Preiserhebungen, welche im Rahmen von En/verben von Anlagegegenständen
dem Unternehmen zur Verfügung standen, erscheinen ausreichend, um ein Urteil über die Angemes
senheit der jeweiligen Preise zu ermöglichen.

c. Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend

überwacht und Abweichungen untersucht?

Grundsätzlich erfolgt die Überwachung anhand eines Plan-/Ist-Vergleiches als Bestandteil der Ergeb
nisrechnung. Vgl.auch Antwort a) dieses Fragenkreises.

d. Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen er

geben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus weichen Gründen?

Nach unseren Feststellungen haben sich bisher bei abgeschlossenen Investitionen keine nennens
werten Kostenüberschreitungen ergeben. Abweichungen von den geplanten Einzelansätzen des Inves
titionsplans sind meist durch den längeren zeitlichen Planungsverlauf bedingt. Planabweichungen re
sultieren dann aus zwischenzeitlich eingetretenen Preisänderungen.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entfällt. Die Kreditlinien der Gesellschaft waren im Berichtsjahr nicht ausgeschöpft.
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Fragenkreis 9:

Vergaberegelungen

a. Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegeiungen (z.B.

VOB; VOL, VOR, EU-Regeiungen) ergeben?

Die Vergaberegelungen der VOB, VOL, VOR wurden nach Auskunft des Vörstands beachtet bzw. ent
sprechend angewandt. Gegenteilige Feststellungen haben wir nicht getroffen.

b. Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzan

gebote (z.B. auch für Kapitaiaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Bei wesentlichen Aufträgen werden grundsätzlich Vergieichsangebote eingeholt. Teilweise werden
über allgemeine Leistungsverzeichnisse zu festen Preiskonditionen mit einzelnen Lieferanten sog. Jah
resaufträge vergeben. Hierzu werden auskunftsgemäß in gewissen Zeitabständen die Preisabfragen
aktualisiert.
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Fragenkreis 10:

Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a. Wird dem Überwachungsorgan regeimäßig Bericht erstattet?

Nach den uns vorgelegten Protokollen über die Sitzungen des Aufsichtsrats und der Hauptversamm
lung hat der Vorstand über alle wichtigen Angelegenheiten der Gesellschaft regelmäßig Bericht erstat
tet. Die Berichterstattung erfolgte sowohl mündlich als auch schriftlich.

b. Vermittein die Berichte einen zutreffenden Einbiick in die wirtschaftiiche Lage des

Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-ZKonzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen vermittelte die Berichterstattung im Berichtsjahr einen zutreffenden Ein
druck von der Lage der Gesellschaft.

c. Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs

gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehidispositionen oder we

sentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Es ergaben sich, soweit erkennbar, keine Anzeichen für eine nicht zeitnahe Unterrichtung des Überwa
chungsorgans über wesentliche Vorgänge. Weitere besondere Geschäftsvorfälle, insbesondere unge
wöhnliche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositio
nen und wesentliche Unterlassungen wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

d. Zu welchen Themen hat die Geschäfts-ZKonzernleitung dem Überwachungsorgan auf

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entfällt, da in keinem Fall eine besondere Berichterstattung gewünscht war.

e. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Im Rahmen unserer Prüfung wurden solche Anhaltspunkte nicht festgestellt.

f. Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehait vereinbart?

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan

erörtert?

Eine D&O-Versicherung besteht innerhalb der GGEW AG. Der Inhalt und die Konditionen der
D&O-Versicherung wurden dem Überwachungsorgan in der Aufsichtsratssitzung mitgeteilt. Eine Er
weiterung der Versicherung auf die für den/die Geschäftsführer der Tochtergesellschaften ist im Ver
sicherungsvertrag enthalten. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

g. Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsieitung oder des Überwa

chungs-organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan

offengeiegt worden?

Entfällt. Im Berichtsjahr wurden keine Interessenskonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des
Überwachungsorgans gemeldet.
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IV. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11:

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a. Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang haben wir nicht festgestellt.

b. Sind Bestände auffallend hoch oder nieder?

Die Bestände an Umlaufvermögen der Gesellschaft bewegen sich nach unseren Feststellungen im. be
triebsnotwendigen Rahmen.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu

den bilanzieiien Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Ver

mögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte von Vermögensgegenständen im Vergleich zu den bi
lanzieiien Werten haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018



bkt9

Anlage J

Fragenkreis 12:

Finanzierung

a. Wie setzt sich die Kapitaistruktur nach internen und externen Finanzierungsqueiien

zusammen? Wie sollen die am Abschiussstichtag bestehenden wesentlichen Inves-

titionsverpfiichtungen finanziert werden?

Längerfristig gebundene Vermögenswerte sind überwiegend fristenkongruent finanziert. Bedeutende
investitionsverpflichtungen bestanden am Abschlussstichtag nicht.

b. Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der

Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngeseilschaften?

Die Finanzlage des Konzerns wird positiv beurteilt. Diese ist vor allem durch die Finanzlage der GGEW
AG geprägt. Ungewöhnliche Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften wurden nicht fest
gestellt.

c. in weichem Umfang hat das Unternehmen Finanz-ZFördermittei einschließlich Garan

tien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die

damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mitteigebers nicht beachtet

wurden?

Für die Betriebssparte Bäder erhielt die GGEW AG einen Kapitalzuschuss in Höhe von 2.036 TEUR.
Weitere direkte Finanz-ZFördermittel der öffentlichen Hand waren mit Ausnahme von Kreditsicherungen
nicht zu verzeichnen.
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Fragenkreis 13:

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a. Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital

ausstattung?

Die Eigenkapitalquote liegt zum 31. Dezember 2018 bei 36,12 %. Unter Berücksichtigung der Planung
für 2019 und 2020 liegen derzeit keine Anhaltspunkte für Finanzierungsprobleme vor.

b. ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspoiitik, Rückiagenbiidung) mit

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die im Anhang (Jahresabschluss) der Gesellschaft vorgeschlagene Gewinnverwendung ist nach unse
rer Beurteilung mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens zu vereinbar.
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V. Ertragslage

Fragenkreis 14:

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a. Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/

Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen hier auf die Darstellungen der Spartenrechnung (Anlage E dieses Berichts) sowie auf
die Analyse der Ertragslage im Lagebericht (Anlage D dieses Berichts).

b. Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Einmalige Vorgänge, die das Jahresergebnis entscheidend geprägt haben, haben wir im Rahmen un
serer Prüfung nicht festgestellt. Wir verweisen auch auf unsere Berichterstattung unter Punkt 2. Grund
sätzliche Feststellungen im Hauptteil des Prüfungsberichts.

c. Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs

beziehungen zwischen Konzerngeseilschaften bzw. mit den Geselischaftern eindeutig

zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die darauf schließen lassen,
dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw.
Gesellschaftern nicht zu angemessenen Konditionen vorgenommen wurden.

d. Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Konzessionsabgabe wurde nach unseren Feststeilungen Steuer- und preisrechtliche erwirtschaftet.

GGEW AG I Bensheim
Prüfungsbericht 2018

Seite 19



Anlage J

Fragenkreis 15:

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a. Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von

Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

b. Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um weiche

Maßnahmen handelt es sich?

Enfällt. Siehe Antwort a) dieses Fragenkreises.
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Fragenkreis 16:

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a. Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

b. Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage

des Unternehmens zu verbessern?

Besondere Maßnahmen, welche zur Verbesserung der Ertragslage des Unternehmens führen, wurden
aufgrund der Jahresüberschüsse nicht eingeleitet bzw. sind nicht beabsichtigt.
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K. Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe

Leistungen

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen

der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

stand: 1. August 2018

Präambel

Diese Auftragsbedingungen der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH Wirtschafts
prüfungsgeseilschaft ergänzen und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW)
herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsge
sellschaften und sind diesen gegenüber vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem Auf
tragsbestätigungsschreiben. Das Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet
die „Sämtlichen Auftragsbedingungen".

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prü
fungen nach nationalen und internationalen Prüfungsgrundsätzen

Die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter
Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
("GoA") durchführen. Dem entsprechend wird die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH
die Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und anlegen,
dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungs
schreiben wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die
sie den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher
Form der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt
werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die BKB Bayer, Kwasny, Brauer,
Deutsch + Co. GmbH in berufsübiichem Umfang berichten. Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen
Prüfungshandlungen in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird die BKB Bayer, Kwasny, Brauer,
Deutsch + Co. GmbH, soweit sie es für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung einer ordnungsgemä
ßen Rechnungslegung dient. Wie berufsüblich, wird die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co.
GmbH die Prüfungshandlungen in Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko be
steht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben unent-
deckt bleiben können. Daher werden z.B. Unterschlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die
Prüfung nicht notwendigen/veise aufgedeckt. Die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH
weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen
und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des Prüfungsgegenstands mit den maß
gebenden Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte die BKB Bayer, Kwasny,
Brauer, Deutsch + Co. GmbH jedoch im Rahmen der Prüfung derartig Sachverhalte feststellen, wird
dem Auftraggeber dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentliche Fehler im Prüfungsgegen
stand zu korrigieren und uns gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die Aus
wirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuellen Auftrags festgestellt
wurden sowohl einzeln als auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesentlich sind.

8. Auftragsverhältnis

Unter Umständen werden der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH im Rahmen des Auf
trages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem
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zusammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz haben, zur Verfügung gestellt. Die BKB
Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflich
tung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine
Rechtsberatung beinhaltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammenhang mit der
Durchführung dieses Auftrages von der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH zur Verfü
gung gestellte Musterformulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung seinem verantwortlichen
Rechtsberater vorzulegen. Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsführungsent
scheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co.
GmbH sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung darüber, inwieweit
die Leistungen der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH für eigene interne Zwecke des
Auftraggebers geeignet sind.

0. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, der BKB Bayer, Kwasny,
Brauer, Deutsch + Co. GmbH einen uneingeschränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen
Aufzeichnungen, Schriftstücken und spnstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die
Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, Feststellungen hinsichtlich der Entsprechen-
serklärung gemäß § 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss sowie ggf. dem
zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der Auftraggeber, wird diese rechtzeitig vor Erteilung
des Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtliche In
formationen, die der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH vom Auftraggeber oder in sei
nem Auftrag zur Verfügung gestellt werden {„Auftraggeberinformationen"), müssen vollständig sein.

D. Mündliche Auskünfte

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder sonstige wirtschaftliche Disposition auf
Grundlage von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche die BKB Bayer, Kwasny, Brauer,
Deutsch + Co. GmbH dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber verpflichtet, ent
weder (a) die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH rechtzeitig vor einer solchen Ent
scheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des Auftraggebers über solche Informatio
nen und/oder Beratung schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer
solchen mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen
und in alleiniger Verantwortung zu treffen.

E. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH von allen
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtun
gen, Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwaltskosten) frei
zustellen, die aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe
direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflich
tung besteht nicht in dem Umfang, wie die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH sich
ausdrücklich schriftlich damit einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis vertrau
en darf.

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Austausch und zur Übermittlung von In
formationen gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwaigen
Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die elektronische Übermittlung von
Informationen (insbesondere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH auf elektronischem
Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergat)e von solchen Dokumenten auf elektroni
schem Wege an Dritte darf nur nach schriftlicher Zustimmung der BKB Bayer, Kwasny, Brauer,
Deutsch + Co. GmbH erfolgen.

G. Datenschutz

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH be-
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rechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimmten Personen zugeordnet werden können
{„personenbezogene Daten"), in den verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tatig sind, zu verar
beiten.

Die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH verarbeitet personenbezogene Daten im Ein
klang mit geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der na
tionalen (BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz. Die BKB Bayer, Kwasny, Brau
er, Deutsch + Co. GmbH verpflichtet Dienstleister, die im Auftrag der BKB Bayer, Kwasny, Brauer,
Deutsch + Co. GmbH personenbezogene Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu
halten.

H. Vollständigkeitserklärung

Die seitens BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH von den gesetzlichen Vertretern erbete
ne Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage
zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen Anga
ben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt unwesentlich sind.

I. Geltungsbereich

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Regelungen - einschließlich der Regelung zur
Haftung - finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge entsprechend
Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen werden bzw. über einen Rah
menvertrag erfasst werden oder soweit für die BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH ver
bindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzelnen Regelungen zu
Gunsten des Auftraggebers entgegenstehen.

Für Leistungen der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH gelten ausschließlich die Bedin
gungen der Sämtiichen Auftragsbedingungen-, andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn
der Auftraggeber diese mit der BKB Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH im Einzelnen nicht
ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automati
sierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann nicht als einbezogen, wenn die BKB
Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH diesen nicht ausdrücklich widerspricht oder die BKB
Bayer, Kwasny, Brauer, Deutsch + Co. GmbH mit der Erbringung der Leistungen vorbehaltlos beginnt.

J. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deutschen berufsständischen Organisa
tionen (WPK, IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auf
trag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder aufgrund der Erbringung der darin verein
barten Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen findet
deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem Auftrag oder den darunter erbrachten
Leistungen entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist Mannheim, Deutschland.
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas
send „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrückiich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragstiedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggetrer ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Äuftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Äuftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa
tionen rechtzeitig übennittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül
lung kann er die Vergütung mindem oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darütier
hinaus Schadensersatzansprüche tiestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textfonn geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbäre Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
fomielle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgi.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber tierichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fallen ist der Auftragge
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schwelgepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut öder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
treachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim

Prüfungsbericht zum 31.12.2017

1. Prüfungsauftrag

In der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2017 der

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB),

Heppenheim

(im Folgenden auch "Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)" oder "Gesellschaft" genannt)

wurde ich zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

gewählt. Daraufhin beauftragte mich die Geschäftsführung der Gesellschaft den Jahresabschluss unter

Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis

zum 31. Dezember 2017 in Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 2 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapital

gesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Laut Gesellschafts

vertrag ist der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches

für große Kapitalgesellschaften aufeustellen und zu prüfen.

Erweiterungen meines Auftrags zur Abschlussprüfung, die sich nicht auf den Jahresabschluss oder La

gebericht bezogen, ergaben sich aus dem Gesellschaftsvertrag des geprüften Unternehmens bzw.

wurden darüber hinaus mit dem Auftraggeber vereinbart.

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG

beachtet.

Erweitert wurde mein Auftrag durch die Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV insbesondere zu

gunsten öffentlicher Unternehmen.

Ich bestätige gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass ich bei meiner Abschlussprüfung die anwendbaren Vor

schriften zur Unabhängigkeit beachtet habe.

Dem mir erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§

49 und 53 WPG sowie §§ 20 ff. meiner Berufssatzung entgegen.

Ich habe die Prüfung im April 2018 in den Geschäftsräumen bei Falk & Co. Bergstraße GmbH in Hep

penheim sowie in der Gesellschaft durchgeführt. Die Schlussbearbeitung des Auftrags erfolgte in mei

nen Geschäftsräumen.

Alle von mir erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat mir die

Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 10.04.2018 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang meiner Prüfungshandlungen habe ich in meinen Arbeitspapieren festgehalten.



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Seite 2

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
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Prüfunasbericht zum 31.12.2017

Über das Ergebnis meiner Prüfungshandlungen erstatte ich den nachfolgenden Bericht.

Meinem Bericht habe ich den geprüften Jahresabschluss 2017, bestehend aus Bilanz (Anlage 1), Ge

winn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht 2017

(Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse habe ich in der Anlage 6 dargestellt.

Ich, habe diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard "Grundsätze ordnungsmäßiger Bericht

erstattung bei Abschlussprüfungen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf, (IDW) erstellt.

Meinem Auftrag liegen die als Anlage 8 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirt

schaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zu Grunde.

Die Höhe meiner Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. Im Verhältnis zu Dritten sind Nr. 1

Abs. 2 und Nr. 9 der Allgemeinen Auftragsbedingungen maßgebend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Soweit er mit meiner Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit meiner Zustimmung

zur Kenntnis vorgelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betreffenden Dritten schriftlich

zu vereinbaren, dass die vereinbarten Haftungsregelungen auch für mögliche Ansprüche des Dritten

mir gegenüber gelten sollen.
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2. Grundsätzliche Feststellungen |
2.1 Lage des Unternehmens

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteiluna der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehme ich nachfolgend in meiner vorangestellten Berichterstattung
zur Beurteilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetz
lichen Vertreter Stellung.

Die von mir geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un- j
mittelbar Gegenstand meiner Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahresabschluss
und den Lagebericht, sowie alle Unterlagen, wie Kostenrechnungen, Planungsrechnungen, Verträge,
Protokolle und Berichterstattungen an Gremien, die ich im Rahmen meiner Prüfung herangezogen ha-

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung I
durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halte ich für zutreffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Der Geschäftsverlauf war im Rahmen der Erwartungen. Die Summe der akquirierten Fördermittel
beläuft sich auf TEUR 328.

Die Gesellschaft konnte sich gegenüber Ihren Kunden weiter etablieren und die Qualität der Bera
tungsleistungen weiter steigern sowie den Kundenkontakt weiter intensivieren.

In 2017 wurde die Förderperiode 2014-2020 der Europäischen Union durch das Land Hessen

vollumfänglich gestartet. Zudem wurde, der für das Projekt "Gründungsoffensive !
Bergstraße-Odenwald" noch fehlende Fördermittelbescheid für den Zeitraum 2016-2017 ausgestellt. ;

I

Die Umsatzerlöse im Jahr 2017 betrugen TEUR 380 und die sonstige betrieblichen Erträge TEUR
1.047. Bei den Umsatzerlösen gibt es kaum eine Veränderung zum Vorjahr. Die sonstigen betriebli- :
chen Erträge hingegen erhöhten sich aufgrund von Bundesfördermittel für eine durchgeführte Breit- !
bandstudie und aus dem eingeworbenen Sponsoring für den Imagefilm. j

Das Jahresergebnis fiel in diesem Jahr wiederum positiv aus. Es kam es zu einer Steigerung der |
Summe der Erlöse und Erträge i.H.v. TEUR 79.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Der Bestand an Finanzanlagen
ist mit TEUR 578 stabil geblieben.



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Seite 4

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim

Prüfunasbericht zum 31.12.2017

Die Vermögenslage der Gesellschaft wird als gut beurteilt.

Das Stammkapitäl blieb mit TEUR 531 auf Vorjahresniveau und wird weiterhin von 29 Gesellschaf

tern gehalten. Das Eigenkapital ist um TEUR 62 auf TEUR 908 gestiegen.

Voraussichtliche Entwickluna der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

(WfB) im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Ich

halte diese Darstellung für plausibel. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende

Kernaussagen hinzuweisen:

Das Geschäftsmodell der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB) besteht im Engagement

für die Wirtschaft im Kreis Bergstraße und die damit verbundenen Arbeitsplätze. Sie betreut Unter

nehmen vor Ort, wirbt neue Investoren an, begleitet Existenzgründer und berät in Fragen zur Ener

gieeffizienz. Außerdem unterstützt sie die touristischen Entwicklung und Vermarktung des Kreises

Bergstraße. Zudem gewinnt das Thema "Digitalisierung" immer mehr an Bedeutung.

Das Förderprojekt "Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald" wurde in 2015 bereits beantragt. In

2017 kam der Fördermittelbescheid

Das Ergebnis 2018 hängt vom Umfang der gewährten Fördermittel ab.

Im Jahr 2018 berät ein spezieller Berater die Kommunen im Wohnungsbau. Dieser soll zum einen

die Kommunen unterstützen, zum anderen auch Wohnungsbauunternehmen vom Investment über

zeugen.

Bestandsgefährdende Risiken sieht die Geschäftsführung nicht.

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung vermittelt der Lagebericht insgesamt ein den tatsächlichen Ver

hältnissen entsprechendes Bild der Lage und der zukünftigen Entwicklung der Gesellschaft.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des mir erteilten Auftrags habe ich gemäß § 317 HOB die Buchführung, den nach deut

schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht auf die Ein

haltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Ge

sellschaftsvertrags geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung und die gegenüber mir

als Abschlussprüfer gemachten Angaben. Meine Aufgabe als Abschlussprüfer ist es, diese Unterlagen
unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen meiner pflichtgemäßen

Prüfung zu beurteilen.

Bei der Prüfung beachtete ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushalts

grundsätzegesetz (HGrG), die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG"

(Anlage zur W zu § 68 LHO) sowie die Anwendungshinweise des Prüfungsstandards 720.

Im Rahmen der Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV ist der IDW Prüfungsstandard PS 700

von mir beachtet worden.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe meiner Tätigkeit
ergaben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich

gemacht hätten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Grundlage meiner Prüfung waren die handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 317 ff. HGB) sowie die vom

Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord

nungsgemäßer Abschlussprüfung.

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführeri, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich

auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemä

ßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertrags

lage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll

systems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht über

wiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten

Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die

Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Seite 6

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim
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Ausgangspunkt meiner Prüfung war der geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsver

merk vom 28.04.2017 versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2016. Er wurde mit Gesell-

schafterbeschluss vom 29.06.2017 unverändert festgestellt.

Grundlagen der Prüfung waren die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditin

stitute sowie die Korrespondenz- und Vertragsakten der Gesellschaft.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung meiner vorläufigen

Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-

zogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Hierbei habe ich

meine Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der

Gesellschaft sowie damit verbundener möglicher Fehlerrisiken berücksichtigt.

Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungs

schwerpunkte:

•  Zugang immaterielles Anlagevermögen

•  Realisierung sowie Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträ

ge

•  Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen

•  Bestand der Geldanlagen und liquiden Mittel

•  Prüfung nach § 53 HGrG

•  Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV

Ausgehend von meiner Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems habe

ich bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der

Wirtschaftlichkeit beachtet.

Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Um

fang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rech

nungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt.

Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten

des Jahresabschlusses Rechnung tragen.

Im Rahmen meiner Einzelfallprüfungen habe ich, Bestätigungen der für die Gesellschaft tätigen Kredit

institute eingeholt.

Gegenstand meiner Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichts war, ob der Lage

bericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt.
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Prüfungsbericht zum 31.12.2017 ^

Ferner habe ich geprüft, ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung im Lagebericht zu

treffend dargestellt sind.

Der Prüfung gemäß § 53 HGrG liegt der IDW Prüfungsstandard 720 zu Grunde.

Im Rahmen der Prüfung von Beihilfen nach Artikel 107 AEUV wurden die Parameter der Trennungs- |
rechnung im abgeschlossenen Betrauungsakt und die zutreffende Berechnung der Ausgleichszahlun- '

gen mit dem Ziel untersucht, entstandene Überkompensationen festzustellen. .

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung I

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in meinen Ar- |l

beitspapieren festgehalten. |

Die Geschäftsführung und die von ihr benannten Personen haben mir alle erbetenen Auskünfte und |
Nachweise gemäß § 320 HGB bereitwillig erbracht, die ich als Abschlussprüfer nach pflichtgemäßem i
Ermessen zur ordnungsgemäßen Durchführung meiner Prüfung benötige. Die Geschäftsführung hat |
mir die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zur Buchführung, zum Jahresabschluss und zum La- ^

•I

gebericht abgegeben, die ich zu meinen Akten genommen habe. |



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Seite 8

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim

Prüfungsbericht zum 31.12.2017

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere georüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfalle der Gesellschaft sind nach meinen Feststellungen vollstän

dig, fortlaufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des

Buchungsstoffes mit einer für die Belange der Gesellschaft ausreichenden Gliederungstiefe. Soweit im

Rahmen meiner Prüfung Buchungsbelege eingesehen wurden, enthalten diese alle zur ordnungsgemä

ßen Dokumentation erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist numerisch geordnet, so dass der Zu

griff auf die Belege unmittelbar anhand der Angaben in den Konten möglich ist. Die Buchführung ent

spricht somit für das gesamte Geschäftsjahr den gesetzlichen Anforderungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er

möglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge

schäftsvorfälle.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von Datev Rechnungswesen extern von der Falk &

Co. Bergstaße GmbH, Heppenheim geführt.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird ebenfalls durch Falk & Co. Bergstraße GmbH, Heppenheim

geführt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatori

schen Änderungen erfahren.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem mir zur Prüfung vorgelegten, nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah

resabschluss zum 31. Dezember 2017 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen

Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängi

gen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen des Ge

sellschaftsvertrags beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB) für

das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sind nach meinen Feststellungen

ordnungsmäßig aus der Buchführung und aus den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die ein

schlägigen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden dabei ebenso beachtet wie der Ste

tigkeitsgrundsatz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.
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Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, Uber die von mir nicht an anderer Stelle

berichtet wird, stelle ich fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzlichen Vertreter

vollständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

4.1.3 Lagebericht

Meine Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und mit den bei meiner

Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der La

ge der Gesellschaft vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind

zutreffend dargestellt und der Lagebericht enthalt die nach § 289 Abs. 2 HGB erforderlichen Angaben.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussaae des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis meiner Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss vermittelte

Gesamtaussage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 S. 1 HGB entspricht, berichte ich nachstehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stelle ich fest, dass der Jahresabschluss insgesamt un

ter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

4.2.2 Wesentliche Bewertunqsqrundlaaen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgen unter Annahme der Unternehmensfortführung (§

252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) und sind an den handelsrechtlichen Bestimmungen ausgerichtet.

Im Zusammenhang mit beihilferechtlich relevanten Sachverhalten hat die Gesellschaft keine Rück

stellungen gebildet, da sie mit keiner Inanspruchnahme aus möglicherweise beihilferechtlich schädli

chen Sachverhalten oder einer Überkompensation (siehe auch 6.) rechnet.

im Übrigen verweise ich hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3) bzw. Anlage 6.

4.2.3 Sachverhaltsqestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun

gen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis meiner Prüfungshand

lungen im Prüfungszeitraum nicht vor.

4.2.4 Aufqllederunqen und Erläuterunqen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Ver

ständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungs

grundlagen und deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321

Abs. 2 Satz 4 HGB, erforderlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.
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Im Rahmen dieser Aufgliederungen nehme ich auch im Jahresabschluss bereits enthaltene Angaben in

einer abweichenden Darstellung nachstehend in meinen Prüfungsbericht auf.

Zu den wesentlichen Posten des Jahresabschlusses werden nachfolgend zur Verbesserung der Dar

stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage Aufgliederungen und Erläuterungen gegeben, soweit

entsprechende Angaben im Anhang nicht enthalten sind.

Aufstellung wesentlicher Aktivposten
der Bilanz zum 31. Dezember 2017

Wertpapiere des Anlagevermögens
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks

Aufstellung wesentlicher Passivposten
der Bilanz zum 31. Dezember 2017

Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklage
sonstige Rückstellungen

Bilanzansatz %-Anteil %-Änderung
zum Bilanz- gegenüber

31.12.2017 summe 31.12.2016

567.960 52,9 0,1

286.370 26.7 6,7

854,^3_3_0 79.6

Bilanzansatz %-Anteil %-Änderung
zum Bilanz- gegenüber

31.12.2017 summe 31.12.2016

530.800 49,5 0,0
307.461 28,7 0,0
115.473 10.8 -0,2

953J_3_4. 88.9

Da sowohl die Umsatzerlöse als auch die sonstigen betrieblichen Erträge die gesamte betriebliche Lei

stung darstellen, werden die beiden Posten als Gesamtleistung zusammengefasst und als Basis der

prozentualen Darstellung zugrunde gelegt.

Aufstellung wesentlicher Posten der Gewinn- und
Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Wertansatz %-Anteil %-Änderung
Geschäfts- Gesamt- gegenüber

jähr leistung Vorjahr

Umsatzerlöse 379.633 26,6 1,5

Sonstige betriebliche Erträge 1.046.514 73.4 L6
Gesamtleistung 1.426.147 100,0 9,0

Wareneinsatz 17.256 1,2 -32,9

Fremdleistungen 55.837 3,9 -0,2

Löhne und Gehälter 820.907 57,56 -0,5

Abschreibungen/Instandhaltungen etc. 26.380 1,8 4,0

Betriebskosten 210.886 14,8 -6,8

Verwaltungskosten 81.491 5,7 -5,1
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4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitaistruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich

aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichtage

31. Dezember 2017 und 31. Dezember 2016.

Entwicklung der Vermögenslage

31.12.2017

TEuro %

31.12.2016

TEuro %

Veränderunc

TEuro %

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltllcti erworbene Konzessionen, gewerbllctie Schutz-

rectite und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an

solchen Rechten und Werten

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

III. Finanzanlagen

1. Beteiligungen

2. Wertpapiere des Anlagevermögens

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2. sonstige Vermögensgegenstände

III. Kassen bestand, Bundesbankguthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C. Rechnungsabgrenzungsposten

73,0 6,8

29,6 2,8

10,0 0,9

568,0 52,9

680,6 63^4

29.6 2,8

21.7 2,0

50,2 4,7

286,4 26,7

_ 388,0 .36^2

4,3 0,4

1.072.9 100.0

12.1 1,2

33.2 3,3

10,0 1,0

567,4 56,7

.622,1 .62^2

21,4 2,1

0,5 0,1

82,3 8,2

268,4 26,8

- 372,7 .37^3

5,0 0,5

1.000.4 100.0

60,9 503,3

-3,6 -10,8

8,2 38,3

21,2 4.240,0

-32,1 -39,0

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 72,5 bzw. 7,3 % auf TEUR 1.072,9 i
1

erhöht.
I

*1

Dieser Zugang resultiert im Wesentlichen aus der Aktivierung des Imagefilms 'Wirtschaftsregion Berg

straße - mehr von allem" in Höhe von TEUR 48 sowie aus der Anschaffung eines neuen Servers in |
Höhe von TEUR 17. I

Die Erhöhung der fertigen Erzeugnisse und Waren und der Forderungen aus Lieferungen und Leis

tungen ergibt sich aus dem Anstieg der Umsatzerlöse und der sonstigen betrieblichen Erträge.
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Sie sonstigen Vermögensgegenstände sind im Vergleich zum Vorjahr um 32,1% gesunken. Die För

dermittel der Gründungsoffensive für das Jahr 2016 wurden in 2017 ausgezahlt. Die sonstigen Vermö-

gensgegenstände setzten sich in 2017 aus den Forderungen für die Gründungsoffensive 2016 und

2017 in Höhe von TEUR 42 und TEUR 6 für die Forderungen der Energieagentur Bergstraße zusam-

Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 62,2 % in 2016

auf 63,4 % in 2017 erhöht.

Entwicklung der Kaoitalstruktur

A. Eigenkapital

I. Gezeichnefes Kapital

II. Kapitalrücklage

III. Bilanzgewinn

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun

gen

2. sonstige Verbindlichkeiten

D. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2017

TEuro %

530,8 49,5

307,5 28,7

69,7 6,5

908,0 _§4^7

115,5 10,8
115,5 10^8

_-49,4 ..4^6

...0,0 ..0^0

1.072.9 100.0

31.12.2016 Veränderunc

TEuro %

530,8 53,1

307,5 30,7

8.1 0,8

846,4 _84^6

115,7 11,6
-115,7 .lt6

. . 33,2 . .3^4

...5,0 ..0^5

TEuro

61,6 760,5

-0,2 -0,2
-0,2 ;0,2

-5,0 -100,0

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um TEUR 61,6 bzw. 7,3% auf TEUR 908,0 durch den erzielten
Jahresüberschuss angestiegen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdop
pelt. Alle Verbindlichkeiten wurden bis Februar 2018 beglichen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind um TEUR 6 gestiegen. Dies resultiert aus dem Rückgang der Ver
bindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer um TEUR 3,1 sowie aus der Erhöhung der Verbindlichkei
ten im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 8,7.
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4.3.2 Finanzlage

Kapitaiflussrechnung nach den Grundsätzen des

Deutschen Rechnunasleaunasstandards Nr. 21 (DRS 211

Gliederungsschema II („Indirekte Methode")

Kapitaiflussrechnung nach den Grundsätzen des

Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 211

Gliederungsschema ii („indirekte Methode")

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von
Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten

- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen
-  sonstige zahlungsunwirksame Erträge
+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendnungen
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des

Anlagevermögens
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des

Anlagevermögens
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte

-/+ Zunahme/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

-/+ Zunahme/Abnahme anderer Aktiva, die nicht der

Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen
+/- Zunahme/Abnahme anderer Passiva, die nicht der

Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
+/- Zinsaufwendungen/Zinsertrag
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

2017

TEuro

2016

TEuro

2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Sachanlagevermögens

- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des

immateriellen Anlagevermögens
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle

Anlagevermögen
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des

Finanzanlagevermögens
- Auszahlungen für Investitonen des Finanzanlagevermögens
+ Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im

Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
- Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im

Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition
= Cashflow aus der Investitonstätlakelt
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Prüfungsbericht zum 31.12.2017

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen

- Auszahlungen an Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter

+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der
Aufnahme von Krediten

- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Krediten
- Gezahlte Zinsen

= Cashflow aus der Finanzierunastätiakeit

Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
(Summe aus Ziff. 1, 2, 3)

+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und
bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds
(Summer der Cashflows)

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summer aus 29

bis 31)

5. Zusammensetzung der Finanzmittelfonds
Liquide Mittel

+  Guthaben bei Kreditinstituten
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4.3.3 Ertragslage

Zur Darstellung der Ertragslage der Gesellschaft habe ich die Aufwendungen und Erträge, wie sie sich

aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) ergeben, nach betriebswirtschaftlichen Gesichts

punkten gegliedert. Danach stellt sich die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar;

Umsatzerlöse

+ sonst.betriebl.Erträge

01.01.

01.01. bis

31.12.2017

TEuro %

379,6 :

01.01. bis

31.12.2016

TEuro

Änderung ggü.
d. Vorjahr in
TEuro %

374.2

100,0 79,1 9.0

- Materialaufwand

-  Personalaufwand

- Abschreibungen
-  sonst, betriebl.Aufwand

73,1

820,9

26.4

446,7

70.1

211,2

21.7

84.5

37.8

24,4

3.0

0.1

5,1

57,6

1.9

31,3

81,7

824,8

25,4

386,5

69.1

174,6

20,4

82,7

31.2

8,6

2,5

0,2

6,1

61,2

1,9

28.7

-8,6

-3,9

1,0

60,2

1,0

36,6

-10,5

-0,5

3.9

15,6

1,4

21,0

6,4

2,2

21,2

183,7

20,0

-50,0

Raumkosten 4,9

14.8

5,1

13,0

1,5

6,1

2,3

0,6

0,2

0,0

- Betnebskosten

- Fahrzeugkosten

- Verwaltungskosten

- Vertriebskosten

• Sonstige Kosten

Finanzerträge
Finanzaufwand

1,5

5,9

2,7

1,7

0,2

0,0

15,8

0,5

-0,1

Ergebnis nach Steuern

sonstige Steuern
61,9

0,3
4,3

0.0

2,3 30,8 99,0
0,0 0,0 0.0

Jahresergebnis 61,6 4,3 30,8 2,3 30,8 100,0

Die Gesamtleistung hat sich von TEUR 1.347 auf TEUR 1.426 erhöht.

Die Umsatzerlöse haben sich zum Vorjahr kaum verändert. Enthalten sind Erlöse kH.v. TEUR 59 für

die Verwertung der Nutzungsrechte des Imagefilms.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um TEUR 74 gestiegen. Die Fördermittel im Bereich Breit

bandberatung haben sich um TEUR 26 erhöht. Auch die Zahlungen für die Gründungsoffensive sind

um TEUR 24 gestiegen. Zudem flössen noch Zahlungen für die Gründungsoffensive für das Jahr 2016

in 2017 in Höhe von TEUR 24.
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Die Betriebskosten verzeichnen im Jahr 2017 einen Zugang in Höhe von TEUR 36. Die Fremdarbei

ten haben sich durch die Beauftragung der Broadband Academy GmbH zur Durchführung der geför
derten Breitbandstudie um TEUR 44 erhöht. Auch die Fremdleistungen für die Gründungsoffensive
sind um TEUR 11 gestiegen. Es handelt sich um die Weiterreichung von für die Gdenvirald-Regionalge-
sellschaft mbH sowie die Zukunftsoffensive Überwald GmbH beantragte Fördergelder. Die Kosten für
die Breitbandberatung Hessen sind im Jahr 2017 gegenüber 2016 gesunken.

Die Vertriebskosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 6,6 erhöht. In 2017 waren Me-

ki-Landkarten i.H.v. TEUR 7,5 im Aufwand verbucht.

Die sonstigen Kosten sind um TEUR 15,8 gestiegen. Der Zukunftsoffensive Überwald GmbH und der

Odenwald-Regionalgesellschaft mbH flössen Fördergelder für 2016 zu, die dort als dort als perioden
fremder Aufwand ausgewiesen waren. Im Posten periodenfremde Aufwendungen sind zudem Sozial

versicherungsbeiträge für frühere Jahre in Höhe von TEÜR 8,7 enthalten.
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Prüfungsbericht zum 31.12.2017

Feststellungen Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei meiner Prüfung habe ich auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beach

tet. Dementsprechend habe ich auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderli

chen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Be

stimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung geführt
worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen habe ich in diesem Bericht und in Anlage 7 (Prüf- und Erhebungsliste
zu den Feststellungen nach § 53 HGrG auf der Grundlage des IDW PS 720-Fragenkatalogs zur Be

richterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG) dargestellt. Über diese

Feststellungen hinaus hat meine Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach meiner Auffassung
für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

Feststellungen Im Rahmen der Prüfung der Beihilfen nach Artikel 107 AEUV

Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB) wurde durch Betrauungsakt vom Kreis Bergstraße

betraut, Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) auszuführen.

Der Kreis behält sich vor, zur Abdeckung der zu erwartenden Finanzierungslücken Ausgleichsleistun

gen an die Gesellschaft zu leisten.

Die Ausgleichsleistungen sind ausschließlich dafür bestimmt, die Aufwendungen im DAWI-Bereich zu

decken. Zur Feststellung dieser Aufwendungen ist von der Geschäftsleitung eine im Betrauungsakt ge

regelte Trennungsrechnung aufzustellen, die eine mögliche Überkompensation aufzudecken hat.

ünter Beachtung des Prüfungsstandards IDW PS 700 ist festzustellen, dass für das Wirtschaftsjahr

2017 keine Überkompensation vorliegt. Ein Rückforderungsanspruch des Kreises besteht daher nicht.
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Prüfungsbericht zum 31.12.2017

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis meiner Prüfung habe ich am 16.05.2018 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jah-

resabschluss der .Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB), Heppenheim, zum 31. Dezember

2017 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 den folgenden unein

geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von mir an dieser Stelle wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An

hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsförderung Berg

straße GmbH (WfB) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die

Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen

handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags

liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es,

,  auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü

fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkei

ten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er

kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge

schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Er

wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam

keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Anga

ben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro

ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze

und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge

samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass

meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
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Prüfungsbericht zum 31.12.2017 '

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der |
Jahresabschluss den gesetziichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Ge- |
seiischaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh

rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Biid der Vermögens-, Finanz- und Er

tragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschiuss, ent

spricht den gesetziichen Vorschriften, vermitteit insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage

der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und

den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschiussprüfungen (IDW PS 450).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs

berichts setzt meine vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichtes in einer von der

bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließiich der Übersetzung in andere Sprachen) erfor

dert meine erneute Stellungnahme, soweit dabei mein Bestätigungsvermerk zitiert oder auf meine Prü

fung hingewiesen wird. Ich weise diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Lampertheim, 16.05.2018

Hellmut Kill

Wirtschaftsprüfer
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Anlagen
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Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG zum 31.12.2017

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse 379.633,31 374.189,56

2. sonstige betriebliche Erträge 1.046.514,05 972.819,56

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
17.255,78
55.837.21

73.092,99

25.730,55

55.933.92

81.664,47

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung

673.206.74 685.977,16

147.699.81

820.906,55
138.814.11

824.791,27

5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage
Vermögens und Sachanlagen 26.380,37 25.361,32

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 446.722,98 386.468,93

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens 508,57 0,00

8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen
Euro 862,00 (Euro 796,00)

2.501,57 2.544,21

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 149,96 155,95

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.05 0.00

11. Ergebnis nach Steuern 61.902,60 31.111,39

12. sonstige Steuern 308,00 318,00

13. Jahresüberschuss 61.594,60 30.793,39

14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 8.126,76 22.666,63

15. Bilanzgewinn 69.721,36 8.126,76
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Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim

ANHANG ZUR BILANZ zum 31.12.2017

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH, Heppenhelm, Amtsgericht

Darmstadt, HRB 24964, zum 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsge

setzbuches In der Fassung des Bllanzrichtllnle-Umsetzungsgesetzes (BIIRUG) sowie nach den er

gänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung auf

gestellt.

Nach den In § 267 HGB angegebenen Größenklassen Ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalge

sellschaft. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt satzungsgemäß nach den Grundsätzen

für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung Ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Zur Klarheit der Darstellung werden "Davon-Vermerke" nicht In der Bilanz und der Gewinn- und

Verlustrechnung, sondern Im Anhang vorgenommen.

II. Bllanzlerungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet. Sie werden

planmäßig entsprechend Ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die planmä

ßige Abschreibung erfolgt linear nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Geringwertige Vermögensgegenstände werden Im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Wertpapiere zu Anschaffungskosten

- Sparbriefe zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert ange

setzt.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen be

wertet. Soweit niedrigere WIederbeschaffungsprelse vorliegen, werden diese unter Berücksichti

gung des NIederstwertprInzIps angesetzt.
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Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag oder mit dem

niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wird, so

fern erforderlich, durch Wertberichtigungen Rechnung getragen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag ange-

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag an

gesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Sonstige Rückstellungen werden für Ungewisse Verbindlichkeiten mit dem nach vernünftiger

kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 HOB gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel (Anlage

zum Anhang).

Hinsichtlich der Angaben zu Beteiligungen im Sinnes des § 285 Nr. 11 HGB wird von der Schutz

klausel gemäß § 286 Abs. 3 HGB Gebrauch gemacht.

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit grö

ßer einem Jahr beträgt EUR 1.544,08 (Vorjahr: EUR 1.527,23).

Art der Forderung
zum

31.12.2017

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sonstige Vermögensgegenstände

Summe

Gesamtbetrag

T-EUR

davon mit einer Restlauf

zeit

= 1 J.

T-EUR

> 1 J.

T-EUR
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Der Bilanzgewinn/Bilanzverlust seht sich folgendermaßen zusammen;

31.12.2017

T-EUR

Jahresüberschuss (

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr (Vorjahr: Verlustvortrag
aus dem Vorjahr)
Bilanzgewinn ]

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

31.12.2016

T-EUR

31.12.2017 31.12.2016

Personalverpflichtungen

weiterzuleitende Fördergelder

Aufbewahrung

Jahresabschluss- und Prüfungskosten

Sonstige Rückstellungen

T-EUR T-EUR

34.7

9,3

16.8

6,5

115,4

41,9

42,5

9,2

16,1

6.0

115,7

Einzelheiten über die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfol

genden Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeit

zum

31.12.2017

aus Lieferungen und Leistungen

sonstige Verbindlichkeiten

Summe

Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit

T-EUR

= 1 J.

T-EUR

24.3 24,3

25,1 25,1

49.4 49,4

> 1 J. davon > 5 J.

T-EUR T-EUR

0  0

0  0
0  0

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von EUR 16.279,47 Steuern (Vorjahr: EUR

9.583,62) und in Höhe von EUR 8.683,51 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit

(Vorjahr: EUR 0,00).
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IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

wurde das Gliederungsschema gem. § 275 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungs

gesetzes (BilRUG) zugrunde gelegt.

Hinsichtlich der Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen und geographisch be

stimmten Märkten wird von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 2 HGB Gebrauch gemacht.

Hinsichtlich der Angaben zu den Gesamtbezügen der Organe wird von der Schutzklausel gemäß §

286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Erträge in Höhe von 25.745,36 enthal-

Die Erträge wurden im Posten sonstige betriebliche Erträge erfasst und bestehen im Wesentlichen

aus dem Abruf von Fördermitteln für das Vorjahr.

In der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von

23.158,02 enthalten.

Die Aufwendungen wurden im Posten sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst und bestehen

im Wesentlichen aus weiterzuleitenden Fördermitteln für das Vorjahr und aus Sozialversicherungs

beiträgen für frühere Jahre.

V. Ergänzende Angaben

1. Mitglieder der Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 war

Dr. Matthias Zürker, Dipl.-Ing. Raum- und Umweltplanung

als Geschäftsführer bestellt.

Auf die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

2. Honorar des Abschlussprüfers

1Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar für die Prüfung des |
Jahresabschlusses beträgt EUR 8.820,00 zzgl. USt. Es setzt sich zusammen aus der Prüfung des i

Jahresabschlusses und Lageberichts sowie § 53 HGrG mit EUR 8.200,00 zzgl. EUR 620,00 für die

Prüfung der Beihilfen nach Artikel 107 AEUV (Trennungsrechnung).



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Anlage 3 / Seite 5

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim

ANHANG ZUR BILANZ zum 31.12.2017

Anzahl Mitarbeiter

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen

beschäftigt:

Arbeitnehmergruppen

Angestellte
Aushilfen

Leitende Angestellte

Die durchschnittliche Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 24,00

Vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter
Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter

17,00

6,00

1,00

12,00

12,00

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

T-EUR

Mietverträge Immobilien 275
Mietverträge Mobilien 5

Leasingverträge 6

Wartungsverträge ^

Gesamtbetrag 308

5. Namen der Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder

Zum Bilanzstichtag setzte sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Herr Hans-Peter Äugele, Geschäftsführer Odenwald-Chemie GmbHv^

Herr Landrat Christian Engelhardt, Vorsitzender

Herr Dr. Jürgen Gromer, President Tyco Electronics a.D.

Herr Bürgermeister a.D. Joachim Kunkel v

Herr Bürgermeister Felix Kusicka, Gemeinde Biblis v/

Frau Marita Reckeweg, Geschäftsführerin Dr. Reckeweg & Co. GmbH v/

Herr Bürgermeister Rolf Richter, Stadt Bensheim

Herr Bürgermeister Christian Schönung, Stadt Lorsch v

Herr Dr. Eric Tjarks, Vorstandsvorsitzender Sparkasse Bensheim v
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Zum Bilanzstichtag setzte sich der Beirat wie folgt zusammen:

Gromer, Dr. Jürgen,
Beiratsvorsitzender, President Tyco Electronics a.D.
Reckeweg, Marita,
Stellvertretende Beiratsvorsitzende, Geschäftsführerin Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Ander!, Prof. Dr. Reiner,
Technische Universität Darmstadt

Bremstaller, Stephan,
Geschäftsführer Reichenbacher Apparatebau GmbH
Dreißigacker, Michael,
Geschäftsführer HIGH-MOVES GmbH

Eibner, Siegfried,
Sprecher der Geschäftsleitung proCtec GmbH
Fels, Heiner,
Inhaber FELSHR

Herbert, Dr. Sven,
Mitglied der Geschäftsleitung Helmut Herbert GmbH & Co. KG
Hintenlang, Georg,
Geschäftsführer Natursteinwerk

Hoffmann, Carsten,
Vorstand der GGEW AG

Hofmann, Hermann,
Vorstand der Baugenossenschaft Bürstadt
Jost, Christian,
Geschäftsführer Jost GmbH

Jünger, Dirk,
Inhaber Jünger Werbeagentur
Katzenmeier-Persin, Anke,
Geschäftsführerin Baumag Georg Katzenmeier GmbH & Co. KG
Kopp, Achim,
Geschäftsführer Kopp-Schleiftechnik GmbH
Krieger, Wolfgang,
Vorstand Heinrich Krieger KG
Lautenschläger, Jan,
Inhaber Energieagentur rheinneckar
Meißner, Markus,
Geschäftsführer Cateno GmbH & Co. KG

Moll, Hans-Peter,
Sachverständiger für Immobilienbewertung
Moog, Bernhard,
Geschäftsführer moog TRAILERPARTS GmbH
Müller, Roland,
Geschäftsführer Getränke Müller GmbH

Odenwälder, Heinrich,
Geschäftsführer Odenwälder Baumaschinen GmbH

Prestel, Dr. Helmut,
Geschäftsleitung (Vors.) BASF Lampertheim GmbH
Pröckl, Dr. Thomas,
Geschäftsführer SV Wehen 1926 Wiesbaden GmbH
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Reibold, Hans-Jürgen,
Partner Reibold, Guthier & Partner GbR

Röhrig, Gerhard,
Geschäftsführer Röhrig Granit GmbH
Rothermel, Andreas,
Geschäftsführer Otto Rothermel GmbH

Sauer, Alolsia,
Inhaberin Alolsia Sauer Marketing
Scharf, Carsten,
Mitarbeiter Deutsche Bundesbank

Schlappner, Volker,
Geschäftsführer Schlappner Elektro GmbH
Schollmaier, Rudolf,
Inhaber Steuerkanzlei Schollmaier

Schultheis, Rosemarie,
Geschäftsstellenleiterin Agentur für Arbeit Bensheim und Mörlenbach
von Wahl, Axel,
Inhaber Landwirtschaftsbetriebe von Wahl

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnis

verwendung vor:

Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 69.721,36 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung

Heppenheim, den 25. April 2018 Unterschrift
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

I. Grundlage des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) setzt sich für die Wirtschaft im Kreis

Bergstraße und die damit verbundenen Arbeitsplätze ein. Sie betreut die Unternehmen vor

Ort, agiert als Serviceeinheit für ihre 22 Gesellschafterkommunen, wirbt für neue Investitio

nen in der Wirtschaftsregion Bergstraße, begleitet Existenzgründer und berät Kommunen,

Bürgerinnen und Bürger sowie Firmen bei Fragen zur Energieeffizienz und zu erneuerba

ren Energien. Zusätzlich engagiert sie sich für die touristische Entwicklung und Vermark

tung des Kreises Bergstraße im NibelungenLand sowie berät und unterstützt Kommunen

im Wohnungsbau.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Förderperiode 2014-2020 der Europäischen Union wurde 2017 durch das Land Hes

sen vollumfänglich gestartet und umgesetzt. Der Förderbescheid für die Gründungsoffen

sive Bergstraße-Odenwald konnte so knapp eineinhalb Jahre nach dem Beginn des ak
tuellen Projektzeitraums ausgestellt werden.

2. Geschäftsverlauf

Folgende Höhepunkte, Veranstaltungen und Erfolge haben 2017 geprägt:

•  Frühlingsempfang mit Prof. Hölz, Präsident des Olympiastützpunktes Metropolre
gion Rhein-Neckar, mit mehr als 400 Gästen am 29. März in Bürstadt

• Abschluss der 1. Stufe des Breitbandausbaus mit flächendeckend

50 Mbit/s und hierzu Feierstunde mit Staatssekretär Samson am 7. Juni in Lorsch

•  Produktion des Imagefilms „Wirtschaftsregion Bergstraße - mehr von allem" mit
Premiere am 29. November im Luxor-Filmpalast Bensheim

•  Entwicklung eines Digitalisierungsschecks für Bergsträßer Unternehmen gemein
sam mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Darmstadt

•  Start des Personalnetzwerks „HR-Netzwerk-WRB" und Entwicklung einer eigenen

online-lnformations- und Kommunikationsplattform
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• Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald wird als TOP 10-lnitiative im deutschen

Vorentscheid des europäischen Unternehmensförderpreises ausgezeichnet

•  Entwicklung und Produktion des Drachens „Nila" zur Verstetigung des Storytellings;

und zum Verkauf in der Tourist-Information

•  Start der Reihe „Videoclips zu Energiesparthemen" der Energieagentur Bergstraße

mit quartalsweiser Veröffentlichung j

•  Durchführung von 862 Beratungen (Unternehmen, Kommunen und Bürger) durch

die sechs Fachbereiche und Unterstützung der jeweiligen Projekte und Anliegen

•  Teilnahme von über 1.000 Personen an den knapp 20 Veranstaltungen der einzel

nen Fachbereiche

•  Publikation von mehr als 170 Pressemitteilungen und Meldungen auf der Homepa- ;

ge und Durchführung von mehr als 40 Pressegesprächen bzw. presserelevanten

Veranstaltungen

Die Inhalte der Beratungen werden kontinuierlich angepasst. So wächst die Bedeutung

des Themas „Digitalisierung" weiter als auch die Unterstützung der Unternehmen bei der

Akquise von Fördermitteln und der Unterstützung bei der Nachfolge wieder verstärkt eine

Rolle spielt.

In 2017 wurde der noch ausstehende Fördermittelbescheid für das Projekt

„Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald" für den Förderzeitraum 2016-2017 ausge

stellt. Weitere durch das Land Hessen geförderte Projekte waren die Energieagentur Berg

straße sowie der regionale Breitbandberater. Durch den Bund wurde die Erstellung einer

Studie zum weiteren Breitbandausbau gefördert.

Insgesamt konnten Fördermittel in Höhe von 328 T€ für das Jahr 2017 akquiriert werden,

die als Beratungsleistung der Gesellschaft komplett den Unternehmen, Kommunen und ■

Bürgern in der Wirtschaftsregion Bergstraße zukommen.

3. Personal

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2017 einschließlich des Geschäftsführers 17 so-

zialversicherungspflichtige Mitarbeiter im Rahmen von be- und unbefristeten Verträgen j

und 1 Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (Studiengang Wirtschafts- j

förderung). Hinzu kommen 8 Personen im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungs- ̂
Verhältnisses zum Betrieb der Tourist-Information oder im Rahmen einer studentischen t

Mitarbeit. Offene Stellen im laufenden Jahr konnten wiederbesetzt werden.

Die Kosten sind als Personalaufwand in der GuV ausgewiesen.
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4. Lage

a) Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2017 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 380 T€ (Vorjahr: 374 T€) und

sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 1.047 T€ (Vorjahr: 973 T€) erzielt. Während die

Umsatzerlöse stabil geblieben sind resultiert die Steigerung bei den sonstigen betriebli

chen Erträgen primär aus dem eingeworbenen Sponsoring für den Imagefilm sowie den

Bundesfördergeldern für die durchgeführte Breitbandstudie.

Insgesamt konnte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 62 T€ (Vorjahr: 31 T€) erreicht

werden.

Die Gesellschaft weist somit zum Ende des Geschäftsjahres einen Bilanzgewinn in Höhe

von 70 T€ (Vorjahr: 8 T€) auf.

b) Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr jederzeit umfassend gege

ben. Der Wert der Finanzanlagen ist mit 578 T€ stabil geblieben.

c) Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft kann zum Ende des betrachteten Geschäftsjahres

weiterhin als gut bezeichnet werden. Das Stammkapital blieb bei 531 T€ gleich, war zum

31.12.2017 voll einbezahlt und wurde von 29 Gesellschaftern gehalten. Das Eigenkapital

stieg auf 908 T€, die Eigenkapitalquote betrug wie im Vorjahr 85%.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft ist weiterhin als gut zu bewerten.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge^von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres sind nicht eingetre

ten.

IV. Prognosebericht

In 2018 werden die Dienstleistungen der WFB um die Beratung der Kommunen im Wohn

ungsbau durch einen speziellen Berater ergänzt. Dieser soll im ersten Halbjahr 2018 star

ten und sowohl die Kommunen unterstützen als auch Wohnungsbauunternehmen vom In

vestment in die Wirtschaftsregion Bergstraße überzeugen.
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Für die Projekte regionaler Breitbandberater sowie Gründungsoffensive Bergstraße-Oden

wald wurden wiederum Fördermittel beantragt. Mit der Ausstellung der entsprechenden

Bescheide wird gegen Ende des ersten Halbjahres gerechnet.

Das Jahr 2018 steht insgesamt unter dem Einfluss des Jubiläums der WFB, welche dieses

Jahr seit 20 Jahren besteht. Im Rahmen des jährlichen Frühlingsempfangs im April wird

das Jubiläum entsprechend gefeiert. Ehrengast und Festredner wird der Hessische Minis

terpräsident Bouffier sein.

Daneben begeht dieses Jahr auch der Nibelungensteig sein 10-jähriges Bestehen mit ei

ner Feierstunde im Mai. Über das Jahr verteilt finden zudem zahlreiche themenspezifische

Jubiläumswanderungen statt.

Die WFB wird die Digitalisierung nicht nur in der Region bezogen auf den weiteren Breit

bandausbau oder die Unterstützung der Unternehmen bei der Transformation weiter vor

antreiben. 2018 sollen auch die Darstellung und Kommunikation der WFB weiter digitali

siert werden, z.B. mittels der Produktion von Filmen, in denen die einzelnen Fachbereiche

und deren Dienstleistungen vorgestellt werden.

Das Ergebnis des Jahres 2018 ist, wie auch in den Vorjahren, nicht zuletzt abhängig vom

Umfang der gewährten Fördermittel.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Wirtschaftliche Risiken im Sinne von bestandsgefährdenden Risiken sind u.a. aufgrund

des bestehenden und beihilferechtlich abgesicherten Basiszuschusses der Kommunen als

auch der Verträge mit den Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken nicht zu erkennen.

Auch die beantragten Fördermittel wurden bei einer Förderung des Projektes i.d.R. immer

in der beantragten Höhe gewährt. Im Wirtschaftsplan erfolgt die Planung hinsichtlich der

Fördermittel zudem auch immer eher zurückhaltend.
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2. Chancenbericht

Durch den neuen Berater für Wohnungsbau ergibt sich für die WFB nun auch die Chance

die Kommunen in diesem Bereich zu unterstützen. Der Wohnungsmarkt hinsichtlich der

Verfügbarkeit von Wohnraum ist neben der Akquise von Fachkräften und der Digitalisie

rung ein wichtiger Bereich für die heimische Wirtschaft. Die WFB kann nun auch in diesem

Bereich aktiv werden.

Die Geschäftsführung

Im April2jQiacr'^

Dr. Matthias Zürker
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Bestätigungsvermerk des Abschiussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang -

unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH

(WfB) für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die

Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften

und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der ge

setzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchge

führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und

über den Lagebericht abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge

nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße,

die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord

nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz-

und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle

gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt

schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be

rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter

nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe

richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an

gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter

sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der

Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Anlage 5 / Seite 2

Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)
Heppenheim

BESTÄTIGUNGSVERMERK ZUM JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2017

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-

resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts

vertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat

sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell

schaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vor

schriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chan

cen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Lampertheim, den 16.05.2018

iv;r?7:-:r/irT8-

• '.. 1- ' H'

Hellmut Kill

Wirtschaftsprüfer
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Fakultative Anlagen
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Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)

Heppenheim

Rechtsform: GmbH

Gesellschaftsvertrag:

Anschrift:

Handelsregister
eintragung:

Gegenstand des
Unternehmens:

Geschäftsjahr:

vom 12.05.1998, zuletzt geändert am 05.07.2013

Wilhelmstraße 51

64646 Heppenheim

Amtsgericht Darmstadt, HRB 24964 am 08.07.1998

Wirtschaftsförderung im Wirtschaftsraum Bergstraße

1. Januar bis 31. Dezember

Gezeichnetes Kapital: Euro 530.800,00

Geschäftsführung: Dr. Matthlas Zürker, alleinvertretungsberechtigt, von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreit

Gesellschafterversammluna

Die von der Geschäftsführung vorgeschlagene Ergebnisverwendung wurde von der Gesellschafterver

sammlung 29.06.2017 beschlossen.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des festgestellten Ergebnisses

für das zum 31. Dezember 2016 abgelaufene Geschäftsjahr wurde im Berichtsjahr 2017 vollzogen.

Der Geschäftsführung wurde für das vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 laufende Geschäftsjahr

Entlastung erteilt.

In der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2017 wurde Dipl. Kfm. Hellmut Kill, Lampertheim zum

Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 gewählt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde im Bundesanzeiger zum 27.11.2017 gemäß §

325 HGB offen gelegt.
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Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt: Darmstadt

Steuernummer: 007 248 13559

Steuererklärungen: Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2016 beim Finanzamt

eingereicht. Die Veranlagungen sind bis zum Jahr 2016 erfolgt.

Die Bescheide ergingen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gemäß

§ 164 AO.

Steuerliche Außenprüfung: Die letzte Betriebsprüfung (KSt, GewSt und USt) für die Jahre

2008-2009 wurde in 2013 abgeschlossen. In Bezug auf die Abzugsfähig

keit von Vorsteuerbeträgen wurde im Jahr 2015 Einigung erzielt.

Das Unternehmen unterliegt auf Grund seiner Tätigkeit der Körperschaft-, Gewerbe- und ümsatzsteu-

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§16-18 des UStG.
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirt
schaftlichen Verhältnisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie in
dividualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteiiungspian
für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus
schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Ge
schäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen
diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Es gibt einen Geschäftsführer mit Alleinvertretungsvollmacht. Im Gesellschafts
vertrag ist geregelt, v/etchen Geschäften die Gesellschaftsversammlung bzw. der
Beirat zustimmen müssen. Angesichts der Größe der Gesellschaft halten wir die
ses Verfahren für sachgerecht.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und
wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2017 fanden Jeweils 2 gemeinsame Versammlungen der Gesell
schafter und des Beirats, 1 Beiratssitzung und 2 Aufsichtsratssitzungen statt.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5
AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß ist die Geschäftsführung in keinen Aufsichtsräten und ähnlichen
Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan)
individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt
nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger
Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütungen der Geschäftsleitung werden aufgrund der Befreiungen gemäß
§ 286 Abs. 4 HGB im Anhang nicht ausgewiesen. Die Aufsichtsrats- und Beirats
mitglieder erhalten auskunftsgemäß keine Vergütung.
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisa
tionsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkei
ten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Über
prüfung?

Ein ausführlicher Organisationsplan ist vorhanden und der Größe des Unterneh
mens angemessen.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan ver
fahren wird?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und
dokumentiert?

Geschäftsabschlüsse sowie deren Durchführung durch die einzelnen Unterneh
mensbereiche bedürfen der Zustimmung der Geschäftsieitung. Außerdem werden
z.B. Rechnungen von der Assistenz der Geschäftsleitung auf rechnerische, von
der Abteiiungsleitung auf sachliche Richtigkeit geprüft und im Anschluss ggf. von
der Geschäftsieitung freigegeben. Dementsprechend ist ein 6-Augen-Prinzip im
plementiert. Darüber hinaus sind Geschäftsabschlüsse je nach Volumen und Art
nur mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung durchzuführen.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entschei-
dungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Perso
nalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben,
dass diese nicht eingehalten werden?

Insbesondere hinsichtlich des rechnerischen Umgangs mit Förderprojekten als
auch allgemein im Rechnungswesen gibt es Vermerke, wie mit bestimmten Sach
verhalten umzugehen ist. Darüber hinaus liegen keine dokumentierten Arbeitsan
weisungen vor.
Wesentliche Entscheidungen unterliegen gemäß Geseiischaftsvertrag der Zustim
mung der Gesellschafter.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücks
verwaltung, EDV)?

Verträge werden dem Sachverhalt entsprechend dokumentiert und verwaltet.
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Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Control
ling

a) Entspricht das Planungswesen — auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fort
schreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von
Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der Planungsprozess erscheint in Anbetracht der Größe der Gesellschaft sachae-
recht.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Die Geschäftsleitung und deren Assistenz untersuchen die Planabweichungen
monatlich anhand der Kostenstellenrechnung.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe
und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen einschließlich Kostenrechnung entspricht der Größe und
den besonderen Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Li
quiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquidität wird laufend durch die Geschäftsleitung überwacht.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Gash-Management und
haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht
eingehalten worden sind?

Ein zentrales Gash-Management ist nicht eingerichtet.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt wer
den? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende
Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt. Die Überwachung
der Zahlungseingänge erfolgt laufend durch die Geschäftsleitung.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und
umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/ Konzernbereiche?

Es besteht kein institutionalisiertes Controlling. Planungs-, Steuerungs- und Kon
trollaufgaben werden im Wesentlichen durch die Geschäftsführung durchgeführt.
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h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Über
wachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesent
liche Beteiligung besteht?

Es bestehen keine wesentlichen Beteiligungen.

Fragenkreis 4: Rislkofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-ZKonzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale defi
niert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken
rechtzeitig erkannt werden können?

Ein Risikofrühwarnsystem ist wegen der Art und Größe der Geschäftstätigkeit
nicht implementiert. Jedoch werden die Laufzeiten der Förderprojekte ständig
überwacht, um bei Nicht-Verlängerung eines Projektes die Kostenstruktur kurzfris
tig anzupassen oder neue Förderprojekte einzuleiten.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wer
den?

Siehe Antwort zu Frage 4 a).

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Siehe Antwort zu Frage 4 a).

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit
dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktio
nen abgestimmt und angepasst?

Siehe Antwort zu Frage 4 a).
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Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-ZKonzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finan
zinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten
schriftlich festgelegt? Dazu gehört;

• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen

eingesetzt werden?
• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in wel
chem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien aus
schließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden
dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

Eine Nutzung derartiger Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kredit
konditionen und zur Risikobegrenzung?

Entfällt.

c) Hat die Geschäfts-ZKonzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes In
strumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

• Erfassung der Geschäfte
• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse

Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
• Kontrolle der Geschäfte?

Entfällt.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende
Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung ge
zogen?

Entfällt.

e) Hat die Geschäfts-ZKonzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Entfällt.
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f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-ZKonzernleitung im Hinblick auf
die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen gere
gelt?

Entfällt.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Inter
ne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird
diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine interne Revision besteht nicht, was der geringen Größe der Gesellschaft
Rechnung trägt. Jedoch hat das Rechnungsprüfungsamt des Kreises gemäß Sat
zung das Recht, eine entsprechende Prüfung durchzuführen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unterneh
men/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Entfällt.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revi
sion/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich mitei
nander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) or
ganisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über
Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte
vor?

Entfällt.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer ab
gestimmt?

Entfällt.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und
um welche handelt es sich?

Entfällt.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der In
ternen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revi
sion/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Entfällt.
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Fragenkr^s 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz,
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des
Uberwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwa-
chijngsorgans zu Zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen
nicht eingeholt worden ist?

Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des •
Uberwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entsprechende Sachverhalte waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maß
nahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen
vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Eine Umgehung zustimmungsbedürftiger l\/laßnahmen durch andere Maßnahmen
mit vergleichbarem Ergebnis haben wir im Rahmen unserer Jahresabschlussprü
fung nicht festgestellt.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht
mit (Besetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Be
schlüssen des Uberwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung haben wir nicht festgestellt, dass die Ge
schäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung sowie
Geschäftsanweisung und den bindenden Beschlüssen des Überwachungsoraans
vereinbar sind.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen,
immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung
auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden nur in sehr geringem Umfang vorgenommen. Eine Überwa
chung, Kontrolle und dergleichen erfolgt durch die Organe der Gesellschaft
(insbesondere durch die Geschäftsführung).
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preiser-
mittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des
Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken
oder Beteiligungen)?

Hierzu haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen lau
fend übenvacht und Abweichungen untersucht?

Siehe Antwort zu Frage 8 a).

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen er
geben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge
nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen
(z.B. VOB, VGL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein, es werden grundsätzlich 3 Konkurrenzangebote eingeholt, soweit nicht an
dere gesetzliche Vorgaben vorgesehen sind.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkur
renzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Siehe Antwort zu Frage 9 a).
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

D/e Geschäftsleitung unterrichtet den Aufsichtsratsvorsitzenden monatlich sowie
Gesellschaftsversammlung und Beirat in Form von mündlichen Zwischenberichten
an den jeweiligen halbjährlichen Sitzungen.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des
Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unterneh-
mens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung vermittelt nach unseren Feststellungen einen zutreffenden
Eindruck der Lage der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und
zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht
ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositio
nen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Uns sind keine Vorgänge bekannt geworden, über die trotz Notwendigkeit nicht
berichtet worden wäre. Nach unseren Feststellungen liegen keine ungewöhnli
chen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle so
wie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-ZKonzernleitung dem Übenvachungsorqan
auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Es liegen keine Anforderungen der Überwachungsorgane vor.

Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90
AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend
war?

Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

^  D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwa
chungsorgan erörtert?

Nach den Beratungen im Aufsichtsrat am 02.11.2017 wurde eine
D&O-Versicherung abgeschlosen.



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Anlage 7 / Seite 10
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)

„  Heppenheim
Prüfungsbericht zum 3i.i2.2ni7

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa
chungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan
offengelegt worden?

Meldungen über Interessenkonflikte liegen nicht vor.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermö
gen?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Hinweise auf offenkundig nicht
betriebsnotwendiges Vermögen in wesentlichem Umfang. Jedoch verfügt die Ge
sellschaft über hohe Bestände an liquiden Mitteln und Wertpapieren des Anlage
vermögens.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Siehe Antwort zu Frage 11 a).

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich
zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der
Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Anhaltspunkte für wesentliche stille positive wie negative Reserven haben sich
nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquel
len zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen
Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen eigenkapitalfinanziert. Das laufende Geschäft
wird im Wesentlichen aus Fördermitteln von Land, EU und Bund finanziert. Zusätz
lich verweisen wir auf die Ausführungen zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der
Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt.
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-ZFördermittel einschließlich Gar
antien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass
die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht be
achtet wurden?

Die Gesellschaft hat Kreiszuschüsse i.H.v. TEUR 683 (VJ 683) und
EU/Landes-Zuschüsse i.H.v. TEUR 315 (VJ 259) erhalten. Außerdem bestehen
Geschaftsbeziehungen zu Kommunen, öffentlichen Einrichtungen, Sparkassen
und Genossenschaftsbanken.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapital-
ausstattung? c o r

Es bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund der sehr guten Eigenkapital
ausstattung und der vorhandenen liquiden Mittel.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik. Rücklagenbildung)
mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt, der auf neue Rechnung
vorgetragen werden soll.
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Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmen
ten/Konzernunternehmen zusammen?

Die Gesellschaft ist in folgende Bereiche gegliedert: Untemehmensservice, Stand
ortmarketing, Gründerberatung, Kommunalbetreuung, Energieagentur Bergstraße
und Tourismusagentur.
Eine Segmentberichterstattung entfällt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Solche Vorgänge wurden nicht festgestellt.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leis
tungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern
eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte für un
angemessene Leistungsbeziehungen ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe Steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und Ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von
Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Hierzu ergeben sich keine Feststellungen.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um
welche Maßnahmen handelt es sich?

Entfällt.



Ki l l & Siemund

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Anlage 7 / Seite 13
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WfB)

B  Heppenheim
Prüfungsbericht zum 31.12.2017

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesse
rung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragsla
ge des Unternehmens zu verbessern?

Die Gesellschaft ist eine Non-Profit-Organisation, deren Aufwendungen im We
sentlichen durch Zuschüsse gedeckt sind. Dementsprechend wird ein ausgegli
chenes Ergebnis angestrebt.
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Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirt
schaftsprüfungsgesellschaften



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen geiten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas
send .Wirtschaftsprüfer^ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrückiich schriftiich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt
schaftsprüfer und Auftraggetrer herleiten, wenn dies ausdrückiich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche geiten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftiichen Zustim
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.
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2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm
ter vvirtschaftiicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftiichen Prüfungen — der ausdrücklichen schriftiichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergekrende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspfiichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen ünd weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aüfträge auf eigene Rech
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen t)eeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.
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Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftiich darzustellen hat, ist aileine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darsteilüngen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftiich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüilung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterfassen bzw. untre-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüi
lung kann er die Vergütung mindem oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangeis nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach
te Leistung wegen Fehischiagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüilung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Abiauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgi.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu steilen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen, in den vorgenannten Fällen ist der Äuftragge-
l)er vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihrri
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe
sondere Prüfungen, geiten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf
tungsbeschränkungen, instiesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungstjeschränkung Anwendung findet
noch eine einzeivertragiiche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah
me von Schäden aus der Verletzung von Letren, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhäitnis mit dem Auf
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenütser Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchstelier aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhäitnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche alier Anspruchstelier insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Steile nur mit schrift
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weitervenwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits ven/vendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei
ten:

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzeifragen der Einkommensteuer, Körper
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsioewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuem und Abgatren
erfoigt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies giit auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übemommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeiiegungsverfahren vor einer
Verbraucherschiichtungsstelie im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An
sprüche gilt nur deutsches Recht.

a) Ausartleitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanztiehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der untere) genannten Steuem

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.
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